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Einleitung 

Die Europäische Union (EU) hat sich zum 1. Mai 2004 um zehn, vorwiegend mittel-

und osteuropäische Staaten auf nunmehr 25 Mitgliedstaaten erweitert. Der Beitritt 

Bulgariens und Rumäniens steht kurz vor Verhandlungsabschluss; bis zum Ende 

dieses Jahrzehnts dürfte auch Kroatien in die EU aufgenommen werden. Mit einem 

möglichen EU-Beitritt der Türkei steigt die Zahl der Mitgliedstaaten auf fast 30 an. 

Das Finanzierungssystem der EU im engeren Sinn, also die Einnahmenseite des 

Gemeinschaftshaushalts, stammt im Wesentlichen aus Zeiten, in denen die Gemein-

schaft noch aus sechs, zehn oder zwölf Mitgliedstaaten bestand. Das Finanzierungs-

system im weiteren Sinne2, also Einnahmen- und Ausgabenseite innerhalb und au-

ßerhalb des Haushalts, ist derweil in erheblichem Maße gewachsen. Allein der Ge-

meinschaftshaushalt beläuft sich derzeit auf etwa 100 Milliarden Euro, was die Bud-

getsumme des Jahres 1971 um mehr als das Vierzigfache übersteigt und etwa dem 

Dreifachen der Jahresausgaben von 1986 entspricht. Bis zum Jahr 2013 sollen die 

jährlichen Ausgaben nach Plänen der EU-Kommission auf mehr als 140 Milliarden 

Euro ansteigen, wenngleich die Regierungen einiger Mitgliedstaaten, darunter 

Deutschlands, erheblichen Widerstand gegen solch massive Ausgabenerhöhungen 

angekündigt haben. 

Verglichen mit der gesamtwirtschaftlichen Leistung der EU sind diese, in absoluten 

Zahlen beeindruckenden Beträge jedoch weiterhin relativ geringfügig: Etwa 1 % des 

in der EU erwirtschafteten Bruttonationaleinkommens (BNE) fließt derzeit durch den 

Brüsseler Haushalt und auch 2013 würde nach den Kommissionsplänen die Eigen-

mittelobergrenze von 1,24 % des BNE nicht ausgeschöpft werden; im Vergleich mit 

nationalen Staatsausgabenquoten ist dies wenig. Angesichts enger Spielräume in 

den nationalen Haushalten sind jedoch auch die Zahlungen an den EU-Haushalt und 

die Rückflüsse in die Mitgliedstaaten fiskalisch bedeutsame Größen. Für die Finan-

zierungsperiode 2007 bis 2013 sind daher extrem harte Verteilungskämpfe zu erwar-

ten, zumal die Interessen der Mitgliedstaaten sehr weit auseinander liegen. 

2 Die Verwendung des Begriffs Finanzierungssystem ist im Folgenden - soweit nichts anderes ange-
geben ist - im engeren Sinne zu verstehen. 
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Gegenstand dieser Arbeit ist es, 

• das bestehende Finanzierungssystem aus finanzwissenschaftlicher Perspektive 

zu analysieren, 

• Anforderungen an ein rationales Finanzierungssystem zu formulieren und 

• Ansatzpunkte für eine Reform des Finanzierungssystems zu diskutieren. 

Der erste Teil der Arbeit dient der Beschreibung des bestehenden Finanzierungssys-

tems, insbesondere der Einnahmenseite. Dabei wird zunächst die .Entwicklung des 

Finanzierungssystems von 1952 bis 2006" ( 1.1 ) nachgezeichnet. Dieser Rückblick 

rechtfertigt sich dadurch, dass viele der geltenden Regelungen nur aus ihren konkre-

ten Entstehungszusammenhängen erklärt werden können. Die verschiedenen Erwei-

terungen um neue Mitgliedstaaten sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie die Er-

weiterungen um neue Aufgabengebiete, die mit zusätzlichen Ausgaben verbunden 

waren .• Die Ausgaben der Europäischen Union" (1.2) werden nicht in allen Einzelhei-

ten, jedoch so fundiert behandelt, dass an anderen Stellen quantitative und qualitati-

ve Implikationen für das Einnahmensystem deutlich gemacht werden können. Aus-

führlich werden hingegen .Die Eigenmittelarten im Einzelnen" (1.3) hinsichtlich ihrer 

Berechnung und Erhebung beschrieben, wobei die Mehrwertsteuer-Eigenmittel auf-

grund ihrer Verknüpfung mit dem Korrekturmechanismus für das Vereinigte König-

reich besonders komplex sind .• Sonstige Einnahmen und Anleiheoperationen" (1.4) 

beschließen den ersten Teil, um den Blick auf das Finanzierungssystem der EU im 

weiteren Sinne zu vervollständigen. 

Im Mittelpunkt des zweiten Teils der Arbeit stehen konzeptionelle Überlegungen dar-

über, wie ein rationales Finanzierungssystem der EU aussehen sollte. Als .Grundla-

gen" (2.1) werden dabei zunächst die grundsätzlichen Optionen hinsichtlich des ver-

tikalen Finanzausgleichs, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung von interna-

tionalen Organisationen analysiert, um mit diesen konzeptionellen Vorarbeiten die 

konkrete Gestaltung des EU-Finanzierungssystems charakterisieren zu können. Dar-

an anschließend werden normative .Gestaltungspostulate für das Finanzierungssys-

tem der EU" (2.2) formuliert. Gerechtigkeit, Aufgabenadäquanz, Autonomie und 

Transparenz sind abstrakte Anforderungen an ein rationales Finanzierungssystem, 

die inhaltlich konkretisiert werden. In der .zusammenfassenden Beurteilung" (2.3) 
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wird das bestehende Finanzierungssystem schließlich anhand dieser Postulate kri-

tisch beurteilt. 

Erkennbare Unzulänglichkeiten des bestehenden Finanzierungssystems begründen 

Forderungen nach einer Reform. Möglichkeiten einer Neugestaltung werden im drit-

ten Teil der Arbeit dargestellt und diskutiert. Als Bewertungsmaßstab dienen wieder-

um die genannten Gestaltungspostulate. Nach einer Abwägung der .Grundsätzlichen 

Alternativen: Beiträge versus eigene Einnahmen" (3.1 ), die zumindest gegenwärtig 

für die Beibehaltung eines Beitragssystems spricht, werden Möglichkeiten für eine 

.Reform innerhalb des Beitragssystems" (3.2) erörtert. Dabei stehen Veränderungen 

der bestehenden Eigenmittelarten und des derzeit praktizierten Korrekturmechanis-

mus zu Gunsten des Vereinigten Königreichs zur Debatte. Schließlich werden mögli-

che Folgen für das Beitragssystem skizziert, die sich bei der Einführung eines se-

kundären Finanzausgleichs ergeben würden. 

Eine .Erweiterung des Eigenmittelsystems um neue eigene Einnahmen" (3.3) würde 

den Charakter des Finanzierungssystems erheblich verändern. Zur Debatte stehen 

das Recht zur Kreditaufnahme, vor allem aber die Möglichkeit einer EU-eigenen 

Steuer. Verschiedene, in der Literatur als mögliche EU-Steuern genannte Abgaben 

werden auf ihre Eignung hierfür überprüft, wobei neben den Gestaltungspostulaten 

auch fiskalische Kriterien zur Beurteilung dienen. In die Beurteilung mit einbezogen 

wird, ob unabhängig von der Entscheidung für eine EU-Steuer Gründe vorliegen, die 

jeweilige Steuer der supranationalen Ebene zuzuordnen anstelle der nationalen. 

Im vierten und abschließenden Teil werden die Ergebnisse der Arbeit zu Empfehlun-

gen zusammengefasst. 

Die Arbeit basiert auf dem Rechtsstand im Juli 2004. Jüngste Literaturquelle ist der 

im Juli 2004 von der Kommission angenommene Bericht über das funktionieren des 

Eigenmittelsystems3• Voraussichtliche Rechtsstandsänderungen in Folge der im No-

vember 2004 unterzeichneten, jedoch noch nicht von den Mitgliedstaaten ratifizierten 

EU-Verfassung werden berücksichtigt, zumal einige der erörterten Reformoptionen 

weniger auf der kurzfristigen Agenda - also von 2007 an - als vielmehr auf der mit-

3 Vgl. Europäische Kommission (2004b), Europäische Kommission (2004c). 
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tel- bis langfristigen Agenda - also etwa von 2014 an - stehen. Berechnungen mög-

licher Belastungs- und Entlastungswirkungen für die Mitgliedstaaten basieren freilich 

auf Vergangenheitsdaten. Die politische Durchsetzbarkeit von Reformoptionen, die 

wesentlich von diesen Be- und Entlastungswirkungen abhängt, muss in den meisten 

Fällen als unwahrscheinlich eingeschätzt werden. Ziel dieser Arbeit ist es aber nicht, 

das wahrscheinlichste Finanzierungssystem zu bestimmen, sondern das an ökono-

mischen Kriterien gemessen geeignetste. 
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1. Das Finanzierungssystem der Europäischen Union 

1.1 Die Entwicklung des Finanzierungssystems von 1952 bis 2006 

1.1.1 Finanzierung bis 1970 

.Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen!"", forderte der briti-

sche Premierminister Churchill bereits 1946. Führende Staatsmänner erkannten 

schon bald nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass eine dauerhafte Gewähr des 

Friedens in Europa nur durch die Einigung Europas erreicht werden könne. Elemen-

tar war dabei für Churchill ein .zusammengehen zwischen Frankreich und Deutsch-

land"5. Zu dieser Zeit bestanden jedoch auch noch Ressentiments gegenüber sol-

chen Zielen, weshalb dem 1949 gegründeten Europarat nie eine größere Bedeutung 

zukam. Weiterführender waren die Ideen des Franzosen Jean Mannet, die Kontrolle 

über die französische und die deutsche Kohle- und Stahlproduktion, und damit einen 

kriegswichtigen Wirtschaftssektor einer supranationalen Ebene zuzuordnen. Monnets 

Plan wurde vom damaligen französischen Außenminister Schuman übernommen 

und von diesem am 9. Mai 1950 auf einer Pressekonferenz verkündet. Der .Schu-

man-Plan" war das Fundament, auf dem der Vertrag über die Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Vertrag) aufbaute, welcher am 18. 

April 1951 in Paris von Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, Luxemburg und den 

Niederlanden unterzeichnet wurde und am 25. Juli 1952 für 50 Jahre in Kraft trat.6 

Gemäß Artikel 2 des Pariser Vertrages war es Aufgabe der EGKS, .im Einklang mit 

der Gesamtwirtschaft der Mitgliedstaaten und auf der Grundlage eines gemeinsamen 

Marktes [ ... ] zur Ausweitung der Wirtschaft, zur Steigerung der Wirtschaft, zur Stei-

gerung der Beschäftigung und zur Hebung der Lebenshaltung ( ... ) beizutragen". Die 

Montanunion war also vordergründig an ökonomischen Zielen orientiert, obgleich 

• Churchill, W. zitiert nach Weindl, J., Woyke, W. (1999), S. 1. 
5 Churchill, W. zitiert nach Weindl, J., Woyke, W. (1999), S. 1. Bekanntermaßen sah Churchill das 
Vereinigte Königreich nicht als Bestandteil der Vereinigten Staaten von Europa an. 
8 Vgl. Wessels, W. (1996), S. 21, Weindl, J., Woyke, W. (1999), S. 1 f., Harbrecht, W. (1984), S. 9 ff. 
Der EGKSV lief am 23. Juli 2002 aus; die verbliebenen Aufgaben gingen auf die EG Ober. 
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politisch motiviert.7 Zu den Aufgaben der EGKS im engeren Sinn gehörte es nach 

Artikel 3 des Vertrages, eine geordnete Versorgung mit Montanprodukten zu garan-

tieren, den gleichen Zugang der Verbraucher zur Produktion bei niedrigen Preisen zu 

sichern, den Ausbau des Produktionspotenzials zu fördern und die Lebens- und Ar-

beitssituation der Montanarbeiter zu verbessern. Institutionell ausgestattet wurde die 

EGKS mit einer .Hohen Behörde", einer parlamentarischen .Gemeinsamen Ver-

sammlung", einem .Besonderen Ministerrat" sowie einem .Europäischen Gerichts-

hof". 

Die EGKS verfügte über eine beachtliche finanzielle Autonomie. Gemäß Artikel 49 

des EGKS-Vertrages durfte sich die Hohe Behörde die notwendigen Mittel zur Erfül-

lung ihrer operationellen und Verwaltungsaufgaben durch die Erhebung einer allge-

meinen Umlage auf Montanerzeugnisse sowie die Aufnahme von Anleihen beschaf-

fen. Darüber hinaus war sie - jedoch nicht zur Finanzierung hoheitlicher Aufgaben, 

sondern zur Marktregulierung - berechtigt, spezielle Umlagen zu erheben.8 

Bei der allgemeinen Umlage handelte es sich um eine zweckgebundene9 Abgabe auf 

- im Vertrag nur sehr allgemein formuliert - .die Erzeugung von Kohle und Stahl" 

(Art. 49 EGKSV).10 Sie wird als erste .europäische Steuer" angesehen, und zwar als 

Steuer sowohl im rechtlichen als auch im ökonomischen Sinn.11 

Steuersubjekt der allgemeinen Umlage waren die Kohle und Stahl erzeugenden Un-

ternehmen innerhalb der Montanunion; erhoben wurde sie von der Hohen Behörde. 

Steuerobjekt war die Produktion - ergo nicht der Verbrauch - der von der Hohen Be-

hörde festgelegten Montanerzeugnisse innerhalb des Gemeinschaftsgebiets, unab-

hängig davon, wo die Produkte verwendet wurden. Es galt also das Ursprungsland-

7 In der Präambel des EGKS-Vertrages bekunden die Unterzeichner ihre Entschlossenheit, .durch die 
Errichtung einer wirtschaftlichen Gemeinschaft den ersten Grundstein für eine weitere und vertiefte 
Gemeinschaft unter Völkern zu legen". 
8 Der Begriff .allgemeine Umlage" stammt von Waides; vgl. Waides, N.P. (1960), S. 109. 
9 Nach Art. 50 § 2 EGKSV ist das Aufkommen zweckgebunden für die Verwaltungsausgaben, die 
nicht rückzahlungspflichtigen Anpassungshilfen, Kreditausfälle aus der Darlehensgewährung sowie 
Ausgaben zur Forschungsförderung. 
' 0 Genauere Bestimmungen wurden in den Anlagen des Vertrages sowie in Artikel 1 der Entscheidung 
Nr. 2/52 der Hohen Behörde vom 23. Dezember 1952 (ABI. Nr. B 1 (1952), S. 3) getroffen. Umlage-
pflichtige Erzeugnisse waren Braunkohlenbriketts und -schwelkoks, Steinkohle, Roheisen, Thomas-
stahl und sonstiger Stahl in Blöcken sowie die in Anlage I des Vertrages aufgezählten Fertigerzeug-
nisse und weiterverarbeiteten Erzeugnisse. 
11 Vgl. z.B. Waides, N.P. (1960), S. 111 ff., Nittka, U. (1979), S. 29 ff., Peffekoven, R. (1994), S. 37. 
Bei Regul findet sich hingegen die Ansicht, dass die EGKS keine Steuerhoheit habe. Vgl. Regul, R. 
(1956), s. 315. 
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prinzip. Bemessungsgrundlage war nach Artikel 2 der Entscheidung Nr. 2 der Hohen 

Behörde der für jedes von der Umlage betroffene Produkt jährlich festgestellte 

Durchschnittswert je Tonne, orientiert am geschätzten Reinerlös ab Werk je verkauf-

ter Tonne.12 Zur Vermeidung von Mehrfachbelastungen wurde von diesem Durch-

schnittswert der Wert der normalerweise verwendeten, umlagepflichtigen Vorerzeug-

nisse abgezogen. Die so für jede Produktkategorie ermittelten Netto-Umlagebeträge 

wurden mit dem einheitlichen Umlagesatz, der gemäß Artikel 50 § 2 des EGKS-

Vertrages bis zu 1 % betragen durfte 13, multipliziert. 
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Abb. 1: Entwicklung des EGKS-Umlagesatzes von 1953 bis 2002 
Quelle: Europäische Kommission (2002c), S. 373. 
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Die Berechnung der Umlageschuld (in der jeweils aktuellen europäischen Rech-

nungseinheit14) war Aufgabe der Unternehmen (Selbstveranlagung), die monatlich 

errechneten Beträge waren (in Landeswährung) an die Hohe Behörde abzuführen.15 

12 Die Orientierung an durchschnittlichen anstelle von erzielten Preisen trug tendenziell eine Privilegie-
rung hochpreisiger Hersteller in sich. 
13 Die Bestimmung des Satzes lag in der Hand der Hohen Behörde; mit Zustimmung des Ministerrates 
wäre auch ein Überschreiten der 1 %-Grenze möglich gewesen. Vgl. Weides, N.P. (1960), S. 137. 
14 Von 1953 bis 1975 in Rechnungseinheiten der Europäischen Zahlungsunion bzw. des Europäi-
schen Währungsabkommens, von 1976 bis 1980 in Europäischen Rechnungseinheiten, von 1981 bis 
1998 in European Currency Units (ECU) und ab 1999 in Euro (EUR). 
15 Vgl. Weides, N.P. (1960), S. 126 ff. 



26 

Steuersystematisch lässt sich die allgemeine Umlage einordnen als indirekte, inter-

nationale, wertschöpfungsorientierte Produktionssteuer.16 Die Zuordnung der Steuer-

kompetenzen war in erstaunlichem Maße supranational ausgerichtet: Die Objektho-

heit lag bei der Hohen Behörde, mit der Einschränkung der Zustimmungspflicht des 

Ministerrates (mit Zweidrittelmehrheit) bei einer (nie vorgenommenen) Erhöhung des 

Umlagesatzes über 1 % hinaus, die Ertragshoheit über das Aufkommen lag vollstän-

dig bei der EGKS und sogar die Verwaltungshoheit17 war auf Gemeinschaftsebene 

angesiedelt. Die allgemeine Umlage wurde letztmals 1997 erhoben. Von 1998 bis 

zum Auslauten des EGKSV belief sich der Umlagesatz auf O %. Die Entwicklung des 

Umlagesatzes von 1953 bis 2002 ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Neben der allgemeinen Umlage hatte die Hohe Behörde auch das Recht, spezielle 

Umlagen zu erheben, die jedoch nur beschäftigungspolitischen und nicht fiskalischen 

Zielen dienen durften. Die so genannte Krisenumlage zur Sicherung der Beschäfti-

gung im Falle von Absatzkrisen, die nach Artikel 58 § 2 EGKSV als Lenkungsinstru-

ment in einem Quotensystem vorgesehen war, trat nie in Kraft. Lediglich von 1953 

bis 1958 wurde eine Ausgleichsumlage zu Gunsten des italienischen und belgischen 

Kohlebergbaus und zu Lasten der deutschen und niederländischen Kohlewirtschaft 

erhoben.18 

Neben der Umlagenerhebung gestattete Artikel 49 des EGKS-Vertrages auch die 

Aufnahme von Anleihen. Die daraus aufgebrachten Mittel durften jedoch nur zur Ge-

währung von Krediten verwendet werden (Artikel 51 § 1 EGKSV), welche hauptsäch-

lich zur Durchführung montanindustrieller Investitionen vergeben wurden. Die EGKS-

Kredite waren sehr günstig, weil die Organisation nicht gewinnorientiert arbeitete und 

als Anleiheemittent erstklassige Bonität19 besaß.20 

16 Vgl. Nittka, U. (1979), S. 29 ff. 
17 Der Verwaltungsaufwand für die Erhebung der Umlage war wegen der begrenzten Zahl von Steuer-
pflichtigen, der Selbstveranlagung der Unternehmen und der Einfachheit der Abgabe auch recht ge-
ring. Vgl. Reister, E. (1975), S. 158, 160. 
1• Zu den speziellen Umlagen vgl. Nittka, U. (1979), S. 33 ff., Weides, N.P. (1960), S. 146 ff. 
19 Die erstklassigen Ratings für EGKS-Anleihen erklären sich durch die Möglichkeit der Erhebung von 
Umlagen (Quasi-Steuererhebungsrecht), die zweckgebundene Vergabe der Anleihemittel und ein 
besonderes Garantiesystem, das· in Fonn einer Sicherungsvereinbarung mit der Bank für Internationa-
len Zahlungsausgleich (bis 1961) bzw. eines Garantiefonds (ab 1962) bestand. Vgl. Peffekoven, R. 
&1994), S. 38 f., Nittka, U. (1979), S. 36 f., Strasser, D. (1991), S. 87. 

Vgl. Nittka, U. (1979), S. 35 ff., Weides, N.P. (1960), S. 154 ff. 
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Zu den Umlagen und Anleihen kamen noch weitere, quantitativ jedoch vernachläs-

sigbare Einnahmen hinzu: Zinseinnahmen (aus der kurzfristigen Anlage von Umla-

gemitteln und der Kreditgewährung), Steuern und Abgaben von Beschäftigten der 

EGKS, Geldbußen und Strafgelder sowie währungsbedingte Gewinne. So genannte 

gesonderte finanzielle Ausgleichsmechanismen (zum Beispiel für den Schrottmarkt 

von 1954 bis 1958) wurden separat finanziert.21 

Nach der erfolgreichen Gründung der Montanunion scheiterte die Gründung einer 

Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und einer Europäischen Politischen 

Gemeinschaft (EPG) an der Ablehnung des EVG-Vertrages durch die französische 

Nationalversammlung am 30. August 1954.22 Daraufhin gewann die Grundidee des 

Schuman-Plans wieder an Bedeutung, wonach sich nur über das Zwischenziel einer 

wirtschaftlichen Integration das Endziel einer politischen Einigung erreichen ließe. 

Mitte 1956 begannen die Verhandlungen über die Gründung einer Europäischen 

Atomgemeinschaft (EAG, auch Euratom) und einer Europäischen Wirtschaftsge-

meinschaft (EWG), die nach gerade einmal neun Monaten mit der Unterzeichnung 

der so genannten Römischen Verträge endeten. Der institutionelle Aufbau der beiden 

neuen Gemeinschaften ähnelte sehr dem der EGKS. Gemäß dem Abkommen über 

gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften wurden von Beginn an 

nur eine Versammlung sowie nur ein Gerichtshof eingerichtet. Hingegen gab es bis 

zum Inkrafttreten des Fusionsvertrages23 am 1. Juli 1967 neben der Hohen Behörde 

der EGKS je eine Kommission für die EAG und EWG24 sowie (de jure) drei Räte.25 

Aufgabe der EAG war es, einen gemeinsamen Markt im damals noch jungen Sektor 

der Kernenergie zu schaffen; darüber hinaus bestand das Ziel der Schaffung von 

21 Vgl. Weides, N.P. (1960), S. 149 ff., Peffekoven, R. (1994), S. 39 ff. 
22 Eine Schilderung zur misslungenen Entstehungsgeschichte der EVG und EPG findet sich bei Har-
brecht, W. (1984), S. 17 ff. 
23 Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Euro-
gaischen Gemeinschaften vom 8. April 1965, Bundesgesetzblatt II (1965), S. 1454. 
4 EAG- und EWG-Kommission hatten gemeinsam einen Wirtschafts- und Sozialausschuss, der je-

doch (bis heute) nur beratende Funktion hat. 
25 Die Zusammenlegung der Organe der Gemeinschaften durch den Fusionsvertrag berührte nicht die 
formaljuristische Selbständigkeit derselben. 
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Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den Großmächten.26 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

hatte die EAG nach Artikel 2 des EAG-Vertrages (EAGV) unter anderem die For-

schung zu unterstützen, kerntechnische Investitionen zu fördern, Sicherheitsnormen 

zu vereinheitlichen und zu überwachen, die friedliche Nutzung der Kernstoffe zu ge-

währleisten, aber auch den Zugang zu den Absatz- und Beschaffungsmärkten zu 

sichern. Nach Artikel 174 des EAG-Vertrages wurden die Einnahmen und Ausgaben 

der EAG in einen Verwaltungshaushalt, der neben den Verwaltungsausgaben auch 

Sicherheitsüberwachungs- und Gesundheitsschutzausgaben enthielt, und einem For-

schungs- und Investitionshaushalt, in welchem die Ausgaben für die entsprechenden 

Zwecke aufgeführt wurden, getrennt. 

Die EAG wurde in der Gründungsphase hauptsächlich über Beiträge der Mitglied-

staaten finanziert. Dabei kamen für die beiden Haushalte unterschiedliche Finanzie-

rungsschlüssel zur Anwendung. Für den Verwaltungshaushalt galt nach Artikel 172 

Absatz 1 EAGV in der ursprünglichen Fassung der in Tabelle 1 dargestellte Aufbrin-

gungsschlüssel (Spalte 1 ). Die drei großen sowie die beiden mittelgroßen Mitglied-

staaten hatten demnach jeweils den gleichen Budgetanteil zu tragen.27 Der Finanzie-

rungsschlüssel für den Forschungs- und Investitionshaushalt nach Artikel 174 Absatz 

2 ursprüngliche Fassung - dargestellt in Spalte 2 von Tabelle 1 - unterschied sich 

vom Verwaltungsausgabenschlüssel dadurch, dass Italien und die Niederlande zu 

Lasten Frankreichs, Belgiens und der Bundesrepublik Deutschland geringere Anteile 

beizutragen hatten, was nach Nittka .auf eine stärkere Berücksichtigung der finan-

ziellen Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten sowie ihrer divergierenden Interessen-

lage ( ... ] zurückzuführen"28 ist.29 Forschungs- und Investitionsausgaben der EAG (in 

Darlehensform) dürfen gemäß Artikel 172 Absatz 4 EAGV auch über Anleihen finan-

ziert werden, jedoch wurde von dieser Möglichkeit nur in geringem Umfang 

Gebrauch gemacht. 30 

28 Vgl. Harbrecht, W. (1964), S. 32 f. Nach Artikel 1 des EAG-Vertrages besteht die Aufgabe darin, 
.durch die Schaffung der für die schnelle Bildung und Entwicklung von Kernindustrien erforderlichen 
Voraussetzungen zur Hebung der Lebenshaltung in den Mitgliedstaaten und zur Entwicklung der Be-
ziehungen mit den anderen Ländern beizutragen". Lindenthal sieht die EAG als den Preis an, den 
Frankreich für die Gründung der EWG verlangte. Vgl. Lindenthal, D. (2000), S. 6. 
27 In geringerem Ausmaß kamen zu diesen Finanzbeiträgen zum Verwaltungshaushalt noch so ge-
nannte andere laufende Einnahmen dazu, wie zum Beispiel die Steuern und Rentenbeiträge der EAG-
Bediensteten. Vgl. Nittka, U. (1979), S. 146. 
28 Ebenda, S. 147. 
29 Auch in diesem Haushaltsteil kamen geringfügig weitere Einnahmen, so genannte andere Mittel, 
hinzu; dazu zählten zum Beispiel Beiträge von an Forschungsprojekten beteiligten Drittstaaten oder 
Einnahmen aus Beteiligungen an Gemeinschaftsunternehmen. Vgl. ebenda, S. 147 f. 
30 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 42 f. 
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Die Aufgaben- und Zielstellung der EWG war wesentlich vielfältiger als die der bei-

den sektorspezifischen Organisationen. Vorläufiges Ziel der EWG sollte zunächst die 

Schaffung eines Gemeinsamen Marktes im Sinne einer (schrittweise eingeführten) 

Zollunion sein, weshalb eine erste Aufgabe in der Beseitigung tarifärer und nicht-

tarifärer Handelshemmnisse lag. Weitere Aufgaben waren die Schaffung der vier so 

genannten Grundfreiheiten31 , einer gemeinsamen Agrar-, Verkehrs- und Wettbe-

werbspolitik, Koordination der Wirtschaftspolitik, Harmonisierung des den Gemein-

samen Markt betreffenden Rechts sowie die Schaffung eines Europäischen Sozial-

fonds und einer Europäischen Investitionsbank. Verglichen mit dem EGKS-Vertrag 

war der EWG-Vertrag marktorientierter und weniger dirigistisch.32 

Tab. 1: Finanzierungsschlüssel für EAG und EWG 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
EAG EAG EWG EWG Bevölke- Brutto-

Verwal- For- Verwal- Europäi- rungsan- sozial-
Mitgliedstaat tungs- schungs- tungs- scher So- teile 1957 produkt-

ausgaben und lnves- ausgaben zialfonds anteile 
titionsaus- 1957 

aaben 
Belgien 7,9 9,9 7,9 8,8 5,4 6,5 
Deutschland 28,0 30,0 28,0 32,0 30,7 33,0 
Frankreich 28,0 30,0 28,0 32,0 27,0 36,4 
Italien 28,0 23,0 28,0 20,0 29,9 17,9 
Luxemburg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 
Niederlande 7,9 6,9 7,9 7,0 6,7 5,9 
Tab. 1: Finanzierungsschlüssel für EAG und EWG (Angaben 1n %) 
Quelle: EAGV, EWGV ijeweils ursprüngliche Fassung), Reister, E. (1975), S. 26. 

Die Finanzierung der EWG lief zunächst ausschließlich über Finanzbeiträge. Dabei 

wurde wie bei der EAG nach dem Verwendungszweck unterschieden. Für die Ver-

waltungsausgaben galt der Finanzierungsschlüssel nach Artikel 200 Absatz 1 des 

EWGV (siehe Spalte 3 der Tabelle 1 ), welcher identisch war mit dem EAG-

Verwaltungsausgabenschlüssel.33 Die operativen Ausgaben des Europäischen Sozi-

alfonds34 (ESF) finanzierten die Mitgliedstaaten nach einem Beitragsschlüssel (Arti-

31 Neben der Freiheit der Güterverkehrs zählen dazu die Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalver-
kehrsfreiheit. 
32 Vgl. Bulmer, S. (2001 ). S. 13. 
33 Die Verwaltungsausgaben wurden zu einem geringen Teil auch durch so genannte andere Einnah-
men wie zum Beispiel Steuern und Rentenbeiträge der EWG-Bediensteten oder Geldbußen und 
Zwangsgelder gedeckt. Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 44. 
34 Beim Sozialfonds handelt es sich nicht um einen Fonds im Sinne eines Sondervermögens außer-
halb des Haushalts, wie das zum Beispiel beim Europäischen Entwicklungsfonds der Fall ist. 
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kel 200 Absatz 2 EWGV, dargestellt in Spalte 4 der Tabelle 1 ), der - verglichen mit 

dem Verwaltungsausgabenschlüssel - Italien und die Niederlande entlastete. Der 

Verwaltungsausgabenschlüssel lässt eine Orientierung am Bevölkerungsanteil (Spal-

te 5 der Tabelle 1) und der Sozialfondsschlüssel am Sozialproduktanteil (Spalte 6 der 

Tabelle 1) erkennen, obgleich jeweils keine exakte Proportionalität vorliegt.35 Die Bei-

tragsidentität von Frankreich und Deutschland war nicht zuletzt politisch bedingt. 

Im Jahre 1962 richtete die EWG den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds 

für die Landwirtschaft (EAGFL) ein. Dieser bestand von Beginn an aus zwei Abtei-

lungen: EAGFL-Garantie und EAGFL-Ausrichtung, wobei die erste, auf die Finanzie-

rung europäischer Marktordnungen ausgerichtete Abteilung, die zweite, strukturpoli-

tisch intendierte Abteilung, seit jeher vom Ausgabenvolumen deutlich übertrifft. Da 

die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erhobenen Agrarabschöpfun-

gen zunächst nicht der EWG zuflossen, sondern den Mitgliedstaaten, musste auch 

die GAP in den ersten Jahren beitragsfinanziert werden. Bis Mitte 1965 fand dazu 

der Verwaltungsausgabenschlüssel nach Artikel 200 Absatz 1 EWGV (Spalte 3 der 

Tabelle 1) Anwendung.36 In den Folgejahren wurden die Anteile fast jährlich neu ver-

handelt und geändert, wobei eine deutliche Entlastung Italiens zu Lasten Deutsch-

lands, der Niederlande und zum Teil Frankreichs erkennbar ist.37 Die Ausgaben im 

Rahmen der GAP wurden von den Mitgliedstaaten vorgestreckt und von der EWG 

erstattet, indem sie mit den Beitragspflichten verrechnet wurden.38 

1. 1.2 Eigenmittelbeschlüsse 

Die Beitragsfinanzierung war von Anfang an nur für eine Übergangszeit gedacht; 

schon in den Römischen Verträgen (Artikel 201 EWGV sowie Artikel 173 EAGV) war 

die Finanzierung der Gemeinschaften aus .eigenen Mitteln" postuliert. Darauf stützte 

sich der Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbei-

35 Verglichen mit dem Sozialproduktanteil (Spalte 6 der Tabelle 1) wurden Belgien, Italien und die 
Niederlande bei den Verwaltungsausgaben überproportional belastet, in Relation zum Bevölkerungs-
anteil (Spalte 5 der Tabelle 1) auch Frankreich, jedoch nicht Italien. Das gleiche Bild - abgesehen von 
einer zum Bevölkerungsanteil leicht überproportionalen deutschen Belastung - ergibt sich bei den 
Beiträgen zum Sozialfonds. 
36 Bis zu 20 % der Beiträge (1964/65) wurden nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 25 Ober die 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik (ABI. Nr. 30 (1962), S. 991/62) vom jeweiligen Anteil der 
Mitgliedstaaten an den Nettoagrarimporten aus Drittstaaten bestimmt. 
37 Vgl. zu den jährlichen Anteilen Peffekoven, R. (1994), S. 48. 
36 Vgl. ebenda, S. 45 ff. 
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träge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften39, im Folgenden 

kurz Eigenmittelbeschluss 1970. Danach wurde den Europäischen Gemeinschaften40 

(EG) die Ertragskompetenz über folgende Einnahmen in zeitlichen Stufen zugeord-

net: 

• Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder Ausgleichsbeträge und andere Abga-

ben, die im Rahmen der GAP erhoben werden, sowie Abgaben, die im Rahmen 

der Marktordnung für Zucker erhoben werden, zusammengefasst Agrarab-

schöpfungen genannt. 

• Zölle aus dem Gemeinsamen Zolltarif und andere Zölle aus dem Handel mit 

Drittstaaten. Die EWG hatte seit dem 1. Juli 1968 den Integrationsgrad einer 

Zollunion, also einer Freihandelszone mit gemeinsamen Außenzöllen erreicht. 

Importwaren aus Drittstaaten wurden von da an bei der Einfuhr ins EWG-Gebiet 

einheitlich verzollt. 

• Einnahmen, die sich aus der Anwendung eines für alle Länder einheitlichen 

Satzes auf die vereinheitlichte Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer 

(MwSt) ergeben, im Folgenden Mehrwertsteuer-Eigenmittel genannt. 

Die Agrarabschöpfungen fließen dem Gemeinschaftshaushalt seit 1971 zu, aller-

dings wurden sie zunächst weiterhin von den nationalen Finanzbehörden erhoben. 

Zur Aufwandsentschädigung erstattete die EG den Mitgliedstaaten eine Erhebungs-

kostenpauschale, die zunächst 10 % betrug. Das Aufkommen aus den - ebenfalls 

von den Mitgliedstaaten eingenommenen - Zöllen wurde zunächst nur teilweise, 

dann stufenweise ansteigend und von 1975 an vollständig der Gemeinschaft über-

wiesen. Auch bei den Zöllen bekamen die Mitgliedstaaten zunächst 10 % der abge-

führten Mittel erstattet.41 Agrarabschöpfungen und Zölle werden oft als traditionelle 

oder originäre Eigenmittel bezeichnet.42 

39 Abi. Nr. L 94 (1970), 5. 19. 
•o Seit Inkrafttreten des Fusionsvertrages gab es für alle drei Gemeinschaften einen Gesamthaus-
haltsplan, außerhalb dessen es jedoch weiterhin den Funktionshaushalt der EGKS gab. EWG, EAG 
und EGKS wurden von da an als Europäische Gemeinschaft(en) (EG) bezeichnet. 
• 1 Zölle und Abschöpfungen standen zuvor den nationalen Fiski zu. In der Bundesrepublik Deutsch-
land lag die Ertragshoheit gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 7 GG beim Bund. 
42 Das Adjektiv .traditionell" lässt sich damit erklären, dass sie seit dem ersten Eigenmittelbeschluss 
der Gemeinschaft zufließen, .originär" damit, dass beide direkten Bezug zu Gemeinschaftspolitiken 
haben, nämlich der Agrar- und der Außenwirtschaftspolitik. Auch der Begriff der Eigenmittel passt hier 
uneingeschränkt, da die Gemeinschaft Objekt- und Ertragshoheit hat. 
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Die Einführung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel zur Restfinanzierung bedurfte der 

Harmonisierung der Mehrwertsteuer. Dabei war die Vereinheitlichung des Mehr-

wertsteuersystems sowie der Bemessungsgrundlage notwendig. Eine vollständige 

Harmonisierung, also insbesondere der Steuersätze, verlangten die Mehrwertsteuer-

Eigenmittel jedoch nicht. Sie stellen nämlich keine quotale Beteiligung am Aufkom-

men der Steuer dar (Steuerverbund), sondern bemessen sich nach dem nationalen 

mehrwertsteuerpflichtigen Konsum. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 des Eigenmittelbe-

schlusses 1970 sollten die Mehrwertsteuer-Eigenmittel ab 1975 den Haushalt mitfi-

nanzieren. Das war jedoch nicht möglich, da die Harmonisierung der Bemessungs-

grundlage bis dahin noch nicht erreicht war. In der vorgesehenen Übergangszeit von 

1971 bis 1974 wurden erneut Finanzbeiträge zum Haushaltsausgleich gezahlt. Der 

Schlüssel dazu wurde .als arithmetisches Mittel aus den Sozialproduktanteilen und 

einem gewogenen Mittel aller in den Verträgen vorgesehenen Beitragsschlüssel ge-

bildet"43. Er musste entsprechend angepasst werden, als 1973 mit dem Vereinigten 

Königreich, Dänemark und Irland drei neue Mitgliedstaaten Aufnahme in die EG fan-

den.44 Die fehlende Harmonisierung der Bemessungsgrundlage45 machte es not-

wendig, dass über 1974 hinaus sozialproduktorientierte Finanzbeiträge gezahlt wur-

den. Erstmals 1980 führten alle neun damaligen Mitgliedstaaten Mehrwertsteuer-

Eigenmittel ab.46 Griechenland, das 1981 zehntes Mitglied der EG wurde, bekam bis 

1985 Teile seiner abgeführten Eigenmittel erstattet.47 Da Griechenland erst 1988 die 

Mehrwertsteuer einführte, zahlte es bis dahin BSP-Beiträge.48 

Der für die Höhe der Abführungen entscheidende Satz, mit dem die Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage belastet wird, wurde im jährlichen Haushaltsverfahren neu 

festgelegt und durfte nach Artikel 4 Absatz 1 des Eigenmittelbeschlusses 1970 1 % 

nicht übersteigen. Die Mehrwertsteuermittel waren von 1980 an die wichtigste Ein-

nahmequelle der EG.49 

43 Reister, E. (1975), S. 31. 
44 Die neuen Mitgliedstaaten hatten gemäß Artikel 130 des Beitrittsvertrages (ABI. Nr. L 73 (1972), S. 
5) erst ab 1978 hundertprozentige, zuvor nur (abnehmend) reduzierte Abführungs- und Beitragslasten 
zu tragen. Die tatsächlichen Beitragsanteile der Jahre 1971 bis 197 4 finden sich bei Reister. E. 
{1975). s. 31, 38. 
5 Die Definiton der einheitlichen Bemessungsgrundlage wurde in der sechsten Mehrwertsteuer-

RichUinie vom 17. Mai 1977 (ABI. Nr. L 145 (1977), S. 1) niedergelegt. 
46 Vgl. Messal, R. (1991), S. 63. 
47 Gemäß Artikel 127 des Beitrittsvertrages mit Griechenland (ABI. Nr. L 291 (1979), S. 17) bekam 
Griechenland 1981 70 %, 1982 50 %. 1983 30 %, 1984 20 % und 1985 10 % der Beiträge erstattet. 
48 Vgl. Fugmann, F. (1992), S. 122 f. 
49 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln siehe Kap. 
1.3.2. 
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Die Einnahmenseite des EG-Haushalts war quasi zweifach plafoniert: Zum einen wa-

ren die Einnahmen aus den traditionellen Eigenmitteln nicht nach fiskalischen Ge-

sichtspunkten, sondern nach agrar- und handelspolitischen Aspekten zu gestalten 

und damit begrenzt, zum anderen gab es eine Obergrenze für die Mehrwertsteuer-

mittel. Diese einnahmeseitigen Restriktionen und steigende Belastungen auf der 

Ausgabenseite machten Veränderungen im System der Eigenmittelfinanzierung not-

wendig. 50 Der Beschluss des Rates vom 7. Mai 1985 über das System der eigenen 

Mittel der Gemeinschaften51 , kurz Eigenmittelbeschluss 1985, hielt an den drei Ein-

nahmearten fest, nahm jedoch zwei bedeutende Änderungen vor: Erstens wurde für 

das Vereinigte Königreich ein Korrekturmechanismus zur Abmilderung seiner Haus-

haltsbelastung durch die EG eingeführt, der zu gespaltenen Mehrwertsteuer-

Eigenmittelsätzen führte. zweitens wurde die Obergrenze für diese Sätze ab 1986 

auf 1,4 % angehoben, mit der Option, bei einstimmigem Beschluss im Rat und Zu-

stimmung gemäß den nationalen Verfahren 1988 sogar auf 1,6 % zu erhöhen. 

Der Korrekturmechanismus, auch als Britenrabatt bezeichnet, hatte zum Ziel, die ho-

he Nettozahlerposition des Vereinigten Königreichs zu verringern. Unter einer Netto-

zahlerposition versteht man im Allgemeinen eine Situation, in der die an den Ge-

meinschaftshaushalt fließenden Mittel eines Mitgliedslandes die Rückflüsse in das 

Land übersteigen.52 Das Vereinigte Königreich bekam nach dem Eigenmittelbe-

schluss 1985 66 % des Betrages erstattet, um den seine Mehrwertsteuermittel die 

dem Land zurechenbaren Ausgaben des EG-Haushalts bei Anwendung des einheit-

lichen Mehrwertsteuer-Abrufsatzes übersteigen würden. Tatsächlich wurde der auf 

die britische Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage anzuwendende Satz in entspre-

chendem Maße reduziert. Die sich daraus ergebenden Ausfälle auf der Einnahmen-

seite hatten die anderen Mitgliedstaaten durch höhere Mehrwertsteuerabführungen 

auszugleichen. Allerdings wurde die Mehrbelastung des größten Nettozahlers, der 

Bundesrepublik Deutschland, um ein Drittel reduziert, was wiederum von den restli-

50 1983 musste der Höchstsatz von 1 % voll in Anspruch genommen werden, 1984 leisteten die Mit-
gliedstaaten sogar Vorschüsse, um den Haushaltsausgleich zu gewährleisten. Vgl. Bundesministeri-
um der Finanzen (2001b), S. 40. 
51 ABI. Nr. L 128 (1985), S. 15. 
52 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Nettozahlerposltion siehe Kap. 
2.2.2.1.2. 
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chen Mitgliedern über einen erhöhten Abrufsatz - der 1,4 % nicht übersteigen durf-

te - ausgeglichen wurde.53 

Bereits in den ersten beiden Jahren nach Inkrafttreten des Eigenmittelbeschlusses 

1985 reichten die Mittel nicht mehr aus, um den Haushalt auszugleichen. Fällige 

Zahlungen mussten in die folgenden Haushaltsjahre verschoben werden.54 Zusätzli-

che Haushaltsbelastungen entstanden in diesen Jahren durch den Beitritt Spaniens 

und Portugals 198655 und die Einheitliche Europäische Akte56, mit welcher der EG 

unter anderem neue Kompetenzen (Forschungs-, Technologie- und Umweltpolitik) 

zugeordnet wurden, die Regional- und Strukturpolitik ausgebaut und das Binnen-

marktziel formuliert wurde. Im Jahre 1987 legte die Kommission einen umfassenden 

Reformvorschlag für das Haushalts- und Finanzwesen der Gemeinschaft vor, das 

nach ihrem damaligen Präsidenten benannte Delors-1-Paket: Das vom Europäischen 

Rat im Februar 1988 beschlossene Konzept zur Reform des Finanzwesens sah vor, 

• der Gemeinschaft in den Jahren 1988 bis 1992 zusätzliche Mittel zur Verfügung 

zu stellen, 

• das Ausgabenwachstum - vor allem im Agrarbereich - zu bremsen und struk-

turpolitischen Maßnahmen Vorrang einzuräumen sowie 

• die Verteilung der Finanzierungslast auf die Mitgliedstaaten stärker am relativen 

Wohlstand auszurichten.57 

In einem .package deal" beschloss der Europäische Rat im Februar 1988 die ver-

schiedenen Maßnahmen des Delors-l-Paketes.58 Dazu zählte unter anderem die 

53 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit dem Korrekturmechanismus und schon vorher 
praktizierten Ausgleichsmaßnahmen (Finanzmechanismus, Ad-hoc-Zahlungen) siehe Kap. 1.3.2.2 
und 1.3.2.3. 
54 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2001b), S. 40. 
55 Auch Spanien und Portugal erhielten nach Artikel 187 bzw. 374 der Beitrittsakte (ABI. Nr. L 302 
(1985), S. 23) bis 1991 degressiv Teilerstattungen ihrer Mehrwertsteuerabführungen bzw. (im Falle 
Portugals vorübergehend ersatzweise gezahlten) Finanzbeiträge. 
58 Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) (ABI. Nr. L 169 (1987), S. 1) war sowohl ein Abkommen 
der Mitgliedstaaten zur Änderung der Gründungsverträge als auch ein originärer völkerrechtlicher 
Vertrag. Mit der EEA wurden der Wille zur Schaffung der Europäischen Union sowie zur Verwirkli-
chung des gemeinsamen Binnenmarktes ausgedrückt und weitere wirtschafts-, sozial- und umweltpo-
litische Ziele in den EWG-Vertrag aufgenommen. Ferner stärkte die EEA die Rechte des Europäi-
schen Parlaments und gab der Europäischen Politischen Zusammenarbeit ein vertragliches Funda-
ment. Vgl. Weindl, J., Woyke, W. (1999), S. 9 ff. 
57 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 64, Europäische Kommission (1987), S. 12 ff. 
58 ABI. Nr. L 185 (1988), S. 1. 
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erstmals angestrebte lnterinstitutionelle Vereinbarung59 zwischen Kommission, Par-

lament und Europäischem Rat vom 24. Juni 1988, mit der zum ersten Mal eine Fi-

nanzielle Vorausschau60 (mittelfristige Finanzplanung) für die Jahre 1988 bis 1992 

entworfen wurde. Ebenfalls am 24. Juni 1988 wurde ein neuer Eigenmittelbe-

schluss61 gefasst. 62 

Die Änderungen im Finanzierungssystem durch den Eigenmittelbeschluss 1988 las-

sen sich in fünf Punkten zusammenfassen: 

1. Die Erhebungskostenpauschalen für die traditionellen Eigenmittel werden nicht 

mehr erstattet, sondern von den Mitgliedstaaten einbehalten. Außerdem erhält 

die EG die Ertragskompetenz für Zölle auf Montanprodukte (EGKS-Zölle). 

2. Bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln wird die einheitliche Bemessungsgrundla-

ge nur noch zu maximal 55 % des jeweiligen nationalen Bruttosozialprodukts 

(BSP) in Ansatz gebracht. 

3. Als vierte Einnahmeart werden Bruttosozialprodukt-Eigenmittel eingeführt. 

4. Erstmals wird eine Eigenmittelobergrenze festgelegt. 

5. Der Korrekturmechanismus wird so modifiziert, dass das Vereinigte Königreich 

durch die Punkte 2 und 3 weder gewinnt noch verliert. 

Die Änderung bei den Erhebungskosten führt zu einer Budgetverkürzung, da Ausga-

ben und Einnahmen in gleichem Maße sinken; die Einhaltung des Ausgaben-

Plafonds wird damit erleichtert. Die so genannte Kappung der Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage war eine Kompensation im Zusammenhang mit der Ausge-

staltung der vierten Eigenmittelquelle.63 Spanien hatte die Kappung vorgeschlagen, 

mit der Begründung, der hohe Zustrom ausländischer Touristen blähe das spanische 

59 lnterinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushalts-
verfahrens, ABI. Nr. L 185 (1988), S. 33. 
60 Eine Finanzielle Vorausschau ist .[d)em rechtlichen Charakter nach ( ... ) nicht mehr als eine infor-
melle politische Vereinbarung - ,soft law·•. Wuermeling, J. (1996), S. 262. Eine lnterinstitutionelle Ver-
einbarung ist jedoch auch .mehr als ein bloßes Gentlemen's Agreement zwischen Parlament, Rat und 
Kommission". Schmidhuber, P.M. (1991), S. 331. 
61 Beschluss des Rates vom 24. Juni 1988 über das System der Eigenmittel der Gemeinschaften 
{88/376/EWG, Euratom), ABI. Nr. L 185 (1988), S. 24. 
2 Messal weist darauf hin, dass die deutsche Bezeichnung .Eigenmittel" im Titel eines solchen Be-

schlusses erstmals 1988 verwendet wurde, zuvor hingegen der Begriff .eigene Mittel" (Ausnahme: 
Artikel 3 des Eigenmittelbeschlusses 1985). Inhaltlich mache dies keinen Unterschied, es diene ledig-
lich der sprachlichen Eleganz. Vgl. Messal, R. (1991), S. 21. 
63 Vgl. Messal, R. (1991), S. 71. 
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Mehrwertsteueraufkommen auf.64 Rechtfertigung erhält sie häufig mit dem Argument, 

die Mehrwertsteuer-Eigenmittel hätten wegen des höheren Konsumanteils in ärme-

ren Mitgliedstaaten eine regressive Wirkung, die mit der Kappung abgeschwächt 

wird.65 Die vierte Einnahmeart ist ein Mitteltransfer der Mitgliedstaaten an den EG-

Haushalt in Höhe eines im Vorhinein festgelegten, einheitlichen Prozentsatzes des 

BSP. Die BSP-Eigenmittel ersetzten die Mehrwertsteuer-Eigenmittel als Instrument 

der Restfinanzierung66, der einheitliche Prozentsatz ist dieser Aufgabe entsprechend 

auszurichten.67 Um dem rapiden Wachstum der EG-Ausgaben Einhalt zu gebieten, 

wurde erstmals eine Eigenmittelobergrenze festgelegt, welche die Summe der Zah-

lungsermächtigungen im Haushalt auf 1,2 % des EG-BSP limitierte.68 Der Korrektur-

mechanismus schließlich musste aufgrund des veränderten Eigenmittel-Gefüges an-

gepasst werden. Das Vereinigte Königreich bekommt weiterhin 66 % des oben ge-

nannten Differenzbetrages erstattet, jedoch werden die Ersparnisse, die sich für das 

Vereinigte Königreich aus der Kappung der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage 

ergeben, davon abgezogen.69 Die Verteilung der Finanzierungslast wird seitdem 

nicht mehr durch die Anteile an der gemeinschaftlichen Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage, sondern durch die Anteile am EG-BSP bestimmt, wobei die 

Entlastung Deutschlands beibehalten wurde (Artikel 5 Absatz 1 des Eigenmittelbe-

schlusses 1988). 

Ein weiteres bedeutsames Jahr für die europäische Integration war 1993. In diesem 

Jahr wurde zum 1. Januar der Binnenmarkt vollendet und zum 1. November traten 

die im Februar 1992 unterzeichneten Maastrichter Verträge in Kraft. Der Vertrag über 

die Europäische Union (EUV) vollzog den schon durch die Einheitliche Europäische 

64 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2008. 
85 Vgl. z.B. Milbrandt, B. (2001), S. 39, Bundesministerium der Finanzen (2001b), S. 41. Zu einer ein-
gehenderen Auseinandersetzung mit der Kappung der Bemessungsgrundlage und der regressiven 
Wirkung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel siehe Kap. 1.3.2.1 und 3.2.1.2. 
88 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 67. 
87 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit den BSP-Eigenmitteln siehe Kap. 1.3.3. 
88 Um eine vorzeitige Ausschöpfung dieses Plafonds zu verhindern, wurden nach Artikel 3 Absatz 1 
des Eigenmittelbeschlusses 1988 Teilobergrenzen festgelegt: 1,15 % für 1988, 1,17 % für 1989, 
1,18 % für 1990, 1,19 % für 1991 und 1,2 % ab 1992. Verpflichtungsermächtigungen durften nach 
Artikel 3 Absatz 2 1,3 % des EG-BSP nicht übersteigen. Der finanzielle Rahmen wurde damit in einem 
Maße erweitert, wie es eine Erhöhung des maximalen MwSt-Eigenmittelabrufsatzes auf 1,9 bis 2 % 
bewirkt hätte. Vgl. Begg, 1., Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 13. 
89 Zum geänderten Verfahren vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 70 oder siehe Kap. 1.3.2.2. Eine weitere 
Verkomplizierung machten auf der Ausgabenseite getätigte Erstattungen an Spanien und Portugal 
notwendig, die zum Ausgleich für die Mitfinanzierung des Britenrabatts gezahlt wurden und damit wie-
derum die Haushaltsposition des Vereinigten Königreichs verschlechterten. Vgl. ebenda, S. 70 f. 
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Akte angestrebten Übergang zur Europäischen Union (EU).70 Der Vertrag zur Grün-

dung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) ersetzte den EWG-Vertrag, was der 

Tatsache Rechnung trug, dass Bestimmungen Eingang fanden, die nicht mehr einer 

reinen Wirtschaftsgemeinschaft zuzuordnen waren, wie zum Beispiel die Unionsbür-

gerschaft.71 Das bedeutendste Element des EG-Vertrages von Maastricht war die 

Festlegung eines Drei-Stufenplans zur Errichtung einer Europäischen Wirtschafts-

und Währungsunion (EWWU).72 

Zur Vorbereitung auf die EWWU beschloss der Europäische Rat von Maastricht die 

Einrichtung eines Kohäsionsfonds für die wirtschaftlich schwachen Mitgliedstaaten. 

Weitere ausgabenwirksame Beschlüsse, wie zum Beispiel der Ausbau der Transeu-

ropäischen Netze73 machten eine erneute Anpassung des Finanzrahmens notwen-

dig. Die Kommission schlug im Februar 1992 eine stufenweise Ausweitung des Ei-

genmittelplafonds bis auf 1,37 % des EU-BSP im Jahre 1997 vor (Delors-11-Paket).74 

Der Europäische Rat von Edinburgh am 11. und 12. Dezember 1992 einigte sich 

schließlich auf folgende Ergebnisse, die am 31. Oktober 1994 in einen neuen Ei-

genmittelbeschluss75 umgesetzt wurden: 

• Die Eigenmittelobergrenze steigt schrittweise an auf 1,27 % im Jahre 1999. 76 

• Der maximale Mehrwertsteuer-Abrufsatz sinkt schrittweise von 1,4 % auf 1 %. 77 

• Die Kappungsgrenze der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage sinkt schritt-

weise auf 50 % des nationalen BSP.78 

70 Die EU bekam durch den EUV keine eigene Rechtspersönlichkeit. Der EUV ummantelte die drei 
Europäischen Gemeinschaften (EGKS, Euratom und Europäische Gemeinschaft (ehemals EWG)) 
sowie die beiden neuen Bereiche Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und Zusam-
menarbeit in der Justiz- und Innenpolitik (ZJIP). Vgl. Beutler, 8. et al. (2001 ), S. 45. 
71 Vgl. Weindl, J., Woyke, W. (1999), S. 12. 
72 Für eine genauere Darstellung der drei Stufen vgl. Deutsche Bundesbank (2004a), S. 16 ff. 
73 Vgl. Steyer, R.M. (2001), S. 10 ff. Die meisten der damals geplanten 14 vorrangigen Transeuropäi-
schen Netze sind bis heute nicht verwirklicht worden. 
74 Das Europäische Parlament forderte sogar 1,4 %, die britische Regierung war zu maximal 1,25 % 
bereit. Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 78. 
75 Beschluss des Rates vom 31. Oktober 1994 über das System der Eigenmittel der Europäischen 
Gemeinschaften (941728/EG, Euratom), ABI. Nr. L 293 (1994), S. 9. 
76 Die Teilobergrenzen lagen bei 1,2 % für 1993 und 1994, 1,21 % für 1995, 1,22 % für 1996, 1,24 % 
für 1997 und 1,26 % für 1998. Vgl. Artikel 3 Absatz 1 des Eigenmittelbeschlusses 1994. 
77 Der maximale MwSt-Abrufsatz lag 1995 bei 1,32 %, 1996 bei 1,24 %, 1997 bei 1,16 %, 1998 bei 
1,08 % und ab 1999 bei 1,00 %. Vgl. Artikel 2 Absatz 4 Buchst. a des Eigenmittelbeschlusses 1994. 
71 Die Kappungsgrenze für Mitgliedstaaten, deren BSP pro Kopf 1991 weniger als 90 % des EG-
Durchschnitts betrug - das waren Spanien, Griechenland, Portugal und Irland -. sank 1995 direkt auf 
50 %; die der anderen in Einprozent-Schritten bis 1999. Vgl. Artikel 2 Absatz 1 Buchst. c des Eigen-
mittelbeschlusses 1994. Die Wahl der 90 %-Grenze wurde bewusst so gewählt, dass nur die genann-
ten vier Länder davon betroffen sind. Vgl. Massai, R., Klein, A. (1993), S. 376. 
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Außerdem beschloss der Europäische Rat von Edinburgh eine neue finanzielle Vor-

ausschau für die Jahre 1993 bis 1999, die nach der Einigung mit dem Europäischen 

Parlament Eingang in eine neue lnterinstitutionelle Vereinbarung79 fand, die aller-

dings nach dem Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens80 im Jahre 1995 an-

gepasst werden musste. 

Angesichts einer näher rückenden Osterweiterung legte die Kommission im Jahre 

1997 die Mitteilung ,,Agenda 2000 - Eine stärkere und erweiterte Union"81 vor. In de-

ren drittem Teil .Der neue Finanzrahmen (2000-2006)" präsentierte sie ihre Vorstel-

lungen zur Entwicklung der Ausgaben in dieser Zeit und eine Einschätzung der Ein-

nahmensituation. Dabei ging die Kommission von einer ersten, .kleinen" Beitrittswel-

le82 etwa zur Mitte dieser finanziellen Vorausschau aus. Sie kam zu dem Schluss, 

dass bei entsprechenden Reformen der Ausgabenpolitiken (vor allem Agrar- und 

Regionalpolitik) der bestehende Eigenmittelplafonds ausreichen, ja sogar Spielraum 

bieten müsste, weshalb aus diesem Grund eine Reform des Einnahmensystems 

nicht nötig sei.83 In ihrem Eigenmittelbericht von 1998 wies die Kommission aller-

dings auf die negativen Haushaltspositionen Deutschlands, der Niederlande, Öster-

reichs und Schwedens hin, die einen allgemeinen Ausgleichsmechanismus rechtfer-

tigen würden, und schlug zudem eine noch stärkere Orientierung der Beiträge am 

BSP vor.84 

Die Agenda 2000 wurde vom Europäischen Rat am 24. und 25. März 1999 in Berlin 

beraten. Im Vorfeld der Beratungen drehte sich die Diskussion des Finanzierungs-

systems vor allem um Fragen der Verteilung von Finanzierungslasten.85 So drängte 

Deutschland mit Unterstützung anderer Nettozahler auf eine Begrenzung (Kappung) 

seiner Nettobelastung, während Spanien mit Unterstützung Griechenlands und Por-

tugals eine progressive Gestaltung des Beitragssystems forderte.86 

79 lnterinstitutionelle Vereinbarung vom 29. Oktober 1993 über die Haushaltsdisziplin und die Verbes-
serung des Haushaltsverfahrens, ABI. Nr. C 331 (1993), S. 1. 
80 Auch Österreich, Finnland und Schweden bekamen bis 1998 degressiv ausgestaltete Festbeträge 
erstattet. 
81 Vgl. Europäische Kommission (1997). 
82 Polen, Ungarn, Tschechien, Estland und Slowenien sowie Zypern. 
83 Vgl. Europäische Kommission (1997), S. 73 ff. 
84 Vgl. Europäische Kommission (1998), S. 23 ff., 36. 
85 Vgl. Bünder, H. (1998), S. 12. 
IMI Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit diesen Vorschlägen siehe Kap. 3.2.2.2.2 und 
3.2.1.3.2.2. 



39 

Der Europäische Rat von Berlin traf bezüglich des Finanzierungssystems folgende 

Entscheidungen:87 

1. Die Eigenmittelobergrenze von 1,27 % des EU-BSP bleibt unverändert. 

2. Der maximale Abrufsatz für die Mehrwertsteuer-Eigenmittel sinkt 2002 auf 

0, 75 % und 2004 auf 0,5 % der vereinheitlichten Bemessungsgrundlage. 

3. Der bei den traditionellen Eigenmitteln von den Mitgliedstaaten einbehaltene 

Anteil steigt 2001 auf 25 %. 

4. Der Korrekturmechanismus wird so modifiziert, dass das Vereinigte Königreich 

.keine ,Windfall-Gewinne', die sich aus Änderungen des Finanzierungssystems 

ergeben..a8, macht. Außerdem solle sich der britische Abschlag durch den Zeit-

punkt der Osterweiterung nicht beeinflussen lassen.89 

5. Deutschland, Österreich, Schweden und die Niederlande müssen von 2002 an 

nur noch 25 % ihres eigentlichen Anteils an der Finanzierung des Britenrabatts 

aufbringen. Die dadurch entstehende Lücke wird von den restlichen zehn Mit-

gliedstaaten geschlossen. 

Die Berliner Beschlüsse90 bildeten die Grundlage für die neue lnterinstitutionelle Ver-

einbarung91 über den Finanzrahmen92 für die Jahre 2000 bis 2006 vom 6. Mai 1999 

und den vorläufig letzten Eigenmittelbeschluss93 vom 29. September 2000. 

Gemäß Artikel 3 des Eigenmittel-Beschlusses 2000 war die Kommission angewie-

sen, im Dezember 2001 einen neuen, auf zwei Dezimalstellen gerundeten Prozent-

satz zu benennen, durch den verhindert werden sollte, dass die absolute Eigenmit-

telobergrenze allein durch eine veränderte Sozialproduktberechnung steigt oder 

sinkt. Die Änderungen bei der Berechnung des BSP vom Europäischen System 

87 Vgl. Europäischer Rat (1999). 
68 Ebenda, Rz. 72. 
89 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit dem Korrekturmechanismus siehe Kap. 1.3.2.2. 
90 Der deutsche Sachverständigenrat kommentiert die Ergebnisse wie folgt: .Diese Beschlüsse lassen 
das bisherige Finanzierungssystem im Prinzip unverändert und korrigieren lediglich die Finanzierungs-
last unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten." Sachverständigenrat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung (1999), S. 43. 
91 lnterinstitutionelle Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat 
und der Kommission Ober die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens, ABI. 
Nr. C 172 (1999), S. 1. 
92 Der Finanzrahmen besteht aus zwei Finanziellen Vorausschauen: Eine für eine EU mit 15 und eine 
für eine EU mit 21 Mitgliedern (ab 2002). 
93 2000/597/EG, Euratom: Beschluss des Rates vom 29. September 2000 über das System der Ei-
genmittel der Europäischen Gemeinschaften, ABI. Nr. L 253 (2000), S. 42. 
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Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) der zweiten Auflage zum ESVG 95 

wurden dabei so berücksichtigt, dass der Quotient aus den EU-Bruttosozialprodukten 

der Jahre 1998, 1999 und 2000 nach ESVG 2. Auflage und den EU-

Bruttosozialprodukten derselben drei Jahre nach ESVG 95 (auch als Bruttovolksein-

kommen (BVE) oder Bruttonationaleinkommen (BNE) bezeichnet) mit 1,27 % multip-

liziert wurde.94 Für die Obergrenze bei den Mitteln für Verpflichtungen wurde dieser 

Quotient, dessen Wert bei etwa 0,98 lag, mit 1,335 % vervielfacht.95 Die neue Ei-

genmittelobergrenze liegt nunmehr bei 1,24 % des BNE nach ESVG 95, die Ober-

grenze für Verpflichtungsermächtigungen bei 1,31 %.96 

Dem Eigenmittelbeschluss 2000 ging - wie es üblich ist - ein Vorschlag der Kom-

mission (8. Juli 1999) und eine Stellungnahme des Europäischen Parlaments (17. 

November 1999) voraus. Im Anschluss an den einstimmig gefassten Beschluss 

musste dieser noch von allen Mitgliedstaaten nach den jeweiligen nationalen Rege-

lungen (in Deutschland zum Beispiel mit Zustimmung von Bundestag und Bundesrat) 

ratifiziert werden. Eigenmittelbeschlüsse werden als primäres Gemeinschaftsrecht 

angesehen.97 

Die nach 1970 folgenden drei Eigenmittelbeschlüsse von 1985, 1988 und 1994 ver-

folgten nach Ansicht von Guth folgende Ziele: 

1. Berücksichtigung von Erweiterungsschritten der Gemeinschaft (1985), 

2. Kompensation gravierender Ungleichgewichte in der Belastung einzelner Mit-

94 Die Mitgliedstaaten sind seit 1999 verpflichtet, ihre Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung nach dem 
ESVG 95 durchzuführen. Die quantitativ wichtigsten konzeptionellen Änderungen liegen in einem er-
weitert gefassten Investitionsbegriff, der Ansetzung von Abschreibungen auf öffentliche Tiefbauten 
sowie der Aufnahme des Saldos aus empfangenen Subventionen (z.B. Agrarsubventionen) und ge-
leisteten Produktions- und Importabgaben (z.B. Zölle) in die Übergangsposition vom BIP zum BNE. 
Dieser Saldo, der zusammen mit dem bisher schon angesetzten Saldo der Erwerbs- und Vermögens• 
einkommen den Unterschied zwischen BIP und BNE markiert, entspricht der Nettoposition des Lan-
des im Verhältnis zur EU, allerdings ohne BSP-Eigenmittel. Vgl. zu Letzterem Statistisches Bundes-
amt (1999a), S. 263 f. Vgl. allgemein zur Umstellung auf ESVG 95 Statistisches Bundesamt (1999a), 
S. 257 ff., Statistisches Bundesamt (1999b), S. 449 ff. 
95 Bei dieser Obergrenze handelt es sich gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Eigenmittelbeschlusses 1994 
und dem sechsten Erwägungsgrund des Eigenmittelbeschlusses 2000 um eine zusätzliche Obergren• 
ze neben der Eigenmittelobergrenze in Höhe von 1,335 % des EU-BSP, die sich auf die im Haushalt 
veranschlagten Mittel für Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen) bezieht. 
98 Vgl. Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament: Anpassung der Ei• 
genmittelobergrenze und der Obergrenze der Mittel für Verpflichtungen nach Inkrafttreten des Be-
schlusses 2000/597/EG, Euratom, Brüssel, den 28.12.2001, KOM(2001) 801 endg., S. 2 f. 
97 Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 45, Bundesministerium der Finanzen (2001b), S. 39. Zur 
Rechtsform der Eigenmittelbeschlüsse vgl. auch Fugmann, F. (1992), S. 144 ff. 
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gliedstaaten (1985, 1988), 

3. Finanzierung neuer politischer Aufgaben (1988, 1994), 

4. Stärkere Ausrichtung des Eigenmittelsystems am Grundsatz der Leistungsfä-

higkeit (1994).98 

Der Eigenmittelbeschluss 2000 wäre ebenfalls dem vierten Ziel, in Ansätzen auch 

dem zweiten Ziel zuzuordnen. 

Abb. 2: Finanzierungsanteile der EU-Eigenmittel Im Zeitverlauf 
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Abb. 2: Finanzierungsanteile der EU-Eigenmittel im Zeitverlauf (1971 - 2004) 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 42 ff., Europäische Kommission (2002d), S. 23, Europä-
ische Kommission (2003d), S. 18, Europäische Kommission (2004d), S. 24, eigene Berechnungen. 

Eine graphischen Überblick auf den Bedeutungswandel der Eigenmittelarten liefert 

Abbildung 2. In den 1970er Jahren hatten die traditionellen Eigenmittel einen bedeu-

tenden Finanzierungsanteil, in den 1980er Jahren dominierten die Mehrwertsteuer-

Eigenmittel. In den 1990er Jahren wurde der Anteil der BSP-Eigenmittel kontinuier-

lich größer und mittlerweile sind die BSP-Eigenmittel eindeutig die Hauptfinanzie-

rungsquelle der EU. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Gesamteinnahmen seit 

1971 etwa um den Faktor 40 erhöht haben. 

98 Vgl. Guth, E. (1997), S. 97. 
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1.2 Die Ausgaben der Europäischen Union 

1.2.1 Haushaltsverfahren 

Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf der Einnahmenseite des Gemeinschaftshaushal-

tes liegen soll, lässt sich diese nicht ohne den Blick auch auf die Ausgabenseite fun-

diert beurteilen. Im Sinne des Mollschen .logischen Primats" der Aufgaben- und Aus-

gabenverteilung über die Einnahmenverteilung kann schließlich nur die Notwendig-

keit von Ausgaben die Erzielung von Einnahmen rechtfertigen. 

Wie bereits in Kap. 1.1.1 ausgeführt, verfügten die drei Europäischen Gemeinschaf-

ten zunächst über getrennte Haushaltswirtschaften, wobei die Verwaltungsausgaben 

von EGKS und EAG jeweils gesondert budgetiert wurden. Durch den Fusionsvertrag 

wurden der Haushaltsplan der EWG sowie die Verwaltungshaushaltspläne der EGKS 

und EAG nach 1967 in einen Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften in-

tegriert.99 Mit dem Vertrag von Luxemburg100 (1970) ging auch der Forschungs- und 

Investitionshaushalt der EAG im Gesamthaushaltsplan auf.101 Dauerhaft außerhalb 

des Gesamthaushalts geführt wurde der Funktionshaushalt der EGKS (Volumen im 

Jahr 2000: 178 Millionen Euro), was mit den Spezialitäten dieses Haushalts (Umla-

geerhebung, Anleihenbegabung, Flexibiltät der Bewirtschaftung) zusammenhing, 

unter dem Gesichtspunkt der Transparenz jedoch kritisch zu betrachten war.102 

Weitere finanzwirtschaftliche Aktivitäten außerhalb des 0etzigen) EU-Gesamthaus-

halts, so genannte .off-budget-activities" oder .Schattenhaushalte", stellen der 

99 Vgl. Blümich, H. (1999), S. 21 f. 
100 Vertrag zur Änderung bestimmter Haushaltsvorschriften der Verträge zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaften und des Vertrages zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer ge-
meinsamen Kommission der Europäische Gemeinschaften, ABI. Nr. L 2 (1971), S. 1. 
101 Vgl. Europäische Kommission (2000c), S. 26. 
102 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 30. 
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Europäische Entwicklungsfonds 103 (EEF) und die Europäische Investitionsbank 104 

(EIB) dar. Ebenso extrabudgetär (und damit Verstöße gegen das Einheitsprinzip) 

sind die Haushalte einiger .Satelliteneinrichtungen"105, Anleihe- und Darlehenstrans-

aktionen der Gemeinschaft (vgl. 1.4) sowie Teile der operativen Ausgaben im Rah-

men der zweiten und dritten .Säule" der EU (GASP und ZJIP).106 

Das Haushaltsverfahren ist wesentlich komplizierter als nationale Haushaltsverfah-

ren, was an dem komplexen institutionellen Gefüge der EU liegt. Die rechtliche 

Grundlage für die Haushaltsaufstellung liefert Artikel 272 des EG-Vertrages. Der Rat 

der Europäischen Union und das (seit 1979 direkt gewählte) Europäische Parlament 

bilden zusammen (seit 1975) die gemeinsame Haushaltsbehörde der Gemeinschaft. 

Zu Beginn des Haushaltsverfahrens für ein Jahr t kommt der Kommission, also der 

Exekutivbehörde die Aufgabe zu, bis zum 15. Juni des Jahres t-1 einen Haushalts-

vorentwurf (HVE) aufzustellen und an die Haushaltsbehörde weiterzuleiten. Der HVE 

gelangt daraufhin zur ersten Lesung im Rat. Der Rat erstellt auf Grundlage des HVE 

bis zum 31. Juli t-1 den Haushaltsentwurf und leitet diesen dem Parlament zu. Im 

laufe des Monats Oktober t-1 findet die erste Lesung im Parlament statt. Das Parla-

ment kann dabei Änderungsvorschläge bei den obligatorischen Ausgaben (OA) ma-

103 Der EEF unterstützt u.a. Maßnahmen zur Verringerung der Schuldenlast und von Zahlungsbilanz-
schwierigkeiten, wirtschafts- und strukturpolitische Reformen, die Schaffung von Institutionen und 
deren Entwicklung, stellt aber auch Mittel für humanitäre Hilfe und Soforthilfen zur Verfügung. Von den 
13,8 Mrd. Euro, die für den neunten EEF (2000 - 2005) zur Verfügung stehen, fließen fast 98 % an 
staatliche und private Empfänger in den Ländern des afrikanisch-karibisch-pazifischen Raumes (AKP-
Staaten), welche dem EU-AKP-Partnerschaftsabkommen (früher Lom6-Abkommen) beigetreten sind. 
Vgl. Tkaczyt'lski, J.W., Rossmann, G. (2001 ), S. 144 ff. Die extrabudgetäre Behandlung des größten 
Teils der EU-Entwicklungshilfe wird mit der Sicherstellung der nationalen Einflussmöglichkeiten auf 
diesen Politikbereich begründet. Vgl. Folkers, C. (1998), S. 582. Die Finanzierungsanteile der Mit-
gliedstaaten am EEF weichen zum Teil deutlich von ihren Anteilen am EU-BIP ab: Insbesondere 
Frankreich und Belgien engagieren sich überproportional, das Vereinigte Königreich, Spanien, Portu-
gal - alle mit .kolonialer Vergangenheit" - und Irland hingegen unterproportional. Die Kommission hat 
sich dafür ausgesprochen, den EEF in den Haushalt zu integrieren. Vgl. Europäische Kommission 
!2003h). 
04 Die EIB verfolgt nach Art. 267 EGV die Aufgabe, durch die Gewährung von Darlehen und Bürg-

schaften die Finanzierung von Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten Gebiete, zur Mo-
dernisierung von Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie solchen von gemeinsamem 
Interesse für mehrere Mitgliedstaaten zu erleichtern. Sie verfolgt keinen Erwerbszweck und unterstützt 
die Ziele der gemeinsamen Struktur- und Regionalpolitik. Im Jahr 2000 belief sich die Darlehensver-
~be auf 36 Mrd. Euro. Vgl. Hillenbrand, 0. (2002), S. 140 f. 

Dazu zählen z.B. die Euratom-Versorgungsagentur, die Europäische Drogenbeobachtungsstelle 
oder das Gemeinschaftliche Sortenamt. Diese Einrichtungen werden zum Teil durch Zuschüsse aus 
dem Gesamthaushalt, zum Teil durch Entgelte finanziert. Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 
56f. 
108 Vgl. ebenda, S. 56 ff. 
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chen und Änderungen bei den nicht obligatorischen Ausgaben (NOA) vomehmen.107 

Zu den OA zählen die Ausgaben, die sich zwingend aus dem EG-Vertrag oder darauf 

aufbauenden Rechtsakten ergeben; wichtigster Posten dieser Kategorie sind die Ag-

rarausgaben. Wichtigster Posten der NOA, zu denen alle Ausgaben zählen, die keine 

OA sind108, sind die strukturpolitischen Mittel.109 Für die Abänderung der NOA gilt 

allerdings die Restriktion, dass wenn der Rat in der ersten Lesung die NOA um mehr 

als die Hälfte eines von der Kommission vorgegebenen Höchstsatzes110 erhöht hat, 

das Parlament höchstens um die Hälfte dieses Höchstsatzes zusätzlich erhöhen 

darf. 

In der der ersten Lesung im Parlament folgenden zweiten Lesung im Rat (Mitte No-

vember) entscheidet der Rat über die beschlossenen Abänderungen und genehmig-

ten Änderungsvorschläge. Über die Höhe der OA entscheidet er nun endgültig.111 

Über die Höhe der NOA entscheidet endgültig das Parlament in seiner zweiten Le-

sung im Dezember.112 Der Haushalt wird damit festgestellt, es sei denn, er wird glo-

bal abgelehnt.113 

107 Zur Abänderung an den NOA bedarf es gemäß Artikel 272 Absatz 4 EGV der Mehrheit der Stim-
men seiner Mitglieder. Zur Genehmigung eines Anderungsvorschlages bei den OA bedarf es der ab-
soluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
108 Die Einordnung der Personalausgaben zu den NOA ist nach Ansicht Biehls insofern Inkonsequent, 
als die Besoldungsordnung ein auf dem Vertrag beruhender Rechtsakt ist. Vgl. Biehl, D. (1996), S. 47. 
1011 Zur umstrittenen Einteilung in OA und NOA bemerkt Swann ironisch: .[N)o benefit would be derived 
from delving into the logic of this nomenclature." Swann, D. (2000), S. 78. Sie wird seit 1970 vorge-
nommen, wobei der Anteil der NOA von anfänglich ca. 5 % auf mittlerweile etwa 50 % zugenommen 
hat. Um Streitigkeiten bzgl. der Klassifizierung besser beilegen zu können, läuft gemäß den jeweiligen 
lnterinstitutlonellen Vereinbarungen, parallel zum oben beschriebenen Haushaltsverfahren, das so 
genannte Trilog-Verfahren, bei dem sich die Präsidenten von Kommission, Parlament und Rat bera-
ten. Vgl. Guth, E. (1997), S. 104 ff. 
110 Dieser Höchstsatz nach Artikel 272 Absatz 9 EGV wird von der Kommission auf der Grundlage der 
Entwicklung des EU-BSP, der nationalen Haushalte und der Lebenshaltungskosten berechnet. Rat 
und Parlament können jedoch auch - so notwendig - einvernehmlich einen neuen Höchstsatz festle-
~en. 

11 Der Rat kann gemäß Artikel 272 Absatz 5 EGV die Abänderungen der NOA mit qualifizierter Mehr-
heit erneut ändern, anderenfalls akzeptiert er sie. Änderungsvorschläge für die OA, die zu einer Erhö-
hung der Gesamtausgaben führen, bedürfen einer Zustimmung des Rates mit qualifizierter Mehrheit, 
anderenfalls sind sie abgelehnt. Änderungsvorschläge, die zu keiner Erhöhung der Gesamtausgaben 
führen, können mit qualifizierter Mehrheit abgelehnt werden, anderenfalls sind sie akzeptiert. 
112 Zu dieser zweiten Lesung kommt es jedoch nur dann, wenn der Rat die Änderungen bzw. Ände-
rungsvorschläge des Parlaments nicht akzeptiert. Für erneute Abänderungen bei den NOA bedarf es 
einer Mehrheit der Stimmen des Parlaments sowie von drei Fünftein der abgegebenen Stimmen. 
113 Eine Globalablehnung bedarf gemäß Artikel 272 Absatz 8 EGV der Mehrheit der Stimmen sowie 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Der Rat wird durch eine Globalablehnung gezwungen, einen 
neuen Haushaltsentwurf vorzulegen. Ist der Haushalt zu Beginn des Haushaltsjahres t noch nicht 
verabschiedet, können .monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftals der im abgelaufenen 
Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden" (Artikel 273 EGV). 
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Nach dem von den europäischen Staats- und Regierungschefs verabschiedeten Ver-

trag über eine Verfassung für Europa (im Folgenden kurz: EU-Verfassung)114 würde 

die Differenzierung zwischen OA und NOA in Bezug auf das Haushaltsrecht des Par-

laments entfallen. Nach Artikel 111-310 EU-Verfassung legt die Kommission den Ent-

wurf des Haushaltsplans bis zum 1. September des Jahres t-1 dem Ministerrat und 

dem Parlament vor. Der Ministerrat leitet seinen Standpunkt bis zum 1. Oktober dem 

Parlament zu. Nimmt das Parlament innerhalb von 42 Tagen mit der Mehrheit seiner 

Mitglieder Änderungen an diesem Standpunkt vor, beruft der Präsident des Parla-

ments einen Vermittlungsausschuss von Rat und Parlament ein.115 Der Vermitt-

lungsausschuss hat die Aufgabe, binnen 21 Tagen einen gemeinsamen Entwurf zu 

entwickeln, dem eine qualifizierte Mehrheit der Ratsmitglieder im Ausschuss und ei-

ne Mehrheit der Parlamentsmitglieder im Ausschuss zustimmen. Dieser gemeinsame 

Entwurf bedarf binnen 14 Tagen noch der Zustimmung von einer qualifizierten Mehr-

heit im Rat sowie der Mehrheit im Parlament. Wenn diese Zustimmung nicht erreicht 

oder kein gemeinsamer Standpunkt erzielt worden ist, kann das Parlament binnen 14 

Tagen mit der Mehrheit seiner Mitglieder und drei Fünftein der abgegebenen Stim-

men seine Änderungen am Standpunkt des Rates endgültig bestätigen; andernfalls 

gilt der Standpunkt des Rates als angenommen. Somit hätte das Parlament im Be-

zug auf die gesamten Ausgaben ,das letzte Wort'. Kommt es indessen nicht zu ei-

nem gemeinsamen Entwurf im Vermittlungsausschuss binnen 21 Tagen, muss die 

Kommission einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen. 

Nach der endgültigen Feststellung beginnt der Haushaltsvollzug, der in der Verant-

wortung der Kommission liegt. Die Haushaltskontrolle findet sowohl intern (unabhän-

gige Kontrolle innerhalb der Organe) als auch extern statt. Die externe Kontrolle ob-

liegt zum einen dem (1977 gegründeten) Europäischen Rechnungshof, der die 

Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsmittel sowie die Wirtschaftlichkeit in der 

Haushaltsführung in seinen Berichten beurteilt. Die andere externe Kontrollinstanz ist 

das Parlament, welches auf Grundlage der Rechnungshofberichte (und der Antwor-

114 Vorläufige konsolidierte Fassung des Vertrags über eine Verfassung für Europa, CIG 86/04, im 
Internet verOffentlicht unter http://ue.eu.int/igcpdf/de/04/cg00/cg00086.de04.pdf (9.7.2004). 
115 Das Zusammentreten des Vermittlungsausschusses entfällt, wenn der Ministerrat den Änderungen 
des Parlaments innerhalb von zehn Tagen zustimmt. 
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ten der Organe darauf) sowie auf Empfehlung des Rates hin die Kommission entlas-

tet.11e 

Ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung eines Haushalts ist die Verwirklichung von 

Budgetprinzipien. Allgemein anerkannte Budgetprinzipien 117 sind die Grundsätze der 

Vollständigkeit, Klarheit, Einheit, Genauigkeit, Vorherigkeit, Spezialität, Öffentlichkeit, 

Non-Affektation und Jährlichkeit.118 Gegen einige dieser Prinzipien liegen Verstöße 

vor: Auf Verstöße gegen den Einheitsgrundsatz wurde in diesem Abschnitt bereits 

hingewiesen. Zahlreiche, quantitativ gleichwohl unbedeutende Ausnahmen vom 

Grundsatz der Non-Affektation listet Artikel 18 der Haushaltsordnung der EG119 auf, 

die Einnahmen nach Artikel 2 des Eigenmittelbeschlusses dienen ausschließlich der 

Gesamtdeckung der Ausgaben. Das Saldieren von Einnahmen mit Ausgaben, so wie 

es beim Nettoansatz der traditionellen Eigenmittel geschieht, ist als Verstoß gegen 

die Vollständigkeit zu werten. Auch die Vorherigkeit wurde in manchen Jahren (1980, 

1984, 1987 und 1988) nicht gewahrt. Möglichkeiten, nicht verwendete strukturpoliti-

sche Mittel auf spätere Jahre zu übertragen oder zwischen Haushaltskapiteln bzw. 

Haushaltsartikeln Mittel zu übertragen, verwässern das Prinzip der Spezialität (in 

zeitlicher oder qualitativer Dimension) und damit die Kontrolle des Haushaltsgesetz-

gebers. 

Das Prinzip der Jährlichkeit mit der Durchführung von mehrjährigen Ausgabenpro-

grammen zu vereinbaren, gelingt durch die Unterscheidung in Zahlungs- und Ver-

pflichtungsermächtigungen.120 Keinen Verstoß gegen den Jährlichkeitsgrundsatz 

stellt die Finanzielle Vorausschau dar. Dieser Bestandteil der lnterinstitutionellen 

118 Vgl. Blümich, H. (1999), S. 35 ff. Das Parlament führt seit 1976 auch mitlaufende Haushaltskontrol-
len (sog. Notenboomverfahren) durch, wodurch möglichst früh auf mögliche Abweichungen vom 
Haushaltsplan hingewiesen werden kann. Vgl. Folkers, C. (1998), S. 581. 
117 Vgl. z.B. Neumark, F. (1952), S. 572 ff., Keims, H. (1976), S. 107 ff., Andel, N. (1998), S. 59 ff. 
118 Die konkret für den EU-Haushalt geltenden Budgetgrundsätze sind in Art. 3 ff. der Haushaltsord-
nung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften aufgeführt: Einheit, Haus-
haltswahrheit, Jährlichkeit, Haushaltsausgleich, Rechnungseinheit (Euro), Gesamtdeckung, Speziali-
tät, Wirtschaftlichkeit und Transparenz. Sie entsprechen im Wesentlichen den oben genannten allge-
meinen Budgetprinzipien. Eine Besonderheit ist allerdings das Prinzip des (materiellen) Haushalts-
ausgleichs, welches gleichbedeutend mit dem Verbot der Kreditaufnahme ist. 
119 Verordnung Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 Ober die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften, ABI. Nr. L 248 (2002), S. 1. 
120 Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) decken alle Kosten von Entscheidungen des Haushaltsjah-
res, unabhängig davon, in welchem Jahr sie fällig werden. Zahlungsermächtigungen (ZE) decken alle 
Ausgaben, die in einem Haushaltsjahr anfallen, unabhängig davon, in welchem Jahr die Entscheidun-
gen dafür getroffen wurden. Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 61. Diese Unterscheidung kolli-
diert gleichwohl mit dem Grundsatz der zeitlichen Spezialität. Vgl. Folkers, C. (1998), S. 579. 
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Vereinbarung entspricht nicht einem Mehrjahreshaushaltsplan, aber auch keiner vor-

läufigen Finanzplanung. Sie legt die Verteilung der Mittel auf die einzelnen Rubriken 

fest und gibt Ausgabenobergrenzen für diese vor, stellt ansonsten aber keine Ein-

schränkung der Flexibilität der jährlichen Budgetbestimmung dar.121 Nach Inkrafttre-

ten der EU-Verfassung wäre der mehrjährige Finanzrahmen auch vertraglich etabliert 

(Artikel 1-54 EU-Verfassung). 

Das Prinzip der Genauigkeit ist beim EU-Haushalt - im Gegensatz zu sonstigen 

Staatshaushalten - eher auf der Ausgabenseite gefährdet. Während die Schwan-

kungen auf der Einnahmenseite wegen des hohen Beitragsanteils geringer als bei 

hauptsächlich steuerfinanzierten Haushalten sind, ist es auf der Ausgabenseite mög-

lich, dass eingeplante Mittel, die kofinanziert werden müssen oder von Marktentwick-

lungen abhängen, gar nicht abgerufen werden. Folge solch mangelnder Genauigkeit 

sind zahlreiche Berichtigungs- und Nachtragshaushalte.122 

Das Prinzip der Klarheit fordert von einem Haushalt, dass er zur Erhöhung der Tran-

sparenz für den Bürger in verschiedenen Aggregationsstufen dargestellt und nach 

unterschiedlichen Klassifikationskriterien gegliedert wird. Diesen Anspruch erfüllt der 

EU-Haushalt; jedoch trägt unter anderem die budgetkompetenzbedingte Unterschei-

dung in OA und NOA dazu bei, .dass die Entscheidungsverfahren für die ,Normal-

bürger' als völlig intransparent erlebt werden"123• Welcher EU-Bürger wüsste etwa, 

ob eine Strukturmaßnahme im Agrarbereich letztlich vom Rat oder vom Europäi-

schen Parlament zu verantworten ist?124 

121 Vgl. Europäische Kommission (2000c), S. 11. Heinemann urteilt über die Einführung der Finanziel-
len Vorausschauen positiv: .Die Etablierung eines für die Akteure verbindlichen mittelfristigen Finanz-
rahmens hat sich seit 1966 als erfolgreich erwiesen, um zuvor regelmäßig auftretende Krisen im jähr-
lichen Haushaltsprozess zu vermeiden." Heinemann, F. (2002a), S. 517. Zu den Unterschieden der 
Finanziellen Vorausschau gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes gehört u.a., dass 
der Planungszeitraum länger ist (7 Jahre), keine gleitende Planung vorgenommen wird und vorwie-
~nd zu konstanten Preisen geplant wird. Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2001a), S. 118 f. 

Vgl. Oll. G. (1982), S. 367 f. 
123 Schreyer, M. (2000), Rz. 13. 
124 Die lange Zeit immer wieder zu Streit führende Frage nach der Zuordnung bestimmter Ausgaben 
zu den OA oder NOA wird mittlerweile durch einen Anhang der lnterinstitutionellen Vereinbarung ge-
klärt. 
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1.2.2 Haushaltsgliederung 

Der EU-Haushalt gliedert sich zunächst einmal in acht, den Organen entsprechende 

Einzelpläne: Europäisches Parlament (Einzelplan 1), Ministerrat (II), Kommission (III), 

Gerichtshof (IV), Rechnungshof (V) sowie Einzelplan VI für den Wirtschafts- und So-

zialausschuss 125, VII für den (1994 installierten) Ausschuss der Regionen126 und VIII 

für den Europäischen Bürgerbeauftragten und den Datenschutzbeauftragten. Der 

Einzelplan III ist nochmals untergliedert in Teil A (Verwaltungsausgaben) und Teil 

B127 (operationelle Ausgaben). Die Aussagekraft dieser Gliederung ist jedoch be-

grenzt, da etwa 95 % aller Zahlungsermächtigungen aus Einzelplan 111/B stammen. 

Aufschlussreicher als diese Klassifikation ist die Gliederung der Ausgaben nach den 

Rubriken der Finanziellen Vorausschau. Diese Darstellung vermittelt einen Eindruck 

der jeweiligen Ausgabenbedeutung der gemeinschaftlichen Politikbereiche; die Rub-

riken sind: 

1. Landwirtschaft 

2. Strukturpolitische Maßnahmen 

3. Interne Politikbereiche 

4. Externe Politikbereiche 

5. Verwaltungsausgaben 

6. Reserven 

7. Heranführungshilfe 

8. Erweiterung / Ausgleichsbeträge 

In die erste Rubrik Landwirtschaft fallen die Ausgaben des Agrarfonds (EAGFL). Die 

125 Der mit 222 Vertretern aus den verschiede11sten ökonomischen und sozialen Bereichen besetzte 
Ausschuss hat beratende Funktion. Sich selbst sieht der Wirtschafts- und Sozialausschuss als 
.Sprachrohr der organisierten Bürgergesellschaft auf europäischer Ebene". Europäischer Wirtschafts-
und Sozialausschuß (o.J.), S. 1. 
129 Der mit 222 Vertretern regionaler und lokaler Gebietskörperschaften besetzte Ausschuss hat bera-
tende Funktion. Er profilierte sich als Verfechter des im Maastrichter Vertrag niedergelegten Subsidia-
ritätsprinzips. 
127 Auch Teil A und Teil B sind noch tiefer untergliedert. Vgl. Europäische Kommission (2000c), S. 
80 ff. 
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Ausgaben im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik 128 verteilen sich auf die Berei-

che Agrarmarkt- und -preispolitik, Agrarstrukturpolitik (seit 1972) und Agrarumweltpo-

litik (seit 1992).129 Agrarstruktur- und -umweltpolitik werden allerdings unter der Rub-

rik 2 subsumiert. Der quantitativ eindeutig dominierende Bereich der GAP ist jedoch 

die Markt- und Preispolitik, die aus der EAGFL-Abteilung Garantie finanziert wird. 

Das wesentliche Instrument der Markt- und Preispolitik ist die Einrichtung von Ge-

meinsamen Marktordnungen. Ist für ein bestimmtes Agrarprodukt eine Marktordnung 

eingerichtet130, bedeutet dies in der Regel für die Landwirte die Garantie eines Min-

destpreises (Interventionspreis); für die Gemeinschaft ergeben sich daraus aus fol-

genden Gründen Ausgaben: 

• Die Garantie eines Mindestpreises zwingt die Gemeinschaft, im Falle eines Ab-

sinkens des Marktpreises unter den Interventionspreis bzw. einer am Markt 

nicht absetzbaren Überproduktion zu intervenieren, das heißt Produktion zum 

Mindestpreis aufzukaufen und zu lagern. 

• Sollen Teile der Überschussproduktion exportiert werden, müssen den Expor-

teuren Ausfuhrerstattungen gezahlt werden, um die Produkte auf die in der Re-

gel niedrigeren Weltmarktpreise herabzusubventionieren. 

• Dritter, jedoch nicht ausgabenwirksamer, sondern einnahmenwirksamer we-

sentlicher Bestandteil einer Marktordnung ist die Erhebung von Agrarabschöp-

fungen als Schutz des gemeinsamen Agrarmarktes vor Weltmarktprodukten.131 

Der EAGFL-Garantie ist seit 1966 größter Ausgabenblock im Gemeinschaftshaus-

halt; über die Jahrzehnte hinweg erreichte er ein gewaltiges Ausmaß, wie Abbildung 

3 zeigt. Der Anteil des EAGFL-Garantie am Gesamthaushalt sank indessen von 

92 % im Jahr 1970 auf mittlerweile unter 50 %. Diese Entwicklung (trotz absoluten 

129 Ziel der GAP ist nach Artikel 33 EGV, die Produktivität in der Landwirtschaft zu steigern. den Be-
schäftigten in der Landwirtschaft eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten, die Märkte zu 
stabilisieren, die Versorgung sicherzustellen und für angemessene Verbraucherpreise zu sorgen. Zu-
sätzlich ist das allgemeine handelspolitische Ziel des Abbaus von Handelsbeschränkungen und Zoll-
schranken (Artikel 131 EGV) zu beachten. Koester weist darauf hin, dass die einzelnen Ziele teilweise 
konkurrieren, wenn nicht sogar konfligieren. Vgl. Koester. U. (2001), S. 315 f. 
129 Vgl. ebenda, S. 313 f. 
130 Etwa 90 % der landwirtschaftlichen Produktion unterliegen Gemeinsamen Marktordnungen. Diese 
beruhen auf den drei Grundprinzipien der Einheit der Märkte, der Gemeinschaftspräferenz für Agrar-
r:rodukte und der finanziellen Solidarität. Vgl. Koester, U. (1996), S. 142 ff. 

31 Zu einer eingehenderen Betrachtung der Agrarabschöpfungen siehe Kap. 1.3.1.1. Der Instrumen-
teneinsatz in der Markt- und Preispolitik wird ausführlicher beschrieben bei Koester, U. (2001 ), S. 
320 ff. 
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Wachstums) ist zum einen auf steigende Ausgaben in anderen Bereichen, insbeson-

dere bei der Regionalpolitik zurückzuführen, zum anderen auf Bemühungen das 

Wachstum der Agrarausgaben zu bremsen, wie sie seit Ende der 1980er-Jahre an-

gestellt werden. Die wesentlichen Maßnahmen zur .Bändigung" der Agrarausgaben 

sind die so genannte Agrarleitlinie, die MacSharry-Reform 1992 und die Agenda 

2000. Die parallel zum Eigenmittelbeschluss 1988 eingeführte Agrarleitlinie begrenzt 

das jährliche Wachstum der Agrarausgaben auf das 0,74-fache des Wachstums des 

EU-BSP.132 Die Agrarreform des damals zuständigen Kommissars MacSharry führte 

ebenso wie die agrarpolitischen Beschlüsse der Agenda 2000 insbesondere zu Ab-

senkungen von Interventionspreisen (bei Teilkompensation durch Direktzahlun-

gen).133 Die Umstellung von Preisgarantien auf Direkthilfen ist so weit fortgeschritten, 

dass mittlerweile mehr als 60 % der Agrarausgaben als direkte Einkommenszahlun-

gen an die Landwirte fließen.134 

Abb. 3: Entwicklung der Agrarausgaben 
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Abb. 3: Entwicklung der Agrarausgaben (1970-2001) 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 29 ff., eigene Berechnungen. 

Die Ausgaben in der zweiten Rubrik Strukturpolitische Maßnahmen stammen aus 

verschiedenen Fonds: dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), 

132 Mit der Agenda 2000 wurde die Agrarleitlinie auch auf die Agrarausgaben im Zusammenhang mit 
der HeranfOhrung und Eiweiterung ausgeweitet, also verschärft. Vgl. Europäische Kommission 
\2000c), S. 103. 
33 Vgl. zur MacSharry-Refonn Sachverstandigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 

Entwicklung (1997), S. 242 ff. sowie zur Agenda 2000 Sachverstandigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1999), S. 40, 42. Die Durchführung der beiden Refonnen ist nicht 
zuletzt auch auf den Druck durch die Uruguay-Runde (1986-1994) bzw. durch die Welthandelsorgani-
sation, den Agrarprotektionismus zu reduzieren, zurOckzufOhren. Vgl. Colman D. (2001), S. 103 ff., 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1997), S. 242, Sach-
verstandigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2001 ), S. 248. 
134 Vgl. o.V. (2002a), S. 5. 



51 

dem Europäischen Sozialfonds (ESF), der EAGFL-Abteilung Ausrichtung und dem 

Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei (FIAF). Aus den Strukturfonds 

werden auch Maßnahmen im Rahmen von vier Gemeinschaftsinitiativen finanziert. 

Der Kohäsionsfonds wird ebenfalls dieser Rubrik zugerechnet. 

Die dem Kohäsionsgedanken 135 verpflichtete Struktur- und Regionalpolitik ist nach 

den Beschlüssen zur Agenda 2000 vor allem auf drei Ziele gerichtet: 

Ziel 1: 

Ziel 2: 

Ziel 3: 

Förderung der Entwicklung und strukturellen Anpassung von Regionen 

mit Entwicklungsrückstand 

Erleichterung der wirtschaftlichen und sozialen Umstellung von Gebie-

ten mit strukturellen Schwierigkeiten 

Hilfe bei der Anpassung und Modernisierung der Ausbildungs-, Berufs-

bildungs- und Beschäftigungspolitiken und -systeme 

Der mit 69,7 % größte Anteil an den zur Verfügung stehenden Strukturfondsmitteln 

fällt auf die Ziel 1-Förderung.136 Regionen mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro 

Kopf in Kaufkraftstandards von weniger als 75 % des entsprechenden Gemein-

schaftsdurchschnitts erhalten finanzielle Unterstützung bei der Durchführung regio-

nalpolitischer Maßnahmen. Die Kofinanzierungssätze, also die jeweiligen EU-

Förderquoten liegen bei wenigstens 50 % der zuschussfähigen öffentlichen Ausga-

ben und bei höchstens 75 % der Gesamtkosten, in speziellen Fällen sogar bei bis zu 

85 %.137 

Der Kohäsionsfonds entstand im Zusammenhang mit den Beschlüssen zur EWWU. 

Die ursprüngliche Aufgabe des nach Artikel 161 EGV eingerichteten Fonds lag in der 

135 Nach Artikel 158 EGV verfolgt die Gemeinschaft eine Politik der Stärkung des wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalts, die insbesondere den Abbau von Unterschieden regionaler Entwicklungs-
stände zum Ziel hat. 
138 Für strukturpolitische Maßnahmen aus den Strukturfonds sieht die finanzielle Vorausschau für die 
Jahre 2000 bis 2006 einen Gesamtbetrag für Verpflichtungen in Höhe von 195 Mrd. Euro vor. Neben 
den 69,7 % für Ziel 1-Regionen entfallen 11,5 % auf Ziel 2-Förderung und 12,3 % auf Ziel 3-
Förderung. Der Rest verteilt sich auf die vier Gemeinschaftsinitiativen lnterreg, EQUAL, Leader und 
URBAN sowie Innovative Hilfsmaßnahmen und technische Hilfe. Vgl. Artikel 7 und 20 ff. der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die 
Strukturfonds (ABI. Nr. L 161 (1999), S. 1), Europäischer Rat (1999), Rz. 28 ff., Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1999), S. 40. 
137 Vgl. ebenda, S. 39 ff. Fraglich ist, ob bei solch hohen Kofinanzierungssätzen der Grundsatz der 
Addilionalität, also der Zusätzlichkeit der Mittel befolgt wird. Zu den Grundsätzen der Strukturpolitik 
(Additionalität, Kofinanzierung, Konzentration, Partnerschaft und Kohärenz) vgl. Franzmeyer, F. 
(2001 ), s. 284. 
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Vorbereitung der wirtschaftlich rückständigsten Mitgliedstaaten auf die Währungsuni-

on. Die Länder, deren Pro-Kopf-BSP unter 90 % des EU-Durchschnitts liegt, erhalten 

Mittel daraus, wobei nur Umweltschutz- und Verkehrsinfrastrukturinvestitionen (mit 

80 bis 85 %) unterstützt werden.138 

Um die Absorptionsfähigkeit der Volkswirtschaften nicht überzubeanspruchen, darf 

die Gesamtsumme der strukturpolitischen Mittel, die an einen Mitgliedstaat fließen, 

4 % des nationalen BIP nicht übersteigen. Die quantitative Entwicklung der struktur-

politischen Maßnahmen ist in Abbildung 4 graphisch dargestellt. 
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1-Strukturausgaben -Anteil am Haushaltsplan 1 
Abb. 4: Entwicklung der Strukturausgaben (1970-2001) 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 29 ff., eigene Berechnungen. 

Die dritte Rubrik heißt Interne Politikbereiche. Darin befindet sich eine Ansammlung 

verschiedener Maßnahmen, die im Inneren der Gemeinschaft wirken. Unter dieser 

Rubrik (Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2003: 6.796 Millionen Euro) werden die 

Ausgaben der Teileinzelpläne 111/83, 84, 85 und 86 sowie einige kleinere Kapitel des 

Teileinzelplans 111/82 zusammengefasst. 83 beinhaltet Maßnahmen in den Bereichen 

Bildung und Jugend, Kultur, Information und sonstige Sozialmaßnahmen, 84 die Be-

reiche Energie und Umwelt und 85 die Gebiete Verbraucherschutz, Binnenmarkt und 

Transeuropäische Netze. Der mit großem Abstand wichtigste Teileinzelplan in dieser 

Rubrik ist 86 Forschung und technologische Entwicklung. Bei den Rubrik 3 zugeord-

138 Für den Zeitrahmen 2000 bis 2006 sind (EU-15, zu Preisen von 1999) insgesamt 18 Mrd. Euro 
vorgesehen. Nach den Beschlüssen zur Agenda 2000 werden auch weiterhin die vier Mitgliedstaaten 
Spanien, Griechenland, Portugal und Irland gefördert, obwohl 1999 bereits drei davon (und seit 2001 
alle vier) Mitglied der EWWU waren und Irland die 90 %-Schwelle bereits deuUich überschritt. Die 
zehn Beitrittsländer erhalten von 2004 an ebenfalls Mittel aus dem Kohäsionsfonds, bis 2006 insge-
samt 7,6 Mrd. Euro. 
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neten Ausgaben aus dem Teileinzelplan 82 (Strukturmaßnahmen) handelt es sich 

um verschiedene Interventionen in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Regio-

nalpolitik und Verkehr.139 

Die Rubrik 4 Externe Politikbereiche (VE 2003: 4.949 Millionen Euro) fasst die Aus-

gaben der Gemeinschaft für Drittstaaten exklusive der Hilfen für Beitrittskandidaten 

zusammen.140 Haushaltstechnisch gesprochen besteht die Rubrik aus den Teilein-

zelplänen 111/87 (Außenpolitische Maßnahmen) ohne die Kapitel Heranführungsstra-

tegie und Reserven sowie 111/88 (GASP).141 

Die Rubrik 5 Verwaltungsausgaben (VE (=ZE) 2003: 5.360 Millionen Euro) umfasst 

die administrativen Ausgaben aller EU-Organe. Da die Etats der Organe mit Aus-

nahme der Kommission nur Verwaltungsausgaben beinhalten, gehören zur Rubrik 

die Einzelpläne 1, II, IV, V und VI sowie die Verwaltungsausgaben der Kommission 

(111/A). Letztere machen etwa die Hälfte (2000: 49,2 %) aller Verwaltungsausgaben 

aus, wobei davon wiederum etwa ein Drittel (2000: 15,7 %) als Ausgabenmitorgan-

übergreifendem Charakter angesehen werden, wie zum Beispiel der Zuschuss für 

die Europäischen Schulen.142 

In der Rubrik 6 Reserven (VE 2003: 434 Millionen Euro) sind die Soforthilfereserve 

und die Reserve für Darlehensgarantien zusammengefasst. Die Reserven werden 

nur im Bedarfsfall mobilisiert und dann in die entsprechenden Haushaltslinien einge-

stellt.143 

In der Rubrik 7 Heranführungshilfe sind bis 2006 jährlich 3.120 Millionen Euro für die 

beitrittswilligen, aber noch nicht beigetretenen Länder eingeplant. Die Summe verteilt 

sich auf ein agrarpolitisches und ein strukturpolitisches Anpassungsinstrument sowie 

Mittel für Beitrittskandidaten aus dem PHARE-Programm und Vorbereitungshilfen für 

Zypern und Malta.144 

139 Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 95 ff., Europäische Kommission (2000c), S. 14. 
140 Die Ausgaben des Europäischen Entwicklungsfonds werden Ober einen Sonderhaushalt finanziert 
und erscheinen deswegen nicht in dieser Rubrik. 
141 Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 97 f., Europäische Kommission (2000c), S. 15 f. 
142 Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 98 f., BIOmich, H. (1999), S. 84. 
143 Vgl. Europäische Kommission (1995), S. 99, Blümich, H. (1999), S. 84 f. 
144 Vgl. Europäische Kommission (2000c), S. 103 ff. Das PHARE-Programm (ursprünglich für .Poland 
and Hungary: Aid for Restructuring of the Economies") fungiert als Finanzinstrument zur UnterstOt-
zung der mittel- und osteuropäischen Beitrittsländer. 
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Die Rubrik 8 Erweiterung ist mittlerweile durch die Rubrik Ausgleichsbeträge abge-

löst worden. In der ursprünglichen Finanziellen Vorausschau umfasste sie die Aus-

gaben für beigetretene Länder, allerdings in einer Variante mit 21 Mitgliedstaaten ab 

2002. In der aktualisierten Finanziellen Vorausschau sind diese Ausgaben den jewei-

ligen Rubriken zugeordnet; in der achten Rubrik stehen indessen Finanzierungsmittel 

für den ,vorübergehenden Haushaltsausgleich' und ,besondere Cashflow-Fazilitäten', 

die auf der Tagung des Europäischen Rates von Kopenhagen (12. und 13. Dezem-

ber 2002) zu Gunsten der zehn neuen Mitgliedstaaten vereinbart wurden. 

Die Verteilung auf die Rubriken in der (aktualisierten) Finanziellen Vorausschau 

2000-2006 ist in Tabelle 2 dargestellt: 

Tab. 2: Finanzielle Vorausschau 2000 - 2006 
Ausgabenrubrik 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

1. Landwirtschaft 41.738 44.530 46.587 47.378 49.305 51.439 51.587 

2. Strukturpol. Maßnahmen 32.678 32.720 33.638 33.968 41.035 42.441 43.701 

3. Interne Politikbereiche 6.031 6.272 6.558 6.796 8.722 9.012 9.138 

4. Externe Politikbereiche 4.627 4.735 4.873 4.972 5.082 5.119 5.130 

5. Verwaltungsausgaben 4.638 4.776 5.012 5.211 5.983 6.185 6.356 

6. Reserven 906 916 676 434 442 446 446 

7. HeranfOhrungshilfe 3.174 3.240 3.328 3.386 3.455 3.472 3.472 

8. Ausgleichsbeträge 1.410 1.305 1.046 

l: Mittel f. Verpflichtungen 93.792 97.189 100.672 102.145 115.434 119.419 120.876 

l: Mittel für Zahlungen 91.322 94.730 100.078 102.767 111.380 114.060 116.555 

in% des BNE 1,07 1,07 1,09 1, 11 1, 11 1,09 1,08 
.. 

Tab. 2: Finanzielle Vorausschau 2000- 2006 (EU-15/25, Angaben In Mllllonen Euro zu Jeweiligen 
Preisen, 2006 zu Preisen von 2005) 
Quelle: Europäische Kommission (2003g), Anhang Tab. 1. 

Eine seit 2001 praktizierte Analyse des EU-Haushalts ist das Konzept des Activity 

Based Budgeting. Oanach werden die Ausgaben ihren jeweiligen Politikbereichen, 

die im Wesentlichen den einschlägigen Generaldirektionen entsprechen, zugeord-

net.145 Diese Darstellung entspricht dem in vielen Haushaltsplänen (zum Beispiel 

Bundeshaushalt) verwendeten Ministerialprinzip. Kombiniert mit der Analyse in Ru-

briken, lassen sich die Ausgaben auch in Matrixform darstellen.146 

145 Vgl. Europäische Kommission (2000c), S. 117 ff. 
149 Vgl. ebenda, S. 120. 
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Tab. 3: finanzielle Vorausschau 2007 - 2013 (Kommissionsvorschlag) 

Ausgabenrubrik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Nachhaltiges Wachstum 59.675 62.795 65.800 68.235 70.660 73.215 76.785 

2. Nachhaltige Bewirtschaftung 57.180 57.900 58.115 57.980 57.850 57.825 57.805 
und Schutz der natür1ichen 
Ressourcen (davon GAP) (43.500) (43.673) (43,354) (43.034) (42.714) (42.506) (42.293) 
3. Unionsbürgerschaft, Frei- 1.630 2.015 2.330 2.645 2.970 3.295 3.620 
heil, Sicherheit und Recht 

4. Die EU als globaler Partner 11.400 12.175 12.945 13.720 14.495 15.115 15.740 

5. Verwaltung 3.675 3.815 3.950 4.090 4.225 4.365 4.500 

Verpflichtungsermächtigungen 133.560 138.700 143.140 146.670 150.200 154.315 158.450 

Zahlungsermächtigungen 124.600 136.500 127.700 126.000 132.400 138.400 143.100 

in%des BNE 1,15 1,23 1,12 1,08 1, 11 1,14 1,15 
.. 

Tab. 3: Fmanz1elle Vorausschau 2007 -2013 (Komm1ss1onsvorschlag)(Angaben m Mdhonen Euro zu 
Preisen von 2004) 
Quelle: Europäische Kommission (2004f), S. 35. 

Für die der Agenda 2000 folgende Finanzierungsperiode 2007 bis 2013 hat die 

Kommission im Februar 2004 eine neue Finanzielle Vorausschau vorgeschlagen. Die 

Kommission hat dabei die Auflistung der Ausgaben in Rubriken beibehalten, die Rub-

riken jedoch umbenannt und neu geordnet.147 Auch die Reihenfolge der nun von ei-

nigen Euphemismen gekennzeichneten Rubriken wurde geändert: Die neue erste 

Rubrik soll ,Nachhaltiges Wachstum' heißen; darin enthalten sind vor allen Dingen 

die strukturpolitischen Maßnahmen, aber auch die bisher den Internen Politiken zu-

geordneten Ausgaben für Forschung und Transeuropäische Netze. Die zweite Rubrik 

soll den wohlklingenden Namen ,Nachhaltige Bewirtschaftung und Schutz der natür-

lichen Ressourcen' tragen. Neben den bisher den Internen Politiken zugeordneten 

Umweltschutzausgaben würde diese Rubrik indessen zu drei Vierteln aus Agraraus-

gaben bestehen. Ausgaben für Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung, aber auch 

Ausgaben für Kultur sollen unter der Rubrik ,Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit 

und Recht' zusammengefasst werden. Die vierte Rubrik Externe Politikmaßnahmen 

würde zusammen mit den Reserven in ,Die EU als globaler Partner' umbenannt. Die 

fünfte Rubrik wäre weiterhin Verwaltung, jedoch ohne die Verwaltungsausgaben der 

Kommission, die in den anderen Rubriken enthalten sind. Die von der Kommission 

vorgeschlagenen Mittel für die einzelnen Rubriken sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

Mit Ausnahme des Jahres 2008 bliebe der EU-Haushalt damit weiterhin deutlich un-

ter der Ausgabenobergrenze von 1,24 % des EU-BNE. Da sich die Staats- und Re-

147 Vgl. Europäische Kommission (2004f), S. 7 ff. 
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gierungschefs der Nettozahlerstaaten Deutschland, Frankreich, Vereinigtes König-

reich, Niederlande, Österreich und Schweden bereits im Dezember 2003 in einem 

gemeinsamen Schreiben an den Präsidenten der Kommission dafür aussprachen, 

die Ausgaben in der kommenden Finanzierungsperiode auf 1,0 % des BNE zu .de-

ckeln", sind für die Beschlussfassung des neuen Finanzrahmens schwierige Ver-

handlungen zu erwarten.148 

1.3 Die Eigenmittelarten im Einzelnen 

1.3.1 Traditionelle Eigenmittel 

1.3.1.1 Agrarabschöpfungen 

Das Aufkommen aus den Agrarabschöpfungen fließt der Gemeinschaft seit 1971 zu. 

Nach Artikel 2 Absatz 1 Buchst. a des Eigenmittelbeschlusses 2000 gehören dazu 

.Abschöpfungen, Prämien, Zusatz- oder Ausgleichsbeträge, zusätzliche Teilbeträge und andere Ab-
gaben auf den Warenverkehr mit Drittländern, die von den Organen der Gemeinschaften im Rahmen 
der gemeinsamen Agrarpolitik eingeführt worden sind oder noch eingeführt werden, sowie Abgaben, 
die im Rahmen der gemeinsamen Marktorganisation für Zucker vorgesehen sind". 

Die Formulierung .Warenverkehr mit Drittländern" impliziert, dass weder Abgaben 

auf landwirtschaftliche Dienstleistungen noch auf innergemeinschaftlichen Agrarhan-

del darunter fallen, hingegen sowohl Agrarimport- als auch Agrarexportabgaben.149 

Zu Agrarexportabgaben kann es nur kommen, wenn der Weltmarktpreis über dem 

Richtpreis der Gemeinschaft liegt, was angesichts des protektionistischen Kurses in 

der Agrarpolitik sehr selten der Fall ist. Im Folgenden sind deshalb Abschöpfungen -

mit Ausnahme der Zuckerabgaben - als Agrarimportabgaben anzusehen. Die Zu-

ckerabgaben werden als Abschöpfungen im weiteren Sinne den Agrarabschöpfun-

gen zugerechnet. Im engeren Sinne versteht man unter Abschöpfungen Abgaben, 

die durch den Ausgleich von Weltmarkt- und EU-Preis dem Ziel der Gemeinschafts-

präferenz dienen sollen. Als EU-Preis ist hierbei der jährlich vom Rat der Agrarminis-

ter festgelegte Richtpreis oder Schwellenpreis für ein Agrarprodukt anzusehen. Die-

m Vgl. Chirac. J. et al. (2003), o.V. (2004b), S. 1. 
14a Vgl. Massai, R. (1991), S. 46. 
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ser Richtpreis liegt regelmäßig oberhalb des ebenfalls politisch festgelegten Interven-

tions- oder Mindestpreises. Der Interventionspreis garantiert den Landwirten (sofern 

keine Mengenrestriktionen bestehen) die Abnahme ihrer Produktion zu mindestens 

diesem Preis. Bei niedrigeren Weltmarktpreisen lässt sich Nachfrage nach EU-

Agrarprodukten nur durch Abschöpfungen sicherstellen. 

Die Abschöpfung ist ein variabler Mengenzoll (Gleitzoll), der bis Juni 1995 so erho-

ben wurde, dass er in der Höhe genau dem Differenzbetrag zwischen dem Schwel-

lenpreis und dem cif-Weltmarktpreis, also dem Angebotspreis an der EU-Grenze ent-

sprach.150 Die Abschöpfungssätze wurden sogar täglich von der Kommission neu 

festgelegt, so dass der europäische Markt quasi perfekt abgeschottet war. Liegt der 

EU-Preis nämlich unter dem Mindesteinfuhrpreis, haben Produkte aus Drittstaaten 

(ohne Sonderregelungen) keine Absatzchancen. In einem solchen Fall hätte die Ab-

schöpfung prohibitiven Charakter. 

Da solch ein System mit freiem Welthandel nicht vereinbar ist, war der Agrarprotekti-

onismus der EG einer der Hauptstreitpunkte der Uruguay-Runde, die im Ergebnis 

unter anderem dazu führte, dass die Gemeinschaft ihr Abschöpfungssystem verän-

dern musste. Seit Juli 1995 werden nur noch fixe, jedoch im Zeitablauf sinkende Be-

träge erhoben. Diese Zolläquivalente richteten sich in der Höhe nach den Abschöp-

fungsbeträgen einer Basisperiode (1986-89), einer Periode, in der die Weltmarktprei-

se (Abschöpfungen) recht niedrig (hoch) waren.151 

Zu den Agrarabschöpfungen werden auch die bereits seit 1967 erhobenen Zucker-

abgaben gezählt. Es ist zu unterscheiden zwischen der Lagerkostenabgabe und der 

Produktionsabgabe. Die seit dem Wirtschaftsjahr 2001/2002 nicht mehr erhobene 

Lagerkostenabgabe hatte rein lenkenden Charakter; mit ihrem Aufkommen, das beim 

Zuckerabsatz entstand, wurden Lagerhaltungskosten für Zucker pauschal vergütet, 

so dass die Lagerung den Zuckerpreis nicht beeinflusste.152 Die Produktionsabgabe 

ist Bestandteil eines Kontingent- und Quotensystems; mit ihr sollen Ausgaben für 

den Zuckermarkt gedeckt und die Überproduktion von Zucker gedämpft werden. Sie 

wird seit 1977 auch für lsoglucose, ein industriell erzeugtes Zuckersubstitut, erhoben. 

150 Vgl. Koester, U. (2001 ), S. 328. 
151 Vgl. ebenda, S. 328 f. 
152 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 51. 
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Eine Lagerkostenabgabe auf lsoglucose gab und gibt es nicht, da sie im Gegensatz 

zu Zucker ganzjährig hergestellt werden kann.153 Dasselbe gilt für die seit 1994 ab-

gabepflichtige Produktion von lnulinsirup. 
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Abb. 5: Entwicklung der Agrarabschöpfungen (1971 - 2004, Aufkommen und Anteile an Gesamtein-
nahmen) 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 42 ff., Europäische Kommission (2002d), S. 23, Europä-
ische Kommission (2003d), S. 18, Europäische Kommission (2004d), S. 24, eigene Berechnungen. 

Das Aufkommen aus den Agrarabschöpfungen belief sich, wie Abbildung 5 zeigt, in 

den 1990er Jahren konstant auf etwa zwei Milliarden Euro. Nach der Erhöhung der 

Erhebungskostenpauschale von 10 auf 25 %, die 2002 wirksam wurde, ist das Auf-

kommen deutlich gesunken.154 Der Anteil dieser Eigenmittelart an den Gesamtein-

nahmen der EU (vergleiche ebenfalls Abbildung 5) ist in den vergangenen drei Jahr-

zehnten deutlich geschrumpft und liegt mittlerweile bei weniger als 2 %. 

Die Europäische Union verfügt bei den Abschöpfungen über die vollständige Objekt-

und Ertragshoheit. Letztere wird nicht dadurch eingeschränkt, dass die Mitgliedstaa-

ten zum Ausgleich der Erhebungskosten pauschal 25 % einbehalten.155 Die Zuord-

153 Vgl. Massai, R. (1991), S. 49 f. 
154 Im Jahr 2004 sinkt das veranschlagte Aufkommen trotz der Erweiterung um zehn Staaten zum 1. 
Mai 2004 nochmals um fast 15 %. 
155 Vgl. Massai, R. (1991), S. 52. Gleichwohl dürfte die Erhebungskostenpauschale von 25 % die tat-
sächlichen Verwaltungskosten deutlich übersteigen. 
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nung des Aufkommens zur EU ist folgerichtiger Ausfluss der Kompetenzzuordnung in 

diesem Bereich. Es handelt sich um Lenkungsabgaben 156, deren Ausgestaltung und 

Höhe von agrar- und handelspolitischen Gesichtspunkten abhängig ist und deren 

fiskalische Wirkung nur von untergeordneter Bedeutung ist. 

Eine finanzwirtschaftspolitische Würdigung der Abschöpfungen hat zum einen den 

quantitativ relativ geringen Umfang zu beachten; zum anderen sind die Abgaben 

nicht unabhängig, sondern als Bestandteil des hochkomplexen Systems der Ge-

meinsamen Agrarpolitik (GAP) zu betrachten. Die GAP führt mit ihren Abschöpfun-

gen, Exportsubventionen, Preisgarantien usw. zu allokativen Verzerrungen 157, Wohl-

fahrtsverlusten und einer gewaltigen Ausgabentätigkeit. Die Agrarreformen der 

1990er-Jahre haben jedoch zu Verbesserungen geführt.158 

1.3.1.2 Zölle 

Die Schaffung eines Gemeinsamen Marktes war eines der wesentlichen Ziele bei der 

Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Ein Etappenziel war dabei die 

1968 vollendete Errichtung einer Zollunion. Eine Zollunion ist eine Integrationsform, 

die über eine Freihandelszone hinausgeht und eine Vorstufe zu einem Gemeinsa-

men Markt darstellt. Während innerhalb einer Freihandelszone 159 allein die Zoll-

schranken beim Handel zwischen den beteiligten Ländern fallen, ist eine Zollunion 

darüber hinaus durch die Vereinheitlichung der Zölle auf Importe aus Drittstaaten 

gekennzeichnet (Gemeinsamer Außenzoll). Ein Gemeinsamer Markt160 zeichnet sich 

zusätzlich durch das Wegfallen nicht-tarifärer Handelshemmnisse und freie Faktor-

156 Etwas abenteuerlich mutet die Interpretation der Abschöpfungen als Abgaben nach dem Verursa-
cherprinzip (Importeur verursacht Kosten im Rahmen der GAP) an. Vgl. Messal, R. (1991), S. 48. 
157 Die indirekte Besteuerung von Agrarprodukten führt nicht nur zu allokativen Veränderungen auf 
den Märkten für diese Produkte selbst, sondern auch auf den Märkten für Erzeugnisse, bei deren Pro-
duktion solche Agrarprodukte verarbeitet werden. Insbesondere für die Ernährungsindustrie können 
somit Wettbewerbsnachteile gegenüber Anbietern aus Drittstaaten entstehen. Vgl. Koester, U. (2001 ), 
S.329. 
156 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2001 ), S. 244 
f. 
159 Historische Beispiele für Freihandelszonen sind die Europäische Freihandelszone (EFTA) und die 
Nordamerikanische Freihandelszone (NAFTA). 
160 Vgl. Rose, K., Sauernheimer, K. (1999), S. 627. 
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mobilität aus. Dieser Integrationsgrad wurde in der EU mit der Vollendung des Bin-

nenmarktes 1993 erreicht.161 

Die Innenwirkung einer Zollunion besteht durch die Beseitigung von Binnenzöllen im 

Abbau nationaler Protektion und einer Tendenz zu stärkerer Spezialisierung.162 Die 

Einheitlichkeit der Außenzölle wird durch den Gemeinsamen Zolltarif (GZT) erreicht. 

Die Zölle bestehen hauptsächlich in Form von Wertzöllen, es gibt aber auch spezifi-

sche Zölle (Mengenzölle). 

Das Zufließen des Zollaufkommens an die Zentralebene ist in einer Zollunion keine 

conditio sine qua non, das Aufkommen könnte - wie es nach 1968 zunächst auch 

tatsächlich war - den nationalen Haushalten zufließen. Die Einnahmen fließen dem 

Zentralhaushalt teilweise seit 1971, vollständig seit 1975 zu. Seit 1988 behalten die 

Mitgliedstaaten zum Ausgleich von Erhebungskosten einen Pauschalbetrag (10 %, 

seit 2001 25 %) ein. Seit 1988 gehört auch das Aufkommen aus den Zöllen auf Mon-

tanerzeugnisse (EGKS-Zölle) zu den eigenen Mitteln. 

Nach der Theorie des fiskalischen Föderalismus spricht für die Zentralisierung der 

Ertragshoheit einer Abgabe, wenn die regionale Zuordnung des Aufkommens 

schwierig bis unmöglich ist.163 Eben das ist bei den Zöllen -wie auch bei den Agrar-

zöllen - der Fall. In die EU eingeführte, dem GZT unterliegende Waren werden näm-

lich in dem Land verzollt, über dessen Grenze sie in die Gemeinschaft gelangen, un-

abhängig von der Frage, ob sie in diesem oder in einem anderen Mitgliedsland ihre 

Bestimmung haben. Dies führt insbesondere dazu, dass kleine Mitgliedsländer mit 

bedeutenden Importhäfen ein überproportionales Zollaufkommen vereinnahmen. 

Namentlich Belgien und die Niederlande haben ein sehr hohes Aufkommen pro Kopf, 

wie Abbildung 6 verdeutlicht. 

161 Die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion (in der EU seit 1999) kann quasi als Krönung 
der wirtschaftlichen Integration angesehen werden. Sie beseitigt auch die durch die Unterschiedlich-
keit der Währung bedingten Handelshemmnisse, verstärkt aber gleichzeitig gegenseitige Abhängig-
keit. 
182 Vgl. Regul, R. (1968), S. 315. 
183 Vgl. Peffekoven, R. (1980), S. 618. 
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Abb. 6: EU-Zolleinnahmen pro Kopf je Mitgliedsland 
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Abb. 6: EU-Zolleinnahmen pro Kopf je Mitgliedsland (EU-25, im Haushaltsplan 2004 veranschlagte 
Einnahmen nach Abzug der Erhebungskostenpauschale, Einnahmen der Beitrittsländer wegen Beitritt 
zum 1. Mai 2004 zwecks Vergleichbarkeit um 50 % erhöht, Einwohnerzahlen 2003) 
Quelle: Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2004 (ABI. Nr. C 105 
(2004), S. 9), Eurostat, eigene Berechnungen. 

Dieses Phänomen wird als Rotterdam-Antwerpen-Effekt164 oder auch als Gateway-

Effekt165 bezeichnet, der - sofern nicht berücksichtigt - Aussagen über nationale 

Zahlungen an die EU verzerrt.166 Wäre es dauerhaft bei nationaler Ertragshoheit über 

die Zölle (und Abschöpfungen) geblieben, hätte es sicherlich Forderungen nach ei-

1&1 Vgl. Ott, G. (1984), S. 345, Peffekoven, R. (1994), S. 74. Schätzungen zufolge entfallen 27 % der 
Zölle, die in den Niederlanden erhoben werden und 31 % der Zölle, die in Antwerpen (Belgien) verein-
nahmt werden, auf Waren, deren Bestimmung in anderen Mitgliedstaaten liegt. Vgl. Europäische 
Kommission (1998), Anhang 2, S. 2, Fn. 4. 
165 Vgl. ebenda. Gretschmann differenziert zusätzlich zwischen einem - dem oben beschriebenen 
Effekt entsprechenden - ,First Round Gateway Effect' und einem ,Second Round Gateway Effect', der 
durch den Re-Export aus Drittländern stammender, aber in einem EU-Land weiterverarbeiteter Waren 
entsteht. Vgl. Gretschmann (1998), S. 36 f. 
166 Zu einer genaueren Auseinandersetzung mit diesem Problem siehe die Ausführungen zum Thema 
Nettoposition in Kap. 2.2.2.1.2. 
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nem Finanzausgleich gegeben;167 insbesondere die Länder, bei denen die Traglast 

die Zahllast übersteigt, würden davon profitieren. 

Die Graphik veranschaulicht auch, dass die Beitrittsländer (gestreifte Balken) mit 

Ausnahme der Inselstaaten Zypern und Malta zu den Staaten mit den niedrigsten 

Zolleinnahmen pro Einwohner zählen. 168 Im oberen Drittel finden sich hingegen ne-

ben Belgien und den Niederlanden weitere wohlhabende Mitgliedstaaten wie Däne-

mark, Luxemburg und Schweden. Eine regressive Wirkung in der Belastung ist somit 

nicht erkennbar - eher eine progressive; allerdings ist in dieser Betrachtung - wie 

bereits betont - der Rotterdam-Antwerpen-Effekt implizit enthalten. 

Die Anhebung der Erhebungskostenpauschale von 10 % auf 25 % hat relativ gese-

hen die Mitgliedstaaten mit überdurchschnittlichen Zolleinnahmen (und Abschöpfun-

gen) pro Kopf begünstigt; insbesondere für die Mitgliedstaaten, die vom Rotterdam-

Antwerpen-Effekt betroffen sind, ergaben sich .windfall gains"169• Das Europäische 

Parlament war mit der Anhebung nicht einverstanden, weil es den Zusammenhang 

mit tatsächlichen Kosten nicht sah und die Pauschale folglich als .eine Art versteck-

ter Rabatt"170 ansah. Auch der Europäische Rechnungshof sieht .diese Maßnahme 

eher einem Beitragsnachlaß als einem Ausgleich für die Erhebungskosten gleich"171 • 

Die Erhöhung kann jedoch auch als verbesserter Anreiz, die Abgaben einzutreiben 

angesehen werden.172 

Bei der Gestaltung der Zölle im Rahmen der gemeinsamen Außenwirtschaftspolitik 

der EU stehen fiskalische Zielsetzungen im Hintergrund. Zollpolitik ist vor allem Wirt-

schaftspolitik, nicht Finanzpolitik.173 Dies zeigt sich zum einen in der allgemeinen Ab-

senkung des Zollniveaus, die in engem Zusammenhang mit der Liberalisierung des 

Welthandels steht, zum anderen in der Vielfältigkeit von Erleichterungen für bestimm-

167 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 58. 
166 Da die Beitrittsländer im Jahr 2004 nur acht Monate lang Mitglied der EU sind, wurden die im 
Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen zu Vergleichszwecken um 50 % erhöht. 
189 Begg, 1. (2000), S. 57. 
170 Europäisches Parlament (2001 ), S. 11. 
171 Europäischer Rechnungshof (1999), Tz. 13. 
172 Vgl. Lienemeyer, M. (2002), S. 222. 
173 Die Kommission benennt in einer Darstellung über die Zollpolitik neun Ziele in der gemeinsamen 
Zollpolitik, die von der Förderung des Welthandels Ober den Schutz des Binnenmarldes bis hin zur 
Erhebung von Handelsdaten für statistische Zwecke reichen; die Erzielung von Einnahmen zählt nicht 
dazu. Vgl. Europäische Kommission (1999), S. 4. 
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te Länder(-gruppen), wie zum Beispiel Entwicklungsländer oder die mittel- und osteu-

ropäischen Länder. 

Die Einnahmen der Gemeinschaft aus den Zöllen sind im Zeitablauf - wie Abbildung 

7 veranschaulicht - fast permanent gestiegen. Ihren vorläufigen Höhepunkt erreich-

ten sie 1995 mit einem Aufkommen von 12,5 Milliarden Euro. Seitdem entwickelt sich 

das Aufkommen tendenziell leicht rückläufig. Durch die EU-Erweiterung zum 1. Mai 

2004 steigt das veranschlagte Aufkommen in diesem Jahr indessen um gut 7 % ge-

genüber dem Vorjahr. 

Abb. 7: Entwicklung der Zölle 
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Abb. 7: Entwicklung der Zölle (1971 -2004, Aufkommen und Anteile an Gesamteinnahmen) 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 42 ff., Europäische Kommission (2002d), S. 23, Europä-
ische Kommission (2003d), S. 18, Europäische Kommission (2004d), S. 24, eigene Berechnungen. 

Wie bei den Abschöpfungen zeigen sich auch hier Auswirkungen der Uruguay-

Runde (Absenkung des allgemeinen Zollniveaus 174). Der relative Bedeutungsverlust 

der Zölle, den ebenfalls Abbildung 7 verdeutlicht, ist auf Folgendes zurückzuführen: 

Zum einen ist der Haushalt wesentlich stärker gewachsen als das Zollaufkommen 

und zum anderen sind die Einnahmen aus der dritten und vierten Eigenmittelquelle 

174 Theoretisch kann eine Zollsatzsenkung auch zu einer Erhöhung des Zollaufkommens führen, so-
fern der positive Mengeneffekt den negativen Preiseffekt übersteigt. 
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enorm gestiegen. Seit 1974 (53 %) ist der Anteil der Zölle an den Gesamteinnahmen 

fast kontinuierlich gesunken; 2004 liegt er noch bei 10 %. 

Zölle und Abschöpfungen sind der .fiskalische Ausdruck einer protektionistischen 

Politik"175• Darüber hinaus sind sie äußerst verwaltungsaufwändig und kompliziert; 

die Zollgesetzgebung der EU umfasst über 11.000 Tarifpositionen und einen Ge-

meinschaftskodex mit einer Einteilung in rund 400 Warenkategorien.176 Solange Ab-

gaben in dieser Form noch erhoben werden, wird es jedoch unstrittig bleiben, dass 

das Aufkommen der Zentralebene zufließt.177 

1.3.2 Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

1.3.2.1 Die Bestimmung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel sind nach Artikel 2 Absatz 1 Buchst. c des Eigenmittel-

schlusses 2000 

.Einnahmen. die sich aus der Anwendung eines für alle Mitgliedstaaten einheitlichen Satzes auf die 
nach Gemeinschaftsvorschriften bestimmte einheitliche MWSt-Eigenmittelbemessungsgrundlage ei-
nes jeden Mitgliedstaats ergeben. Die für diese Zwecke heranzuziehende Bemessungsgrundlage darf 
50 % des( ... ] BSP eines jeden Mitgliedstaats nicht überschreiten". 

Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel wurden mit dem Eigenmittelbeschluss 1970 einge-

führt. Ursprünglich sollten sie von 1975 an erhoben werden, wegen technischer Pro-

bleme wurden sie aber erst von 1980 an von allen Mitgliedstaaten gezahlt.178 Die 

technischen Probleme lagen in der fehlenden Einigung auf eine einheitliche Bemes-

sungsgrundlage, die man erst 1977 mit der sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie179 

erreichte, die anschließend aber noch in nationales Recht umzusetzen war. 

175 Huber, B. (2001b), S. 53. 
178 Vgl. Europäische Kommission (1998), S. 9. 
m Auch ohne Zollunion, das heißt bei nationalstaatlicher Zollerhebung, fließt das Aufkommen regel-
mäßig der Zentralebene zu, wie es z.B. in Deutschland durch Art. 106 Abs. 1 Nr. 1 GG geregelt ist. 
178 Griechenland und Portugal bekamen nach ihren Beitritten Jeweils Übergangsfristen bei der Einfüh-
rung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel zugestanden. Sie zahlten stattdessen vorübergehend BSP-
Beiträge. 
179 Sechste Richtlinie des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten Ober die Umsatzsteuern - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem: einheitliche Bemes-
sungsgrundlage - (77/388/EWG), ABI. Nr. l 145 (1977), S. 1. 
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Bereits 1967 gaben die erste und zweite Mehrwertsteuer-Richtlinie180 den .Start-

schuss" zur Vereinheitlichung des Mehrwertsteuersystems. Von 1970 an (in Deutsch-

land schon seit 1968)181 wurde die Umsatzsteuer nicht mehr -wie zuvor in den meis-

ten Mitgliedstaaten - als Bruttoallphasen-Umsatzsteuer, sondern als Nettoallphasen-

Umsatzsteuer mit Vorsteuerabzug erhoben.182 Dieses auch als Mehrwertsteuer vom 

EU-Typ bezeichnete System ist in Artikel 2 Satz 1 und 2 der ersten Mehrwertsteuer-

richtlinie wie folgt definiert: 

.Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem beruht auf dem Grundsatz, daß auf Gegenstände und 
Dienstleistungen, ungeachtet der Zahl der Umsatze, die auf den vor der Besteuerungsstufe liegenden 
Produktions- und Vertriebsstufen bewirkt wurden, eine allgemeine zum Preis der Gegenstände und 
Dienstleistungen genau proportionale Verbrauchssteuer anzuwenden ist. 
Bei allen Umsätzen wird die Mehrwertsteuer, die nach dem auf den Gegenstand oder die Dienstleis-
tung anwendbaren Steuersatz auf den Preis des Gegenstands oder der Dienstleistung errechnet wird, 
abzüglich des Mehrwertsteuerbetrags geschuldet, der die verschiedenen Kostenelemente unmittelbar 
belastet hat.• 

Die zuvor angewendeten Bruttoallphasen-Umsatzsteuern hatten den Charakter von 

Produktionssteuern und durch ihre Erhebung auf jeder Wertschöpfungsstufe kumula-

tive Belastungswirkungen. Die Steuerkumulation hatte zur Folge, dass der Steueran-

teil in zum Export oder Import bestimmten Lieferungen und Leistungen schwierig zu 

ermitteln und die bei Anwendung des im internationalen Handel üblichen Bestim-

mungslandprinzips notwendige Steuererstattung bei der Ausfuhr bzw. Belastung bei 

der Einfuhr entsprechend ungenau war.183 Die Umstellung des Umsatzsteuersystems 

auf die Mehrwertsteuer diente also der Entwicklung des Gemeinsamen Marktes 

durch die Beseitigung steuerlich bedingter Wettbewerbsverzerrungen im internatio-

nalen Handel. Darüber hinaus besteuert die Umsatzsteuer - zumindest der Idee 

nach - den inländischen Konsum, während die Investitionen weitgehend steuerfrei 

180 Erste Richtlinie des Rates vom 11 . April 1967 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten Ober die Umsatzsteuer (67/227/EWG), ABI. Nr. 71 (1967), S. 1301, sowie Zweite Richtli-
nie des Rates vom 11. April 1967 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Ober 
die Umsatzsteuern - Struktur und Anwendungsmodalitäten des gemeinsamen Mehrwertsteuersys-
tems (67/228/EWG), ABI. Nr. 71 (1967), s. 1303. 
191 Die Niederlande führten die MwSt 1969 ein, Luxemburg 1970. Belgien und Italien erhielten Auf-
schuberlaubnisse und stellten 1971 bzw. 1973 um. Frankreich hatte schon vor der Verabschiedung 
der Richtlinien eine MwSt. Dänemark hatte sie auch bereits seit 1967, das Vereinigte Königreich und 
Irland führten sie etwa gleichzeitig mit ihrem Beitritt ein. Griechenland benötigte nach seinem Beitritt 
1981 hingegen noch sechs Jahre. Vgl. Jaser, D. (1997), S. 5. 
182 Zu den verschiedenen Formen der Umsatzbesteuerung vgl. Pohmer, D. (1980), S. 666 ff. 
183 In der Praxis arbeitete man mit Durchschnittssätzen, die auch wenn sie im Durchschnitt richtig la-
gen, im Einzelfall zu hoch oder zu niedrig sein konnten. Vgl. Andel, N. (1998), S. 358, Europäische 
Kommission (2000d), S. 12. 
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bleiben. Weil sie damit im Großen und Ganzen einer Verbrauchssteuer entspricht, 

wird sie auch Mehrwertsteuer vom Konsumtyp genannt.184 

Neben der Vereinheitlichung des Umsatzsteuersystems war zur Einführung der 

Mehrwertsteuer als Finanzierungsinstrument der Gemeinschaft auch die Harmonisie-

rung der Bemessungsgrundlagen notwendig. Ebendies wurde durch die sechste 

Mehrwertsteuer-Richtlinie vom 17. Mai 1977 verwirklicht. Hierin ist definiert, was zur 

Besteuerungsgrundlage zählt und was nicht. Außerdem wird festgelegt, welche Ge-

genstände und Dienstleistungen einem ermäßigten Steuersatz unterworfen werden 

können. Gleichwohl ist diese Richtlinie zur Vereinheitlichung der Bemessungsgrund-

lage ein Sammelsurium von Ausnahmen und Sonderregelungen. So enthält Anhang 

E eine Liste von befreiten Umsätzen, die nach Artikel 28 Absatz 3 Buchst. a weiterhin 

besteuert werden dürfen, und Anhang F eine Aufzählung von zu besteuernden Um-

sätzen, die nach Artikel 28 Absatz 3 Buchst. b weiterhin befreit werden können. 

Die Gestaltung der Steuersätze war den Mitgliedstaaten zunächst freigestellt. Erst 

1992 wurden vorsichtige Schritte der Steuersatzharmonisierung unternommen, die 

jedoch in keinem Zusammenhang mit den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln standen.185 

Nach Artikel 12 Absatz 3 Buchst. a der sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie sind die 

Mitgliedstaaten seit 1993 verpflichtet, bei der Besteuerung einen Normalsatz anzu-

wenden, der nicht niedriger als 15 % sein darf. Außerdem dürfen sie einen oder zwei 

ermäßigte Sätze anwenden, die wenigstens 5 % betragen müssen.186 Darüber hin-

aus gibt es auch hierzu wieder Ausnahmeregelungen, die den Mitgliedstaaten in be-

stimmten Fällen noch niedrigere Sätze oder sogar Nullsätze 187 ermöglichen. Das Ge-

füge der Mehrwertsteuersätze ist folglich immer noch sehr heterogen. 

Die nicht vollständige Identität der nationalen Bemessungsgrundlagen und die Unter-

schiedlichkeit der Steuersätze müssen bei der Bestimmung der Mehrwertsteuer-

Eigenmittel berücksichtigt werden und machen ihre Berechnung dementsprechend 

111< Vgl. Peffekoven, R. (1989), S. 5. 
185 Vgl. Richtlinie 92ll7/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 zur Ergänzung des gemeinsamen 
Mehrwertsteuersystems und zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG (Annäherung der MWSt-Sätze), 
ABI. Nr. L 316 (1992), S. 1. 
11111 Die Anwendung ermäßigter Sätze wird üblicherweise entweder mit der Abschwächung von Re-
gresslonseffekten oder mit der Förderung meritorischer Güter begründet. Vgl. Peffekoven, R. (1989), 
s. 7f. 
187 Der Unterschied eines Nullsatzes gegenüber einer Nichtbesteuerung besteht in der Gewährung 
des Vorsteuerabzugs. 
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kompliziert. Bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln handelt es sich jedenfalls nicht um 

eine Beteiligung der EU an den nationalen Umsatzsteueraufkommen, auch wenn 

diese Beschreibung immer wieder zu finden ist. Die Verrechnung im deutschen Bun-

deshaushalt von Mehrwertsteuer-Eigenmittelzahlungen mit dem Bundesanteil an der 

Umsatzsteuer entspricht daher eher einem Verstoß gegen das Bruttoprinzip denn 

einem Nachweis der falschen Behauptung. 

Die Höhe der Mehrwertsteuer-Eigenmittelschuld eines Mitgliedstaates wird be-

stimmt, wie in Gleichung ( 1) formelhaft dargestellt: 

1 1 . { Ti u~ 1 U 1 . o y 1} (1) M1 = m e • mm s/_2 + 1 - 1 , .5 · 1 

M / Mehrwertsteuer-Eigenmittel des Landes i im Jahr t 

m~ einheitlicher Mehrwertsteuer-Abrufsatz 

T/ (korrigiertes) Mehrwertsteueraufkommen des Landes i im Jahr t 

s(-2 gewogener mittlerer Steuersatz des Landes i im Jahr t - 2 

0/ nicht besteuerte Umsätze, die aber zur einheitlichen Bemessungs-
grundlage zählen 

u/ besteuerte Umsätze, die nicht zur einheitlichen Bemessungsgrundlage 
zählen 

Y/ BruttosozialprodukU Bruttonationaleinkommen des Landes i 

Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel, die ein Land zu zahlen hat, ergeben sich aus der 

Multiplikation der nationalen vereinheitlichten Bemessungsgrundlage mit dem ein-

heitlichen Mehrwertsteuer-Abrufsatz. 

Die vereinheitlichte Bemessungsgrundlage wird mit Hilfe der so genannten Einnah-

menmethode errechnet; diese wurde mit der Verordnung Nr. 1553/89188 zur endgültig 

einheitlichen Methode bestimmt.189 Ausgangspunkt der Berechnungen sind die kas-

118 Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1553/89 des Rates vom 29. Mai 1989 über die endgültige Rege-
lung für die Erhebung der Mehrwertsteuereigenmittel, ABI. Nr. L 155 (1989), S. 9. 
189 Zu den beiden Altemativen, der Methode nach der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und der 
Methode nach den Steuererklärungen der Steuerpflichtigen, von denen Letztere bis 1985 von einigen 
Mitgliedstaaten angewandt wurde, vgl. Massai, R. (1991), S. 65 ff. 
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senmäßigen Mehrwertsteuereinnahmen des jeweiligen Landes, die um kleinere nati-

onale Besonderheiten korrigiert werden.190 Diese korrigierten Steuereinnahmen divi-

diert durch den als Dezimalbruch dargestellten gewogenen mittleren Steuersatz des 

Landes ergeben die Summe der steuerpflichtigen Umsätze, die zur harmonisierten 

Bemessungsgrundlage gehören und in diesem Mitgliedstaat tatsächlich versteuert 

wurden. Das heißt, dass in dieser so genannten intermediären Grundlage sowohl die 

Umsätze fehlen, die illegal unversteuert blieben (Steuerhinterziehung, Schwarzar-

beit), als auch solche Umsätze, die durch die Inanspruchnahme von Übergangsbe-

stimmungen national steuerfrei gestellt sind. Da Letztere aber zur Eigenmittel-

Bemessungsgrundlage zählen, werden sie der Höhe nach hinzugerechnet; dies gilt 

zum Beispiel für Umsätze mit Büchern in Polen, die bis 2007 mit 0 % belastet wer-

den. Abgezogen werden solche Bestandteile der nationalen Bemessungsgrundlage, 

die nach der sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie steuerfrei sind, national aber über-

gangsweise weiter besteuert werden. Das gilt zum Beispiel für die Leistungen von 

Zahntechnikern in Deutschland, die übergangsweise mit dem ermäßigten Satz be-

steuert werden, obwohl diese Umsätze nach der EG-Richtlinie steuerfrei sind. 

Abb. 8: Unterschied zwischen intermediärer Grundlage und 
Mehrwertsteuer-Eigenmittelbemessungsgrundlage 
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Grundlage 

Abb. 8: Unterschied zwischen intennediärer Grundlage und Mehrwertsteuer-Eigenmittelbemessungs-
grundlage (EU-25, 2001) 191 

Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Haushalt, eigene Berechnungen. 

190 Vgl. Messal, R. (1991), S. 68. Solche Korrekturen werden zum Beispiel durch Pauschalierungssys-
teme bei der Besteuerung von Landwirten notwendig. Bei den meisten Mijgliedstaaten unterscheiden 
sich die korrigierten von den kassenmäßigen Einnahmen um weniger als ein Prozent. 
191 Eine tabellarische Darstellung der verglichenen Daten ist in Anhang 1 zu finden. 



69 

Der Unterschied zwischen intermediärer Grundlage und Eigenmittelbemessungs-

grundlage ist im Durchschnitt der EU-25 relativ gering. Im Jahre 2001 lag er in den 

heutigen 25 Mitgliedstaaten bei 0,9 % der Eigenmittelbemessungsgrundlage. Wie 

Abbildung 8 zeigt, differieren die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten jedoch 

erheblich: Während die italienische intermediäre Grundlage um 5,4 % unter der ita-

lienischen Eigenmittelbemessungsgrundlage lag, lag die tschechische um 3,9 % über 

der Bemessungsgrundlage; in Griechenland sind die Beträge nahezu identisch. 

Die Höhe des gewogenen mittleren Satzes - bis auf Dänemark hat jeder Mitglied-

staat mindestens zwei Sätze - wird mit Hilfe von Daten der Volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnung ermittelt. Das Gewicht eines Satzes bestimmt sich dabei durch den 

Anteil der entsprechenden Umsätze am Gesamtbetrag der Umsätze. Da die Daten 

nur mit Verzögerung zur Verfügung stehen, beziehen sich die Werte nach Artikel 4 

Absatz 4 der Verordnung Nr. 1553/89 in der Regel auf das vorletzte Jahr.192 Formel-

haft dargestellt bestimmt sich der gewogene mittlere Satz, wie in Gleichung (2) dar-

gestellt: 

(2) 

s/-2 

s[i 

u1-2 
i,j 

t-2 "" S; = ,L.., 
St i,j 

[ 
u1-2 l 

i,i · ~ Ul_j"2 

= 

= 

= 

j 

gewogener mittlerer Satz des Landes i im Jahr t-2 

Steuersatz j des Landes i im Jahr t 

Summe der zum Steuersatz j des Landes i besteuerten Umsätze im 

Jahr t-2 

übersteigt die nationale Bemessungsgrundlage für die Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

die Hälfte des nationalen Bruttosozialprodukts, geht der Anteil, der oberhalb 50 % 

liegt, nicht in die Berechnung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel ein; die Bemessungs-

grundlage wird ab diesem Betrag .gekappt". Die Kappung wurde durch den Eigenmit-

telbeschluss 1988 in das Finanzierungssystem eingeführt. Sie sollte die Mitgliedstaa-

192 Art. 4 Abs. 4 der Verordnung Nr. 1553/89 gestattet auf Antrag auch die Bezugnahme auf ein ande-
res Jahr, .äußerstenfalls jedoch das fünfte Jahr vor dem betreffenden Haushaltsjahr". Die Anteile an 
den Umsatzgruppen werden allerdings mit den aktuellen MwSt-Sätzen gewichtet. Vgl. Europäische 
Kommission (2003i), S. 17. 
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ten kompensieren, die gegen die Einführung der vierten Eigenmittelquelle in Form 

der Bruttosozialprodukt-Eigenmittel waren und stattdessen für die so genannte Diffe-

renzgrundlage (BSP minus Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage) plädierten.193 

Die Kappungsgrenze lag anfänglich bei 55 % des BSP, wurde aber mit dem Eigen-

mittelbeschluss 1994 für die vier wirtschaftlich schwächsten Mitgliedstaaten Spanien, 

Griechenland, Portugal und Irland mit dem Jahr 1995 auf 50 % gesenkt; für die ande-

ren elf Mitglieder sank die Grenze in Einprozent-Schritten bis 1999 auf 50 %. Häufig 

wird die Kappung mit dem Argument gerechtfertigt, sie dämpfe die regressive Belas-

tungswirkung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel. Dabei wird unterstellt, dass der Kon-

sumausgabenanteil der Bevölkerung in ärmeren Ländern höher sei als in den wohl-

habenden, die Beitragsbelastung mithin übermäßig.194 

Dieses Argument ist in zweierlei Hinsicht fragwürdig: Zum einen impliziert es eine 

wertende Aussage über die Frage der Beitragsgerechtigkeit. So wird der Mehr-

wertsteuer-Bemessungsgrundlage die Eigenschaft abgesprochen, ein geeigneter 

Indikator für die nationale Leistungsfähigkeit zu sein. Mag diese Ansicht auch sach-

lich zutreffend sein, so müsste sie zur generellen lnfragestellung der Mehrwertsteuer 

als Bemessungsgrundlage für Eigenmittel führen. Zum anderen ist zu fragen, ob das 

Argument einer empirischen Überprüfung überhaupt standhält. In Kap. 3.2.1.2 do-

kumentierte Untersuchungen zeigen, dass ein negativer Zusammenhang zwischen 

Pro-Kopf-Wohlstand und Mehrwertsteuer-Eigenmittelbemessungsgrundlage zwar-

besteht, jedoch nicht signifikant ist. 

Im Übrigen zeigen Massai und Klein, dass eine Kappung der Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage nicht zwangsläufig zur Annäherung der Finanzierungsanteile 

an Sozialprodukt-Relationen führen muss, schließlich müssen Entlastungen auf der 

einen Seite immer durch Belastungen auf der anderen Seite getragen werden; in 

diesem Falle sind das die Länder, die von der Kappung nicht profitieren.195 

überschreitet die Bemessungsgrundlage eines Mitgliedstaates die Kappungsgrenze, 

unterscheiden sich seine Mehrwertsteuer-Eigenmittelabführungen materiell kaum 

193 Vgl. Messal, R. (1991), S. 71. Zu den BSP-Eigenmitteln und der Differenzgrundlage siehe Kap. 
1.3.3. 
1114 Vgl. z.B. Milbrandt, B. (2001 ), S. 39, Lindenthal, D. (2000), S. 36. Siuts sieht in der Kappung sogar 
die Teilbereinigung einer .systemimmanenten Beitragsungerechtigkeir. Siuts, C.-G. (2001), S. 68. 
195 Vgl. Massai, R., Klein, A. (1993), S. 382 f. 
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noch von Bruttosozialprodukt-Eigenmitteln. In beiden Fällen ist die Beitragspflicht 

abhängig von der Höhe des BSP. Unterschiedlich sind allerdings die Bestimmungs-

gründe für die Höhe der auf die Bemessungsgrundlagen anzuwendenden Sätze. 

Beim Mehrwertsteuer-Eigenmittelsatz ist unter vorläufiger Nichtbeachtung der Impli-

kationen des Britenrabatts zweierlei zu unterscheiden: der maximale Abrufsatz und 

der einheitliche Abrufsatz. Der maximale Satz wird durch den jeweils geltenden Ei-

genmittelbeschluss festgelegt. 196 Die Höhe des einheitlichen Satzes war bis zur Ein-

führung des Britenrabatts 1985 allein durch den Restfinanzierungsbedarf des EG-

Haushalts bestimmt; er entsprach gleichzeitig dem durchschnittlichen Abrufsatz. Die 

Entwicklung des maximalen Abrufsatzes im Zeitablauf ist in Abbildung 9 graphisch 

dargestellt. 

Abb. 9: Entwicklung des maximalen 
Mehrwertsteuer-Eigenmlttelabrufsatzes 
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Abb. 9: Entwicklung des maximalen Mehrwertsteuer-Ei9enmittelabrufsatzes (1979 - 2004) 
Quelle: Eigenmittelbeschlüsse, eigene Darstellung. 

Mit der Einführung der BSP-Eigenmittel als Instrument der Restfinanzierung 1988 

entfiel die Bestimmungsgröße Restfinanzierungsbedarf. Die Höhe des einheitlichen 

Satzes wird seitdem von den Korrekturregeln und vom maximalen Satz bestimmt. 

Ohne Korrekturmechanismus wären der einheitliche und der maximale Satz iden-

tisch. Welche Auswirkungen der Rabatt auf die Mehrwertsteuer-Eigenmittel hat, wird 

im nächsten Abschnitt untersucht, wobei Ausgangspunkt die historische Entwicklung 

der Sonderregelungen für das Vereinigte Königreich sein soll. 

196 Die aktuell gültige Regelung bestimmt Art. 2 Abs. 4 Buchst. a des Eigenmittelbeschlusses 2000. 
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1.3.2.2 Der Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich 

Bereits während der Beitrittsverhandlungen des Vereinigten Königreichs (VK) mit der 

EG war für die Beteiligten offensichtlich, dass es in eine für die britische Seite inak-

zeptable Haushaltsposition geraten würde, und nicht lange nach dem Beitritt rekla-

mierte die 1973 ins Amt gekommene Regierung Wilson (Labour) eine Beitragsentlas-

tung für sich. 

Als Erklärung für die Nettozahlerposition des Vereinigten Königreichs, dessen relati-

ver Wohlstand zu jener Zeit deutlich unter dem Durchschnitt der Gemeinschaft lag, 

dienen Gründe, die nur zum Teil immer noch von Bedeutung sind:197 

• Der landwirtschaftliche Sektor ist im Vereinigten Königreich - verglichen mit den 

anderen Mitgliedstaaten - relativ klein.198 Dementsprechend gering ist der briti-

sche Anteil an den Agrarausgaben, die aber wiederum den größten Ausgaben-

block im Gemeinschaftshaushalt darstellen. 

• Mit der geringen Agrarproduktion im Vereinigten Königreich und der Kolonialge-

schichte des Landes hängt es zusammen, dass das Land ein Nettoimporteur 

von Agrarprodukten aus Drittstaaten ist. Das hatte überdurchschnittliche Abfüh-

rungen an Abschöpfungen zur Folge. Auch bei den Zöllen hatte das Vereinigte 

Königreich wegen der hohen Einfuhr aus Drittstaaten überdurchschnittliche Las-

ten. Da die Mitgliedschaft in der EU zu Handelsumlenkungseffekten führte, ist 

dieser Grund von abnehmender Bedeutung. 

• Das Vereinigte Königreich verwendete einen relativen großen Anteil seines So-

zialprodukts für die private Konsumtion. Konsequenz dieser Tatsache waren ei-

ne relativ hohe Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage und entsprechend hohe 

Eigenmittelverpflichtungen. Diesbezüglich begrenzte jedoch schon die 1988 

eingeführte Kappung der Bemessungsgrundlage die Belastung. In den 1990er 

Jahren ist der Anteil der vereinheitlichten Mehrwertsteuer-Bemessungs-

grundlage am britischen BSP zudem deutlich zurückgegangen. 

197 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 87 f., Biehl. D., Winter, H. (1990), S. 62. 
198 Während sich der britische Anteil am EU-BIP (in den Jahren 1997 bis 2000) um 17 % bewegt, liegt 
der Anteil des Vereinigten Königreichs an der landwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung nur bei 7 bis 
8 %. Eigene Berechnungen nach Eurostat (2002), S. 160, 247. 
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Infolge der vermeintlichen Nachteile der Mitgliedschaft für das Vereinigte Königreich 

ergab sich für die Gemeinschaft ein Konflikt, der sie zeitweise vor Zerreißproben 

stellte und der bis heute unbefriedigend gelöst ist. Laffan unterteilt die Zeitspanne bis 

zur Entwicklung des vom Prinzip her bis heute gültigen Korrekturmechanismus in 

drei Phasen: .The phoney war" (1973-1978), .Our money back" (1979-1984) und 

.The road to Fontainebleau" (1984).199 

In der ersten Phase, dem .Sitzkrieg", hatte das Vereinigte Königreich, wie die beiden 

anderen Neumitglieder, übergangsweise nur ermäßigte Beitragslasten zu tragen. Da 

die Nettozahlerposition jedoch vorhersehbar war, drängte die britische Regierung 

frühzeitig auf einen Ausgleich. Als Kompromiss wurde auf der Tagung des Europäi-

schen Rates von Dublin am 11. März 1975 für die Dauer von fünf Jahren der so ge-

nannte Finanzmechanismus beschlossen. Dieser sah den Ausgleich übermäßiger 

Finanzierungsanteile mit progressiv steigenden, jedoch mit Obergrenzen versehenen 

Zuwendungssätzen vor.200 Der Finanzmechanismus war allgemein, das heißt, alle 

Länder konnten die Zuwendungen erhalten, sofern sie die Bedingungen erfüllten. 

Diese Bedingungen waren aber so restriktiv, dass sie von keinem Mitgliedstaat je 

erfüllt wurden. Gleichzeitig musste nämlich 

• das Bruttosozialprodukt pro Kopf 85 % des entsprechenden Gemeinschafts-

durchschnitts unterschreiten, 

• die reale Wachstumsrate des Pro-Kopf-BSP geringer als 120 % des entspre-

chenden Gemeinschaftsdurchschnitts sein und 

• die tatsächliche Eigenmittelzahlung des Landes den fiktiven Betrag, der sich bei 

einer Beitragsbemessung anhand eines Sozialproduktschlüssels ergeben hätte, 

um mehr als 10 % übersteigen.201 

Die Tatsache, dass der Finanzmechanismus weder für das Vereinigte Königreich202 

noch für einen anderen Mitgliedstaat jemals Anwendung fand, ist für Begg und 

Grimwade auf folgende Fehlkonstruktion desselben zurückzuführen: .The trouble 

189 Vgl. Laffan, B. (1997), S. 51 ff. 
200 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 56. 
201 Vgl. Andel, N. (1983), S. 333 f., Peffekoven, R. (1994), S. 55. 
202 Speziell um die britischen .Chancen• auf Zuwendungen zu verbessern, wurde 1980 vom Bruttoso-
zialprodukt auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf umgestellt. Auch dies zeigte jedoch keine Wirkung. 
Vgl. Massai, R. (1991 ), S. 112, Fn. 3. 
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with this mechanism was that it referred only to an excessive gross contribution. 

However, Britain's problem was its net contribution."203 Eine Möglichkeit, die Netto-

position zu verbessern, bestand darin, die Rückflüsse in das Vereinigte Königreich zu 

erhöhen. In diesem Zusammenhang ist die Einrichtung des Europäischen Regional-

fonds (EFRE) 1975204 und dessen zügige Aufstockung zu sehen. 

Nach dem Regierungswechsel im Vereinigten Königreich 1979, als Frau Thatcher 

(Konservative) Premierministerin wurde, verschärfte sich der Ton im Konflikt mit der 

EG. Die folgenden Jahre der .Our money back"-Phase205 gehören zu den schwierigs-

ten Belastungsproben für die Gemeinschaft. Im Ergebnis konnte die britische Regie-

rung für die Jahre 1980 bis 1984 jeweils so genannte ad-hoc-Ausgleichsmaßnahmen 

erreichen, die in den Jahren bis 1983 über die Ausgabenseite und 1984 über die 

Einnahmenseite abgewickelt wurden. Die Ausgleichszahlungen beliefen sich auf ins-

gesamt rund 4.400 Millionen ECU, die pauschale Einnahmenverrechnung 1984 auf 

1.000 Millionen ECU.206 Diese Maßnahmen reduzierten die Nettobeiträge des Verei-

nigten Königreichs auf jeweils etwa ein Drittel.207 An dieser Entlastungswirkung orien-

tierte sich auch der nicht mehr ad hoc, sondern dauerhaft festgelegte Korrekturme-

chanismus von Fontainebleau. 

Auf dem Gipfel von Fontainebleau am 25. und 26. Juni 1984 beschloss der Europäi-

sche Rat unter anderem die Einführung eines allgemeinen Korrekturmechanismus. 

Dieser wurde im Eigenmittelbeschluss 1985 implementiert. In dessen Erwägungs-

gründen ist niedergelegt, .daß jeder Mitgliedstaat, der gemessen an seinem relativen 

Wohlstand eine zu große Haushaltslast trägt, zu gegebener Zeit in den Genuß einer 

203 Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 88. Laffan stellt dazu allgemein fest: .lt would have been ex-
tremely difficult for any member state to fulfil the preconditions necessary to trigger the mechanism ." 
Laffan, B. (1997), S. 52. 
204 Vgl. Karl, H. (1995), S. 111. 
205 Die Bezeichnung bezieht sich auf die während eines Europäischen Ratsgipfels 1979 in Dublin aus-
gesprochene und häufig zitierte Forderung von Frau Thatcher .We want our money back". Vgl. z.B. 
Sturm, R. (1999), S. 23. 
208 Vgl. Massai, R. (1991), S. 116, Fn. 8 f. Teilweise waren die Geldbeträge zweckbestimmt für spe-
zielle Programme zu Gunsten bestimmter Regionen, von Innenstädten und Projekten im Energiebe-
reich. Vgl. Laffan, B. (1997), S. 53. 
207 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 89. Bedingt durch ein unerwartetes gebremstes Wachstum 
bzw. Absinken der Agrarausgaben in den Jahren 1980 und 1981 wurde der britische Nettobeitrag 
letztlich sogar fast auf null reduziert. Vgl. ebenda. An der Finanzierung der EnUastungsmaßnahmen 
musste sich die Bundesrepublik Deutschland ab 1982 nur noch zur Hälfte, ab 1984 zu zwei Dritteln 
seines eigentlichen Finanzierungsanteils beteiligen. Vgl. Regling, K. (1996), S. 217,231. 
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Korrekturmaßnahme gelangen kann"208. Im Eigenmittelbeschluss selbst wurde die 

nach Artikel 3 Absatz 3 bestimmte Korrekturmaßnahme aber allein auf das Vereinig-

te Königreich bezogen. 

Dieser Korrekturmechanismus sah die Erstattung von 66 % der britischen Nettobei-

träge vor. Dabei wurde allerdings so gerechnet, als ob der Gemeinschaftshaushalt 

nur durch Mehrwertsteuer-Eigenmittel finanziert würde.209 Der Grund dafür liegt in 

der Einordnung der traditionellen Eigenmittel als originäre, also den jeweiligen Mit-

gliedstaaten nicht mehr zurechenbare Mittel.210 Die notwendige Vergleichbarkeit von 

Zahlungen und Rückflüssen wurde durch Anteilsrechnungen erreicht. 

Zunächst wurde der unkorrigierte Anteil des Vereinigten Königreichs an den gesam-

ten Mehrwertsteuer-Eigenmitteln errechnet. Davon wurde der britische Anteil an den 

Rückflüssen aus dem EG-Haushalt abgezogen. Der sich ergebende Prozentbetrag 

wurde mit dem Gesamtbetrag der EG-Ausgaben, die einzelnen Mitgliedstaaten zure-

chenbar waren (zurechenbare Gesamtausgaben), multipliziert. Das Ergebnis wurde 

mit 0,66 multipliziert, woraus sich der Korrekturbetrag für das Vereinigte Königreich 

ergab. Tabelle 4 verdeutlicht das Vorgehen am konkreten Beispiel des Jahres 1986: 

Tab. 4: Ermittlung des Korrekturbetrages für das Vereinigte Königreich 1986 

Britischer Anteil an den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln 

./. Britischer Anteil an den zurechenbaren Gesamtausgaben 

= Differenz . Volumen der zurechenbaren Gesamtausgaben 

= Fiktiver Finanztransfersaldo des Vereinigten Königreichs . Korrektursatz 

= Korrekturbetrag (Abwicklung im Folgejahr) 
.. 

Tab. 4: Ermittlung des Korrekturbetrages für das Vere1mgte Kömgre1ch 1986 
Quelle: Messal, R. (1989), S. 29. 

19,6 % 

11,4 % 

8,2% 

-33,4 Mrd. ECU 

-2,75 Mrd. ECU 

66% 

-1,8 Mrd. ECU 

Die Wahl des Korrektursatzes von 66 % war eine politische Entscheidung, die sich 

an den Entlastungsergebnissen der Jahre 1980 bis 1984 orientierte. 211 In Höhe des 

208 Beschluss des Rates vom 7. Mai 1985 über das System der eigenen Mittel der Gemeinschaften 
~5/257/EWG, Euratom), ABI. Nr. L 128 (1985), S. 15. 

Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 61 f. 
210 Vgl. Messal, R. (1989), S. 28. 
211 Vgl. Messal, R. (1991), S. 117. 
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Korrekturbetrages wurden die Mehrwertsteuerzahlungen des Vereinigten Königreichs 

im jeweils folgenden Jahr reduziert. 

Bei den nachfolgenden Änderungen des Eigenmittelsystems wurde der Korrekturme-

chanismus jeweils so angepasst, dass dem Vereinigten Königreich keine besonderen 

Vor- oder Nachteile erwuchsen. Die Einführung der Kappung der Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage und der BSP-Eigenmittel im Rahmen der Reform 1988 wurde 

wie folgt behandelt:212 Zunächst wird der Korrekturbetrag errechnet, der sich bei Fort-

führung des alten Systems ergeben hätte. Dann werden die finanziellen Auswirkun-

gen der Reform bestimmt, indem der ungekappte Mehrwertsteuer-Eigenmittelanteil 

des Vereinigten Königreichs (in der Annahme, es gäbe keine BSP-Mittel) mit dem 

Gesamtvolumen an nichtoriginären Eigenmitteln multipliziert wird und davon die tat-

sächlichen Zahlungen abgezogen werden. Ein positives Ergebnis wird von dem tradi-

tionell berechneten Korrekturbetrag abgezogen, ein negatives hinzugefügt. 

Auch die Änderungen des Eigenmittelbeschlusses 2000 werden im Korrekturmecha-

nismus neutralisierend berücksichtigt:213 die zusätzliche Absenkung des maximalen 

Mehrwertsteuer-Eigenmittelsatzes und die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale 

bei den traditionellen Eigenmitteln; außerdem soll das Vereinigte Königreich keine 

Vorteile aus dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten ziehen. Der Korrekturbetrag wird 

nun wie folgt berechnet: 

Vom prozentualen Anteil der ungekappten britischen Mehrwertsteuer-Bemessungs-

grundlage an der gesamten (ungekappten) Grundlage wird der britische Anteil an 

den zurechenbaren Gesamtausgaben abgezogen. Multipliziert mit dem Gesamtbe-

trag der zurechenbaren Ausgaben und dem Faktor 0,66 ergibt sich eine als .ur-

sprünglicher Betrag der Ermäßigung für das VK" bezeichnete Euro-Summe. Davon 

abgezogen wird der Differenzbetrag zwischen den Zahlungen, die das Vereinigte 

Königreich hätte leisten müssen, wenn es die BSP-Eigenmittel und die Begrenzun-

gen bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln nicht gäbe und dem Betrag, den es an 

BSP- und Mehrwertsteuer-Eigenmitteln tatsächlich leisten musste. Die Subtraktion 

dieses so genannten .Vorteils des VK" von dem .ursprünglichen Betrag" ergibt die 

.Grundermäßigung für das VK". 

212 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 70. 
213 Vgl. dazu und im Folgenden Europäische Kommission (2000a), S. 2 ff. 
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Von der .Grundermäßigung für das VK" abgezogen werden die .Windfall-Gewinne 

bei den traditionellen Eigenmitteln", die definiert sind als Multiplikation von einem 

Fünftel214 der gesamten in den Gemeinschaftshaushalt eingestellten traditionellen 

Eigenmittel (nach Abzug der Erhebungskosten) mit der Differenz zwischen dem briti-

schen Anteil an den traditionellen Eigenmitteln und dem Anteil der britischen Mehr-

wertsteuer-Bemessungsgrundlage an der gesamten (ungekappten) Grundlage. 

Mit dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten im Jahr 2004 wird das Berechnungsver-

fahren so modifiziert, dass für das Vereinigte Königreich keine Windfall-Gewinne aus 

der Erweiterung entstehen. Von dem Gesamtbetrag der zurechenbaren Ausgaben 

wird jeweils der Betrag abgezogen215, der für die beigetretenen Länder im Jahr vor 

ihrem Beitritt als Heranführungshilfe (nicht zurechenbare Ausgabe) bereitgestellt 

wurde. 

Der komplizierte Berechnungsmodus lässt sich zusammenfassend formelhaft be-

schreiben. Die Ermäßigung für das Vereinigte Königreich ermittelt sich wie in Glei-

chung (3) dargestellt: 

(3) 

KvK = 0,66 ·(B~~ - AvK 1• )·(Aeu -A~oR)-[B~~ •(Meu + YEeu)-(MvK + YEvJ-
Beu Aeu - AvoR BEu J 

02-TE ·(TEvK _B~~) 
' EU TEeu B~~ 

A = 

A~oR = 

M = 

Korrekturbetrag für das Vereinigte Königreich 

ungekappte Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage 

zurechenbare EU-Ausgaben 

Heranführungshilfen für beigetretene Mitgliedstaaten im Jahr vor ihrem 
Beitritt, gemäß BSP-Deflator jährlich angepasst 

Mehrwertsteuer-Eigenmittelzahlungen 

214 Ohne die Erhöhung der Erhebungskostenpauschale von 10 auf 25 % fielen die Einnahmen der EU 
aus den traditionellen Eigenmitteln um 20 % höher aus. 
215 Dieser Betrag wird jährlich um den in der Finanziellen Vorausschau verwendeten BSP-Deflator 
angepasst. 
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Bruttosozialprodukt-Eigenmittelzahlungen 

traditionelle Eigenmittelzahlungen (Nettobetrag) 

Die Werte beziehen sich, bis auf die Heranführungshilfen auf das Jahr, für das der 

Ausgleich durchgeführt wird. 

1.3.2.3 Die Finanzierung des Korrekturbetrages und die Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

Der Korrekturbetrag wird in dem Jahr, das dem Jahr folgt, für welches der Ausgleich 

durchgeführt wird, von den Mehrwertsteuer-Eigenmittelverpflichtungen des Vereinig-

ten Königreichs abgezogen. An der Finanzierung des Ausgleichs ist das Vereinigte 

Königreich nicht beteiligt. Die Anteile der anderen Mitgliedstaaten an der Finanzie-

rung bestimmen sich wie folgt: Grundlage ist der Anteil des jeweiligen Mitgliedstaates 

am gemeinschaftlichen BSP ohne das britische BSP. Diese Prozentbeträge werden 

im Falle der Länder Deutschland, Österreich, Schweden und Niederlande um drei 

Viertel gekürzt;216 die Finanzierungsanteile der restlichen Mitgliedstaaten werden um 

den entsprechenden Betrag und nach Maßgabe nochmals modifizierter BSP-Anteile 

(ohne die fünf begünstigt behandelten Mitgliedstaaten) erhöht. Anhand eines Zah-

lenbeispiels lässt sich die Berechnung erläutern:217 

Belgien hatte 2002 einen Anteil am Gemeinschafts-BSP (EU-15) von 2,97 %, ohne 

das Vereinigte Königreich (EU-14) von 3,62 %. Deutschland, Österreich, Schweden 

und die Niederlande (.Lucky Four"218) hatten bezüglich EU-14 einen Anteil von 

40,78 %, wovon drei Viertel, also 30,59 % nicht zur Finanzierung des Korrekturbetra-

ges zur Verfügung standen. Von diesen 30,59 % hatte Belgien soviel zu überneh-

men, wie seinem Anteil am BSP der restlichen zehn Mitgliedstaaten entsprach. Das 

waren 1,87 Prozentpunkte, die zusammen mit den 3,62 % einen belgischen Finan-

zierungsanteil am Korrekturbetrag von 5,49 % ergaben. 

216 Diese vier Mitgliedstaaten drängten im Vorfeld der Verhandlungen zur Agenda 2000 auf eine Be-
grenzung ihrer Belastungen. Dabei wurde sogar die Verallgemeinerung des Korrekturmechanismus 
gefordert. Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 6, S. 1. Vor dem Jahr 2002 wurde nur der 
deutsche Anteil um ein Drittel gesenkt. Das Zugeständnis eines verringerten Finanzierungsanteils 
stellt allerdings immer nur eine relative und keine absolute Entlastung dar. 
217 Vgl. Europäische Kommission (2002c), S. 234. 
216 Wemlcke, C. (2004), S. 19, .EU-Jargon" zitierend. 
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Bis zum Inkrafttreten des Eigenmittelbeschlusses 1988 richtete sich die Verteilung 

der Finanzierungslast des Korrekturbetrages grundsätzlich nach den Anteilen an der 

gemeinschaftlichen Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage. Die Korrektur und deren 

Finanzierung ging über eine Reduzierung der britischen Mehrwertsteuer-Eigenmittel-

zahlungen (niedrigerer Abrufsatz) und eine Erhöhung der Mehrwertsteuer-Eigenmit-

telabführungen der anderen Mitgliedstaaten (höhere Abrufsätze). Die Finanzierung 

über die Mehrwertsteuer-Einnahmen wurde auch nach Einführung der BSP-Eigen-

mittel beibehalten.219 

Der einheitliche Mehrwertsteuer-Abrufsatz wird von drei Faktoren determiniert: 220 

1. vom maximalen Abrufsatz (seit 2004 0,5 %), 

2. vom Korrekturbetrag für das Vereinigte Königreich, auch Referenzausgleichs-

betrag genannt und 

3. von dessen Finanzierung. 

Technisch ergibt sich der einheitliche Satz wie folgt: Vom maximalen Abrufsatz wird 

ein so genannter .eingefrorener Satz" abgezogen, der nach Artikel 2 Absatz 4 

Buchst. b des Eigenmittelbeschlusses 2000 dem Verhältnis zwischen dem Referenz-

ausgleichsbetrag und der Summe der gekappten Mehrwertsteuer-Bemessungs-

grundlagen entspricht, unter Berücksichtigung der britischen Nichtbeteiligung an der 

Korrekturfinanzierung und der deutschen, österreichischen, schwedischen und nie-

derländischen Minderbeteiligung. 

Der eingefrorene Satz entspricht einem Bruch, dessen Zähler folgendermaßen er-

rechnet wird:221 Von der Ermäßigung für das Vereinigte Königreich (Referenzaus-

gleichsbetrag) wird der fiktive Korrekturfinanzierungsbeitrag Deutschlands, Öster-

reichs, Schwedens und der Niederlande abgezogen, der sich unter der Annahme 

einer vollständig über die gekappten Mehrwertsteuer-Eigenmittel finanzierten Korrek-

tur ergäbe. Der Nenner ist die Summe der gekappten Mehrwertsteuer-

2111 Die Umstellung wirkte sich entlastend für Länder aus, deren Anteil an der MwSt-Grundlage größer 
war als der an der BSP-Grundlage, insbesondere Portugal, Luxemburg und Irland. Belastend wirkte 
sie für die Länder mit umgekehrter Konstellation, insbesondere Italien, jedoch nicht für Deutschland 
und die Niederlande. Vgl. Massai, R. (1991 ), S. 132 f. 
220 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1999), Tz. 17. 
221 Vgl. Europäische Kommission (2000a), S. 10 f. 
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Bemessungsgrundlagen der zehn nicht gesondert behandelten Mitgliedstaaten. for-

mal entspricht der Bruch Gleichung (4): 

(4) 

el+1 

B1+1 

K~K 

k 

1- _k __ • 0.25 · K~K 
LB\+1 

[ 
LB~+

1 l 
el+1 =~-j---~--

~Bl+1 ~B1+1 B1+1 ,t.., i -,t_, k - VK 
1 k 

= eingefrorener Satz des Jahres t+1 

= (gekappte) Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage im Jahr t+1 

= Korrekturbetrag für das Vereinigte Königreich im Jahr t 

= alle Mitgliedstaaten der EU 

= alle Mitgliedstaaten der EU außer dem Vereinigten Königreich 

= Deutschland, Österreich, Schweden, Niederlande 

Der einheitliche Mehrwertsteuer-Eigenmittelabrufsatz me in einem Jahr t+1 ergibt 

sich gemäß Gleichung (5): 

(5) m~+1 = 0.005- e1+1 

Im Jahr 2004 beläuft sich der einheitliche Satz gemäß Haushaltsplan auf 0,3151 %, 

da der eingefrorene Satz bei 0, 1849 % liegt. 

Der tatsächlich für ein Mitgliedsland angewendete Abrufsatz unterscheidet sich vom 

einheitlichen Abrufsatz entsprechend den Verpflichtungen - im Falle des Vereinigten 

Königreichs der Ermäßigung - im Rahmen des Korrekturmechanismus. Reicht der 

Betrag, der sich aus der Differenz zwischen einheitlichem und maximalem Satz (mul-

tipliziert mit der gekappten Mehrwertsteuer-Grundlage) ergibt, bei einem Land nicht 

aus, werden die Fehlbeträge über erhöhte BSP-Eigenmittel beglichen. Dass der Kor-

rekturmechanismus zwar (seit 1988) anhand von BSP-Anteilen, aber über<lie Mehr-

wertsteuer-Eigenmittel finanziert wird, ist gewissermaßen ein historisches Relikt, weil 

bei der Reform 1988 der Mechanismus von 1985 möglichst beibehalten werden soll-
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te.222 Nochmals komplizierter wird die Finanzierung der Korrektur durch eine dreifa-

che Korrektur des Korrekturbetrages, die durch gegenseitige Verrechnung von 

Mehrwertsteuer- und BSP-Eigenmitteln sogar das Vereinigte Königreich in geringem 

Umfang an seinem eigenen Ausgleich beteiligt.223 

Der Korrekturmechanismus ist äußerst kompliziert und intransparent. Durch die enge 

Verknüpfung mit den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln werden auch Letztere noch 

schwerer vermittelbar, als sie es ohnehin schon sind. Die Beseitigung des Britenra-

batts gilt als eine der Hauptbedingungen für eine wirklich umfassende und sinnvolle 

Reform des Finanzierungssystems. Gleichwohl wäre eine Abschaffung an die Zu-

stimmung des Vereinigten Königreichs gebunden, welche ohne eine politisch akzep-

table Gegenleistung kaum zu erreichen sein wird.224 Da die Ursachen des britischen 

Haushaltsungleichgewichts auf der Ausgabenseite und nicht auf der Einnahmenseite 

zu finden sind, wäre die Ausgabenpolitik das richtige Instrument zur Behebung. Das 

erkannte der Europäische Rat bereits 1984 in Fontainebleau; mangels Lösung wird 

aber seit nunmehr 20 Jahren an der Einnahmenkorrektur festgehalten.225 Für das 

Vereinigte Königreich ist der einnahmenseitige Mechanismus mit dem Vorteil ver-

bunden, institutionell stärker abgesichert zu sein.226 

Begg und Grimwade nennen drei grundsätzliche Kritikpunkte an den Mehrwertsteu-

er-Eigenmitteln:227 

222 Vgl. Messal, R. (1991 ), S. 82. Dass im Falle der Nichtausreichendheit auch zusätzliche BSP-
Eigenmittel statt zusätzlicher MwSt-Eigenmittel abgeführt werden müssen, kommentiert Messal wie 
folgt: .Entscheidend für diese Komplizierung war, daß der tatsächliche MWSt-Eigenmittelsatz zumin-
dest optisch für keinen Mitgliedstaat Ober 1,4 vH [damaliger maximaler Satz, Anm. d. Verf.J liegen 
sollte. Es wäre einfacher gewesen, diese Zahlungen vollständig Ober die BSP-Eigenmittel abzurech-
nen, denn das Verfahren selbst hat keinen Einfluß auf die Verteilung der Finanzierungslasten.• Eben-
da, S. 136. Zu weiteren Komplikationen bei der Umstellung der Finanzierung des Korrekturbetrages 
1988 vgl. Klein, A. (1997), S. 88 f. 
223 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 4, S. 9. 
22• Bis zum Jahr 2001 hat der Korrekturmechanismus dem Vereinigten Königreich Beiträge in Höhe 
von insgesamt Ober 35 Mrd. Euro erspart. Vgl. Haug, J. (2001 ), S. 226. 
225 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1999), Tz. 5 f. Bereits die Einführung des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) im Jahre 1975 war ein erster, gleichwohl nicht ausreichender Ver-
such, das Vereinigte Königreich ausgabenseitig besser zu stellen. 
226 .Mme Thatcher voulait llviter que «son cheque» tot soumis au vote annuel du Par1ement Eu-
rof.een." Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 37. 
22 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 54. 
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1. Mitgliedstaaten mit höherem Konsumanteil am BSP zahlen höhere Beiträge, 

2. Mitgliedstaaten mit höherem Staatsanteil am BSP zahlen weniger und 

3. Mitgliedstaaten, die Nettoexporteure sind, sind durch das Bestimmungsland-

prinzip im Vorteil. 

Während auf den ersten Kritikpunkt bereits ausführlich eingegangen wurde, ist der 

zweite nicht ganz nachvollziehbar; schließlich sind die Investitionen und Verbrauchs-

ausgaben öffentlicher Gebietskörperschaften umsatzsteuerpflichtig. Dem dritten ist 

hinzuzufügen, dass gerade diese Nettoexportländer offensichtlich die Hauptprofiteure 

der wirtschaftlichen Integration Europas sind. 
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Abb. 10: Entwicklung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

40.000 

35.000 
30.000 
25.000 

20.000 
15.000 
10.000 
5.000 

0 

" __,--/ 

r 
I 

-1 
• III 

11111 
"' N IO 00 .;; cl; ... 0 C') ... 00 00 00 "' 0 0 

"' ~ "' "' "' "' ~ 0 0 
~ ~ ~ ~ ~ N N 

!-Aufkommen -Anteile 1 

80% 

70% 
60% .f/. 
50% .5 
40% .!! 
30% i 
20% c( 
10% 

0% 

Abb. 10: Entwicklung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel (1979 - 2004, Aufkommen und Anteile an Ge-
samteinnahmen) 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 42 ff., Europäische Kommission (2002d), S. 23, Europä-
ische Kommission (2003d), S. 18, Europäische Kommission (2004d), S. 24, eigene Berechnungen. 

Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel haben sicherlich einen erheblichen Beitrag zur Har-

monisierung der Umsatzsteuer innerhalb der EU (einheitliches Umsatzsteuersystem, 

vereinheitlichte Bemessungsgrundlage, Annäherung der Steuersatzstrukturen) ge-

leistet. Bei den noch ausstehenden Harmonisierungsaufgaben, die insbesondere auf 

dem Feld der Besteuerung des innergemeinschaftlichen Handels liegen, können sie 

jedoch keinen Entschließungsdruck mehr ausüben. Der immer wieder beklagten sys-

temimmanenten Verteilungsungerechtigkeit begegneten die Entscheidungsträger 

durch Modifikationen der Erhebung: Allen voran ist die in zwei Schritten eingeführte 

Kappung der Bemessungsgrundlage zu nennen, des Weiteren die 1994 eingeleitete 

und 2000 fortgeführte Absenkung des maximalen Abrufsatzes sowie die Einführung 
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der sozialproduktorientierten vierten Eigenmittelquelle 1988. Diese Maßnahmen ha-

ben den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln einen Bedeutungsverlust zugefügt, der sich, 

wie Abbildung 1 O zeigt, insbesondere am sinkenden Anteil an den Gesamteinnah-

men zeigt. Belief sich dieser in der Spitze (1986) auf 66 %, so liegt er mittlerweile nur 

noch bei weniger als 15 %. 

Gegenüber der Absenkung des maximalen Abrufsatzes zum Jahr 2004 fallen die 

zusätzlichen Mehrwertsteuer-Eigenmittel durch die EU-Erweiterung kaum ins Ge-

wicht. Da die gekappte Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage der zehn neuen Mit-

gliedstaaten (aufs Jahr gerechnet) knapp 230 Milliarden Euro beträgt, können die 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der zehn Neuen 1.150 Millionen Euro pro ganzem Jahr 

nicht übersteigen. Bei einem einheitlichen Abrufsatz von gut 0,3 % sind es kaum 

mehr als 700 Millionen Euro, die die Beitrittsstaaten an Mehrwertsteuer-Eigenmitteln 

zum EU-Haushalt - also ohne Finanzierungsanteile zum Korrekturbetrag - beitragen. 

1.3.3 Bruttosozialprodukt-Eigenmittel 

Bruttosozialprodukt-Eigenmittel sind nach Artikel 2 Absatz 1 Buchst. d des Eigenmit-

telbeschlusses 2000 

.Einnahmen, die sich ergeben aus der Anwendung eines im Rahmen des Haushaltsverfahrens unter 
Berücksichtigung aller übrigen Einnahmen festzulegenden Satzes auf den Gesamtbetrag des BSP 
aller Mitgliedstaaten·. 

Durch die Berücksichtigung ,aller übrigen Einnahmen'228 übernimmt diese Eigenmit-

telart die Funktion der Restfinanzierung, welche vor der Einführung die Mehr-

wertsteuer-Eigenmittel innehatten. Der BSP-Eigenmittelabrufsatz, also der Prozent-

satz, welcher auf das nationale BSP angewendet wird, wird im jährlichen Haushalts-

verfahren, das heißt im Voraus festgelegt.229 Da diese Veranschlagung in mehrfa-

228 Damit sind nicht nur die traditionellen und Mehrwertsteuer-Eigenmittel, sondern auch die sonstigen 
Einnahmen der EU (siehe dazu 1.4) gemeint. Umgekehrt führt Messal - Bezug nehmend auf den Ei-
genmittelbeschluss 1988 - aus, dass gemäß der damaligen Wendung .aller sonstigen Einkünfte" (Art. 
2 Abs. 1 Buchs!. d) gerade die Eigenmittel, wenngleich inkorrekt, nicht erfasst gewesen wären. Vgl. 
Messal, R. (1991), S. 100. Mit dem Eigenmittelbeschluss 1994 wurden die .sonstigen• durch die .übri-
gen· Einnahmen ersetzt. In den englischsprachigen Fassungen der Eigenmittelbeschlüsse bestand 
allerdings keine Unklarheit in der Begrifflichkeit. 
229 Ist der Haushaltsplan zu Beginn eines Haushaltsjahres noch nicht angenommen, bleibt nach Art. 2 
Abs. 6 des Eigenmittelbeschlusses 2000 der Abrufsatz des vergangenen Jahres vorläufig in Kraft. 
Diese Regelung gilt im Übrigen auch für den MwSt-Eigenmittelabrufsatz. 
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eher Hinsicht auf Schätzungen basiert, kann es sowohl zu Unter- als auch Über-

schätzungen des BSP-Eigenmittelbedarfs kommen. Wurde der Bedarf überschätzt, 

ergo ein Haushaltsüberschuss erzielt, wird dieser Mehrbetrag auf das folgende 

Haushaltsjahr übertragen (Artikel 7 Eigenmittelbeschluss 2000).230 

Formelhaft lässt sich die Höhe der BSP-Eigenmittel, die ein Mitgliedstaat zu leisten 

hat, wie in Gleichung (6) darstellen: 

wobei 

(7) 

und 

(8) 

1 A~•• - (TE~u + M~u )- SE1 

y = v,t 
EU 

-,_1 {K!i~.1 - (o.oos - m~ ). B[ 
KvK;= 

' 0 

für K!,;-~,; > (o.oos - m~ )· B[ 

fürK~~.1 ~ (o.oos-m~)-B/ 

Unter Berücksichtigung der Finanzierung des Korrekturbetrages für das Vereinigte 

Königreich lässt sich für einen Mitgliedstaat i ein modifizierter BSP-

Eigenmittelabrufsatz bestimmen: 

(9) 

YE1 

y 

v; 

KvK,1 

= 
= 
= 
= 

Bruttosozialprodukt-Eigenmittel des Landes i 

einheitlicher BSP-Eigenmittelabrufsatz 

BSP bzw. BNE des Landes i 

Beitrag des Landes i zur Finanzierung des Korrekturbetrages für das 

Vereinigte Königreich 

230 Fehlschätzungen bei der Bemessungsgrundlage werden nachträglich korrigiert. 
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RVK,I = nicht von Mehrwertsteuer-Eigenmitteln gedeckter Anteil des Landes i an 

der Finanzierung des Korrekturbetrages für das Vereinigte Königreich 

Äges = veranschlagte Gesamtausgaben der EU 

TE = traditionelle Eigenmittelzahlungen (Nettobetrag) 

M = Mehrwertsteuer-Eigenmittelzahlungen des Landes i 

SE = sonstige Einnahmen der EU 

m. = einheitlicher Mehrwertsteuer-Abrufsatz 

B1 = (gekappte) Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage des Landes i 

Y1 = modifizierter BSP-Eigenmittelabrufsatz des Landes i 

Die BSP-Zahlungen eines Mitgliedstaates setzen sich also zusammen aus dem Pro-

dukt des einheitlichen Abrufsatzes mit der nationalen Bemessungsgrundlage sowie 

bestimmten Finanzierungsbeiträgen zum Korrekturbetrag für das Vereinigte König-

reich. Dabei handelt es sich um die Anteile an der Finanzierung, die von der Diffe-

renz zwischen einheitlichem und maximalem Mehrwertsteuer-Abrufsatz (multipliziert 

mit der gekappten Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage) nicht mehr gedeckt wer-

den können.231 

Die BSP-Eigenmittel werden allerdings zu dem Teil nicht von den Mitgliedstaaten 

tatsächlich abgerufen, der zur Deckung der in den Haushaltsplan eingesetzten Re-

serven dient. Dabei handelt es sich um die Reserve zur Finanzierung von Darle-

hensgarantien und die Reserve für Soforthilfen zu Gunsten von Drittländern. Nur 

wenn die Reserven in Anspruch genommen werden, kommt es zum Abruf der ent-

sprechenden Mittel.232 

Der BSP-Eigenmittelabrufsatz hat keine explizite Höchstgrenze.233 Lediglich der Pro-

zentsatz der Eigenmittelobergrenze (1,24 % des BNE) stellt einen, jedoch nur theore-

tisch erreichbaren234, maximalen BSP-Abrufsatz dar. 

231 Zur Finanzierung des Korrekturbetrages für das Vereinigte Königreich siehe 1.2.3.3. 
232 Dasselbe galt für die bis 2002 vorgesehene EAGFL-Währungsreserve. 
233 Eine entsprechende Behauptung von Henke und Perschau ist dementsprechend falsch. Die irrtüm-
liche Behauptung der beiden, die BSP-Eigenmittel seien auf .maximal 0.3247 % des nationalen Brut-
tosozialprodukts fixiert", beruht wahrscheinlich auf dem tatsächlichen einheitlichen Satz des Jahres 
1994, der genau 0,3247 % betrug. Henke, K.-0., Perschau, 0.0. (1999), S. 36, vgl. Europäische Kom-
mission (1995), S. 85, Ganser, B. (1997), S. 107 f., Fn. 7. 
234 Dazu müssten die Einnahmen aus traditionellen und Mehrwertsteuer-Eigenmitteln sowie die sons-
tigen Einnahmen auf null sinken und der Eigenmittelplafonds ausgabenseitig voll ausgeschöpft wer-
den. 
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Ebenso wie bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln bedarf es auch zur Erhebung der 

BSP-Eigenmittel einer harmonisierten Bemessungsgrundlage. Die Bemessungs-

grundlage der vierten Eigenmittelquelle ist das nationale Bruttosozialprodukt zu 

Marktpreisen. Unter dem BSP ist gemäß Artikel 2 Absatz 7 des Eigenmittelbeschlus-

ses 2000 das Bruttovolkseinkommen (BVE) - anderswo auch Bruttonationaleinkom-

men (BNE) genannt - zu verstehen. Das BVE/BNE ist das nach den Vorschriften des 

ESVG 95235 ermittelte BSP. Neben der Bezeichnung unterscheidet es sich konzepti-

onell vom BSP in der Berechnung nach dem ESVG 2. Auflage unter anderem durch 

einen erweitert gefassten Investitionsbegriff und die Ansetzung von Abschreibungen 

auf öffentliche Tiefbauten. In den Differenzbetrag zwischen BIP zum BNE geht nun 

auch der Saldo aus von der EU empfangenen Subventionen (z.B. Agrarsubventio-

nen, strukturpolitische Mittel) und an die EU geleisteten Produktions- und Importab-

gaben (z.B. Mehrwertsteuer-Eigenmittel, Zölle) ein.236 

Die Einführung sozialproduktorientierter Eigenmittel sollte bei der Verteilung der Fi-

nanzierungslast zu einer stärkeren Orientierung an der wirtschaftlichen Leistungsfä-

higkeit von Mitgliedstaaten führen. Den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln wurden diesbe-

züglich die bekannten Vorbehalte entgegengebracht. Für die insbesondere gegen-

über den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln bessere Eignung des Sozialprodukts als Be-

messungsgrundlage nennt Henke237 fünf Gründe, die im Folgenden näher diskutiert 

werden: 

1. Das BSP erfasst die nationale Leistungsfähigkeit besser. 

Diese Auffassung dürfte kaum kontrovers sein, obgleich auch das Sozialprodukt als 

alleiniger Indikator nationaler Leistungsfähigkeit nicht unumstritten ist.238 Die Ver-

wendung des BSP als Wohlstandsindikator war innerhalb des Einnahmensystems 

der EU im Übrigen nicht neu. Bereits der Dubliner Finanzmechanismus239 von 1975 

235 Diese Vorschriften sind niedergelegt in der Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 
1996 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regiona-
ler Ebene in der Europäischen Gemeinschaft. 
238 Vgl. Statistisches Bundesamt (1999a), S. 257 ff. Die Differenz zwischen dem BNE (lnländerkon-
zept) und BIP (Inlandskonzept), der ,Saldo der Primäreinkommen aus der übrigen Welt', besteht nun -
wie bisher - aus dem Saldo der Erwerbs- und Vermögenseinkommen und eben zusätzlich dem Saldo 
aus den EU-Subventionen an einen Mitgliedstaat und den an die EU gezahlten Produktions- und Im-
portabgaben. Zu Letzteren zählen die traditionellen und die MwSt-Eigenmittel, jedoch nicht die BSP-
E!penmittel, die als Transfers verbucht werden. Vgl. Rose, F.-J. (2002), S. 404. 
23 Vgl. Henke, K.-D. (1988), S. 140. 
238 Vgl. Peffekoven, R. (1983), S. 254 ff. Zur Kritik am BSP als Wohlstandsindikator siehe Brüm-
merhoff, D. (2002), S. 221 ff. 
239 Zum Dubliner Finanzmechanismus siehe 1.2.3.2. 
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nahm Bezug auf das BSP ebenso wie verschiedene vorübergehend erhobene Fi-

nanzbeiträge in den 1970er und 1980er Jahren. Trotz der berechtigten Kritik an der 

Aussagekraft der Sozialproduktgrößen ist ihre Verwendung in diesem Zusammen-

hang dennoch sinnvoll. Das BSP steckt für einen Nationalstaat den maximalen Be-

steuerungsrahmen ab. Häufig beklagte Unschärfen bei der Sozialproduktmessung, 

wie die fehlende Berücksichtigung der Schattenwirtschaft, von Heimarbeit oder die 

unbeachtete Wohlstandswirkung von sinkender Arbeitszeit sind hier nicht zu bean-

standen. Hausarbeit zum Beispiel ist zwar zweifellos wohlstandserhöhend, erhöht 

aber nicht die nationale Beitragskapazität.240 

2. Für das BSP besteht kein Harmonisierungsbedarf, da die Berechnung bereits 

harmonisiert ist. 

Das war 1988 jedoch noch nicht der Fall. Insbesondere der intratemporale internati-

onale Vergleich absoluter BSP-Daten - und dieser ist hier entscheidend - war bei 

der Einführung wegen uneinheitlicher Messmethodik anzweifelbar. Parallel zum Ei-

genmittelbeschluss 1988 verabschiedete der Rat eine Richtlinie zur Harmonisierung 

der BSP-Erfassung241 , womit eine tatsächliche Harmonisierung selbstredend noch 

nicht erreicht war.242 Die Vereinheitlichung der Ermittlungsmethodik ist mittlerweile 

jedoch - spätestens seit der Umsetzung von ESVG 95 - erreicht, die Anwendung der 

Bemessungsgrundlage BSP mit der Begründung mangelnder Vergleichbarkeit mithin 

nicht mehr zu beanstanden.243 

3. Es besteht die Möglichkeit, eine regionalpolitisch begründbare Progression 

einzubauen. 

Von dieser theoretischen Möglichkeit wurde bisher nicht Gebrauch gemacht. Der 

BSP-Eigenmittelsatz ist für alle Mitgliedstaaten einheitlich, wobei der Abrufsatz ein-

zelner Mitgliedstaaten höher liegen kann, wenn ein Teil des Finanzierungsbeitrags 

zum Korrekturbetrag für das Vereinigte Königreich als BSP-Eigenmittel zu zahlen ist. 

240 Am Pigouschen Hausfrauenparadox erläutert: Wenn ein Mann seine Haushälterin heiratet, sinkt 
nicht nur das Sozialprodukt, sondern auch die Besteuerungsgrundlage für den Staat. 
241 Richtlinie des Rates vom 13. Februar 1989 zur Harmonisierung der Erfassung des Bruttosozialpro-
dukts zu Marktpreisen (89/130/EWG, Euratom), ABI. Nr. L 49 (1989), S. 26. 
242 Vgl. Messal, R. (1991), S. 92 ff. Messal fasst den Vergleich von BSP- und MwSt-Bemessungs-
grundlage zum damaligen Zeitpunkt thesenartig wie folgt zusammen: .[D]ie MWSt-
Bemessungsgrundlage ist harmonisiert und ein eingeschränkter Leistungsindikator, ( ... ] das BSP ist 
ein umfassender Leistungsindikator und nicht harmonisiert." Ebenda, S. 94. 
243 Grundsätzlich ein Vorteil bei der Heranziehung des BSP als Bemessungsgrundlage für Eigenmittel 
ist die Tatsache, dass ein zu niedriger Ausweis des BSP zwar die BSP-Eigenmittelzahlungen eines 
Mitgliedstaates reduzieren würde, jedoch nicht im sonstigen Interesse des Landes steht. 
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Die spanische Regierung schlug 1998 tatsächlich die Umstellung von einem propor-

tionalen auf ein progressives Beitragssystem vor.244 Zwar fand der Vorschlag abge-

sehen von Griechenland und Portugal keine Unterstützung, soll aber dennoch bei der 

Diskussion von Reformoptionen für das Beitragssystem, in Kap. 3.2.1.3.2.2 näher 

betrachtet werden.245 

4. Durch höhere Aufkommenselastizität und Satzautonomie besitzen die BSP-

Eigenmittel ausreichende fiskalische Ergiebigkeit. 

Unter der Aufkommenselastizität einer Steuer bzw. Abgabe wird im Allgemeinen die 

prozentuale Veränderung des Aufkommens aus dieser Abgabe im Verhältnis zu ei-

ner einprozentigen Erhöhung des Bruttosozialprodukts oder Bruttoinlandsprodukts 

verstanden.246 Bezogen auf das BSP haben die BSP-Eigenmittel (bei konstantem 

Abrufsatz) eine Aufkommenselastizität von eins. Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel hat-

ten bei Einführung der vierten Einnahme hingegen eine Aufkommenselastizität (bei 

konstantem Abrufsatz) von weniger als eins, da ihre Bemessungsgrundlage langsa-

mer als das BSP wächst, der Anteil des Konsums daran also sinkt.247 Während das 

Bruttoinlandsprodukt in der EU (in Preisen von 1995) zwischen 1991 und 2002 um 

24,4 % wuchs, verzeichneten die Konsumausgaben im selben Zeitraum eine Steige-

rung von lediglich 22,8 %.248 Bezüglich der Aufkommenselastizität der BSP-

Eigenmittel ist jedoch deren geringe Bedeutung angesichts der real verwirklichten 

Erhebung festzustellen: Die vierte Einnahmequelle dient der Restfinanzierung, dem-

entsprechend flexibel ist sie ausgestaltet. Sollte das BSP-Wachstum geringer als zur 

Restfinanzierung notwendig ausfallen, wird eben der Abrufsatz erhöht. Die diskretio-

näre Anpassung ist wesentlich unkomplizierter als zum Beispiel bei nationalen Steu-

ern. Gleichzeitig erhöht jedes BSP-Wachstum auch die Eigenmittelobergrenze und 

damit die maximal abrufbare Summe an BSP-Eigenmitteln. Weicht das tatsächliche 

Wachstum vom geschätzten Wachstum ab, werden die BSP-Beiträge nachträglich 

(im folgenden Jahr) korrigiert. 

, .. Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 7, S. 1 ff., Rato, R. de, Matutes, A. (1998). 
m Da Henke die Möglichkeit der Satzdifferenzierung speziell als Grund für das Sozialprodukt und 
gegen die MwSt-Grundlage nennt, sei hier angemerkt, dass auch beim MwSt-Eigenmittelabrufsatz 
eine Differenzierung theoretisch möglich wäre. 
246 Vgl. Peffekoven, R. (1996), S. 56, BrOmmerhoff, D. (2001), S. 383. 
247 Vgl. Europäische Kommission (1987), S. 22. 
248 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003), S. 503 
ff., eigene Berechnungen. 
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5. Die Beeinträchtigung der nationalen Föderalismusstruktur und Steuerpolitik ist 

gering. 

Mit den BSP-Eigenmitteln tritt die EU nicht in Konkurrenz mit den Mitgliedstaaten um 

das Aufkommen aus bestimmten Abgaben. Die Gemeinschaft gibt den Mitgliedstaa-

ten mit der Bemessung nach dem nationalen BSP auch lediglich die Höhe der abzu-

führenden Mittel vor, die Frage der inneren Aufbringung, also woher der Mitgliedstaat 

die notwendigen Mittel bezieht, bleibt diesem überlassen.249 Mit den Mehrwertsteuer-

Eigenmitteln trat die Gemeinschaft aber auch nicht in direkte Konkurrenz um das 

Umsatzsteueraufkommen der Mitgliedstaaten, da es sich nur um Beiträge handelt, 

deren Höhe sich nach der (harmonisierten) Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage 

richtet. Gleichwohl war zur Einführung dieser Eigenmittelart eine weitgehende Har-

monisierung der nationalen Umsatzbesteuerung notwendig, die Autonomie der nati-

onalen Steuerpolitik demnach beeinträchtigt. 

Im Vorfeld des Eigenmittelbeschlusses 1988 wurden auch andere Vorschläge für 

eine vierte Einnahme diskutiert. Der Vorschlag des Delors-1-Pakets sah die Einfüh-

rung eines Finanzbeitrags vor, dessen Bemessungsgrundlage der Unterschied zwi-

schen dem nationalen BSP zu Marktpreisen und der tatsächlichen Mehrwertsteuer-

Bemessungsgrundlage sein sollte.250 Die Anwendung dieser Differenzgrundlage hät-

te zu einer Belastung der Investitionen, Teilen des öffentlichen Verbrauchs und des 

Nettoexports geführt. Somit wäre das gesamte BSP von Beiträgen belastet gewesen, 

jedoch je nach Komponente unterschiedlich stark.251 Im bestehenden System wird 

die Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage - also im Wesentlichen der Konsum -

doppelt belastet: einmal durch die Mehrwertsteuer- und zum anderen durch die BSP-

Eigenmittel. 

Die Differenzgrundlage wäre dementsprechend den Staaten zugute gekommen, bei 

denen der Anteil der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage am BSP überdurch-

249 Die BSP-Eigenmittel werden gelegentlich auch als Sozialproduktsteuer bezeichnet, was insofern zu 
rechtfertigen ist, als sie wie Steuern nach der Definition von § 3 der Abgabenordnung Geldleistungen 
sind, die nicht Gegenleistung für besondere Leistungen darstellen und von einem öffentlich-
rechtlichen Gemeinwesen (hier EU) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen 
(hier Mitgliedstaaten) der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz (hier Eigenmittelbeschluss) die Leis-
tungspflicht knüpft. 
250 Vgl. Europäische Kommission (1987), 5. 23. Die Verwendung der .tatsächlichen• anstelle der har-
monisierten MwSt-Bemessungsgrundlage ist in Zusammenhang mit dem entsprechenden und gleich-
zeitig gemachten Refonnvorschlag für die MwSt-Eigenmittel zu sehen. Vgl. ebenda. 
251 Vgl. Stahl, G. (1987), 5. 189. 
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schnittlich hoch ist. Ausgehend von der Annahme eines negativen Zusammenhangs 

zwischen Wohlstand und Konsumquote erhoffte man sich von der Differenzgrundla-

ge einen wohlstandsbezogenen Progressionseffekt. Mit steigendem Abführungssatz 

bei der Differenzgrundlage (und konstantem Mehrwertsteuer-Eigenmittelabrufsatz) 

hätte sich der Gesamtanteil eines Mitgliedstaates an der Finanzierung immer mehr 

seinem Anteil an der gemeinschaftlichen Differenzgrundlage angenähert. Die Diffe-

renzgrundlage hat aber das konzeptionelle Problem, dass sie für sich gesehen über 

keinerlei ökonomische Aussagekraft verfügt.252 Im Übrigen wäre das Eigenmittelsys-

tem noch komplizierter und für den Bürger noch weniger nachvollziehbar geworden 

als ohnehin.253 

Eine spezielle Bezeichnung haben die Einnahmen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchst. d 

nicht. Neben vierte Einnahme, BSP-Zahlungen und BSP-Beiträge ist der Begriff 

BSP- oder BNE-Eigenmittel die am häufigsten verwendete Bezeichnung. Als wich-

tigste Einnahme innerhalb des .Eigenmittelsystems" ist die Verwendung dieses Ter-

minus plausibel. Die Verwendung des Begriffs der Eigenmittel hat jedoch euphemis-

tischen Charakter. De facto handelt es sich bei diesen Zahlungen um Finanzbeiträge, 

um Matrikularbeiträge oder Umlagen der nationalen an die supranationale Ebene. Im 

Gegensatz zu den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln, die auch keine Steuerhoheit für die 

EU darstellen, ist bei den BSP-Mitteln nicht einmal der Bezug zu einer Steuer mehr 

zu erkennen. Die Gemeinschaft hat gegenüber den Mitgliedstaaten lediglich den 

Rechtsanspruch auf die Mittel. Die nationalen Parlamente haben keine Entschei-

dungsbefugnis mehr über die Abführung der Mittel, auch wenn sie in manchen natio-

nalen Haushaltsplänen, zum Beispiel dem deutschen, rubriziert sind.254 Die Einfüh-

rung der BSP-Eigenmittel war ein Rückschritt auf dem Weg zu der von Artikel 269 

EGV geforderten Finanzierung durch eigene Mittel, der den Eindruck von der EU als 

.Kostgänger der Mitgliedsländer"255 nur verstärkte. Die damalige Ablehnung durch 

das Europäische Parlament verwundert daher nicht; die ehemalige EU-Kommissarin 

252 Vgl. Massai, R. (1991), S. 96 ff., Massai, R. (1989), S. 157 ff. 
253 Alternativ wurde seinerzeit auch das BSP oder BIP zu Faktorkosten oder in Kaufkraftparitäten als 
Bemessungsgrundlage sowie die Gewichtung der Mehrwertsteuer-Eigenmittelanteile nach BSP/BIP-
pro-Kopf-Relationen vorgeschlagen. Vgl. Massai, R. (1991), S. 96 f., Fn. 9. Zu einer eingehenderen 
Auseinandersetzung mit solchen alternativen Bemessungsgrundlagen siehe 3.2.1.3.1. 
254 Vgl. Beutler, B. et al. (2001 ), S. 203, Fn. 26. 
255 Henke, K.-D. (1997), S. 45. 
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Schreyer sah die vierte Einnahme als Entwertung der ursprünglichen Idee von Ei-

genmitteln an.256 

Die BSP-Eigenmittel sind seit 1998 die wichtigste Einnahmequelle der EU, zu mehr 

als 55 % trugen sie 2003 zur Finanzierung des EU-Haushalts bei. Das starke Wachs-

tum der vierten Einnahme veranschaulicht graphisch Abbildung 11. Der starke Zu-

wachs im Jahr 2004 um mehr als 20 Milliarden Euro gegenüber 2003 ist indessen 

nur teilweise auf die Osterweiterung zum 1. Mai zurückzuführen. Von den Beitritts-

ländern sind BSP-Eigenmittel in Höhe von gut zwei Milliarden Euro veranschlagt. Vor 

allem eine Folge der Osterweiterung sind auch die um gut sieben Milliarden Euro 

höher angesetzten Ausgaben, die voll bei der vierten Eigenmittelquelle zu Buche 

schlagen. Unklar ist dabei indessen, ob die geplanten Ausgaben in Höhe von fast 

100 Milliarden Euro tatsächlich realisiert werden. Sollte dies nicht vollständig der Fall 

sein - wie in den vergangenen Jahren üblich -, steigen die Überschüsse und sinken 

die BSP-Eigenmittel im folgenden Jahr.257 Mit mehr als sieben Milliarden Euro wirkt 

sich jedoch auch die Absenkung des maximalen Mehrwertsteuer-

Eigenmittelabrufsatzes von 0,75 auf 0,5 % auf die BSP-Eigenmittel aus. 

Abb. 11: Entwicklung der BSP-Eigenmittel 
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Abb. 11: Entwicklung der BSP-Eigenmittel (1988 - 2004, Aufkommen und Anteile an den Gesamtein-
nahmen 
Quelle: Europäische Kommission (2000c), S. 42 ff., Europäische Kommission (2002d), S. 23, Europä-
ische Kommission (2003d), S. 18, Europäische Kommission (2004d), S. 24, eigene Berechnungen. 

256 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 46, Schreyer, M. (2001), S. 223. 
257 Auch im Jahr 2004 sind den BSP-Eigenmittelzahlungen Beitragsrückerstattungen gegenzurechnen. 
So kann Deutschland wegen hoher Überschüsse im Jahr 2003 seine Beitragszahlungen im Jahr 2004 
um 1,4 Mrd. Euro reduzieren. Vgl. o.V. (2004c), S. 4. 
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zusammenfassend lässt sich der voranschreitende Bedeutungszuwachs der BSP-

Eigenmittel in Übereinstimmung mit dem Europäischen Parlament aus drei Perspek-

tiven beurteilen:258 

1. Die immer stärkere Finanzierung der EU durch die BSP-Eigenmittel trägt zu 

einer gerechteren Verteilung der Lasten bei, da das BSP - trotz Kritik - der bes-

te Indikator für relativen Wohlstand ist. 

2. Das Eigenmittelsystem der EU verliert immer mehr den Charakter der echten 

Eigenmittelfinanzierung und gewinnt immer mehr den Charakter der Beitragsfi-

nanzierung. 

3. Es besteht keine sichtbare Verknüpfung zwischen der Gemeinschaft und ihren 

Bürgern. Von einer Finanz- und Steuerautonomie ist die EU weit entfernt. 

1.4 Sonstige Einnahmen und Anleiheoperationen 

1.4.1 Sonstige Einnahmen 

Zu den Einnahmen der EU zählen neben den im Eigenmittelbeschluss aufgeführten 

und unter 1.3 analysierten Einnahmen bestimmte Anleihetätigkeiten sowie die so 

genannten sonstigen Einnahmen. Zu den sonstigen Einnahmen259, die keine Eigen-

mittel sind, zählen zunächst einmal die Steuern und Sozialabgaben, die von den Be-

amten der EU-Institutionen entrichtet werden; damit werden Einnahmen in Höhe von 

etwa 700 Millionen Euro erzielt.260 Wesentlich geringer sind die Einnahmen aus der 

laufenden Verwaltungstätigkeit, wie zum Beispiel Bankzinsen, oder Zahlungen von 

Drittstaaten an die EU. Dasselbe gilt für Verzugszinsen, die von den Mitgliedstaaten 

aufgrund verspäteter Gutschriften gezahlt werden müssen. Zinsen auf Einlagen und 

Geldbußen im Rahmen von Sanktionsverfahren des Stabilitäts- und Wachstumspak-

tes wären ebenfalls sonstige Einnahmen, würden aber unter den EWWU-

258 Vgl. Europäisches Parlament (2001 ), S. 12. 
259 Vgl. Europäische Kommission (2002c), S. 233, 235. 
260 Mit den Steuern und Sozialabgaben der EU-Bediensteten fließen dem EU-Haushalt keine zusätzli-
chen Mittel zu, da sie in direktem Zusammenhang mit Ausgaben der EU (Gehälter und Sozialleistun-
gen) stehen. Vgl. Nittka, U. (1979), S. 40 f. 
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Mitgliedstaaten, die kein übermäßiges Defizit haben, proportional zu deren BSP auf-

geteilt.261 

Erhebliche Beträge können durch Geldbußen erzielt werden. Die bisher höchste 

Geldbuße hat die Kommission im Jahr 2004 gegen die Firma Microsoft in Höhe von 

knapp 500 Millionen Euro verhängt. Neben zahlreichen weiteren marginalen Ein-

nahmequellen zählen schließlich auch die Überschüsse aus dem vorhergehenden 

Haushaltsjahr zu den sonstigen Einnahmen. Der Höhe nach übersteigen sie die an-

deren sonstigen Einnahmen in der Regel erheblich. 

1.4.2 Anleiheoperationen 

Nach Artikel 268 EGV ist der Gesamthaushaltsplan in Einnahmen und Ausgaben 

auszugleichen. Im Gegensatz zu Artikel 110 Absatz 1 GG fordert die Finanzverfas-

sung der EU den materiellen, nicht nur den formellen Haushaltsausgleich. Die im 

Haushaltsplan der EU veranschlagten Ausgaben dürfen also nicht mit Krediten finan-

ziert werden. Außerhalb des Haushaltsplans gibt es im Rahmen der Europäischen 

Gemeinschaften jedoch verschiedene Anleihetätigkeiten, die an dieser Stelle skiz-

ziert werden sollen.262 

Sowohl die EGKS als auch die EAG hatten gemäß ihren Gründungsverträgen das 

Recht zur Begebung von Anleihen, wovon in unterschiedlichem Ausmaß Gebrauch 

gemacht wurde. Die EGKS hat mit Anleihemitteln von insgesamt über 24 Milliarden 

Euro Darlehen für Investitionen und Umstrukturierungsmaßnahmen im Montanbe-

reich und sozialen Wohnungsbau für Arbeitnehmer in diesem Sektor finanziert. Dar-

lehen für Forschungsprojekte und Investitionen im Bereich der Kernenergie wurden 

durch Anleihen finanziert, die von der EAG emittiert wurden. 

Ein makroökonomischer Anleihe-/ Darlehensmechanismus für Mitgliedstaaten mit 

Zahlungsbilanzschwierigkeiten wurde Mitte der 1970er Jahre eingeführt; mit der drit-

261 Vgl. Art. 16 der Verordnung Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über die Beschleunigung und 
Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (ABI. Nr. L 209 (1997), S. 6). Mitgliedstaaten, 
die nicht der Währungsunion angehören, können von solchen Einnahmen folglich nicht profitieren. 
262 Vgl. dazu ausführlicher Europäische Kommission (2002c), S. 345 ff., Folkers, C. (1996), S. 601 ff., 
Europäische Wirtschaft (1993), S. 105 ff. 
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ten Stufe der EWWU entfiel seine rechtliche Grundlage. Ebenfalls über Anleihen fi-

nanziert haben Drittstaaten, wie zum Beispiel die Republiken der ehemaligen Sow-

jetunion, Darlehen bekommen. Eher mikroökonomisch angelegt war das 1978 ge-

schaffene .Neue Gemeinschaftsinstrument" (NGI). Die im Rahmen des NGI verge-

benen Darlehen - gut 6 Milliarden Euro - sollten dazu dienen, die industrielle Wett-

bewerbsfähigkeit zu verbessern. 

Die Europäische Investitionsbank darf Darlehen und Garantien in Höhe von bis zu 

250 % ihres Eigenkapitals (derzeit 150 Milliarden Euro) gewähren. Zu deren Finan-

zierung begibt sie unter anderem ebenfalls Anleihen auf dem Kapitalmarkt, im Jahre 

2002 in Höhe von 38 Milliarden Euro. Innerhalb der EU fördert die EIB Projekte mit 

strukturpolitischer Zielsetzung, außerhalb der EU mit entwicklungspolitischer Zielset-

zung. 

Die Nichtbudgetierung263 der Anleihe-/ Darlehensoperationen ist vielfach kritisiert 

worden, insbesondere als Verstoß gegen den Haushaltsgrundsatz der Budgeteinheit. 

Zudem ist der EU-Haushalt nicht gänzlich von diesen Aktivitäten getrennt: Werden 

Darlehensempfänger zahlungsunfähig, sind die Verpflichtungen gegenüber den 

Gläubigern aus Haushaltsmitteln zu bestreiten. 

Festzustellen bleibt, dass durch die Koppelung von Anleihegeschäften mit der Ver-

gabe von Darlehen, also vorübergehenden Ausgaben, die endgültigen Ausgaben der 

EU nicht kreditfinanziert sind, also vollständig durch endgültige Einnahmen gedeckt 

sind. 

Inwiefern das in diesem ersten Teil der Arbeit dargestellte Finanzierungssystem der 

EU Anforderungen an ein rationales Finanzierungssystem genügt, ist Gegenstand 

des zweiten Teils. 

263 Die Anleihe- und Darlehensoperationen sind in einer Anlage zu Einzelplan 111/B dokumentiert, aller-
dings nur mit indikativem Charakter. Ein Vorschlag der Kommission im Jahre 1978, die Operationen 
voll einzubeziehen, wurde vom Rat abgelehnt. Der Rat wollte offenbar die alleinige Kontrolle darüber 
nicht preisgeben. Vgl. Europäische Kommission (2002c), S. 353 f. 
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2. Anforderungen an ein rationales Finanzierungssystem der Europäischen 
Union 

2.1 Grundlagen 

2.1.1 Grundtypen des vertikalen Finanzausgleichs 

2.1.1.1 Trennsysteme 

In mehrstufig aufgebauten Staatssystemen ist regelmäßig eine Entscheidung dar-

über zu treffen, wie die verschiedenen Einnahmequellen und die daraus .sprudeln-

den" Einnahmen auf die einzelnen Ebenen verteilt werden sollen. Innerhalb von Na-

tionalstaaten handelt es sich bei den Einnahmen der Gebietskörperschaften im We-

sentlichen um Steuereinnahmen. Im internationalen Kontext spielen auch Beiträge 

eine bedeutende Rolle: Beiträge sind jedoch in diesem Zusammenhang nicht als ori-

ginäre, sondern als derivative Staatseinnahmen anzusehen, da sie in der Regel 

durch andere (Steuer-)Einnahmen finanziert werden. 

In der Systematik des Finanzausgleichs im weiteren Sinn lässt sich die vertikale Ein-

nahmenverteilung als erster Schritt des aktiven Finanzausgleichs ansehen.264 Letzte-

rem - auch als Finanzausgleich im engeren Sinn bezeichnet - gehen dem .logischen 

Primat· der Aufgabenverteilung gehorchend die Verteilung von Aufgaben und Aus-

gaben (passiver Finanzausgleich) voraus. Die Frage nach der optimalen und realen 

Aufteilung der Staatsaufgaben auf die verschiedenen Ebenen ist in der finanzwis-

senschaftlichen Literatur ausgiebig erörtert worden.265 Die Erkenntnisse der Ökono-

mischen Theorie des Föderalismus zu dieser Frage sollen in dieser Arbeit nicht aus-

führlich dargestellt werden, da im Rahmen der Themenstellung davon ausgegangen 

werden kann, dass sowohl die gegenwärtige als auch die zukünftige Aufteilung der 

Kompetenzen politische Daten sind. Die Implikationen dieser Entscheidungen für 

eine sinnvolle Gestaltung des Einnahmensystems sollen jedoch nicht übersehen 

werden (vgl. Kap. 2.2.2.2). 

264 Vgl. zur Systematisierung des Finanzausgleichsbegriffs Peffekoven, R. (1980), S. 608 ff. 
265 Vgl. Oates, W.E. (1972), S. 4 ff., 31 ff., Musgrave, R.A., Musgrave, P.B. (1973), S. 595 ff., Peffeko-
ven, R. (1980), S. 611 ff., Zimmermann, H., Henke, K.-D. (1994), S. 174 ff. 
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Dem vertikalen Einnahmenausgleich folgt in föderalen Systemen üblicherweise ein 

horizontaler Einnahmenausgleich. Fragen des primären horizontalen Finanzaus-

gleichs spielen auch im europäischen Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rol-

le; hier ist insbesondere an die seit vielen Jahren überfälligen Lösungen bezüglich 

des endgültigen Mehrwertsteuersystems (Ursprungslandprinzip mit grenzüberschrei-

tendem Vorsteuerabzug) und der Zinsbesteuerung zu denken. Im Hinblick auf das 

Finanzierungssystem der EU sind diese Fragen aber nur von untergeordneter Be-

deutung. Einen sekundären horizontalen Finanzausgleich gibt es auf EU-Ebene 

nicht; Möglichkeiten der Ergänzung des geltenden Beitragssystems um Finanzaus-

gleichselemente werden in Kap. 3.2.3 diskutiert. 

Als Grundtypen der vertikalen Zuordnung von Einnahmenkompetenzen lassen sich 

das Trennsystem und das Verbundsystem (vgl. Kap. 2.1.1.2) unterscheiden. Der all-

gemeine Begriff der Einnahmenkompetenz ist dabei zu differenzieren: zum Ersten 

nach der Objekt- oder Gesetzgebungshoheit, die das Steuerfindungs- und Steuer-

gestaltungsrecht beinhaltet, zum Zweiten nach der Ertragshoheit, die das Recht zur 

Vereinnahmung des Aufkommens beinhaltet, und zum Dritten nach der Verwal-

tungshoheit. 

Trennsysteme sind allgemein dadurch gekennzeichnet, dass das Aufkommen aus 

den Steuern jeweils einer staatlichen Ebene zufließt, die somit die alleinige Ertrags-

hoheit besitzt. Unterschiedlich kann jedoch die Gestaltung der Gesetzgebungshoheit 

sein. Besitzt die Ebene mit der Ertragshoheit über eine Steuer die vollständige Ge-

setzgebungshoheit über diese, kann sie also selbst darüber entscheiden, welches 

Steuerobjekt sie in welcher Art und in welcher Höhe besteuern möchte, spricht man 

vom freien oder ungebundenen Trennsystem. Da es hierbei möglich ist, dass mehre-

re Ebenen das gleiche Steuerobjekt belasten, ist auch vom Konkurrenzsystem die 

Rede. Der große Vorteil dieses Verfahrens ist die Flexibilität und der hohe Autono-

miegrad der Körperschaften. Sehr nachteilhaft ist aber die .Gefahr der Mehrfachbe-

steuerung einzelner Steuerquellen durch verschiedene Körperschaften"266 sowie die 

unter allokationspolitischen Gesichtspunkten unter Umständen unerwünschte un-

266 Peffekoven, R. (1980), S. 619. Die Nutzung ein und derselben Steuerquelle durch mehrere Ebenen 
kann aus Kosten- und Effizienzgründen aber auch als sinnvoll angesehen werden. So stellt Oates 
fest: .[f]he rigid maintenance of separate revenue sources may be quite costly. Recent experience in 
a number of countries suggests that the coordinated taxation of the same tax base may in many in-
stances be a very effective and inexpensive procedure." Oates, W.E. (1972), S. 148. 
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gleichmäßige Besteuerung. Vor allem wegen des mit einem rationalen Steuersystem 

nicht vereinbaren Nebeneinanders von zahlreichen unkoordinierten Einzelsteuern, 

spielt das freie Trennsystem praktisch keine Rolle.267 

Um diese Probleme zu vermeiden, wird in separierenden oder gebundenen Trenn-

systemen nur die Ertragshoheit getrennt zugewiesen. Die Gesetzgebungshoheit liegt 

hingegen mehr oder weniger konzentriert auf einer Ebene. So steht zum Beispiel das 

Aufkommen aus der deutschen Kraftfahrzeugsteuer voll den Ländern zu, die Ent-

scheidungskompetenz darüber, dass überhaupt und in welcher Form und Höhe das 

Halten von Kraftfahrzeugen besteuert wird, liegt aber auf der Bundesebene.266 Ge-

bundene Trennsysteme können aber auch mit partieller Dezentralisierung der Ge-

setzgebungshoheit verbunden sein. Kann eine Gebietskörperschaft selbst entschei-

den, in welcher Höhe sie das ihr zugewiesene Steuerobjekt besteuern möchte, so 

wie zum Beispiel die deutschen Gemeinden mit dem Hebesatzrecht bei den Real-

steuern, liegt ein erhöhter Autonomiegrad vor. Noch höher ist dieser, wenn die Ge-

bietskörperschaft völlige Gestaltungsfreiheit hat, also wie und ob überhaupt das ihr 

zugewiesene Steuerobjekt besteuert werden soll. 

Die Frage, welche Steuern im Einzelnen welcher staatlichen Ebene aus ökonomi-

schen Gründen zugewiesen werden sollten, wird wesentlich von der getroffenen Auf-

gabenverteilung, den ökonomischen Eigenschaften dieser Steuern und nicht zuletzt 

dem fiskalischen Bedarf der verschiedenen Gebietskörperschaften beeinflusst. Da es 

aus Sicht der Ökonomischen Theorie des Föderalismus sinnvoll ist, Aufgaben aus 

dem Bereich der Stabilisierung und der Distribution zu zentralisieren, spricht einiges 

dafür, die zur Unterstützung dieser Aufgaben am besten geeignete Steuer, nämlich 

die Einkommensteuer dem Oberverband zu übertragen.269 Auch unter allokaliven 

Gesichtspunkten sollte die Aufgabenzuordnung für die Einnahmenverteilung von Be-

267 In den USA gibt es zum Beispiel eine Bundeserbschaftsteuer, die als Nachlasssteuer gestaltet ist. 
In den meisten Bundesstaaten gibt es zusätzlich eigene Erbschaftsteuern, die sich meist an den Re-
W:lungen der Bundessteuer orientieren, zum Teil aber auch als Erbanfallsteuem erhoben werden. 

Im genannten Fall - ebenso wie bei den anderen in Art. 106 Abs. 2 GG genannten Ländersteu-
ern - hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebung (Art. 105 Abs. 2 GG), die sich aus dem Vor1ie-
gen der Voraussetzungen des Artikels 72 Abs. 2 GG ergibt: Sind zur Herstellung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse Im Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit bundesein-
heitliche Regelungen notwendig, verfügt der Bund Ober das Gesetzgebungsrecht. 
269 Die built-in flexibility der (progressiven) Einkommensteuer, also die im Konjunkturver1auf stark pro-
zyklische Entwicklung des Aufkommens spricht für die Zuweisung an die Ebene mit der stabilisie-
rungspolitischen Aufgabe. Die Wirkung der progressiven Einkommensteuer als Umverteilungsinstru-
ment macht sie für die Ebene mit der distributionspolitischen Verantwortung geeignet. 
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deutung sein: So kann es sinnvoll sein, eine Steuer, die mit einer bestimmten 

Staatsaufgabe sachlich in engerem Bezug steht, der Ebene zukommen zu lassen, 

die diese Aufgabe erfüllt. Demnach wäre es zum Beispiel angebracht, die Kraftfahr-

zeugsteuer oder die Mineralölsteuer der Ebene zukommen zu lassen, die für den 

Straßenbau zuständig ist, oder die Zolleinnahmen der Ebene, die für die Außenwirt-

schaftspolitik verantwortlich ist. Die Zuweisung einer Steuer an die Zentralebene 

kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn einer der folgenden Sachverhalte vor-

liegt:210 

1. Eine dezentrale Steuerzuordnung würde zu unerwünschten regionalen Disparitä-

ten und damit zu Forderungen nach einem aktiven Finanzausgleich führen. Bei har-

monisierten Steuern tritt dieses Problem auf, wenn die Bemessungsgrundlagen regi-

onal schwer oder nicht zurechenbar sind. Das ist häufig bei indirekten Steuern der 

Fall. Besteuerungsobjekt indirekter Steuern ist oft der Verbrauch bestimmter Güter, 

Ort der Besteuerung ist aber regelmäßig ein anderer als der Ort des Verbrauchs, 

zum Beispiel der Produktionsort oder der Einfuhrort. 

2. Die dezentrale Besteuerung ist mit die Grenzen der Gebietskörperschaft über-

schreitenden externen Effekten (.spillovers") verbunden. Bei nicht harmonisierten 

Steuern und interregional mobilen Bemessungsgrundlagen kann es durch Steuer-

wettbewerb zu externen Effekten kommen, was aus ökonomischer Sicht aber nicht 

per se zu verurteilen ist. Wenn doch, zum Beispiel weil ein unerwünschtes .race to 

the bottom" zu beobachten ist, kann mit Steuerharmonisierung - negativ formuliert: 

einem Steuerkartell - diesem begegnet werden; eine Zentralisierung ist deswegen 

nicht zwingend geboten. Anders liegt der Fall, wenn die Steuern als aktives allokati-

onspolitisches Instrument eingesetzt werden. Wenn zum Beispiel durch eine Steuer 

die Emission von Schadstoffen, die über die Gebietskörperschaft hinaus negative 

Wirkungen zeigen, reduziert werden soll, kann eine Zentralisierung dieser Steuer 

suboptimale Ergebnisse verhindern. 

3. Die dezentrale Zuordnung ist mit höherem Verwaltungsaufwand verbunden. Die 

Zentralisierung kann mit Skalenerträgen verbunden sein. Allerdings kann auch das 

Gegenteil der Fall sein. Aufgrund hoher administrativer Entfernung kann die zentrali-

sierte Verwaltung auch mit diseconomies of scale verbunden sein .• Moreover, even if 

270 Vgl. dazu z.B. Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 24 f., Caesar, R. (1996a), 256 f. 
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falling administrative costs favours centralization, there is no necessary reason, why 

the revenues collected should also be assigned to the central level."271 

Die Vorteile von Trennsystemen liegen zusammengefasst in der relativ hohen fi-

nanzwirtschaftlichen Autonomie der einzelnen Gebietskörperschaften und in der 

Transparenz, also der besseren Durchschaubarkeit für den Bürger. Von Nachteil sind 

die Vielzahl von Einzelsteuern, die möglichen Doppelbesteuerungen in freien Trenn-

systemen und die ungleichmäßige Entwicklung des Aufkommens der einzelnen 

Steuern in gebundenen Trennsystemen, die zu Forderungen nach einer Neuvertei-

lung der Ertragskompetenzen führen kann. 

2.1.1.2 Verbundsysteme 

Um die mit den Trennsystemen verbundenen Nachteile zu umgehen, werden in Ver-

bundsystemen Steuern zwar von einer Ebene erhoben - was schon aus Verwal-

tungsgründen sinnvoll ist -, dann aber wird das Aufkommen nach vorgegebenen 

Quoten auf die ertragsbeteiligten Gebietskörperschaften aufgeteilt. Legt man eine 

Aufteilungsquote für alle Steuern fest, spricht man von einem Gesamtverbundsys-

tem. Üblich, weil flexibler sind jedoch Einzelverbundsysteme, bei denen für jede Ver-

bundsteuer einzeln Quoten bestimmt werden. Besteht eine ertragsbeteiligte Ebene 

aus mehreren Gebietskörperschaften, so ist regelmäßig auch die Frage zu klären, 

wie das anteilige Aufkommen horizontal verteilt werden soll. 

Die Vorteile der Verbundsysteme liegen zum einen darin, dass mehrere Ebenen an 

den Hauptsteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) partizipieren können. Zum 

anderen kommt es insbesondere in Gesamtverbundsystemen oder bei ähnlichen 

Aufteilungsquoten für die wichtigsten Steuern zu gleichmäßigen Auswirkungen auf 

die Einnahmen der Ebenen, wenn sich die einzelnen Steuern unterschiedlich entwi-

ckeln. Das ist aber auch nur dann ein Vorteil, wenn sich die Ausgaben in den Haus-

halten der einzelnen Ebenen gleichmäßig entwickeln (sollen). Wenn eine Revision 

der Aufteilungsquoten notwendig wird, ist es von Vorteil, klare Regeln dafür zu ha-

ben, wie die Quoten möglichst objektiv und ohne langwierige Verhandlungen verän-

271 Begg, 1., Grimwade, N. (1998), S. 25. 
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dert werden können.272 Sind die Quoten sehr starr, eventuell sogar konstitutionell 

festgelegt, können umständliche Haushaltskonstruktionen notwendig werden.273 

Die Einheitlichkeit des Steuersystems kann effizient sein, wenn damit unerwünschte 

Wanderungen vermieden werden. Sie nimmt den beteiligten Gebietskörperschaften 

aber auch ein Instrument im Standortwettbewerb. Die Beteiligung verschiedener 

Ebenen an einzelnen Steuern in unterschiedlicher und im Zeitablauf veränderlicher 

Höhe mindert die Transparenz des Steuersystems und verwischt Verantwortlichkei-

ten. Steueränderungen werden üblicherweise den Repräsentanten der zentralen 

Ebene zur Last gelegt bzw. zugute gehalten. Die finanzwirtschaftliche Autonomie der 

ertragsbeteiligten Ebenen ohne Gesetzgebungshoheit ist gering, insbesondere dann, 

wenn weder Mitwirkungs- noch Zustimmungsrechte bei der Steuergestaltung und der 

Quotenfestlegung bestehen.274 

Da Verbundsysteme wie Trennsysteme sowohl Vor- als auch Nachteile haben, wer-

den in der Realität häufig Mischsysteme praktiziert. In Deutschland werden die meis-

ten Steuern nach dem separierenden Trennsystem entweder dem Bund (z.B. Mine-

ralölsteuer), den Ländern (z.B. Erbschaftsteuer) oder den Gemeinden (z.B. 

Grundsteuer) zugewiesen. Der größte Anteil des Steueraufkommens - etwa drei 

Viertel - wird aber über Verbundsysteme verteilt. Ein ähnliches Steuersystem wird in 

Österreich praktiziert. 

Eine Verbundsystemen ähnliche, aber mit höherem Autonomiegrad verbundene 

Möglichkeit der vertikalen Einnahmenverteilung sind Zuschlagssysteme. Hierbei be-

272 Wie schwierig die Definition solcher Regeln sein kann, zeigt die weiterhin unbefriedigende Lösung 
bei der Konkretisierung der Umsatzsteuer-Revisionsklausel nach Art. 106 Abs. 4 Satz 1 GG. Vgl. dazu 
Peffekoven, R. (2001), S. 208 ff. 
273 Zur Beseitigung der ostdeutschen Flutschäden im Jahre 2002 wurde ein nationaler Solidaritäts-
fonds .Aufbauhilfe" als Sondervermögen des Bundes eingerichtet. Zur Aufbringung der Mittel für diese 
Bundesaufgabe wurde unter anderem beschlossen, die Einkommensteuer-Reformstufe des Jahres 
2003 um ein Jahr zu verschieben und die Körperschaftsteuer für ein Jahr geringfügig zu erhöhen. Da 
beide Steuern aber gemäß Art. 106 Abs. 3 Satz 2 GG - abgesehen vom Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer - Bund und Ländern je zur Hälfte zustehen, hätten Länder und Gemeinden mehr als 
die Hälfte des daraus resultierenden Mehraufkommens vereinnahmen können. Um hier Windfall-
Gewinne zu vermeiden und die Mittel aufzubringen, wurden die Länder mit ihren Gemeinden an der 
Finanzierung des Fonds mit den geschätzten Mehreinnahmen entsprechenden (geringfügig höheren) 
Absolutbeträgen beteiligt. 
274 Bei der deutschen Einkommensteuer sind sowohl die Länder als auch die Gemeinden Ertragsbetei-
ligte ohne Gesetzgebungshoheit. Während aber die Gemeinden (als selbständige Ebene betrachtet) 
Ober gar keinen Einfluss auf die Steuergestaltung und •Verteilung verfügen, haben die Länder wenigs-
tens die Einflussmöglichkeit Ober den Bundesrat. 
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kommen ertragsbeteiligte Ebenen ohne Gesetzgebungshoheit das Recht, die Höhe 

ihrer Ertragsbeteiligung selbst zu bestimmen, ohne dass die jeweils anderen Ebenen 

dadurch Einbußen erleiden würden. In Kanada zum Beispiel erheben die drei Territo-

rien Zuschläge auf die Bundeseinkommensteuer.275 Elemente eines Zuschlagssys-

tems sind auch die in Deutschland erhobenen Zuschlagssteuern wie die Ergän-

zungsabgaben des Bundes (Solidaritätszuschlag) oder die - allerdings in der Ge-

setzgebungshoheit der Länder stehende - Kirchensteuer. Zuschläge können sowohl 

auf die Steuerschuld als auch auf die Bemessungsgrundlage erhoben werden. 

2.1.2 Finanzierung internationaler und supranationaler Organisationen 

2.1.2.1 Internationale und supranationale Organisationen 

In diesem Abschnitt (2.1.2) sollen die Fragen des vertikalen Finanzausgleichs spe-

ziell unter dem Gesichtspunkt der Einbindung von Staaten in internationale und sup-

ranationale Organisationen behandelt werden. Die Finanzierung solcher Organisati-

onen findet in der Regel entweder über (Finanz-)Beitragssysteme oder über Eigen-

mittelsysteme statt, wobei eine regelmäßige Anwendung von Beitragssystemen bei 

internationalen Organisationen und teilweise eine Anwendung von Eigenmittelsyste-

men bei supranationalen Organisationen zu beobachten ist. Allerdings ist schon die 

Unterscheidung zwischen internationaler und supranationaler Organisation nicht un-

problematisch. 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur gibt es bereits über den Begriff der interna-

tionalen Organisation (10) keine einheitliche Definition. Zunächst lassen sich prob-

lemlos zwischenstaatliche IOen und nicht zwischenstaatliche IOen unterscheiden, 

wobei Letztere hier nicht von Belang sind. Meermagen definiert die (zwischenstaatli-

che) 10 wie folgt: .Eine internationale Organisation ist ein auf dauernde Zusammen-

arbeit angelegtes Gebilde, das durch eine völkerrechtliche Willenseinigung zwischen 

zwei oder mehreren Völkerrechtssubjekten geschaffen wird."276 Dabei ist die eigene 

275 Die meisten Provinzen taten dies bis 2000 auch, wenden nun aber eigene Tarife auf die einheitli-
che Bemessungsgrundlage an. 
276 Meerrnagen, B. (2002), S. 11 f. 
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Völkerrechtsidentität der 10 unter anderem an die folgenden Voraussetzungen ge-

knüpft:277 

• Die Einrichtung der 10 ist auf Dauer angelegt. 

• Die 10 ist durch völkerrechtliche Willenseinigung entstanden. 

• Die beteiligten Staaten übertragen auf Basis der Gleichheit die Ausübung sou-

veräner Rechte. 

• Die 10 kann einen eigenen Willen haben und hat wenigstens ein Organ, wel-

ches diesen besonderen Willen zu vertreten berechtigt ist. 

Die Gründung internationaler Organisationen begann etwa Mitte des 19. Jahrhun-

derts, wobei es vor allem der technische und wirtschaftliche Fortschritt war, der 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit zunehmend notwendig machte, wie zum Bei-

spiel bei der Europäischen Donaukommission (1856), dem Weltpostverein (1874) 

oder der Internationalen Arbeitsorganisation (1919). IOen werden in der Regel zur 

Erfüllung eines bestimmten Zweckes oder zur Erreichung eines bestimmten Zieles 

gegründet. In dieser Hinsicht lassen sich bestehende IOen in drei Kategorien einord-

nen: friedenspolitisch motivierte IOen (z.B. UNO), sicherheitspolitisch motivierte IOen 

(z.B. NATO) und wirtschaftspolitisch motivierte IOen (z.B. OECD).278 

Eine Teilmenge der internationalen Organisationen sind die supranationalen Organi-

sationen. Die besonderen Charakteristika, die supranationale von .gewöhnlichen" 

internationalen Organisationen unterscheiden, liegen in folgenden Eigenheiten:279 

• Durch Mehrheitsentscheidungen getroffene Beschlüsse können für die Mitglied-

staaten rechtlich bindend sein. 

• Die Rechtsetzung der Organisation hat - auch ohne die Mitwirkung der Exe-

kutive der Mitgliedstaaten - rechtliche Bindung für die Bürger der Mitgliedstaa-

ten. 

• Die Organe, zu denen auch ein Gericht zählt, sind von Weisungen der Mitglied-

staaten unabhängig. 

277 Vgl. Seidl-Hohenveldem, 1., Loibl, G. (2000), Rz. 0105. 
278 Vgl. Meennagen, B. (2002), S. 10 f. 
278 Vgl. ebenda, S. 14 f. 
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• Die Organisation verfügt über finanzielle Autonomie; das heißt, dass sie nicht 

oder nicht ausschließlich über Finanzbeiträge finanziert wird. 

Um eine 10 als supranationale Organisation bezeichnen können, muss wohl mehr als 

eines dieser Kriterien erfüllt sein, da sonst nahezu jede 10 auch eine supranationale 

Organisation wäre; es müssen aber auch nicht alle Bedingungen gleichzeitig und 

vollständig erfüllt sein, um von einer supranationalen Organisation sprechen zu kön-

nen.280 

Einigkeit besteht darüber, dass man die Europäischen Gemeinschaften - zumindest 

teilweise - als supranationale Organisationen ansehen kann.281 Bereits in der (fran-

zösischen) Originalfassung des EGKS-Vertrages wurde der damaligen Montanunion 

ein .caractere supranational" zugesprochen. Allerdings waren auch Rückschritte bei 

der Integration zu verzeichnen, wie zum Beispiel durch den Luxemburger Kompro-

miss282 von 1966. Heute lässt sich festhalten, dass die EG ihre Mitgliedstaaten durch 

Mehrheitsbeschlüsse binden kann, die Ausübung dieser Befugnis durch ein von Wei-

sungen unabhängiges Organ (Kommission) stattfindet, der Grundsatz der Unmittel-

barkeit der Anwendung und der Grundsatz der Direktwirkung gilt, und mit dem Euro-

päischen Gerichtshof (EuGH) eine obligatorische Gerichtsbarkeit besteht.283 Außer-

dem stehen der EG .auch andere Finanzierungsquellen als Beiträge der Mitglied-

staaten zur Verfügung"284, wobei die genauere Untersuchung der letzten Behauptung 

Gegenstand der folgenden Ausführungen sein wird. 

280 Folgte man solch einem absoluten Begriff der Supranationalität, gäbe es praktisch gar keine real 
existierenden supranationalen Organisationen. Vgl. Meermagen, B. (2002), S. 15. 
281 Vgl. Fischer, K.H. (2001), S. 18, Seidl-Hohenveldem, 1., Loibl, G. (2000), Rz. 0115, mit weiteren 
Belegen Meermagen, B. (2002), S. 13. 
292 Der Luxemburger Kompromiss war der Preis für die Beendigung de Gaulles .Politik des leeren 
Stuhls". Die Vereinbarung hatte zum Inhalt, dass Mehrheitsentscheidungen in der EWG nicht gegen 
den Willen eines Mitgliedstaates getroffen werden konnten. Vgl. Harbrecht, W. (1984), S. 94 ff. 
283 Vgl. Fischer, K.H. (2001), S.18f., Seidl-Hohenveldem, 1., Loibl, G. (2000), Rz. 0113. 
294 Ebenda, Rz. 0113. 
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2.1.2.2 Beitragssysteme und Eigenmittelsysteme 

2.1.2.2.1 Beitragssysteme 

Das am weitesten verbreitete Verfahren, internationale Organisationen finanziell aus-

zustatten, ist die Finanzierung über Beiträge. Im allgemeinen finanzwissenschaftli-

chen Sprachgebrauch werden unter Beiträgen .Geldleistungen verstanden, die von 

jedem erhoben werden, dem ein dauernder Vorteil durch die mögliche Inanspruch-

nahme einer öffentlichen Einrichtung geboten wird"285. Die tatsächliche Inanspruch-

nahme der öffentlichen Leistung spielt - im Gegensatz zu Gebühren - bei der Be-

messung keine Rolle. Spricht man von Beiträgen im Sinne von Zahlungen von Ge-

bietskörperschaften an andere Gebietskörperschaften, ist dies einer dritten - unter 

2.1.1 nicht näher untersuchten - idealtypischen Grundform der vertikalen Einnah-

menzuordnung zuzurechnen, dem Zuweisungssystem. In einem reinen Zuweisungs-

system besitzt eine Ebene im Staatsaufbau eine besonders starke Stellung, da sie 

die anderen Ebenen alimentiert. Handelt es sich bei den Zuweisungen um Zahlungen 

.von oben nach unten", spricht man auch von Überweisungen oder Dotationen.286 

Fließen die Zuweisungen hingegen .von unten nach oben", nennt man sie Umlagen, 

Matrikularbeiträge oder eben Beiträge . 

• Beiträge sind Übertragungszahlungen aus nationalen Einnahmen der Mitgliedstaa-

ten an die Organisation zur Erfüllung der von den Mitgliedern festgelegten Aufgaben. 

Dabei werden Schlüssel für die Beitragsbemessung festgelegt, nicht jedoch nationale 

Finanzierungsquellen, aus denen die Mittel stammen."287 Der zweite Teil dieser Defi-

nition beinhaltet zweierlei: Erstens, die Finanzierung durch Beiträge bedarf der Fest-

legung eines Beitragsschlüssels, und zweitens, über die innere Aufbringung der Mit-

tel entscheiden die Mitgliedstaaten. 

285 Lexikon der deutschen und internationalen Besteuerung (1994), S. 74. 
286 Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Zuweisungen dieser Art, zu denen sich auch die 
strukturpolitischen Mittel der EU zählen lassen, können hier nicht näher betrachtet werden. Für eine 
knappe Darstellung der Varianten kann auf Zimmermann, H., Henke, K.-D. (1994), S. 187 f. verwiesen 
werden, für eine ausführliche auf Fischer, H. (1988), S. 24 ff. 
287 Folkers, C. (1998), S. 589 f. 
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Die Möglichkeiten zur Aufteilung von Beitragslasten sind vielfältig.288 Eine sehr einfa-

che Methode besteht darin, allen Mitgliedern den gleichen Beitrag abzuverlangen. 

Dem Vorteil der Einfachheit und Klarheit kann dabei der Nachteil der Ungerechtigkeit 

gegenüber kleinen Mitgliedsländern entgegenstehen. Gleiche Beiträge wendet zum 

Beispiel die Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) an.289 Eine gerechtere 

Variante ist es, mehrere Beitragsklassen einzurichten, innerhalb derer jedes Mitglied 

den gleichen Betrag zahlt. Die Einstufung eines Landes in eine Klasse kann dabei 

von der 10 vorgenommen werden, aber auch nach eigener Entscheidung des Mit-

glieds; Letzteres verleitet allerdings zu Trittbrettfahrerverhalten. Reales Beispiel für 

die Anwendung von Beitragsklassen (mit eigener Einstufung) ist der Weltpostver-

ein290, der den internationalen Postverkehr regelt. Am weitesten verbreitet sind aber 

Beitragssysteme, bei denen für jeden Mitgliedstaat individuell, nach Vorgabe eines 

bestimmten Schlüssels, Beiträge festgelegt werden. 

Die Ausgestaltung der Finanzierungsschlüssel orientiert sich in der Regel an einem 

der beiden fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipien der öffentlichen Abgabenerhe-

bung: dem Äquivalenzprinzip oder dem Leistungsfähigkeitsprinzip.291 

Eine Ausrichtung der Finanzbeiträge nach dem Äquivalenzprinzip bedeutet, dass der 

Betrag, den ein Mitgliedstaat zu entrichten hat, entweder dessen Nutzen aus der Mit-

gliedschaft in der 10 entspricht oder den durch ihn verursachten Kosten.292 Die An-

wendung dieses Beitragsbemessungsverfahrens erfordert Indikatoren für die genaue 

oder annähernd genaue Höhe der Nutzen bzw. Kosten, die entstehen. Durch die 

Schwierigkeit einen solchen Indikator zu identifizieren, wird die äquivalente Vertei-

lung der Finanzierungslasten eher selten vorgenommen. Wenn doch, handelt es sich 

dabei meist um IOen mit eng begrenztem Aufgabengebiet und geringem Finanzvo-

lumen. Für IOen, die mit ihrem Finanzierungssystem auch eine zwischenstaatliche 

Umverteilung anstreben, ist die Finanzierung nach dem Äquivalenzprinzip nicht ge-

eignet, da sie mit keinerlei Finanzausgleichseffekten verbunden ist.293 

288 Vgl. Szawlowski, R. (1965), S. 326 ff., Biehl, D. (1980), S. 702. 
289 Vgl. Meermagen, B. (2002), S. 46. 
290 Vgl. ebenda, S. 47, Seilei, H.P. (1998), S. 267. 
2• 1 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit den beiden fundamentalen Gerechligkeitsprinzi-
rJen siehe 2.2.2.1. 

2 Vgl. Peffekoven, R. (1981), S. 19. 
293 Vgl. Biehl, D. (1980), S. 700 f., Peffekoven, R. (1981), S. 19. 
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Ein sehr grober Indikator, mit dem sich bei bestimmten IOen annäherungsweise nut-

zen- oder kostenäquivalente Beiträge bestimmen lassen, kann die Bevölkerungszahl 

eines Landes sein. Diese einer Besteuerung der Mitgliedstaaten nach der Anzahl 

ihrer Köpfe gleichkommende Methode hat den Nachteil der regressiven Verteilungs-

wirkung. Die ist so lange unproblematisch, wie das Beitragsvolumen gering ist. Der 

Europarat wandte diesen Indikator zeitweise an, ebenso der Deutsche Bund.294 Bes-

ser für die äquivalenzmäßige Beitragsbemessung ist es, wenn der Indikator in direk-

tem Zusammenhang mit dem Aufgabengebiet der Organisation steht, wie zum Bei-

spiel der Anteil am Welthandel bei der Welthandelsorganisation (WTO) oder die Län-

ge der Bahnstrecken bei der zwischenstaatlichen Organisation für den internationa-

len Eisenbahnverkehr (OTIF).295 

Wesentlich häufiger als nach Äquivalenzgesichtspunkten werden Beitragssysteme 

nach Aspekten der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ausgerichtet. Auch hierbei 

stellt sich unmittelbar die Frage nach dem passenden Indikator. Üblich ist die Ver-

wendung von Sozialproduktkonstrukten, insbesondere des BSP, des Volkseinkom-

mens (Nettosozialprodukt) sowie der entsprechenden Pro-Kopf-Größen. Bei Anwen-

dung von konstanten Hebesätzen führt Letzteres zu einer progressiven Belastung 

des Sozialproduktes, verstärkt dann, wenn .pro Kopf noch ein beitragsfreies Exis-

tenzminimum gewährt wird. Häufig werden die Sozialproduktschlüssel modifiziert 

angewendet: So werden bei der UNO zum Beispiel Mindest- und Höchstbeträge 

festgelegt. Ebenfalls bei der UNO wurde zeitweise der Stand der Auslandsverschul-

dung wegen damit verbundener Zahlungsbilanzprobleme mitberücksichtigt.296 Verur-

sacht durch die beständigen Zweifel an der Eignung von Sozialproduktgrößen als 

Wohlstandsindikator im Allgemeinen und als Anzeiger von Zahlungskräftigkeit im Be-

sonderen, werden mitunter auch andere, .soziale Indikatoren" als Ergänzung disku-

tiert: Gesundheitszustand der Bevölkerung, demographische Bedingungen, Ausbil-

dungsniveau und Ähnliches.297 Ergänzende ökonomische Indikatoren könnten zum 

Beispiel der Zustand der Zahlungsbilanz oder die Lage des Staatshaushalts sein.298 

Probleme solcher Alternativen liegen regelmäßig in der Definition und der Operatio-

nalisierung. 

294 Vgl. Meermagen. B. (2002), S. 21, 49. 
296 Vgl. ebenda, S. 48. 
296 Vgl. Koschorreck, W. (1991), Rz. 19 f., Meermagen, B. (2002), S. 51 ff. 
297 Vgl. Biehl, D. (1980), S. 703. 
2911 Vgl. Peffekoven, R. (1983), S. 254. 
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Beitragssysteme, die sich an Gesichtspunkten der Leistungsfähigkeit orientieren, 

eignen sich vor allem für solche IOen, die ein breites Aufgabenspektrum haben, wo-

durch sich Nutzen und Kosten der Mitgliedschaft kaum messen lassen. Ebenso pas-

sen sie zu IOen, bei denen Nutzen und Kosten gar nicht maßgebend sein sollen, 

sondern eine gewisse Umverteilung beabsichtigt ist. 

Als Vorteile insbesondere sozialproduktorientierter Beitragssysteme werden ge-

nannt:299 

• Sie sind technisch relativ einfach. 

• Es bleibt den Mitgliedstaaten überlassen, wie sie die erforderlichen Mittel im 

Inneren aufbringen. 

• Es gibt keine Konkurrenz um Besteuerungsgrundlagen. 

• Eine progressive Ausgestaltung ist möglich. 

Problematisch bei Finanzbeiträgen kann die innere Aufbringung sowie die Transferie-

rung der Mittel werden.300 Das Problem der inneren Aufbringung ist quasi die Kehr-

seite der Freiheit der inneren Aufbringung. Virulent wird es allerdings erst, wenn das 

Beitragsvolumen eine gewisse Größenordnung erreicht, und dann wird es durch die 

von der Organisation erhaltenen Mittel (Rückflüsse) relativiert. Probleme der Transfe-

rierung können auftreten, wenn die Beiträge in Fremdwährung zu leisten sind, aber 

keine Reserven vorhanden oder keine Überschüsse in der Leistungsbilanz zu ver-

zeichnen sind. 

Beiträge können zwei Funktionen ausüben: 301 

1. Subsidiaritätsfunktion: Beiträge dienen als Ersatzfinanzierung, solange eigene 

Einnahmen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

2. Spitzenfinanzierungsfunktion: Beiträge schließen die Lücke zwischen dem Fi-

nanzbedarf der Organisationen und ihren eigenen Einnahmen. 

299 Vgl. Peffekoven, R. (1984), S. 317. 
300 Vgl. dazu Peffekoven, R. (1981), S. 15 ff. 
301 Vgl. Meermagen, B. (2002), S. 82. 
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Insbesondere die zweite Funktion zeigt, dass Beiträge ausgabenorientiert sind. Sie 

werden nur bis zu der Höhe erhoben, die für die Finanzierung des Budgets notwen-

dig ist. Aus Sicht der internationalen Organisation spricht gegen die Finanzierung 

über Beiträge die geringe finanzielle Autonomie, also die große Abhängigkeit der 10 

von den Mitgliedstaaten. Nicht verwunderlich ist daher die Forderung nach eigenen 

Mitteln. 

2.1.2.2.2 Eigenmittelsysteme 

Allgemein lassen sich Eigenmittel verstehen als Mittel, .die nach Art und Umfang 

grundsätzlich unabhängig vom weiteren Willen der Mitgliedstaaten anfallen und der 

Gemeinschaft zustehen und ihr damit - im Gegensatz zur Finanzierung durch Bei-

träge der Mitgliedstaaten - zumindest eine gewisse Finanzautonomie sichem"302• 

Diese Beschreibung enthält zwei wesentliche Merkmale. Zum einen die stärkere Un-

abhängigkeit von den Mitgliedstaaten: Eigenmittel sind nicht den jährlichen Budget-

entscheidungen der nationalen Parlamente unterworfen.303 Eigenmittel müssen 

dementsprechend auch nicht in den nationalen Haushaltsplänen aufgeführt werden; 

werden sie dennoch aufgeführt - wie zum Beispiel die Eigenmittel der EU in einer 

Anlage zum Bundeshaushaltsplan - hat dies lediglich informativen Charakter. 

Das andere wesentliche Merkmal von Eigenmitteln ist die im Vergleich zu Beiträgen 

größere finanzielle Autonomie der Organisation. Zum Wesen von Eigenmitteln gehört 

die Übertragung von Gesetzgebungs- und Ertragshoheit von den Mitgliedstaaten auf 

die Organisation. Die Verwaltungshoheit gehört hingegen nicht zum notwendigen 

Kompetenzrahmen der Organisation.304 Eigenmittel können also durchaus von den 

Mitgliedstaaten erhoben werden. 

Das Aufkommen von Eigenmitteln ist nicht wie das von Beitragssystemen ausgaben-

orientiert, sondern nicht exakt vorherbestimmbar .• Own resources [ ... ] are [ ... ] reve-

nue-orientated. They produce a given amount which is independent of the expendi-

302 Griese, A. (1998), S. 463. 
303 Wie existenzbedrohend die Zahlungsunwilligkeit von nationalen Parlamenten für IOen sein kann, 
zeigte sich in den vergangenen Jahren, als sich der US-Kongress mehrfach weigerte, den amerikani-
schen Beitragszahlungen an die UNO zuzustimmen. 
304 Vgl. Meermagen, B. (2002), S. 97, Ehlermann, C.D. (1982), S. 583. 
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ture to be financed."305 Da unter dem Begriff der Eigenmittel im Allgemeinen Ein-

nahmen im Sinne von supranationalen Steuereinnahmen verstanden werden, gelten 

Einnahmen von I0en dann nicht als Eigenmittel, wenn ihre Erhebung in engem Be-

zug zu geleisteten Diensten der 10 steht, mithin der Gebührencharakter überwiegt. 

Einnahmen werden aber auch dann nicht als Eigenmittel angesehen, wenn die Be-

steuerungsgrundlage auf Ressourcen der 10 beruht, wie zum Beispiel die Abgaben 

der Beschäftigten der 10 etwa zur Alterssicherung.306 

Da die Nationalstaaten selten bereit sind, umfassende Einnahmenkompetenzen an 

I0en abzutreten, sind Eigenmittelsysteme wesentlich seltener vorzufinden als Bei-

tragssysteme. Letztlich verfügen nur die Europäischen Gemeinschaften über eigene 

Mittel. Inwieweit im Finanzierungssystem der EG jedoch tatsächlich von einem Ei-

genmittelsystem gesprochen werden kann, wird im nächsten Abschnitt beurteilt. 

2.1.3 Implikationen der Sonderstellung der Europäischen Union als Staatenverbund 

Die unter 2.1.1 und 2.1.2 dargestellten Systeme sind die Prototypen des vertikalen 

Finanzausgleichs in spezifischen Gestalten des Staatsaufbaus. Die Aufteilung der 

Staatseinnahmen nach dem Trennsystem, dem Verbundsystem oder einer Mischung 

aus beidem sowie durch Zuweisungssysteme mit Dotationen (.von oben nach un-

ten") ist das typische Vorgehen in Bundesstaaten. Die Alimentierung der Zentralebe-

ne durch (Matrikular-)Beiträge, aber auch die eng umgrenzte Übertragung von eige-

nen Mitteln sind hingegen charakteristische Formen der Finanzierung von Staaten-

bünden. 307 

Die Europäische Union kann in ihrem derzeitigen Status weder als Bundesstaat noch 

als Staatenbund klassifiziert werden. Sie verfügt über .keine eigene vollständige Völ-

kerrechtssubjektivität"308, kann aber insbesondere durch die Ausweitung ihrer Korn-

305 Ehlermann, C.D. (1982), S. 584. 
306 Vgl. Fugmann, F. (1992), S. 150 f. 
307 .Ein Bundesstaat ist die Vereinigung mehrerer Staaten in einem Gesamtstaat ( ... ) mit ausschließli-
cher Völkerrechtssubjektivität fOr den Gesamtstaat. Ein Staatenbund ist demgegenüber die Vereini-
gung mehrerer souveräner Staaten im Rahmen einer Konföderation, der prinzipiell keine eigene Völ-
kerrechtssubjektivität zukommt( ... )." Scholz, R. (1995), S. 116 f. Eine Gegenüberstellung von Staa-
tenbund und Bundesstaat aus ökonomischem, insbesondere vertragstheoretischem Blickwinkel findet 
sich bei Blankart, C.B. (2003), S. 590 ff. 
308 Scholz, R. (1995), S. 116. 
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petenzen seit dem Maastricht-Vertrag als .Grundform oder Beginn einer ,eigenstaat-

lichen Einrichtung' supranationaler Qualität"3°9 angesehen werden. Sie befindet sich 

gewissermaßen in einem Zwischenstatus, weshalb das Bundesverfassungsgericht 

den Begriff des Staatenverbundes kreiert hat.310 So schwierig dieser Begriff allein für 

Staatsrechtler zu fassen ist, so wenig erstaunlich ist es, dass die Finanzwissenschaft 

keine eindeutige Lösung für die Finanzierung eines solchen Staatenverbundes parat 

hat. Der Zwischenstatus impliziert, dass auch die Finanzierung irgendwo zwischen 

reiner Beitragsfinanzierung und autonomer Mittelbeschaffung geregelt sein sollte. 

Wie das gegenwärtige Finanzierungssystem anhand der oben vorgenommenen 

Klassifikationen beurteilt werden kann, soll im Folgenden untersucht werden. Grund-

züge eines rationalen Finanzierungssystems eines Staatenverbundes, insbesondere 

der EU, werden dann in Kap. 2.2. analysiert. Dabei gilt es auch zu bedenken, dass 

die EU sich in ihrer Entwicklung selbst in einem Zwischenstatus befindet. Ob sie sich 

eher in Richtung Bundesstaat bewegt oder ob aufgrund der Erweiterung auf 25 bis 

30 Staaten eher eine Desintegration bevorsteht, ist gegenwärtig völlig unklar. Mögli-

cherweise gewinnt das Verfahren über eine verstärkte Zusammenarbeit nach Titel 

VII EUV an Bedeutung, vielleicht entsteht sogar ein .Europa der zwei Geschwindig-

keiten", mit einer Avantgarde integrationswilliger Mitgliedstaaten. 

Für die finanzausgleichtheoretische Beurteilung der Einnahmen der Europäischen 

Gemeinschaften empfiehlt sich wieder die historische Reihenfolge. Die Hauptein-

nahme der Montanunion war die allgemeine Umlage (vgl. Kap. 1.1.1 ). Bei dieser Um-

lage oblag sowohl die Gesetzgebungs- als auch die vollständige Ertragshoheit und 

sogar die Verwaltungshoheit der Gemeinschaftsebene. Es handelte sich zweifelsoh-

ne um eine steuerähnliche Abgabe, die sich bedingt durch folgende Charakteristika 

auch recht eindeutig dem Eigenmittelbegriff subsumieren lässt: 

1. Steuersubjekt waren nicht Mitgliedstaaten, sondern Unternehmen, 

2. die Abgabe war im EGKS-Vertrag verankert, 

3. sie wurde durch die Hohe Behörde (respektive Kommission) erhoben und 

4. das Aufkommen wurde nur zu Gunsten der EGKS verwendet.311 

308 Scholz, R. (1995), S. 115. 
310 Vgl. BVerfGE 89 (Maastricht-Urteil), 155 (188), Blankart, C.B. (2003), S. 590 ff. 
311 Vgl. Ehlermann, C.D. (1982), S. 576. 
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Durch die Nichtbeteiligung der Mitgliedstaaten am Aufkommen lässt sich die EGKS-

Umlage als Steuer nach dem separierenden Trennsystem klassifizieren.312 .Die 

EGKS kann daher als eine finanziell autonome supranationale Organisation bezeich-

net werden."313 

Die Ausgaben der EWG und der EAG wurden in den ersten Jahren nach spezifi-

schen Haushaltsschlüsseln finanziert (vgl. 1.1.1 ). Die Mitgliedstaaten zahlten also 

Finanzbeiträge, wobei diese ausschließlich die Subsidiaritätsfunktion (vgl. 2.1.2.2.1) 

ausübten; finanzausgleichtheoretisch lag bei der Finanzierung dieser beiden Organi-

sationen folglich ein Zuweisungssystem mit Umlagen vor.314 Von der fiskalischen 

Wirkung lässt sich diese Finanzierung mit einem Verbundsystem vergleichen, da die 

Gemeinschaftseinnahmen mit dem Steueraufkommen der nationalen Fiski verbun-

den sind, wenngleich ohne feste Aufkommensquoten.315 

Mit dem Eigenmittelbeschluss 1970 machte die Gemeinschaft von der bereits in den 

Römischen Verträgen angelegten Möglichkeit Gebrauch, eigene Mittel zu verein-

nahmen. Von 1975 an wurden sowohl die Agrarabschöpfungen als auch die Zölle -

beides steuerähnliche Abgaben - vollständig in den EG-Haushalt eingestellt. Wie die 

Umlage der EGKS werden diese traditionellen Eigenmittel von individuellen Steuer-

subjekten gezahlt, sie sind vertraglich verankert und werden in ihrer Ausgestaltung 

vollständig von Institutionen der Gemeinschaftsebene bestimmt. Anders als die Mon-

tanumlage erhebt die traditionellen Eigenmittel nicht die Kommission, sondern die 

jeweilige nationale Finanzverwaltung, allerdings von der Kommission überwacht. Die 

Mitgliedstaaten behalten dafür pauschal einen Prozentbetrag des Aufkommens zur 

Deckung der Erhebungskosten ein. Einigkeit besteht darüber, dass die traditionellen 

Eigenmittel Einnahmen nach dem separierenden Trennsystem sind.316 Die pauscha-

le Einbehaltung von Erhebungskosten (bis 2000: 10 %) macht sie nicht zu Einnah-

312 Vgl. Peffekoven, R. (1978), S. 133, Ehlermann, C.D. (1982), S. 576 f. Streng genommen setzt die 
Klassifikation separierendes Trennsystem voraus, dass den Mitgliedstaaten das Recht versagt gewe-
sen wäre, die gleiche Steuer zu erheben. Der Formulierung von Art. 4 Buchst. c EGKSV, wonach .von 
den Staaten bewilligte Subventionen oder Beihilfen oder von ihnen auferlegte Sonderlasten, in wel-
cher Form dies auch immer geschiehr, untersagt sind, ist zumindest indirekt der Ausschluss solch 
einer zusätzlichen nationalen Besteuerung zu entnehmen. 
313 Meermagen. B. (2002), S. 129. 
314 Vgl. Peffekoven, R. (1982), S. 413 f. Die EAG hatte gegenüber der EWG eine größere finanzielle 
Autonomie, da sie für spezielle Zwecke das Recht zur Kreditaufnahme besaß. 
315Mit der unter 2.1.1.2 getroffenen Definition von Verbundsystemen i.e.S. ist das EWG-/EAG-
Beitragssystem aber nicht zu vereinbaren. Vgl. Peffekoven, R. (1978), S. 133. 
316 Vgl. Ehlermann, C.D. (1982), S. 577, Peffekoven, R. (1982), S. 415, Messal, R. (1991), S. 181. 
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men nach dem Verbundsystem.317 Nach der Aufstockung der Erhebungskostenpau-

schale auf 25 % ist diese Aussage aus ökonomischer Sicht allerdings nicht mehr 

zweifelsfrei aufrechtzuerhalten.318 Die Vorgehensweise einiger Mitgliedstaaten, Zölle 

und Abschöpfungen als Einnahmen und Ausgaben in den Haushaltsplänen zu ver-

buchen, ändert (auch) nichts an der vollständigen Ertragshoheit der Gemeinschaft.319 

Bei den - ebenfalls mit dem Eigenmittelbeschluss 1970 eingeführten - Mehrwert-

steuer-Eigenmitteln ist hingegen die Frage offen, ob die Gemeinschaft überhaupt 

eine Ertragshoheit hinsichtlich der zugrunde liegenden Steuer hat, also gewisserma-

ßen ein Steuerverbund vorliegt.320 Wegen der unterschiedlichen Steuertarife und der 

nicht vollständig vereinheitlichten Bemessungsgrundlage konnten diese Eigenmittel 

nur als Prozentbetrag einer hypothetischen Bemessungsgrundlage definiert werden 

und nicht als prozentualer Anteil am tatsächlichen Aufkommen. Theoretisch ließe 

sich zwar eine Verbundquote der EU an den nationalen Mehrwertsteuer-Einnahmen 

formulieren.321 Sie wäre als das Verhältnis der Mehrwertsteuer-Eigenmittelzahlungen 

eines Landes zu seinem vereinnahmten Mehrwertsteuer-Aufkommen zu definieren. 

Dabei wäre zu sehen, dass sich die Eigenmittelzahlungen ceteris paribus322 mit dem 

nationalen Aufkommen gleich entwickeln, die Quote folglich in etwa konstant bleibt. 

Das hieße aber nicht, dass die EU einen ertragshoheitlichen Verbundanteil in dieser 

Höhe an den Mehrwertsteuer-Aufkommen hätte. Den Mitgliedstaaten steht es viel-

mehr vollkommen frei, aus welchen Mitteln sie die Eigenmittelschuld aufbringen. Die 

im deutschen Bundeshaushalt eingeführte Praxis, die Umsatzsteuereinnahmen des 

Bundes um die voraussichtlichen Mehrwertsteuer-Eigenmittelzahlungen reduziert -

quasi netto - anzusetzen, dient nach Hidiens Vermutung der besseren Haushalts-

transparenz.323 Da die Eigenmittelzahlungen gesondert ausgewiesen werden, liegt 

hier zwar kein Verstoß gegen das Saldierungsverbot vor, diese Praxis präjudiziert 

aber einen direkten Zusammenhang zwischen EU-Ansprüchen und dem nationalen 

Umsatzsteueraufkommen, der so nicht besteht. .Die EG hat keinen unmittelbaren 

317 Vgl. Massai, R. (1991), S. 181. 
318 An der juristischen Einschätzung ändert die Erhöhung nichts. Vgl. Lienemeyer, M. (2002), S. 221 f. 
319 Vgl. Meermagen, B. (2002), S. 208. 
320 Bezüglich der Gesetzgebungshoheit über die Mehrwertsteuer hat die EU bereits erheblichen Anteil. 
Vt dazu Kap. 1.3.2.1. 
32 Vgl. Hidien, J. (1997), S. 105, Massai, R. (1991), S. 184. 
322 Das hieße in diesem Fall bei konstantem Abrufsatz, konstantem gewogenem mittlerem Satz und 
konstantem relativem Korrekturbedarf an der Eigenmittel-Bemessungsgrundlage. 
323 Vgl. Hidien, J. (1997), S. 104 f. Die MwSt-Eigenmittel sind demnach bei der Deckungsquotenbe-
rechnung im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung - im Gegensatz zu den Zöllen - auch voll dem 
Bund als laufende (Umsatzsteuer-)Einnahmen zuzurechnen. Vgl. Trzaskalik, C. (2003), S. 257 f. 
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Anspruch auf einen Teil der MWSt, sondern lediglich auf Mittel, die sich auf der 

Grundlage der MWSt errechnen. Die Steuerpflichtigen haben keine Zah-

lungsverpflichtung gegenüber der EG."324 Die Mehiwertsteuer-Eigenmittel sind mithin 

Finanzbeiträge, wie auch der Europäische Rechnungshof feststellt:325 

,Durch die praktischen Modalitäten dieser Eigenmittel wird bestätigt, daß es sich dem Wesen nach um 
einen nationalen Beitrag handelt. Diese Eigenmittel beruhen auf einer Steuer, die nicht zu Lasten der 
Steuerpflichtigen geht, sondern der Zahlungspflicht der Mitgliedstaaten entspricht. ( ... ) Insbesondere 
wegen der weitgehenden Verwendung statistischer Quellen bei der Berechnung haben die MwSt.-
Eigenmittel( ... ) einen sehr geringen Bezug zur steuerlichen Realität." 

Gegen die Beitragsvermutung wendet Hidien ein, dass die Mehiwertsteuer-Eigenmit-

tel mit der Einführung der BSP-Eigenmittel 1988 ihre Residualfunktion verloren ha-

ben. 326 Dies ist zwar zutreffend, übersieht aber, dass Beiträge außer dieser Spitzen-

finanzierungsfunktion auch Subsidiaritätsfunktion (vgl. 2.1.2.2.1) ausüben können. 

Weiter wendet Hidien gegen die Beitragshypothese ein, dass die EU genau wie an-

dere quotal am Aufkommen beteiligte Ebenen von der Entwicklung der nationalen 

Bemessungsgrundlagen profitiere, die Mehiwertsteuer-Eigenmittel mithin zu sehr 

steuerorientiert seien, um von einem regulären Finanzbeitrag sprechen zu können.327 

Anders als die quotal am Umsatzsteuer-Aufkommen beteiligten unteren staatlichen 

Ebenen - Länder und Gemeinden - profitiert die Gemeinschaft aber nicht von Steu-

ersatzerhöhungen. Will man hier trotzdem .von einer Art Steuerverbund zwischen 

den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft"328 sprechen, müsste man die oben ge-

troffene Beschreibung von Verbundsystemen (vgl. 2.1.1.2) eiweitern und zwischen 

statischen und dynamischen Verbundsystemen unterscheiden: Von einem statischen 

Verbund wäre dann zu sprechen, wenn einer Ebene ein durch bestimmte Regeln 

errechenbarer Anteil am Aufkommen einer Steuer zusteht, von einem dynamischen 

Verbund hingegen erst dann, wenn dieser Anteil im Falle von Steuersatzänderungen 

konstant bleibt. Bei den Mehiwertsteuer-Eigenmitteln bestünde somit nur ein stati-

scher Verbund mit den nationalen Umsatzsteuer-Aufkommen. 

Doch selbst diese Einstufung ist nicht mehr haltbar, wenn die Vermutung eines Steu-

erverbundes stets eine spezielle Konkurrenz um das entsprechende Steueraufkom-

324 Folkers, C. (1998), S. 611. 
325 Europäischer Rechnungshof (1998), S. 61. 
328 Vgl. Hidien, J. (1997), s. 105. 
327 Vgl. ebenda. 
328 Fugmann, F. (1992), S. 308. 
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men verlangt, so wie zwischen Bund und Ländern, wo die Erhöhung des Umsatz-

steueranteils der einen Ebene (ceteris paribus) zwangsläufig mit der Senkung des 

Anteils der anderen Ebene verbunden ist. Schließlich steht es den Mitgliedstaaten 

vollkommen frei, aus welchen Mitteln sie die Eigenmittelschuld begleichen. Im Nor-

malfall lässt sich aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips gar nicht näher bestimmen, 

aus welchen Mitteln die Mehrwertsteuer-Eigenmittel aufgebracht werden; die er-

wähnte Praxis im deutschen Bundeshaushalt gibt darüber jedenfalls nur scheinbar 

Auskunft. Offen ersichtlich könnte eine innere Aufbringung über die Umsatzsteuer 

sein, wenn die Mitgliedstaaten auf Abrufsatzerhöhungen mit Umsatzsteuersatzerhö-

hungen reagieren würden, Mehrbelastungen gewissermaßen auf den Endverbrau-

cher überwälzen. Im zeitlichen Umfeld der bisher einzigen Erhöhung des maximalen 

Abrufsatzes im Jahre 1986 erhöhten aber lediglich zwei von neun betroffenen Mit-

gliedstaaten ihren Mehrwertsteuer-Normalsatz.329 Das heißt, sieben von neun Län-

dern haben die Mehrbelastung entweder über allgemeine Haushaltsmittel finanziert 

oder einen höheren fiktiven EU-Anteil akzeptiert, feststellbar ist die Reaktion jeden-

falls nicht. Als letztes Argument für die Beitragshypothese sei die mit Verbundsteuern 

wohl kaum vereinbare Kappung, also die Nichtbesteuerung oberhalb eines BSP von 

50 %, erwähnt. 

Bei der 1988 eingeführten vierten Einnahme ist am wenigsten umstritten, dass es 

sich faktisch um Finanzbeiträge handelt. Sie übernimmt sowohl Spitzenfinanzie-

rungsfunktion als auch - angesichts eines mehr als hälftigen Finanzierungsanteils -

Subsidiaritätsfunktion. Ihre Ausgestaltung mit variablem Abrufsatz bei gegebenem 

Eigenmittelplafonds charakterisiert sie als ausgabenorientierte Einnahme, nicht als 

aufkommenorientierte. 

Die auch in offiziellen EU-Dokumenten verwendete Bezeichnung Eigenmittel für die 

Mehrwertsteuer- und BSP-Einnahmen ist gemessen an den unter 2.1.2.2.2 allgemein 

formulierten Eigenschaften von Eigenmittelsystemen falsch. Es ist zwar auch für das 

bestehende Finanzierungssystem zutreffend, wenn im Padoa-Schioppa-Bericht fest-

gestellt wird: .Der wesentliche Aspekt ,eigener Mittel' liegt darin, daß sie dem Ge-

meinschaftshaushalt automatisch zufallen und nicht jedes Jahr erneut Beschlüsse 

329 Irland erhöhte den Normalsatz zum 1.3.1986 um zwei Prozentpunkte, die Niederlande zum 
1.10.1986 um einen. 
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der nationalen Haushaltsbehörden erfordern"330• Trotzdem fehlt der EU mit den 

Mehrwertsteuer- und BSP-Eigenmitteln jene qualifizierte finanzielle Autonomie, die 

Folge eines Systems eigener Mittel sein müsste. Auch wenn die Kommission bekun-

det, dass die Eigenmittel .als eine Art Steuereinnahmen zu sehen"331 seien: Es sind 

eben keine solchen. Das so genannte Eigenmittelaufkommen ist nicht unabhängig 

vom vorbestimmten Ausgabenvolumen. Was aufgrund ihrer Spitzenfinanzierungs-

funktion bei den BSP-Eigenmitteln unmittelbar einleuchtet, gilt nach einem Urteil des 

EuGH auch bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln: Übersteigt das Mehrwertsteuer-

zusammen mit dem traditionellen Eigenmittelaufkommen den Bedarf, ist - dem 

Grundsatz des Haushaltsausgleichs folgend - der Abrufsatz zu reduzieren.332 

Die Verwendung des Begriffs Eigenmittel hat angesichts der geringen finanziellen 

Autonomie .stark beschönigenden Charakter"333 und ist aufgrund der hohen Ähnlich-

keit mit Beiträgen .irreführend"334• Die tatsächliche Ausgestaltung des Finanzsystems 

lässt sich mit dem Terminus Eigenmittel nur dann verbinden, wenn man den Begriff 

anders - weiter - definiert. Zölle und Abschöpfungen lassen sich als Eigenmittel im 

materiellen Sinn ansehen: Sie entsprechen weitgehend den oben gestellten Anforde-

rungen an eigene Mittel. Mehrwertsteuer- und BSP-Eigenmittel sind hingegen nur 

Eigenmittel in formellem Sinn: Sie erfüllen die Bedingungen von Artikel 269 Satz 2 

EGV, wurden also einstimmig vom Ral beschlossen und von den Mitgliedstaaten 

durch Ratifikation bestätigt.335 Griese folgert daraus die beinahe tautologische Defini-

tion, Eigenmittel sind die Einnahmen, die in den Eigenmittelbeschlüssen als solche 

bezeichnet werden.336 Zur Tautologie wird damit aber auch Artikel 269 Satz 1 EGV, 

wonach der EU-Haushalt .vollständig aus Eigenmitteln finanziert" wird. 

330 Padoa-Schioppa, T. (1988), S. 103. 
331 Europäische Kommission (1995), S. 43. 
332 Vgl. Meermagen, B. (2002), S. 210 f. Das Urteil bezog sich auf das bisher einmalige Vorkommen 
dieser Konstellation im Jahre 1989. 
333 Heinemann, F. (2002a}, S. 516. 
334 Huber, B. (2001 b), S. 50. 
335 Meermagen, B. (2002), S. 219 f. 
338 Vgl. Griese, A. (1998), S. 464. 



116 

2.2 Gestaltungspostulate für das Finanzierungssystem der Europäischen 
Union 

2.2.1 Kriterienkatalog 

Unabhängig vom historisch entwickelten Finanzierungssystem der EU lassen sich 

allgemeine Anforderungen formulieren, welche erfüllt sein müssten, um von einem 

rationalen Finanzierungssystem sprechen zu können. Henke und Milbrandt haben 

eine solchen Katalog von Forderungen aufgestellt und diese fünf Gruppen von Krite-

rien zugeordnet.337 Ein rationales Finanzierungssystem hat demnach ökonomischen, 

politökonomischen, juristischen, integrationspolitischen und technischen Kriterien zu 

genügen (Tabelle 5). 

Tab. 5: Kriterienkatalog für ein rationales Finanzierungssystem der EU 

Ökonomische Kriterien lntegrationspolitische Kriterien 

Berücksichtigung der nationalen Leistungsfähigkeit Stärkung der (Einnahmen-)Autonomie 

Verwendbarkeit für interregionale Umverteilung Stärkung der Solidarität 

Verwendbarkeit für stabilitätspolitische Ziele Konsensfähigkeit 

Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

Politökonomische Kriterien 

Kontrollierbarkeit durch den Steuerzahler 

Transparenz und Einfachheit 

Juristische Kriterien 

Art. 269 EGV (Eigenmittelsystem) 

Art. 100 EGV (Bündisches Prinzip) 

Technische Kriterien 

Dauerhafte Ausreichendheit 

Erhebungs- und Entrichtungsbilligkeit 

Beachtung unterschiedlicher Steuermoral 

Schonung der nationalen Steuerflexibilität 

Geringe Beeinflussung des innerstaatlichen 

vertikalen Finanzausgleichs 

Merklichkeit und Fühlbarkeit 

Tab. 5: Kriterienkatalog für ein rationales Finanzierungssystem der EU 
Quelle: in Anlehnung an Henke, K.-D., Milbrandt, B. (2000), S. 125. 

Die Vorgehensweise soll nun allerdings nicht darin bestehen, all diese Kriterien im 

Einzelnen abzuarbeiten und daraus Schlussfolgerungen für die Gestaltung des Fi-

nanzierungssystems zu ziehen. Stattdessen sollen anhand von vier, weiter gefassten 

Gestaltungspostulaten Schlüsse auf die Gestaltung dieses Finanzierungssystems 

337 Vgl. Henke, K.-D., Milbrandt, B. (2000), S. 125. 
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gezogen werden. Bei der vergleichenden Analyse spezieller Finanzierungsinstru-

mente im dritten Teil dieser Arbeit werden jedoch auch einige dieser Kriterien, insbe-

sondere aus dem Bereich der technischen Kriterien von Bedeutung sein. 

Zu den Anforderungen, die das Finanzierungssystem generell erfüllen muss, gehört 

zum Ersten, dass es gerecht sein soll. Zum Zweiten sollte das Einnahmensystem in 

adäquatem Verhältnis zu den von der europäischen Ebene zu verantwortenden Auf-

gaben stehen. Die finanzwirtschaftliche Autonomie der EU zu stärken ist eine dritte 

berechtigte Forderung, insbesondere politökonomische Aspekte wie die defizitäre 

demokratische Legitimiertheit der EU-Institutionen mahnen jedoch zur Vorsicht. Ein 

viertes Gestaltungspostulat zielt auf die Verbesserung der Transparenz des Sys-

tems, wozu sowohl eine verbesserte Verständlichkeit des Finanzierungssystems 

selbst zählt, als auch eine verbesserte Nachvollziehbarkeit der politischen Verant-

wortlichkeiten in der Wahrnehmung der Bürger. 

In vergleichbarer Weise hat auch der Europäische Rat Prinzipien für die Gestaltung 

des Eigenmittelsystems formuliert:338 

.Das Eigenmittelsystem der Union muß gewährleisten, daß - vorbehaltlich der Notwendigkeit einer 
strikten Haushaltsdisziplin - angemessene Mittel für die ordnungsgemäße Gestaltung der Unionspoli-
tiken zur Verfügung stehen. Es sollte gerecht, transparent, kosteneffizient und einfach sein. Die Ver-
folgung anderer Ziele, wie die Finanzautonomie, sollte diesen vier allgemein akzeptierten Zielen nicht 
abträglich sein. Das System muß auf Kriterien basieren. durch welche die Beitragskapazität jedes 
Mitgliedstaats am besten zum Ausdruck kommt.• 

2.2.2 Einzelne Gestaltungspostulate 

2.2.2.1 .Gerechtigkeit" 

2.2.2.1.1 Leistungsfähigkeitsprinzip 

Kaum kontrovers wird die Forderung sein, dass das Finanzierungssystem der EU 

gerecht sein soll. Was jedoch gerecht ist und wie Gerechtigkeit verwirklicht werden 

kann, ist schwieriger zu klären. Die Beurteilung finanzwirtschaftlicher Gerechtigkeit 

wird üblicherweise mit Hilfe der beiden .Fundamentalprinzipien der öffentlichen Ab-

338 Europäischer Rat (1999), Rz. 67. 
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gabenerhebung"339, dem Äquivalenzprinzip und dem Leistungsfähigkeitsprinzip, vor-

genommen.340 Inwiefern sich diese, ursprünglich auf die Beziehung zwischen Indivi-

duum und Staat bezogenen Gerechtigkeitsprinzipien auch zur Einordnung der Fi-

nanzbeziehungen zwischen Staaten und internationalen Organisationen eignen, ist 

indes nicht unumstritten.341 

Beim Leistungsfähigkeitsprinzip ist die Beteiligung des Einzelnen an der Finanzie-

rung der öffentlichen Aufgaben unabhängig vom Empfang öffentlicher Leistungen 

allein nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, insbesondere seiner Zahlungs-

kraft (daher auch ability-to-pay-principle), auszurichten. Als Indikator für wirtschaftli-

che Leistungsfähigkeit wird im Bereich der persönlichen Besteuerung üblicherweise 

das Einkommen, ergänzend dazu der Konsum und das Vermögen herangezogen. 

Sofern eine internationale Organisation das Recht zur individuellen Besteuerung hat, 

kann sie diese Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip ausrichten; die EU 

könnte zum Beispiel - die Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlage vorausge-

setzt - eine persönliche Einkommensteuer erheben, die EU-Bürger somit ihrer per-

sönlichen Leistungsfähigkeit entsprechend belasten. 

Wenn die IOen aber von den ihr angehörenden Gebietskörperschaften, also den Mit-

gliedstaaten, finanziert werden sollen, besteht das Problem, dass die Anwendung 

des Leistungsfähigkeitsprinzips .nicht wohl definiert"342 oder .zumindest fragwür-

dig"343 ist. Als geeignete Indikatoren für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mit-

gliedstaaten werden dann regelmäßig makroökonomische Aggregate, insbesondere 

die Sozialproduktgrößen BIP und BSP angesehen.34-4 Die Annahme, .daß die Indika-

toren, die gemeinhin an die individuelle Leistungsfähigkeit anknüpfen, aggregiert 

auch eine regionale Leistungsfähigkeit abbilden"345, ist jedoch nicht unproblematisch, 

339 Haller, H. (1964 ), S. 8. 
340 Außer Acht bleiben hierbei die spieltheoretischen Gerechtigkeitskonzepte zur Aufteilung von Ge-
meinkosten, wie z.B. der Shapley-Wert. Vgl. dazu z.B. Knieps, G., Sommer, H. (1988), 151 ff., Young, 
H.P. (1994), S. 1194 ff. 
341 F0r eher positive Einschätzungen bzgl. der Übertragbarkeit dieser Prinzipien vgl. z.B. Kravis, I.B., 
Davenport, M.W.S. (1963), S. 313 ff., Biehl, D. (1980), S. 700, Henke, K.-D. (1981), S. 34 ff., Beek, G. 
van der, Jacobs, M. (1999), S. 3 ff. F0r kritische bis ablehnende Einschätzungen zu dieser Frage vgl. 
z.B. Caesar, R. (1996b), S. 166 f., Folkers, C. (1998), S. 615 f., Wissenschaftlicher Beirat beim Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 2022 f. 
342 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium fOr Wirtschaft und Technologie (1999), S. 2022. 
343 Caesar, R. (1996b), S. 167. 
344 Im Eigenmittelsystem der EU spielt das BSP in der Definition als BNE zu Marktpreisen eine bedeu-
tende Rolle. 
345 Beek, G. van der, Jacobs, M. (1999), S. 4. 
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zumal die Aggregatgröße keine Rückschlüsse auf die unterschiedliche Höhe der in-

dividuellen Leistungsfähigkeiten zulässt. Andererseits können die Sozialproduktgrö-

ßen als - im Sinne von ,ability to pay' - geeignete Indikatoren nationaler Beitragsleis-

tungsfähigkeit angesehen werden, da das Sozialprodukt auch als maximale volks-

wirtschaftliche Steuer-Bemessungsgrundlage verstanden werden kann. Da zudem 

bei der ,Mitgliedstaat-IO-Beziehung' wie bei der ,Steuerzahler-Staat-Beziehung' Leis-

tungen ohne Anspruch auf direkte Gegenleistung erbracht werden, ist eine Übertra-

gung des Prinzips wohl zu rechtfertigen. 

Die tarifliche Belastung des Sozialprodukts kann sowohl proportional als auch pro-

gressiv gestaltet werden, theoretisch sogar regressiv. Vergleichbar dem Bereich der 

persönlichen Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, wo sich alle drei Vorgehens-

weisen mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen, jedoch keine eindeutigen 

Schlüsse auf den wissenschaftlich korrekten Steuertarif ziehen lassen346, liegt auch 

hier eine normative, letztlich rein politisch zu entscheidende Fragestellung vor. Für 

die proportionale Belastung wird vorgebracht, dass die Umverteilungsfunktion des 

EU-Finanzierungssystems allein über die Ausgabenseite erfüllt werden solle. Das 

übersieht aber, dass auch eine proportionale Belastung umverteilende Wirkung von 

den wirtschaftlich Starken zu den Schwachen hat. Die Anwendung eines progressi-

ven Tarifs erforderte sinnvollerweise den Bezug auf die entsprechende Sozialpro-

duktgröße pro Kopf. Dabei käme sowohl ein indirekt progressiver Tarif (Proportional-

satz mit Freibetrag) als auch ein direkt progressiver Tarif in Frage. Formal ließe sich 

der indirekt progressive Tarif mit Gleichung (10) beschreiben, der direkt progressive 

in linear-progressiver Form mit (11 ): 

wobei b ein proportionaler Abrufsatz ist und die Höhe dieser exogenen Größe gemäß 

einer (hier implizit formulierten) Funktion b1 = b1( YB+~u ; YJu ; E~u; f'._1) festzu-

legen wäre. 

348 Vgl. Peffekoven, R. (1996), S. 67 f., Andel, N. (1998), S. 294 f. 
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; b/ = b/[YB+~u ; _Y..,..,_;'-'-.,-//E_,_/_l 
YJu +E~u 

YB/ = Sozialproduktbeitrag des Landes i im Jahr t 

YB~u = Sozialproduktbeiträge aller EU-Länder (Restfinanzierungsbedarf47) 

b1 = Sozialprodukt-Abrufsatz des Jahres t (b > 0)348 

Y;' = Sozialprodukt des Landes i im Jahr t 

F1 = Sozialprodukt-Freibetrag pro Kopf im Jahr t349 

E/ = Einwohnerzahl des Landes i im Jahr t350 

Soll mit diesen Sozialproduktmitteln ein vorbestimmter Betrag, insbesondere die 

Restfinanzierung aufgebracht werden, müsste der Abrufsatz b in Abhängigkeit von 

dem vorbestimmten Betrag (YBeu) definiert sein. Das ist problemlos beim indirekt 

progressiven Tarif, wie Gleichung (10a) zeigt. 

(10a) 

Für den direkt progressiven Tarif wäre hingegen das Einfügen eines Hebesatzes a 

notwendig, vergleichbar dem ausgleichenden Vomhundertsatz nach § 10 Absatz 2 

Finanzausgleichsgesetz. Damit nähme die Berechnung bereits ein Maß an Kompli-

ziertheit an, das mit dem Transparenzpostulat (vgl. Kap. 2.2.2.4) kaum zu vereinba-

ren sein dürfte. Der Abrufsatz b1 eines Landes i könnte - in Anlehnung an einen Vor-

schlag von EI-Agraa und Majocchi351 - wie in Gleichung (11 a) aussehen. 

347 Dieser ergibt sich durch die Subtraktion aller anderen Einnahmen von den geplanten Ausgaben. 
348 Die.+•- bzw .• -"-Zeichen unter den Argumenten der implizit formulierten b-Funktionen in den Glei-
chungen (10) und (11) stehen für eine positive bzw. negative Abhllngigkeit (partielle Ableitung) des 
Abrufsatzes b von diesen Argumenten. 
349 Als Freibetrag böte sich ein bestimmter Prozentbetrag des EU-durchschnittlichen Sozialprodukts 
~o Kopf oder des entsprechenden Wertes des jeweils ärmsten Mitgliedstaates an. 

Zur Vereinfachung des Verfahrens könnten anstelle von E1 und Y IE1 auch die jeweiligen Vorjah-
reswerte herangezogen werden. 
351 Vgl. EI-Agraa, A.M., Majocchi, A. (1983), S. 392 ff., EI-Agraa, A.M. (2001), S. 359 ff. In deren Vor-
schlag soll jedoch nicht ein vorgegebener Betrag, sondern ein bestimmter Prozentsatz des BSP (z.B. 
50 % des Anteils des EG-Budgets am EG-BIP) durch einen progressiven Sozialproduktbeitrag - .in-
come tax• genannt - vereinnahmt werden. Der wesentliche Progressions-Parameter ist dabei das Pro-
Kopf-Einkommen der einzelnen Mitgliedstaaten im Verhältnis zum Pro-Kopf-Einkommen in der EU. 
Für eine eingehendere Analyse progressiver Beitragssatztarife siehe 3.2.1.3.2.2. 
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Der ausgleichende Hebesatz a ergäbe sich gemäß Gleichung (11b): 

(11b) YB~u 1 
a = ( yt ytjEt ) = ( yt ytjEt ) r vBt __ , . , , r _, . , , 

1 EU YJu YJu/E~u I YJu YJu/E~u 

Beide Konzepte führen - merkliche Progressionseffekte vorausgesetzt - zu einer 

beachtlichen interregionalen Umverteilung, die einer beträchtlichen innereuropäi-

schen Solidarität bedürfte. Da am Bestehen dieser Solidarität jedoch erhebliche 

Zweifel bestehen, dürften für ein progressives Beitragssystem kaum Verwirkli-

chungschancen bestehen, obwohl es zur Finanzierung interregionaler Redistri-

butionsmaßnahmen durchaus geeignet wäre. 

Die Einführung eines mit zunehmendem Sozialprodukt degressiv anwachsenden Bei-

trags widerspräche zwar nicht per se dem Leistungsfähigkeitsprinzip352, dürfte damit 

aber wohl kaum gerechtfertigt werden; es sind eher politökonomische Argumente, 

die für ein degressives Beitragssystem vorgebracht werden.353 

Beim gegenwärtigen Stand der europäischen Integration und besonders nach der 

Osterweiterung dürfte ein proportionaler Tarif mit dem Gerechtigkeits- und Solidari-

tätsempfinden am besten vereinbar sein. Ein kaum wahrgenommener Nachteil des 

proportionalen Beitragssatzes liegt allerdings in der ungleichmäßigen Reaktion auf 

eine unterschiedliche Wachstumsdynamik in großen und kleinen Volkswirtschaften, 

wie das folgende Zahlenbeispiel zeigt: 

Angenommen, es gebe in einer 10 drei Mitgliedstaaten A, B und C, wobei A eine 

große, B eine mittlere und C eine kleine Volkswirtschaft darstelle, die entsprechend 

ihrem Sozialprodukt einen bestimmten (Rest-)Finanzierungsbeitrag aufbringen müss-

ten. Wüchse nun das Sozialprodukt der großen Volkswirtschaft um einen bestimmten 

352 Vgl. Zimmermann, H., Henke, K.-D. (1994), S. 114 ff. 
353 Vgl. dazu die Diskussion des Vorschlags des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie unter 3.2.1.3.2.1. 
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Prozentbetrag (z.B. 10 %), während die beiden anderen stagnieren (Variante I in 

Tab. 6), läge die Wachstumsrate des Beitrags dieses Landes deutlich niedriger, als 

die des Landes C, wenn die kleine Volkswirtschaft um 10 % wächst und die größeren 

stagnieren (Variante II). 

Tab. 6: Fiktive Sozialproduktbeitrags-Vergleichs-

rechnung bei unterschiedlichem Wachstum 

Finanzbedarf: 10 € Variante 1 Variante II 

Sozial- Sozial- Sozial-
produkt Beitrag produkt Beitrag Veränderung produkt Beitrag Veränderung 

Land int.in€ int.in€ in t in€ in t in € oeaenüber t, in t in€ in t in € gegenüber t, 
A 10.000 5 11.000 5,24 4,76% 10.000 4,93 -1,48% 
B 7.000 3,5 7.000 3,33 -4,76% 7.000 3,45 -1,48% 
C 3.000 1,5 3.000 1,43 -4,76% 3.300 1,63 8,37% 

r 20.000 10 21.000 10 0% 20.300 10 0% .. 
Tab. 6: F1kt1ve Soz1alproduktbe1trags-Vergle1chsrechnung bei unterschiedlichem Wachstum 

Für kleine, schnell wachsende Volkswirtschaften, wie zum Beispiel Irland, dessen 

nominales BIP zwischen 1995 und 2000 um 103 % wuchs - während das deutsche 

BIP um gerade einmal 8 % anstieg - kann dieser Effekt von Nachteil sein; aufgrund 

geringer Sozialprodukte bei relativ hohen nominalen Wachstumsraten könnten von 

diesem Effekt auch die Beitrittsstaaten negativ betroffen sein. Teilt man jedoch die 

bisherigen 15 Mitgliedstaaten in fünf große und zehn kleine Volkswirtschaften auf, 

unterscheiden sich die Wachstumsraten im gewichteten arithmetischen Mittel kaum 

noch.354 

Das Heranziehen außenwirtschaftlicher Kennzahlen wie Zahlungsbilanzsituation, 

Export- oder Importvolumen als Indikatoren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ist 

nicht geeignet, Finanzierungsbeiträge gerecht zu bemessen.355 Der Konsum, insbe-

sondere der umsatzsteuerpflichtige, ist im Bereich der individuellen Besteuerung si-

cherlich ein (ergänzender) Indikator persönlicher Leistungsfähigkeit; eine individuelle 

Konsumbesteuerung durch die EU wäre mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip trotz re-

gressiver Wirkungen durchaus vereinbar. Die Verwendung der makroökonomischen 

Größe Konsum ist hingegen als Indikator der nationalen Beitragskraft nur bedingt 

tauglich. Es ist nicht einzusehen, warum ein Land mit einem hohen Investitionsanteil 

354 Die fünf großen Volkswirtschaften (D, E, F, 1, UK) wuchsen von 1995 bis 2000 fast genau wie die 
zehn kleinen um knapp 23 %. Eigene Berechnungen mit Daten aus Eurostat (2002), S. 160. 
355 Vgl. Peffekoven, R. (1981 ), S. 23 ff. Die Devisenbilanz spielt in diesem Zusammenhang in einer 
Währungsunion ohnehin keine Rolle mehr. 
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am Sozialprodukt weniger leistungsfähig sein sollte als ein Land mit hohem Konsum-

anteil. Das geltende Verfahren der Erhebung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel, die 

oberhalb eines (mehrwertsteuerpflichtigen) Konsumanteils am BSP von 50 % de fac-

to BSP-Beiträge sind, unterhalb aber geringer ausfallen, ist mit dem Leistungsfähig-

keitsprinzip kaum zu vereinen. 

Mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar und dem Gerechtigkeitspostulat die-

nend wäre also eine EU-Finanzierung über Steuern, die sich an der persönlichen 

Leistungsfähigkeit orientieren, oder über nationale Beiträge, die sich nach einem So-

zialproduktindikator richten. 

2.2.2.1.2 Äquivalenzprinzip oder .juste retour" 

Wenn öffentliche Leistungen nach dem Äquivalenzprinzip finanziert werden sollen, ist 

die Finanzierungslast entweder gemäß den aus diesen öffentlichen Leistungen ent-

stehenden Vorteilen oder Nutzen (daher auch benefit principle) zu verteilen oder ent-

sprechend den Kosten, welche die Individuen verursachen. Im ersten Fall spricht 

Haller auch von marktwirtschaftlicher Äquivalenz.356 Die Anwendung Letzterer für 

sämtliche Staatsleistungen, also total, wird in der Praxis kaum möglich sein. Selbst 

partielle marktmäßige Äquivalenz ist nur ansatzweise denkbar. Praktikabler sind Fi-

nanzierungskonzepte gemäß kostenmäßiger Äquivalenz, wobei sowohl individuelle 

als auch gruppenmäßige Kostenäquivalenz konstruierbar ist, sei es in totaler oder in 

partieller Form. 

Bei der Finanzierung internationaler Organisationen ist das Äquivalenzprinzip an-

wendbar, wenn Indikatoren existieren, die sinnvolle Schlüsse darauf ziehen lassen, 

welchen Nutzen ein Mitgliedstaat aus seiner Mitgliedschaft zieht oder welche Kosten 

er damit verursacht. Bei der Finanzierung der WTO (vgl. 2.1.2.2.1) wird offenbar der 

Welthandelsanteil eines Landes als guter Indikator für den Nutzen angesehen, den 

dieses Land aus seiner Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation zieht, bei der 

Eisenbahnorganisation OTIF die Länge der Bahnstrecken. Das letzte Beispiel zeigt, 

wie schwierig und fragwürdig die Bestimmung eines solchen Nutzenindikators ist, da 

es letztlich nur eine Mutmaßung sein dürfte, dass die Schienenlänge in proportiona-

356 Zur begrifflichen Untergliederung des Äquivalenzprinzips vgl. Haller, H. (1964), S. 12 f. 
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lern Verhältnis zum Nutzen aus dieser 10 steht. Dabei handelt es sich um eine Orga-

nisation mit sehr eng umgrenztem Aufgabengebiet. Bei einer komplexen 10 wie der 

EU mit vielfältigen Aufgaben ist ein solcher Nutzenindikator nicht mehr bestimmbar. 

Eben solche äquivalenztheoretischen Überlegungen stecken aber dahinter, wenn die 

Gerechtigkeit des Finanzierungssystems über die Verteilung der Nettopositionen be-

urteilt wird. Unter dem Begriff der Nettoposition - der ebenfalls verwendete Terminus 

Nettosaldo ist eine Tautologie, da jeder Saldo eine Nettogröße ist - versteht man im 

Zusammenhang mit der EU die Differenz zwischen den Zahlungen eines Landes an 

die EU und den aus dem EU-Haushalt zurückfließenden Mitteln. Ist diese Differenz 

positiv, ist das Land ein Nettozahler, ist sie negativ, handelt es sich um einen Netto-

empfänger. Um die Relationen dieser absoluten Zahlen zu verdeutlichen, werden die 

Nettopositionen auch im Verhältnis zum Sozialprodukt oder zur Einwohnerzahl an-

gegeben. Hinter dem Konzept der Nettoposition steht die äquivalenztheoretische 

Vermutung, dass die Zahlungen aus dem EU-Haushalt an einen Mitgliedstaat den 

pekuniären Nutzen dieses Landes aus seiner Mitgliedschaft in der EU darstellen 

bzw. die Kosten, welche das Land durch seine Mitgliedschaft verursacht. Dem Äqui-

valenzprinzip zufolge - man spricht hier auch vom Juste retour" - müssten die Bei-

träge der Mitgliedstaaten den empfangenen Beträgen möglichst genau entsprechen, 

die Nettopositionen mithin gleich null sein oder nahe bei null liegen. 

Erste Probleme wirft die Verwendung der Nettoposition bereits bei der Definition auf. 

Laut Kommission gibt es .30 bis 40 durchaus vertretbare Definitionen"357 dieser Fi-

nanzierungssalden. Als Erstes ist zu klären, welche Einnahmen in die Berechnung 

einfließen. Strittig ist dabei die Behandlung der traditionellen Eigenmittel, also Zölle 

und Abschöpfungen. Angesichts der vollständigen Gesetzgebungs- und Ertragsho-

heit der EU bei diesen Einnahmen wäre es politisch nachvollziehbar, Zölle und Ab-

schöpfungen nicht den einzelnen Mitgliedstaaten zuzurechnen. Wegen des Rotter-

dam-Antwerpen-Effekts ist die einzelstaatliche Zurechnung nach dem Ort der Ver-

einnahmung schon aus technischen Gründen nicht sinnvoll. Bei der Berechnung des 

so genannten ,operativen' Saldos nach der Definition der EU-Kommission wurde 

aber zeitweise genau dies getan. Bei der anderen von der Kommission durchgeführ-

ten Saldenberechnung, die basierend auf den Eigenmittel-Beschlüssen „als einzige 

357 Europäische Kommission (1998), Anhang 3, S. 5. 
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bis zu einem gewissen Grade formal anerkannt"358 ist, nämlich der Berechnung des 

,VK-Korrektur-Saldos' werden die traditionellen Eigenmittel implizit auf die Mitglied-

staaten entsprechend ihrem Anteil an den beiden anderen Eigenmitteln umgelegt.359 

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium differenziert in sei-

nem Gutachten zum Finanzierungssystem der EG zwischen dem Begriff der Netto-

position mit Zurechnung der traditionellen Eigenmittel entsprechend der Vereinnah-

mung und dem Begriff des Nettobeitrags, der ohne Zölle und Abschöpfungen be-

rechnet wird.360 

Der zweite strittige Punkt bei der Berechnung der Nettopositionen ist die Zurechnung 

der Ausgaben auf die Mitgliedstaaten. Klar ist, dass nur solche Ausgaben einzelnen 

Mitgliedstaaten zugerechnet werden können, die nicht in Drittstaaten fließen; die in 

diesem Sinne ,zurechenbaren Ausgaben' machen rund 94 % der Gesamtausgaben 

aus.361 Strittiger ist hingegen, ob die Verwaltungsausgaben, also alle Ausgaben, die 

nicht in Einzelplan 111/B rubriziert sind, bestimmten Mitgliedstaaten zugerechnet wer-

den sollen. Die Zurechnung dieser Ausgaben verbessert vor allem die Nettopositio-

nen der Länder, in denen die großen EU-Institutionen beheimatet sind, also Belgien 

und Luxemburg.362 So wichtig die Ansiedlung der Institutionen für die beiden Länder 

aber auch sein mag, mit der Zahlung von Gehältern an die EU-Bediensteten sind 

nicht per se Vorteile für diese Staaten verbunden, zumal ein großer Teil der Beschäf-

tigten seinen Wohnsitz in anderen Mitgliedstaaten hat. Der aus der Verwaltungstätig-

keit entspringende Nutzen (zum Beispiel durch die Generaldirektion Wettbewerb) 

kommt ebenfalls nicht spezifisch den Verwaltungssitzländern zugute. Die Kommissi-

on verzichtet daher auf die Zurechnung der Verwaltungsausgaben und berücksichtigt 

für den ,operativen' Saldo nur die ,zurechenbaren operationellen Ausgaben'.363 

358 Europäische Kommission (1998), Anhang 3, S. 5. 
358 Vgl. ebenda, Anhang 3, S. 5 f. Mittlerweile wird diese Art der Berücksichtigung der traditionellen 
Eigenmittelzahlungen auch bei der Ermittlung der ,operativen' Salden angewandt. Die Ermittlung des 
,VK-Korrektur-Saldos' dient alleine der Berechnung des Korrekturbetrages für das Vereinigte König-
reich (vgl. Kap. 1.3.2.2). 
380 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2012 ff. 
361 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 3, S. 3. 
362 In diesen beiden Mitgliedstaaten fallen etwa 80 % der Verwaltungsausgaben an, drei Viertel davon 
in Belgien. Vgl. Begg, 1. (2000), S. 55, Busch, B. (2002), S. 7. 
363 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 3, S. 3 f. 
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Ebenso kommt es zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem ob die Zurechnung 

der Ausgaben auf Soll- oder Ist-Zahlen beruht und ob die Summe der Finanzierungs-

salden gleich null ergeben soll oder nicht.364 

Jede Definition der Nettoposition beruht somit auf einer Methodik, die in gewissem 

Maße willkürlich ist. Darüber hinaus ist das Konstrukt der Nettoposition generell zwei-

felhaft in seiner Aussagekraft. Es unterstellt nämlich implizit, dass die Kosten und 

Nutzen aus der Mitgliedschaft in der EU allein an den budgetären Zahlungsströmen 

zu messen sind. Eben das ist aber nicht der Fall. Erstens stiftet nicht jeder EU-

Transfer den gleichen Nutzen: Zahlungen aus dem EAGFL-Garantie haben zweifel-

los eine weniger positive Wachstumswirkung als zum Beispiel Transfers für Infra-

struktur- oder Forschungsinvestitionen. Zweitens kommen bestimmte Zahlungen, 

insbesondere Agrarexportsubventionen zum Teil Empfängern aus anderen Ländern 

zugute, als den Ländern, in denen sie zur Auszahlung kommen. Von diesem .umge-

kehrten Gateway-Effekt"365 sind vor allem die Niederlande betroffen. Drittens verzerrt 

die Vernachlässigung der Nebenhaushalte, wie zum Beispiel der EIB, die Aussage-

kraft der Nettopositionen. Im Hinblick auf die vielfältigen Darlehensvergaben (vgl. 

Kap. 1.4) müssten .die mit der Kreditgewährung einhergehenden subventionswerten 

Vorteile zugerechnet werden"366• Viertens entstehen durch die Mitgliedschaft in der 

EU Vorteile, die die haushaltspolitische Dimension weit übersteigen. Hier sind die 

ökonomischen Vorteile infolge des steigenden Handels im Binnenmarkt367 zu nen-

nen, es ist aber auch an die sicherheitspolitische und kulturelle Dimension der euro-

päischen Integration zu denken. 

Zweifel an der Aussagekraft der Nettoposition werden auch mit dem (anekdotischen) 

Argument kundgetan, von strukturpolitischen Zahlungen an andere Länder könne 

auch die deutsche Volkswirtschaft profitieren, wenn wie zum Beispiel beim EU-geför-

derten Bau des Flughafens von Athen vor allem deutsche Baufirmen Aufträge erhal-

3&I Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 3, S. 4 f. 
365 Ebenda, S. 25. 
388 Dickartmann, D. (1999), S. 79. 
387 Nach einer Schätzung der Kommission anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Binnenmarktes 
fiel das EU-BSP im Jahr 2002 um 164,5 Mrd. Euro oder 1,8 % höher als ohne Binnenmarkt aus. Ku-
muliert sei bis dahin ein binnenmarktbedingtes BSP-Plus in Höhe von 877 Mrd. Euro entstanden. Vgl. 
Europäische Kommission (2002e), S. 6. 
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ten.368 Ökonomisch indes überzeugt es nicht: Es ist Griechenland, das im Beispiel 

den Flughafen und den Nutzen davon quasi geschenkt bekommt, während die deut-

sche Baufirma lediglich an einem Tauschgeschäft beteiligt ist, also für unternehmeri-

sche Leistung marktgerecht entlohnt wird.369 

Die Feststellung der Vor- bzw. Nachteile einer Mitgliedschaft in der EU anhand der 

Nettopositionen, mithin auf Basis rein formaler lnzidenz, ist also nicht möglich. Die 

tatsächlichen ökonomischen Wirkungen ließen sich nur mit Hilfe materieller lnzidenz-

analyse ermitteln, was jedoch mit erheblichen analytischen Schwierigkeiten verbun-

den ist.370 Der Rechnungshof stellt dazu fest:371 

.Die in der Rechnungsführung erfassten Haushaltsströme ermöglichen nämlich keine Bewertung der 
von diesen Gemeinschaftspolltiken erzeugten Anstoßwirkung. Wegen der Verflechtung der Volkswirt-
schaften innerhalb des Binnenmarktes ist es immer fragwürdiger, einen strikten Bezug zwischen dem 
Bestimmungsort der Gemeinschaftszahlungen und den daraus den Mitgliedstaaten erwachsenden 
Vorteilen herstellen zu wollen." 

Der Rechnungshof schätzt nach Modellrechnungen die Anstoßwirkung von EU-

Ausgaben auf die Produktion je nach Mitgliedstaat auf Werte zwischen + 48 % und 

+ 111 %.372 Unabhängig davon, inwieweit diese auf - angreifbaren - Modellannah-

men beruhenden Zahlen exakt zutreffen, bleibt festzuhalten, dass .die Auswirkungen 

der haushaltspolitischen Entscheidungen und nicht die reinen Finanzströme die 

stichhaltigsten Anhaltspunkte für etwaige Ungleichgewichte"373 liefern. 

Gretschmann hat in einer Studie den Versuch unternommen, die handelsschaffen-

den und handelsumlenkenden Effekte der EU-Mitgliedschaft und die daraus entste-

henden Steuermehreinnahmen oder Steuermindereinnahmen zu schätzen. Über die 

Verknüpfung dieser fiskalischen Effekte mit vorhandenen Nettopositionskonzepten 

lässt sich eine ,korrigierte' Nettoposition ermitteln. Wenngleich methodische Unzu-

388 Vgl. Friedrich, H. (2001), S. 30. Brok weist auf (spanische) Studien hin, .wonach von 10 ECU 
Strukturfondsleistungen 6 ECU wieder an die Geberländer zurückfließen• sollen. Brok, E. (1994), S. 
23. Einem Pressebericht zufolge wies auch der mittlerweile ehemalige spanische Wirtschaftsminister 
Rato darauf hin, dass .auch Deutschland erheblich von dem Geld, das aus Brüsseler Töpfen nach 
Spanien gelange, profitiere, weil ein Teil nach Deutschland zurückfließe. Als Beispiel nannte Rato die 
Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Madrid und Barcelona, für die Siemens die Hälfte der Züge 
liefert". Kersting, S. (2003), S. 3. 
388 Vgl. Memminger, G. (1997), S. 60 f., Heinemann, F. (2001), S. 214 f., Weise, C. (1997), S. 731. 
370 Vgl. Folkers, C. (1998), s. 618. 
371 Europäischer Rechnungshof (1998), S. 64. 
372 Vgl. ebenda, S. 65. 
373 Ebenda, S. 65. 
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länglichkeiten die Genauigkeit der Ergebnisse in Zweifel ziehen, zeigt sich für fast 

alle Mitgliedstaaten eine verbesserte und positive Nettoposition. 374 

Die Ermittlung eines ,VK-Korrektur-Saldos' zur Berechnung des Korrekturbetrages 

für das Vereinigte Königreich (vgl. Kap. 1.3.2.2) zeigt jedenfalls, dass innerhalb des 

bestehenden Finanzierungssystems auch Elemente des Äquivalenzprinzips enthal-

ten sind. Im Übrigen schimmert das Äquivalenzprinzip auch in anderen, extrabudge-

tären Bereichen der EU-Finanzen durch, so bei der Finanzierung des EEF oder -

früher- bei den Umlagen der EGKS.375 

Welchem der beiden Fundamentalprinzipien im Zusammenhang mit der EU-Finan-

zierung der Vorrang einzuräumen ist, ist nicht unabhängig von den, der EU-Ebene 

zugewiesenen Aufgaben, zu entscheiden. Die Frage steht somit in engem Bezug 

zum zweiten Gestaltungspostulat für das Finanzierungssystem, der aufgabenadä-

quaten Gestaltung der Einnahmenseite. 

2.2.2.2 ,,Aufgabenadäquanz" 

Eine zweite Forderung an das Finanzierungssystem besteht darin, die Art der Ein-

nahmentätigkeit an den spezifischen Aufgaben respektive Ausgaben der EU auszu-

richten, mithin eine den Aufgaben adäquate Finanzierung zu suchen. 

Die der EU-Ebene übertragenen Kompetenzen lassen sich aus staatsrechUicher 

Sicht differenzieren in ausschließliche Gemeinschaftszuständigkeiten, wozu zum 

Beispiel die Festlegung des Gemeinsamen Zolltarifs oder die Währungspolitik gehö-

ren, und konkurrierende Gemeinschaftszuständigkeiten, wie zum Beispiel bei der 

Agrarpolitik oder beim Umweltschutz. Bei Letzteren bleibt den Mitgliedstaaten die 

nationale Zuständigkeit, solange die EU-Ebene keine vereinheitlichenden Rechtsakte 

erlässt. Außerdem gibt es so genannte Rahmenkompetenzen (z.B. Forschung, 

374 Vgl. Gretschmann, K. (1998), S. 46 ff. Auffällig an den Ergebnissen ist, dass das Vereinigte König-
reich in absoluten Zahlen zum größten Nettoempfänger wird und Deutschland größter Nettozahler 
bleibt, wenngleich der Nettobeitrag um etwa zwei Drittel sinkt. Nur Schweden und Österreich ver-
zeichnen höhere Nettobeiträge, was mit vorübergehenden Sondereffekten erklärt werden kann. Die 
Summe der ,korrigierten' Nettopositionen ist nicht mehr null, sondern um den fiskalischen Gesamtef-
fekt der Integration größer als null. 
375 Vgl. Biehl, D., Winter, H. (1990), S. 56, Guth, E. (1997), S. 98. Bei den Finanzierungsanteilen des 
EEF lässt sich laut Guth eine Verteilung zu Lasten der am meisten an europäischer Entwicklungspoli-
tik interessierten Mitgliedstaaten beobachten. 
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Transeuropäische Netze) und Beitragskompetenzen (z.B. Kultur, Gesundheitspolitik) 

sowie Felder mit parallelen Zuständigkeiten, wozu das Kartellrecht und die Regional-

politik gehören.376 Wesentliche Grundsätze bei der Zuordnung und Ausübung der 

Kompetenzen sind das Subsidiaritätsprinzip sowie das Prinzip der Einzelermächti-

gung in Verbindung mit der fehlenden Kompetenz-Kompetenz. 377 Die EU kann sich 

dadurch nicht selbst neue Zuständigkeiten geben. 

Aus dieser juristischen Klassifizierung lassen sich allerdings kaum Schlüsse über die 

adäquate Finanzierung dieser Aufgaben ziehen. Insbesondere die Erfüllung des 

Gestaltungspostulats .Gerechtigkeir, mithin die Klärung der Frage, welches der bei-

den fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipien Maßgabe sein soll (vgl. Kap. 2.2.2.1 ), 

bedarf einer (positiven und normativen) Analyse der EU-Aufgaben aus dem ökono-

mischen Blickwinkel. Hierzu bietet sich (zunächst) die Einteilung der EU-Aufgaben 

nach Musgrave in die Bereiche Allokation, Distribution und Stabilisierung an. Im Hin-

blick auf die zukünftige Finanzierung sind dabei sowohl die bereits an die EU über-

tragenen Aufgaben in die Betrachtung aufzunehmen, als auch solche, die mittelfristig 

zum Kompetenzrahmen der EU gehören könnten. 

Die beiden ausgabenintensivsten Politikbereiche, in denen die EU Aufgabenzustän-

digkeit hat - die Agrar- und die Strukturpolitik - sind wegen ihrer Instrumente auf den 

ersten Blick der Abteilung Allokation zuzuordnen. Für die staatlichen Eingriffe in die 

Agrarmärkte werden zum einen das traditionelle Argument der Versorgungssicher-

heit und zum anderen das neuere, raumordnungspolitisch motivierte Argument ein-

gebracht, die Subventionierung der Landwirtschaft internalisiere positive externe Ef-

fekte. Beide Rechtfertigungen laufen auf die Definierung eines Kollektivgutcharakters 

hinaus. Beim klassischen Instrumentarium der Agrarpolitik, der Markt- und Preispoli-

tik, handelt es sich um massive Eingriffe in die Allokation der Güter- und Faktormärk-

te. Mit den die GAP mittlerweile dominierenden Direktzahlungen, die zudem immer 

produktionsunabhängiger werden, handelt die EU jedoch vor allem distributionspoli-

376 Vgl. Streinz, R. (2003), Rn. 128 ff. Bei Rahmenkompetenzen können den Mitgliedstaaten nur Rah-
menbedingungen aufgestellt werden, Beitragskompetenzen dürfen lediglich mitgliedstaatliche Politi-
ken ergänzende Wirkung haben. Bei parallelen Zuständigkeiten können die Mitgliedstaaten parallel 
zur EU-Ebene Regelungen erlassen, die den Zielen der EU-Politik aber nicht zuwiderlaufen d0rfen 
und dem Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts unterliegen. Vgl. ebenda, Rn. 134 ff. 
m Vgl. dazu Koenig, C., Haratsch, A. (1996), Rn. 42 ff. 
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tisch378, womit sich bereits die Vermutung aufdrängt, die GAP diene hauptsächlich 

der Einkommenssicherung der europäischen Landwirte. 

Auch im Bereich der Regional- und Strukturpolitik haben viele Instrumente nur vor-

dergründig allokationspolitischen Charakter. So werden mit dem Regionalfonds (EF-

RE) und dem Kohäsionsfonds öffentliche lnfrastrukturprojekte gefördert und mit dem 

Sozialfonds (ESF) und dem EAGFL-Ausrichtung zum Beispiel Maßnahmen zur be-

ruflichen Bildung.379 Auch in den anderen Budgetrubriken befinden sich viele Ausga-

ben, die allokationspolitisch begründet werden; quantitativ bedeutsam sind die Aus-

gaben für Forschung und Entwicklung. Allokativ wirksam, weil die marktwirtschaftli-

che Effizienz positiv oder negativ beeinflussend, sind auch viele der nicht mit Ausga-

ben verbundenen ordnungspolitischen Maßnahmen der EU, so zum Beispiel die Bei-

hilfenkontrolle, die Liberalisierung ehemals monopolistischer Märkte oder der ge-

sundheitliche Verbraucherschutz. 

Wenn nun aber im EU-Haushalt die Allokationspolitik eine dominierende Stellung hat, 

läge es nahe, die Finanzierungslast der Politikmaßnahmen den daraus entstehenden 

Nutzen entsprechend zu verteilen, mithin das Äquivalenzprinzip anzuwenden. Dieser 

Schluss verliert jedoch an Überzeugungskraft, wenn man die ausgabenträchtigen 

Politikmaßnahmen nicht mehr als allokationspolitische, sondern als distributionspoli-

tische Maßnahmen oder sie sogar als - politökonomisch erklärbare - Kompensati-

onsleistungen ansieht. 

Unter den fünf in Artikel 33 Absatz 1 EGV genannten Zielen der GAP sind mit der 

Produktivitätssteigerung, der Stabilisierung der Märkte, der Sicherstellung der Ver-

sorgung und der Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen vier alloka-

tive Ziele und mit der Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung für die 

landwirtschaftliche Bevölkerung lediglich ein distributives Ziel. Letzteres scheint aber 

nicht als gleichrangiges, sondern als übergeordnetes Ziel der GAP verfolgt zu wer-

den. Es ist geradezu offenkundig, dass die GAP vor allem eine Politik der Umvertei-

lung von den Verbrauchern, den nicht agrarischen Wirtschaftssektoren und den 

378 Grossekettler spricht gerade einer von Direktzahlungen dominierten GAP als .sozialverträgliche 
(gleichwohl nicht protektionistische) Strukturanpassung" Kollektivgutcharakter zu. Grossekettler, H. 
{1996), S. 23. Fraglich ist indes, ob dies zum vordergründigen Zweck der GAP erklärt werden kann. 

79 Zu den Aufgaben und Instrumenten dieser Fonds im Einzelnen vgl. Tkaczyr'lski, J.W., Rossmann, 
G. (2001 ), S. 93 ff. 
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Agrarproduzenten aus Nicht-EU-Ländern zum landwirtschaftlichen Sektor ist.380 Für 

die Finanzierung der GAP, insbesondere des EAGFL-Garantie wäre eine stärkere 

Ausrichtung nach dem Äquivalenzprinzip aber dennoch möglich und sinnvoll, wenn 

die Ausgaben national kofinanziert werden müssten381 oder die Beiträge nach den 

Ausgaben bemessen würden382. Je stärker solche - politisch kaum durchsetzbaren -

Vorschläge umgesetzt würden, desto geringer wäre der internationale Umvertei-

lungsgrad der GAP. 

Auch für die Regional- und Strukturpolitik lässt sich feststellen, dass der Einsatz allo-

kationspolitischer Instrumente (.Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen Ange-

botsbedingungen"383) vor allem dem Zweck der interregionalen Umverteilung 

dient.384 Die Struktur- und Kohäsionsfonds haben im Finanzierungssystem der EU 

gewissermaßen die Funktion eines Finanzausgleichs übemommen.385 Insbesondere 

die Konzentration der Strukturfondsmittel auf die so genannten Ziel 1-Regionen, also 

die Regionen mit einem in Kaufkraftstandards gemessenen Pro-Kopf-BIP von weni-

ger als 75 % des Gemeinschaftsdurchschnitts, sowie die Beschränkung des Kohäsi-

onsfonds auf die vier (im Jahr 1991) ärmsten Volkswirtschaften386 zeigen, dass es 

vorrangiges Ziel ist, .die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Re-

gionen [ ... ] zu verringern" (Artikel 158 EGV). Für dieses eine Drittel des EU-Budgets, 

das für die Stärkung des ,wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts', das so ge-

nannte Kohäsionsziel ausgegeben wird, kann das Äquivalenzprinzip als Grundsatz 

der Finanzierung nicht adäquat sein. Würde man die nutznießenden Mitgliedstaaten 

kostenäquivalent an der Finanzierung beteiligen, stünde dies der Absicht, den Ab-

stand der benachteiligten Gebiete zu verringern, geradezu entgegen. Somit kommt 

für diesen Aufgabenbereich nur eine Finanzierung nach dem Leistungsfähigkeits-

prinzip in Frage. Nicht zu übersehen ist im Bereich der Strukturpolitik allerdings die 

von den Mitgliedstaaten geleistete Kofinanzierung der Maßnahmen, die von 15 bis 

75 % der zuschussfähigen Ausgaben reichen kann.387 In diesem Umfang werden die 

3IO Die Agrarpolitik ist somit keine Umverteilung im Sinne der Kohäsionspolitik. 
381 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2029. 
382 Vgl. Beek, G. van der, Jacobs, M. (1999), S. 18 f. 
383 Europäische Wirtschaft (1993), S. 22. 
384 Grundsätzlich gilt, dass Regionalpolitik ebenso wie Strukturpolitik Oberbegriffe für ein Sammelsuri-
um von verschiedenen Politikmaßnahmen aus allen drei Bereichen der Musgraveschen Trias sind. 
385 Vgl. Peffekoven, R. (1991), S. 29, Walthes, F. (1996), S. 68 ff., Milbrandt, B. (2001), S. 88. 
388 Mit der EU-Erweiterung zum 1.5.2004 fließen Kohäsionsfondsmittel auch an die zehn neuen Mit-
~iedstaaten. 

7 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1999), S. 40. 
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Maßnahmen folglich - wenn auch nicht über den EU-Haushalt - kostenäquivalent 

finanziert. Im Hinblick auf die allokationspolitische Zielsetzung der Strukturpolitik ist 

diese Kostenbeteiligung der Mitgliedstaaten angebracht, immerhin hilft sie, reine Mit-

nahmeeffekte zu reduzieren. Andererseits führt dieses Verfahren dazu, dass bei feh-

lender Kofinanzierungsfähigkeit die strukturpolitischen Mittel gar nicht zur Auszah-

lung kommen können.388 Dem wirkt entgegen, hilft aber offensichtlich nicht völlig ab, 

dass die spezifischen Kofinanzierungsanteile der Mitgliedstaaten, die gewisserma-

ßen das Gewicht des Äquivalenzprinzips ausdrücken, wiederum von Leistungsfähig-

keitsaspekten beeinflusst sind.389 

Unabhängig von der historischen Genese der Kompetenzen und Aktivitäten der EU 

lässt sich die normative Frage nach der Korrektheit der Zuordnung von Kompetenzen 

auf die europäische Ebene stellen. In der wohlfahrtsökonomischen Theorie des Fis-

kalföderalismus werden - aufbauend auf Musgrave390 - die Staatsaufgaben den drei 

Abteilungen Allokation, Distribution und Stabilisierung zugeordnet. Oates stellte dar-

aufhin die Frage in den Mittelpunkt, welche staatliche Ebene für die Aufgaben dieser 

Bereiche am jeweils besten geeignet ist. 391 

Weitgehend Einigkeit besteht darüber, dass Maßnahmen zur interpersonellen Ein-

kommensumverteilung (Distribution) ebenso wie Maßnahmen zur Stabilisierung von 

Konjunktur und Wachstum, insbesondere die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 

Inflation, der Zentralebene in einem föderativen Staat zugeordnet werden sollen.392 

3811 Zu Beginn des Haushaltsjahres 2002 belief sich die aufgelaufene Summe nicht genutzter Förder-
gelder aus der Regional- und Strukturpolitik auf Ober 82 Mrd. Euro, am Ende des Haushaltsjahres 
2003 auf immer noch fast 75 Mrd. Euro. Vgl. o.V. (2002b), S. 14, Oldag, A. (2002), S. 25, o.V. 
~004a), S.11. 

Besonders niedrig ist die Selbstbeteiligung für Ziel 1-Regionen in Mitgliedstaaten, die Mittel aus 
dem Kohäsionsfonds beziehen, für welche es im Übrigen selbst nur geringer Eigenbeteiligung bedarf, 
sowie in äußerster Randlage befindliche Regionen, wie z.B. die französischen Überseedepartements 
oder entlegene griechische Inseln. Auch bei der Ziel 2- und der Ziel 3-Förderung ist die nationale Kofi-
nanzierung niedriger, wenn die Region auch Ziel 1-Gebiet ist oder in einem Kohäsionsland liegt. 
390 Vgl. Musgrave, R.A. (1959), S. 5 ff. 
391 Vgl. Oates, W .E. (1968), S. 37 ff. 
392 Vgl. Oates, W.E. (1972), S. 4 ff., Peffekoven, R. (1992), S. 537 f., Cansier, D., Bayer, S. (2003), S. 
242 f. Gegen eine dezentrale Wahrnehmung der Redistributionsaufgabe sprechen dadurch entste-
hende Anreize zu unerwünschten Wanderungen. Gegen eine dezentrale Stabilisierungspolitik werden 
v.a. zwei Argumente gebraucht: Erstens verfügen die untergeordneten Ebenen nicht Ober das zur 
Stabilisierungspolitik notwendige Instrument der Steuerung der Geldmenge, welches zum Schutz vor 
Inflation zentral angesiedelt sein muss und zweitens sind fiskalpolitische Maßnahmen auf regionaler 
Ebene mit hohen Sickerverlusten (externe Effekte) verbunden. Vgl. Oates, W.E. (1972), S. 4 ff. Feld 
und Kirchgässner führen auf der Basis neuerer Untersuchungen auch profunde Argumente für eine 
(teilweise) dezentralisierte Distributions- und Stabilisierungspolitik an. Vgl. Feld, L.P., Kirchgässner, G. 
(1998), s. 67 ff. 
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Weniger eindeutig sind die Ansichten darüber, inwieweit diese Aufgaben in einem 

Staatenverbund wie der EU der supranationalen Ebene zuzuweisen sind. Nachdem 

mittlerweile zwölf EU-Mitgliedstaaten ihre Geld- und Währungspolitik vereinheitlicht 

und zentralisiert haben - der nationalen Stabilisierungspolitik also ohnehin schon ein 

wesentliches Instrument fehlt - stellt sich die Frage, ob auch die fiskalpolitischen In-

strumente zumindest innerhalb der Eurozone zentralisiert werden sollen. Dazu ist 

festzustellen, dass die nationalen Finanzpolitiken bereits heute in ihrer Autonomie 

erheblich beschnitten sind: zum einen durch die - dem Schutz der gemeinsamen 

Währung dienenden393 - Regelungen des Maastrichter Vertrages zur finanzpoliti-

schen Konvergenz394 sowie des Stabilitäts- und Wachstumspaktes395, zum anderen 

durch die in manchen Bereichen mittlerweile weit gediehene - in der Regel mit Bin-

nenmarkterfordernissen gerechtfertigte - Steuerharmonisierung. 

Eine darüber hinausgehende Europäisierung der fiskalpolitischen Instrumente wird 

unter den Stichworten europäische Wirtschaftsregierung oder Aufwertung der Euro-

Gruppe diskutiert. Allerdings geht es dabei um eine verstärkte Koordinierung der na-

tionalen Finanz- und Wirtschaftspolitiken.396 Seltener zur Debatte stehen Vorschläge, 

eine Art europäische fiscal policy über den EU-Haushalt zu betreiben, wozu im Übri-

gen eine erhebliche Expansion des Budgets über die derzeitige Obergrenze von 

1,24 % des EU-BNE nötig wäre. 397 

Letzteres gälte auch für eine Ausweitung der EU-Aufgaben auf den Bereich der in-

terpersonellen Umverteilung und der sozialen Sicherung. Gegen eine (Teil-)Überwei-

sung dieser Aufgaben spräche zum einen, dass die Solidarität der europäischen 

Bürger mit den Bürgern anderer europäischer Nationen (noch) deutlich geringer ist 

393 Zu den zusammenhängen zwischen Budgetdisziplin und Geldwertstabilität vgl. Sturm, M. (1997), 
S. 102 ff., Europäische Zentralbank (1999), S. 49 ff. 
394 Vgl. Art. 104 EGV sowie das Protokoll (Nr. 20) Ober das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit 
~BI. Nr. C 191 (1992), S. 84). 

Der Pakt besteht aus der Entschließung des Europäischen Rates über den Stabilitäts- und Wachs-
tumspakt (ABI. Nr. C 236 (1997), S. 1), der Verordnung Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 Ober 
den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der 
Wirtschaftspolitiken (ABI. Nr. L 209 (1997), S. 1) sowie der Verordnung Nr. 1467/97 des Rates vom 7. 
Juli 1997 Ober die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit (ABI. 
Nr. L 209 (1997), S. 6). 
396 Vgl. Korkman, S. (2001 ), S. 287 ff., Ongena, H., Winkler, B. (2001 ), S. 339 ff. 
397 Die Sachverständigengruppe um MacDougall schlug Ende der 1970er Jahre eine .Konjunkturkon-
vergenzfazilität" vor, die sog. Reichenbach-Gruppe plädierte Anfang der 1990er Jahre für einen Stabi-
lisierungsmechanismus in deuUich kleinerem Umfang, der im Schnitt etwa 0,2 % des EU-BIP in An-
spruch nehmen sollte. Vgl. Europäische Kommission (1977), S. 18 f., S. 66, Europäische Wirtschaft 
(1993), S. 77 ff. Vgl. auch Vanheuketen, M. (1996), S. 45 ff. 



134 

als mit den eigenen Landsleuten, hohe Solidarität jedoch eine Grundvoraussetzung 

für die soziale Akzeptanz interpersoneller Umverteilung ist. Zum anderen fehlte zu 

einer Zentralisierung dieser Politik die Notwendigkeit, da unterschiedliche Redistribu-

tionsniveaus zwischen verschiedenen EU-Staaten deutlich geringere Wanderungs-

anreize ausüben als solche zwischen lokalen oder regionalen Gebietskörperschaf-

ten. Kommt es infolge der Osterweiterung doch zu verstärktem allokativ unerwünsch-

tem Wanderungsdruck, besteht dennoch kein Anlass, über Maßnahmen der Koordi-

nierung und Regulierung hinaus, eine Politik des sozialen Ausgleichs über den EU-

Haushalt zu betreiben. 398 

Die gegenwärtig betriebene Struktur- und Regionalpolitik dient unter der Überschrift 

Kohäsionspolitik der inter-regionalen Umverteilung zum Abbau wirtschaftlicher Un-

terschiede. Für diesen Zweck ist - wie bereits ausgeführt - eine Finanzierung gemäß 

dem Äquivalenzprinzip nicht adäquat, das Leistungsfähigkeitsprinzip entsprechend 

angezeigt. Ob dabei einer Finanzierung gemäß nationaler Leistungsfähigkeit, insbe-

sondere über Sozialproduktbeiträge, oder gemäß persönlicher Leistungsfähigkeit, 

also über eine Steuer, der Vorzug zu geben ist, ist im Hinblick auf das Aufgabenziel 

Kohäsion nicht eindeutig zu entscheiden. Denkbar wäre auch eine Bezugnahme auf 

regionale Leistungsfähigkeiten, schließlich werden auch auf der Ausgabenseite - mit 

Ausnahme des Kohäsionsfonds - regionale Indikatoren herangezogen. 

Während bei Stabilisierung und Distribution eine auf nationalstaatlicher Ebene zen-

tralisierte, jedoch kaum eine supranationale Aufgabenwahrnehmung angezeigt ist, 

wird die Allokationsfunktion des Staates nach dem Oatesschen Dezentralisierungs-

theorem399 vorzugsweise von untergeordneten Gebietskörperschaften wahrgenom-

men. Aus ökonomischer Sicht gibt es zwei wesentliche Gründe400, warum es sinnvoll 

ist, das Angebot öffentlicher Güter dezentral zu bestimmen: Zum Ersten lässt sich 

damit eine wesentlich bessere Übereinstimmung mit den Präferenzen der Bürger 

erreichen und zum Zweiten eröffnet föderale Vielfältigkeit im Angebot öffentlicher GO-

3911 Vorschläge, wie die nationalen Systeme der sozialen Sicherung vor allokativ unerwünschten Wan-
derungen geschützt werden können, haben Sinn und der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesfi-
nanzministerium gemacht. Vgl. Sinn, H.-W. (1995), S. 247, Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesmi-
nisterium der Finanzen (2000), S. 79 ff. 
399 Vgl. Oates, W.E. (1972), S. 35 ff. 
400 Auch aus der nicht-ökonomischen Perspektive lassen sich gute Gründe für einen föderalistischen, 
also dezentralen Staatsaufbau finden, wobei insbesondere die aus der politischen Philosophie stam-
menden Prinzipien der Subsidiarität und der Gewaltenteilung zu nennen sind. 
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ter dem Bürger Wahlmöglichkeiten.401 Diese bestehen aus den Möglichkeiten zur 

Abwanderung (,exit'), also Tiebouts ,voting by feet', und zum Widerspruch (,voice'), 

ohne die der Wettbewerb um das beste institutionelle Arrangement nicht möglich 

ist.402 

Es gibt jedoch auch Gründe, die für eine Zuweisung von Allokationsaufgaben an hö-

here staatliche Ebenen sprechen. Von besonderer Bedeutung sind dabei Effizienz-

aspekte und das Vorliegen externer Effekte.403 Wenn aufgrund von Unteilbarkeiten 

oder economies of scale eine dezentrale Aufgabenzuordnung nicht möglich oder in-

effizient ist, spricht dies für die Zuordnung der Aufgabe an eine übergeordnete Ebe-

ne.404 Für eine gemeinsame Verteidigungspolitik sprechen unter diesem Gesichts-

punkt economies of scale im Beschaffungswesen, für gemeinsame Entwicklungspoli-

tik niedrigere Verwaltungskosten. 

Ist das Angebot eines öffentlichen Gutes in einer Gebietskörperschaft mit positiven 

oder negativen externen Effekten auf andere Gebietskörperschaften verbunden, ist 

das von Olson formulierte Prinzip der fiskalischen Aquivalenz405 verletzt. Die Folge 

davon ist ein nicht optimales Angebot der öffentlichen Leistung. Abgesehen von der 

erstbesten, aber unrealistischen Lösung dieses Problems mit einer .separate go-

vernmental institution for every collective good with a unique boundary"406 bieten sich 

als zweitbeste Lösungen horizontale Kooperationen, vertikale Alimentationen sowie 

die Zuordnung der Aufgabe an eine übergeordnete Ebene an. Somit kann auch die 

Zuordnung einer Allokationsaufgabe an die EU-Ebene sinnvoll sein, sofern es sich 

um Kollektivgüter handelt, die europaweit ihren Nutzen streuen.407 

.. , Vgl. Oates, W.E. (1968), s. 48 f. 
402 Zu den Möglichkeiten und Grenzen institutionellen Wettbewerbs vgl. Hüther, M. (1999), S. 92 ff. 
403 Vgl. zum Folgenden Peffekoven, R. (1980), S. 612 ff. 
404 Allerdings ist dieses Argument nur dann relevant, .wenn öffentliches Angebot auch öffentliche Pro-
duktion voraussetzt". Ebenda, S. 613. Stehn weist darauf hin, dass sich sowohl die Effizienzgewinne 
durch Zentralisierung als auch die Wohlfahrtsgewinne durch Dezentralisierung realisieren lassen, 
wenn die Produktion und die Bereitstellung öffentlicher Leistungen getrennt werden, bezweifelt aber 
gleichzeitig, dass ein regional differenziertes Angebot von EU-Leistungen politisch Oberhaupt durch-
setzbar ist. Vgl. Stehn, J. (2002), S. 305 f. 
405 Olson versteht unter fiskalischer Äquivalenz .a match between those who receive the benefits of a 
collective good and those who pay for ir. Olson, M. (1969), S. 483. 
408 Ebenda,S.483. 
407 Die Ableitung einer Zentralisierungsnotwendigkeit aufgrund von spillover-Effekten setzt allerdings 
die Existenz von Verhandlungskosten bei anderen kooperativen Lösungen voraus. Vgl. Heinemann, F. 
(1996), S. 121 .• Die Existenz von Nutzen-Spillovers alleine ist keine hinreichende Rechtfertigung für 
die Zentralisierung." Ebenda, S. 126. 
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Zur Finanzierung europäischer Kollektivgüter ist die Mittelaufbringung über Steuern 

adäquater als über nationale Finanzbeiträge, die aus dem allgemeinen Haushalt auf-

gebracht werden: Da ein wesentlich deutlicherer Zusammenhang zwischen den 

Nutznießern und den Kostenträgern (im Sinne des Korrespondenzprinzips) bestün-

de, wären die Entscheidungsträger einem stärkeren Rechtfertigungsdruck bezüglich 

des Angebots unterworfen .• lt would focus the mind of politicians on what is the ap-

propriate level of public good provision, rather than on who can bring home bigger 

trophies to show to his voters."408 

Es muss allerdings festgestellt werden, dass innerhalb des bisherigen Aufgaben-

spektrums der EU nur wenige Felder in die Kategorie europäische Kollektivgüter fal-

len. Der Europäische Binnenmarkt mit seinen vier Grundfreiheiten hat sicherlich den 

Charakter eines öffentlichen Gutes, da kein EU-Bürger von den Grundfreiheiten aus-

geschlossen werden kann und keine Rivalität hinsichtlich der Inanspruchnahme be-

steht. Da dieses .Gut" aber mit (so gut wie) keinen Ausgaben verbunden ist, erübrigt 

sich die Frage nach der adäquaten Finanzierung. Die beiden ausgabenträchtigsten 

Politikbereiche, die Agrar- und die Strukturpolitik, haben zwar bedeutsame Allokati-

onswirkung, können aber nicht als Politik zur Bereitstellung europäischer Kollektivgü-

ter betrachtet werden: Die gedankliche Konstruktion eines europäischen Kollektiv-

guts ,Ernährungssicherheit' und vor allem die Geeignetheit der praktizierten GAP zur 

Bereitstellung dessen erscheint sehr zweifelhaft.409 Die raumordnungspolitischen Ar-

gumente für agrarpolitische Interventionen - Stichwort Landschaftspflege - gründen 

in der Regel auf lokal oder regional begrenzten externen Effekten, eine europaweite 

Streuung solcher externer Nutzen ist nicht zu beobachten.410 Ebenso gilt für die 

Struktur- und Regionalpolitik, dass - unabhängig von der Frage ihres grundsätzli-

chen Sinns - eine Zuordnung an die EU unter allokationstheoretischen Gesichts-

punkten .im Widerspruch zu den Empfehlungen des Dezentralisierungstheorems-411 

steht. Allokativ zu rechtfertigen ist hingegen die EU-Kompetenz im Bereich For-

schung und Technologie; sofern sich die Politik hier auf die finanzielle Förderung von 

Grundlagenforschung und internationalen Großforschungsprojekten beschränkt, stellt 

die Zentralisierung einen Beitrag zur Internalisierung externer Effekte und Realisie-

408 Tabellini, G. (2003), S. 93. 
409 Vgl. Koester, U. (2001 ), S. 322 f. 
410 Einschränkend ist anzumerken, dass aufgrund der Allmende-Problematik eine europäische Politik 
auf dem Gebiet der Hochseefischerei allokativ sinnvoll sein kann, wenngleich der europäische Raum 
dafür bereits wieder zu klein sein kann. 
411 Caesar, R. (2002a), S. 37. 
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rung von economies of scale dar.412 Auch die in Teilbereichen schon bestehenden 

Kompetenzen in Umweltschutzfragen sind differenziert zu betrachten. Umweltprob-

leme, deren Auswirkungen regional begrenzt sind (z.B. Abfallbeseitigung), bedürfen 

keiner Zentralisierung;413 Umweltprobleme von globaler Bedeutung (v.a. Klima-

schutz) gehörten hingegen global gelöst. Die EU ist im Sinne des Kongruenz-

prinzips414 nur für solche Umweltschutzausgaben die geeignete Ebene, deren Wir-

kung sich auf Europa erstreckt. 

Wenngleich das gegenwärtige EU-Budget nur zu einem kleinen Teil der Finanzierung 

europäischer Kollektivgüter dient, ist doch mittel- bis langfristig mit einer Zunahme in 

diesem Bereich zu rechnen. Ein Beispiel dafür wäre die Einrichtung einer europäi-

schen Grenzpolizei, da unzureichende Grenzsicherung wegen der Freizügigkeit in-

nerhalb Europas mit negativen spillover-Effekten verbunden ist; insbesondere in den 

Beitrittsstaaten kann ein suboptimaler Grenzschutz die Folge sein.415 Gerade auf den 

beiden neuen Säulen der EU (GASP und ZJIP) sind weitere europäische Kollektivgü-

ter von zunehmender Bedeutung, so zum Beispiel gemeinsame Streitkräfte oder im 

Bereich der internationalen Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung.416 

Zur Finanzierung von solchen (echten) europäischen Kollektivgütern ist eine direkte 

Lösung über die Erhebung einer Steuer einer indirekten, weil nicht unmittelbar mit 

dem Steuerbürger verknüpften Beitragslösung überlegen.417 Die Steuerlösung lässt 

die Nutznießer der europäischen Kollektivgüter leichter erkennen, zu welchem Preis 

412 Vgl. Stehn, J. (2002), S. 313, Folkers, C. (1998), S. 566, Europäische Kommission (1977), S. 61. 
Die gegenteilige Ansicht hierzu vertritt Caesar, R. (2002a), S. 39; kritisch argumentiert auch Thomas, 
I.P. (1997), S. 204 ff. 
413 Allerdings können auch Politikmaßnahmen mit primär lokaler, regionaler oder nationaler Wirkung 
grenzüberschreitende externe Effekte haben, wenn sie den internationalen Standortwettbewerb beein-
flussen. Insbesondere auf den Gebieten der Umwelt• und Sozialpolitik wird bisweilen befürchtet, de-
zentrale Kompetenzzuordnung könne zu gegenseitigen Unterbietungswettläufen (.race to the bottom· 
oder .Dumping") um die niedrigsten Standards führen. Mit ähnlichen Argumenten wird die Diskussion 
um eine Steuerharmonisierung geführt. 
414 Vgl. Biehl, D. (1996), S. 36 f. 
415 Vgl. Tabellini, G. (2003), S. 86. Die Kommission hat in ihrem Vorschlag für die mittelfristige Finanz• 
planung bis 2013 mit Hinweis auf eine EU-Außengrenze von über 90.000 km die Einrichtung einer 
Europäischen Grenzagentur als Schlüsselziel formuliert. Diese solle den Weg bereiten .für den Auf-
bau einer Europäischen Grenzschutzeinheit mit angemessener Mittelausstattung·. Europäische 
Kommission (2004f), S. 23. 
416 Das 1999 eingerichtete Europäische Polizeiamt Europol wird über eigene Mitgliedsbeiträge der EU· 
Staaten finanziert. 
417 .From an economic point of view, it would make more sense to finance the provision of true Euro-
pean public goods with the proceeds of a European tax levied for the purpose." Tabellini, G. (2002). 
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sie diese Kollektivgüter erhalten.418 Parallel zu der Frage, ob europäische Kollektiv-

güter von privaten Wirtschaftssubjekten direkt über eine Steuer oder indirekt über 

Finanzbeiträge finanziert werden sollen, ist zu klären, ob sich diese Finanzierung 

nach dem Äquivalenzprinzip oder dem Leistungsfähigkeitsprinzip richten sollte. 

Grundsätzlich ist für Ausgaben zu allokativen Zwecken .das Äquivalenzprinzip als 

Finanzierungskonzept das sinnvollere, da es als ,Simulation eines Preises für die von 

der EU bereitgestellten Leistungen', den Knappheitsverhältnissen und den nationalen 

Präferenzen besser Rechnung trägt"419• Aus vergleichbarem Grund ist also nicht nur 

die Steuerlösung der Beitragslösung überlegen, sondern auch das Äquivalenzprinzip 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Der praktischen Anwendung des Äquivalenzprinzips 

dürfte jedoch bei vielen allokativen Maßnahmen die Schwierigkeit entgegenstehen, 

einen kosten- oder gar einen nutzenäquivalenten Indikator zu bestimmen. Für einige 

Bereiche wäre eine näherungsweise kostenäquivalente Steuerfinanzierung denkbar, 

wenn es sich um Steuerobjekte handelt, die in einem sachlichen Zusammenhang mit 

den allokationspolitischen Maßnahmen stehen. Ausgaben für Klimaschutz könnten 

beispielsweise über Kohlendioxid (CO2)-Abgaben, der Ausbau transeuropäischer 

Verkehrsnetze über Mineralölsteuern finanziert werden. Bei anderen Maßnahmen 

wie zum Beispiel Grenzschutz, innere und äußere Sicherheit ließe sich eine Gleich-

verteilung von Nutzen und Kosten auf alle EU-Bürger unterstellen; im Hinblick auf 

das Äquivalenzprinzip wären daher (verteilungspolitisch inakzeptable) Kopfsteuern 

ideal. Gruppenmäßige Äquivalenz könnte in diesem Fall aber auch durch einen zur 

Einwohnerzahl proportionalen Finanzierungsbeitrag der Mitgliedstaaten erreicht wer-

den, wie ihn van der Beek und Jacobs für die Verwaltungstätigkeit der EU vorschla-

gen.420 Ist ein Bezug auf das Äquivalenzprinzip aber nicht möglich oder schlecht zu 

verwirklichen oder gar politisch unerwünscht, muss auf das Leistungsfähigkeitsprin-

zip zurückgegriffen werden. 

Alternativ zu der wohlfahrtsökonomischen Perspektive, aus der der Großteil des ge-

genwärtigen Budgets offenbar Umverteilungszwecken - also gewissermaßen der 

Kompensation wirtschaftlicher Rückständigkeit - dient, kommen Analysen politöko-

nomischer Provenienz zu der Einschätzung, das EU-Budget diene hauptsächlich der 

" 8 Zu einer eingehenderen Auseinandersetzung mit diesem Aspekt siehe die Ausführungen zum Pos-
tulat .Transparenz" (Kap. 2.2.2.4). 
419 Beek, G. van der, Jacobs, M. (1999), S. 18. 
420 Vgl. ebenda. Die Kosten für die Verwaltungstätigkeit der EU lassen sich - mit Abstrichen - als Kos-
ten für die Bereitstellung öffenUicher Güter ansehen, insbesondere solcher Kollektivgüter, die mit kei-
nen direkten Ausgaben verbunden sind wie z.B. der Wettbewerbsschutz oder der Verbraucherschutz. 
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Kompensation von lntegrationsverlierern.421 Die Erfüllung dieser Kompensationsfunk-

tion kann durchaus sinnvoll sein, sofern sie es ermöglicht Integrationsfortschritte zu 

machen, ohne einen Mitgliedstaat schlechter zu stellen, also Pareto-Verbesserungen 

zu erreichen.422 Problematisch an dieser Politik ist aber die mit ihr verbundene lneffi-

zienz.423 Heinemann beschreibt dies so: .Zunächst kommt eine Kompensationsforde-

rung auf den Tisch. Wird diese allgemein akzeptiert, dann wird nach einem allokati-

ven Deckmantel für die Zahlungen gesucht.°"'24 Als historische Beispiele werden da-

für die Einrichtung des Regionalfonds zur Kompensation des vom damaligen Finan-

zierungssystem i.w.S. benachteiligten Vereinigten Königreichs oder die des Kohäsi-

onsfonds genannt, mit dem die Zustimmung der begünstigten Länder zum Integrati-

onsschritt Währungsunion erkauft worden sein soll.425 

Wenn der EU-Haushalt aber tatsächlich nur ein Kompensationsinstrument ist, wäre 

es gleichgültig, ob die Einnahmenaufbringung am Leistungsfähigkeitsprinzip oder am 

Äquivalenzprinzip orientiert ist. Die Korrektur nicht konsensfähiger Verteilungswir-

kungen ist dann eben über ausgabenseitige Maßnahmen vorzunehmen. Nettopositi-

onen sind gemäß diesem .modifizierte[n] Äquivalenzprinzip"426 auch nicht mehr aus-

zugleichen (vgl. 2.2.2.1 ), sondern ihrerseits ein rationales Instrument zum Ausgleich 

unterschiedlicher Integrationsgewinne. 

Tatsächlich ist diese Konsequenz im bestehenden Finanzierungssystem aber nur 

unzureichend umgesetzt. Die Einrichtung der GAP ist zwar aus historischer Perspek-

tive eine Kompensationsleistung für das agrarisch geprägte Frankreich nach den frü-

hen Integrationsschritten im industriellen Sektor. Offensichtlich fehlkonstruiert ist das 

Finanzierungssystem aber, wenn mit Dänemark der zweitwohlhabendste Mitglied-

staat - unabhängig von Integrationsgewinn und -verlust - phasenweise in einer Net-

toempfängerposition ist, nur weil das Land einen hohen Agraranteil hat. Die (mit 

Ausnahme Zyperns) für alle Beitrittsstaaten zu erwartenden Nettoempfängerpositio-

nen würden diese folglich als zu entschädigende Integrationsverlierer qualifizieren, 

421 Vgl. Folkers, C. (1995), S. 90 ff., Heinemann, F. (2002b), S. 77 f., Caesar, R. (2002a), S. 36 f. 
m Vgl. Heinemann, F. (1999), S. 294, Folkers, C. (2002), S. 237 ff. 
423 Folkers hält die Ineffizienzen allerdings für unproblematisch: ,.Allokative Ineffizienzen müssen als 
Transaktionskosten gesehen werden, ohne die eine politische Einigung über wohlfahrtserhöhende 
Integrationsmaßnahmen nicht möglich ist." Ebenda, S. 257. 
424 Heinemann, F. (1999), S. 294. 
425 Vgl. Emmerling, T. (2002), S. 5 f. 
426 Folkers, C. (1995), s. 94. 
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was wohl kaum zutreffen dürfte. Die Genese des EU-Haushalts ist zweifellos eine 

Ansammlung erfüllter Kompensationsforderungen, jedoch ist das Budget als Ganzes 

nicht nur als Instrument zur Kompensation von Integrationsverlierern anzusehen.427 

Das gegenwärtige EU-Budget dient zu einem großen Teil der interregionalen und 

intersektoralen Umverteilung. Zu einem kleineren Teil dient es der Finanzierung allo-

kativer Maßnahmen. Wie in anderen Haushalten ist auch hier die vielfältige Vermi-

schung von distributiven und allokativen Maßnahmen problematisch. Beide Abteilun-

gen lassen indes weitere Ausgabenzuwächse erwarten: Da durch die Osterweiterung 

die wirtschaftliche Disparität innerhalb der EU zunimmt, wird auch der Umvertei-

lungsgrad steigen. Weitere Integrationsschritte sind im Hinblick auf das Angebot eu-

ropäischer Kollektivgüter zu erwarten. 

Für die Finanzierung der interregionalen Umverteilung sind nationale Finanzbeiträge, 

die sich am Leistungsfähigkeitsprinzip orientieren, adäquat. Bei der Finanzierung der 

GAP wäre hingegen eine Hinwendung zum Äquivalenzprinzip über das Prinzip der 

Kofinanzierung angebracht, um der Dominanz der Umverteilung Einhalt zu gebieten. 

Allokationspolitische Maßnahmen, insbesondere die Bereitstellung europäischer Kol-

lektivgüter sollten, wenn es möglich ist, nach dem Äquivalenzprinzip finanziert wer-

den. Eine Steuerfinanzierung für diese Ausgaben wäre adäquat. Explizite Stabilisie-

rungsmaßnahmen werden auf absehbare Zeit nicht über den EU-Haushalt zu finan-

zieren sein. 

Ein aufgabenadäquates Finanzierungssystem der EU i.w.S. bedürfte auf der Ausga-

benseite einer klareren Differenzierung zwischen distributiver und allokativer Mittel-

verwendung. Auf der Einnahmenseite wäre eine Differenzierung der Einnahmen 

nach ihrem Verwendungszweck zwar ein Verstoß gegen den klassischen Haushalts-

grundsatz der Non-Affektation, dem mittelfristigen Integrationsstand der EU aber an-

gemessen. 

427 Im Übrigen stellen empirische Untersuchungen fest, dass die wirtschaftliche Integration für alle 
Mitgliedstaaten mit Gewinnen verbunden ist. Nach einer Schätzung von Badinger waren die BIP der 
15 Mitgliedstaaten im Jahr 2000 zwischen 22 und 29 % größer, als sie ohne die wirtschaftliche Inte-
gration gewesen waren. Vgl. Badinger, H. (2003), S. 208. 
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2.2.2.3 ,,Autonomie" 

Einer der schwerwiegendsten Vorwürfe, die dem bestehenden Finanzierungssystem 

der EU gemacht werden, ist die mangelnde demokratische Legitimiertheit und die 

eng umgrenzte finanzielle Autonomie der EU-lnstitutionen.428 Das Einnahmensystem 

basiert im Kern auf den Eigenmittelbeschlüssen, die vom Rat der Europäischen Uni-

on gefasst werden und die vor ihrem Inkrafttreten von allen nationalen Parlamenten 

ratifiziert werden müssen. Das Europäische Parlament, welches bezüglich der Aus-

gabentätigkeit der EU differenzierte Mitentscheidungsbefugnisse besitzt (vgl. Kap. 

1.2), hat im Zusammenhang mit den Einnahmen der EU keinerlei Legislativfunktion. 

"The European Parliament is thus the only democratically elected parliament without 

the right to decide on the revenue side of the budget. "429 

Das Einstimmigkeitserfordernis sowohl im Rat als auch im Ratifizierungsprozess er-

öffnet jedem Mitgliedstaat - in Gestalt seiner Regierung oder seines Parlaments -

das Vetorecht bei Änderungen des Eigenmittelsystems. Die Europäische Union be-

findet sich hinsichtlich ihrer Finanzierung also in einer starken Abhängigkeit von ihren 

Mitgliedstaaten. Der niedrige finanzielle Autonomiegrad der EU drückt sich vor allem 

in der Art ihrer Einnahmen aus. Der Haushalt wird zwar gemäß Artikel 269 EGV .voll-

ständig aus Eigenmitteln finanziert", tatsächlich sind die so genannten Eigenmittel 

jedoch größtenteils nichts anderes als Beitragsleistungen (vgl. Kap. 2.1.3). Lediglich 

Zölle und Abschöpfungen, deren Finanzierungsanteil aber immer geringer wird, kön-

nen als echte Eigenmittel bezeichnet werden.430 Das Beitragssystem führt aber dazu, 

dass die Mitgliedstaaten aus ihren Zahlungen entsprechende Rückflussansprüche 

ableiten. Für Kommission und Parlament wird es dadurch entsprechend schwer, sich 

von diesen Ansprüchen zu lösen. 

Eine Stärkung der finanziellen Autonomie der EU wäre zu erreichen, wenn Eigenmit-

telbeschlüsse innerhalb einer EU-Finanzverfassung mit qualifizierten Mehrheiten ge-

fasst werden könnten und wenn dadurch Beschlüsse möglich wären, die Einnahmen 

der EU in echte Eigenmittel umzugestalten. Solche echten Eigenmittel hätten neben 

428 Vgl. Europäische Kommission (1998), S. 9, Haug, J. (2001 ), S. 227. 
429 Schreyer, M. (2001 ), S. 224. 
430 Die fiskalische Zielsetzung ist bei den traditionellen Eigenmitteln jedoch nur von nachrangiger Be-
deutung. 
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der Unabhängigkeit von nationalen Budgetentscheidungen eine (zumindest partielle) 

Gesetzgebungs- und Ertragshoheit der EU zur Bedingung. Zudem ist umfassende 

Finanzautonomie nicht mit einer exogenen Eigenmittelobergrenze vereinbar. Sollte 

der EU eine umfassende Finanzautonomie zugestanden werden, wäre die Übertra-

gung der Gesetzgebungs- und Ertragshoheit über eine oder mehrere Steuern opti-

mal. Mit geringerem, dennoch beträchtlichem Autonomiegewinn verbunden wären 

Ertragsbeteiligungen an bereits erhobenen nationalen Steuern. Allerdings ist beim 

Konnex EU-Steuer und Autonomie anzumerken, dass sowohl im Trennsystem als 

auch im Verbundsystem erhobene EU-Steuern sinnvollerweise weiterhin der Verwal-

tungshoheit der Mitgliedstaaten unterlägen, da die Einrichtung einer europäischen 

Steuerverwaltung nicht effizient wäre.431 Im Hinblick auf die Durchsetzung der Steu-

erpflicht wäre die EU also weiterhin von den Mitgliedstaaten abhängig.432 

Indes stellt sich die Frage, ob der EU zu ihrem gegenwärtigen Integrationsstand mit 

dem gegenwärtigen lnstitutionengefüge überhaupt eine so große Finanzautonomie 

zugestanden werden sollte. Nach dem alten Grundsatz .no taxation without repre-

sentation-433 bedarf eine europäische Besteuerung einer demokratisch legitimierten, 

die europäischen Bürger repräsentierenden Entscheidungsgewalt. Die Organe der 

EU haben in dieser Hinsicht Defizite, die mit politökonomischen Fehlanreizen ver-

bunden sind: 

1. Kommission 

Die Kommission wird in ihrer Zusammensetzung von den Regierungen der Mitglied-

staaten bestimmt, bedarf aber nach Artikel 214 EGV der Zustimmung des Europäi-

schen Parlaments (EP).434 Obwohl die Kommissare auf Vorschlag ihrer Heimatland-

regierungen ins Amt kommen, ist die Kommission ein supranationales Organ, wel-

ches tendenziell eine Politik der Zentralisierung befürwortet. Insbesondere die hinter 

der Kommission stehende Verwaltung, die schon sprichwörtliche Brüsseler Bürokra-

tie (.Eurokraten") leistet dieser Tendenz Vorschub. Bedingt durch die Restriktionen 

431 Eine eigene Steuerverwaltung kann nur bei Steuern in Frage kommen, bei denen die Anzahl der 
Steuersubjekte sehr gering ist, so wie bei der früher erhobenen Montanumlage (vgl. Kap. 1.1.1 ). 
432 Vgl. Peffekoven, R. (1981), S. 26. Allerdings dürften nachweisbare Verstöße gegen europäisches 
Steuerverwaltungsrecht besser geahndet werden können, als es In der angegebenen Quelle für inter-
nationale Organisationen im Allgemeinen angenommen wird. 
433 Der Grundsatz stammt aus dem amerikanischen Widerstand gegen die Steuergesetzgebung der 
britischen Kolonialherrschaft im Jahre 1765. 
434 Nach dem Vertrag von Nizza sind jeweils qualifizierte Mehrheiten erforderlich. 
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des Eigenmittelsystems konzentriert sich die Zentripetalkraft der EU-Verwaltung bis-

her auf ordnungspolitische Themen; eine Stärkung der finanziellen Autonomie der 

europäischen Ebene ließe aber auch die .Anziehungskraft des zentralen Etats" (Po-

pitz) vermutlich deutlich anwachsen.435 

2. Rat 

Der Rat setzt sich zusammen aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaates auf Minis-

terebene.436 In Finanzierungsfragen tagt er in der Zusammensetzung als Rat der 

Wirtschafts- und Finanzminister (ECOFIN-Rat). Die vom ECOFIN-Rat gefassten Ei-

genmittelbeschlüsse basieren jedoch regelmäßig auf den Grundsatzentscheidungen 

des Europäischen Rates, also der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. 

So setzt beispielsweise der geltende Eigenmittelbeschluss vom 29. September 2000 

die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Berlin vom 24. und 25. März 

1999 um. 

Auch wenn die Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat Mitglieder eines 

Unionsorgans und die Fachminister im Rat Mitglieder eines Gemeinschaftsorgans 

sind, so bleiben sie doch vor allem auch Vertreter ihrer Mitgliedstaaten. Folglich ist 

es nicht verwunderlich, dass in diesen gouvernemental besetzten Organen437 natio-

nale Interessen im Vordergrund stehen. Einstimmigkeit bei Finanzierungsentschei-

dungen stellt sicher, dass nicht gegen die Interessen einzelner Staaten verstoßen 

werden kann. Einzelne Staaten bekommen so aber auch die Möglichkeit, eine Fort-

entwicklung des Finanzierungssystems zu blockieren. Die Erweiterung der EU um 

vorläufig zehn Mitgliedstaaten zu einer Union von 25 macht den Konsensfindungs-

prozess noch schwieriger. Die Notwendigkeit der Ratifizierung gemäß den nationalen 

verfassungsrechtlichen Vorschriften zeigt, dass die Finanzierung der Union keine 

435 Da dieser zentrale Haushalt noch lange nicht gleichzeitig der größte Haushalt ist, ließe sich eine 
solche Entwicklung allerdings nicht mit den von Popitz genannten Gründen erklären. Vgl. Popitz, J. 
{1927), s. 347 ff. 

36 In besonderen Fällen tagt der Rat auch in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungs-
chefs, so zum Beispiel bei der Benennung des Kommissionspräsidenten (Art. 214 Abs. 2 EGV). Die-
ser Rat ist nicht identisch mit dem wenigstens zweimal jährlich tagenden Europäischen Rat (Art. 4 
EUV). 
437 Das Bundesverfassungsgericht sieht in seinem Maastricht-Urteil vom 12. Oktober 1993 in der exe-
kutiven Besetzung des Legislativorgans Rat keinen Verstoß gegen das Demokratieprinzip. da die 
mitgliedstaatlichen Regierungen selbst demokratischer Kontrolle unterliegen. Vgl. BVerfGE 89, 155 
(186 f.). Unabhängig von dieser juristischen Beurteilung bleibt festzuhalten, dass die Bildung eines 
Legislativ- und Exekutivorgans durch die Entsendung von Ministern aus Regierungen, die von Parla-
menten gewählt werden, die wiederum von den Bürgern gewählt werden, eine .demokratietheoretisch 
zweifelhafte Delegationsstufe" darstellt. Müller, C. (2002), S. 518. 
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EU-Kompetenz darstellt, sondern weiterhin der nationalen Souveränität unterliegt. Es 

stellt sich aber .die Frage, ob dieses Verfahren auch in Zukunft noch - unter Berück-

sichtigung der großen Anzahl der Mitgliedstaaten - gewährleisten kann, dass die für 

die Finanzierung der Politikbereiche der Union erforderlichen Maßnahmen ange-

nommen werden,..38• Die Übertragung der Finanzierungskompetenz auf die EU 

müsste daher mit der Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip verbunden sein.439 Mehr-

heitsentscheidungen - und seien sie noch so qualifiziert - haben jedoch stets zur 

Folge, dass einzelne Mitgliedstaaten überstimmt werden können . 

• Wäre es aber andererseits vorstellbar, dass die Union einen Mitgliedstaat um einen finanziellen Bei-
trag zu ihrem Haushalt ersuchen kann, ohne dass die Modalitäten und die Obergrenze von der Regie-
rung dieses Mitgliedstaates vorher gebilligt worden wärenr"0 

Diese vom Sekretariat des Europäischen Konvents aufgeworfene Frage zeigt folgen-

des Dilemma: Eine Stärkung der Autonomie und Handlungsfähigkeit der EU in Fi-

nanzierungsangelegenheiten erforderte die Übertragung dieser Kompetenz an die 

EU und die Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips. Unter dem Gesichtspunkt der Wah-

rung nationaler Interessen im Staatenverbund und der demokratischen Legitimation 

finanzieller Eingriffe müsste am Status quo festgehalten werden. 

Eine Kompromisslösung könnte eventuell darin bestehen, Grundsatzentscheidungen 

über das Finanzierungssystem weiterhin nach dem bisherigen Verfahren zu fällen. 

Dazu zählte zum einen eine Finanzverfassung der EU, die das Verfahren festlegt 

und eine genauere Aussage über die Art der (möglichen) Einnahmen trifft, als es Ar-

tikel 269 EGV bisher beinhaltet und nach Artikel 1-53 EU-Verfassung vorgesehen ist. 

Solange die EU noch nicht als Bundesstaat, sondern als Staatenverbund anzusehen 

ist, sollte die Eigenmittelobergrenze, die die Staatsquote der EU markiert, beibehal-

ten werden und in ihrer Höhe nur durch einstimmigen Ratsbeschluss und mit Billi-

gung durch die nationalen Legislativorgane verändert werden können. Damit ließe 

sich den Bedenken begegnen, eine erweiterte Finanzautonomie diene vor allem der 

Erweiterung der Kompetenzen und der Ausgaben. Darüber hinaus sollte, wenn die 

Einführung einer Steuer ermöglicht wird, die Auswahl des Steuerobjekts, und für Fi-

438 Europäischer Konvent (2003b), S. 3. 
438 Der Vorschlag einer Europa-Parlamentariergruppe, Entscheidungen Ober das Eigenmittelsystem im 
Rat mit Dreiviertelmehrheit und mit Zustimmung des EP zu beschließen, sie dann aber wieder gemäß 
den nationalen verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifizieren zu lassen, bleibt so gesehen auf halber 
Strecke stehen. Vgl. Brok, E. et al. (2003). 
440 Europäischer Konvent (2003b), S. 3. 
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nanzbeiträge die Wahl der Bemessungsgrundlage einstimmig getroffen werden, die 

Annahme der Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften obli-

gatorisch sein. Die verbleibenden Freiheitsgrade könnten autonom von EU-Organen 

ausgefüllt werden.441 Ähnliche Verfahrensvorschläge haben der Arbeitskreis Eigen-

mittel des Europäischen Konvents sowie Goulard und Nava gemacht.442 

3. Parlament 

Im Gegensatz zum Rat, der die Interessenvertretung der Mitgliedstaaten darstellt, 

repräsentiert das Europäische Parlament (EP) die europäischen Völker. Es ist das 

einzige direkt gewählte, ergo von den Bürgern legitimierte Organ der EU. Die Einbin-

dung dieses Organs in die Beschlussfassung über die Einnahmen und alle Ausgaben 

der EU ist daher eine angemessene und nachvollziehbare Forderung. Insbesondere 

die Einführung eines Steuererhebungsrechts wäre ohne die gleichzeitige Erweiterung 

der Befugnisse des EP nicht akzeptabel. 443 Der oben skizzierte Kompromiss zwi-

schen der Stärkung der EU-Autonomie und der Sicherung nationaler Souveränität 

wäre zur Verbesserung der demokratischen Legitimiertheit um die obligatorische Zu-

stimmung des EP zu ergänzen; ein parlamentarisches Initiativrecht in Finanzierungs-

fragen wäre konsequent, für Dissensfälle ein Vermittlungsverfahren vorzusehen. Der 

Preis für die bessere Legitimiertheit wäre aber der Anstieg der Komplexität des Ver-

fahrens, die ja verringert werden soll. 

Allerdings sind Zweifel angebracht, ob das EP als Repräsentant der europäischen 

Völker überhaupt geeignet ist. Das Interesse an Wahlen zum Europäischen Parla-

ment ist sehr gering. 2004 lag die Beteiligung bei 45,5 %, in einigen Ländern sogar 

deutlich unter 30 %. Einer Umfrage im Auftrag der Kommission zufolge wissen gar 

nur 43 % der EU-Bürger, dass das EP direkt von den Bürgern gewählt wird.444 Zwei 

wesentliche Gründe für das mangelnde Interesse am EP dürften zum einen das Feh-

len einer Wahl- und Kontrollfunktion gegenüber einer europäischen Regierung - die 

441 Sollte auf ein Steuerobjekt zugegriffen werden, das auch von den Mitgliedstaaten besteuert wird 
(z.B. MwSt-Zuschlag), müsste auch für die Regelung der Bemessungsgrundlage im Rat das Einstim-
migkeitserfordemis bestehen, solange dieses für Beschlüsse zur Harmonisierung der nationalen indi-
rekten Steuern (Art. 93 EGV) notwendig ist. 
442 Vgl. Europäischer Konvent (2003a), Rn. 10, Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 45. 
443 Vgl. Peffekoven, R. (1994), S. 113 f. Schmidhuber weist als Begründung für die Reserviertheit der 
Mitgliedstaaten gegenüber einem Mitentscheidungsrecht des EP darauf hin, .daß die Mitgliedstaaten 
ein zentrales Interesse daran haben, in dieser sensiblen Frage das letzte Wort zu haben". Schmidhu-
ber, P.M. (1991), S. 337. 
444 Paradoxerweise wird das EP gleichzeitig von den EU-Bürgern als wichtigstes EU-Organ angese-
hen. Vgl. European Opinion Research Group (2003), S. 25, 38 f. 
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es nicht gibt - sein, zum anderen die fehlende Relevanz hinsichtlich der Zahlungen 

an die EU. Wenn aber das unvollständige Budgetrecht ein Grund für das geringe In-

teresse ist, müsste eine Ausweitung der Mitwirkungsrechte auf der Finanzierungssei-

te das Interesse verstärken. 

Fraglich ist jedoch auch die Funktionsfähigkeit des politischen Wettbewerbs um die 

Sitze im EP. Da die Anzahl der Mitglieder des EP (MdEP), die aus einem Mitglied-

staat kommen, vertraglich festgelegt ist, bestimmen zum Beispiel die deutschen 

Wähler lediglich die Zusammensetzung der 99 deutschen MdEP'45, wobei sie die 

Auswahl aus den auch auf nationaler Ebene antretenden Parteien haben.446 In den 

Wahlkämpfen vor Europawahlen werden europapolitische Themen nur punktuell dis-

kutiert oder stehen im Hintergrund nationaler Diskussionen, werden unter Umstän-

den sogar zu nationalen Protest- oder .Denkzettel"-Wahlen umfunktioniert wie (zu-

letzt) 2004. Die nationalen Gruppen von MdEP schließen sich sodann mit MdEP der 

gleichen politischen Familie aus anderen Mitgliedstaaten zusammen, um europäi-

sche Fraktionen zu bilden. Die Vorstellung, dass der Wähler unter diesen Umständen 

eine Wahlentscheidung treffen könnte, mit der er seinen Präferenzen hinsichtlich der 

Finanzierung Ausdruck verleihen könnte, dürfte eine Illusion sein, solange es keine 

europäischen Parteien gibt. Die Zweifel an der Eignung des EP zur Vermittlung de-

mokratischer Legitimiertheit liegen jedoch noch tiefer begründet als allein im Wahl-

recht und Fehlen europäischer Parteien: Das EP ist ein Parlament der europäischen 

Völker, nicht des europäischen Volkes, welches es (noch) nicht gibt. Die Demokratie-

fähigkeit eines solchen Volkes setzte unter anderem die Existenz einer europäischen 

Öffentlichkeit voraus, zu der zum Beispiel auch ein europäisches Funk- und Presse-

wesen gehören würde.447 Für die Bürger ist die Kontrolle der EU-parlamentarischen 

Vorgänge wesentlich schwieriger und aufwändiger als auf nationaler Ebene; gleich-

zeitig ist das Interesse an der Tätigkeit des EP wegen mangelnden Betroffenheitsge-

""5 Die Verteilung der 732 Sitze auf die 25 Mitgliedstaaten ist nicht proportional zur Einwohnerzahl. Die 
Anzahl der Sitze eines Mitgliedstaates wächst stattdessen nur unterproportional zur Bevölkerung, 
weshalb .keine hinlängliche demokratische Wahlrechtsgleichheit gewährleistet ist". Scholz, R. (1995), 
S.120. 
m In Deutschland haben die Wähler bei der Europawahl - im Gegensatz zu einigen anderen EU-
Ländern - keinerlei Möglichkeit zur Persönlichkeitswahl, da die Reihenfolge auf den vorgeschlagenen 
Landes- oder Bundeslisten unveränderlich ist. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten gestattet den Wäh-
lern immerhin, ihre Listenwahl mit Vorzugsstimmen zu versehen, einige kleine Länder wie Luxemburg 
und Irland gestatten sogar das Panaschieren. 
""7 Vgl. Fuest, C. (1995), S. 127, Meermagen, B. (2002), S. 112 f. Meermagens Hinweis auf das Feh-
len einer gemeinsamen Sprache ließe sich mit dem Hinweis auf mehrsprachige Völker wie die 
Schweiz oder Belgien relativieren, ist aber ohne Zweifel eine Behinderung des politischen Diskurses. 
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fühls geringer. Über die Zweifel an einer erfolgreichen Beseitigung des so genannten 

Demokratiedefizits der EU durch erweiterte Haushaltsrechte des EP hinaus lässt sich 

sogar befürchten, dass gerade die EU-Parlamentarier sich tendenziell als Budgetma-

ximierer verhalten, eben weil die politischen Sanktionsmechanismen nicht funktionie-

ren.448 

Die Forderung nach einer Ausweitung der fiskalischen Autonomie der Europäischen 

Union ist angesichts der fortgeschrittenen Integration zum Staatenverbund nachvoll-

ziehbar und angemessen. Institutionelle und demokratische Unzulänglichkeiten stel-

len aber das Gestaltungspostulat Autonomie zumindest in Frage: Der Ministerrat 

setzt sich zusammen aus 25 Vertretern nationaler Regierungen449, die sich in der 

Regel auf parlamentarische Mehrheiten stützen. Der einzelne EU-Bürger kann mit 

seinem nationalen Wahlrecht nur einen Vertreter mitbestimmen, der Stimmenanteil 

seines Landes (bei qualifizierten Mehrheitsentscheidungen) wächst - nach den gel-

tenden Abstimmungsregeln - unterproportional zum Bevölkerungsanteil. Hinzu 

kommt, dass die Europapolitik im nationalen Parteienwettstreit ein Politikbereich mit 

wohl eher geringer Wählerbeweglichkeit450 ist, was bedeutet, dass dieses Politikfeld 

bei der Wahlentscheidung in der Regel von anderen Politikfeldern überdeckt wird. 

Fraglich ist in jedem Falle, ob der Rat dazu in der Lage ist, finanzielle Entscheidun-

gen zu treffen, die den Präferenzen der europäischen Bürger noch halbwegs ent-

sprechen. Insofern wäre die Einführung eines Mitbestimmungsrechts des Europäi-

schen Parlaments bei den Einnahmen wünschenswert, da dessen Bezug zum Wahl-

bürger direkt ist. Jedoch ist auch die demokratische Funktionsfähigkeit des EP frag-

würdig, wie in diesem Abschnitt dargelegt wurde. Der mit den institutionellen Unzu-

länglichkeiten verbundenen Furcht vor einem europäischen .Leviathan" ließe sich 

begegnen, wenn anstelle des Europäischen Parlaments die nationalen Parlamente 

für die demokratische Legitimierung der Einnahmenentscheidungen verantwortlich 

wären.451 Indes: Dem Ziel, der EU größere finanzielle Autonomie in einem wenig 

komplexen System zu verschaffen, wäre damit nicht gedient. 

448 Vgl. Caesar, R. (2001), S. 232, Caesar, R. (2002c), S. 142, Meennagen, B. (2002), S. 113, Müller, 
C. (2002), S. 512 f. 
«a Nach Artikel 203 EGV dürfte auch ein Minister eines Gliedstaates (z.B. eines Bundeslandes) 
Ratsmitglied sein; Jedoch müsste auch dieser befugt sein, .für die Regierung des Mitgliedstaats ver-
bindlich zu handeln". 
450 Zum Konzept der Wählerbeweglichkeit vgl. Zohlnhöfer, W. (1981 ), S. 85 ff. 
451 Vgl. Caesar, R. (2002c), S. 142. 
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Da offenbar ein Trade-off besteht zwischen der supranationalen Finanzautonomie 

auf der einen Seite und materieller demokratischer Legitimiertheit in Verbindung mit 

dem Schutz vor der Ausbeutung durch einen supranationalen .Leviathan• auf der 

anderen, darf das Postulat .Autonomie" nicht absolut verfolgt werden. Stattdessen ist 

ein Mittelweg zu suchen, der wie in diesem Abschnitt bereits skizziert aussehen 

könnte: Europäische Organe (Rat und EP) beschließen autonom über Detailregelun-

gen innerhalb einer Rahmenregelung im Sinne einer erweiterten Finanzverfassung, 

die weiterhin und mindestens solange die EU kein Bundesstaat ist, der Zustimmung 

aller Mitgliedstaaten bedarf. 

2.2.2.4 .Transparenz• 

Ein viertes Generalpostulat für das Gestalten eines rationalen Finanzierungssystems 

ist unter dem Oberbegriff Transparenz zusammenzufassen. Transparent sollte das 

Finanzierungssystem in zweierlei Hinsicht sein: Erstens sollte es technisch so ein-

fach sein, dass es für den .kundigen Durchschnittsbürger" verständlich und nachvoll-

ziehbar ist. Zweitens sollte von den Bürgern auch nachvollzogen werden können, 

wer die Verantwortung im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit trägt. 

Transparenz ist nicht nur Basis für Verständnis, sondern auch notwendige Voraus-

setzung für eine allgemeine Akzeptanz der europäischen Integration. 

Hinsichtlich der Einfachheit und Klarheit fällt das Urteil über das gegenwärtige Finan-

zierungssystem negativ aus: Es handelt sich um ein .unnötig komplexes und 

intransparentes System""52, das angeblich selbst Minister und Abgeordnete kaum 

verstehen.453 Insbesondere die komplizierte Berechnung der Mehrwertsteuer-

Eigenmittel und der Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich (vgl. Kap. 

1.3.2) tragen maßgeblich zur .Verschleierung des genauen Funktionierens des Sys-

tems und seiner Wirkungsweise"454 bei. Beklagenswerte Folge davon ist, dass die 

Bürger der EU nicht einschätzen können, wie groß ihr Beitrag zum Gemeinschafts-

budget ist.455 Das Europäische Parlament leitet aus der Kompliziertheit des Systems, 

die auch vom Europäischen Rechnungshof bemängelt wird456, die Forderung ab, 

452 Gerken, L., Raddatz, G., Schick, G. (2002), S. 11. 
453 Vgl. Haug, J. (2001 ), S. 227. 
454 Europäische Kommission (1998), S. 10. 
455 Vgl. Haug, J. (2001), S. 227. 
458 Vgl. Europäischer Rechnungshof (1999), S. 2. 
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dass die Eigenmittel .für den Bürger transparenter und deutlicher erkennbar wer-

den""57 müssen. 

Die Vorschläge, wie der mangelnden Transparenz entgegengetreten werden könnte, 

sehen unterschiedlich konsequent aus: Ein Teil derjenigen, die die Kompliziertheit 

des bestehenden Systems bemängeln, wäre mit einer .Entschlackung" des aktuellen 

Eigenmittelsystems bei seiner grundsätzlichen Beibehaltung zufrieden. Die Vor-

schläge dieser Befürworter des Beitragssystems laufen auf die Reduktion des Ei-

genmittelsystems auf die traditionellen Eigenmittel und die BSP-Eigenmittel hinaus. 

Die komplizierten Mehrwertsteuer-Eigenmittel sollen hingegen abgeschafft werden 

und - sofern durchsetzbar - der Korrekturmechanismus für das Vereinigte König-

reich ebenso.458 Transparenz würde bei diesen Reformvorschlägen vor allem als 

System-Transparenz verwirklicht.459 Nachrangig ist für diese .Beitragsreformer" of-

fenbar die Erkennbarkeit für den Bürger, also die Möglichkeit nachzuvollziehen, wel-

chen Beitrag man selbst zum EU-Budget leistet. Die Möglichkeit des Kenntlichma-

chens einer persönlichen lnzidenz sehen sie auch in einem offenen Ausweis eines 

EU-Anteils bei nationalen Steuern, insbesondere Mehrwertsteuer oder Einkommens-

teuer.460 

Den Aspekt des Kenntlichmachens individueller Belastung stellen hingegen Befür-

worter einer EU-Steuer in den Vordergrund. So unterstützt auch der Haug-Bericht 

des EU-Parlaments die .Einführung einer europäischen Steuer als direkte Einnahme, 

die [ ... ] eine engere Verbindung zwischen der Union und ihren Bürgern herstellen 

könnte"461 . Die damit verbundene Hoffnung lautet: .Europa would become more 

plausible and transparent if the citizens could see which part of their taxes is for the 

[ ... ] European Union .... 62 Zum Ziel führend in diesem Sinne kann eine nach dem 

Trennsystem erhobene Steuer sein, deren Aufkommen allein der EU zusteht; ebenso 

möglich ist aber auch eine quotale Ertragsbeteiligung an einer bereits national erho-

benen Steuer. Bei einer solchen Verbundsteuer müsste dem Steuerzahler allerdings 

457 Europäisches Parlament (2001), S. 7. Ähnlich postuliert der Arbeitskreis Eigenmittel des Europäi-
schen Konvents: .Es sollte den Bürgern möglich sein, sich Ober die Kosten der Union zu infonnieren 
und zu verstehen, wie diese finanziert wird." Europäischer Konvent (2003a), Rn. 6. 
458 Vgl. z.B. Caesar, R. (2001), S. 231, Gerken, L., Raddatz, G., Schick, G. (2002), S. 11 f. 
459 Optionen der Refonn des Beitragssystems werden in Kap. 3.2 detailliert diskutiert. 
460 Vgl. Caesar, R. (2001 ), S. 231. 
461 Europäisches Parlament (2001 ), S. 8. 
462 Haug, J. (2001 ), S. 227. Die gegenteilige Auffassung vertritt z.B. Wuenneling. Vgl. Wuenneling, J. 
(2003), s. 1. 
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deutlich gemacht werden, welcher Anteil an die EU fließt. Die verbreitete Unkenntnis 

über Aufkommensanteile bei nationalen Verbundsteuern wie der deutschen Ein-

kommensteuer lässt indessen daran zweifeln, dass den Bürgern der jeweilige EU-

Anteil bewusst wäre. Erfolgversprechender wäre hier wohl ein explizit ausgewiesener 

EU-Zuschlag. Die Merklichkeit eines solchen Steuerzuschlages wäre folglich Vor-

aussetzung für eine bessere Transparenz. Ebenso müsste eine nach dem Trennsys-

tem erhobene Steuer merklich sein, was zum Beispiel gegen als Produktionssteuern 

erhobene, auf Endverbraucherpreise überwälzte Abgaben spricht. Gleichwohl wäre 

die Ausweisung eines merklichen EU-Zuschlags respektive einer Steuer ambivalent, 

wenn die verbesserte Wahrnehmung in eine steigende Ablehnung der europäischen 

Integration mündete.463 

Die durch eine EU-Steuer erhöhte Transparenz des Einnahmensystems ließe sich 

weiter verbessern, wenn die Steuereinnahmen zweckgebunden wären: .[A] Europe-

an tax earmarked for concrete and specific European public goods would increase 

the transparency and legitimacy of EU decisions on those matters. ""64 Dieser von 

Tabellini eingebrachte Vorschlag sieht also vor, Steuer-Einnahmen nur zur Finanzie-

rung europäischer Kollektivgüter zu verwenden, Umverteilungsmaßnahmen hinge-

gen von diesen Mitteln auszuschließen.465 Der bedeutende Nachteil dieses Vor-

schlags liegt darin, dass das bewährte Budgetprinzip der Non-Affektation missachtet 

würde, wenn bestimmte Einnahmen für bestimmte Ausgaben reserviert werden. Der 

Nutzen des Non-Affektationsprinzips liegt in der Vermeidung einer speziellen Ausga-

benpolitik nach Kassenlage genauso wie einer an speziellen Ausgabenbedarfen ori-

entierten Steuerpolitik. 

In einem ganz anderen Licht steht das Postulat der Transparenz allerdings, wenn die 

Vermutung von Wieland zutreffend ist, dass .die relative lntransparenz der gegen-

wärtigen Finanzbeziehungen innerhalb der Union eine wichtige Voraussetzung für 

das Funktionieren des Systems""66 darstellt. Wenn Konsens nur durch Komplexität 

zu erreichen ist, bedarf das Finanzierungssystem der lntransparenz, um niemanden, 

also keinen Mitgliedstaat als offensichtlich Benachteiligten erscheinen zu lassen. 

'63 Aus diesem Grund nimmt Caesar das Postulat der Merklichkeit bewusst nicht in seinen Kriterienka-
talog für eine europäische Steuer auf. Vgl. Caesar, R. (1990b), S. 75 f., Henke, K.-D. (1981), S. 30 f. 
484 Tabellini, G. (2003), S. 94. 
465 Vgl. Tabellini, G. (2002), S. 1 f., Tabellini, G. (2003), S. 94. 
468 Wieland, J. (2002), S. 507. 
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Somit ist die lntransparenz aber bestenfalls im Sinne der Regierenden, jedoch nicht 

im Sinne der Regierten; die Aufnahme des Transparenzpostulats in die Anforderun-

gen an ein rationales Finanzierungssystem der Europäischen Union wird dadurch 

nicht in Frage gestellt. 

2.3 Zusammenfassende Beurteilung und Folgerungen für eine Reform des be-
stehenden Finanzierungssystems 

Im Hinblick auf das Postulat der Gerechtigkeit lässt sich feststellen, dass das gegen-

wärtig praktizierte Finanzierungssystem (Status quo) hauptsächlich am Leistungsfä-

higkeitsprinzip orientiert ist, teilweise jedoch auch Elemente aufweist, die dem Ge-

danken des Äquivalenzprinzips folgen. 

Auf die traditionellen Eigenmittel lassen sich die Konzepte der internationalen Äqui-

valenz und Leistungsfähigkeit jedoch nicht anwenden467 , lediglich die Zuckerabgaben 

können dem Äquivalenzprinzip zugerechnet werden. Aufgrund des Rotterdam-

Antwerpen-Effekts lassen sich die Zölle und Abschöpfungen den Mitgliedstaaten 

nicht sinnvoll zuordnen. Auch auf individueller Ebene sind die Gerechtigkeitskonzep-

te kaum anwendbar. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht kommt man für Han-

dels- und Agrarzölle zu dem Schluss: Eigentlich sollten diese Abgaben überhaupt 

nicht erhoben werden. Solange sie aber erhoben werden, sollte das Aufkommen der 

EU zufallen. 

Zur Beurteilung der beiden beitragsartigen Eigenmittel kann nur das Leistungsfähig-

keitsprinzip als Rechtfertigung in Frage kommen. Bei den Mehrwertsteuer-

Eigenmitteln ist jedoch auch die korrekte Umsetzung des Leistungsfähigkeitsprinzips 

in Frage zu stellen. Zwar lässt sich der volkswirtschaftliche Konsum als Indikator ge-

samtwirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ansehen (vgl. Kap. 2.2.2.1.1 ), jedoch wird 

dieser Gedanke pervertiert, wenn oberhalb einer bestimmten Höhe des Konsums die 

Bemessungsgrundlage wechselt, nämlich auf das (halbe) BNE. Sieht man Letzteres 

als geeigneten Indikator an, ist festzustellen, dass die Leistungsfähigkeit der Mit-

gliedstaaten durch die Mehrwertsteuer-Eigenmittel in unterschiedlichem, beinahe 

willkürlichem Maße belastet wird. Zudem werden Mitgliedstaaten mit hoher Umsatz-

467 Vgl. Beek, G. van der, Jacobs, M. (1999), S. 11 f. 
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steuerhinterziehung aufgrund der retrograden Berechnung der Mehrwertsteuer-

Eigenmittel (vgl. Kap. 1.3.2.1) unterproportional in Bezug auf ihren tatsächlichen 

Konsum belastet et vice versa. Die BNE-Eigenmittel verhalten sich dagegen per de-

finitionem proportional zum BNE der Mitgliedstaaten, sieht man einmal von den mög-

lichen Zahlungen zur Finanzierung des Korrekturbetrages ab. Die BNE-Eigenmittel 

können somit gut mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip gerechtfertigt werden. 

Ein Element des Äquivalenzprinzips im Finanzierungssystem stellt hingegen der Kor-

rekturmechanismus für das Vereinigte Königreich dar, da mit diesem die britische 

Beitragslast an die relativ geringen pekuniären Nutzen des Landes angepasst wer-

den soll. Die Korrekturlast wird wiederum von allen anderen Mitgliedstaaten - auch 

den Beitrittsstaaten468 - ihrem BSP-Anteil, also ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend 

getragen. Jedoch bleiben bei vier Mitgliedstaaten drei Viertel ihres Anteils am ge-

meinsamen BSP unberücksichtigt, was von den verbleibenden Mitgliedstaaten wie-

derum gemäß der Leistungsfähigkeit (BSP) getragen werden muss. Die Begründung 

für den Rabatt vom Rabatt folgt wiederum dem Äquivalenzgedanken: Deutschland, 

Österreich, Schweden und die Niederlande sind bedeutende Nettozahler. 

Eine ähnliche Vermengung von Äquivalenz- und Leistungsfähigkeitsprinzip ist auf der 

Ausgabenseite zu beobachten, wo strukturpolitische Maßnahmen national kofinan-

ziert werden müssen, die Kofinanzierungsanteile für wirtschaftlich besonders schwa-

che Regionen jedoch abgesenkt werden. 

Implikationen der Aufgaben der EU für die Gestaltung des Einnahmensystems sind 

maßgeblich davon abhängig, welchem Zweck die Ausgaben dienen. Unterteilt man in 

der Tradition der wohlfahrtsökonomischen Theorie des Föderalismus die Staatsauf-

gaben in die Bereiche Allokation, Distribution und Stabilisierung469, ist der EU-

Haushalt nur von den beiden ersten Abteilungen betroffen, da die EU abgesehen von 

der Geldpolitik noch keine stabilisierungspolitischen Aufgaben hat. Ob die EU mit 

ihren Ausgaben aber allokative oder eher distributive Ziele verfolgt, wird unterschied-

468 Eine Budgetsimulation der Kommission geht für alle zehn Beitrittsstaaten in den Jahren 2005 und 
2006 von einer Belastung durch den Britenrabatt in Hohe von jeweils mehr als 500 Mio. Euro aus. In 
den Jahren 2008 bis 2013 rechnet die Kommission mit einer Nettobelastung der neuen Mitgliedstaa-
ten (Inklusive Rumänien und Bulgarien) in Höhe von durchschnittlich 700 Mio. Euro. Vgl. Europäische 
Kommission (2003e), Europäische Kommission (2004c), S. 68, eigene Berechnungen. 
"89 Folkers hält diese Vorgehensweise für ungeeignet, da der EU-Haushalt kein Zentralhaushalt im 
klassischen Sinne sei. Vgl. Folkers, C. (2002), S. 30 ff. 
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lieh eingeschätzt: Nach Goulard und Nava zum Beispiel dienen weit weniger als die 

Hälfte der EU-Ausgaben redistributiven Zwecken, nach Heinemann hingegen etwa 

80 %.470 Die erste Einschätzung kommt zustande, wenn im Wesentlichen nur die 

Strukturpolitik als (interregionale) Umverteilung angesehen wird, die zweite, wenn 

auch die Gemeinsame Agrarpolitik als (intersektorale) Redistribution identifiziert wird. 

Obgleich sowohl die Struktur- und Regionalpolitik als auch die Agrarpolitik mit alloka-

tionspolitischem Instrumentarium ausgestattet sind, erscheint die Einschätzung bei-

der Politiken als Umverteilungsmaßnahmen angemessen. Für die Finanzierung die-

ses gewaltigen Ausgabenblocks ist eine Beitragslösung gemäß dem Leistungsfähig-

keitsprinzip adäquat, da das Äquivalenzprinzip nicht mit der Umverteilungsabsicht 

kompatibel ist und eine Steuerlösung an der gering ausgeprägten Umverteilungssoli-

darität scheitern dürfte. Eine interpersonelle Redistribution findet auf EU-Ebene im 

Übrigen nicht statt. Zur Beseitigung der allokativen Ineffizienzen, mit denen das Sys-

tem der Gemeinsamen Agrarpolitik verbunden ist, wären aber Elemente kostenmä-

ßiger Äquivalenz angebracht. In dieser Hinsicht wäre die Einführung einer nationalen 

Kofinanzierung in der Agrarpolitik, wie sie der Wissenschaftliche Beirat beim Bun-

deswirtschaftsministerium vorgeschlagen hatte471 , wünschenswert. Besonders 

Frankreich widersetzt sich solchen Vorschlägen bisher aber konsequent. 

Politökonomische Analysen kommen hinsichtlich der Beurteilung der EU-Ausgaben 

zu anderen Einschätzungen. So wird zum Beispiel von Folkers der EU-Haushalt al-

lein in der Funktion als Kompensationsinstrument gesehen472: als Kompensation un-

terschiedlicher Auswirkungen der wirtschaftlichen Integration, wobei die Integration, 

also die Schaffung des Gemeinsamen Marktes sowohl internationale als auch intra-

nationale Verteilungseffekte habe, die mit EU-Zahlungen ausgeglichen werden kön-

nen. Wenn aber der EU-Haushalt ein reines Kompensationsinstrument wäre, wäre 

die Finanzierung desselben ebenfalls Bestandteil dieses Kompensationsverfahrens, 

das über die Determination von Nettopositionen funktionieren müsste. Schlussfolge-

rung dieser These wäre nicht nur die Irrelevanz der häufig beklagten Ineffizienzen 

470 Vgl. Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 40, Heinemann, F. (2002b), S. 77 f. Die Reichenbach-Gruppe 
ordnete den überwiegenden Teil der Ausgaben - also Agrar- und Strukturpolitik - noch der Allokati-
onsabteilung zu, sah die Agrarausgaben aber bereits zunehmend .für Zwecke der sektoralen Umver-
teilung" verwandt. Europäische Wirtschaft (1993), S. 22. 
471 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2029. Die vorgeschlagenen nationalen Kofinanzierungssätze des Beirats von 75 bis 100 % würden die 
internationale Umverteilung nahezu völlig abbauen. 
472 Vgl. Folkers, C. (2002), S. 235 ff. 
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europäischer Ausgabenpolitik473, sondern auch die weitgehende Irrelevanz der Fi-

nanzierungsfrage.474 Indes sind Zweifel an dieser Sichtweise des europäischen 

Haushalts angebracht: Das EU-Budget ist sicherlich eine Ansammlung einzelner 

Kompensationsleistungen, jedoch kein perfektes Gesamtsystem in diesem Sinne. 

Die ökonomische Bedeutung einzelner Politikmaßnahmen bleibt daher durchaus von 

Relevanz. 

Die Ausgabentätigkeit ist in vielen Fällen mit allokationspolitischem Instrumentarium 

verbunden. Nur ein kleiner Anteil der EU-Ausgaben dient jedoch rein allokativen Zie-

len. Die Zuweisung von Allokationsaufgaben an die europäische Ebene kann sinnvoll 

sein, wenn damit economies of scale realisiert oder grenzüberschreitende externe 

Effekte internalisiert werden können. Unter der Annahme, dass die Aufgaben in die-

sem Bereich mittel- bis langfristig wachsen, gewinnt die Frage nach der adäquaten 

Finanzierung dieser Maßnahmen an Bedeutung. Dazu lässt sich die Aussage treffen, 

dass eine Steuerlösung einer Beitragslösung überlegen ist und das Äquivalenzprin-

zip dem Leistungsfähigkeitsprinzip. Die praktische Umsetzung, insbesondere des 

Äquivalenzprinzips dürfte allerdings mit Schwierigkeiten verbunden sein. Das Reser-

vieren von Steuereinnahmen für bestimmte Zwecke wäre ein Verstoß gegen das 

Budgetprinzip der Non-Affektation. Eine Lösung dieses Problems könnte darin be-

stehen, den Haushalt der EU in zwei Haushalte zu teilen: einen Haushalt für distribu-

tive Zwecke und einen für allokative Zwecke, wobei nur der zweite über originäre 

Steuereinnahmen zu finanzieren wäre.475 

Die finanzwirtschaftliche Autonomie der EU ist sehr eingeschränkt, es besteht wei-

terhin eine große Abhängigkeit von den Mitgliedstaaten. Die Zuweisung von Steuer-

quellen in Verbindung mit einer Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip brächte einen 

deutlichen Zugewinn an finanzieller Eigenständigkeit. Allerdings lässt sich bezwei-

feln, ob beim gegenwärtigen Integrationsstand der EU eine weitgehende Finanzau-

tonomie überhaupt angemessen ist. Institutionelle und demokratische Unzulänglich-

keiten der EU-Organe lassen einen unzureichenden Schutz der Bürger vor übermä-

473 Vgl. Folkers, C. (2002), S. 258. Folkers hält allokative Ineffizienz nur dann für relevant, .wenn die 
i!)eiche politische Zustimmung auch mit weniger ineffizienten Maßnahmen erreichbar wäre". Ebenda. 

4 Gerade weil er den EU-Haushalt als Kompensationsinstrument betrachtet, sieht hingegen Heine-
mann die Frage einer EU-Steuer als erledigt an. Vgl. Heinemann, F. (1999), S. 295. 
475 Vgl. Dickertmann, D., Ronnecker, S. (2003), S. 248 ff., Henke, K.-D. (2003), S. 141. 
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ßiger Besteuerung nicht ausschließen, weshalb die finanzielle Autonomie der EU 

vorerst nur begrenzt erweitert werden sollte. 

Dem Postulat der Transparenz, das auch das Kriterium der Einfachheit einschließt, 

genügt das gegenwärtige Eigenmittelsystem nur unzureichend. Insbesondere die 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel und der mit diesen verbundene Korrekturmechanismus 

für das Vereinigte Königreich sind ohne profunde Sachkenntnis praktisch nicht mehr 

nachvollziehbar; beide Elemente wurden mit jedem Eigenmittelbeschluss476 immer 

komplizierter. Der beste Weg zu einem transparenteren System wäre zweifellos die 

Abschaffung des Britenrabatts und der Mehrwertsteuer-Eigenmittel. Da sich das Ver-

einigte Königreich mit einer Streichung des Korrekturmechanismus eindeutig 

schlechter stellen würde, wird eine Zustimmung kaum zu erreichen sein. Sie wird 

wohl nur im Paket mit kompensierenden Entlastungen an anderer Stelle möglich 

sein. Bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln besteht ebenfalls ein erhebliches Behar-

rungsvermögen, insbesondere bei den Mitgliedstaaten, die sich mit einer noch stär-

keren Sozialproduktorientierung schlechter stellen würden. Raffiniert zu nennen aber 

dennoch nicht zielführend wäre in diesem Zusammenhang der Vorschlag der Rei-

chenbach-Gruppe, die Kappungsgrenze soweit abzusenken, dass alle Mitgliedstaa-

ten mit ihrer virtuellen Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage darüber lägen, also de 

facto Sozialproduktbeiträge daraus würden.477 Dies würde zwar bedeuten, .daß man 

die dritte Eigenmittelquelle stillschweigend fallen lässt und faktisch durch die vierte 

ersetzr478, nominell wären es aber immer noch Mehrwertsteuer-Eigenmittel, die im 

Übrigen immer noch erheblichen Einfluss auf das Korrekturverfahren für das Verei-

nigte Königreich hätten. Die lntransparenz nähme eher zu. 

Das bestehende Finanzierungssystem der EU funktioniert insoweit, als es die Ge-

meinschaft mit ausreichenden Mitteln ausstattet. Insofern ist bei jeder Veränderung 

der Anspruch zu erfüllen, die EU weiterhin sicher mit ausreichenden Ressourcen zu 

versehen. Das System zeigt jedoch auch deutliche Schwächen, weshalb im dritten 

Teil dieser Arbeit Optionen für Reformen vorgestellt und darauf untersucht werden, 

476 Mit der Vereinheitlichung der MwSt-Eigenmittel-Kappungsgrenze im Eigenmittelbeschluss 2000 
wurde ausnahmsweise eine Vereinfachung vorgenommen. 
477 Vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 86. In Gleichung (1) in Kap. 1.3.2.1 müsste in der ge-
schweiften Klammer der Zahlenwert 0,5 durch die neue Kappungsgrenze, z.B. 0,4 ersetzt werden. 
478 Ebenda. 
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ob sie den in diesem Teil formulierten Ansprüchen an ein rationales Finanzierungs-

system besser gerecht werden. 



157 

3. Möglichkeiten der Reform des Finanzierungssystems der Europäischen 
Union 

3.1 Grundsätzliche Alternativen: Beiträge versus eigene Einnahmen 

Die Analyse des Finanzierungssystems der EU anhand der Anforderungen an ein 

rationales Finanzierungssystem lässt Unzulänglichkeiten des Status quo erken-

nen.479 Somit besteht Reformbedarf. Gegenstand des dritten Teils dieser Arbeit ist 

daher die Frage nach den Alternativen zum bestehenden System. 

Unter dem Begriff Reform ist sowohl eine verbessernde Umgestaltung als auch eine 

planmäßige Neugestaltung zu verstehen. Der Reformbegriff reicht somit von der 

Veränderung im Detail bis zur Neuordnung des Ganzen. In dieser Bandbreite er-

streckt sich auch das Spektrum der Reformmöglichkeiten für das Finanzierungs-

system der EU: Es besteht einerseits die Option zur „Reform innerhalb des Beitrags-

systems" (Kap. 3.2) im Sinne einer verbessernden Umgestaltung der bestehenden 

Eigenmittel und Korrekturmechanismen. Als Ausdruck planmäßiger Neugestaltung 

wäre andererseits die .Erweiterung des Eigenmittelsystems um neue eigene Ein-

nahmen" (Kap. 3.3) aufzufassen, die letztlich sogar zu einer gänzlichen Beseitigung 

des heutigen Beitragssystems führen könnte. 

Vorschläge, das geltende, von Beiträgen dominierte Eigenmittelsystem umzugestal-

ten, werden in der Regel durch folgende (evtl. vermeintliche) Unzulänglichkeiten des 

bestehenden Systems begründet: 

• Marginalisierung der traditionellen Eigenmittel, 

• unangemessene Komplexität, insbesondere durch die Mehrwertsteuer-

Eigenmittel und den Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich, 

• ungerechte Lastenverteilung. 

479 Vgl dazu Kap. 2. 
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Vorschläge, das bestehende Einnahmensystem durch neue Einnahmen zu ergänzen 

oder gar zu ersetzen, haben darüber hinaus auch folgende Gründe: 

• Mangelnde finanzielle Autonomie der EU, 

• unzureichende Transparenz und 

• mangelnde demokratische Legitimiertheit des bestehenden Systems, 

• zunehmender Finanzbedarf, insbesondere durch die Osterweiterung. 

Eine grundsätzlich angelegte Diskussion wird daher (im wissenschaftlichen und poli-

tischen Diskurs) zu der Frage geführt, ob der EU neue Einnahmen in Form von ech-

ten Steuereinnahmen oder Krediten zugewiesen werden sollen oder ob das Bei-

tragssystem im Wesentlichen beibehalten werden soll. Während sich hinsichtlich ei-

ner EU-Steuer Befürwortende und Ablehnende in etwa die Waage halten, sind Für-

sprecher eines umfassenden Kreditaufnahmerechts in deutlicher Minderheit. 

Die Ausführungen zu den Anforderungen an ein rationales Finanzierungssystem der 

EU (Kap. 2) haben gezeigt, dass sich bestimmte Gestaltungspostulate besser mit 

Finanzbeiträgen, andere besser mit einem System eigener Einnahmen respektive 

Steuern erfüllen lassen. 

Das Postulat der Gerechtigkeit kann sowohl durch die Anwendung des Leistungsfä-

higkeitsprinzips als auch durch das Aquivalenzprinzip erfüllt werden.480 Ob dabei ei-

ne Beitrags- oder eine Steuerfinanzierung vorzuziehen ist, hängt zunächst einmal 

davon ab, ob das vorgegebene Fundamentalprinzip auf mitgliedstaatlicher oder indi-

vidueller Ebene verwirklicht werden soll. 

Eine gerechte Finanzierung auf der Basis mitgliedstaatlicher Leistungsfähigkeit lässt 

sich durch Beiträge besser erreichen, da sich Beiträge leichter an überzeugenden 

Indikatoren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ausrichten lassen. Für die Finanzie-

rung gemäß individueller Leistungsfähigkeit bieten sich direkt zu entrichtende Steu-

ern an, deren lnzidenz sowohl dem Anspruch vertikaler als auch horizontaler Ge-

rechtigkeit entspricht. Soll die Finanzierung sowohl der mitgliedstaatlichen als auch 

der individuellen Leistungsfähigkeit gerecht werden, bietet sich ein zweistufiges Ver-

480 Vgl. dazu Kap. 2.2.2.1. 
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fahren an: Mitgliedstaatliche Beiträge, die national explizit gemäß individueller Leis-

tungsfähigkeit aufgebracht werden. Unabhängig davon, ob die Regelung solch einer 

.Europasteue..-481 einheitlich vorgenommen oder dem Subsidiaritätsprinzip entspre-

chend den Mitgliedstaaten überlassen würde, hätte ein solches Verfahren folgenden 

Nachteil: International ließe sich keine horizontale Gerechtigkeit garantieren. Wirt-

schaftssubjekte mit gleicher Leistungsfähigkeit in unterschiedlich leistungsfähigen 

Mitgliedstaaten hätten höchstens zufällig die gleiche Belastung zu tragen. 

Ähnliche Folgerungen ergeben sich für die Anwendung des Äquivalenzprinzips: 

Gruppenmäßige, also mitgliedstaatliche Äquivalenz wird über Beiträge besser zu er-

zielen sein, individuelle Äquivalenz über direkt zu entrichtende Steuern. Letzteres 

scheitert indes - sofern überhaupt beabsichtigt - in der Regel am Fehlen geeigneter 

Steuerobjekte; ersatzweise ist wiederum auf Beiträge zurückzugreifen. 

Politikmaßnahmen, die vor allem dem Ziel der Umverteilung dienen sollen, werden 

nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip adäquat finanziert. Da im Aufgabenspektrum 

der EU nicht die interpersonelle Umverteilung, sondern internationale, interregionale 

und intersektorale Umverteilung praktiziert wird, ist das Leistungsfähigkeitsprinzip 

nicht in seiner individuellen Ausprägung, sondern kollektiv, das heißt in der Regel auf 

mitgliedstaatlicher Basis anzuwenden. 

Allokationspolitisch motivierte Ausgaben sind nach Möglichkeit unter dem Aspekt der 

Nutzen- oder Kostenäquivalenz adäquat zu finanzieren, weil somit dem Prinzip der 

fiskalischen Äquivalenz Rechnung getragen werden kann. Wenn eine individuelle 

Zurechnung von Nutzen oder Kosten annäherungsweise möglich ist, hat eine direkte 

Finanzierung über eine Steuer gegenüber Finanzbeiträgen den Vorteil, dass sie für 

den einzelnen Steuerzahler besser erkennbar ist. Ist das Äquivalenzprinzip nicht an-

wendbar oder sind die damit verbundenen Wirkungen verteilungspolitisch uner-

wünscht, bleibt als Alternative das Leistungsfähigkeitsprinzip. Da Letzteres in den 

nationalen Fiskalsystemen dominiert, werden nationale öffentliche Güter überwie-

gend nach dem Kriterium der Leistungsfähigkeit finanziert. 

481 Schick, G., Märkt, J. (2002), S. 31. Schick und Märkt unterscheiden die .Europasteuer", die von 
den Mitgliedstaaten zur Finanzierung ihrer Beiträge erhoben wird, von der „EU-Steuer" (ebenda, S. 
32), die mit Gesetzgebungs- und Ertragshoheit auf der EU-Ebene verbunden wäre. 
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Aus den Postulaten .Gerechtigkeit" und ,,Aufgabenadäquanz" lässt sich somit folgern: 

Im gegenwärtigen Haushalt der EU dominieren Ausgaben mit kollektiven Umvertei-

lungszwecken, weshalb eine Beitragsfinanzierung nach Leistungsfähigkeitsaspekten 

richtig ist. Eine zunehmende Bedeutung allokativer Maßnahmen, insbesondere euro-

päischer Kollektivgüter könnte der Einführung von direkt abzuführenden Steuern ei-

nen Sinn geben. Unterschiedliche Einnahmen für unterschiedliche Ausgaben zu re-

servieren, würde indes eine Abkehr vom Non-Affektationsgebot bedeuten. 

Das Postulat der ,,Autonomie""82 verlangt bei Entscheidungen über das Einnahmen-

system eine größere Unabhängigkeit der EU-Organe von den Mitgliedstaaten. Im 

geltenden Eigenmittelsystem ist diese Abhängigkeit sehr groß. Eine EU-Steuer könn-

te nach Ansicht verschiedener Autoren die Finanzautonomie der Gemeinschaft stär-

ken. Allerdings entscheidet weniger die Art der Einnahme über den Grad der finan-

ziellen Autonomie als vielmehr das Verfahren der Beschlussfassung. Nur die Abkehr 

vom Ratifikationsprinzip und vom Einstimmigkeitsprinzip im Rat sowie die Zustim-

mungspflicht des Europäischen Parlaments würden die Autonomie effektiv erhöhen. 

Angesichts des weiterhin unvollkommenen politischen Wettbewerbs innerhalb der 

EU bleibt indessen die kritische Frage nach der .demokratischen Reife" ihrer Organe. 

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass jede Stärkung der finanziellen Autonomie der 

EU mit einer Schwächung der nationalen Finanzautonomie verbunden sein wird. 

Die stärksten Argumente für die Einführung einer EU-Steuer lassen sich aus dem 

Postulat .Transparenz"483 ableiten. Beitragssysteme sind in der Regel mit dem Nach-

teil verbunden, die Steuerzahler im Unklaren darüber zu lassen, welche Last sie an 

der Finanzierung tragen. Direkt an die EU zu entrichtende Steuern würden die Er-

kennbarkeit für den Bürger deutlich erhöhen. Ohne die Koinzidenz von Steuer-

schuldner, Steuerträger und Steuerdestinatar kann dieser Transparenzeffekt jedoch 

nur abgeschwächt eintreten. Ein mitgliedstaatlicher Beitrag, der über eine nationale 

Europasteuer aufgebracht wird, kann den Kosten der EU daher möglicherweise mehr 

Transparenz verschaffen als bestimmte EU-eigene Steuereinnahmen. Gerade die 

traditionellen Eigenmittel Zölle und Abschöpfungen dürften den Trägern ihrer Last -

vor allem den Endverbrauchern - kaum als individueller Beitrag zur Finanzierung der 

"82 Vgl. dazu Kap. 2.2.2.3. 
-483 Vgl. dazu Kap. 2.2.2.4. 
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EU bewusst sein, zumal die Zölle als implizite Preisbestandteile nicht offen ausge-

wiesen werden. 

Festzustellen bleibt, dass die Postulate .Autonomie" und .Transparenz" eine besse-

re, jedoch keine zwingende Rechtfertigung für eine europäische Steuerhoheit zulas-

sen. Es ist sogar so, dass eine EU-Steuer nur unter bestimmten Bedingungen den 

Postulaten Rechnung tragen würde. Die vier aufgestellten Gestaltungspostulate für 

ein rationales Finanzierungssystem liefern zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine über-

zeugenden Gründe vom Beitragssystem grundsätzlich abzuweichen. Mittelfristig 

könnte ein steigender Ausgabenanteil für europäische Kollektivgüter und eine Wei-

terentwicklung des europäischen politischen Systems eine Teilfinanzierung über ei-

gene Steuern rechtfertigen. Erst der Übergang zu einem Bundesstaat - zu dem es 

möglicherweise gar nicht kommen wird - würde eine Vollfinanzierung über Steuern 

begründen. 

Die Diskussion um die Frage Beiträge oder eigene Einnahmen wird im wissenschaft-

lichen und politischen Diskurs nicht entlang der in dieser Arbeit aufgestellten vier 

Gestaltungspostulate geführt. Insofern wäre es nicht verwunderlich, wenn die Her-

vorhebung anderer Aspekte zu anderen Schlussfolgerungen führen würde wie die an 

den Postulaten orientierte, die zur Beibehaltung des Beitragssystems rät und die Ein-

führung europäischer Steuern nur unter restriktiven Bedingungen empfiehlt. 

Die bis 2004 für Haushaltsfragen zuständige EU-Kommissarin Schreyer - eine kon-

sequente Befürworterin einer Gemeinschaftssteuer - begründete ihre Forderung un-

ter anderem mit der Hoffnung auf ein Ende der unseligen .Nettozahler-Debatte".484 

Vielmehr werde das Augenmerk stärker vom nationalen ,juste retour' auf das Ver-

hältnis der individuellen Belastung zu den Wirkungen der Politik gerichtet.485 Schick 

und Märkt erwarten nicht das Ende der Nettozahlerdiskussion, jedoch einen Wandel: 

weg von der Fokussierung auf mitgliedstaatliche Nettopositionen, hin zur Abwägung 

individueller Vor- und Nachteile.486 Das Argument folgt somit dem Postulat der 

Transparenz: .Jeder Einzelne muss sich selbst der Gruppe der Nettozahler oder Net-

toempfänger zuweisen können, um sich im politischen Prozess entsprechend artiku-

' 84 Vgl. Sünder, H., Friedrich, H. (1999), S. 9, vgl. auch Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 44. 
-185 Vgl. Schreyer, M. (2001 ), S. 224. 
'"Vgl. Schick, G., Märkt, J. (2002), S. 29 f. 
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lieren zu können."487 In der Realität dürfte dieses Ideal allerdings daran scheitern, 

dass sich individuelle Rückflüsse durch die .Umwege" über nationale, regionale und 

lokale Haushalte noch schwieriger messen lassen als nationale Rückflüsse und der 

größte Teil der relativ gut messbaren Rückflüsse (Agrarausgaben) den allermeisten 

Bürgern überhaupt nicht zufließt, sie also zu Nettozahlern macht. Die Zahlungen an 

den EU-Haushalt würden niedriger als tatsächlich empfunden, wenn weiterhin paral-

lel nationale Beiträge geleistet werden. Damit wären aber nicht nur verzerrte indivi-

duelle Nettopositionen im Kalkül der Bürger; auch die Hoffnung auf eine Ende der 

kollektiven Nettozahler-Debatte dürfte sich als trügerisch erweisen: Die Mitgliedstaa-

ten wären - zumal ihnen vermutlich die Verwaltungshoheit über europäische Steuern 

obläge - ohne weiteres in der Lage, die Steuerzahlungen ihrer Einwohner als natio-

nalen Gesamtbetrag darzustellen, der den nationalen Rückflüssen wieder gegen-

übergestellt werden kann.488 Folglich wird auch jeder Mitgliedstaat bei der Einführung 

solcher Steuern die Auswirkung auf seine .Nettoposition" im Auge behalten. 

Gegner von EU-Steuern warnen vor der Einführung, da sie zu einer Einschränkung 

des Steuerwettbewerbs führe und institutionalisierten Steuerkartellen Vorschub leis-

te;489 die Offensichtlichkeit der tatsächlichen Belastung könne zudem die Akzeptanz 

der EU in der Bevölkerung schwächen.490 Zentralisierung ist immer gleichbedeutend 

mit Vereinheitlichung; unterschiedliche nationale politische Präferenzen können sich 

in der Steuergestaltung nicht mehr entfalten, das Subsidiaritätsprinzip wird somit ver-

letzt. Befürworter erwarten davon jedoch sogar einen Schub für die europäische In-

tegration: .La naissance d'un espace politique europeen serait favorisee."491 Ob eine 

EU-Steuer föderalistischen Entwicklungen tatsächlich förderlich oder eher hinderlich 

sein wird, ist demnach umstritten, jede Aussage letztlich spekulativ. 

Um Befürchtungen entgegenzutreten, die Einführung einer EU-Steuer würde die 

steuerliche Gesamtbelastung erhöhen, wird von den Befürwortern beteuert, dass na-

tionale Steuern im Gegenzug entsprechend gesenkt werden können.492 Das ist auch 

richtig, solange die Gesamtausgaben der EU konstant bleiben. Beim Ersatz von Fi-

487 Schick, G., Märkt, J. (2002), S. 30. 
488 Vgl. Caesar, R. (2001 ), S. 232, Muten, L. (2001 ), S. 228 f. 
489 Vgl. Buchanan, J.M., Lee, D.R. (1994), S. 223, Henke, K.-D., Perschau, O.D. (1999), S. 44, Cae-
sar, R. (2002b), S. 327. 
490 Vgl. Caesar, R. (1990b), S. 75 f. 
491 Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 43. 
492 Vgl. Berschens, R., Rinke, A., Uhlmann, R. (2001 ), S. 2, Haug, J. (2001 ), S. 227. 
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nanzbeiträgen durch EU-Steuern hätten die Mitgliedstaaten Freiräume, eigene Steu-

ern zu senken. Fraglich ist allerdings, ob diese Freiräume tatsächlich zur steuerlichen 

Entlastung genutzt werden und nicht zur in vielen Mitgliedstaaten dringend notwen-

digen Konsolidierung der Haushalte oder gar zur Erhöhung der Ausgaben.493 Für 

eine kompensierende Steuerentlastung auf nationaler Ebene spricht die Existenz des 

internationalen Steuerwettbewerbs, der sich innerhalb der EU durch die Osterweite-

rung noch verschärft hat. Mitgliedstaaten, die zusätzliche Belastungen nicht kompen-

sieren, geraten in Nachteil gegenüber kompensierenden Mitgliedstaaten. Gleichzeitig 

würde mit einer EU-Steuer aber auch ein Steuerkartell geschaffen, ein Bereich der 

Besteuerung, der dem Wettbewerb entzogen ist.494 

In Artikel 1-53 Absatz 3 des Vertrages über eine Verfassung für Europa ist über die 

Veränderung und Erweiterung des Eigenmittelsystems Folgendes bestimmt: 

.Die Bestimmungen über das System der Eigenmittel der Union werden in einem Europäischen Ge-
setz des Rates festgelegt; darin können in diesem Zusammenhang neue Kategorien von Eigenmitteln 
eingeführt und bestehende Kategorien abgeschafft werden. Der Rat beschließt einstimmig nach Anhö-
rung des Europäischen Parlaments. Dieses Gesetz tritt erst nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im 
Einklang mit ihren jeweiligen Verfassungsbestimmungen in Kratt.•495 

Die Einführung einer EU-Steuer ist damit weder vorgesehen noch ausdrücklich aus-

geschlossen. Eine Prüfung, inwieweit rechtliche Hindernisse einer EU-Steuerhoheit 

im Wege stünden, würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Stattdessen soll in 

Kap. 3.3.2 davon ausgegangen werden, dass die Einführung einer EU-Steuer vom 

Grundsatz her möglich ist, sofern der politische Wille dazu besteht. 

Bei einigen der wesentlichen Akteure ist dieser politische Wille tatsächlich vorhan-

den. Sowohl (mittlerweile ehemalige) Kommissionsmitglieder (Präsident Prodi und 

Haushaltskommissarin Schreyer) als auch Mitglieder des ECOFIN-Rates - Reynders 

(Belgien), Juncker (Luxemburg) und Eichel (Deutschland) - haben sich für die Ein-

führung einer EU-Steuer ausgesprochen.496 Andere Mitgliedstaaten (Vereinigtes Kö-

403 Vgl. Huber, B. (2001a), S. 10, Caesar, R. (2001), S. 233. 
494 Vgl. Buchanan, J.M., Lee, D.R. (1994), S. 223. 
495 Gegenüber dem Entwurf des Europäischen Konvents hat die Regierungskonferenz zwei beachtli-
che Veränderungen an Art. 1-53 Abs. 3 vorgenommen: Zum einen wurde die Erwähnung einer Eigen-
mittelobergrenze gestrichen, zum anderen wurde die Ratifizierungspßicht eingefügt. Vgl. Art. 53 Abs. 3 
des Entwurfs eines Vertrags über eine Verfassung für Europa, CONV 850/03, im Internet veröffentlicht 
unter http://european-convention.eu.int/docs/Treaty/cv00850.de03.pdf (9.7.2004]. 
498 Bundesfinanzminister Eichel hatte sich im Jahre 2001 für die Einführung einer EU-Steuer ausge-
sprochen, im Jahre 2004 - nach einem Plädoyer des österreichischen Bundeskanzlers Schüssel für 
eine EU-Steuer - aber wieder eine ablehnende Haltung bezogen. Vgl. o.V. (2004f), S. 3. 
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nigreich, Schweden, Irland und die Niederlande) sind jedoch strikt dagegen.497 Sogar 

das Europäische Parlament hat sich - anders als sein Haushaltsausschuss und ent-

gegen früherer Entschließungen - gegen die Einführung einer EU-Steuer ausge-

sprochen.498 Kurz- bis mittelfristig, das betrifft insbesondere die Verhandlungen zur 

.Agenda 2007" dürfte die Einführung einer EU-Steuer eher unwahrscheinlich sein, 

eines Verschuldungsrechtes nahezu ausgeschlossen. Mittel- bis langfristig ist jedoch 

die Etablierung einer EU-Steuer politisch vorstellbar. So schlägt die Kommission in 

ihrem Eigenmittelbericht vom Juli 2004 die Einführung steuerbasierter Eigenmittel in 

der übernächsten Finanzierungsperiode, also von 2014 an, vor.499 

Schon aus diesem Grund ist es sinnvoll, die Eignung bestimmter Steuern als EU-

Steuern zu prüfen. Dabei ist auch in die Betrachtung miteinzubeziehen, ob - unab-

hängig von der Frage .Braucht die EU eine Steuer?" - bestimmte Steuern aus öko-

nomischen Gründen der EU zugewiesen werden sollten, so wie zum Beispiel die Zöl-

le. 

Im folgenden Abschnitt soll jedoch zuerst untersucht werden, welche Veränderungen 

im Rahmen des Beitragssystems diskutiert werden und welche unterstützt werden 

können. 

3.2 Reform innerhalb des Beitragssystems 

3.2.1 Reformoptionen für die Eigenmittel 

3.2.1.1 Traditionelle Eigenmittel 

Da eine nationale Ertragshoheit bei den Zöllen und den heute Agrarzölle genannten 

Abschöpfungen wegen des so genannten Rotterdam-Antwerpen-Effektes (vgl. Kap. 

487 Vgl. o.V. (2001a). s. 3. 
498 Vgl. o.V. (2001b). S. 8, Europäisches Parlament (2001), S. 5 ff., Europäisches Parlament (1990), 
S. 244, Europäisches Parlament (1992), S. 80. Eine umfangreiche Sammlung wörtlicher Zitate zum 
Thema EU-Steuer listen Emmerling und von Ackere auf. Vgl. Emmerling, T., Ackere, S. von (2002), S. 
15 ff. 
499 Vgl. Europäische Kommission (2004c), S. 59. Die neuen Einnahmen sollten nach dem Vorschlag 
der Kommission die MwSt-Eigenmittel komplett und die BSP-Eigenmittel teilweise ersetzen. Etwa die 
Hälfte des Budgets sollte durch die Steuereinnahmen gedeckt werden. 
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1.3.1.2) zu einer mit nationalen Verbrauchsunterschieden nicht zu rechtfertigenden 

Streuung im Aufkommen führen würde, ist die EU-Ertragshoheit bei diesen Abgaben 

unumstritten. Dennoch angestellte Untersuchungen zu den Auswirkungen eines Er-

satzes der traditionellen durch BSP-Eigenmittel zeigen wenig überraschende Mehr-

belastungen für Belgien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich.500 

Problematisch an den traditionellen Eigenmitteln ist nicht die Zuordnung von Gesetz-

gebungs- und Ertragshoheit an die EU, sondern das Wesen der Abgaben selbst und 

deren fiskalische Entwicklung. Zölle und Agrarzölle sind Instrumente des Protektio-

nismus, die den internationalen Warenaustausch behindern.501 Im Zuge der Liberali-

sierung des Welthandels ist mittelfristig ein weiterer Abbau der tarifären Handels-

hemmnisse zu erwarten. Die Einnahmen aus den traditionellen Eigenmitteln werden 

somit weiter marginalisiert und entfallen langfristig möglicherweise ganz. Den relati-

ven und absoluten Beitrag der traditionellen Eigenmittel im Zeitverlauf veranschauli-

chen die Abbildungen 5 in Kap. 1.3.1.1 und 7 in Kap. 1.3.1.2. Die im Jahre 2001 in 

Kraft getretene Erhöhung der Erhebungskostenpauschale von 10 auf 25 % hat die 

Einbußen im EU-Haushalt vergrößert. Eine Beseitigung der Zuckerabgaben wäre im 

Zusammenhang mit einer ohnehin überfälligen Reform des Zuckermarktes502 mög-

lich. Da die Zuckerabgaben unter den Eigenmittelplafonds fallen, ergäbe sich bei ei-

ner entsprechenden Senkung der Ausgaben - die Ausgaben übersteigen die Ein-

nahmen im Zuckersektor - zusätzlicher Spielraum innerhalb des Plafonds. 

Eine Trendumkehr bei der Entwicklung der traditionellen Eigenmittel könnte nur eine 

Ausweitung auf andere Abgabenobjekte erwirken. Lienemeyer verwendet dafür das 

Oxymoron .Modeme traditionelle Eigenmittel"503• Passender wäre wohl neue originä-

re Eigenmittel, da Abgaben gemeint sind, die in direktem Sachbezug zu Gemein-

schaftspolitiken stehen, also wie Zölle und Abschöpfungen originäre Einnahmen 

sind. Als Beispiel werden Umweltabgaben wie die C02-Steuer genannt, die mit den 

umwelt- und energiepolitischen Kompetenzen in Verbindung stehen.504 Sofern diese 

500 Vgl. Europäische Kommission (1998), S. 8. 
501 Vgl. Caesar, R. (1996b), S. 168. 
502 Vgl. Haupt, S. (2003a), S. 6, Sünder, H. (2003), S. 19, Haupt, S. (2003b), S. 6. 
503 Lienemeyer, M. (2002), S. 321. 
504 Vgl. ebenda, S. 321 ff. An anderer Stelle führt Lienemeyer auch die Erhebung einer europäischen 
Flugverkehrsabgabe an, die Bezug zu den gemeinschaftlichen Politiken Umwelt und Verkehr hätte. 
Vgl. ebenda, S. 221, Fn. 225. 
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Abgaben nicht als so genannte Sachbereichsabgaben505 eingeführt werden sollen, 

die Mittel also ohne Zweckbindung an die entsprechenden Sachbereiche bleiben sol-

len, wäre eine Änderung des Eigenmittelbeschlusses notwendig, jedoch keine Ver-

tragsänderung. Da die rechtliche Qualität der Einnahmen aus ökonomischer Sicht 

jedoch von nachrangiger Bedeutung ist, wird die Geeignetheit von solchen neuen 

originären Eigenmitteln in Kap. 3.3.2.2 untersucht, in Verbindung mit den entspre-

chenden Abgaben als EU-Steuern. 

3.2.1.2 Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

Die 1970 getroffene Entscheidung für die Mehrwertsteuer als Bemessungsgrundlage 

für Eigenmittelzahlungen war Folge der seit 1967 (erste Mehrwertsteuer-Richtlinie) 

unternommenen Harmonisierungsschritte bei dieser Steuer.506 Nach der Vereinheitli-

chung des Mehrwertsteuersystems bedurfte es noch der Vereinheitlichung der Be-

messungsgrundlage, bis die Eigenmittel als Anteil an dieser Bemessungsgrundlage 

bestimmt werden konnten. Eine spätere Vereinheitlichung der Mehrwertsteuersätze 

hätte die Umstellung auf eine prozentuale Beteiligung am Aufkommen ermöglicht. 

Die Mehrwertsteuer war somit besser als jede andere Bemessungsgrundlage geeig-

net, dem Haushalt der EG mittel- bis langfristig echte eigene Mittel zu verschaffen. 

Der Prozess der Mehrwertsteuer-Harmonisierung nahm indes einen anderen Verlauf 

als damals erwartet wurde: Die sechste Richtlinie zur Vereinheitlichung der Bemes-

sungsgrundlage wurde erst 1977 beschlossen. Sie gibt zwar eine einheitliche Be-

messungsgrundlage vor, lässt den Mitgliedstaaten aber umfangreiche Möglichkeiten, 

von diesem Rahmen abzuweichen. Die seit 1992 geltende Regelung zu den Steuer-

sätzen ist auf die Festlegung von Mindestsätzen beschränkt und von zahlreichen 

Ausnahmen gekennzeichnet. Infolge der unvollständigen Harmonisierung der Be-

messungsgrundlagen müssen die Eigenmittel auf der Basis einer fiktiven Bemes-

sungsgrundlage bestimmt werden. Dies ist bereits ein Umstand, der mit dem Postulat 

der Transparenz und Einfachheit konfligiert. 

505 Ein Beispiel für eine Sachbereichsabgabe ist die Mitverantwortungsabgabe Milch, mit der nur Aus-
gaben im Milchsektor finanziert werden können. Die Mitverantwortungsabgabe wird nicht als Einnah-
me, sondern als Negativausgabe verbucht. Vgl. ebenda, S. 245 ff., Massai, R. (1991), S. 57 ff. 
508 Vgl. zur Entstehung und Entwicklung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel Kap. 1.3.2.1. 
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Ein wesentlich bedeutenderer Kritikpunkt an den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln knüpft 

an ihrer vermeintlich ungerechten Belastungswirkung an. Hinter der Regressivitäts-

these steht die Vermutung, dass Länder mit einem höheren Pro-Kopf-Einkommen 

eine niedrigere Konsumquote und dementsprechend auch eine niedrigere (verein-

heitlichte) Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage haben. 
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Abb. 12: Relation der Mehrwertsteuer-
Bemessungsgrundlage zum BNE pro Kopf (EU-25, 2001) 
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Abb. 12: Relation der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage zum BNE pro Kopf (EU-25, 2001 )507 

Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Haushalt, Eurostat, eigene Berechnungen. 

Tatsächlich ist dieser Zusammenhang aber nur schwach ausgeprägt und empirisch 

nicht eindeutig nachweisbar. Abbildung 12 veranschaulicht für das Jahr 2001 das 

Verhältnis zwischen dem Anteil der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage am nati-

onalen BNE und dem nationalen BNE pro Kopf. Der optisch kaum erkennbare nega-

tive Zusammenhang drückt sich in einem nicht signifikant von null verschiedenen 

Korrelationskoeffizienten in Höhe von -0, 15 für die EU-25 aus. Gewichtet man die 

Einzelwerte nach dem Einwohneranteil der Mitgliedstaaten, so dass vor allem der 

507 Eine tabellarische Darstellung der Daten ist in Anhang 1 zu finden. 
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Einfluss von .Zwergstaaten" mit Ausreißerwerten wie Luxemburg und Zypern redu-

ziert wird, ergibt sich zwar ein höherer, jedoch ebenfalls nicht signifikant von null ver-

schiedener Koeffizient. 
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Abb. 13: Auswirkungen der Kappung der Mehrwertsteuer-
Bemessungsgrundlage (EU-25, 2001) 
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Abb. 13: Auswirkungen der Kappung der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage (EU-25, 2001) 
Quelle: EU-Kommission, Generaldirektion Haushalt, eigene Berechnungen. 

Um regressive Wirkungen zu begrenzen, wurde im Eigenmittelbeschluss 1988 erst-

mals eine Kappung der Mehrwertsteuer-Eigenmittelbemessungsgrundlage einge-

führt. Diese Grenze liegt mittlerweile bei 50 % des BNE. Von den 25 Mitgliedstaaten 

der EU wäre im Jahre 2001 elf Mitgliedstaaten die Bemessungsgrundlage gekappt 

worden, von den damaligen 15 Mitgliedstaaten lagen fünf über der Kappungsgrenze, 

darunter die überdurchschnittlich wohlhabenden Mitgliedstaaten Luxemburg und Ir-

land. Abbildung 13 macht deutlich, dass die Kappung viele Mitgliedstaaten aller BNE-

Niveaus begünstigt. Im Jahr 2004 profitieren Haushaltsplanungen zufolge sogar 14 

Mitgliedstaaten von der Kappung, wobei bis auf Lettland alle Beitrittsländer davon 

betroffen sind.508 

Die geringe und nicht signifikant negative Korrelation zwischen dem Anteil des 

mehrwertsteuerpflichtigen Konsums und dem nationalen Wohlstand gemessen am 

BNE pro Kopf, der sich in der amorphen Figur der schwarzen Punkte in Abbildung 13 

508 Vgl. Europäische Kommission (2003j), S. 10. 
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ausdrückt, zeigt, dass weitere Einflussfaktoren von Bedeutung sind. So kann bei 

kleinen Mitgliedstaaten ein hoher Anteil des Konsums von Touristen am inländischen 

Verbrauch den Anteilswert nach oben treiben, womit die besonders hohen Werte von 

Portugal, Zypern und Malta (vgl. Abb. 12) zum Teil erklärt werden können. Die Ursa-

chen für den außergewöhnlich hohen mehrwertsteuerlichen Konsum im Vergleich 

zum BNE in Luxemburg liegen wohl zum einen in dem umfangreichen Konsum von 

Ausländern im Großherzogtum (Stichwort Tanktourismus). Zum anderen ist das lu-

xemburgische BNE deutlich kleiner als das BIP, so dass die untersuchte Relation 

entsprechend groß ist. Die besonders niedrige Relation der italienischen Mehr-

wertsteuer-Bemessungsgrundlage zum nationalen BNE lässt sich im Wesentlichen 

mit der weit verbreiteten Steuerhinterziehung in Italien erklären.509 

Die Kappung der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage bei 50 % des BNE führt 

indessen dazu, dass etwa die Hälfte der Mitgliedstaaten einen zweiten BSP-Beitrag 

zahlt. Im Gegensatz zu den echten BSP-Eigenmitteln sind die zweiten jedoch we-

sentlich komplizierter zu ermitteln, zumal die andere Hälfte der Mitgliedstaaten tat-

sächlich einen bestimmten Vomhundertsatz (einheitlicher Abrufsatz) ihrer fiktiv ver-

einheitlichten Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage abführen muss und zudem der 

Korrekturbetrag für das Vereinigte Königreich durch die anderen Mitgliedstaaten teil-

weise durch Mehrwertsteuer-Eigenmittel finanziert wird (vgl. Kap. 1.3.2). 

Im Hinblick auf die vier in Kap. 2.2.2 aufgestellten Gestaltungspostulate für ein ratio-

nales Finanzierungssystem ist über die Mehrwertsteuer-Eigenmittel ein gemischtes, 

jedoch tendenziell negatives Urteil zu fällen: Die Ausgabentätigkeit der EU ist derzeit 

im Wesentlichen redistributiv motiviert. Nach dem Postulat der Aufgabenadäquanz ist 

daher die Mittelaufbringung über Finanzbeiträge von Mitgliedstaaten, wie es die 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel de facto sind, angemessen. Von den beiden Fundamen-

talprinzipien, mit denen das Postulat der Gerechtigkeit erfüllt werden kann, ist in die-

sem Fall das Leistungsfähigkeitsprinzip adäquat. Diesem entsprechen die Mehr-

wertsteuer-Eigenmittel jedoch nur unzureichend: Den (gemäß EU-Richtlinie) mehr-

wertsteuerpflichtigen Konsum als Indikator für die Beitragsfähigkeit einer Volkswirt-

schaft zu wählen ist zwar nicht abwegig, mit den Sozialproduktgrößen gibt es gleich-

wohl bessere Indikatoren. Dass die proportionale Belastung eines solchen Konsum-

aggregats mit regressiven Wirkungen bezüglich der Sozialproduktgrößen verbunden 

5011 Vgl. Ott, G. (1987), S. 86, Nam, C.W., Parsche, R., Schaden, B. (2001), S. 135. 
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sein kann, wäre per se noch kein Verstoß gegen das Leistungsfähigkeitsprinzip, 

gleichwohl stellte es einen elementaren Verstoß gegen das allgemeine Gerechtig-

keitsempfinden dar. Zudem wäre eine regressive Wirkung inkompatibel mit den Um-

verteilungsabsichten, mithin nicht aufgabenadäquat. Da zumindest einzelne Mitglied-

staaten diesem Bild der regressiven Wirkung entsprechen - während andere es nicht 

tun, weshalb ein allgemeiner Zusammenhang kaum nachweisbar ist - wurden ent-

sprechende Gegenmaßnahmen ergriffen: Senkungen des maximalen Abrufsatzes 

und vor allem Kappung der Bemessungsgrundlage. Die mit Letzterem verbundene 

Konsequenz, dass eine Hälfte der Mitgliedstaaten eine andere Beitragsbemessungs-

grundlage hat als die andere Hälfte, verstößt nun aus einer anderen Perspektive ge-

gen das Leistungsfähigkeitsprinzip: Während ein Teil der Mitgliedstaaten einen Vom-

hundertsatz ihres halben BNE abgeben muss, müssen die anderen denselben Vom-

hundertsatz von weniger als dem halben BNE entrichten. 

Dem Autonomiepostulat entsprechen die Mehrwertsteuer-Eigenmittel nicht. Durch 

das Einstimmigkeits- und Ratifikationserfordernis behalten die Mitgliedstaaten ihre 

Souveränität; Gestaltungsmöglichkeiten sind entsprechend begrenzt. Hinzu kommt 

die spezielle .Sandwichstellung" der Mehrwertsteuer-Einnahmen im Eigenmittelsys-

tem zwischen den traditionellen Eigenmitteln, die sich nicht nach fiskalischen Ge-

sichtspunkten gestalten lassen und den BSP-Eigenmitteln mit ihrer Restfinanzie-

rungsfunktion, die wie eine kommunizierende Röhre auf jede Änderung bei den 

Mehrwertsteuer-Eigenmitteln reagieren. Ihre größte Schwäche zeigen die Mehr-

wertsteuer-Eigenmittel im Hinblick auf das Postulat der Transparenz und Einfachheit. 

Sehr kompliziert ist sowohl die Bestimmung ihrer Bemessungsgrundlage als auch -

in Folge des Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich - des Abrufsatzes. 

Das Zustandekommen eines bestimmten tatsächlichen Mehrwertsteuer-Eigenmittel-

betrages eines Mitgliedstaates dürfte selbst von Fachleuten kaum durchschaut wer-

den, geschweige denn von einer breiten Öffentlichkeit. 

Als Reaktion auf die negative Beurteilung bieten sich zwei grundsätzliche Alternati-

ven an: 

1. Veränderung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel und 

2. Abschaffung und Ersatz durch andere Mittel. 
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Veränderungen der Mehrwertsteuer-Eigenmittel könnten an sämtlichen Elementen 

ihrer Berechnung vorgenommen werden. Die Bestimmung der Bemessungsgrundla-

ge ließe sich vereinfachen, wenn anstelle der aufwändigen Ermittlung eines gewoge-

nen mittleren Steuersatzes ein einheitlicher oder pauschalierter Steuersatz verwen-

det würde, wie zum Beispiel der Mindestsatz 15 % oder der jeweilige Normalsatz. 

Auf die Umrechnung von der intermediären Grundlage zur Eigenmittelbemessungs-

grundlage könnte zur Vereinfachung ebenso verzichtet werden. Solche Eingriffe in 

die Einnahmenmethode hätten aber erneut den Ausweis einer hypothetischen Be-

messungsgrundlage zur Folge, jedoch mit deutlich größeren Abweichungen von der 

tatsächlichen (aber unbekannten) Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage als im gel-

tenden System durch die historischen Durchschnittssätze und die Erweiterungen und 

Kürzungen der intermediären Grundlage entstehen. Der Verzicht auf Letzteres würde 

zudem gegen den Grundsatz verstoßen, bei allen Mitgliedstaaten die gleiche Be-

messungsgrundlage anzuwenden; dazu sind die Differenzen zwischen intermediärer 

Grundlage und Eigenmittelbemessungsgrundlage in den Mitgliedstaaten zu unter-

schiedlich (vgl. Kap. 1.3.2.1 ). Dieses Problem ließe sich durch eine vollständige ech-

te Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen lösen, zu der allerdings wegen natio-

naler Interessen der politische Wille fehlt. Die Bestimmung der Mehrwertsteuer-

Eigenmittelabrufsätze ist vor allem wegen des Korrekturmechanismus so komplex 

(vgl. Kap. 1.3.2.3). Der tatsächliche Abrufsatz könnte dem im Eigenmittelbeschluss 

niedergelegten maximalen Abrufsatz (seit 2004: 0,5 %) angeglichen werden, wenn 

der Korrekturbetrag anders finanziert oder - besser - abgeschafft würde. Letzteres 

dürfte jedoch am Widerstand des Vereinigten Königreichs scheitern. Schließlich ließe 

sich in Fortsetzung eines Trends seit 1988 eine weitere Absenkung des maximalen 

Abrufsatzes zum Beispiel auf 0,25 % oder der Kappungsgrenze zum Beispiel auf 

40 %510 oder 35 % vornehmen. Beides würde die Einnahmen aus dieser Eigenmittel-

art weiter verringern und die Rechtfertigung einer weiteren Erhebung in Frage stel-

len. Die Senkung der Kappungsgrenze auf 35 % oder 40 % würde die Mehrwertsteu-

er-Eigenmittel für alle bzw. fast alle Mitgliedstaaten zum proportionalen BNE-Beitrag 

degenerieren. 

Vorschläge, die Mehrwertsteuer-Eigenmittel um Progressionselemente zu ergänzen, 

wie sie im MacDougall-Bericht (1977) und im Spinelli-Bericht (1981) gemacht wur-

510 Vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 86. 
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den511 , können als obsolet betrachtet werden. Seit der Einführung der BSP-

Eigenmittel eignet sich keine Eigenmittelart besser als diese vierte für eine progres-

sive Beitragsverteilung, sofern diese überhaupt sinnvoll und gewollt ist (vgl. Kap. 

3.2.1.3.2.2). Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel würden sich dadurch nur noch weiter 

von der ihnen zugrunde liegenden Steuer entfernen und noch komplexer werden. 
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Abb. 14: Auswirkungen des Ersatzes der Mehrwertsteuer-
Eigenmlttel durch BSP-Eigenmittel 

(EU-25, 2001, 30 Mrd. Euro) 
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Abb. 14: Auswirkungen des Ersatzes der Mehrwertsteuer-Eigenmittel durch BNE-Eigenmittel (EU-25, 
2001, 30 Mrd. Euro), ohne Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich 
Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Haushalt, eigene Berechnungen. 

Konsequent und - angesichts der Tatsache, dass sich die Rationalität der Mehr-

wertsteuer-Eigenmittel durch die skizzierten Reformmöglichkeiten auch nicht wesent-

lich verbessern lässt - sinnvoll wäre es, die Mehrwertsteuer-Eigenmittel abzuschaf-

fen. Als fiskalischer Ersatz träten - sofern keine neuen Eigenmittel geschaffen wer-

den - automatisch die BNE-Eigenmittel ein. Dieser Ersatz hätte - wie im Übrigen 

jede Veränderung des Eigenmittelsystems - unterschiedliche Belastungswirkungen 

auf die einzelnen Mitgliedstaaten. Mit Belastungen verbunden wäre eine solche Um-

stellung für Mitgliedstaaten, deren Anteil an den Mehrwertsteuer-Eigenmittel kleiner 

511 Vgl. Europäische Kommission (1977), S. 73, Europäisches Parlament (1981), S. 67, 71 ff. Der Vor-
schlag der Spinelli-Gruppe sah vor, je ein Zehntel der MwSt-Eigenmittel durch zwei Schlüssel zu mo-
difizieren, die sich nach dem BIP pro Kopf zu Kaufkraftstandards sowie nach der Einwohnerzahl rich-
ten. Ein um 5 % Ober dem Durchschnitt liegendes BIP hätte somit zu einem um 0,5 % höheren MwSt-
Beitrag geführt. Die Berücksichtigung der Einwohnerzahl hätte sich an der Abweichung des Bevölke-
rungsanteils .von einem angenommenen Durchschnittswert von 10 % der gesamten Bevölkerung" 
orientiert. Ein Mitgliedstaat mit einem Einwohneranteil von 6 % hätte somit einen um 0,4 % geringeren 
MwSt-Beitrag zahlen müssen. Die Umverteilung von großen zu kleinen Ländern wurde damit gerecht-
fertigt, .daß die Mitgliedstaaten mit höherer Bevölkerungszahl leichter Belastungen hinnehmen kön-
nen". Ebenda, S. 72. 
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ist als der Anteil am gemeinschaftlichen BNE. Nach einer Vergleichsrechnung der 

EU-Kommission für das Jahr 1997 hätten vor allem Italien und Belgien mit einer hö-

heren Belastung zu rechnen, in geringerem Maße Dänemark und Finnland.512 Abbil-

dung 14 zeigt, wie sich im Jahre 2001 bei 25 Mitgliedstaaten der Ersatz von Mehr-

wertsteuer-Eigenmitteln in Höhe von 30 Milliarden Euro513 durch BSP-Eigenmittel auf 

die einzelnen Staaten pro Einwohner ausgewirkt hätte. 

Auch in dieser (hypothetisch) erweiterten Union zeigt sich, dass lediglich Italien, Bel-

gien und hier auch Finnland mit einer Mehrbelastung von mehr als zehn Euro pro 

Einwohner zu rechnen hätten, Luxemburg mit fast zehn Euro mit der größten Entlas-

tung. Die deutsche Beitragslast hätte sich 2001 um weniger als einen Euro pro Ein-

wohner erhöht, da der Anteil am BNE der EU-25 minimal (0,2 %) größer als der An-

teil an der gekappten Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage war. 

3.2.1.3 Bruttosozialprodukt-Eigenmittel 

3.2.1.3.1 Wahl der Bemessungsgrundlage 

In diesem Kapitel werden Vorschläge diskutiert, die zu einer Veränderung der beste-

henden BSP-Eigenmittel führen und zusätzlich die Mehrwertsteuer-Eigenmittel erset-

zen können, in jedem Falle aber Beiträge sind, die auf Sozialproduktindikatoren ba-

sieren. Reformvorschläge setzen sowohl bei der Wahl der Beitragsbemessungs-

grundlage an als auch bei der Höhe der Belastung dieser Grundlagen, also der Wahl 

des Tarifs. 

Zunächst einmal kann die Verwendung des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in 

Frage gestellt werden. Vor der Einführung der vierten Eigenmittelquelle wurden auch 

andere Grundlagen diskutiert, so das BIP und das BSP jeweils zu Faktorkosten oder 

in Kaufkraftstandards (KKS). Favorisiert wurde zunächst eine so genannte Differenz-

512 Vgl. Europäische Kommission (1998), S. 8. 
513 Die gesamten MwSt-Eigenmittelzahlungen der 15 Mitgliedstaaten des Jahres 2001 ohne den Kor-
rekturbetrag für das Vereinigte Königreich beliefen sich auf 31,32 Mrd. Euro. Da der einheitliche 
MwSt-Abrufsatz ohne die Kenntnis der Auswirkungen einer Erweiterung um zehn Mitgliedstaaten auf 
den operativen Haushaltssaldo des Vereinigten Königreichs ohnehin nicht bestimmt werden kann und 
der Gesamtbetrag seit 2001 stark gesunken ist (2004: 14,3 Mrd. Euro), wird hier pauschal der fiskali-
sche Ersatz von 30 Mrd. Euro unterstellt, wenngleich mittlerweile ein niedrigerer Betrag kompensiert 
werden müsste. Die Be- und Entlastungen fielen somit geringer aus. 
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grundlage (vgl. Kap. 1.3.3), die sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem BSP 

zu Marktpreisen und der Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlage ergeben hätte.514 

Abgesehen davon, dass es sich bei der Differenzgrundlage erneut um ein kaum 

transparentes ökonomisches Konstrukt handeln würde, was dem Postulat der Trans-

parenz widerspräche, wäre sie auch nur unzureichend mit dem Postulat der Gerech-

tigkeit zu vereinbaren. Es ergäbe sich nämlich eine unterschiedliche Belastung des 

mehrwertsteuerpflichtigen Konsums und der anderen Bestandteile des BSP, die je-

doch nicht einer bewusst getroffenen Entscheidung entspräche, sondern dem Anteil 

der Restfinanzierung am gesamten Finanzbedarf. Im Übrigen entzöge die - im letz-

ten Abschnitt postulierte - Abschaffung der Mehrwertsteuer-Eigenmittel auch dem 

Beitrag auf die Differenzgrundlage die Berechtigung. 

Die makroökonomischen Aggregatgrößen lassen sich danach unterscheiden, ob sie 

dem Inlands- oder dem lnländerkonzept folgen, Brutto- oder Nettogrößen darstellen, 

zu Marktpreisen oder zu Faktorkosten definiert sind. Welches Aggregat am besten 

als Grundlage geeignet ist hängt davon ab, welche Größe den besten Indikator für 

die Beitragskapazität eines Mitgliedstaates darstellt, gewissermaßen die umfassende 

potentielle Besteuerungsgrundlage. Der Unterschied zwischen dem Faktorkosten-

und dem Marktpreiskonzept liegt in der Hinzurechnung des Saldos von gezahlten 

Gütersteuern und empfangenen Subventionen (Nettogütersteuern) beim Marktpreis-

konzept. Da die - aus Staatssicht - empfangenen Steuern zu einer Stärkung der Bei-

tragsfähigkeit beitragen und die gezahlten Subventionen tendenziell zu einer Schwä-

chung, ist ein Aggregat zu Marktpreisen vorzuziehen.515 Für die Verwendung des 

Nettokonzepts, bei dem die Abschreibungen abgezogen werden, führt Niermann516 

an, dass Abschreibungen keine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit darstellen und die 

nationalen Steuereinnahmen senken. 517 Wie Abbildung 15 veranschaulicht, liegen 

die Anteile der volkswirtschaftlichen Abschreibungen am BSP der Mitgliedstaaten 

recht unterschiedlich. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen diesem Anteil und 

dem Pro-Kopf-BSP (ansteigend von links nach rechts) besteht nicht. Allerdings ist 

der Methodik der makroökonomischen Abschreibung auch eine gewisse Willkür zu 

514 Vgl. Europäische Kommission (1987), S. 20 f., Massai, R. (1991), S. 96 f., Fn. 9. 
515 Vgl. Niennann, H. (2002), S. 306. 
518 Vgl. ebenda. 
517 Steuereinnahmen mindernd wirken sich allerdings nur die steuerlichen Abschreibungen aus, die 
mit den kalkulatorisch ennittelten volkswirtschaftlichen Abschreibungen jedoch nicht Obereinstimmen. 
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Eigen, die zu neuen Diskussionen über die Belastungsgerechtigkeit führen könnte.518 

Die Verwendung des Nettosozialprodukts- oder des Nettoinlandsprodukts kann nicht 

empfohlen werden, zumal die höhere Verbreitung und Bekanntheit der Bruttogrößen 

auch Akzeptanz fördernd sein dürfte. 
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Abb. 15: Anteil der Abschreibungen am BSP 
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Abb. 15: Anteil der Abschreibungen am BSP. 22 EU-Mitgliedstaaten mit Durchschnittswerten der Jah-
re 1997 bis 2001 (CZ bis 2000) 
Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen. 

Bei der Wahl zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttosozialprodukt (Bruttonational-

einkommen) ist zunächst festzustellen, dass das Inlandsprodukt der bessere Indika-

tor für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Staates ist, da mit ihm die gesamte 

inländische Produktion gemessen wird. Nach Ansicht des Europäischen Rechnungs-

hofes wurde das BSP indessen .deshalb als Indikator für die Beitragskraft gewählt, 

weil mit ihm der Wohlstand eines Landes und nicht, wie beim BIP, die Produktions-

kapazität gemessen werden soll"519• 

Um vom BIP zum BNE zu kommen, wird vom BIP der ,Saldo der Primäreinkommen 

aus der übrigen Welt' abgezogen, der aus dem Saldo der Erwerbs- und Vermögens-

einkommen und - seit ESVG 95 - dem Saldo aus den EU-Subventionen an einen 

Mitgliedstaat und den an die EU gezahlten Produktions- und Importabgaben besteht. 

Die von Inländern im Ausland erzielten Faktoreinkommen werden also hinzugezählt, 

die von Ausländern im Inland erzielten Faktoreinkommen abgezogen. Unter der An-

518 So könnten beispielsweise stark landwirtschaftlich geprägte Mitgliedstaaten die Abschreibung von 
Nutztieren fordern, um somit ihre Beitragslast zu reduzieren. 
519 Europäischer Rechnungshof (1998), S. 62. 
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nahme konsequenter Wohnsitzlandbesteuerung ist das Sozialprodukt somit geeigne-

ter. Der Abzug von Zöllen und Mehrwertsteuer-Eigenmitteln verhindert die Belastung 

von bereits an die EU geleisteten Zahlungen - quantitativ gleichwohl von marginaler 

Bedeutung. Die Hinzurechnung von empfangenen Subventionen wirkt sich zwar 

ebenfalls nur marginal (zu Lasten der Nettoempfängerländer) aus, ist aber widersin-

nig: Die EU fordert knapp 1 % ihrer Ausgaben wieder als Einnahmen zurück. Letzte-

res ändert jedoch nichts daran, dass die Verwendung des Sozialprodukts anstelle 

des Inlandsprodukts zu rechtfertigen, aber auch nicht zwingend ist. Eine Vergleichs-

rechnung, deren Ergebnisse in Abbildung 16 graphisch dargestellt sind, zeigt, dass 

die meisten Mitgliedstaaten um weniger als 5 % be- oder entlastet würden, wenn die 

vierte Eigenmittelquelle anstelle des BSP (BNE) das BIP zur Bemessungsgrundlage 

hätte. Lediglich Irland hätte mit einer Mehrbelastung um fast 18 % einen erheblichen 

Nachteil durch eine Umstellung. Der irische Anteil am EU-BIP ist aufgrund der mas-

siven Nettokapitalimporte in den 1990er Jahren520 - relativ gesehen - deutlich größer 

als der am EU-BSP. 

Abb. 16: Auswirkungen des Ersatzes von BNE-Eigenmitteln 
durch BIP-Eigenmittel (EU-25, 2001) 
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Abb. 16: Auswirkungen des Ersatzes von BNE-Eigenmitteln durch BIP-Eigenmittel (EU-25, 2001) 
Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen. 

520 Die hohen Nettokapitalimporte sind Ergebnis der attraktiven Besteuerung in der Republik Irland, 
insbesondere fOr Direktinvestitionen. 
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Als Alternative zum BSP zu Marktpreisen wurde auch die Verwendung von Sozial-

produktkennzahlen zu Kaufkraftstandards vorgeschlagen.521 Dahinter steht die Über-

legung, dass die Verwendung amtlicher Wechselkurse zu einer verzerrten Darstel-

lung der nationalen Leistungsfähigkeit führen kann. Wechselkurse zu KKS werden 

ermittelt durch den Vergleich des Preises eines einheitlichen Warenkorbes in ver-

schiedenen Ländern. Damit wird berücksichtigt, dass die Kaufkraft unterschiedlich 

groß ist. Die proportionale Belastung eines nominalen Sozialproduktbetrages bewirkt 

somit einen disproportionalen Entzug von Kaufkraft. Dabei ist, wie Abbildung 17 

zeigt, regelmäßig zu beobachten, dass die gemessen am nominalen BIP pro Kopf 

wohlhabenderen Mitgliedstaaten (links) ein geringeres in KKS gemessenes BIP pro 

Kopf haben als nominal, die weniger wohlhabenden (rechts) ein höheres. 

Abb. 17: Vergleich nominaler und in Kaufkraftstandards 
gemessener BIP pro Kopf 
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Abb. 17: Vergleich nominaler und in Kaufkraftstandards gemessener BIP pro Kopf (EU-25, 2001) 
Quelle: Eurostat (2003a), eigene Berechnungen. 

In Bezug auf diese in KKS gemessenen BIP stellt die proportionale Belastung des 

nominalen BSP oder BIP eine progressive Belastung dar.522 Sieht man im BIP zu 

KKS den geeigneten Wohlstandsindikator, wird ein Mitgliedstaat .wohlstandsadäquat 

belastet, wenn sein Anteil an den Abführungen (ohne traditionelle Eigenmittel) sei-

521 Vgl. z.B. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1994), S. 
207, Arbeitsgruppe der EU-Referenten der Länderfinanzressorts (1997), S. 12 f., Memminger, G. 
(1997), S. 61, Schäuble, W., Bocklet, R. (2001), S. 10. 

22 Vgl. Weise, C. (1997), S. 734. 
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nem BIP/KKS-Anteil entspricht.s23• Zudem können Befürworter darauf hinweisen, 

dass bereits jetzt Kaufkraftdifferenzen bei den Ausgaben der EU berücksichtigt wer-

den: Bei den Struktur- und Kohäsionsfonds werden die Schwellenwerte in KKS an-

gegeben und die Gehälter von EU-Beschäftigten in den Mitgliedstaaten werden in 

unterschiedlicher Höhe gezahlt.524 

Über die proportionale Belastung des BIP pro Kopf in KKS hinaus sah ein Modell der 

EU-Referenten der Länderfinanzminister die umgekehrt-proportionale Anwendung 

desselben Maßstabs auf der Rückflussseite vor; Letzteres war allerdings nur zu Ver-

rechnungszwecken mit den Einnahmen und nicht für die tatsächliche Verausgabung 

vorgesehen. Die Ausgaben würden also weiterhin .sachpolitischen Erfordernissen-s25 

folgen, die Differenz zu den ,wohlstandsadäquaten' Rückflüssen aber berücksichtigt 

werden.526 Im Ergebnis würde dieses Verfahren vereinfacht formuliert dazu führen, 

.daß ein Mitgliedstaat mit einem doppelt so hohen BIP/KKS je Einwohner wie der 

Durchschnitt der Gemeinschaft doppelt so hohe Zahlungen zu leisten hätte und nur 

halb so hohe Rückflüsse erhielte wie der Durchschnitt"527 et vice versa. Die techni-

sche Ausgestaltung würde indes dadurch kompliziert, dass zurechenbare Ausgaben 

eines Jahres t-1 mit Einnahmen aus Beiträgen eines Jahres t verrechnet werden 

müssten. Formalisiert ließe sich das Länderfinanzminister-Modell wie in Gleichung 

(12) darstellen: 

(12) YBkkt = Ykk/ . YBkkt -(Ykk~"i]/E~"J. A~"J ·E1_1 _A1_1) 
1 Ykk~u EU Ykk/-1 /E)-1 E~"i] 1 1 

YBkk, = Beitrag des Landes i auf die Bemessungsgrundlage Brutto-
inlandsprodukt pro Kopf zu Kaufkraftstandards 

Ykk1 = Bruttoinlandsprodukt des Landes i zu Kaufkraftstandards 

YBkkEu = Gesamtbedarf an Mitteln aus der am BIP zu KKS orientierten 

Eigenmittelquelle528 

523 Arbeitsgruppe der EU-Referenten der Länderfinanzressorts (1997), S. 13. 
524 Vgl. Arbeitsgruppe der EU-Referenten der Länderfinanzressorts (1997), S. 12. 
525 Ebenda, S. 13. 
526 Durch die Einbeziehung der Ausgabenseite ist der Vorschlag der EU-Referenten systematisch den 
in Kap. 3.2.2.2 diskutierten Korrekturmechanismen zuzuordnen. 
527 Arbeitsgruppe der EU-Referenten der Länderfinanzressorts (1997), S. 14. 
528 Dieser der Restfinanzierung dienende Betrag ergibt sich aus dem Gesamtfinanzbedarf für die im 
Haushalt veranschlagten Ausgaben, unter Berücksichtigung der Eigenmittelobergrenze, abzüglich der 
Einnahmen aus den traditionellen Eigenmitteln. 
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= Einwohnerzahlzahl des Landes i 

= dem Land i zurechenbare Ausgaben529 

Tab. 7: Auswirkungen des Länderfinanzminister-Modells im Jahr 2001 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

B 2.284,6 1.901,9 -382,7 1.958,0 1.863,7 -94,3 -288, 

OK 1.486,8 1.104,7 -382,1 1.615,1 868,2 -746,9 364, 

D 16.578,4 14.889,8 -1.688,6 10.232,8 15.137,4 4.904,6 -6.593, 

EL 1.168,1 1.293,5 125,4 5.570,9 3.022,8 -2.548,1 2.673, 

E 5.686,9 5.762,3 75,4 10.900,7 9.437,8 -1.462,9 1.538, 

F 12.961,9 10.775,8 -2.186,1 12.187,7 11.353, 1 -834,6 -1.351, 

IRL 1.051,2 792,8 -258,4 2.600,2 637,2 -1.963,0 1.704, 

10.213,6 10.532,4 318,8 10.770,9 10.725,8 -45,1 363, 

L 236,5 152,3 -84,2 105,5 42,9 -62,6 -21, 

NL 3.771,2 3.127,8 -643,4 2.226,7 2.721,5 494,8 -1.138,1 

A 1.862,3 1.603,7 -258,6 1.384,5 1.381,9 -2,6 -256, 
p 1.100,3 1.305,4 205,1 3.245,6 2.762,0 -483,6 688, 

FIN 1.114,8 943,5 -171,3 1.380,0 964,9 -415,1 243, 

s 1.977,6 1.541,7 -435,9 1.194,5 1.704,9 510,4 -946, 

UK 4.634,5 10.401,2 5.766,7 7.768,2 11.598,8 3.830,6 1.9361 

EU-15 66.128,7 66.128,7 0,0 73.141,3 73.141,3 0,0 0, 
(1) Mehrwertsteuer- und BSP-Eigenmittelzahlungen im Jahr 2001 In Mio. Euro 
(2) .wohlstandsadäquate" Beiträge im Jahr 2001 in Mio. Euro 
(3) Differenz (2) - (1 ); (-) bedeutet Entlastung durch Umstellung 
(4) zurechenbare (operative) Ausgaben im Jahr 2000 in Mio. Euro 
(5) .wohlstandsadäquate• Rückflüsse im Jahr 2000 in Mio. Euro 
(6) Differenz (5)- (4); (·) bedeutet Belastung durch Umstellung 
(7) Differenz (3)- (6); (·) bedeutet Entlastung durch Umstellung 

Tab. 7: Auswirkungen des Länderfinanzminister-Modells im Jahr 2001 
Quelle: Eurostat (2003a), Europäische Kommission (2001 a), Europäische Kommission (2002a), eige-
ne Berechnungen. 

Die Umverteilungswirkungen des Länderfinanzminister-Modells wären enorm. Für 

das Jahr 1995 hatten die EU-Referenten für Deutschland eine Entlastung um 8,8 

Milliarden ECU errechnet, wovon 4,8 Milliarden ECU allein aus der Orientierung der 

Beitragszahlung am BIP zu KKS entstanden wären.530 Im Jahre 2001 hätte das Mo-

529 Die Summe aller zurechenbaren Ausgaben Aeu entspricht nicht den Gesamtausgaben der EU. 
Zwar sah das Länderfinanzminister-Modell den Verteilungsschlüssel .auf alle Rückflüsse angewandr, 
womit offenbar auch die Verwaltungsausgaben eingeschlossen sind; bestimmte Ausgaben lassen sich 
jedoch keinem Mitgliedstaat zurechnen, wie z.B. Vorbeitrittshilfen für Bulgarien und Rumänien. Ar-
beitsgruppe der EU-Referenten der Länderfinanzressorts (1997), S. 14. Vgl dazu auch Kap. 2.2.2.1.2. 
530 Vgl. Arbeitsgruppe der EU-Referenten der Länderfinanzressorts (1997), S. 16, 18, Gretschmann, 
K. (1998), S. 80. 
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dell - unter Zurechnung der operativen Ausgaben53' des Jahres 2000 - die in Tabelle 

7 präsentierten Auswirkungen gehabt. 

Der Vorschlag ist jedoch auch aus sachlichen Gründen in Frage zu stellen. Im Ge-

gensatz zu den anerkannten und durch das ESVG 95 vollständig harmonisierten 

Konzepten des BIP und des BNE zu Marktpreisen ist die Angabe dieser Kennzahlen 

zu Kaufkraftstandards mit dem Problem einer gewissen methodischen Willkür behaf-

tet. Abgesehen von der Wahl des Preisindex (Laspeyres, Paasche oder Fisher) ist 

vor allen Dingen die Zusammenstellung des Warenkorbs problematisch .• Es ist nicht 

leicht, einen Warenkorb zu konstruieren, der auf Kreta, in Düsseldorf und am Polar-

kreis gleichermaßen sinnvoll ist."532 Die .eingeschränkte Verläßlichkeit ihrer Berech-

nung"533 kann bei der Verwendung von Kaufkraftparitäten im internationalen 

Wohlstandsvergleich, zum Beispiel durch die Weltbank oder die OECD, akzeptiert 

werden. Im Falle der Eigenmittelzahlungen sind methodische Entscheidungen aber 

mit fiskalischen Wirkungen verbunden, weshalb die Wahl zweifelhafter Bemessungs-

grundlagen nicht zu empfehlen ist.534 

Doch selbst wenn es eine zweifelsfreie Definition des BIP zu KKS gäbe, wäre dieses 

nicht die geeignetste Bemessungsgrundlage für den am Leistungsfähigkeitsprinzip 

orientierten Beitrag, vorausgesetzt, das Leistungsfähigkeitsprinzip wird im Sinne von 

ability to pay gesehen. Eine proportionale Belastung eines perfekt gemessenen BIP 

zu KKS hätte in jedem Mitgliedstaat den gleichen Entzug von nationaler Kaufkraft zur 

Folge, was man als gerecht ansehen kann; aber eben nicht, wenn man die gleich-

mäßige Belastung der internationalen Beitragsfähigkeit erreichen möchte. 

Gretschmann sah in der Verwendung eines kaufkraftstandardisierten BIP zudem als 

unberücksichtigt an, dass nach der Schaffung der Währungsunion .die Unterschiede 

verschwimmen und schließlich verschwinden werden"535. Grund dafür seien zum ei-

nen die wegfallenden Wechselkurse, zum anderen die vereinheitlichte Inflationsrate. 

531 Die Verwaltungsausgaben sind in dieser Berechnung nicht den Mitgliedstaaten zugerechnet. 
532 Walter, G. (1996), S. 165. Die Annahme eines bestimmten Ausgabenanteils für Heizmittel dürfte in 
den genannten Gegenden sicherlich unrealistisch sein. 
533 Gretschmann, K. (1998), S. 86. 
534 Zu weiteren Gründen für die eingeschränkte Aussagekraft von Kaufkraftparitäten vgl. BrOmmerhoff, 
D. (2002), S. 242 f. 
535 Gretschmann, K. (1998), S. 30. 
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Wie Abbildung 18 für die zwölf Mitgliedstaaten der EWWU veranschaulicht, sind die 

prozentualen Differenzen zwischen den kaufkraftstandardisierten und den nominalen 

BIP zwar leicht zurückgegangen, ein Strukturbruch mit dem Beginn der Währungs-

union (1999) ist aber nicht erkennbar. Die nationalen Währungen können aber auch 

beim Eintritt in die Währungsunion überbewertet oder unterbewertet in den Euro um-

gerechnet werden, ohne dass dies korrigiert werden könnte. Und eine einheitliche 

Inflationsrate gibt es in der EWWU auch nicht, lediglich eine - bereits vorher zu be-

obachtende - Konvergenz der Inflationsraten auf niedrigem Niveau. Im Übrigen wird 

auf absehbare Zeit ohnehin nur ein Teil der EU-Mitgliedstaaten den Euro einführen. 

Abb.18: Abweichungen des BIP zu KKS vom nominalen BIP 
im Verhältnis zum nominalen BIP 
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Abb. 18: Abweichungen des BIP zu KKS vom nominalen BIP im Verhältnis zum nominalen BIP (EW-
WU-12) 
Quelle: Eurostat (2003a), eigene Berechnungen. 

Schließlich weist Gretschmann darauf hin, dass neben den Kaufkraftunterschieden 

die unterschiedliche Bedeutung der Schattenwirtschaft zur verzerrten Aussagekraft 

der nominalen BIP beiträgt.536 Abgesehen von der nicht exakt möglichen Angabe des 

Ausmaßes des irregulären Sektors wäre ein entsprechend modifiziertes BIP auch 

kein besserer Indikator: Die Schattenwirtschaft zeigt zwar auch Leistungsfähigkeit 

der Volkswirtschaft an, trägt aber nichts zur Beitragskapazität des Mitgliedstaates 

bei. 

538 Vgl. Gretschmann, K. (1998), S. 30 f. Den angegebenen Schätzungen zufolge bewegt sich das 
Verhältnis der Schattenwirtschaft zum BIP zwischen 3 % in Luxemburg und 26 % in Italien. 
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3.2.1.3.2 Wahl des Tarifs 

3.2.1.3.2.1 Degressiver Tarif 

Ebenso wie es Vorschläge gibt, proportionale Beiträge auf eine andere Bemes-

sungsgrundlage als das BSP zu Marktpreisen zu erheben, gibt es auch Vorschläge, 

von der proportionalen Belastung des Leistungsfähigkeitsindikators abzuweichen . 

• [Z]wei diametral entgegengesetzte Reformoptionen"537 sind dabei der Vorschlag der 

spanischen Regierung (1998), progressive Beiträge einzuführen, und der des Wis-

senschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium, die Beitragsberechnung 

um ein degressives Element zu erweitern. 

Der Wissenschaftliche Beirat sprach sich in seinem Gutachten dafür aus, .daß die 

Bruttobeiträge künftig zum Hauptteil nach den Anteilen der Mitgliedstaaten am Brut-

tosozialprodukt der Gemeinschaft festgesetzt werden, zum kleineren Teil nach den 

Stimmenanteilen der Staaten im Europäischen Rat. Im Ergebnis würden die Beiträge 

dann mit der Größe der Länder degressiv ansteigen.'.s38 Konkret sah der Vorschlag 

gewissermaßen eine zweiteilige Bemessungsgrundlage vor: Zu 80 % das BSP, das 

proportional belastet werden soll, und zu 20 % die Stimmenzahl des Mitgliedstaates 

im Rat der EU, die ebenfalls proportional in Beitragszahlungen umgerechnet werden 

soll. Die degressive Wirkung im Bezug auf die Einwohnerzahl ist Folge der degres-

siv-proportionalen Verteilung der Stimmen im Rat. Kleine Länder haben überpropor-

tional hohen Stimmenanteil. Für die größeren Mitgliedstaaten sieht der Beirat da-

durch einen .relativ zu geringen Einfluß auf die Gestaltung der Ausgabenprogramme 

der Gemeinschaft"539• 

537 Fehr, H. (2001 ), S. 43. 
538 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 2006. 
Neben diesem Vorschlag für die Einnahmenseite hat der Beirat auch ausführliche Vorschläge ge-
macht, wie auf der Ausgabenseite Mittel gespart und effizienter verwendet werden könnten. Vgl. e-
benda, S. 2027 ff. Auf die hier diskutierte Reform des Beitragssystems haben diese nur insofern Ein-
fluss, als eine von 1,27 % auf 1,03 % des BSP gesenkte Finanzierungsobergrenze auch den maxima-
len Bedarf an Eigenmittel reduzieren würde. 
5311 Ebenda, S. 2024. 
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Abbildung 19 zeigt, dass die Zahl der Stimmen im Rat sehr eng (p = 0,98) mit der 

Quadratwurzel aus der Einwohnerzahl korreliert ist, die Werte also linear-proportional 

zueinander sind.540 

Abb. 19: Stimmen im Rat und Einwohnerzahl 
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Abb. 19: Stimmen im Rat und Einwohnerzahl (EU-25), Einwohnerzahlen von 2001, Stimmenverteilung 
nach Vertrag von Nizza (ab 1. November 2004) 
Quelle: Eurostat (2003a), eigene Berechnungen. 

Tatsächlich erhielten die vier bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten im Jahr 2001 bei 

einem Bevölkerungsanteil von 69 % nur 52 % der zurechenbaren operativen Ausga-

ben, zahlten aber 67 % (respektive 71 %) der beitragsfinanzierten Eigenmittel unter 

(Nicht-)Berücksichtigung des Korrekturbetrages für das Vereinigte Königreich. Eine 

Regressionsanalyse für die Jahre 1992 bis 1996 zeigt, dass die Nettotransfers pro 

Kopf in die Mitgliedstaaten - dem Kohäsionsziel entsprechend - signifikant negativ 

vom BSP pro Kopf abhängen. Deutlich stärker ist jedoch die positive Abhängigkeit 

von der Stimmenzahl im Rat pro Kopf.541 

Dass der Beitrag der Mitgliedstaaten im Beiratsmodell auch degressiv mit dem BSP 

ansteigt, lässt sich in Anlehnung an Neumann formal zeigen, wenn man den Bei-

tragstarif mit Gleichung (13a) beschreibt:542 

s,o Derselbe Zusammenhang besteht zwischen der Einwohnerzahl und der Anzahl der nationalen 
Abgeordneten im EP. 
s,, Vgl. Rolle, C. (1999), S. 183. 
s,2 Vgl. Neumann, M.J.M. (1999), S. 74. Da sich alle Variablen auf das gleiche Jahr beziehen, kann 
auf einen Zeitindex verzichtet werden. 



184 

wobei 

Diese Gleichung (13a) lässt sich zu Gleichung (13b) äquivalent umformen:543 

[ ( )( V;)] YBeu (13b) YB;= 1- 1-a 1-- ·--·YI 
Y; Yeu 

YB1 = 

Y1 = 

y; = 

V1 = 

V1 = 

a = 

Beitrag des Landes i 

BSP des Landes i 

Anteil des Landes i am EU-BSP Yeu 

Stimmen des Landes i im Rat (nach Vertrag von Nizza) 

Anteil des Landes i an der Gesamtzahl der Stimmen im Rat Veu 

Anteil des Sozialproduktanteils an der Beitragsbemessungsgrundlage 

(Wissenschaftlicher Beirat: a =0,8) 

Für die großen Mitgliedstaaten, deren Stimmengewicht v1 kleiner ist als deren Sozial-

produktanteil yI, wächst der Beitrag YB1 degressiv mit dem Sozialprodukt Y1, da der 

Klammerausdruck kleiner als 1 ist. In Abbildung 20 ist - auf Basis von BSP-Daten 

des Jahres 2001 für die heutigen 25 Mitgliedstaaten - graphisch dargestellt, wie sich 

ein fiktiver Gesamtbeitrag von 100 Milliarden Euro auf die Mitgliedstaaten verteilt hät-

te: erstens bei einem proportionalen BSP-Beitrag (a = 1, graue Linie) und zweitens 

bei einem a = 0,8 (schwarze Linie), wie es der Wissenschaftliche Beirat vorgeschla-

gen hat. Die zugehörige Tabelle steht in Anhang 3. 

543 Die ausführliche Umfonnung ist in Anhang 2 zu finden. 
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Abb. 20: Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats 
beim Bundeswirtschaftsministerium 
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Abb. 20: Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium (EU-25, Stim-
menverteilung nach Vertrag von Nizza, 2001, 100 Mrd. Euro) 
Quelle: Eurostat, eigene Berechnungen. 

Deutschland könnte nach dem Modell des Wissenschaftlichen Beirats (a = 0,8) seine 

Beitragszahlungen gegenüber einem proportionalen BSP-Beitragsmodell (a = 1) um 

12 % reduzieren, das Vereinigte Königreich um 10 %. Der estnische Beitrag hinge-

gen würde um 368 % höher ausfallen, der maltesische gar um 407 %. Nur fünf Mit-

gliedstaaten würden durch das Modell besser gestellt, zwanzig Mitgliedstaaten wür-

den (zum Teil deutlich) schlechter gestellt werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, 

dass es im proportionalen BSP-Beitragsmodell (a = 1) keinen Korrekturmechanismus 

für das Vereinigte Königreich gibt. Wendet man das Beiratsmodell im Vergleich mit 

den tatsächlichen Mehrwertsteuer- und BSP-Eigenmitteln der 15 Mitgliedstaaten des 

Jahres 2001 an544 , erhöhen sich die Beiträge des Vereinigten Königreichs um 142 %. 

Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande, die zusammen etwa 

zwei Drittel des gemeinschaftlichen Sozialprodukts erwirtschaften, hätten 2001 vom 

Beiratsmodell profitiert, die anderen Mitgliedstaaten nicht.545 Eine mehrheitliche Zu-

stimmungsbereitschaft zum Beiratsmodell könnte nur im Paket mit den vom Beirat 

5-14 Vgl. die Tabelle in Anhang 4. 
545 Irland würde um gut 1, 1 %, Österreich um weniger als 0,3 % entlastet, bliebe also praktisch unver-
ändert. Belgien und Dänemark würden mit 0,9 bzw. 1,3 % nur moderat mehr belastet. Im Jahr 1997, 
auf welches sich der Wissenschaftliche Beirat in seiner Beispielrechnung bezog, gehörte anstelle Ir-
lands Schweden zu den Gewinnern des Modells. Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 2026. 
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ebenfalls vorgeschlagenen ausgabenseiügen Reformen erreicht werden.546 Mit der 

Osterweiterung verliert das Modell jedoch jede Realisierungschance, da viele kleine 

Nettoempfängerstaaten beigetreten sind. 

Es lässt sich jedoch auch bei diesem Reformvorschlag jenseits der Frage der politi-

schen Durchsetzbarkeit die objektive Eignung des Modells hinterfragen. Eine der 

wesentlichen Annahmen des Beirats ist, dass kleine Mitgliedstaaten aufgrund ihrer 

überproportionalen Stimmenzahl überproportional hohe Rückflüsse haben. Tatsäch-

lich lassen sich diese überproportionalen Rückflüsse beobachten. Der Beirat nimmt 

daher den Stimmenanteil eines Landes im Rat als Indikator für die Fähigkeit, Be-

schlüsse zu eigenen Gunsten beeinflussen zu können. Die Verwendung spieltheore-

tischer Machtindizes547 wie Shapley-lndex oder Banzhaf-lndex hält der Beirat für zu 

kompliziert, und damit für nicht vermittelbar. Im Übrigen wichen die für die EU-15 er-

mittelten Shapley- und (normalisierten) Banzhaf-lndizes nur geringfügig von den 

Stimmanteilen ab.548 Letzteres gilt auch für die neue EU mit 25 Mitgliedstaaten und 

der neuen Stimmverteilung nach dem Vertrag von Nizza, wie in Anhang 3 anhand 

des Banzhaf-lndex gezeigt wird.549 Im Vertrag von Nizza wurde die Stimmenvertei-

lung im Rat im Hinblick auf die Erweiterung neu geregelt. Zudem wurde das Verfah-

ren der qualifizierten Mehrheit um ein Mitgliedstaatenquorum und ein Bevölkerungs-

quorum erweitert: Die 25 Mitgliedstaaten haben zusammen 321 Stimmen. Für eine 

qualifizierte Mehrheit sind 232 Stimmen (72,3 %) notwendig, aber auch die Mehrheit 

der Mitgliedstaaten550• Zudem kann auf Antrag eines Mitgliedstaates überprüft wer-

den, ob die zustimmenden Mitgliedstaaten wenigstens 62 % der Gesamtbevölkerung 

repräsentieren. 

545 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2027 ff., 2038. Kernpunkte auf der Ausgabenseite sind die Senkung der agrar- und strukturpolitischen 
Ausgaben und verstärkte Selbstbeteiligung (Kofinanzierung bzw. Renationalisierung). 
547 Machtindizes messen die Macht eines Abstimmenden, .durch Zutritt zu einer Koalition diese von 
einer Verlierer- in eine Gewinnerkoalition umzuwandeln" und somit das ,,Abstimmungsergebnis im 
wenen Interesse beeinflussen zu können". Sutter, M. (2001), S. 339. 

Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2020 f. 
549 Diese Beobachtung entspricht einer weit verbreiteten, aber unbewiesenen Vermutung, der zufolge 
sich die Indexwerte mit zunehmender Anzahl der Abstimmenden dem Stimmenanteil der Abstimmen-
den annähern. Vgl. Sutter, M. (2001 ), S. 341. 
550 Bei Abstimmungen, die nicht auf Vorschlag der Kommission stattfinden, müssen sogar zwei Drittel 
der Mitgliedstaaten, also 17, zustimmen. 
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Das Mitgliedstaatenquorum schützt vor allem die kleineren Mitgliedstaaten, das Be-

völkerungsquorum die großen. Der Banzhaf-lndex wird .von der Bevölkerungsregel 

allerdings so gut wie nicht beeinflusst.551 Ein grundsätzliches Problem der einfachen 

Machtindizes ist, dass sie jede Koalition für gleich wahrscheinlich halten, die tatsäch-

lichen Machtverhältnisse können damit nur sehr grob nachgezeichnet werden, mit 

den Stimmanteilen aber dementsprechend auch. So wird auch der nicht unwesentli-

che Einfluss des Europäischen Parlaments im Bereich der Haushaltsgesetzgebung 

ignoriert.552 Mit Inkrafttreten der vom Europäischen Rat beschlossenen EU-

Verfassung wird dem EP das Letztentscheidungsrecht über den gesamten EU-

Haushalt eingeräumt. Im Rat wird von November 2009 an die qualifizierte Mehrheit 

neu definiert: Es sind dann 55 % der Mitgliedstaaten553 notwendig, die aber 65 % der 

Bevölkerung repräsentieren müssen. Damit wird die Abstimmungsmacht der vier 

größten Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschlands deutlich gestärkt. Ebenso ge-

winnen die kleinen Mitgliedstaaten gegenüber dem geltenden System an Abstim-

mungsmacht, während die Mitgliedstaaten mittlerer Größe gegenüber dem geltenden 

System verlieren.554 

Der Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats müsste dieser Veränderung ange-

passt werden. Die Beibehaltung des Stimmengewichts würde die kleinen Mitglied-

staaten übermäßig belasten et vice versa, da jeder Mitgliedstaat dann einen Stim-

menanteil von einem Fünfundzwanzigstel555 haben wird. Die Verwendung des Bevöl-

kerungsanteils anstelle des Stimmenanteils v, wäre aber im Sinne des Beirats eben-

so inadäquat, da die kleinen Mitgliedstaaten aufgrund der Regel der Stimmenmehr-

heit wesentlich mächtiger sind, als es ihrem Bevölkerungsanteil entspräche, et vice 

551 Vgl. Kirsch, W. (o.J.), Abstimmungsverfahren im Rat nach der geplanten EU-Erweiterung, Tabelle. 
Allerdings erhöht die 62 %-Regel die Anzahl möglicher Blockadekoalitionen. Vgl. Meyer, E.C. (2003), 
S. 186 ff .• While there is only a marginal change in countries' constructive, policy making power, the 
destructive power is quite sensitive to the application of the new 62 %-rule." Ebenda, S. 193. 
552 Allerdings wurden in der Literatur auch schon Erweiterungen der Machtindexmessung um interinsti-
tutionelle Abhängigkeiten und unterschiedliche Präferenzen vorgenommen. Vgl. die Übersicht dazu 
bei Meyer, E.C. (2003), S. 176. 
553 Bei Abstimmungen, die nicht auf Vorschlag der Kommission stattfinden, müssen sogar 72 % der 
Mitgliedstaaten zustimmen. Sperrminoritäten müssen wenigstens vier Mitgliedstaaten umfassen. Zu-
dem können gemäß einer bis 2014 vorgesehenen Klausel ablehnende Minderheiten, die drei Viertel 
der Schwellenwerte zur Bildung einer Sperrminorität erreichen, eine vorübergehende Ablehnung er-
wirken. In der Praxis wird diesen Klauseln indessen nur geringe Bedeutung beigemessen. Vgl. o.V. 
~004d), S. 2. 

Vgl. die entsprechenden Banzhaf-Gewichte bei Kirsch, W. (o.J.), Abstimmungsverfahren nach dem 
Verfassungsentwurf, Verfassungsentwurf und Varianten, sowie in Anhang 5, wobei die in der vorheri-
~n Fußnote genannten Zusatzklauseln unberücksichtigt sind. 

Der Stimmenanteil verkleinert sich selbstverständlich bei steigender Mitgliederzahl. 



188 

versa. Die Verwendung eines dazwischen liegenden Machtindexes wäre zum einen 

öffentlich schwer zu vermitteln. Zum anderen könnte auch kein bestimmter Machtin-

dex zum .richtigen" Machtindex erklärt werden, da alle Indizes auf vereinfachenden 

Annahmen beruhen. Entschiede man sich für den Banzhaf-lndex, hätte dies noch 

erheblichere Auswirkungen als der ursprüngliche Vorschlag des Wissenschaftlichen 

Beirats, wie in Anhang 5 tabellarisch dargestellt ist. Malta müsste im Vergleich zu 

einem reinen BSP-Beitrag (a = 1) um 826 % höhere Beiträge, Estland um 596 % hö-

here Beiträge zahlen, was gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag des Beirats 

nochmals eine deutlich höhere Belastung darstellte. Sie wäre indessen Folge der 

gestiegenen Abstimmungsmacht der kleinen Mitgliedstaaten aufgrund der 55/65-

Regel. Da auch die Abstimmungsmacht Deutschlands durch die 55/65-Regel steigt, 

ergibt sich im Vergleich mit dem auf die Nizza-Regeln bezogenen Beitrag bei einem 

a von 0,8 eine Mehrbelastung um 4 %, gegenüber dem reinen BSP-Beitrag (a = 1) 

aber immer noch eine Entlastung um 9 %. 

Im Hinblick auf die Erfüllung der Gestaltungspostulate .Gerechtigkeit" und .Aufgabe-

nadäquanz" ist zunächst festzustellen, dass sich der Vorschlag des Wissenschaftli-

chen Beirats sowohl am Leistungsfähigkeitsprinzip als auch am Äquivalenzprinzip 

orientiert. Dabei lässt sich das Bedeutungsverhältnis der beiden Fundamentalprinzi-

pien zueinander mit a : (1-a) sogar exakt beschreiben, im Vorschlag des Beirats also 

80 : 20. Zu 80 % ist die Beitragspflicht proportional zur Leistungsfähigkeit der Mit-

gliedstaaten, die am BSP gemessen wird. Zu 20 % sollen die Beiträge aber an den 

Nutzen orientiert sein, die die Mitgliedstaaten aus den Ausgabenprogrammen ziehen, 

wobei der Nutzen nicht direkt, sondern (sehr) indirekt an der Stimmenzahl im Rat 

gemessen wird. Das juste-retour-Prinzip wird damit gewissermaßen umgekehrt: Wer 

viel bekommt, soll auch viel dafür zahlen. Auch die ausgabenseitigen Vorschläge des 

Beirats, insbesondere die Ausweitung des Anteils der nationalen Kofinanzierung in 

den Bereichen Landwirtschaft und Strukturpolitik, würden die Bedeutung des Äquiva-

lenzprinzips erhöhen. 

Dem Postulat der .Aufgabenadäquanz" würde - wie in Kap. 2.2.2.2 festgestellt wur-

de - eine Stärkung des Äquivalenzprinzips entsprechen, wenn die Mittel der Finan-

zierung allokationspolitisch motivierter Maßnahmen dienen würden. Über die Metho-

de der Kofinanzierung lässt sich bei distributionspolitisch motivierten Maßnahmen mit 

allokationspolitischem Instrumentarium eine teilweise kostenäquivalente Finanzie-
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rung erreichen. Mit dem Finanzierungsanteil der EU wird bei diesen Politikmaßnah-

men - derzeit vor allem die strukturpolitischen Maßnahmen - somit der supranatio-

nale Redistributionsgrad ausgedrückt. Der Beirat schlug die Einführung der Kofinan-

zierung auch für den Agrarbereich vor, wobei die nationale Kofinanzierung 75 bis 

100 % betragen sollte.556 Der Satz von 100 % war für die direkten Einkommenshilfen 

vorgesehen, weil diese ausschließlich den betroffenen Mitgliedstaten zugute kämen. 

Die supranationale Umverteilung würde damit gänzlich entfallen. Solange jedoch die 

gemeinschaftliche Absicht zur Umverteilung besteht, ist es im Rahmen der Beitrags-

finanzierung adäquat, diese Umverteilung gemäß einem Indikator der nationalen 

Leistungsfähigkeit zu finanzieren. Zu einem Anteil von 1-a wäre nach dem Vorschlag 

des Beirats der Beitrag aber nicht mehr an der Leistungsfähigkeit orientiert. 

Maßnahmen, für die - sofern möglich - eine Orientierung am Äquivalenzprinzip sinn-

voll wäre, also insbesondere die Bereitstellung europäischer Kollektivgüter, haben 

immer noch einen geringen Anteil am EU-Budget. Eine sinnvolle Anwendung des 

Äquivalenzprinzips wäre der Beiratsvorschlag auch für die Finanzierung dieser Aus-

gaben nicht, da die Sitzverteilung im Rat sicherlich kein geeigneter Indikator für die 

Nutzenstreuung allokationspolitisch motivierter Maßnahmen ist. Wenn es tatsächlich 

möglich wäre, den Gesamthaushalt über einen zweiteiligen Beitrag - zum Teil 

leistungsfähigkeits-, zum Teil äquivalenzorientiert - zu finanzieren, bedürfte es auch 

einer klaren, flexiblen und nachvollziehbaren Entscheidung, welcher Anteil des Bud-

gets nach welchem Fundamentalprinzip finanziert werden sollte. Der Vorschlag des 

Beirats für ein Verhältnis von 80 : 20 beruht freilich nicht auf einer solchen Entschei-

dung, sondern hat eher Beispielcharakter. Dem Postulat der Aufgabenadäquanz ge-

nügt der Vorschlag nicht. 

Dem Postulat der Autonomie dient der Vorschlag des Beirats insofern nicht, als mit 

dem zweiteiligen Beitragstarif keine zusätzliche Finanzautonomie für die europäi-

schen Organe geschaffen wird. Dem Postulat • Transparenz" entspricht der Vorschlag 

insoweit als die vorgesehenen Regelungen verständlicher sind als die geltende Fi-

nanzierung. Für eine eventuelle Verwendung von Machtindizes gälte dies freilich 

nicht. 

556 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2029 f. Als Begründung für die hohen Kofinanzierungssätze wird allerdings nicht die Reduktion der 
supranationalen Umverteilung, sondern der zunehmende Anreiz, die Budgetexpansion zu bremsen, 
genannt. 
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Der Argumentation des Beirats folgend steht die Teilorientierung der Beitragszahlun-

gen an der Stimmenverteilung im Zusammenhang mit den Ausgaben der EU. Das 

Beitragssystem hätte somit auch den Charakter eines allgemeinen Korrekturmecha-

nismus, dessen Berechtigung in Kap. 3.2.2.2 diskutiert wird. 

3.2.1.3.2.2 Progressiver Tarif 

Der Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats sah vor, ein am Äquivalenzprinzip ori-

entiertes Element in den Beitragstarif einzufügen, was mit einer regressiven Wirkung 

verbunden gewesen wäre. Gerechtfertigt wurde der Vorschlag mit der politökono-

misch motivierten Erwartung, die höhere Zahllast für kleinere Mitgliedstaaten könnte 

deren Bereitschaft zu immer höheren Ausgaben dämpfen. 

Mit ganz anderer Rechtfertigung wird die quasi gegenteilige Forderung erhoben, ei-

nen progressiven Beitragstarif einzuführen: Diese Forderung rekurriert auf die ent-

sprechende Interpretation des Leistungsfähigkeitsprinzips und das Kohäsionsprinzip. 

Sie wurde bereits von der MacDougall-Kommission erhoben und wird seitdem immer 

wieder in die Diskussion gebracht.557 1998, im Vorfeld der Verhandlungen des ge-

genwärtigen Finanzrahmens erhob die spanische Regierung - mit der Unterstützung 

Portugals und Griechenlands - die Forderung nach einer progressiven Einnahme-

quelle. 558 

Zur Durchführung wurden drei Varianten vorgeschlagen:559 

• Nach Version A werden die BSP-Beiträge vollständig über einen Pro-Kopf-BSP-

Index moduliert, wodurch Mitgliedstaaten mit einem Pro-Kopf-BSP von weniger 

als 100 % des EU-Durchschnitts in der Regel entlastet werden, Mitgliedstaaten 

557 Vgl. Europäische Kommission (1977), S. 73 sowie z.B. Europäisches Parlament (1981), S. 67, 71 
f., EI-Agraa, A.M., Majocchi, A. (1983), S. 392 ff., Padoa-Schioppa, T. (1987), S. 103, Biehl, D., Win-
ter, H. (1990), S. 82 ff., Henke, K.-D. (1997), S. 47 f. 
558 Vgl. Rato, R. de, Matutes, A. (1998), Europäische Kommission (1998), Anhang 7. Spanien hatte 
eine progressivere Gestaltung des Einnahmensystems bereits 1991 gefordert. Stattdessen wurde 
damals die Einrichtung des Kohäsionsfonds erreicht. Vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 101. 
559 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 7, S. 2 f. 
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mit einem überdurchschnittlichen Pro-Kopf-BSP in der Regel zusätzlich belastet 

werden.560 

• Nach Version B kommt diese Progressivkomponente nur teilweise, zum Bei-

spiel zu 50 %, zum Einsatz. Der restliche BSP-Beitrag bleibt proportional. 

• Nach Version C werden die Mitgliedstaaten anhand ihres Pro-Kopf-BSP in 

Klassen eingeteilt und entsprechend festgelegter Modulationskoeffizienten be-

und entlastet. 

Die Version A ist identisch mit dem bereits oben formulierten Vorschlag von EI-Agraa 

und Majocchi. Gleichung (14) ist daher äquivalent zu Gleichung (11 ).561 

(14) 

Nach Version B würde, wie in Gleichung (15) formuliert, ein Teil 13 des Gesamtbei-

trags progressiv und ein Teil (1-13) proportional finanziert werden. 

mit O < 13 < 1, 

wobei b1 dem in Gleichung (14) durch geschweifte Klammer umfassten Ausdruck 

entspricht. 

Version C ließe sich mit Gleichung (16) abstrakt beschreiben. 

(16) 

560 Der Vorschlag von Carderera Soler, das BSP in Kaufkraftparitäten zu verwenden, würde den Pro-
gressionseffekt dieses Modells verringern, da die kaufkraftstandardisierten BSP pro Kopf nicht so 
stark streuen wie die nominalen. Vgl. Carderera Soler, F. (1999), S. 125. Zur Skepsis gegenüber der 
Verwendung kaufkraftstandardisierter Kennzahlen vgl. Kap. 3.2.1.3.1. 
561 Vgl. Kap. 2.2.2.1.1. 
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wobei für den Ländergruppenfaktor Ct keine konkreten Werte vorgeschlagen wurden. 

Denkbar wären zum Beispiel Ländergruppenfaktoren gemäß (16a). 

(16a) C; E {0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4} 

YB1 = Sozialproduktbeitrag des Landes i 

Y, = BSP des Landes i 

E, = Einwohnerzahl des Landes i 

b, = progressiver Sozialproduktbeitrag-Abrufsatz des Landes i 

ß = Progressivitätsanteil (zum Beispiel 50 %) 

c, = Ländergruppenfaktor des Landes i 

Analog zum Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats (Kap. 3.2.1.3.2.1) lässt sich 

berechnen, welche Auswirkungen die drei Varianten auf die Beitragslast der 25 Mit-

gliedstaaten gehabt hätten, im Vergleich zu proportionalen BSP-Beiträgen. Unter 

Zugrundelegung der BNE-Daten des Jahres 2001 wird ein Gesamtbetrag von 100 

Milliarden Euro (knapp 1, 1 % des EU-25-BNE) verteilt. Die jeweiligen Beiträge in ab-

soluter Höhe sind in Anhang 6 zusammengestellt. Die relativen Unterschiede zur pro-

portionalen Finanzierung veranschaulicht Abbildung 21. 

Abb. 21: Auswirkungen progressiver Beitragstarife im 
Vergleich mit proportionalem Beitrag 

100% ..-------------------------___, 

-100% ..__ ________________________ __, 

LV LT SKEE PLHUCZMT SI P ELCY E I D B F IRL A FINNLUK S DK L 

!r.aversion A • Version B ISIVersion C ! 
Abb. 21: Auswirkungen progressiver Beitragstarife im Vergleich mit proportionalem Beitrag (EU-25, 
2001 ), (-) bedeutet Verringerung des Beitrags 
Quelle: Eurostat, Eurostat (2003a), eigene Berechnungen. 
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Es zeigt sich, dass der progressive Beitragstarif nach Version A mit enormen Umver-

teilungswirkungen verbunden wäre. Luxemburg, dessen Pro-Kopf-BNE um 128 % 

über EU-Durchschnitt liegt, hätte um 99 % höhere Beiträge zu entrichten, Dänemark 

(61 %) um 40 % höhere Beiträge. Massiv profitieren würden davon alle Beitrittslän-

der; die drei baltischen Staaten und die Slowakei würden um mehr als 80 % niedrige-

re Beiträge entrichten. Die Anwendung des halb-progressiven Tarifs nach Version B 

wäre jeweils mit den halben Be- und Entlastungswirkungen verbunden. Im Vergleich 

zu den Versionen A und B führt der Beitragsklassentarif, wie er für Version C (vom 

Verf.) willkürlich festgelegt wurde (vgl. Anhang 6), für die begünstigten Mitgliedstaa-

ten zu geringeren Entlastungen als in Version A und zu höheren Entlastungen als in 

Version B. Die Mitgliedstaaten, die durch Progressivität benachteiligt werden, würden 

in den meisten Fällen durch Version C geringer als durch Version A und höher als 

durch Version B mehrbelastet werden. 

Aufgrund der enormen Belastungswirkung für einige Mitgliedstaaten wären diese 

Vorschläge - solange das Einstimmigkeitserfordernis besteht - nicht durchsetzbar. 

Bestenfalls eine Version B mit einem wesentlich geringeren ß von zum Beispiel 0, 1 

könnte bei entsprechenden Kompensationen einstimmigen Beschluss finden: Die Be-

und Entlastungswirkungen lägen dann für alle Mitgliedstaaten unter 10 %. 

Abgesehen davon, dass die Progressionsvorschläge also kaum durchsetzbar sind, 

können sie anhand objektiver Kriterien auch kritisch beurteilt werden. Spanien recht-

fertigte seine Vorschläge mit dem Hinweis auf das Protokoll über den wirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenhalt562, in dem die Mitgliedstaaten ihre Absicht erklären, 

.der Beitragskapazität der einzelnen Mitgliedstaaten im Rahmen des Systems der Eigenmittel starker 
Rechnung zu tragen und zu prüfen, wie für die weniger wohlhabenden Mitgliedstaaten regressive 
Elemente im derzeitigen System der Eigenmittel korrigiert werden können·. 

Der Absicht, (vermeintlich) regressive Elemente abzubauen, wurde durch die Eigen-

mittelbeschlüsse 1994 und 2000 Genüge getan, indem der maximale Abrufsatz der 

Mehrwertsteuer-Eigenmittel schrittweise von 1,4 auf 0,5 % abgesenkt wurde. lnter-

pretationsfähig ist hingegen, ob mit dem kompensierenden Ausbau der proportiona-

len BSP-Eigenmittel tatsächlich der Beitragskapazität der Mitgliedstaaten stärker 

Rechnung getragen wurde. Entscheidend hierbei ist, wie das Leistungsfähigkeits-

562 ABI. Nr. C 191 (1992), S. 93. 
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prinzip ausgelegt wird. Befürworter des proportionalen BSP-Beitrags sehen horizon-

tale Gerechtigkeit offenbar darin, dass Mitgliedstaaten mit gleichem BSP über die 

gleiche Beitragskapazität verfügen und dementsprechend den gleichen Beitrag zah-

len sollen. Vertikale Gerechtigkeit wird als verwirklicht angesehen, wenn ein Mitglied-

staat A mit dem n-fachen BSP wie Mitgliedstaat B einen n-mal größeren Beitrag zahlt 

wieB. 

Die Befürworter des progressiven Beitragstarifs nach Version A halten das Finanzie-

rungssystem offenkundig dann für horizontal gerecht, wenn Mitgliedstaaten mit dem 

gleichen Pro-Kopf-BSP den gleichen Beitrag pro Einwohner zahlen. Von Version C 

wird dieser Anspruch nur sehr grob und pauschaliert erfüllt. Version B trennt die 

BSP-Beiträge in zwei Teile, die mit ihren jeweiligen Anteilen den beiden Interpretati-

onen von horizontaler Gerechtigkeit folgen. Vertikaler Gerechtigkeit entspricht es 

nach den Versionen A und B, dass ein Mitgliedstaat A, wenn er ein höheres Pro-

Kopf-BSP als Mitgliedstaat B hat, einen höheren Beitrag pro Einwohner zahlt, nach 

Version C zumindest einen gleich hohen. Dabei ist es systemimmanent nicht mög-

lich, eine normative Entscheidung darüber zu treffen, um welchen Betrag der Beitrag 

des Landes A pro Einwohner denselben des Landes B übersteigen soll. Die Relation 

des Beitrags von A zu dem von B wird nämlich rechnerisch auch von der (zufälligen) 

Wohlstandssituation aller anderen Mitgliedstaaten beeinflusst. 

Obwohl es sich hier um sehr unterschiedliche Interpretationen des Leistungsfähig-

keitsprinzips handelt, kann keine per se als falsch bezeichnet werden. Ein erhebli-

cher Unterschied ist es jedoch, ob als Bewertungsmaßstab für die Leistungsfähigkeit 

das absolute BSP oder das durchschnittliche BSP pro Einwohner oder gar eine Mi-

schung aus beidem verwendet wird. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirt-

schaftsministerium bemängelt, dass mit dem Indikator Pro-Kopf-Einkommen letztlich 

nicht mehr die Staaten, sondern die einzelnen Bürger selbst als Beitragszahler ange-

sehen würden.563 Dem ist zu entgegnen, dass mit keiner der beiden Beitragsarten 

explizit über die innere Aufbringung und die persönliche lnzidenz entschieden ist. Der 

Vergleich mit einer direkten EU-Steuer ist insofern nicht treffend. Andererseits recht-

fertigen selbst die Befürworter der Progression ihre Forderung mit dem Hinweis auf 

583 Vgl. Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 
2022 f. 



195 

die Existenz progressiver Steuern in allen Mitgliedstaaten. Dieser Bezug hakt indes-

sen ebenso: .Die Theorie der optimalen Besteuerung läßt sich nicht von Individuen 

auf Staaten übertragen, vor allem weil sich das Problem der Aggregation personen-

bezogener Größen stellt."564 

Die Kommission nennt als erhebliche Nachteile des progressiven Beitrags, dass 

1. Beitragsprogression dem Prinzip der horizontalen Gleichheit widerspreche, 

2. Progression auf der Ausgabenseite reale Konvergenz wahrscheinlicher mache, 

3. durch ausgabenseitige Progression die Verwendung für vorgesehene Zwecke 

besser gewährleistet werden könne und 

4. Kompensationsforderungen der bisherigen Nettozahler zu erwarten seien.565 

Der erste Nachteil wird damit begründet, dass durch die Berücksichtigung des relati-

ven Wohlstands nicht mehr die tatsächliche BSP-Grundlage, sondern eine modifizier-

te verwendet werde. Solche Kritik baut freilich auf der hier unpassenden Interpretati-

on der horizontalen Gerechtigkeit auf, gleiches BSP müsse gleich belastet werden. 

Problematisch ist gleichwohl, dass für Mitgliedstaaten nahe dem EU-durchschnittli-

chen Pro-Kopf-BSP sowohl über- als auch unterproportionale Beitragslasten resultie-

ren können. Der jeweilige BSP-Abrufsatz hängt auch vom relativen Wohlstand der 

anderen Mitgliedstaaten ab. Nach der fiktiven Rechnung für das Jahr 2001 (vgl. Abb. 

21) wäre Italien entlastet worden, obwohl sein Pro-Kopf-Einkommen über dem EU-

25-Durchschnitt lag. 

Die drei anderen genannten Nachteile stehen miteinander in Verbindung. Aufgrund 

der massiven Umverteilung, die mit dem progressiven Tarif bereits auf der Einnah-

menseite entstünde, wären Forderungen der zusätzlich belasteten Nettozahler be-

züglich der Ausgabenseite zu erwarten: Insbesondere ein Abbau der üppigen Struk-

turfondsmittel dürfte angemahnt werden. Die progressive Einnahmenpolitik träte an 

die Stelle der regressiven Ausgabenpolitik - die Kommission spricht von .ausgaben-

basierter Progression"566. Letztere sei aber wesentlich besser geeignet, Solidarität zu 

praktizieren und reale Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten herzustellen. Wäh-

5&I Europäische Kommission (1998), Anhang 7, S. 7. 
585 Vgl. ebenda, Anhang 7, S. 11 f. 
566 Ebenda, Anhang 7, S. 11. 



196 

rend bei den Ausgabenprogrammen eine zielkonforme Verwendung der Mittel wahr-

scheinlich sei, könnten die durch Beitragsprogression eingesparten Mittel auch für 

Konsumzwecke eingesetzt werden, die nicht dem Konvergenzziel dienen. Tatsäch-

lich bestünde ein Nachteil darin, dass die Mitgliedstaaten über die Verwendung der 

eingesparten Beiträge keinerlei Rechenschaft ablegen müssten. Dem Optimismus 

der Kommission bezüglich der Wirksamkeit der Ausgabenprogramme ist allerdings 

auch mit Vorsicht zu begegnen. So sind zweckgebundene Zuweisungen ungebunde-

nen Zuweisungen nicht eindeutig überlegen.567 Da jedoch der Übergang von einem 

gebundenen zu einem ungebundenen Zuweisungssystem .die EU zunehmend zur 

,Transferunion'.sae verändern würde, könnte nach Ansicht von Huber ein progressi-

ves Beitragssystem diesen Tendenzen entgegenwirken. Nach Auffassung des Wis-

senschaftlichen Beirats würde hingegen gerade die Progression .einer ungehemm-

ten Transferunion endgültig den Weg bahnen"569• 

Es bleibt jedoch festzuhalten, dass sowohl das proportionale als auch das progressi-

ve BSP-Beitragssystem mit dem Postulat der Gerechtigkeit in Einklang steht. Beide 

Systeme lassen sich mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip rechtfertigen, wobei es eben 

darauf ankommt, wie man das Leistungsfähigkeitsprinzip interpretiert. Als dritter Weg 

ist insofern der Tarif nach Version B anzusehen, da dieser eine Mischung aus pro-

portionalem und progressivem Tarif darstellt. Es läge zwar auf der Hand, den hybri-

den Tarif nach Version B - insbesondere bei einem ß von 0,5 - als Anpassung an 

das Bild vom Europa der Staaten und der Bürger zu würdigen, gleichwohl gilt weiter-

hin: Beiträge auf das Pro-Kopf-Einkommen sind keine direkte Besteuerung der Bür-

ger. Version B zielt tatsächlich wohl eher auf Kompromissfähigkeit, mit ß als Ver-

handlungsparameter. 

Hinsichtlich des Postulats Aufgabenadäquanz gilt zunächst - wie eben festgestellt -, 

dass der progressive Beitragstarif als Verwirklichung des Leistungsfähigkeitprinzips 

angesehen werden kann. Wie bereits festgestellt, ist ein an der nationalen Leistungs-

fähigkeit ausgerichteter Finanzbeitrag einem vorwiegend verteilungspolitisch moti-

587 Im Gegenteil sind unter allokationspolitischen Gesichtspunkten ungebundene Zuweisungen Zweck-
zuweisungen sogar überlegen, sofern in der Ausgangssituation ein Allokationsoplimum vorliegt, je-
doch kann aus integrationspolitischer Sicht den Zweckzuweisungen auch zugute gehalten werden, 
EU-Wirken für den Bürger sichtbar machen zu können. Vgl. zu den allokationstheoretischen Überle-
!iM"gen BrOmmerhoff, D. (2001), S. 639 ff. 

Huber, B. (2001b), S. 55. 
568 Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (1999), S. 2037. 
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vierten Budget adäquat. Allerdings käme es neben dem starken Umverteilungsele-

ment auf der Ausgabenseite zusätzlich zu erheblichen Umverteilungseffekten auf der 

Einnahmenseite. Ceteris paribus würde die Beitragsprogression mithin die Nettoposi-

tionen der Mitgliedstaaten vergrößern. Von Seiten der Nettozahler wäre daraufhin mit 

einem verstärkten Drängen auf die Kürzung von Ausgaben zu rechnen, insbesonde-

re solchen Ausgaben, die stark redistributiven Charakter haben .• Eine Progressivität 

auf der Einkommensseite des Gemeinschaftshaushalts würde auch[ ... ] die Notwen-

digkeit verringern, auf der Ausgabenseite des Haushalts Allokations- und Vertei-

lungsmerkmale zu vermischen."570 Obwohl eine solche Trennung unter Effizienzge-

sichtspunkten zu begrüßen wäre: Eine Aufteilung der Art, dass die Allokationsaufga-

ben über die Ausgabenseite und die Umverteilung über die Einnahmenseite abgewi-

ckelt werden, entspricht nicht dem Postulat der aufgabenadäquaten Finanzierung, da 

dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz in keiner Weise entsprochen wird. 

Eine Verbesserung des Finanzierungssystems im Sinne des Postulats der Autono-

mie ist von keinem Eigenmittelsystem zu erwarten, das hauptsächlich aus Finanzbei-

trägen besteht. Dem Postulat wäre somit auch mit den in diesem Abschnitt diskutier-

ten Vorschlägen nicht Folge geleistet. Das Finanzierungssystem i.w.S. könnte indes-

sen sogar so verändert werden, dass eine Reform für die Organe der EU mit einem 

Verlust an Finanzautonomie verbunden wäre. Dies wäre der Fall, wenn - wie oben 

beschrieben - progressive Beitragszahlungen distributionspolitisch motivierte Aus-

gaben substituieren würden. Während die EU-Organe auf der Ausgabenseite über 

eine ihrem supranationalen Charakter entsprechende Haushaltsautonomie verfügen, 

ist die Einnahmenseite sehr stark intergouvernemental dominiert. Konkret: Der Rat 

beschließt den (von der Kommission vorgeschlagenen) Haushaltsplan mit qualifizier-

ter Mehrheit und leitet diesen dem EP zu. Dieses hat insbesondere im Bereich der 

nicht obligatorischen Ausgaben (vgl. Kap. 1.2) die Möglichkeit, Änderungen vorzu-

nehmen. Mit Inkrafttreten der EU-Verfassung entfällt sogar die Beschränkung der 

umfassenderen Haushaltsbefugnisse auf nicht obligatorische Ausgaben. 

Auf der Einnahmenseite gilt stattdessen, dass der Ministerrat auf der Grundlage von 

Entscheidungen des Europäischen Rates einstimmige Beschlüsse fassen muss. Die-

se Eigenmittelbeschlüsse bedürfen der Zustimmung aller Mitgliedstaaten gemäß de-

ren Verfassungsbestimmungen. Das Europäische Parlament wird in diesem Verfah-

570 Padoa-Schioppa, T. (1987), S. 103. 
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ren auch nach Inkrafttreten der EU-Verfassung lediglich angehört.571 Die finanzielle 

Autonomie der EU-Organe ist mithin auf der Einnahmenseite wesentlich geringer als 

auf der Ausgabenseite, weshalb eine Substitution distributionspolitisch wirksamer 

Ausgaben durch progressive Beiträge in diesem Sinne ein Rückschritt wäre. 

Dem Postulat der Transparenz entsprechen die in diesem Abschnitt diskutierten Vor-

schläge nicht. Sie verfügen über ein solches Maß an Kompliziertheit, dass sie von 

der interessierten Öffentlichkeit kaum nachvollzogen werden können. Zusammenfas-

send bleibt festzustellen, dass keines der vier Gestaltungspostulate die Einführung 

eines progressiven Beitragstarifs hinreichend begründen kann. 

3.2.2 Korrekturmechanismen 

3.2.2.1 Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich 

Korrekturmechanismen sind zu verstehen als Korrekturen auf der Einnahmenseite, 

deren Ausgestaltung sich an den Verhältnissen von Zahlungen und Rückflüssen ori-

entiert. Ein bereits existierender Korrekturmechanismus ist der für das Vereinigte 

Königreich. Wie in Kap. 1.3.2.2 ausführlich dargelegt wurde, ist dieser als Reaktion 

auf die ungünstige Nettoposition des Vereinigten Königreichs eingerichtet worden. 

Zahlreiche Aspekte sprechen dafür, den Rabatt für das Vereinigte Königreich nach 

mehr als 20 Jahren abzuschaffen: 

1. Die Gemeinsame Agrarpolitik ist zwar immer noch die ausgabenträchtigste Ge-

meinschaftspolitik, der relative Anteil an den Gesamtausgaben ist jedoch in den ver-

gangenen beiden Dekaden erheblich gesunken: Während der EAGFL mit seinen 

beiden Abteilungen im Jahre 1985 noch gut 73 % des Gesamthaushaltsplans in An-

spruch nahm, werden es der Finanziellen Vorausschau zufolge im Jahre 2006 nur 

noch 43 % sein. Einer der Hauptgründe für das Haushaltsungleichgewicht des Verei-

nigten Königreichs verliert somit immer mehr an Bedeutung. 

571 Nach Art. 1-53 Abs. 4 EU-Verfassung werden die .Durchführungsmaßnahmen zu dem System der 
Eigenmittel" in einem Europäischen Gesetz des Ministerrates geregelt, das nicht der Zustimmung der 
Mitgliedstaaten, aber der Zustimmung des EP bedarf. 
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2. Neben dem Vereinigten Königreich haben auch andere Mitgliedstaaten eine nega-

tive Nettoposition. 1997 hatten vier Mitgliedstaaten eine in Relation zum BSP größe-

re Nettozahlerposition als das Vereinigte Königreich (0,27 %): Deutschland (0,60 %), 

Schweden (0,58 %), Österreich (0,44 %) und die Niederlande (0,34 %) hatten nach 

der Definition des ,VK-Korrektursaldos' eine schlechtere Position.572 Folgerichtig 

strebten diese vier Mitgliedstaaten 1999 die Verallgemeinerung des Korrekturme-

chanismus (vgl. Kap. 3.2.2.2) an. Stattdessen konnten sie aber nur die Regelung 

nach Artikel 5 Absatz 1 des Eigenmittelbeschlusses 2000 erreichen, wonach der Fi-

nanzierungsanteil dieser vier Mitgliedstaaten am Korrekturbetrag für das Vereinigte 

Königreich auf ein Viertel reduziert wird (vgl. Kap. 1.3.2.3). 

3. Die relative Wohlstandsposition des Vereinigten Königreichs hat sich deutlich ver-

bessert. Das ist zum einen der absoluten Wohlstandsmehrung aufgrund eigener 

Leistungen zu verdanken, zum anderen aber auch der relativen Verbesserung in Fol-

ge von Süderweiterung (1986) und Osterweiterung (2004). Während das britische 

BIP pro Kopf im Jahre 1984 nur 94 % des Durchschnittswerts der damaligen Zeh-

nergemeinschaft betrug, beläuft sich das britische BIP pro Kopf in der EU-25 des 

Jahres 2004 auf etwa 124 % des Durchschnitts. 

4. Der Korrekturmechanismus widerspricht den Postulaten Gerechtigkeit und Aufga-

benadäquanz. Während das Eigenmittelsystem der EU im Wesentlichen auf dem 

Leistungsfähigkeitsprinzip aufbaut, was beim gegenwärtigen Aufgabenportfolio der 

Union im Übrigen auch adäquat ist, entspricht der dem Korrekturmechanismus 

zugrunde liegende ,juste retour'-Gedanke dem Äquivalenzprinzip. Nach den Be-

schlüssen von Fontainebleau werden jedoch nur Nettozahlerpositionen, hingegen 

keine Nettoempfängerpositionen korrigiert, und nach den Eigenmittelbeschlüssen 

wird nur das britische Ungleichgewicht korrigiert. Somit rekurriert der Korrekturme-

chanismus auf ein spezielles, .asymmetrisches Äquivalenzprinzip"573• 

5. Der Korrekturbetrag wird grundständig über Mehrwertsteuer-Eigenmittel, darüber 

hinaus durch BNE-Eigenmittel der übrigen 24 Mitgliedstaaten finanziert (vgl. 1.3.2.3). 

Der Anteil am Korrekturbetrag wird zunächst nach dem Anteil eines Mitgliedstaates 

am BNE der EU-24 bemessen, was - abgesehen von der Nichtbeteiligung des Ver-

572 Vgl. Europäische Kommission (2000c), Annex 8, S. 13. 
573 Messal, R. (1991), S. 123. 
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einigten Königreichs - dem Leistungsfähigkeitsprinzip entspricht. Letzterem ent-

spricht allerdings nicht, dass bei der Berechnung jeweils drei Viertel des BNE von 

vier Mitgliedstaaten unbeachtet bleiben. Die Ermäßigung für Deutschland, Schwe-

den, Österreich und die Niederlande wird mit deren Nettozahlerposition gerechtfertigt 

und folgt somit wieder dem Gedanken des Äquivalenzprinzips. Umso mehr müssen 

wiederum die verbleibenden 20 Mitgliedstaaten aufbringen. Dass die Korrektur des 

britischen Haushaltsungleichgewichts nun auch von den wirtschaftlich schwachen 

Beitrittsländern mitfinanziert werden muss, hat im Vorfeld der Erweiterung zu zusätz-

licher Kritik an dem Rabatt geführt.574 

6. Der Korrekturmechanismus verstößt auch gegen die Postulate Autonomie und 

Transparenz. Im Langes-Bericht des EP heißt es dazu: 

.Diese ,Erstattung' an das Vereinigte Königreich wird nach einem Berechnungssystem vorgenommen, 
das kompliziert ist und von den Politikern in den Haushaltsbehörden nicht nachvollzogen werden 
kann; es ist also nicht zu erkennen, ob es Oberhaupt richtig ist. Dieser ,Fontainebleau-Beschluß' hat 
aber bewirkt, daß auch andere Staaten den verhängnisvollen Satz ,1 want my money back' für sich 
geltend machen. Damit ist dieser Beschluß kontraproduktiv zu den Forderungen, ein autonomes Ein-
nahmesystem für die EU zu schaffen_..s75 

lntransparent ist der Mechanismus sowohl bei der Ermittlung des Korrekturbetrages 

als auch bei dessen Finanzierung. Die Finanzautonomie der EU-Organe wird durch 

die Verankerung im Eigenmittelbeschluss stark untergraben, da jede Veränderung 

am Mechanismus der Zustimmung des Vereinigten Königreichs gemäß seiner ver-

fassungsrechtlichen Vorschriften bedarf.576 

Eben darin liegt aber der Grund, warum der Korrekturmechanismus praktisch nicht 

abgeschafft werden kann, obwohl er allen Gestaltungspostulaten für ein rationales 

Finanzierungssystem widerspricht. Die Abschaffung des Rabatts käme für das Ver-

einigte Königreich einer jährlichen Mehrbelastung in Höhe von etwa sieben Milliarden 

Euro gleich;577 prinzipielle Argumente rücken darob in den Hintergrund fiskalischer 

574 Vgl. Berschens, R. (2003), S. 9, Schreyer, M. (2003), S. 6, o.V. (2003c), S. 9. 
575 Europäisches Parlament (1994), S. 11. 
576 Lienemeyer ist der Auffassung, dass die Kommission das (Nicht-)Vorliegen der Anspruchsvoraus-
setzungen fonnell feststellen könnte, zumal die Eigenmittelbeschlüsse in ihren ErwägungsgrOnden 
stets Bezug auf die Schlussfolgerungen des Rates von Fontainebleau nähmen, wonach .jedem Mit-
gliedstaat, der gemessen an seinem relativen Wohlstand eine zu große Haushaltslast trägt, zu gege-
bener Zeit Korrekturen• zustehen. Vgl. Lienemeyer, M. (2002), S. 312 f. Einem neuen Eigenmittelbe-
schluss müsste die britische Regierung trotzdem erst zustimmen. 
577 Vgl. Europäische Kommission (2004c), S. 20. Die Zahl entspricht einer Schätzung der Kommission 
für die Jahre 2008 bis 2013. 
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Interessen. Zudem ist die Beibehaltung des Rabatts für die Briten von hoher symbo-

lischer Bedeutung.578 Für kaum ein anderes Element der EU-Finanzverfassung dürf-

te daher das allgemeine Verdikt der .Tyrannei des Status quo"579 besser zutreffen als 

für dieses. 

3.2.2.2 Allgemeiner Korrekturmechanismus 

3.2.2.2.1 Ausweitung des bestehenden Korrekturmechanismus 

Da dem Vereinigten Königreich die Sonderbehandlung offenbar kaum zu nehmen ist, 

sie andererseits aber auch nicht zu rechtfertigen ist, gilt die Ausweitung von Korrek-

turmaßnahmen auf mehr oder alle Mitgliedstaaten als ein möglicher Ausweg, dem 

sich das Vereinigte Königreich nicht verschließen könne. Nahe liegend wäre zu-

nächst die Übertragung des bestehenden Korrekturmechanismus auf andere Mit-

gliedstaaten. In Frage kämen dafür entweder alle Mitgliedstaaten, deren Nettozah-

lerposition noch schlechter als die britische ist, oder alle Mitgliedstaaten, die über-

haupt eine Nettozahlerposition haben. 

Während im Jahr 1997 Deutschland, Schweden, Österreich und die Niederlande eine 

schlechtere Nettoposition (vor der Korrektur) als das Vereinigte Königreich hatten, 

traf dies 2002580 nur noch für die Niederlande zu. Die Kommission hatte in ihrem Ei-

genmittelbericht 1998 für das Jahr 1999 sowohl die Ausweitung auf die vier genann-

ten Mitgliedstaaten als auch auf alle (acht) Mitgliedstaaten, die 1999 einen negativen 

Saldo vor der Korrektur hatten, untersucht.581 Dabei wurde unterstellt, dass jeder 

ausgleichsberechtigte Staat weiterhin 66 % seiner Nettoposition erstattet bekommt582 

und ebenso wie das Vereinigte Königreich nicht an der Finanzierung seiner eigenen 

Erstattung beteiligt wird, bei der Finanzierung der übrigen Erstattungen jedoch voll 

berücksichtigt wird. 

578 Vgl. o.V. (2003a), S. 13. 
579 Blankart, C.B. (2003), S. 597. 
580 Unter Anwendung des ,operativen' Haushaltssaldos vor der Korrektur für das Vereinigte König-
reich. 
581 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 6, S. 3 ff. 
582 Die Herausrechnung britischer (und anderer Länder) Windfall-Gewinne aus der Kappung der 
MwSt-Eigenmittel und der Einführung der BSP-Eigenmittel wurde demnach nicht vorgenommen. Der 
Brutto-Ausgleichsbetrag für das Vereinigte Königreich fiel somit um knapp 200 Mio. Euro größer aus 
als bei einer dem geltenden Recht entsprechenden Berechnung. 
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Die uneingeschränkte Erweiterung ist zunächst mit dem wenig überraschenden Er-

gebnis verbunden, dass sich alle Nettoempfängerstaaten gegenüber der Nettopositi-

on vor der Korrektur verschlechtern. Ebenso verschlechtert sich das Vereinigte Kö-

nigreich dadurch, dass es sich nun an der Finanzierung der Ausgleichsbeträge ande-

rer Mitgliedstaaten beteiligen muss. Es stellen sich aber auch Staaten mit Nettozah-

lerposition schlechter, sofern der ihnen zukommende Ausgleich geringer ist als die 

zur Finanzierung des gesamten Korrekturmechanismus zu zahlenden Beträge. 1999 

galt dies für Frankreich, Italien und Finnland. Ähnlich bei der eingeschränkten Aus-

weitung: Österreich und die Niederlande hätten durch die Ausweitung des Korrek-

turmechanismus ihren Saldo (vor Korrektur) nicht verbessern können, da der ihnen 

zukommende Ausgleich kleiner gewesen wäre als der Beitrag zum Ausgleich der 

Nettoposition des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Schwedens und des jewei-

ligen anderen Landes.583 

3.2.2.2.2 Kappungsmodell 

Die vier Nettozahlerländer Deutschland, Schweden, Österreich und Niederlande hat-

ten einem Vorschlag des damaligen Bundesfinanzministers Waigel folgend nicht die 

Übertragung des bestehenden Korrekturmechanismus auf die vier Mitgliedstaaten 

gefordert. Vielmehr sollte ein so genanntes Kappungsmodell eingeführt werden.584 

Für einen Kappungsmechanismus gilt zunächst der Grundsatz: .Oberhalb eines in 

einer Solidargemeinschaft notwendigen Selbstbehalts, der Elemente des relativen 

Wohlstands des betreffenden Mitgliedstaates berücksichtigt, sollte eine Nettobelas-

tung teilweise ausgeglichen werden . ..ss5 Inklusive dem Vereinigten Königreich sollten 

nur noch solche Mitgliedstaaten, die einen Nettobeitrag über einer politisch festgeleg-

ten ,Zumutbarkeitsschwelle' haben, einen Ausgleich erhalten und diesen auch nur für 

den quasi unzumutbaren Nettobeitrag. Formal ließe sich das Kappungsmodell wie 

folgt darstellen: 

583 Das Phänomen, dass eine vermeintliche Begünstigung in der Wirkung eine Benachteiligung dar-
stellen kann, ist auch im bis 2004 geltenden bundesdeutschen Länderfinanzausgleich zu beobachten. 
Für das Land Niedersachsen ist die Berücksichtigung seiner Seehafenlasten bei der Ermittlung der 
Finanzkraft von geringerem Vorteil als die höheren Seehafenlasten anderer Länder von Nachteil sind. 
't:}I. Peffekoven, R. (1988), S. 401. 

Vgl. Busch, B. (1998), S. 37 f., Gretschmann, K. (1998), S. 83 f., Stark, J. (1997), S. 33 f. 
585 Stark, J. (1996), S. 163. 
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{ 
0 wenn (NP; -z-Y;)~o 

(1?) Kzu;= a-(NP;-z•Y;) sonst 

(18) Kza, = L(_Y_; -•Kzu1) 
i Yeu -Yi 

mit i „ j 

(19) LKzu, = LKza; 
i 1 

Kzu; = Korrekturzufluss an das Land i 

Kza1 = Korrekturzahlung des Landes i 

a = Ausgleichsprozentsatz586 

z = Zumutbarkeitsschwelle (Prozentsatz des BSP) 

NP, = Nettoposition des Landes i 

Y, = BSP des Landes i 

Die wesentlichen Gestaltungsparameter sind dabei der Ausgleichsprozentsatz a, für 

den der deutsche Vorschlag 66 % vorsah587, und die Zumutbarkeitsschwelle z, für 

die alternativ die Werte 0,3 % und 0,4 % des BSP in die Diskussion gebracht wur-

den. Zu klären wäre zudem die Definition der Nettoposition. Auf der Einnahmenseite 

ist dabei zu klären, wie die traditionellen Eigenmittel zu berücksichtigen sind: voll wie 

früher beim ,operativen' Saldo, umgelegt entsprechend den Anteilen an den anderen 

Eigenmittelarten wie beim ,VK-Korrektur-Saldo' (vgl. Kap. 2.2.2.1.2) oder gar nicht, 

was ihrem Charakter als originäre Einnahmen der EU entspräche. Auf der Ausga-

benseite ist zu klären, welche Ausgaben zurechenbar sind, insbesondere ob Verwal-

tungsausgaben zugerechnet werden sollen. 

Anhand einer Beispielrechnung, deren Ergebnisse in Anhang 7 zu finden sind, lässt 

sich das Kappungsmodell wie folgt erklären: Bei einer Zumutbarkeitsschwelle von 

0,3 % des BSP wären im Jahr 2002 zwei Mitgliedstaaten ausgleichsberechtigt gewe-

568 .Dieser Koeffizient liegt zwangsläufig innerhalb einer Spanne zwischen ,größer als Null' und ,kleiner 
oder gleich Eins'." Europäische Kommission (1998), Anhang 6, S. 2. 
587 Um die Durchsetzungschancen eines Kappungsmodells zu erhöhen, regt Diekmann alternativ an, 
den Ausgleichsprozentsatz in (negativer) Abhängigkeit vom Pro-Kopf-BSP zwischen 50 o/o und 100 o/o 
schwanken zu lassen. Vgl. Diekmann, B. (1998), S. 96. 
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sen:588 Die Nettoposition der Niederlande - gemessen am ,operativen' Haushaltssal-

do vor Korrektur - hätte um 525 Millionen Euro über der zumutbaren Nettoposition 

gelegen, die des Vereinigten Königreichs um 1.825 Millionen Euro. Belgien hatte am 

EU-14-BNE ohne die Niederlande einen Anteil von 3,04 %, am EU-14-BNE ohne das 

Vereinigte Königreich einen Anteil von 3,55 %. Die Niederlande hätten einen Aus-

gleich in Höhe des 0,66-fachen von 525 Millionen Euro, also 346 Millionen erhalten, 

das Vereinigte Königreich 1.204 Millionen.589 Die belgische Korrekturzahlung hätte 

sich nun aus 3,04 % von 346 Millionen Euro und 3,55 % von 1.204 Millionen Euro 

zusammengesetzt, also etwa 53 Millionen Euro. Die Niederlande hätten sich nur an 

der Finanzierung des britischen Korrekturzuflusses in Höhe des niederländischen 

Anteils am EU-14-BNE ohne Vereinigtes Königreich (5,84 %) beteiligen müssen590, 

also mit 70 Millionen Euro. Die saldierten Korrekturbeträge eines Jahres t wären 

schließlich mit den Eigenmittelzahlungen des Jahres t+1 oder t+2 zu verrechnen. 

Das Umverteilungsvolumen dieses Mechanismus wäre mit 1.550 Millionen deutlich 

niedriger gewesen als der tatsächlich an das Vereinigte Königreich geflossene Kor-

rekturbetrag von etwa fünf Milliarden Euro. Folglich hätten alle Mitgliedstaaten profi-

tiert, mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs. 

3.2.2.2.3 Nettokorrekturmodell 

Vom ehemaligen Bundesminister Seiters stammt der Vorschlag eines Nettokorrek-

turmodells.591 Danach sollen alle Nettozahlerstaaten ihre Nettozahlungen komplett 

ersetzt bekommen. finanziert werden solle dies durch einen zweiten Haushalt, des-

sen Umfang den gesamten Nettozahlungen entspricht und der von allen Mitglied-

staaten gemäß ihrem BSP-Anteil finanziert wird. Vom Kappungsmodell des Bundes-

finanzministeriums unterscheidet sich das Nettokorrekturmodell zum einen durch den 

zweiten Haushalt anstelle der Verrechnung mit den Eigenmitteln, was aber materiell 

bedeutungslos ist. Zum anderen finanzieren in diesem Modell die Nettozahler ihren 

588 Deutschland hatte im Beispieljahr 2002 eine ungewöhnlich niedrige Nettozahlerposition. was v.a. 
mit den einmaligen Fluthilfe-Zahlungen zu erklären ist. 
589 Bei einem z von 0,4 % hätten sich die KorrekturzuHOsse auf 157 respektive 468 Mio. Euro redu-
ziert. 
580 Im Kappungsmodell von Diekmann sind die Mitgliedstaaten oberhalb der Zumutbarkeitsschwelle 
nicht an den Korrekturzahlungen beteiligt. Dies kann bei einer größeren Anzahl von begünstigten 
Staaten den verbleibenden Zahlern eine erhebliche Mehrbelastung verschaffen und ist zudem mit 
Schwelleneffekten verbunden. Vgl. Diekmann, B. (1998), S. 95. 
591 Vgl. Seilers, R. (1997), S. 38 f. 
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eigenen Ausgleich selbst mit. Ansonsten lässt sich das Nettokorrekturmodell als 

Spezifikation des Kappungsmodells ansehen: In Gleichung (17) ist für den Aus-

gleichskoeffizient a = 100 % und für die Zumutbarkeitsschwelle z = 0 % einzusetzen. 

Wegen der Mitfinanzierung des eigenen Ausgleichs entfällt in Gleichung (18) der 

Ausdruck (-Y1); außerdem kann i = j sein. 

Wie beim Kappungsmodell ist auch beim Nettokorrekturmodell die Definition der Net-

toposition ein bedeutsamer Parameter. Legt man den ,operativen' Haushaltssaldo 

zugrunde592, hätten im Jahr 2002 vor allem die Niederlande massiv profitiert (vgl. 

ebenfalls Anhang 7), da die relative Nettozahlerposition von 0,48 % auf 0, 19 % des 

BNE zurückgegangen wäre. Die Be- und Entlastungen aller anderen Mitgliedstaaten 

hätten 0, 1 % des nationalen BNE nicht überschritten. Das Vereinigte Königreich hät-

te mit einem saldierten Korrekturzufluss in Höhe von 4.543 Millionen Euro einen Ver-

lust von über 390 Millionen Euro gegenüber dem Korrekturmechanismus nach Status 

quo hinnehmen müssen. Im Gegensatz zu anderen Reformvorschlägen dürfte diese 

Verschlechterung um weniger als ein Zwölftel allerdings akzeptabel sein. Fraglich 

wäre indes, weshalb weniger wohlhabende Mitgliedstaaten wie Spanien, Portugal 

und Griechenland593, aber auch Nettozahlerstaaten wie Österreich und Frankreich 

Verschlechterungen gegenüber dem Status quo hinnehmen sollten, die vor allem zu 

Gunsten der Niederlande und Deutschlands gingen. Deutschland hätte für seine Net-

toposition einen Ausgleich in Höhe von 4.715 Millionen Euro erhalten und sich an der 

Finanzierung des zweiten Haushalts mit 4.108 Millionen Euro beteiligen müssen. Die 

saldierte Entlastung hätte die deutsche Nettoposition um ein halbes BNE-Promille 

verbessert. 

592 Hierbei handelt es sich um den .,operativen' Haushaltssaldo (nach VK-Korrektur) auf der Grundla-
ge der Definition des Ausgleichs zu Gunsten des Vereinigten Königreichs" abzüglich der Korrekturzah-
lungen. Vgl. Europäische Kommission (2003a), S. 122. 126. Den Berechnungen von Busch für das 
Jahr 1996 liegt eine vom Europäischen Rechnungshof stammende Gegenüberstellung von tatsächli-
chen Zahlungen und tatsächlichen Rückflüssen (ohne Verwaltungsausgaben) zugrunde. Vgl. Busch. 
B. (1998), S. 35 ff. 
593 Negativ betroffen wären mittlerweile auch alle neuen Mitgliedstaaten, sofern sie eine Nettozahler-
position haben. 
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3.2.2.2.4 Schutzmechanismus 

Deutlich komplizierter ist der Korrekturmechanismus, der im Padoa-Schioppa-Bericht 

(1987) vorgeschlagen wurde.594 Dieser Schutzmechanismus (auch Sicherheitsme-

chanismus) sah vor, dass sich die Nettoposition eines Mitgliedstaates innerhalb einer 

gewissen Bandbreite bewegen dürfe, ohne dass es zu Korrekturmaßnahmen kommt. 

Liegt die Nettoposition eines Landes außerhalb des mit steigendem Pro-Kopf-BSP595 

ansteigenden, aber schmaler werdenden Bandes, ist das Land ausgleichsberechtigt 

respektive ausgleichspflichtig. Unterhalb eines bestimmten Pro-Kopf-Einkommens 

wurde von eventuellen Ausgleichspflichten allerdings abgesehen, .sofern gewisse 

Bedingungen der makro-ökonomischen Politik erfüllt werden"596. Mit der Bandbreiten-

Funktion sei .ein gewisses Maß an progressiver Finanzgerechtigkeit zu gewährleis-

ten"597, aber auch Spielraum für sektorale Politiken gegeben. 

Formal lässt sich der Schutzmechanismus wie folgt beschreiben:598 Zunächst wird 

ein Koeffizient Ai definiert, der abstrakt die .Beitragsleistungsfähigkeir des Landes i 

beschreibt. Ai ist abhängig vom Pro-Kopf-Einkommen und von einem Umverteilungs-

parameter ß. 

Zudem wird ein Koeffizient p definiert, der die .durchschnittliche Beitragsleistungsfä-

higkeit" beschreibt. Die Summe aller nicht zurechenbaren Ausgaben B entspricht da-

bei der Summe aller Nettopositionen. 

~)-;Y;-B 
(21) p=-1'--=~-Lyi 

1 

594 Vgl. Padoa-Schioppa, T. (1987), S. 104 ff., 162 ff. Vgl. auch Europäische Wirtschaft (1993), S. 102 
f. 
595 In Anhang 4 des Padoa-Schioppa-Berichts wird die Nettoposition auf das BIP bezogen und das 
Pro-Kopf-BSP in Kaufkraftstandards verwendet. Da diese Vorgehensweise nicht speziell gerechtfertigt 
wird, werden in diesem Abschnitt nur nominale BSP-Großen verwendet. Zur Diskussion der Aussage-
kraft unterschiedlicher Sozialproduktindikatoren vgl. Kap. 3.2.1.3.1. 
596 Padoa-Schioppa, T. (1987), S. 105. 
597 Ebenda, S. 162. 
598 In Anlehnung an Padoa-Schioppa, T. (1987), S. 163 ff., wobei anzumerken ist, dass formale Fehler 
in dieser Quelle im Sinne dieser Quelle korrigiert wurden. 
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Die Funktion, die die adäquate relative Nettoposition eines Landes i beschreibt, kann 

mit diesen beiden Parametern wie folgt formuliert werden: 

( NP) (22) Y; = Ä.j - p 

Das Band, innerhalb dessen tatsächliche relative Nettopositionen akzeptiert sind, 

lässt sich durch (23) beschreiben, wobei das Band horizontal an jeder Stelle 2E breit 

ist, vertikal jedoch immer schmaler wird. 

(23) 

NP, = Nettoposition des Landes i 

Y1 = BSP des Landes i 

(NPi/Yi)* = adäquate relative Nettoposition des Landes i 

E, = Einwohnerzahl des Landes i 

Politisch zu bestimmen sind die Parameter ß und E. Auf eine Spezifizierung hatte die 

Padoa-Schioppa-Gruppe daher bewusst verzichtet, wobei für ß verschiedene Bei-

spielswerte zwischen 0, 1 und 0,01 genannt wurden. 

Am Beispiel des Jahres 2002 lässt sich in Abbildung 22 graphisch veranschaulichen, 

welchen Verlauf das Band und die in der Mitte liegende Funktion gehabt hätten und 

welche Mitgliedstaaten eine Nettoposition außerhalb dieses Bandes gehabt hätten. 

Um der Bedingung Genüge zu tun, dass die Summe der Nettopositionen der Summe 

der nicht zurechenbaren Ausgaben entspricht, wird ein anderes Saldenkonzept als 

beim ,VK-Korrektursaldo' oder beim ,operativen' Saldo verwendet. Für die Ermittlung 

der Zahlungen eines Landes an die EU wird der Anteil an den gesamten Bei-

tragseinnahmen mit den gesamten Ausgaben multipliziert.599 Zu den zurechenbaren 

599 Damit werden sowohl die traditionellen Eigenmittel als auch die sonstigen Einnahmen, zu denen 
vor allem der Saldo des Vorjahres gehört, auf die Mitgliedstaaten nach dem Anteil an den MwSt- und 
BSP-Eigenmitteln (ohne VK-Korrektur) aufgeteilt. 
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Rückflüssen zählen alle operativen Ausgaben, die innerhalb der EU getätigt wer-

den.600 

Abb. 22: Schutzmechanismus (Padoa-Schioppa-Gruppe) 
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Abb. 22: Schutzmechanismus (Padoa-Schioppa-Gruppe) (EU-15, 2002), 
in Anlehnung an Padoa-Schioppa, T. (1987), S. 105, 165 

50.000 

Quelle: Eurostat, Europäische Kommission (20031), S. 32, Europäische Kommission (2003a), S. 111, 
119, 123. 

Mehr oder weniger willkürlich wurde der Wert für (3 auf 0,02 festgelegt und der für E 

auf 3.000 Euro. Unter Vorbehalt sind daher die in Abbildung 22 erkennbaren Ergeb-

nisse zu interpretieren: Von den 15 Mitgliedstaaten lagen sieben innerhalb der Band-

breite, so dass an deren relativer Nettoposition keine Änderungen vorzunehmen wä-

ren. Zwei Mitgliedstaaten lagen oberhalb der Bandbreite, so dass ihnen ein Beitrags-

rabatt zugestanden hätte: die Niederlande und Italien. Sechs Mitgliedstaaten lagen 

unterhalb des Bandes. Wäre die Pflicht zu zusätzlichen Beiträgen an ein überdurch-

600 Da von den Gesamtausgaben des Jahres 2002 in Höhe von 85.144,5 Mio. Euro operative Ausga-
ben in Höhe von 72. 734,4 Mio. Euro zurechenbar waren, belief sich der Wert der nicht zurechenbaren 
Ausgaben B auf 12.410, 1 Mio. Euro. 
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schnittliches Pro-Kopf-Einkommen (rechts der gepunkteten Linie) gebunden, wären 

jedoch nur Luxemburg, Dänemark und Irland davon betroffen gewesen. Bei Spanien, 

Portugal und Griechenland hätte hingegen die oben angeführte makroökonomische 

Konditionalität angewendet werden können.601 

3.2.2.2.5 zusammenfassende Beurteilung allgemeiner Korrekturmechanismen 

Bei der Beurteilung der verschiedenen vorgeschlagenen Korrekturmechanismen sind 

sowohl technische als auch normative Aspekte zu berücksichtigen. 

Aus der technischen Perspektive ist von einem Korrekturmechanismus eine klare 

Regelung zu erwarten, wie Korrekturzuflüsse und -zahlungen zu ermitteln sind. So-

wohl das Kappungsmodell als auch das Nettokorrekturmodell entsprechen dieser 

Anforderung, da in beiden Modellen Ausgleichsrecht und Ausgleichspflicht klar gere-

gelt sind. Die Vollständigkeit eines verallgemeinerten Korrekturmechanismus für das 

Vereinigte Königreich wird in den Berechnungen der Kommission durch die Arbeits-

hypothese erreicht, ausgleichsberechtigte Länder wären nur von der Finanzierung 

des eigenen Korrekturbetrages befreit. Der Schutzmechanismus hingegen bleibt in 

dieser Hinsicht sehr vage. So ist unklar, welche Länder sich an der Finanzierung von 

Korrekturzahlungen beteiligen müssten und an wen die zusätzlichen Beiträge der zu 

Unrecht begünstigten Länder fließen sollten. Alle Vorschläge lassen offen, wie mögli-

che Zweitrundeneffekte zu behandeln sind. In allen Modellen kann die Korrektur 

nämlich dazu führen, dass neue Mitgliedstaaten korrekturberechtigt sind. 

Schwelleneffekte träten auf, wenn das geringfügige Überschreiten eines Schwellen-

werts mit massiven Auswirkungen verbunden wäre. Um einen solchen Effekt zu ver-

meiden, unterstellt die Kommission bei den Berechnungen zur Ausweitung des be-

stehenden Korrekturmechanismus, dass ausgleichsberechtigte Länder nur von der 

Finanzierung des eigenen Korrekturbetrages befreit werden. Im Kappungsmodell 

treten ebenfalls keine Schwelleneffekte auf, sofern sich auch ausgleichsberechtigte 

Mitgliedstaaten an der Finanzierung der restlichen Ausgleichsbeträge beteiligen müs-

601 Bereits eine Erhöhung von 13 auf 0,03 und von t auf 4.000 Euro würde Spanien, Portugal und Grie-
chenland sowie die Niederlande in das dann steiler und breiter verlaufende Band holen. 
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sen.602 Im Nettokorrekturmodell können keine Schwelleneffekte auftreten, da alle 

Mitgliedstaaten in den zweiten Haushalt gemäß ihrem BSP-Anteil einzahlen, unab-

hängig davon, ob sie Zahlungen daraus erhalten. Beim Schutzmechanismus schließ-

lich können Schwelleneffekte auftreten, wenn das Überschreiten der gepunkteten 

Linie unterhalb des Bandes in Abbildung 22 abrupt zur Pflicht zusätzlicher Beitrags-

zahlungen führt. 

Wesentlich bedeutsamer als technische Unzulänglichkeiten, die sich im Übrigen be-

reinigen lassen, ist für die Beurteilung allgemeiner Korrekturmechanismen der Maß-

stab normativer Kriterien. Dazu lassen sich wiederum die unter 2.2 formulierten Ge-

staltungspostulate verwenden. 

Das Postulat Gerechtigkeit kann im Finanzierungssystem der EU erfüllt werden, 

wenn dieses nach einem der beiden fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipien ausge-

richtet ist. Welchem der beiden dabei der Vorzug zu geben ist oder ob zu bestimmten 

Anteilen sogar beide verfolgt werden sollten, ist eine Frage normativer Art, bei deren 

Beantwortung das Postulat Aufgabenadäquanz Hilfestellung leisten kann. Schluss-

folgerung dazu (vgl. Kap. 2.3) war, dass dem derzeitigen EU-Budget mit seinem vor-

wiegend redistributiven Charakter eine Beitragsfinanzierung gemäß dem Leistungs-

fähigkeitsprinzip adäquat ist. Die Dominanz beitragsähnlicher Eigenmittel, die vor 

allem das BSP als Bemessungsgrundlage haben, ist daher angemessen. Der Kor-

rekturmechanismus für das Vereinigte Königreich folgt jedoch dem Äquivalenzprin-

zip. Korrekturmechanismen zu verallgemeinern hieße daher auch, dem Äquivalenz-

gedanken breiteren Raum zu geben. Die Ausweitung des bestehenden Korrekturme-

chanismus würde indes ebenso wie das Kappungsmodell und das Nettokorrektur-

modell einem Äquivalenzprinzip in asymmetrischer Form entsprechen, weil unge-

rechtfertigte Nettoempfängerpositionen unberücksichtigt bleiben. Beim Schutzme-

chanismus gibt es hingegen, wenn auch nur teilweise, eine Korrektur .zu gur behan-

delter Mitgliedstaaten. 

Wenn dem Äquivalenzprinzip auch beim gegenwärtigen Aufgabenspektrum ein grö-

ßeres Gewicht eingeräumt werden sollte, dann vor allem um allokative Fehlanreize 

902 Während dies In den Berechnungen der Kommission so unterstellt ist, sind im Kappungsmodell von 
Diekmann alle Mitgliedstaaten Ober der Schwelle von sämtlichen Ausgleichszahlungen befreit, so 
dass erhebliche Schwelleneffekte auftreten können. Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 6, 
S. 7, Diekmann, B. (1998), S. 95. 
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zu vermeiden. Adäquates Mittel in dieser Hinsicht ist jedoch das Instrument der Kofi-

nanzierung. Saldenorientierte Korrekturmechanismen sind hingegen ungeeignet. Sie 

stellen das Konzept der Nettoposition in den Mittelpunkt einer umfassenden Kosten-

Nutzen-Analyse der EU-Mitgliedschaft, mit dem Ziel, die Kosten-Nutzen-Relationen 

nicht allzu sehr divergieren zu lassen. Dies ist aber nicht nur dem redistributiv ausge-

richteten EU-Haushalt inadäquat, es ist mit dem Konzept der Nettoposition auch un-

zureichend verwirklicht. Ein allgemeiner Korrekturmechanismus kann somit nur im 

Sinne eines subsidiären Sicherheitsnetzes angebracht sein, das nur in Ausnahmefäl-

len zum Einsatz kommt.603 

Nach dem Postulat der Autonomie sollte die finanzielle Souveränität der Organe der 

EU gestärkt werden, wobei deren demokratische Unzulänglichkeiten kritisch zu be-

rücksichtigen sind (vgl. Kap. 2.2.2.3). Im geltenden Finanzierungssystem i.w.S. ist 

die finanzielle Autonomie deutlich verschieden zwischen Einnahmen- und Ausga-

benseite. Während die Einnahmen sehr stark intergouvernemental bestimmt sind, 

entspricht das Haushaltsrecht wesentlich mehr dem supranationalen Charakter der 

EU. Eigenmittelbeschlüsse bedürfen der Ratifizierung durch alle EU-Mitgliedstaaten, 

der EU-Haushalt wird hingegen vom ECOFIN-Rat - im Rahmen der einstimmig be-

schlossenen finanziellen Vorausschau - mit qualifizierter Mehrheit und vom Europä-

ischen Parlament mit Mehrheit beschlossen.604 Korrekturmechanismen führen letzt-

lich dazu, Ausgabenentscheidungen teilweise rückgängig zu machen. Wenn die Kor-

rekturmaßnahmen aber über die Einnahmenseite durchgeführt werden, schränkt ein 

allgemeiner Korrekturmechanismus die Finanzautonomie der EU-Organe ein. Inso-

fern wäre eine ausgabenseitige Korrektur vorzuziehen. 

Mit dem Postulat der Transparenz wird vom Finanzierungssystem eine klare und ver-

ständliche Struktur erwartet. Der geltende Korrekturmechanismus ist ein erheblicher 

Verstoß gegen dieses Postulat. Besonderen Anteil an der lntransparenz haben die 

Modifikationen durch die Eigenmittelbeschlüsse 1988 und 2000, deren Zweck darin 

bestand, zu verhindern, dass Veränderungen am Eigenmittelsystem unerwünschte 

positive oder negative Wirkungen auf den britischen Korrekturbetrag haben. Eine 

Verallgemeinerung des Korrekturmechanismus, wie sie in Kap. 3.2.2.2.1 skizziert 

603 Vgl. Diekmann, B. (1998), S. 95. 
804 Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist, dass Haushaltspläne nur zeitlich befristet (i.d.R. ein Jahr) 
gelten, Eigenmittelbeschlüsse dagegen unbefristet, bis ein neuer gefasst wird. 
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wurde, wäre mit einem Abbau von lntransparenz verbunden. Zum einen trüge dazu 

eine Berechnung von Korrekturbeträgen bei, die auf hypothetische Rechenschritte 

verzichtet, zum anderen vereinfachte sich das Verfahren auch dadurch, dass bei der 

Finanzierung von Korrekturbeträgen keine Abschläge mehr gewährt würden. Auch 

das Kappungsmodell und das Nettokorrekturmodell sind im Vergleich zum geltenden 

Korrekturmechanismus einfacher und transparenter. Der von der Padoa-Schioppa-

Gruppe vorgeschlagene Schutzmechanismus lässt sich immer noch als die .bislang 

eleganteste Formulierung"605 eines allgemeinen Korrekturmechanismus bezeichnen, 

gleichzeitig ist er aber auch der komplizierteste. Koeffizienten, die sich mit Worten 

schwer beschreiben lassen und durch Logarithmierung anderer Kennzahlen errech-

net werden, passen nicht zu einem nachvollziehbaren Korrekturmechanismus. 

Das gilt vor allem für die Wahl der Parameter. Da es weder positive noch normative 

Gründe für die Wahl eines bestimmten a oder z im Kappungsmodell oder eines be-

stimmten ß oder E im Schutzmechanismus gibt, würden diese vom gewünschten Er-

gebnis her festgelegt. Die Regel des Nettokorrekturmodells, alle Nettozahlungen voll-

ständig zu kompensieren, ist aus dieser Warte am ehesten nachvollziehbar. 

Unabhängig vom Vergleich mit dem bestehenden Korrekturmechanismus gilt, dass 

Korrekturmechanismen das Finanzierungssystem i.w.S. intransparent machen. Zu-

dem vermischen sie mit dem Konzept der Nettoposition Ausgaben- und Einnahmen-

seite. In der Folge entfällt für die so genannten Nettozahler der Anreiz, das Ausga-

benwachstum zu bremsen; ein allgemeiner Korrekturmechanismus kann so zur Per-

sistenz ineffizienter Politikmaßnahmen beitragen. 

3.2.2.2.6 Allgemeiner Korrekturmechanismus nach einem Vorschlag der Kommission 

In ihrem Eigenmittelbericht vom Juli 2004 hat sich die Kommission zur Empfehlung 

eines allgemeinen Korrekturmechanismus entschlossen.606 Ausgangspunkt ihrer 

Überlegungen war dabei die voraussehbare Entwicklung des bisherigen Korrektur-

mechanismus. Unter Zugrundelegung vor allem der im Februar 2004 vorgeschlage-

nen Finanziellen Vorausschau 2007 bis 2013 hat die Kommission ein Anwachsen 

605 Europäische Wirtschaft (1993), S. 102. 
606 Vgl. Europäische Kommission (2004b), S. 5. 
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des Korrekturbetrages um mehr als 50 % errechnet: Der Ausgleich für das Vereinigte 

Königreich betrüge im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2013 etwa 7, 1 Milliarden Eu-

ro, im Gegensatz zu 4,6 Milliarden Euro im Durchschnitt der Jahre 1997 bis 2003. 

Dies und die immer fragwürdiger werdende Rechtfertigung des Britenrabatts begrün-

den den Vorschlag eines allgemeinen Korrekturmechanismus von 2007 an. Der Me-

chanismus ist von der Konstruktion her eine Weiterentwicklung des Waigelschen 

Kappungsmodells.607 Die formale Beschreibung wird in dieser Arbeit daher an die 

Gleichungen (17) bis (19) angepasst.608 

Auch das Kommissionsmodell sieht Erstattungen für Mitgliedstaaten vor, deren Net-

toposition oberhalb einer zumutbaren Schwelle z liegt; ebenso wird nur der diesen 

Betrag übersteigende Anteil zu einem Satz a ausgeglichen. Allerdings beteiligen sich 

wie beim Nettokorrekturmodell (vgl. Kap. 3.2.2.2.3) - und anders als beim Kap-

pungsmodell - Empfänger an der Korrektur ihrer eigenen Nettoposition. Im Ergebnis 

orientieren sich Korrekturzahlungen daher nur nach dem Anteil am gemeinsamen 

BNE. Neu ist der Maximalbetrag Kmax, bis zu dessen Höhe Korrekturzahlungen ge-

leistet werden müssen. formal lässt sich der allgemeine Korrekturmechanismus wie 

folgt beschreiben: 

(17) 
0 wenn (NPi - z • YJ~ 0 

a • (NP; - z • Yi) sonst 

wobei der Ausgleichsprozentsatz gemäß (17a) variabel ist: 

(17a) ••! 
am„ wenn L Kzurmax ~ Kmax 

i 

Kmax · a sonst L Kzu~•• max 
i 

607 Alternativ benennt die Kommission in ihrem Bericht auch andere Reformoptionen des Britenrabatts: 
Ein Absenken des Korrektursatzes von 66 % auf 33 %, ein Einfrieren des Korrekturbetrages bei 4,5 
Mrd. Euro, ein langsames Auslaufen der Korrektur Ober sieben Jahre hinweg, ein Herausrechnen der 
erweiterungsbedingten Ausgaben. Alle Alternativen werden indessen verworfen, da sie grundsätzlich 
nichts an der ungerechtfertigten Einzelbehandlung des Vereinigten Königreichs oder der hohen Netto-
belastung bestimmter anderer Mitgliedstaaten ändern würden. Auch ein dem Nettokorrekturmodell 
ähnelndes Pool-Modell verwirft die Kommission mit dem Hinweis auf die hohen Umverteilungsbelräge 
und die ursprünglichen Intentionen der Beschlüsse von Fontainebleau. Vgl. Europäische Kommission 
~004c), S. 21 ff., 35 ff. 

Zur formalen Beschreibung des Kommissionsvorschlages vgl. ebenda, S. 34 f. Zu den Gleichungen 
des Waigel-Modells vgl. 3.2.2.2.2. 
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(19) })<zu;= })<za; 
i 1 

Kzu1 = Korrekturzufluss an das Land i 

Kza1 = Korrekturzahlung des Landes i 

Kmax = maximales Korrekturvolumen 

a = Ausgleichsprozentsatz 

amax = maximaler Ausgleichsprozentsatz 

z = Zumutbarkeitsschwelle (Prozentsatz des BNE) 

NP1 = Nettoposition des Landes i 

Y1 = BNE des Landes i 

Konkret sieht der Kommissionsvorschlag eine Zumutbarkeitsschwelle bei 0,35 % des 

BNE und einen maximalen Ausgleichssatz von 66 % vor.609 Während die 66 % in der 

Tradition des derzeitigen Korrekturmechanismus stünden, ist die Wahl der Zumut-

barkeitsschwelle vom Ergebnis her zu interpretieren: Würden Nettopositionen über 

0,35 % des BNE zu 66 % rückerstattet, wäre dies (in der kommenden Finanzie-

rungsperiode) mit einem Korrekturvolumen verbunden, das dem des bestehenden 

Korrekturmechanismus recht nahe käme. Knapp sieben Milliarden Euro betrüge die 

Summe der Korrekturzahlungen im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2013.610 Das 

maximale Korrekturvolumen wäre nach Ansicht der Kommission für die Dauer einer 

Finanzierungsperiode (sieben Jahre) jeweils neu festzulegen; für die kommende wer-

den 7,5 Milliarden Euro vorgeschlagen.611 

Die Berechnung der Nettoposition würde nach diesem Vorschlag in der Tradition des 

Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich fortgeführt. Die Nettoposition 

eines Mitgliedstaates wäre die Differenz zwischen dem Anteil dieses Mitgliedstaates 

609 Vgl. Europäische Kommission (2004e), S. 10 sowie die Artikel 1 und 2 des zugehörigen Vorschlags 
fOr eine Verordnung des Rates. Als Alternative zu einer generellen Zumutbarkeitsschwelle wird auch 
eine variable, vom BNE zu KKS abhängige Zumutbarkeitsschwelle diskutiert, wegen noch höherer 
Belastungen gegenüber dem Status quo für das Vereinigte Königreich aber verworfen. Vgl. Europäi-
sche Kommission (2004c), S. 30 f. 
610 Vgl. ebenda, S. 69. 
811 Vgl. Europäische Kommission (2004e), S. 10 sowie Artikel 2 des zugehörigen Vorschlags für eine 
Verordnung des Rates. 
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an den gesamten Mehrwertsteuer- und BSP-Eigenmitteln und seinem Anteil an den 

gesamten zurechenbaren Ausgaben, multipliziert mit den gesamten zurechenbaren 

Ausgaben. Da zu den zurechenbaren Ausgaben in diesem Fall auch die Verwal-

tungsausgaben zählen, werden Belgien und Luxemburg zu Nettoempfängern.612 

Dass dies nicht ohne weiteres zu rechtfertigen ist, wurde bereits in Kap. 2.2.2.1.2 

erläutert. 

Vergleichsrechnungen mit einer Fortführung des Status quo zeigen, dass 23 von 25 

Mitgliedstaaten von dem Kommissionsmodell profitieren würden.613 Größter Gewin-

ner wären die Niederlande mit einer jahresdurchschnittlichen Verbesserung ihrer 

Nettoposition um 0,08 % des nationalen BNE. 22 Mitgliedstaaten würden sich um 

Beträge zwischen 0,04 und 0,06 % des nationalen BNE verbessern. Österreich wür-

de sich um 0,02 % verschlechtern, obwohl es die Zumutbarkeitsschwelle überschrei-

ten würde und somit Korrekturzuflüsse erhielte.614 Erheblich wäre die Verschlechte-

rung des Vereinigten Königreichs um 0,26 % des BNE; es würde mit 3,2 Milliarden 

Euro weniger als halb so viel erhalten wie bei einer Fortführung der geltenden Re-

geln. Zudem müsste sich das Vereinigte Königreich erstmals an den Korrekturzah-

lungen für sich selbst und die anderen Korrekturempfänger mit 1, 1 Milliarden Euro 

beteiligen. 

Die Netto-Korrekturleistungen an das Vereinigte Königreich würden damit um fast 

70 % gegenüber der Status quo-Regelung sinken. Da das der Kommission offenbar 

unzumutbar erschien, wurde das Kommissionsmodell in einem Vorschlag an den Rat 

um Übergangsregelungen ergänzt.615 Aber auch dabei würde sich das Vereinigte 

612 Dies ist für die beiden Staaten insofern unerheblich, als sie bei einer Nichtzurechnung der Verwal-
tungsausgaben auch nicht korrekturberechtigt sein würden. Allerdings erhöht die Zurechnung von 
Verwaltungsausgaben die Summe der Korrekturzuflüsse. 
613 Vgl. Europäische Kommission (2004c), S. 74. 
614 Da Österreich nach der Status quo-Regelung nur ein Viertel seines eigentlichen Anteils an der 
Finanzierung des Korrekturbetrages für das Vereinigte Königreich tragen muss, sich nach dem Kom-
missionsmodell gemäß seinem BNE-Anteil aber mit 150 Mio. Euro (voll) an den Korrekturzahlungen 
an das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Niederlande, Schweden, Zypern und sich selbst betei-
ligen müsste und selbst nur einen Korrekturzufluss in Höhe von 52 Mio. Euro erhalten würde, wäre 
das Kommissionsmodell für Österreich von geringem Nachteil. Vgl. ebenda, S. 72. 
815 Diese bestehen zum einen aus einem ,phasing-out' von Korrekturzahlungen an das Vereinigte 
Königreich in Höhe von 2 Mrd. Euro im Jahre 2008, 1,5 Mrd. Euro (2009), 1 Mrd. Euro (2010) und 0,5 
Mrd. Euro (2011 ), an denen sich das Vereinigte Königreich nicht und Deutschland, Österreich, 
Schweden und die Niederlande nur zu einem Viertel ihres eigentlichen Anteils beteiligen müssten. 
Zum anderen würde der Ausgleichsprozentsatz mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs für 2008 
auf 33 % und für 2009 und 2010 auf 50 % begrenzt (,phasing in'). Vgl. Europäische Kommission 
(2004e), S. 11 f. 
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Königreich noch um 0,21 % des BNE gegenüber einer Fortführung des geltenden 

Rechts verschlechtern616. Die prompte Ablehnung der britischen Regierung über-

rascht daher nicht. 617 

Eine Beurteilung des Kommissionsmodells würde im Wesentlichen die zusammen-

fassende Beurteilung älterer Vorschläge allgemeiner Korrekturmechanismen wieder-

holen.618 Besonders kritisch ist das Modell hinsichtlich seiner Komplexität und der 

normativ mangelhaften Nachvollziehbarkeit seiner Parameter (a, z und Kmax) zu beur-

teilen. Dem selbst gestellten Anspruch an einen allgemeinen Korrekturmechanismus 

.as simple and transparent as possible"619 wird er jedenfalls nicht gerecht. 

3.2.3 Finanzausgleich 

Zum Abschluss der Untersuchungen einer Reform innerhalb des Beitragssystems ist 

zu klären, welche Auswirkungen der Ausbau oder Umbau des sekundären Finanz-

ausgleichs innerhalb der EU auf das Beitragssystem hätte. Eher im Hintergrund steht 

dabei die Frage nach der Notwendigkeit und Rechtfertigung eines solchen sekundä-

ren Finanzausgleichs.620 Vielmehr interessiert, inwieweit mögliche Finanzausgleich-

maßnahmen mit dem bestehenden Finanzierungssystem vereinbar wären. 

Der aktive Finanzausgleich untergliedert sich in einen vertikalen und einen horizonta-

len Einnahmenausgleich, wobei Letzterer als Finanzausgleich im engsten Sinne 

gilt.621 Zu unterscheiden ist beim aktiven Finanzausgleich zudem, ob primäre oder 

sekundäre Maßnahmen des Finanzausgleichs vorgenommen werden. Sekundäre 

Maßnahmen korrigieren bewusst die Ergebnisse der primären Einnahmenverteilung. 

Allein solche sekundären Maßnahmen vertikaler oder horizontaler Art sind in diesem 

Abschnitt relevant. 

616 Vgl. Europäische Kommission (2004e), S. 13. 
617 Vgl. Thibaut, M., Hoenig, J., Alich, H. (2004), S. 3, o.V. (2004e), S. 12. 
618 In technischer Hinsicht ist das Kommissionsmodell vollständig formuliert, mögliche Zweitrundenef-
fekte sollen offenbar unberücksichtigt bleiben, Schwelleneffekte können nicht auftreten. 
619 Europäische Kommission (2004c), S. 27. 
620 Umfangreiche Analysen zu dieser Frage liefern z.B. Walthes, F. (1996), Thomas, I.P. (1997) und 
Niermann, H. (2002). 
821 Zur Terminologie der Theorie des Finanzausgleichs vgl. Peffekoven, R. (1980), S. 608 ff. 
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Sekundäre aktive Finanzausgleiche lassen sich wiederum nach ihren Anknüpfungs-

punkten unterscheiden: Während ein direkter Finanzausgleich an öffentlichen Bud-

getdaten ansetzt, ist ein indirekter Finanzausgleich an der Wirtschafts- und Bevölke-

rungsstruktur orientiert.622 Schließlich ist zu unterscheiden, ob die Zuweisungen in 

einem Finanzausgleich zweckgebunden sind oder nicht. 

Im Gegensatz zu den Finanzsystemen föderativer Nationalstaaten ist der sekundäre 

aktive Finanzausgleich im Finanzierungssystem i.w.S. der EU noch sehr gering ent-

wickelt. Es existiert lediglich die Form des indirekten vertikalen Finanzausgleichs mit 

zweckgebundenen Zuweisungen über die Struktur- und Regionalfonds. Zu deren 

Finanzierung wurde bereits in Kap. 2.2.2.2 festgestellt, dass angesichts der Domi-

nanz des Umverteilungscharakters eine Beitragsfinanzierung gemäß dem Leistungs-

fähigkeitsprinzip in Kombination mit Eigenbeteiligungen adäquat ist. 

Der sekundäre aktive Finanzausgleich ließe sich aber auch im EU-Rahmen in ande-

rer Form verwirklichen. Vom bestehenden System könnte zunächst einmal dadurch 

abgewichen werden, dass die Zweckbindung der Zuweisungen aufgehoben wird.623 

So hatte zum Beispiel die CDU/CSU-Arbeitsgruppe .Europäischer Verfassungsver-

trag" die Ablösung der Strukturfonds durch einen .Solidaritätsfonds" vorgeschla-

gen. 624 Aus dessen Mitteln sollten nur noch Mitgliedstaaten mit unterdurchschnittli-

cher Wirtschaftskraft Unterstützung erhalten, die Verwendung der Mittel von den Mit-

gliedstaaten möglichst frei entschieden werden.625 Für die Finanzierung des EU-

Haushalts - und somit auch des Solidaritätsfonds - wurde in dem Positionspapier 

eine Konzentration auf am wirtschaftlichen Wohlstand orientierte Beiträge gefordert; 

die Verpflichtung zur Kofinanzierung sollte entfallen. Beides wäre adäquat, wenn-

gleich gegenüber der vorgeschlagenen Orientierung am kaufkraftstandardisierten 

BIP Bedenken bestehen. Unter Transparenz- und Effizienzgesichtspunkten kritisch 

622 Vgl. Grossekettler, H. (1997), S.111 ff. 
623 ökonomisch ließe sich dies mit dem aus der Theorie der Zuweisungen erklärten Wohlfahrtsgewinn 
des Empfängers begründen. Vgl. z.B. Fischer, H. (1988), S. 37 ff., Walthes, F. (1996), S. 217 ff. Ge-
gen eine Abkehr vom System gebundener Zuweisungen bei den Strukturfonds führt Emmerling eine 
Reihe von Gründen auf. Vgl. Emmerling, T. (2002), S. 8 f. Einen Überblick auf die verschiedenen 
Standpunkte zu dieser Frage gibt Heinemann. Vgl. Heinemann, F. (1998), S. 44 ff. 
824 Vgl. Schäuble, W ., Bocklet, R. (2001 ), S. 30 f. Der Begriff Solidaritätsfonds ist mittlerweile aller-
dings • vergeben·. Er ist die offizielle Bezeichnung des im Jahre 2002 als Reaktion auf die Hochwas-
serschäden eingerichteten EU-Katastrophenfonds. 
825 Die Vorgabe für den Gebrauch der Mittel - • Verwendung für investive Projekte, die Erschließung 
endogenen Potentials und Qualifizierung, Verwendung in schwächeren Regionen der Empfängerstaa-
ten" - kann nicht die Zusätzlichkeit von Mitteln für solche Ziele garantieren, da die Mitgliedstaaten 
eigene Mittel zu diesen Zwecken reduzieren könnten. Ebenda, S. 30. 
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zu betrachten ist, dass zuweisungsberechtigte Mitgliedstaaten ihre eigenen Zuwei-

sungen mitfinanzieren würden. Nach einem Vorschlag von Heinemann sollten sämt-

liche Strukturfonds durch einen .Kompensationsfonds" ersetzt werden. Wie beim So-

lidaritätsfonds wären Zuweisungen aus diesem Fonds ebenfalls nicht zweckgebun-

den. Es stünde .den begünstigten Mitgliedstaaten frei, die empfangenen Mittel für 

bestimmte lnfrastrukturprojekte in benachteiligten Regionen oder beispielsweise 

auch einfach zur Senkung der allgemeinen Besteuerung zu verwenden"626• Heine-

mann baut auf Folkers' These auf, das EU-Budget diene vor allem der Kompensation 

von Integrationsverlierern respektive der Umverteilung von lntegrationsgewinnen.627 

Zuweisungen aus dem Kompensationsfonds sollten nur noch Integrationsverlierer 

erhalten, nur die zu belastenden Mitgliedstaaten in den Fonds einzahlen. Der Kom-

pensationsfonds wäre somit ein Instrument des horizontalen Finanzausgleichs.628 

Zuweisungen und Beiträge müssten der Höhe nach so bestimmt werden, dass alle 

Mitgliedstaaten zustimmen können. Problematisch daran ist, dass es keinen allge-

mein anerkannten Indikator zur Messung von Integrationsgewinnen und -verlusten 

gibt. Die Orientierung an Sozialproduktkennzahlen scheidet hier aus. Eine mögliche 

.Verhandlungsbasis" wären die speziellen Nettopositionen im Bereich der Strukturpo-

litik, sofern man diese schon jetzt als Ergebnis eines impliziten Kompensationsver-

fahrens ansieht. Würden zusätzlich die EAGFL-Garantie-Ausgaben komplett auf Di-

rektbeihilfen umgestellt und renationalisiert, könnte das verbleibende Restbudget 

nach Ansicht von Heinemann gemäß dem Äquivalenzprinzip finanziert werden. Als 

guten Indikator für den Nutzen eines Staates aus einem auf die Bereitstellung öffent-

licher Güter konzentrierten EU-Haushalt sieht er den nationalen Anteil am EU-BSP 

an. BSP-Beiträge wären folglich adäquat.629 Genauso gut könnte freilich die Einwoh-

nerzahl oder Beschäftigtenzahl als Nutzenindikator angesehen werden. Außerdem 

wäre auch die Finanzierung eines solchen, von Umverteilungselementen befreiten 

EU-Budgets durch eine EU-Steuer mit dem Postulat der Aufgabenadäquanz verein-

bar.e30 

628 Heinemann, F. (1998), S. 57. 
627 Vgl. Folkers, C. (1995), S. 90 ff. sowie Kap. 2.2.2.2. 
628 Traditionell wohlfahrtsökonomisch begründet Niermann seinen Vorschlag eines horizontalen, indi-
rekten, sekundären und aktiven Finanzausgleichs, der darin besteht, dass auf Basis von Strukturkraft-
indikatoren lnterregionale Ausgleichszahlungen fließen. Vgl. Niermann, H. (2002), S. 220 ff. 
629 Vgl. Heinemann, F. (1998), S. 57 f. 
630 Vgl. Heinemann, F. (2003b), S. 241. 
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Neben diesen indirekten Formen wäre auch ein direkter Finanzausgleich theoretisch 

möglich, sowohl vertikal als auch horizontal. Der direkte Finanzausgleich ist durch 

die Bezugnahme auf Budgetdaten gekennzeichnet. Wegen der Konzentration auf 

den aktiven Finanzausgleich sind hier nur einnahmenseitige Daten, also zum Bei-

spiel Finanzkraftmesszahlen relevant. Bereits im MacDougall-Bericht (1977) wurde 

für die Einführung eines Steuerkraftausgleichs nach bundesdeutschem Vorbild plä-

diert.631 Allerdings unterscheiden sich die Steuersysteme der einzelnen EU-

Mitgliedstaaten deutlich voneinander. In Deutschland gibt es dagegen ein fast voll-

ständig harmonisiertes Steuersystem, so dass eine Normierung der Steuern, für die 

es ein kommunales Hebesatzrecht gibt, ausreicht, um die Finanzkraft der Länder 

vergleichbar zu machen.632 Auf EU-Ebene wäre ein entsprechender Finanzkraftver-

gleich aber nicht rnöglich.633 Lediglich die Mehrwertsteuer und - mit Einschränkun-

gen - die speziellen Verbrauchsteuern sind so weit harmonisiert, dass ein Ausgleich 

normierter Steuerkraft möglich wäre. Abgesehen davon, dass bei der Mehrwertsteuer 

bis dato noch nicht einmal der primäre Einnahmenausgleich befriedigend geregelt 

werden konnte, wäre ein auf die Mehrwertsteuer beschränkter sekundärer Finanz-

ausgleich jedoch kaum zu rechtfertigen. 

Walthes greift in seinem Modell eines Finanzausgleichs zwischen den Mitgliedstaa-

ten in Ermangelung eines geeigneten Indikators tatsächlicher Finanzkraft auf das 

BSP als Finanzkraftmesszahl (Indikator potentieller Finanzkraft) zurück.634 Daran 

zeigt sich, dass die Kategorien direkter und indirekter Finanzausgleich von fließen-

dem Übergang sind. 

Bei einem vertikalen, direkten und sekundären Finanzausgleich mit allgemeinen Zu-

weisungen, also einem System, das den deutschen Bundesergänzungszuweisungen 

(BEZ) entspräche, träte ein anderes Problem wieder auf. Im Unterschied zum hori-

zontalen Ausgleich stellte sich hier die Frage nach der Finanzierung der entspre-

chenden Zuweisungen der EU. Während BEZ aus dem allgemeinen Steueraufkom-

men finanziert werden, müssten entsprechende europäische Zuweisungen im beste-

henden Finanzierungssystem aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten finanziert wer-

631 Vgl. Europäische Kommission (1977), S. 17, 68. 
632 Von 2005 an entfällt die genannte Normierung im deutschen Länderfinanzausgleich allerdings. 
633 Vgl. Peffekoven, R. (1991 ), S. 29. 
634 Vgl. Walthes, F. (1996), S. 313 ff. 
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den. Zuweisungsberechtigte Mitgliedstaaten müssten somit wie beim Solidaritäts-

fonds ihre eigenen Zuweisungen mitfinanzieren. 

zusammenfassend und ohne tief greifende Diskussion der Notwendigkeit und Recht-

fertigung eines EU-Finanzausgleichs lässt sich Folgendes feststellen: 

• Eine Abkehr von zweckgebundenen zu allgemeinen Zuweisungen verstößt ge-

gen den Wunsch der Nettozahlerstaaten, Einfluss auf eine .sinnvolle" Verwen-

dung der Mittel zu haben. 

• Direkte Finanzausgleiche scheitern am Fehlen vergleichbarer und dementspre-

chend ausgleichbarer Budgetgrößen. An welchen Kriterien sich indirekte Fi-

nanzausgleiche orientieren sollten (Sozialprodukt, Strukturindikatoren, Integra-

tionsverluste), hängt davon ab, welchem normativen Ziel der Ausgleich dient. 

• Ein Ausgleichssystem mit allgemeinen vertikalen Zuweisungen wird in einem 

Beitragssystem von den Empfängern mitfinanziert. 

• Finanzausgleiche, gleich welcher Art, die auch ein beachtliches Umverteilungs-

volumen erzielen, wären finanziell sehr umfangreich. Insbesondere durch die 

Osterweiterung hat die wirtschaftliche Disparität innerhalb der EU ein Ausmaß 

angenommen, bei dem ein nennenswerter Ausgleich auf massive Akzeptanz-

probleme stoßen dürfte. 

Ein Ausbau des Finanzausgleichs in eine der angedeuteten Richtungen dürfte daher 

auf absehbare Zeit nicht zu erwarten sein. 

3.3 Erweiterung des Elgenmlttelsystems um neue eigene Einnahmen 

3.3.1 Vorläufige Einnahmen: Ein Verschuldungsrecht für die Europäische Union 

In diesem Kapitel soll die Erweiterung des Eigenmittelsystems um neue Einnahmen 

erörtert werden. Im Gegensatz zu den bereits diskutierten Reformmöglichkeiten bei 

den beitragsartigen Einnahmen werden nunmehr echte eigene Einnahmen unter-

sucht.635 Folgt man der Klassifizierung öffentlicher Einnahmen in vorläufige und end-

635 Zu den Unterschieden zwischen Beitrags- und Eigenmittelsystemen vgl. Kap. 2.1.2.2. 
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gültige Einnahmen636, stehen Kredite als vorläufige Einnahmen, EU-eigene Steuer-

einnahmen sowie der Geldschöpfungsgewinn des Europäischen Zentralbanksystems 

als endgültige Einnahmen zur Debatte. 

Die geltende Finanzverfassung der EU verbietet die Kreditfinanzierung endgültiger 

Ausgaben.637 Die Aufhebung des Verschuldungsverbots wird seit langem immer wie-

der gefordert, ist bisher aber stets verworfen worden. 638 

Haushaltskredite639 dienen der Finanzierung absehbarer Lücken zwischen geplanten 

Ausgaben und endgültigen Einnahmen.640 Neben der fiskalischen Funktion des for-

malen Haushaltsausgleichs erhält der Haushaltskredit auch nicht-fiskalische Recht-

fertigung. Die traditionelle Rechtfertigung der Staatsverschuldung ist objektbezogen 

und fußt auf allokationspolitischen Erwägungen. Investitionsausgaben dürfen dem-

nach kreditfinanziert werden. Dabei wird unterstellt, dass spätere Erträge aus der 

Investition die Rückzahlung des Kredits ermöglichen oder die finanzielle Belastung 

durch die Investition bewusst auf einen längeren Zeitraum verteilt werden soll. Im 

ersten Fall rechtfertigt also die Rentabilität die Verschuldung, im zweiten Fall die in-

tertemporale Lastverteilung. Kernelement keynesianisch geprägter Wirtschaftspolitik 

ist die stabilisierungspolitisch motivierte Staatsverschuldung. Sie ist entweder not-

wendiger Bestandteil automatisch wirkender Stabilisatoren oder aber Instrument dis-

kretionärer Konjunkturpolitik, so genanntem deficit spending. 

Bei der Beurteilung einer erweiterten Verschuldungskompetenz der EU bieten sich 

wiederum die vier Gestaltungspostulate für das Finanzierungssystem der EU an. Das 

836 Vgl. Peffekoven, R. (1996), S. 41. 
637 Die extrabudgetären Anleihe- und Darlehensoperationen auf EU-Ebene wurden bereits in Kap. 1.4 
skizziert. Es handelt sich im Wesentlichen um die Kreditfinanzierung vorübergehender Ausgaben 
(Darlehen), deren Abwicklung außerhalb des EU-Haushalts gegen die anerkannten Budgetprinzipien 
der Einheit und Vollständigkeit verstößt. 
638 Vgl. Caesar, R. (1990a), S. 252 ff. 
639 Von den mittel- bis langfristigen Haushaltskrediten sind die kurzfristigen Kassenverstärkungskredite 
zu unterscheiden. Solche dienen der Behebung vorübergehender Liquiditätsengpässe, die durch ein 
zeitliches Auseinanderfallen geplanter Ausgaben und Einnahmen entstehen. Auf EU-Ebene sind auch 
diese Kassenverstärkungskredite verboten. Stattdessen kann die EU im Falle von Liquiditätsengpäs-
sen von den Mitgliedstaaten vorgezogene Beitragszahlungen verlangen oder Ausfuhrerstattungen 
verzögern. Anstelle von solchen informellen Kreditoperationen wäre allerdings ein Recht zur kurzfristi-
gen (Überziehungs-)Kreditaufnahme am Kapitalmarkt vorzuziehen. Vgl. Gwost, C. (2001 ), S. 52 ff., 
Caesar, R. (1990a), S. 257 f. 
640 Grundsätzlich ist Staatsverschuldung auf dem Kapitalmarkt von Zentralbankverschuldung zu unter-
scheiden. Da Zentralbankverschuldung nach Art. 101 EGV für alle öffentlichen Gebietskörperschaften 
in der EU verboten ist, beziehen sich alle im Folgenden diskutierten Optionen auf Kapitalmarktver-
schuldung. 
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Postulat Gerechtigkeit kann durch die Ausrichtung des Finanzierungssystems am 

Leistungsfähigkeitsprinzip oder am Äquivalenzprinzip erfüllt werden. Auf den öffentli-

chen Kredit sind diese Prinzipien indes nicht direkt anwendbar. Eine den Kredit von 

Steuer-, aber auch Beitragseinnahmen wesentlich unterscheidende Eigenschaft ist 

die Freiwilligkeit des Mittelgebers. Sieht man also einmal von der ungewöhnlichen 

Form der Zwangsanleihe ab, lässt sich die Gläubigerstruktur nur eingeschränkt be-

einflussen. Durch die Vorläufigkeit dieser Einnahmenart ist die Gläubigerstruktur un-

ter Gerechtigkeitsgesichtpunkten aber auch nicht von Belang.641 Die Zeichnung von 

Staatsanleihen ist aus Sicht der Mittelgeber Kapitalanlage und nicht Haushaltsfinan-

zierung. Hingegen ist die Finanzierung des mit der Begebung von Anleihetiteln ver-

bundenen Schuldendienstes sehr wohl eine Frage der Gerechtigkeit. Der Schulden-

dienst kann sowohl aus einem beitragsfinanzierten als auch aus einem steuerfinan-

zierten Haushalt bedient werden, sowohl dem Leistungsfähigkeits- als auch dem 

Äquivalenzprinzip folgen. Die Kreditaufnahme ermöglicht also im Vergleich zur Bei-

trags- respektive Steuerfinanzierung ohne Kreditkompetenz zahlungstechnisch eine 

intertemporale Lastverschiebung. Inwiefern Staatsverschuldung auch realwirtschaft-

lich als Lastverschiebung in die Zukunft verstanden werden kann, ist eine in der fi-

nanzwissenschaftlichen Theorie sehr umstrittene Frage, die in diesem Rahmen nicht 

tiefer gehend erörtert werden kann.642 Für die Frage nach der geeigneten Finanzie-

rung von Zins- und Tilgungsleistungen ist diese Diskussion, die letztlich nach der 

volkswirtschaftlichen Berechtigung von Staatsverschuldung fragt, auch von unterge-

ordneter Bedeutung. Aus Budgetsicht ist jede Ausgabe, die über Kredit finanziert 

wird, in späteren Jahren - sofern der Schuldendienst nicht vollständig durch neue 

Kredite finanziert wird - mit höheren Belastungen verbunden. Ob diese Schulden-

dienstfinanzierung sich am Leistungsfähigkeitsprinzip oder am Äquivalenzprinzip ori-

entieren sollte und ob zu dem gewählten Prinzip besser ein Beitragssystem oder ein 

echtes Eigenmittelsystem passt, ist wiederum eine Entscheidung, bei der das Postu-

lat der Aufgabenadäquanz beachtet werden sollte. 

Die Aufgabenadäquanz zu beachten heißt zum einen, zu prüfen, ob das Aufgaben-

portfolio der EU überhaupt eine Kreditfinanzierung rechtfertigen lässt, und zum ande-

"' Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nach dem - wissenschaftlich umstrittenen - Transferansatz 
Gerechtigkeitsprobleme darin gesehen werden, dass mit öffentlichem Kredit Zinszahlungen verbun-
den sind, die aufgrund der Gläubigerstruktur vor allem Vermögenden zufließen. 
" 2 Vgl. z.B. Gandenberger, 0. (1980), S. 488 ff., Caesar, R. (1991), S. 220 f., Nowotny, E. (1999), S. 
435 ff., Blankart, C.B. (2003), S. 380 ff. 



223 

ren, ob die Finanzierung des Schuldendienstes mit den kreditfinanzierten Ausgaben 

zu rechtfertigen ist. Akzeptiert man im Grundsatz sowohl die objektorientierte als 

auch die situationsorientierte Rechtfertigung von Staatsverschuldung, wäre eine EU-

Verschuldungskompetenz sowohl zu allokations- als auch zu stabilisierungspoliti-

schen Zwecken denkbar. 

Die klassische allokative Rechtfertigung von öffentlichem Kredit beruht auf der Ren-

tabilität kreditfinanzierter Investitionen. Auf der EU-Ebene sind solche Investitionen 

indes nicht zu beobachten. Allerdings sind viele der bereits praktizierten Anleihe-

Darlehens-Operationen an rentable private Investitionen gebunden. Eine Kreditfinan-

zierung außergewöhnlicher Sonderlasten, die mit einem .lnter-generation-equity-

Prinzip" gerechtfertigt würde, ist auf EU-Ebene zumindest der Höhe nach nur in be-

grenztem Maße vorstellbar. Der im Herbst 2002 nach den Hochwasserkatastrophen 

in Mitteleuropa eingerichtete Solidaritätsfonds zum Beispiel könnte bei lnanspruch-

nahme643 mit Hinweis auf das .lnter-generation-equity-Prinzip" kreditfinanziert wer-

den. Die Obergrenze von gerade einmal einer Milliarde Euro pro Jahr (etwa 0,01 % 

des EU-25-BIP) stellte eine solche Vorgehensweise freilich sehr in Frage. 

Eine größere Bedeutung könnte eine Kreditfinanzierung öffentlicher Ausgaben auf 

Basis eines .Pay-as-you-use-Prinzips" erhalten. Dahinter steht die Idee, die Finanzie-

rungslast langfristig nutzbarer öffentlicher Anlagen entsprechend ihrer Nutzung zu 

verteilen.644 Auf der EU-Ebene kämen hierfür insbesondere die Investitionen in die 

Transeuropäischen Netze in Frage, wofür in der Finanziellen Vorausschau auf die 

Jahre 2000 bis 2006 (beitragsfinanziert) über 4,8 Milliarden Euro zur Verfügung ste-

hen. Im Rahmen der 2003 beschlossenen Europäischen Wachstumsinitiative wurde 

beschlossen, diese Infrastruktur-Investitionen zu intensivieren und langfristig fortzu-

setzen.645 Für die Finanzierung des Schuldendienstes nach dem Prinzip .pay as you 

use· wäre am besten ein am Nutzen orientiertes Äquivalenzprinzip geeignet. Spezifi-

843 Mitgliedstaaten, in denen sich eine technische, Umwelt- oder Naturkatastrophe .größeren Ausma-
ßes· ereignet hat, können aus diesem Fonds einmalige Finanzhilfen erhalten. Als Katastrophe größe-
ren Ausmaßes gelten Katastrophen, die in einem Mitgliedstaat Schäden von Ober 3 Mrd. Euro oder 
mehr als 0,6 % des BIP verursachen. Vgl. Art. 2 der Verordnung (EG) des Rates Nr. 2012/2002 des 
Rates vom 11. November zur Errichtung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union (ABI. Nr. L 311 
~002), s. 3). 

Vgl. Peffekoven, R. (1996), S. 77. 
845 Vgl. Europäische Kommission (2003b), S. 3 ff. Werden Investitionen allerdings langfristig und re-
gelmäßig auf in etwa gleich hohem Niveau getätigt, ist eine Kreditfinanzierung einer Finanzierung aus 
laufenden Einnahmen nicht mehr überlegen. 
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sehe Steuern auf Verkehrs- und Telekommunikationsdienstleistungen (vgl. Kap. 

3.3.2.2.2.2.1) könnten ein Refinanzierungsmodell sein, das bei kreditfinanzierten In-

vestitionen in solche Netze individueller Nutzenäquivalenz nahe kommt. Als Indikator 

nutzenäquivalenter Beiträge wäre am ehesten die mitgliedstaatliche Aufteilung der 

investierten Summen geeignet.646 Innerhalb des bestehenden Eigenmittelsystems 

würde eine Kreditfinanzierung bestimmter Investitionen ceteris paribus die Einnah-

men aus den am Leistungsfähigkeitsprinzip orientierten BSP-Eigenmitteln im Jahr 

der Investition reduzieren. In den Folgejahren wären die BSP-Eigenmittel entspre-

chend zu erhöhen. Die Zahlungsströme würden somit zwar auch über eine wesent-

lich längere Periode gestreckt als ohne Verschuldung, nutzenäquivalent wäre die 

Finanzierung des Schuldendienstes indessen nicht. 

Für stabilisierungspolitisch motivierte Verschuldung gibt es im gegenwärtigen Haus-

haltssystem der EU keine Rechtfertigung, da die Aufgabe der Stabilisierungspolitik 

bisher lediglich auf dem Gebiet der Geldpolitik zentralisiert ist. Die EU verfügt weder 

über das Instrumentarium direkter Konjunktursteuerung noch sind im Haushalt auto-

matisch wirkende Stabilisatoren angelegt.647 Während die Politik der aktiven Kon-

junktursteuerung mittlerweile so weit diskreditiert ist, dass eine Anwendung auf EU-

Ebene dauerhaft ausgeschlossen werden kann, wären auf dem Gebiet der passiven 

Konjunkturpolitik zumindest in der langen Frist Anwendungsfälle denkbar. Insbeson-

dere die Zuweisung einer progressiven Steuer wäre mit einer automatischen Stabili-

satorwirkung verbunden, sofern Steuerausfälle in konjunkturell schwierigen Phasen 

durch Kredit und nicht durch Beitragszahlungen ausgeglichen würden. 

Hieran zeigt sich auch, dass eine Umwandlung des gegenwärtigen Beitragssystems 

in ein echtes Eigenmittelsystem ohne eine begrenzte Kreditermächtigung schwer 

vorstellbar ist. Sollte der EU-Haushalt irgendwann vollständig aus Steuereinnahmen 

finanziert werden, wird ein materieller Haushaltsausgleich kaum noch möglich sein. 

Der finanzielle Autonomiegrad der EU-Ebene könnte durch echte eigene Einnahmen 

erhöht werden. Grundsätzlich wäre ein Verschuldungsrecht somit mit dem Postulat 

der Autonomie vereinbar. Der politische Vorteil echter Eigenmittel besteht darin, dass 

1548 Fragwürdig wäre bei einer solchen Finanzierungsform allerdings, warum die Mitgliedstaaten die 
Investitionen nicht gleich selbst finanzieren. 
847 Tendenziell wirkt der EU-Haushalt wegen der Eigenmlttelobergrenze von 1,24 % des EU-BNE so-
gar prozyklisch. 
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die Mitgliedstaaten keine direkte Verbindung zu den Mitteln haben. Dies kann den 

EU-Organen Autonomie bei der Mittelvergabe verschaffen. Solange aber der Schul-

dendienst über nationale BSP-Beiträge finanziert werden müsste, blieben Einnah-

men aus EU-Anleihen eben nur vorläufige eigene Einnahmen. Die in Deutschland 

übliche Rechenmethode, dass zusätzliche EU-Ausgaben zu einem Viertel von 

Deutschland zu zahlen seien, könnte ohne weiteres auf kreditfinanzierte Ausgaben 

übertragen werden. Der politische Vorteil würde somit erst bei einer vollständigen 

Finanzierung aus eigenen Mitteln entstehen.648 

Wäre EG-vertraglich die grundsätzliche Möglichkeit der Kreditfinanzierung gegeben, 

müsste in diesem Rahmen auch eine institutionelle Begrenzung derselben festgelegt 

werden. Die mögliche allokationspolitische Rechtfertigung einer EU-Verschuldung 

würde eine Regel in Anlehnung an die Golden Rule der alten Fassung des Artikels 

115 GG nahe legen. Zudem könnte eine Übertragung der auf stabilitätspolitischen 

Erwägungen fußenden Regeln zur nationalen Haushaltsdisziplin nach Artikel 104 

EGV und Stabilitäts- und Wachstumspakt sinnvoll sein.649 Ob diese Kreditbegren-

zungen auf EU-Ebene besser durchgesetzt werden könnten als auf nationaler Ebe-

ne, ist allerdings zweifelhaft. Im jährlichen Haushaltsverfahren und nach den dabei 

geltenden Regeln wäre die geplante Nettoneuverschuldung zu beschließen. Solange 

die BSP-Eigenmittel die Residualfunktion ausüben, würde bei gegebenem Haus-

haltsvolumen eine höhere Nettokreditkreditaufnahme zu geringeren BSP-

Eigenmitteln führen und umgekehrt. Die Haushaltsbehörde und damit auch das EP 

hätte somit erstmals Einfluss auf die Zusammensetzung der Eigenmittel.650 Entfiele 

die Residualfunktion der BSP-Eigenmittel, träte (ceteris paribus) die Kreditaufnahme 

an deren Stelle. Ob die EU-Organe davon einen Autonomiegewinn errängen, hinge 

vom Gestaltungsrecht bei den endgültigen Einnahmen ab. In beiden Fällen wäre der 

Autonomiegewinn der EU-Ebene allein durch das Verschuldungsrecht also eher ge-

ring. Angesichts der mit Staatsverschuldung verbundenen politökonomischen Pro-

648 Vgl. Colasanti, F. (1997), S. 189. Allerdings wäre auch eine Teilfinanzierung durch Beiträge mit 
höherer Autonomie vereinbar, sofern diese unabhängig vom Haushalts-Gesamtvolumen sind und 
nicht der Restfinanzierung dienen. 
649 Da eine einfache Übertragung des Defizitkriteriums auf die EU-Ebene den gesamten Kreditspiel-
raum in der EU vergrößern würde, müsste eine mit den Stabilitätszielen kompatible Lösung die EU-
Verschuldung den Mitgliedstaaten nach einem bestimmten Modus anrechnen. Ein Sanktionsverfahren 
gegen die EU wegen eines übermäßigen Defizits ist allerdings nicht vorstellbar. Vgl. Mallossek, J. 
U,996), s. 296. 

Über das Haushaltsvolumen bestimmt die Haushaltsbehörde allerdings auch ohne Verschuldungs-
recht die Höhe der BSP-Eigenmittel. 
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bleme651 kommt das bereits in Kap. 2.2.2.3 diskutierte Problem der demokratischen 

Unzulänglichkeiten der EU-Institutionen als zur Vorsicht mahnendes Gegenargument 

jedoch besonders zum Tragen. Die schwache demokratische Kontrolle des Rates 

und des EP könnten einer übermäßigen Ausnutzung des Verschuldungsspielraums 

Vorschub leisten.652 Die Rechtfertigung eines EU-Verschuldungsrechts mit dem Pos-

tulat der Autonomie ist daher kritisch zu sehen. 

Das Transparenzpostulat beinhaltet die Forderung nach einem klaren, verständlichen 

und nachvollziehbaren Finanzierungssystem. Zu untersuchen ist daher, ob ein EU-

Verschuldungsrecht das Finanzierungssystem eher transparenter oder eher 

intransparenter machen würde. Die oben empfohlene Einbeziehung der bereits prak-

tizierten Anleihe-Darlehensoperationen in den EU-Haushalt wäre ein Beitrag zur 

Klarheit im Finanzwesen der EU und würde damit zu verbesserter Transparenz bei-

tragen. Die Einführung eines allgemeinen Verschuldungsrechts innerhalb des beste-

henden Eigenmittelsystems würde die Kompliziertheit des Systems hingegen zusätz-

lich erhöhen und damit zu zusätzlicher lntransparenz beitragen. Eine Ablösung der 

BSP-Eigenmittel als Restfinanzierungsquelle durch ein Verschuldungsrecht wäre 

problematisch, weil marginale Budgetentscheidungen (Soll eine zusätzliche Ausgabe 

getätigt werden oder nicht?) unter einem (dünnen) .Schleier des Nichtwissens" be-

züglich der endgültigen Lastverteilung getroffen würden. Diese Art der lntransparenz 

würde aber ineffizienten Ausgaben Vorschub leisten. 

Im gegenwärtigen Finanzierungssystem stammen die Einnahmen zu fast 90 % aus 

Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten zahlen diese aus allge-

meinen Haushaltsmitteln, auch wenn zum Beispiel im deutschen Finanzbericht der 

Eindruck erweckt wird, die Mehrwertsteuer-Eigenmittelzahlungen würden direkt aus 

dem Umsatzsteuer-Aufkommen finanziert.653 Die nationalen Haushalte weisen aber 

in der Regel Defizite aus. Somit liegt der Schluss nahe, dass auch die allgemeinen 

Haushaltsmittel, aus denen die Mitgliedstaaten die Eigenmittelzahlungen aufbringen, 

teilweise defizitfinanziert sind. Heinemann hält es daher für .angebracht, weniger von 

einem EU-Verschuldungsverbot als von der Anwendung eines dezentralen Verschul-

dungsmodells zu sprechen"654• Letzteres habe den Vorteil, stärkeren Disziplinie-

851 Vgl. Scherf, W. (1996), S. 371 ff. 
852 Vgl. Blankart, C.B. (1995), S. 10 ff. 
853 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2003b), S. 87. 
854 Heinemann, F. (2001 ), S. 233. 
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rungsdruck auf die Mitgliedstaaten auszuüben, da die Mitgliedstaaten wegen der No-

Bailout-Klausel (Artikel 103 EGV) zumindest im Grundsatz alleine für ihre Staats-

schulden haften. Für EU-Schulden würden letztlich alle Mitgliedstaaten haften, wo-

durch die disziplinierende Funktion der Kapitalmärkte geschwächt würde.655 Tatsäch-

lich ist es so, dass europäische Anleihen, die von der EIB begeben werden, seit jeher 

Ratings der Bestnote Triple A erhalten, während Staatsanleihen von Mitgliedstaaten 

häufig schlechtere Ratings bekommen. Problematisch an dieser indirekten EU-

Verschuldung ist aber, dass sie nicht offen ausgewiesen wird und somit intransparent 

bleibt. In welcher Höhe der EU-Haushalt bereits heute verdeckt über Schulden finan-

ziert wird und damit eine implizite Belastung zukünftiger Steuerzahler enthält, lässt 

sich exakt gar nicht darstellen .• Niemand weiß, wie hoch die nationalen Defizite ohne 

die EU-Beitragsbelastung ausfallen würden."656 Einen groben Anhaltspunkt könnten 

die Kreditfinanzierungsquoten der nationalen Haushalte geben. Allerdings basierte 

dies auf der Vorstellung, dass alle Ausgaben eines Haushalts zum gleichen Anteil 

kreditfinanziert sind. Diese Durchschnittswerte entsprechen freilich nicht dem Schul-

denanteil, der in zusätzlich abzuführenden Eigenmitteln steckt. Reagiert der nationa-

le Gesetzgeber auf höhere Eigenmittelverpflichtungen nicht mit Steuererhöhungen 

oder Ausgabensenkungen, wird die Steigerung vollständig kreditfinanziert. Im Bun-

deshaushalt lag die Kreditfinanzierungsquote in den vergangenen Jahren zwischen 

10 und 15 %. 

In diesem Sinne wäre ein EU-Verschuldungsrecht Transparenz steigernd, womit sich 

zeigt, dass sich aus dem Transparenzpostulat kein eindeutiger Schluss ziehen lässt, 

ob ein Verschuldungsrecht eingeführt werden sollte oder nicht. zusammenfassend 

lässt sich feststellen, dass keines der vier Gestaltungspostulate eine klare Empfeh-

lung für ein EU-Verschuldungsrecht nahe legt. Eine Abkehr vom Prinzip des materiel-

len Haushaltsausgleichs könnte jedoch logische Konsequenz eines radikalen Um-

baus des EU-Finanzierungssystems zu einem echten Eigenmittelsystem sein. In wel-

cher Form es zu einem solchen Umbau kommen könnte, ist Gegenstand des nächs-

ten Abschnitts. 

655 Vgl. Heinemann, F. (2001), S. 233 f. 
656 Ebenda, S. 233, Fn. 18. 
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3.3.2. Endgültige Einnahmen 

3.3.2.1 Anforderungen 

Die Diskussion einer EU-Steuer dreht sich grundsätzlich um zwei Fragen. Erstens: 

Sollte die EU überhaupt ein Besteuerungsrecht bekommen? Und zweitens: Welche 

Steuern wären als EU-Steuern geeignet? Zur ersten Frage wurden bereits mehrfach 

Erwägungen dargelegt. In Kap. 3.1 wurde zusammenfassend festgestellt, dass beim 

gegenwärtigen Integrationsstand die Einführung einer EU-Steuer nicht zu empfehlen 

ist. Die normative Analyse anhand der vier Gestaltungspostulate hat aus keinem der 

vier Postulate eindeutig die Rechtfertigung einer EU-eigenen Steuer folgern lassen. 

Eine klare Ablehnung ist jedoch auch nicht möglich. Die Argumente der Befürworter 

einer EU-Steuer lassen sich vor allem aus den Postulaten Autonomie und Transpa-

renz ableiten. Gegen eine Ausweitung der finanzwirtschaftlichen Autonomie der EU 

sprechen zurzeit aber noch institutionelle Einwände. Die Transparenz des Finanzie-

rungssystems lässt sich auch durch andere Maßnahmen verbessern. Zum gegen-

wärtigen Aufgabenspektrum der EU passt ein Beitragssystem besser als ein Steuer-

system. Sollte jedoch die Finanzierung europäischer Kollektivgüter durch das EU-

Budget deutlich an Bedeutung gewinnen, ließe sich eine dafür erhobene Steuer mit 

dem Postulat der Aufgabenadäquanz rechtfertigen. 

Ob der EU in naher oder mittlerer Zukunft indessen tatsächlich ein Besteuerungs-

recht zugewiesen wird, ist letztlich eine politische Entscheidung, die sich nicht nur an 

den hier aufgestellten Gestaltungspostulaten für ein rationales Finanzierungssystem 

orientiert. Im Falle einer grundsätzlichen Entscheidung für ein EU-Besteuerungsrecht 

stünde die zweite Frage zur Beantwortung an. Hierzu bietet sich ein Vergleich mögli-

cher Einnahmequellen anhand normativer Kriterien an.657 Nach der bisherigen Ana-

lyse des bestehenden Finanzierungssystems und möglicher Alternativen ist es kon-

sequent, den Kriterienkatalog zur Eignungsprüfung unterschiedlicher Steuern nach 

657 Ein solcher Vergleich verschiedener Optionen mit Hilfe eines Kriterienkataloges wurde in der Lite-
ratur bereits mehrfach vorgenommen, jedoch empfiehlt sich die Formulierung eines neuen Kriterienka-
taloges, der an den in dieser Arbeit formulierten Gestaltungspostulaten für ein rationales Finanzie-
rungssystem ausgerichtet ist. Vgl. Caesar, R. (1990b), S. 82 ff., Europäische Kommission (1992), S. 
45 f., Europäische Wirtschaft (1993), S. 88 ff., Walthes, F. (1996), S. 344 ff., Begg, 1., Grimwade, N., 
Price, P. (1997), S. 16 ff., Europäische Kommission (1998), Anhang 2, Gretschmann, K. (1998), S. 91 
ff., Cattoir, P. (2004), S. 7 ff. 
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den in dieser Arbeit formulierten Gestaltungspostulaten für ein rationales Finanzie-

rungssystem zu ordnen und die in der Literatur genannten Anforderungen - soweit 

möglich - zu subsumieren. Beim Vergleich verschiedener Steuern ist neben ihrer 

Eignung als Gemeinschaftseinnahme auch zu prüfen, ob es unabhängig von dieser 

Eignung Gründe gibt, diese Einnahmen auf EU-Ebene zu zentralisieren (Zentralisie-

rungsgründe). Schließlich sind fiskalische Kriterien zu beachten: Diese beinhalten die 

Anforderungen der Ausreichendheit, Stetigkeit, Dynamik und Vorhersehbarkeit der 

Mittel sowie die Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen. 

Unabhängige Zentralisierungsgründe sind zum einen das Problem mangelnder Zure-

chenbarkeit des Aufkommens und zum anderen grenzüberschreitende externe Steu-

ereffekte. 658 Das Problem der regionalen Willkürlichkeit in der Verteilung des Auf-

kommens entsteht, wenn sich bei dezentraler (nationaler) Besteuerung die regionale 

Verteilung der Bemessungsgrundlagen regelmäßig und erheblich von der regionalen 

Lastverteilung unterscheidet. Eine Zentralisierung der Einnahmen ist in diesem Fall 

eine geeignete Maßnahme, Forderungen nach einem horizontalen internationalen 

Finanzausgleich abzuwehren. Prototypisches Beispiel für dieses Phänomen sind die 

Zölle, die bereits seit 1975 Eigenmittel der Gemeinschaft sind. 

Der andere Zentralisierungsgrund liegt vor, wenn eine Steuer mit fiskalischen exter-

nen Effekten verbunden ist oder hauptsächlich dem nichtfiskalischen Ziel der Interna-

lisierung grenzüberschreitender externer Effekte dienen soll. Ist die Bemessungs-

grundlage einer Steuer international mobil, ist dezentrale Besteuerung mit Ausweich-

reaktionen verbunden. Dezentraler Besteuerung ist somit die Gefahr zu niedriger Be-

steuerung inhärent. Mit einer Zentralisierung lässt sich dieser Gefahr entgehen, 

gleichzeitig wird damit jedoch ein Steuerkartell gebildet. Steuerwettbewerb wird un-

terbunden. Es bleibt somit im Einzelfall zu überprüfen, ob die Vor- oder die Nachteile 

des Steuerwettbewerbs überwiegen. Im Gegensatz zum Problem der mangelnden 

Zurechenbarkeit des Aufkommens erfordert das Vorliegen dieses Zentralisierungs-

grunds lediglich die Zentralisierung der Gesetzgebungshoheit. Die Ertragshoheit 

kann indessen dezentral zugeordnet sein, sofern das Aufkommen regional zure-

chenbar ist. 

658 Vgl. z.B. Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 1 f. 
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Ob eine Steuer als EU-Steuer überhaupt geeignet ist, hängt zunächst von der Erfül-

lung der fiskalischen Kriterien ab. Eine EU-Steuer muss mit einem ausreichenden 

Aufkommen verbunden sein. Das gilt besonders dann, wenn durch eine EU-Steuer 

die bestehenden Eigenmittel der EU ersetzt werden sollen, aber auch dann, wenn 

die Haushaltsmittel der Gemeinschaft damit erheblich aufgestockt werden sollen. 

Das Aufkommen sollte keinen allzu starken Schwankungen unterliegen, also stetig 

fließen und gut vorhersehbar sein. Diese Anforderung ist umso wichtiger, je größer 

der Anteil der Steuerfinanzierung ist. Der wachsende Finanzbedarf des EU-Haus-

halts erfordert aber auch eine dynamische Aufkommensentwicklung, also ein Auf-

kommen, das mit der wirtschaftlichen Entwicklung wenigstens mithalten kann oder 

bei Bedarf gesteigert werden kann. Zudem sollte die fiskalische Zielsetzung nicht in 

Konflikt mit eventuellen nichtfiskalischen oder anderen fiskalischen Zielen der Be-

steuerung stehen. 

Ein weiteres fiskalisches Kriterium ist der Stand der Harmonisierung. Eine EU-Steuer 

bedürfte einer einheitlichen Bemessungsgrundlage in allen Mitgliedstaaten, im Falle 

einer quotalen Aufkommensbeteiligung auch einheitlicher Tarife. Ansonsten beste-

hen für die Mitgliedstaaten Anreize, die nationalen Steuerzahler zu Ungunsten der 

EU zu entlasten. Zu prüfen ist daher, inwieweit die Bemessungsgrundlagen bereits 

harmonisiert sind oder ob eine Harmonisierung realistisch erscheint. 

Da die Grundsatzentscheidung zwischen Beitrags- und Steuerfinanzierung in diesem 

Abschnitt als getroffen gilt, ist es sinnvoll, die Gestaltungspostulate Gerechtigkeit und 

Aufgabenadäquanz zu einem Postulat .aufgabenadäquate Gerechtigkeit" zusam-

menzufassen. Welche Eigenschaften eine EU-Steuer unter diesem Postulat haben 

sollte, hängt wesentlich davon ab, nach welchem Fundamentalprinzip die EU finan-

ziert werden sollte. Je nachdem kann es sinnvoll sein, dass eine EU-Steuer dem 

Leistungsfähigkeitsgedanken respektive dem Äquivalenzgedanken folgt. Eine leis-

tungsfähigkeitsorientierte Steuer sollte eine progressive oder proportionale Belas-

tungswirkung auf die Steuerzahler haben; regressive Belastungswirkungen stießen 

auf massive Ablehnung. Solange die Einnahme nicht selbst Instrument der interper-

sonellen Umverteilung sein soll, ist dabei einer proportionalen oder nur leicht pro-

gressiven Steuer der Vorzug zu geben. Die mitgliedstaatliche Belastungsinzidenz 

durch die Steuer sollte nicht zu sehr von der gewünschten allgemeinen Lastvertei-

lung abweichen, um horizontale Korrekturbedarfe zu vermeiden. Soll mit der EU-
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Steuer indes dem Äquivalenzprinzip Geltung verschafft werden, dürfte der individuel-

len Belastungsinzidenz keine Relevanz eingeräumt werden. Signifikant regressiv wir-

kende Steuern sind dabei allerdings ebenso mit Akzeptanzproblemen verbunden. 

Die Eignungsprüfung einer Steuer als EU-Einnahme unter dem Gerechtigkeitsaspekt 

sollte somit zwei Fragen beinhalten: Wäre die Steuer mit dem Äquivalenzprinzip oder 

dem Leistungsfähigkeitsprinzip zu rechtfertigen und welche Belastungswirkung wäre 

mit ihr verbunden? 

Eine mögliche Rechtfertigung mit dem Äquivalenzprinzip bedürfte freilich des Bezugs 

zur EU-Ebene.659 Stünde eine Steuer in sachlogischem Zusammenhang mit einer 

Aufgabe der EU, wäre ein solcher Bezug gegeben. Nach dem Postulat der aufga-

benadäquaten Gerechtigkeit wäre der sachliche Bezug zu einer Gemeinschaftsauf-

gabe ein positives Kennzeichen einer EU-Steuer. Starken konjunkturellen Schwan-

kungen sollte eine aufgabenadäquate EU-Steuer hingegen nicht unterliegen, da im 

EU-Haushalt nur eingeschränkte Reaktionsmöglichkeiten auf solche bestehen und 

die fiskalpolitische Stabilisierungsaufgabe (noch) nicht zentralisiert ist. Diese Anfor-

derung ist jedoch bereits im fiskalischen Kriterium der Stetigkeit enthalten. 

Eines der Hauptargumente für die Einführung einer EU-Steuerhoheit gründet auf der 

Erwartung, eine EU-Steuer würde die finanzielle Autonomie der Gemeinschaftsorga-

ne erweitern und die Abhängigkeit vom guten Willen der Mitgliedstaaten reduzieren. 

Bei der Abwägung zwischen Finanzbeiträgen und eigenen Einnahmen (vgl. Kap. 

2.2.2.3) wurde allerdings festgestellt, dass institutionelle und demokratische Unzu-

länglichkeiten der EU eine Ausweitung der EU-Finanzautonomie derzeit - aber auch 

nach Inkrafttreten der EU-Verfassung - in Frage stellen. Da in diesem Abschnitt je-

doch die grundsätzliche Befürwortung einer EU-Steuer unterstellt wird, sind unter-

schiedliche Steuern unter dem Aspekt der Autonomie danach zu bewerten, in wel-

cher Form die finanzielle Eigenständigkeit am ehesten gefördert werden könnte. 

Maßgeblich für den Grad der finanziellen Autonomie ist die Gestaltung des primären 

vertikalen Einnahmenausgleichs. Den höchsten Autonomiegrad hätte die supranatio-

nale Ebene in einem freien Trennsystem, einen geringeren in einem gebundenen 

Trennsystem. Eine Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen wäre notwendig bei 

659 Auch die Erhebung einer Hundesteuer lässt sich mit dem Äquivalenzprinzip rechtfertigen, ein Be-
zug zur europäischen Ebene besteht dabei aber nicht. 
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einem Zuschlagssystem. Bei einem Verbundsystem mit nationalen Steuern wäre so-

gar die Angleichung der gesamten Regelungen notwendig. Der Autonomiegrad der 

EU-Ebene wäre bei diesen Systemen daher entsprechend niedriger, zumal auch die 

untergeordneten Ebenen bei Gemeinschaftssteuern an Autonomie verlieren würden . 

• So dürfte[ ... ) die Verbundlösung die ungeeigneteste Alternative darstellen, nicht zuletzt, weil siebe-
reits bestehende Politikverflechtungen verschärfen oder neue schaffen würde ( ... ). Akzeptabel er-
scheint eher eine Lösung in der Form eines Zuschlagsystems, besser noch in der eines gebundenen 
Trennsystems . ..eeo 

Zu prüfen ist somit, inwieweit eine ausschließliche Ertragshoheit möglich oder eine 

gemeinsame Ertragshoheit praktikabel wäre. 

Eine Ablösung der bisherigen Finanzbeiträge verbinden Befürworter einer EU-Steuer 

auch mit der Hoffnung auf ein Ende der Nettozahler-Debatte.661 Da Letztere die fi-

nanzielle Autonomie der EU politisch beschränkt, könnte ein Ende der Diskussion um 

den ,juste retour' die finanzielle Eigenständigkeit verbessern. Um jedoch zu vermei-

den, dass die von den nationalen Finanzbehörden erhobenen EU-Steuereinnahmen 

in neue ,juste retour'-Rechnungen eingehen, wäre es vorteilhaft, wenn sich die Be-

lastungswirkungen den Mitgliedstaaten nicht klar zurechnen ließen; .nationale Radi-

zierbarkeit"662 wäre somit ein negatives Charakteristikum, das allerdings den meisten 

Steuern zu eigen sein dürfte. Während Nicht-Radizierbarkeit Zentralisierungsgrund 

sein kann, sollte Radizierbarkeit somit kein entscheidender Nicht-Zentralisie-

rungsgrund sein, um die Auswahl nicht zu sehr zu verengen. 

Das zweite Hauptargument für eine EU-Steuerhoheit gründet auf der Erwartung, eine 

direkt von den Bürgern zu entrichtende Abgabe würde die Transparenz des EU-

Finanzierungssystems verbessern. Damit eine EU-Steuer aber tatsächlich den Bür-

gern verständlicher machen könnte, mit welchen Belastungen die europäische Inte-

gration für sie verbunden ist, müssten bestimmte Bedingungen erfüllt sein. So sollten 

Steuerdestinatar, Steuerträger und Steuerzahler möglichst übereinstimmen (Koinzi-

denz). Nur eine sichtbare und merkliche Steuer kann das angestrebte Bewusstsein 

über die Finanzierung der EU bilden. Die ökonomische Steuerlehre zeigt freilich, 

dass die effektive Steuerinzidenz nicht staatlich dekretiert werden kann, sondern vom 

680 Caesar, R. (1990b), S. 74. 
681 Vgl. z.B. Schreyer, M. (2001 ), S. 224 . 
.. 2 Kops, M. (1997), S. 42. 
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Verhältnis der Marktkräfte abhängt.663 In die Bewertung spezieller Steuern kann so-

mit nur eingehen, ob eine Koinzidenz eher wahrscheinlich oder eher unwahrschein-

lich ist. Die bei indirekten Steuern übliche Nicht-Identität von Steuerdestinatar und 

Steuerschuldner kann zum Zweck der Transparenzbildung unter Umständen äquiva-

lent ersetzt werden durch eindeutigen Rechnungsausweis der im Preis enthaltenen 

EU-Steuer. Ähnliches gilt für direkte Steuern, die im Quellenabzugsverfahren erho-

ben werden. 

Ein weiteres wesentliches Kriterium, das eine EU-Steuer nach dem Postulat der 

Transparenz erfüllen sollte, ist Einfachheit. Die ohnehin in der Bevölkerung vorhan-

dene Skepsis und Ablehnung gegenüber der EU könnte durch eine sehr komplizierte 

EU-Steuer verstärkt werden. Zudem würde eine sehr komplizierte Steuer als Ersatz 

bisheriger Einnahmen einen kontraproduktiven Beitrag zur besseren Verständlichkeit 

des Finanzierungssystems leisten. Außerdem ist es bei einfachen Steuern weniger 

aufwändig, die nationalen Steuerverwaltungsbehörden zu kontrollieren. Im Allgemei-

nen sind komplizierte Steuern mit höheren Erhebungs- und Entrichtungskosten ver-

bunden. 

Schließlich ist dem Postulat der Transparenz auch die von Gretschmann in die Dis-

kussion gebrachte .Akzeptanzdimension"664 zu subsumieren. Danach sind Vorschlä-

ge spezieller Steuern auch daraufhin zu bewerten, ob die Erhebung einer Steuer und 

vor allem mögliche Erhöhungen in der Zukunft den Bürgerpräferenzen eher entspre-

chen oder eher widersprechen.665 Sollten EU-Steuern zu den besonders unbeliebten 

Steuern gehören, könnte die prinzipiell wünschenswerte Transparenz des Finanzie-

rungssystems auch zu einer schweren Belastung des Integrationsprozesses führen. 

Zusammenfassend sind die Kriterien, nach denen potentielle EU-Steuern in den fol-

genden Abschnitten bewertet werden, in Tabelle 8 aufgelistet. 

Im folgenden Kapitel 3.3.2.2 werden verschiedene spezielle Steuern mit Blick auf 

diese Kriterien miteinander verglichen. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Steu-

663 Vgl. Blankart, C.B. (2003), S. 341 ff. 
1184 Gretschmann, K. (1998), S. 94. 
665 Gretschmann greift dabei auf eine empirische Untersuchung von Rolfink zurück. Darin wurden in 
einer repräsentativen Umfrage für die Region Aachen Steueränderungspräferenzen ermittelt. Vgl. 
ebenda, S. 94 f., Rolfink, A. (1999), S. 266. 
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ern, die in anderen Publikationen bereits als mögliche EU-Steuern genannt wurden. 

In Kap. 3.3.2.3 wird die Zuordnung des Geldschöpfungsgewinns des Europäischen 

Systems der Zentralbanken (ESZB) mit demselben Maßstab gemessen. Dieser ließe 

sich zwar auch als Steuer subsumieren666, da diese Kategorisierung jedoch unüblich 

ist, wird der Seigniorage ein eigener Abschnitt gewidmet. 

Tab. 8: Eignungskriterien zur Beurteilung potentieller EU-Steuern 

• Unabhängige Zentralisierungsgründe 

- Regionale Willkürlichkeit des Aufkommens 

- Externe Effekte durch mobile Bemessungsgrundlagen 

• Fiskalische Kriterien 

- Ausreichendheit 

- Stetigkeit, Vorhersehbarkeit 

- Dynamik, Steigerungsmöglichkeit 

- Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen 

• Kriterien nach dem Postulat aufgabenadäquater Gerechtigkeit 

- Vereinbarkeit mit Leistungsfähigkeits- oder Äquivalenzprinzip 

- Internationale und interpersonelle Belastungswirkungen 

• Kriterien nach dem Postulat der Autonomie 

- Regelung des vertikalen Einnahmenausgleichs 

- Nationale Radizierbarkeit der Einnahmen 

• Kriterien nach dem Postulat der Transparenz 

- Koinzidenz von Steuerdestinatar, -träger und -zahler 

- Merklichkeit, Sichtbarkeit 

- Einfachheit 

- Akzeptanz 

Tab. 8: Eignungskriterien zur Beurteilung potentieller EU-Steuern 

Welche Steuer den Kriterien am besten gerecht wird, hängt maßgeblich davon ab, 

wie die einzelnen Anforderungen gewichtet werden. Begg, Grimwade und Price ha-

ben in ihrer Analyse den einzelnen Kriterien Gewichtungsfaktoren zugeordnet, die 

mit den .Noten" multipliziert wurden, um so zu einer Gesamtpunktzahl zu gelan-

666 Die Vereinnahmung von ESZB-Gewinnen durch den EU-Haushalt kann auch als Besteuerung der 
Zentralbanken angesehen werden. Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 22. Zudem 
wird der Begriff Seigniorage auch häufiger mit dem Terminus Inflationssteuer gleichgesetzt, wenn-
gleich darunter nicht exakt das Gleiche zu verstehen ist. Vgl. Rösl, G. (2002b), S. 29 ff. 
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gen.667 Warum aber zum Beispiel die Sichtbarkeit mit einem Gewicht von 10 % ein 

genau doppelt so wichtiges Kriterium wie die Höhe der Erhebungskosten (5 %) sein 

soll und die Bedeutung der Stabilität der Einnahmen genau dazwischen (7,5 %) lie-

gen soll, lässt sich rational wohl kaum erklären. Um Scheingenauigkeiten zu vermei-

den, wird daher in den zusammenfassenden Übersichten auf eine Gewichtung der 

Kriterien verzichtet. Die Erfüllung der Kriterien wird lediglich mit Plus-, Minus- und 

Neutralzeichen in ordinal skalierter Metrik mit kurzen Bemerkungen bewertet. 

3.3.2.2 Steuerhoheit für die Europäische Union 

3.3.2.2.1 Direkte Steuern 

3.3.2.2.1.1 Einkommensteuer 

Als EU-Steuern kommen grundsätzlich sowohl direkte Steuern als auch indirekte 

Steuern in Frage.668 Von den direkten Steuern werden vorwiegend die Steuern auf 

die Einkommensentstehung als mögliche EU-Steuern diskutiert669: Neben den Unter-

nehmenssteuern steht vor allem die individuelle Einkommensteuer im Fokus, teilwei-

se in Form der allgemeinen Einkommensteuer, teilweise in Form spezieller Einkom-

mensteuern, insbesondere als Kapitaleinkommensteuer.670 

Die allgemeine Einkommensteuer ist bei nationaler Erhebung im Wesentlichen nicht 

von Problemen mangelhafter Zurechenbarkeit des Aufkommens betroffen. Die 

Durchsetzung des Wohnsitzlandprinzips ist bei den meisten Einkunftsarten, insbe-

sondere den Arbeitseinkommen gut möglich. Problematisch sind hingegen internati-

onale Faktoreinkommen, bei denen ein Konflikt zwischen Wohnsitzland- und Quel-

lenlandbesteuerung besteht. Dieser Konflikt wird zwar zwischen den Mitgliedstaaten 

667 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 52 ff. 
668 Die Differenzierung in direkte und indirekte Steuern wird in der Finanzwissenschaft unterschiedlich 
definiert. Die hier vorgenommene Zuordnung zu direkten respektive indirekten Steuern sieht direkte 
Steuern als Steuern auf die Einkommensentstehung an und indirekte Steuern als Steuern auf die Ein-
kommensverwendung. Zu den unterschiedlichen Abgrenzungen vgl. Peffekoven, R. (1992), S. 517. 
1189 Steuern auf Vennögensbesitz (z.B. Erbschaftsteuer, Vennögensteuer) stehen als mögliche EU-
Steuern nicht zur Debatte. Zu Gründen gegen solche Optionen vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 
92. 
870 Vgl. z.B. Caesar, R. (1990b), S. 93 ff., Europäische Wirtschaft (1993), S. 91 f., Begg, 1., Grimwade, 
N., Price, P. (1997), S. 24 ff., 57 ff., Gretschmann, K. (1998), S. 108 ff., Europäische Kommission 
(1998), Anhang 2, S. 18 ff., Cattoir, P. (2004), S. 30 ff. 
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der EU durch Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) geregelt; jedoch besteht bei 

Kapitaleinkünften, insbesondere Zinseinkünften das Problem der mangelhaften 

Durchsetzung der Wohnsitzlandbesteuerung. Seit der Liberalisierung des Kapitalver-

kehrs (1990) hat der steuerinduzierte Kapitalverkehr massiv zugenommen. Deutliche 

Unterschiede in der Besteuerung von Kapitalerträgen machen Steuerhinterziehung 

möglich und attraktiv. Die nationale Verschiedenheit bei der Besteuerung von Kapi-

talerträgen ist aufgrund der internationalen Mobilität von Kapital mit fiskalischen ex-

ternen Effekten verbunden: Die Nicht-Quellenbesteuerung der Zinseinkünfte von 

Ausländern in Luxemburg zum Beispiel ermöglicht Steuerhinterziehung und führt zu 

massiven Steuerausfällen in Deutschland. Zur Bekämpfung der Fehlanreize werden 

in der EU Kontrollmitteilungen an die Finanzbehörden der Wohnsitzländer und eine 

signifikante Mindestquellenbesteuerung als mögliche Instrumente diskutiert.671 Eine 

Internalisierung der fiskalischen externen Effekte wäre aber auch durch eine zentrali-

sierte Besteuerung der Kapitalerträge möglich. Eine einheitliche, anrechenbare EU-

Quellensteuer auf Zinserträge könnte also mit dem lnternalisierungsargument ge-

rechtfertigt werden, eine zentralisierte Ertragshoheit wäre indessen nicht notwendig. 

Zwingende Zentralisierungsgründe liegen somit nicht vor. 

Das Kriterium der finanziellen Ausreichendheit lässt sich mit keiner anderen Steuer 

besser erfüllen als mit der Einkommensteuer. Wie Abbildung 23 zeigt, ist die persön-

liche Einkommensteuer in allen Mitgliedstaaten in Relation zum BIP eine sehr bedeu-

tende Steuer. Die Relation liegt zwischen 5 % in Griechenland und 26 % in Däne-

mark, in der EU-15 bei 10 %. Das fiskalische Potential der Einkommensteuer über-

steigt somit den Eigenmittelplafonds um ein Vielfaches. 

671 Der Rat hat im Jahr 2003 eine Zinssteuerrichtlinie (Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 
2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen, ABI. Nr. L 157 (2003), S. 38) beschlossen, wo-
nach im Grundsatz alle Mitgliedstaaten an einem automatischen Austausch von Informationen über 
Zinszahlungen an Gebietsfremde teilnehmen. Belgien, Luxemburg und Österreich dürfen davon ab-
weichend bis 2011 Quellensteuern erheben, die in den ersten drei Jahren wenigstens 15 %, in den 
folgenden drei Jahren wenigstens 20 % und dann wenigstens 35 % betragen müssen. Da das Inkraft-
treten der Maßnahmen zum 1.1.2005 gleichwertige Maßnahmen der Schweiz und anderer .Steueroa-
sen• voraussetzt (Art. 17 der Zinssteuerrichtlinie) und diese bis 30.6.2004 nicht festgestellt werden 
konnten, wurde das Inkrafttreten der Maßnahmen vorläufig auf den 1.7.2005 verschoben. 
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Abb. 23: Einkonwnensteuer und Körperschaftsteuer in 
Relation zum BIP 
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Abb. 23: Einkommensteuer und Körperschaftsteuer in Relation zum BIP (EU-15, 199&-2001) 
Quelle: Eurostat (2003b), S. 181 f., eigene Darstellung. 
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Ein Bruchteil davon wäre freilich das fiskalische Potential von Kapitaleinkom-

mensteuern, insbesondere im Falle einer Quellensteuer, die auf ausländische Anle-

ger beschränkt ist. Nach Ansicht der Kommission lässt sich nicht abschätzen, ob ei-

ne solche Quellensteuer hinreichend ergiebig wäre;672 ein erheblicher Anteil des Ei-

genmittelplafonds dürfte allerdings erwartet werden. Die Einkommensteuer ist eine 

konjunkturabhängige und damit relativ stark schwankende Steuer.673 Die Prognose 

der Aufkommensentwicklung ist relativ unsicher. Diese beiden negativen Eigenschaf-

ten träten bei einer Quellensteuer auf Zinserträge noch stärker hervor, da hier die 

Varianz des Zinsniveaus nicht von den relativ stabilen Arbeitseinkommen geglättet 

wird. 674 Dafür ist die Einkommensteuer eine recht dynamische Steuer; ihre Aufkom-

menselastizität ist größer als eins. Zudem lässt sich das Aufkommen mit Tarifanhe-

bungen bei Bedarf diskretionär erhöhen. Allerdings konterkarierten Erhöhungen bei 

der Einkommensteuer die in den beiden vergangenen Jahrzehnten praktizierte Steu-

ersenkungspolitik in vielen Mitgliedstaaten. Die Einführung einer EU-Quellensteuer 

auf Zinserträge könnte Ausweichreaktionen in nicht besteuernde Drittstaaten hervor-

rufen, so dass das Aufkommen mittelfristig auch sinken kann. Zielkonflikte könnten 

672 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 21. 
673 Auf europäischer Ebene könnten Einkommensteuereinnahmen eventuell stabiler als auf nationaler 
Ebene sein, wenn sich Aufkommensschwankungen in den Mitgliedstaaten zum Teil gegenseitig kom-
r,ensieren. Vgl. Cattoir, P. (2004), S. 31. 

74 Das Aufkommen des in Deutschland als Quellensteuer erhobenen Zinsabschlags hat sich z.B. in 
den Jahren 2000 und 2001 gegenüber dem jeweiligen Vorjahr um mehr als 20 % erhöht, was offenbar 
großteils eine Folge der Zinsentwicklung war. 
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sich bei Erhöhungen ergeben, da die Quellensteuer vor allem der Bekämpfung der 

Steuerhinterziehung dienen sollte. 

Die für eine Gemeinschaftssteuer unabdingbar notwendige Vereinheitlichung der 

Bemessungsgrundlagen in allen Mitgliedstaaten ist bei der Einkommensteuer nicht 

im Entferntesten erreicht.675 Lediglich das bisher erfolglose Ringen um eine Rege-

lung für die Kapitaleinkommensbesteuerung zeigt überhaupt Harmonisierungsbemü-

hungen. Im Bereich der direkten Steuern fehlt im Gegensatz zu den indirekten Steu-

ern auch die eindeutige vertragliche Grundlage für eine Steuerharmonisierung. In 

den unterschiedlichen Einkommensteuer-Bemessungsgrundlagen zeigen sich die 

unterschiedlichen politischen Präferenzen in den Mitgliedstaaten. Eine Vereinheitli-

chung wird daher auch auf lange Frist nicht zu erwarten sein. 

Unter dem Aspekt der aufgabenadäquaten Gerechtigkeit ist zunächst festzustellen, 

dass die Einkommensteuer wie keine zweite Steuer mit dem Prinzip der steuerlichen 

Leistungsfähigkeit zu vereinbaren ist. Die unterschiedliche Gestaltung der nationalen 

Bemessungsgrundlagen zeigt aber auch, dass individuelle steuerliche Leistungsfä-

higkeit sehr unterschiedlich definiert wird. Mit dem Äquivalenzprinzip lässt sich eine 

EU-Einkommensteuer hingegen weniger gut begründen, wenngleich Caesar die Si-

cherung der vier Grundfreiheiten im Binnenmarkt als eine Aufgabe mit Kollektivgut-

charakter ansieht, zu deren Finanzierung die Einkommensteuer sachlich adäquat 

wäre.676 Einzuwenden ist dagegen, dass diese Aufgabe vor allem mit ordnungs- und 

weniger mit prozesspolitischem Handeln verbunden ist und somit nicht sehr ausga-

benintensiv ist. Am augenfälligsten wäre der Zusammenhang noch zwischen einer 

EU-Zinssteuer und der von der EU garantierten Freiheit des Kapitalverkehrs. 

Die individuelle Steuerbelastung steigt bei der Einkommensteuer mit steigendem 

Einkommen. Aufgrund der progressiven Tarifgestaltung der nationalen Einkom-

mensteuern wäre auch eine europäische Einkommensteuer(-beteiligung) mit pro-

gressiver Belastung verbunden. Da die zu versteuernden Einkommen eng mit den 

Sozialprodukten korreliert sind, würde auch die mitgliedstaatliche Belastung mit stei-

gender Leistungsfähigkeit nicht nur ansteigen, sondern dies auch progressiv. 

875 Dabei wurde bereits 1981 im Spinelli-Bericht des Europäischen Parlaments die Harmonisierung der 
Einkommensteuer-Bemessungsgrundlagen gefordert, um eine spätere Verwendung der Einkommen-
steuer als Eigenmittel zu ermöglichen. Vgl. Europäisches Parlament (1981), S. 89. 
878 Vgl. Caesar, R. (1996b), S. 165 f. 
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Schwieriger verhält es sich mit dem Vorschlag einer Quellensteuer auf Kapitalerträ-

ge. Auch eine proportionale Quellensteuer auf Zinsen hätte bezüglich des Gesamt-

einkommens progressive Wirkung, da davon auszugehen ist, dass Zinseinkünfte mit 

steigendem Einkommen überproportional zunehmen. Solange aber die gezahlte EU-

Quellensteuer bei der nationalen Einkommensteuer angerechnet werden kann, ent-

steht eine individuelle Mehrbelastung ohnehin nur für diejenigen Steuerpflichtigen, 

die ihre Zinseinkünfte zuvor nicht deklariert haben. Die mitgliedstaatlich aggregierte 

lnzidenz einer EU-Quellensteuer hinge schließlich weniger vom nationalen 

Wohlstand, als vielmehr von der Höhe des in diesem Land angelegten ausländischen 

Kapitals ab. Kleine Mitgliedstaaten mit bedeutendem Finanzdienstleistungssektor wie 

Luxemburg, aber auch Österreich müssten demnach relativ hohe Beträge an die EU 

abführen.677 

Zur Eignung der Einkommensteuer als EU-Steuer ist unter dem Aspekt der Autono-

mie festzustellen, dass eine Zuordnung nach dem Trennsystem - weder dem freien 

noch dem gebundenen - unrealistisch ist. Für eine Zuordnung nach dem gebunde-

nen Trennsystem ist der Finanzbedarf der EU viel zu klein; eine konkurrierende Ein-

kommensteuer wäre schon aufgrund der administrativen Kosten678, zudem aber auch 

wegen des Allmendeproblems679 bei freien Trennsystemen abzulehnen. Ein Steuer-

verbund der EU mit den Mitgliedstaaten würde nicht nur die Harmonisierung der Be-

messungsgrundlagen, sondern auch des Tarifs erfordern. Die Autonomie der Mit-

gliedstaaten wäre dann der jetzigen Autonomie der deutschen Bundesländer auf die-

sem Gebiet vergleichbar, also sehr gering. Zudem ist die Einkommensteuer in den 

föderativen Mitgliedstaaten bereits heute Gemeinschaftssteuer verschiedener Ebe-

nen, so dass die damit verbundenen föderalen Komplikationen durch einen Steuer-

verbund mit der EU noch verstärkt würden. Realistisch wäre somit nur ein Zu-

schlagssystem. Die EU könnte autonom über die Höhe eines proportionalen Zu-

schlags auf die harmonisierten Einkommensteuer-Bemessungsgrundlagen in den 

Mitgliedstaaten entscheiden und den Mitgliedstaaten die Höhe der nationalen Belas-

677 Allerdings sieht auch Art. 11 der vom Rat beschlossenen Zinssteuerrichtlinie vor, dass die Einnah-
men aus den nationalen Mindestquellensteuern zu drei Vierteln an die Wohnsitzländer der Besteuer-
ten fließen, also nicht dem Quellenland verbleiben. Der fiskalische Nachteil der betroffenen Mitglied-
staaten wäre somit ohnehin begrenzt. 
878 Vgl. Mut6n, L. (2001 ), S. 230. 
879 Vgl. Feld, L.P., Kirchgässner, G. (2001), S. 31 f. 
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tung überlassen. Allerdings sind prinzipiell auch Zuschläge mit dem Problem der 

Überbeanspruchung einer Steuerquelle (Allmendeproblematik) verbunden.680 

Eine Quellensteuer auf Zinserträge könnte dem EU-Haushalt zwar eventuell voll-

ständig zufließen, durch die direkte Verbindung zu den nationalen Einkommensteu-

ern läge freilich kein Trennsystem, sondern eher ein Verbund vor. Anhebungen des 

Quellensteuersatzes gingen schließlich zu Lasten nationaler Einkommensteuerein-

nahmen. 

Einen Beitrag zur Beendigung der Nettozahlerdebatte würde eine EU-Einkommen-

steuer wahrscheinlich nicht leisten, da die nationale Radizierbarkeit des Aufkommens 

recht gut ist. Bei der Quellensteuer auf Zinserträge von EU-Ausländern könnte das 

Auseinanderfallen von Traglast (Wohnsitzland) und Zahllast (Quellenland) aber zu-

mindest die Zurechnung erschweren. 

Die nach dem Postulat der Transparenz wichtige Koinzidenz von Steuerdestinatar, 

Steuerträger und Steuerzahler ist bei der Einkommensteuer gegeben. Zwar kann die 

Steuerschuld wie bei der Lohnsteuer oder der Kapitalertragsteuer durch Quellenab-

zugsverfahren dem Steuerdestinatar entzogen sein; durch den offenen Ausweis der 

gezahlten Steuern zum Beispiel auf einer Lohnsteuerbescheinigung kann die Belas-

tung aber ebenso klar verdeutlicht werden. Für eine EU-Quellensteuer auf Zinserträ-

ge würde dasselbe gelten. 

Für die Merklichkeit und Sichtbarkeit als EU-Steuer wäre der getrennte Ausweis von 

EU-Einkommensteuer und nationaler Einkommensteuer notwendig. Bei einem EU-

Zuschlag wäre dies - der deutschen Kirchensteuer ähnlich - gut möglich. Bei einer 

quotalen Aufkommensbeteiligung wäre der Ausweis der Quoten zwar ungewöhnlich, 

aber möglich. 

Die Einkommensteuer entspricht nicht der Anforderung, technisch einfach zu sein. Im 

Gegenteil: Sie ist sogar eine der kompliziertesten Steuern. Die für eine EU-

Besteuerung notwendige Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen könnte einen 

Beitrag zur Vereinfachung der Einkommensteuern leisten.681 Die Quellensteuer auf 

680 Vgl. Raddatz, G., Schick, G. (2003), S. 9. 
681 Der gegenteilige Effekt könnte allerdings genauso eintreten. 
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Zinserträge wäre hingegen technisch relativ einfach zu erheben. Problematisch für 

die Akzeptanz einer EU-Einkommensteuer bei den EU-Bürgern dürfte sein, dass die 

Einkommensteuer nur eine geringe Wertschätzung genießt und relativ starke Präfe-

renzen für eine Senkung bestehen.682 

Tab. 9: Einkommensteuer 
Kriterien Bewertung Bemerkungen 
Unabhänaiae Zentralisierunasaründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf- Im Wesentlichen klare Zuord-
kommens - nuno von Einkommen 
Externe Effekte durch mobile Be- Unschädlicher Steuerwettbe-
messunosorundlaoen 

0 
werb 

Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit ++ Große Bemessungsgrundlaae 
Stetigkeit, Vorhersehbarkeit - Konjunkturelle Schwankungen 
Dvnamik, Steiaerungsmöglichkeit + Aufkommenselastizität > 1 

Harmonisierung der Bemessungs-
Bisher keine Bemühungen, 

grundlagen -- Kernkompetenz nationaler 
Steuerautonomie 

Postulat „aufaabenadäauate Gerechtiakeit" 

Vereinbarkeit mit leistungsfähig- Einkommen anerkannter lndi-

keits- oder Äquivalenzprinzip + kator persönlicher Leistungs-
fähiokeit 

Internationale und interpersonelle Progressive Belastung nicht -Belastungswirkungen aufgabenadäauat 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

0 
Trennsystem unrealistisch 

menausaleichs Zuschlaassvstem möalich 
Nationale Radizierbarkeit -- Aufkommen leicht radizierbar 
Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, 

+ Kaum überwälzbare Steuer Steuerträaer und Steuerzahler 
Merklichkeit, Sichtbarkeit + Offener Ausweis möglich 
Einfachheit - Komplizierte Steuer 
Akzeptanz - Allaemeine Senkuna präferiert 

Tab. 9: Einkommensteuer 

zusammenfassend lässt sich -wie in den Tabellen 9 und 10 dargestellt ist-feststel-

len, dass die Einkommensteuer deutlich schlechter geeignet ist als die Quellensteuer 

auf Zinserträge. Die fehlende Harmonisierung der Einkommensteuer-Bemessungs-

grundlage wiegt dabei besonders schwer. Die Quellensteuer auf Zinserträge wäre als 

partielle Finanzierungsquelle denkbar. Die allgemeine Einkommensteuer hat zwar 

einige prinzipiell positive Eigenschaften als EU-Steuer, .(y]et income tax will un-

6112 Vgl. Rolfink, A. (1999), S. 266. 
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doubtedly remain the cornerstone of national tax policies. lt will become the 'core' of 

Member States' taxing autonomy ( ... ]"683• 

Tab. 10: Quellensteuer auf Zinserträge 
Kriterien Bewertung Bemerkungen 
Unabhänaiae Zentralisierunasaründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf- + Konzentration auf bestimmte 
kommens Mitaliedstaaten 
Externe Effekte durch mobile Be- + Massive Steuerhinterziehung 
messunasarundlaaen 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit 0 unklar 
Stetigkeit, Vorhersehbarkeit - Zinsniveauabhängigkeit u.a. 

Dynamik, Steigerungsmöglichkeit - Ausweichreaktionen, Zielkon-
flikt 

Harmonisierung der Bemessungs- + Wenig umstritten 
grundlaaen 
Postulat „aufgabenadäauate Gerechtigkeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig- + Beides möglich 
keits- oder Äquivalenzprinzip 
Internationale und interpersonelle Wegen Anrechnung uneindeu--Belastunaswirkunaen tig 
Postulat , Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

0 Unechtes Trennsystem menausgleichs 
Nationale Radizierbarkeit + Nicht offensichtlich möQlich 
Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, + Geldinstitute als Steuerschuld-
SteuerträQer und Steuerzahler ner können Steuer ausweisen 
Merklichkeit, Sichtbarkeit + Kontoauszua 

Einfachheit + Durch Quellenabzug relativ 
einfach 

Akzeptanz - Gerina aeschätzt 
Tab. 10: Quellensteuer auf Zinserträge 

Gerade weil die Einkommensteuer Herzstück der nationalen Steuerautonomie blei-

ben wird, könnte die Einkommensteuer indessen durchaus Bestandteil des Finanzie-

rungssystems der EU werden: Erhöben die Mitgliedstaaten Zuschläge auf die Ein-

kommensteuer, die vom Gesamtaufkommen den nationalen Beitragslasten nahe 

kommen, wäre dem Postulat der Transparenz gedient. Die Vorteile der Einkommen-

steuer als EU-Steuer wie die große Bemessungsgrundlage, die Dynamik, die Aus-

richtung am Leistungsfähigkeitsprinzip, Koinzidenz und Sichtbarkeit könnten genutzt 

werden; die Nachteile wie die fehlende Harmonisierung, die nationale Radizierbarkeit 

oder die konjunkturellen Schwankungen hätten hingegen keine oder nur geringe Wir-

683 Spahn, B. (1993), S. 558. 
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kung. Denkbar wären sowohl Zuschläge auf die Bemessungsgrundlage als auch Zu-

schläge auf die Steuerschuld. Letzteres entspräche den in Artikel 106 Absatz 1 GG 

vorgesehenen Ergänzungsabgaben.684 Da die derzeit einzige in Deutschland erho-

bene Ergänzungsabgabe, der Solidaritätszuschlag, ein jährliches Aufkommen von 

gut zehn Milliarden Euro erzielt, und die Beitragslasten der Bundesrepublik gut 20 

Milliarden Euro betragen, müsste der Zuschlagssatz etwa dem Doppelten des Soli-

daritätszuschlags von 5,5 % entsprechen.685 Nicht gegengerechnet sind dabei aller-

dings mögliche Entlastungen bei der nationalen Einkommensteuer, die durch die Fi-

nanzierung der Beiträge durch eine Europasteuer möglich wären. 

3.3.2.2.1.2 Körperschaftsteuer 

Unter den direkten Steuern wird neben der Einkommensteuer auch die Körper-

schaftsteuer als mögliche EU-Steuer diskutiert.686 Die von einigen als EU-Steuer vor-

geschlagene Cash-flow-Steuer als Alternative zur Körperschaftsteuer wird in dieser 

Arbeit allerdings keiner näheren Betrachtung unterzogen.687 Eine Besteuerung auf 

Cash-flow-Basis anstelle der Bemessungsgrundlage Gewinn gilt als logische Ergän-

zung eines allgemeinen Konsumsteuersystems im Bereich der Unternehmensbe-

steuerung. 688 Da eine Umstellung der bestehenden Einkommensteuersysteme auf 

Konsumbesteuerung jedoch auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist, erscheint eine 

Cash-flow-Steuer, noch dazu als EU-Steuer, unrealistisch. 

Ein unabhängiger Grund für die Zentralisierung einer Steuer liegt vor, wenn das Auf-

kommen den einzelnen Mitgliedstaaten schwer zurechenbar ist, also dann, wenn der 

Ort der Besteuerung nur zufällig dem Land der Steuerbelastung entspricht. Betrach-

tet man die Körperschaftsteuer in ihrer unterschiedlichen Ausgestaltung, so sind ver-

schiedene Fälle denkbar, in denen es diese Übereinstimmung nicht gibt: Die Ge-

winnausschüttungen einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem Land A werden in 

e&1 Vgl. Biehl, D. (1994), S. 120. 
1185 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt offenbar auch Gerken, der den Ausweis eines EU-Anteils auf 
dem Einkommensteuerbescheid fordert und als Zahlenbeispiel eine Steuerlast von 5.000 Euro nennt, 
die sich in einen nationalen Anteil in Höhe von 4.450 Euro und einen EU-Anteil in Höhe von 550 Euro 
aufteilt, was 11 % entspricht. Vgl. Gerken, L. (2004 ), S. 1. 
1188 Vgl. z.B. Caesar, R. (1990b), S. 92 f., Europäische Wirtschaft (1993), S. 92 f., Begg, 1., Grimwade, 
N., Price, P. (1997), S. 29 ff., 61 f., Gretschmann, K. (1998), S. 100 ff., Europäische Kommission 
~998), Anhang 2, S. 13 ff., Cattoir, P. (2004), S. 16 ff. 

7 Vgl. zur Cash-flow-Steuer als EU-Steuer King, M. (1987), S. 145 ff., Spahn, B. (1993), S. 570 ff. 
1188 Vgl. Liesenfeld, C. (2004), S. 43 ff. 
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Land A versteuert, auch wenn sie an Anteilseigner in einem Land B fließen. Kapital-

gesellschaften, die in mehreren Ländern einen Sitz haben, versteuern den im jeweili-

gen Land erzielten Gewinn; durch interne Verrechnungspraktiken besteht der Anreiz, 

die Gewinne in den Ländern besonders niedrig auszuweisen, die eine hohe Körper-

schaftsteuer haben, et vice versa. Schließlich kann es Kapitalgesellschaften auch 

gelingen, ihre Körperschaftsteuerbelastung teilweise auf ihre ausländische Kund-

schaft zu überwälzen. Letzteres wäre zwar ein Steuerexport, der Tatbestand regiona-

ler Willkürlichkeit des Aufkommens wäre gleichwohl nicht gegeben, da die Körper-

schaftsteuer keine Einkommensverwendungs-, sondern eine Einkommensentste-

hungssteuer ist. Für den Fall der multinationalen Unternehmen (MNU) gibt es zur 

Klärung der nationalen Steueransprüche bilaterale (vor allem DBA) und multilaterale 

Vereinbarungen689, die allerdings nur im juristischen Sinn und nur näherungsweise 

im ökonomischen Sinn die Zuordnung der Bemessungsgrundlagen regeln. 

Ebenso ist die nationale Körperschaftsbesteuerung mit externen Effekten verbunden. 

Die grenzüberschreitende Mobilität der Bemessungsgrundlagen ist im Bereich der 

Unternehmensbesteuerung recht hoch. Senkungen der Körperschaftsteuer in einem 

Land können daher in beträchtlicher Weise mit negativen fiskalischen Externalitäten 

verbunden sein. Nach der Theorie des Steuerwettbewerbs kann eine solche ,beggar-

my-neighbour-policy' zu einem ,race to the bottom' bei den Steuersätzen führen. Tat-

sächlich ist in der jüngeren Vergangenheit innerhalb der EU eine wettbewerbsindu-

zierte Absenkung der Körperschaftsteuersätze festzustellen. Allein zwischen 1999 

und 2002 haben acht von 15 Mitgliedstaaten die Körperschaftsteuer reduziert und die 

tarifliche Belastung im Durchschnitt von 32,4 % auf 29,3 % gesenkt. In den Beitritts-

ländern lag der durchschnittliche Satz bereits unter 25 %.690 In den Jahren 2003 und 

2004 sind in einigen Mitgliedstaaten weitere Steuersenkungen vorgenommen wor-

den.691 Mit einer europäischen Körperschaftsteuer könnten die Externalitäten teilwei-

se internalisiert werden. Allerdings ist zweifelhaft, ob es tatsächlich sinnvoll wäre, 

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zu nehmen, über die Körperschaftsteuer Stand-

ortanreize zu setzen. Ein Steuerkartell ginge vor allem zu Lasten der Beitrittsländer, 

die ihre Unternehmen gegenwärtig niedriger besteuern. 

689 Hier sind v.a. die 1990 in der EG beschlossenen Vereinbarungen Fusionsrichtlinie, Mutter-/Toch-
terrichUinie sowie die Schiedsverfahrenkonvention zu nennen. Diese dienen v.a. der Beseitigung von 
Binnenmarkthemmnissen auf steuerlichem Gebiet. 
6110 Vgl. Martinez-Serrano, A., Patterson, B. (2003), S. 21, 10 f. 
691 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2004), S. 45. 
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Unter den fiskalischen Gesichtspunkten ist festzustellen, dass das fiskalische Poten-

tial der Körperschaftsteuer den Eigenmittelplafonds der EU deutlich übersteigt. Wie 

in Abbildung 23 in Kap. 3.3.2.2.1.1 graphisch dargestellt wird, entsprach das nationa-

le Körperschaftsteueraufkommen in den 15 Mitgliedstaaten zwischen 1995 und 2001 

2,5 % des BIP, wobei dieser Anteil in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ist: 

In Deutschland war das Körperschaftsteueraufkommen 1,2 % des BIP am gerings-

ten, in Luxemburg mit 7,6 % am höchsten. Dem Kriterium der fiskalischen Ausrei-

chendheit könnte eine europäische Körperschaftsteuer somit genügen. 

Abb. 24: Entwicklung des Aufkommens ausgewählter 
Steuern in Deutschland von 1970 bis 2002 
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Abb. 24: Entwicklung des Aufkommens ausgewählter Steuern in Deutschland von 1970 bis 2002 
Quelle: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003), S. 
572, eigene Berechnungen. 

Von Nachteil ist die Gewinnsteuern inhärente, starke Konjunkturreagibilität der Kör-

perschaftsteuer. Zyklische Schwankungen sind bei der Körperschaftsteuer sehr aus-

geprägt, wie sich an der in Abbildung 24 graphisch dargestellten Aufkommensent-
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wicklung verschiedener Steuern in Deutschland zeigt.692 Kurzfristige Vorhersagen 

über die Aufkommensentwicklung sind daher sehr unsicher. 

Die Körperschaftsteuer ist eine dynamische Steuer; diskretionäre Anhebungen einer 

EU-Körperschaftsteuer würden indes die Steuersenkungstendenzen in den Mitglied-

staaten konterkarieren. Eine EU-Körperschaftsteuer würde zwar den Steuerwettbe-

werb innerhalb der EU verringern; da der internationale Steuerwettbewerb jedoch 

globale Dimension hat, wäre der diskretionäre Spielraum der EU begrenzt. 

Ähnlich der Einkommensteuer ist das größte Problem der Körperschaftsteuer die feh-

lende Harmonisierung der Bemessungsgrundlage. Im Gegensatz zur individuellen 

Einkommensteuer sind im Bereich der Unternehmensbesteuerung aber immerhin 

politische Bestrebungen vorhanden, eine Harmonisierung voranzutreiben. In der 

2001 veröffentlichten Studie der EU-Kommission zur Unternehmensbesteuerung im 

Binnenmarkt wird unter vier diskutierten Lösungsansätzen auch die Einführung einer 

Europäischen Körperschaftsteuer aufgeführt.693 Wenngleich die Bemühungen um 

Harmonisierung auf diesem Feld nicht als Vorbote von EU-Einnahmen aus der Kör-

perschaftsteuer verstanden werden sollen, weist die Kommission in ihrem Eigenmit-

telbericht 2004 auf die dadurch entstehende Möglichkeit hin. Als eine von drei Optio-

nen für eine EU-Steuer schlägt die Kommission daher (neben Mehrwertsteuer und 

Energiesteuer) die Körperschaftsteuer vor.694 

Gegenwärtig ist die Körperschaftsbesteuerung in Europa jedoch nicht nur durch un-

terschiedliche Gewinnermittlungsvorschriften und Steuersätze gekennzeichnet. Be-

reits in der Wahl des Körperschaftsteuersystems unterscheiden sich die Mitgliedstaa-

ten deutlich voneinander. 16 Mitgliedstaaten haben eine Körperschaftsteuer nach 

dem klassischen System, das heißt als selbständige Abgabe, wobei lediglich Irland 

keine Tarifermäßigung bei der persönlichen Einkommensteuer gewährt. In drei Mit-

gliedstaaten (EE, EL, LV) werden Dividenden auf der Ebene der Anteilseigner über-

haupt nicht besteuert (Steuerbefreiungssystem). In sechs Mitgliedstaaten ist die Kör-

6112 Der extreme Einbruch des Körperschaftsteueraufkommens im Jahre 2001 in Deutschland ist nur zu 
einem kleinen Teil konjunkturbedingt. Hauptsächlich Ist er auf den Systemwechsel vom Anrechnungs-
~tem zum HalbeinkOnfteverfahren zurückzuführen. 

Außerdem werden die Besteuerung im Sitzland, die Besteuerung nach einer konsolidierten (ein-
heitlichen) Bemessungsgrundlage und eine obligatorische einheitliche harmonisierte Bemessungs-
fMtlndlage diskutiert. Vgl. Europäische Kommission (2001b), S. 401 ff. 

Vgl. Europäische Kommission (2004b), S. 12, Europäische Kommission (2004c), S. 55 ff. 
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perschaftsteuer in die Einkommensteuer integriert (Integrationssysteme), wobei drei 

Länder (FIN, 1, MT) ein Vollanrechnungssystem und drei Länder (E, F, UK) ein Teil-

anrechnungssystem praktizieren.695 In Deutschland ist die Körperschaftsteuer seit 

der Abschaffung des Anrechnungsverfahrens im Jahr 2000 eine selbständige Abga-

be. Durch die gleichzeitige Einführung des Halbeinkünfteverfahrens wirkt sich die 

Körperschaftsbesteuerung zwar weiterhin mittelbar auf die Einkommensteuer aus; 

eine Veränderung des Steuersatzes wirkt sich jedoch nicht auf das Einkommensteu-

eraufkommen aus. Eine Körperschaftsteuer, deren Ertrag ganz oder teilweise der EU 

zustünde, würde daher auch ein einheitliches System verlangen, damit sich die eu-

ropäische Körperschaftsbesteuerung nicht vollkommen unterschiedlich in den natio-

nalen Einkommensteueraufkommen niederschlägt. 

Die Besteuerung von Körperschaften im Allgemeinen findet Rechtfertigung sowohl im 

Leistungsfähigkeits- als auch im Äquivalenzprinzip. 696 Kaum zu rechtfertigen wäre es 

auf EU-Ebene allerdings, allein die Gewinne von Kapitalgesellschaften als Maßstab 

der steuerlichen Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. Eine Rechtfertigung mit dem 

Äquivalenzprinzip, die im nationalen Bereich auf besonderen Leistungen des Staates 

für Kapitalgesellschaften beruhen kann, kann auf europäischer Ebene eventuell mit 

den besonderen Vorteilen dieser Unternehmen aus dem Binnenmarkt gefolgert wer-

den. Eine EU-Körperschaftsteuer könnte somit auch über den sachpolitischen Zu-

sammenhang mit der Sicherung der vier Grundfreiheiten gerechtfertigt werden. 

Die mitgliedstaatlich aggregierte lnzidenz einer EU-Körperschaftsteuer wäre vermut-

lich positiv mit dem nationalen Wohlstand korreliert, hinge aber auch stark von ande-

ren institutionellen und strukturellen Faktoren ab. Müssten MNU ihre Gewinne nur 

noch an ihrem Hauptsitz versteuern, wäre das Aufkommen in solchen EU-Ländern 

besonders hoch, in denen viele Konzerne ihren Hauptsitz haben. Beschränkte sich 

die europäische Unternehmensbesteuerung auf Kapitalgesellschaften, wäre das Auf-

kommen in Mitgliedstaaten wie zum Beispiel Deutschland, wo die Unternehmens-

struktur einen hohen Anteil an Personengesellschaften hat, relativ gering. Eine Be-

schränkung auf MNU würde gegenüber einer Besteuerung aller Unternehmen ver-

mutlich kleinere Mitgliedstaaten höher belasten, da die Unternehmen in diesen Län-

dern internationaler ausgerichtet sein dürften. 

695 Stand 2003. Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2004), S. 45 ff. 
896 Vgl. Andel, N. (1998), S. 341. 
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Noch schwieriger als die mitgliedstaatliche lnzidenz ist die individuelle lnzidenz einer 

europäischen Körperschaftsteuer einzuschätzen. Trotz aller Unklarheit über genaue 

Belastungs- und Überwälzungswirkungen lässt sich jedoch grosso modo eine pro-

gressive Belastungswirkung im Bezug auf die individuellen Gesamteinkommen ver-

muten.697 

Unter dem Gesichtspunkt der Autonomie wäre eine nach dem Trennsystem erhobe-

ne Steuer ideal. Für eine alleinige Ertragshoheit der EU wäre aber das Aufkommen 

zu hoch. Eine Beschränkung der europäischen Körperschaftsbesteuerung auf MNU 

könnte allerdings eine Ertragshoheit im gebundenen Trennsystem ermöglichen, wo-

bei unklar ist, in welcher Höhe eine solche Einnahme anfallen könnte. Ansonsten 

wäre eine gemeinschaftliche Ertragshoheit wahrscheinlich. Für ein Verbundsystem 

mit prozentualer Aufkommensbeteiligung müssten die körperschaftsteuerlichen Re-

gelungen inklusive der Steuersätze in allen Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden. 

Geringer wäre der Autonomieverlust für die Mitgliedstaaten bei einem Zuschlagssys-

tem, das nur eine Vereinheitlichung der Bemessungsgrundlagen erfordert.698 Die na-

tionale Radizierbarkeit des Aufkommens wäre bei einer Besteuerung von MNU am 

Hauptsitz der Unternehmen gering, so dass sich die vereinnahmenden Mitgliedstaa-

ten die Mittel zumindest nicht in voller Höhe selbst zuschreiben könnten. Die Eigen-

mittel aus einer allgemeinen Körperschaftsteuer auf Basis einer vereinheitlichten, 

aber national abgegrenzten Bemessungsgrundlage dürften hingegen Eingang in die 

Berechnung von Nettopositionen finden. 

Damit eine EU-Steuer das Finanzierungssystem tatsächlich transparenter macht, 

sollten Steuerdestinatar, Steuerträger und Steuerzahler nach Möglichkeit identisch 

sein. Zumindest sollte dem Steuerdestinatar die Steuerzahlung kenntlich gemacht 

werden. Betrachtet man als Steuerdestinatar der Körperschaftsteuer die Anteilseig-

ner699, so ist die Identität mit dem Steuerzahler (Kapitalgesellschaft) nicht gegeben. 

Die auf ausgeschüttete Gewinne gezahlte Körperschaftsteuer kann den Anteilseig-

697 Cattoir weist darauf hin, dass zum Beispiel im Vereinigten Königreich die meisten Aktien von Pen-
sionsfonds gehalten werden, an denen wiederum sowohl Bezieher hoher als auch niedriger Einkom-
men beteiligt sind. Indessen gilt auch für Pensionsfonds, dass Bezieher hoher Einkommen tendenziell 
höhere Anteile an Pensionsfonds halten als Bezieher niedriger Einkommen. Vgl. Cattoir, P. (2004), S. 
19. 
698 Ebenso denkbar wären nationale Zuschläge auf eine einheitliche EU-Basis-Körperschaftsteuer. 
699 Anteilseigner einer Kapitalgesellschaft kann wiederum eine Kapitalgesellschaft sein oder z.B. ein 
Investmentfonds. Steuerdestinatar sind dann deren Anteilseigner, sofern es sich um natDrliche Perso-
nen handelt. 
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nern gleichwohl durch Steuerbescheinigungen kenntlich gemacht werden. Gelingt 

Unternehmen die Überwälzung der Körperschaftsteuer auf ihre Arbeitnehmer, Liefe-

ranten oder Kunden, ist die Belastung durch die EU für die Steuerträger nicht er-

kennbar. Wird hingegen die juristische Person der Kapitalgesellschaft als Steuer-

destinatar angesehen, wäre eine EU-Körperschaftsteuer kein sinnvoller Beitrag, den 

Bürgern das Finanzierungssystem transparenter zu machen. 

In Separationssystemen ist die Körperschaftsteuer eine merkliche und sichtbare 

Steuer, allerdings nur für Kapitalgesellschaften und deren Anteilseigner.700 In Integra-

tionssystemen wird die Merklichkeit der Steuer zudem durch die Teil- oder Vollan-

rechnung auf die Einkommensteuer reduziert. 

Tab. 11: Köroerschaftsteuer 
Kriterien BewertunQ BemerkunQen 
Unabhängige Zentralisierungsgründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf- + Insbesondere bei multi-
kommens nationalen Unternehmen 
Externe Effekte durch mobile Be- + Steuerwettbewerb unter allo-
messungsgrundlaQen kativen Aspekten von Vorteil 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit + Beträchtliche Steuerbasis 

Stetigkeit, Vorhersehbarkeit -- Starke konjunkturelle Schwan-
kunaen 

Dvnamik, Steiaerunasmöalichkeit 0 lnternation. Steuerwettbewerb 
Harmonisierung der Bemessungs- Mehrere, bislang erfolglose -arundlaaen Versuche der Harmonisieruna 
Postulat „aufaabenadäauate Gerechtiakeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig- + Bezug zu Binnenmarktpolitik 
keits- oder Äauivalenzorinzio 
Internationale und interpersonelle 

0 unklar 
Belastunaswirkunaen 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

0 
Trennsystem unrealistisch 

menausaleichs Zuschlaossvstem möolich 
Nationale Radizierbarkeit o svstemabhänQiQ 
Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, 

0 
Offener Ausweis für Anteils-

Steuerträger und Steuerzahler eianer möalich 

Merklichkeit, Sichtbarkeit o/-
Bei Integration in Einkommen-
steuer einaeschränkt merklich 

Einfachheit - Komolexe Steuer 
Akzeotanz + Büraer fühlen sich unbetroffen 

Tab. 11: Körperschaflsteuer 

700 Die beschränkte Sichtbarkeit könnte nach Ansicht der Reichenbach-Gruppe den Eindruck in der 
Öffentlichkeit verstärken, die EU sei v.a .• eine Sache der Wirtschaft". Europäische Wirtschaft (1993), 
S.93. 
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Die Körperschaftsteuer ist keine einfache Steuer; die Einführung einer europäischen 

Körperschaftsteuer böte gleichwohl die Chance, Vereinfachungen vorzunehmen. Die 

Akzeptanz einer EU-Körperschaftsteuer in der Bevölkerung könnte relativ gut sein, 

da sie nur von einem kleinen Teil als persönliche Belastung empfunden wird.701 Po-

litökonomisch ist dies für die handelnden Akteure von großem Vorteil: .There is no 

other tax which brings in so much money while making so few voters mad."702 

Zusammenfassend ist - wie Tabelle 11 zeigt - festzustellen, dass es für die Körper-

schaftsteuer unabhängige Zentralisierungsgründe gibt, diese jedoch nicht zwingend 

sind. Unter den Eignungskriterien finden sich wenige, die eine EU-Körperschaft-

steuer empfehlen lassen. Problematisch sind vor allem die starke Konjunkturan-

fälligkeit des Aufkommens und die bisher fehlende Harmonisierung. 

3.3.2.2.2 Indirekte Steuern 

3.3.2.2.2.1 Mehrwertsteuer 

Unter den indirekten Steuern, also den Steuern auf die Einkommensverwendung ist 

es aus zwei Gründen nahe liegend, die Mehrwertsteuer auf ihre Eignung als europäi-

sche Steuer zu prüfen: Sie ist die fiskalisch ergiebigste indirekte Steuer und steht 

durch die Mehrwertsteuer-Eigenmittel schon jetzt in Bezug zum Finanzierungssystem 

der EU.703 Die Mehrwertsteuer zählt daher auch zu den von der Kommission in ihrem 

Eigenmittelbericht 2004 vorgeschlagenen drei Optionen für eine EU-Steuer.704 

Unabhängige Zentralisierungsgründe liegen indes nur geringfügig vor. Die regionale 

Zurechenbarkeit des Aufkommens hängt wesentlich von der steuerlichen Behand-

lung des grenzüberschreitenden Handels ab. Da nach herrschender Auffassung Um-

satzsteuern der Belastungskonzeption nach allgemeine Verbrauchsteuern sein sol-

len705, ist der internationale Handel gemäß dem Bestimmungslandprinzip (BLP) zu 

701 Rolfink hat in seiner Untersuchung sogar eine Präferenz für eine geringe Steuererhöhung festge-
stellt. Vgl. Rolfink, A. (1999), S. 266. 
702 Colm, G. (1954), S. 494. 
703 Vgl. z.B. Caesar, R. (1990b), S. 87 ff., Europäische Wirtschaft (1993), S. 94., Begg, 1., Grimwade, 
N., Price, P. (1997), S. 34 ff., 63 f., Gretschmann, K. (1998), S. 111, Europäische Kommission (1998), 
Anhang 2, S. 7 ff., Cattoir, P. (2004), S. 14 ff. 
704 Vgl. Europäische Kommission (2004b), S. 11, Europäische Kommission (2004c), S. 51 ff. 
705 Vgl. Pohmer, D. (1980), S. 651. 
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besteuern.706 Dem entsprechen auch die internationalen Vereinbarungen. Sofern die 

Umsatzsteuer nicht - wie etwa in den USA - als einphasige Einzelhandelssteuer er-

hoben werden soll, verlangt das BLP einen Grenzausgleich. Da mit der Vollendung 

des Europäischen Binnenmarktes zum 1.1.1993 im innereuropäischen Handel die 

Grenzkontrollen entfielen, war es aber nicht mehr möglich, den Grenzausgleich in 

herkömmlicher Weise zu praktizieren. Binnenmarktkonform wäre die Einführung ei-

nes Ursprungslandprinzips (ULP) mit grenzüberschreitendem Vorsteuerabzug gewe-

sen, was auch als .Gemeinsamer-Markt-Prinzip"707 (GMP) bezeichnet wird. Da der 

Übergang zu einem GMP mit einer erheblichen Umverteilung der mitgliedstaatlichen 

Steueraufkommen verbunden wäre und keine Einigung über ein diese Umvertei-

lungseffekte kompensierendes Clearing-Verfahren erzielt werden konnte, wurde der 

Übergang zunächst auf 1997 verschoben.708 

Für die Übergangszeit trat eine bis heute geltende Regelung in Kraft, die nicht bin-

nenmarktkonform ist: Für innergemeinschaftliche Handelstransaktionen zwischen 

Unternehmen gilt weiterhin das BLP. Technisch wurde dies ermöglicht durch die Ver-

lagerung des Grenzausgleichs auf die Unternehmensebene. Für Direktimporte priva-

ter Verbraucher (und nichtumsatzsteuerpflichtiger Unternehmen) gilt hingegen das 

ULP. Die Besteuerungshöhe des Ursprungslandes bestimmt somit die Belastung des 

Verbrauchs, wodurch Länder mit niedrigen Steuersätzen einen Wettbewerbsvorteil 

haben.709 Das Verfahren ist verwaltungsaufwändig und sehr betrugsanfällig. Der Be-

schluss einer endgültigen Lösung wäre daher sowohl im Sinne der Binnenmarkteffi-

zienz als auch im Sinne der Sicherung der nationalen Steueraufkommen wün-

schenswert. 

Das Problem mangelnder Zurechenbarkeit des Aufkommens ist im Falle der Mehr-

wertsteuer dann gegeben, wenn der besteuernde Mitgliedstaat nicht das Bestim-

mungsland ist. Im Bereich der Direktimporte gilt im Übergangssystem - mit Ausnah-

706 Vgl. Peffekoven, R. (1983), S. 222 ff. 
707 Biehl, D. (1969), S. 16. 
708 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1989), S. 191 
ff09 Sachversländigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1994), S. 199 f. 
7 Damit dies nicht zu einer massiven Verschiebung des Steueraufkommens führt, wurden Sonderre-
gelungen für den Versandhandel und den Neukauf von Kraftfahrzeugen beschlossen: In beiden Fällen 
gilt weiterhin das BLP. Versandhandelsunternehmen müssen in jedem Land, das sie beliefern, einen 
Steueragenten bestellen; die Besteuerung der Kraftfahrzeuge wird Ober die Zulassungsstellen organi-
siert. Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1991 ), S. 
208. 



252 

me des Kraftfahrzeug- und Versandhandels - das ULP. Daran würde sich auch beim 

angestrebten endgültigen System nichts ändern. Durch die Ausnahme der beiden 

Sektoren, in denen steuerliche Arbitrage lukrativ wäre, beschränken sich die Direkt-

importe aber vor allem auf den grenznahen Bereich und den Reiseverkehr710, so 

dass die Umverteilungswirkungen relativ gering sind. Sie sind zumindest so gering, 

dass sich daraus keine Zentralisierung der Ertragshoheit ableiten lässt. 

Bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen werden derzeit Lieferungen und Leistun-

gen vollständig im Land des Verbrauchs besteuert. Beim ULP mit Vorsteuerabzug 

würde hingegen nur ein Teil des Steueraufkommens aus den grenzüberschreitenden 

Umsätzen dem Verbrauchsland zukommen. Wenngleich die Endverbraucher stets 

die Umsatzsteuer ihres Landes in Rechnung gestellt bekommen, verteilt das Steuer-

aufkommen sich nicht mehr nach dem Verbrauch, sondern .entsprechend der Wert-

schöpfung und den nationalen Steuersätzen"711 • Da dies der Intention der 

Verbrauchsbesteuerung zuwiderliefe und in der Verteilung der Wertschöpfung sowie 

in der Höhe der nationalen Steuersätze eine gewisse Zufälligkeit enthalten ist, könnte 

hier der Fall der regionalen Willkürlichkeit des Aufkommens vorliegen. Diese Verzer-

rung der Aufkommensverteilung wäre indes durch ein adäquates Clearing-System 

weitgehend zu beseitigen; eine zentrale Ertragshoheit lässt sich daher damit nicht 

rechtfertigen. 

Etwas anders gelagert ist der Fall im Bereich der elektronisch erbrachten Dienstleis-

tungen. Dazu gehören zum Beispiel die Leistungen von Online-Diensten und Pay-

TV-Sendem, aber auch die Übermittlung von Software, Musikstücken oder Filmen in 

digitalisierter Form. Für die Besteuerung solcher Leistungen, die von EU-ansässigen 

Privatpersonen oder nichtsteuerpflichtigen juristischen Personen erworben werden, 

ist gemäß einer Richtlinie712 aus dem Jahr 2002 das ULP anzuwenden. Für Anbieter 

710 Ein deutscher Tourist, der in Frankreich Wein kauft und mit nach Hause nimmt, tut dies nicht, um 
Mehrwertsteuer zu sparen, zumal die französische MwSt 3,6 Prozentpunkte höher als die deutsche 
ist. Dänische Konsumenten haben hingegen bei einem Nonnalsatz von 25 % auch einen steuerlichen 
Anreiz, umsatzsteuerpflichtige Produkte in Deutschland zu kaufen; wegen der damit verbundenen 
Transaktionskosten wird sich dies aber nur in Grenznähe lohnen. 
711 Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (1994), S. 199. 
712 Richtlinie 2002/38/EG des Rates vom 7. Mai 2002 zur Änderung und vorübergehenden Änderung 
der Richtlinie 77/388/EWG bez0glich der mehrwertsteuerlichen Behandlung der Rundfunk- und Fern-
sehdienstleistungen sowie bestimmter elektronisch erbrachter Dienstleistungen (ABI. Nr. L 128 (2002), 
s. 41). 
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aus Drittstaaten wurde in dem zugehörigen Richtlinienvorschlag713 der Kommission 

eine Registrierungspflicht in einem Mitgliedsland vorgeschlagen, so dass dieses 

Land als Ursprungsland behandelt werden könnte. Da diese Regelung vermutlich zu 

einer Konzentration der registrierten Nicht-EU-Anbieter in den Mitgliedstaaten mit 

den niedrigsten Mehrwertsteuersätzen geführt hätte, setzten die Mitgliedstaaten im 

Rat durch, dass die Nicht-EU-Anbieter den Kunden ihren jeweiligen nationalen 

Mehrwertsteuersatz in Rechnung stellen müssen.714 Die von der Kommission vorge-

schlagene Lösung hätte zu einer starken Umverteilung von Steueraufkommen zu 

Gunsten von niedrig besteuernden Mitgliedstaaten geführt, so dass der Fall der regi-

onalen Willkürlichkeit des Aufkommens vorgelegen hätte. Mit der tatsächlich getrof-

fenen Regelung, die vorläufig bis zum 30. Juni 2006 gilt, verteilt sich das Aufkommen 

hingegen nach dem Verbrauch. Sollte sich diese Regelung bewähren, wäre dieser 

Bereich demnach unproblematisch. Die Anwendung des ULP im innereuropäischen 

Dienstleistungshandel entspricht zwar der allgemeinen Behandlung von Dienstleis-

tungen in der sechsten Mehrwertsteuer-Richtlinie (Artikel 9), kann aber aufgrund der 

unwesentlichen Transaktionskosten in diesem speziellen Sektor mit größeren fiskali-

schen Auswirkungen verbunden sein. Da das Volumen der Umsätze aus elektronisch 

erbrachten Dienstleistungen jedoch deutlich weniger zugenommen hat, als noch zu 

Ende der 1990er Jahre erwartet wurde, schafft auch dieser Bereich keinen unabhän-

gigen Zentralisierungsgrund, wenngleich vereinzelt die Europäisierung einer Online-

Mehrwertsteuer vorgeschlagen wird.715 

Das Ausmaß negativer spillover-Effekte aufgrund mobiler Bemessungsgrundlagen ist 

bei nationaler Umsatzbesteuerung ebenfalls so gering, dass sich daraus eine Zentra-

lisierung der Ertragshoheit nicht ableiten lässt. Wie Abbildung 25 veranschaulicht, 

sind die Umsatzsteuersätze in den Mitgliedstaaten der EU sehr unterschiedlich. Dies 

ist jedoch unproblematisch, da durch die Anwendung des BLP steuerliche Wettbe-

werbsverzerrungen ausgeschlossen sind.716 Daran würde auch der Übergang zum 

ULP mit grenzüberschreitendem Vorsteuerabzug nichts ändern. Lediglich in den Be-

reichen, in denen das .reine" ULP zur Anwendung kommt, haben Anbieter in Mit-

713 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG bezüglich der 
mehrwertsteuerlichen Behandlung bestimmter elektronisch erbrachter Dienstleistungen (KOM(2000) 
349 endg.). 
714 Dies setzt allerdings voraus, dass der Anbieter technisch dazu in der Lage ist, das Bestimmungs-
land festzustellen. 
715 Vgl. Haug, J. (2001), S. 227, ablehnend Bayerisches Staatsministerium der Finanzen (2001), S. 13. 
710 Vgl. Peffekoven, R. (1998). S. 2. 
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gliedstaaten mit niedrigerer Besteuerung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Kon-

kurrenten aus höher besteuernden Ländern. Das betrifft die Direktimporte von Kon-

sumenten im grenznahen Bereich sowie die elektronisch erbrachten Dienstleistun-

gen717. Im Verhältnis zur Gesamtsumme der zu versteuernden Umsätze (EU-weit 

etwa viereinhalb Billionen Euro) dürften die fiskalischen Externalitäten jedoch nur ein 

Bruchteil sein, so dass eine Vereinheitlichung oder gar eine zentrale Ertragshoheit 

damit nicht gerechtfertigt werden kann. 

Abb. 25: Mehrwertsteuersätze in der EU 
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! • Mehrwertsteuer-Normalsätze in % ! 
Abb. 25: Mehrwertsteuersätze In der EU (EU-25, Stand: 1.7.2003) 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2004), S. 56. 

Das Kriterium der fiskalischen Ausreichendheit kann die Mehrwertsteuer angesichts 

ihrer breiten Bemessungsgrundlage von etwa viereinhalb Billionen Euro gut erfüllen. 

Dazu kommt, dass diese Bemessungsgrundlage relativ konjunkturstabil ist. Das Auf-

kommen fließt relativ stetig und lässt sich gut prognostizieren.718 langfristig ist davon 

auszugehen, dass der private und staatliche Konsum langsamer wachsen als das 

Sozialprodukt, so dass die Aufkommenselastizität der Mehrwertsteuer kleiner als 

eins ist. Eine EU-Mehrwertsteuer mit konstantem Satz könnte daher einen immer 

717 Von den elektronisch erbrachten Dienstleistungen werden nur diejenigen nach dem ULP behan-
delt, die von Anbietern mit Sitz in einem EU-Land an Konsumenten in einem anderen EU-Land, die 
nicht steuerpflichtig sind, erbracht werden. Bei steuerpflichtigen Kunden gilt ein reverse-charge-
Verfahren, also die umgekehrte Steuerschuldnerschaft. 
718 Vgl. dazu Abb. 25 in Kap. 3.3.2.2.1.2. 
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geringeren Anteil des in absoluten Zahlen wachsenden Eigenmittelplafonds finanzie-

ren. Aufgrund der breiten Bemessungsgrundlage sind allerdings schon kleine Steu-

ererhöhungen mit erheblichen Steigerungen des Aufkommens verbunden. 

Die Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen ist weit fortgeschritten, jedoch noch 

nicht abgeschlossen. Ein erster wesentlicher Harmonisierungsschritt wurde bereits 

mit den ersten beiden Mehrwertsteuer-Richtlinien von 1967 vollzogen: Bis 1973 stell-

ten alle Mitgliedstaaten ihr Umsatzsteuersystem auf ein Mehrwertsteuersystem vom 

Konsumtyp um. Mit der sechsten Richtlinie wurde auch die Bemessungsgrundlage 

vereinheitlicht, wobei übergangsweise Abweichungen auf nationaler Ebene gestattet 

sind, sofern sie in der Richtlinie aufgeführt sind. Für eine direkt an die EU fließende 

Mehrwertsteuer müssten jedoch in allen Mitgliedstaaten exakt die gleichen Umsätze 

mehrwertsteuerpflichtig sein. Da die Mitgliedstaaten nun schon über ein Vierteljahr-

hundert auf nationalen Besonderheiten in der Bemessungsgrundlage beharren und 

sogar neue durchsetzen konnten, ist es fraglich, ob sie mittelfristig darauf verzichten 

würden. 

Die größten Vorbehalte gegenüber der Mehrwertsteuer als EU-Steuer hängen mit 

dem Postulat aufgabenadäquater Gerechtigkeit zusammen. Eine allgemeine Kon-

sumsteuer gilt zwar im Allgemeinen als mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip vereinbar, 

weist aber zumal als indirekte Steuer Defizite auf. Konsum wird als Indikator persön-

licher Leistungsfähigkeit zwar anerkannt, jedoch vor allem als ergänzender Indikator 

zum Einkommen. Zudem ist die Mehrwertsteuer eine Steuer, bei der persönliche 

Verhältnisse nicht berücksichtigt werden können. Mit dem Äquivalenzprinzip lässt 

sich die Mehrwertsteuer noch weniger begründen. Um eine europäische Mehr-

wertsteuer mit dem Äquivalenzgedanken zu rechtfertigen, müsste wohl wiederum auf 

die speziellen Vorteile der Verbraucher aus dem Binnenmarkt Bezug genommen 

werden. In welchem Ausmaß der private und der öffentliche Verbrauch von den 

Auswirkungen des Binnenmarktes profilieren, dürfte jedoch kaum feststellbar sein. 

Erhebliche Vorbehalte gegenüber der Mehrwertsteuer beruhen auf ihrer Verteilungs-

wirkung, wobei sowohl die internationale als auch die interpersonelle Lastverteilung 

kritisch beurteilt wird. Wie sich Abbildung 12 und den zugehörigen Ausführungen in 

Kap. 3.2.1.2.1 entnehmen lässt, ist die Relation der Mehrwertsteuer-Bemessungs-

grundlage zum BNE in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. Teilweise sind es 
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weniger als 40 %, teilweise jedoch auch deutlich über 60 %. Der negative Zusam-

menhang dieser Relation mit dem Pro-Kopf-BNE ist allerdings nicht signifikant. Das 

mit einer echten EU-Mehrwertbesteuerung einhergehende Wegfallen der Kappung 

bei 50 % des BNE würde also nicht eindeutig zu einer international regressiv wirken-

den EU-Besteuerung führen. Dennoch lässt das unterschiedliche Gewicht des steu-

erpflichtigen Konsums in den einzelnen Mitgliedsländern Zweifel offen, ob diese Be-

messungsgrundlage tatsächlich für eine internationale Steuer geeignet ist. Hinzu-

kommt, dass das Ausmaß der Steuerhinterziehung in den Mitgliedstaaten sehr un-

terschiedlich ist. 

Das Europäische Parlament schlug zur Bereinigung unerwünschter internationaler 

Belastungsdifferenzen einen Ausgleich .nach Art des deutschen Länderfinanzaus-

gleichs"719 vor. Tatsächlich ist der vorgeschlagene ,Ausgleichsmechanismus' von 

dem an Finanzkraftmesszahlen orientierten deutschen Länderfinanzausgleich aller-

dings sehr verschieden: Es sollte festgestellt werden, welche Relation die Summe 

aus traditionellen Eigenmitteln und Mehrwertsteuereinnahmen zum BSP hat, und bei 

Mitgliedstaaten, deren nationale Relation geringer als der Durchschnitt ist, Nachzah-

lungen gefordert werden, und Mitgliedstaaten, die am BSP gemessen überproportio-

nal gezahlt hätten, entschädigt werden. 720 

Hinsichtlich der interpersonellen Verteilungswirkung wird üblicherweise eine regres-

sive Wirkung vermutet. Tatsächlich zeigt sich, wie Abbildung 26 für Deutschland ver-

anschaulicht, dass die prozentuale Belastung des Einkommens mit steigendem Ein-

kommen sinkt. 

Während zum Beispiel das zweitniedrigste Einkommensdezil 9,2 % seines Einkom-

mens zur Zahlung von Mehrwertsteuer aufwendet, wendet das zweithöchste Dezil 

nur 6,8 % dafür auf. Allerdings gleicht diese regressive Wirkung die progressive Ver-

teilungswirkung der Einkommensteuer nur zu einem Drittel aus.721 Wenn man jedoch 

die EU-Finanzierung isoliert betrachtet und eine Finanzierung vorwiegend aus einer 

EU-Mehrwertsteuer unterstellt, könnte die regressive Wirkung der Mehrwertsteuer 

719 Europäisches Parlament (1994), S. 8. 
720 Vgl. ebenda, S. 21, Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 8. 
721 Ohne die Ermäßigungen fOr Nahrungsmittel und die Freistellung von Wohnungsmieten w0rde die 
Progressionswirkung der Einkommensteuer immerhin zu 50 % kompensiert werden. Vgl. Bundesmi-
nisterium der Finanzen (2002b), S. 41. 
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ein erhebliches Gerechtigkeitsproblem beinhalten. Unter anderem zur Absenkung 

der regressiven Wirkung der Mehrwertsteuer gewähren die Mitgliedstaaten ermäßig-

te Sätze und Befreiungen auf bestimmte Umsätze. Eine Übertragung der ermäßigten 

Mehrwertsteuersätze auf eine EU-Steuer läge daher nahe und wurde im Langes-

Bericht des Europäischen Parlaments auch vorgeschlagen.722 Eine Anwendung von 

erhöhten Mehrwertsteuersätzen, so genannten Luxussteuersätzen, um eine Pro-

gressionswirkung zu erzielen, ist den Mitgliedstaaten nach Artikel 12 der sechsten 

Mehrwertsteuer-Richtlinie hingegen nicht gestattet. Eine Anwendung auf EU-Ebene 

wäre inkonsequent. 

Abb. 26: Die Einkommensbelastung durch Mehrwertsteuer 
und Einkommensteuer In Deutschland 
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Abb. 26: Die Einkommensbelastung durch Mehrwertsteuer und Einkommensteuer in Deutschland 
(1998) 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2002b), S. 39, eigene Darstellung. 

Eine EU-Mehrwertsteuer käme weder in einem gebundenen noch einem freien 

Trennsystem in Frage: Für eine Mehrwertsteuer, deren Aufkommen allein der EU 

zusteht, ist die Bemessungsgrundlage viel zu groß; allein die Anwendung der Min-

destsätze würde zu Einnahmen in vielfacher Höhe des Eigenmittelplafonds führen. 

722 Vgl. Europäisches Parlament (1994), S. 20. 
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Eine eigene EU-Mehrwertsteuer neben den bestehenden nationalen wäre wegen des 

zusätzlichen Verwaltungsaufwandes kaum zu vertreten. Der höchstmögliche Grad an 

finanzwirtschaftlicher Autonomie lässt sich für die EU mit der Mehrwertsteuer somit 

nicht erreichen. Praktikabel wären hingegen das Verbund- und das Zuschlagssys-

tem. Das Zuschlagssystem hat dabei im Hinblick auf die nationale Steuerautonomie 

den Vorteil, dass die Mitgliedstaaten ihre nationalen Steuersätze nicht vereinheitli-

chen müssen. Dementsprechend schlug das Europäische Parlament einen Zuschlag 

von 1,5 % auf ermäßigt besteuerte Umsätze und von 3 % auf normal besteuerte Um-

sätze vor.723 Das daraus zu erwartende Aufkommen von über 120 Milliarden Euro724 

würde das EU-Budget auch in der kommenden Finanzierungsperiode fast vollständig 

finanzieren. Die Kommission hat in ihrem Eigenmittelbericht 2004 einen einheitlichen 

EU-Mehrwertsteuersatz von 1 % auf die Bemesungsgrundlage angeregt, womit sich 

Einnahmen von immerhin über 40 Milliarden Euro erzielen ließen.725 

Die von den nationalen Fiski abzuführenden EU-Mehrwertsteuereinnahmen wären 

den Mitgliedstaaten nur mit Einschränkungen zuzurechnen. Bei Lieferungen und 

Leistungen, die - wie es meistens ist - im selben Land produziert und verbraucht 

werden, lässt sich das Aufkommen diesem Land zweifelsfrei zurechnen. Bei grenz-

überschreitenden Umsätzen müsste hingegen differenziert werden, welchen Anteil 

der Steuerlast der Produzent respektive die Produzenten tragen, und welchen Anteil 

die Konsumenten. Die Mittelmeerländer würden sich selbst ein zu hohes Mehr-

wertsteueraufkommen zurechnen, da ein beträchtlicher Teil davon von ausländi-

schen Touristen getragen wird (.Marbella-Effekr726). Nach einem Übergang zum 

ULP mit grenzüberschreitendem Vorsteuerabzug (GMP) ergäben sich Verzerrungen 

in der Aufkommensverteilung, die sich ohne ein Clearing-Verfahren nicht beseitigen 

lassen. Unwahrscheinlich ist aber, dass ein EU-Zuschlag auf die Mehrwertsteuer in 

ein Clearing mit einbezogen würde. Es widerspräche jedenfalls dem Charakter einer 

EU-eigenen Einnahme. Ähnlich widersinnig wäre es, im geltenden System ein Zoll-

Clearing durchzuführen. Ob die nationale Radizierbarkeit der Einnahmen damit so 

weit eingeschränkt ist, dass eine Bestimmung nationaler Nettopositionen erschwert 

wird, ist jedoch fraglich. 

723 Vgl. Europäisches Parlament (1994), S. 20. 
724 Bei einer Bemessungsgrundlage von gegenwärtig etwa 4.500 Mrd. Euro und einem Anteil von nor-
mal besteuerten Umsätzen von etwa 80 %. 
725 Vgl. Europäische Kommission (2004c), S. 51 ff. 
728 Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 36. 
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Die Koinzidenz von Steuerdestinatar und Steuerzahler ist bei der Mehrwertsteuer 

nicht gegeben. Da die anteilige Mehrwertsteuer jedoch offen auf Rechnungen aus-

gewiesen wird, wird den Konsumenten, die die Steuerlast tragen sollen, transparent, 

wie hoch die zu zahlende Steuer ist. Soll den Bürgern damit auch transparent ge-

macht werden, wie hoch die Steuerbelastung durch die EU ist, müsste der EU-Anteil 

an der Mehrwertsteuer separat ausgewiesen werden. Auch dazu eignet sich ein Zu-

schlag auf die Bemessungsgrundlage besser als ein prozentualer Verbundanteil. Ei-

ne EU-Mehrwertsteuer, zumal in der genannten Größenordnung, wäre für die Kon-

sumenten merklich und sichtbar. 

Tab. 12: Mehrwertsteuer 
Kriterien Bewertuna Bemerkunaen 
Unabhängige Zentralisierunasaründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf-

0 
Begrenzt auf wenige Bereiche, 

kommens zum Teil anderweitia lösbar 
Externe Effekte durch mobile Be- Begrenzt auf grenznahen Be-
messunasarundlaaen 

0 reich 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit ++ Breite Bemessunasarundlaae 
Stetiakeit, Vorhersehbarkeit + Relativ stabile Einnahme 

Aufkommenselastizität < 1, 
Dynamik, Steigerungsmöglichkeit -/+ kleine Anhebungen haben 

aroße fiskalische Wirkuna 
Harmonisierung der Bemessungs-

+ 
6. MwSt-Richtlinie mit vielen 

grundlagen Ausnahmen 
Postulat „aufgabenadäauate Gerechtiakeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig-

0 
Mit beiden Prinzipien nur be-

keits- oder Äauivalenzprinzip dinat zu rechtfertiaen 

Internationale und interpersonelle Mitgliedstaatliche Belastung 

Belastungswirkungen - sehr unterschiedlich, inter-
personell regressive Wirkuna 

Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

0 
Trennsystem unrealistisch 

menausgleichs Zuschlaassvstem möalich 
Nationale Radizierbarkeit 0 svstemabhänaia 
Postulat „Transoarenz" 

Koinzidenz von Steuerdestinatar, Uberwälzung unklar, End-

Steuerträger und Steuerzahler 0 verbraucher ist nicht Zahler, 
aber: offener Ausweis 

Merklichkeit, Sichtbarkeit + Soürbare Preiswirkunaen 
Einfachheit - Komolizierte Erhebuna 
Akzeptanz 0 Steuer mit mittlerer Akzeotanz 

Tab. 12: Mehrwertsteuer 
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Nur eine Scheintransparenz schafft hingegen die so genannte .modulierte Mehr-

wertsteuer"727, also die Kombination einer EU-Mehrwertsteuer mit einem BSP-Aus-

gleichsmechanismus. Die gezahlte Mehrwertsteuer ist dann nur noch eine Art Vor-

auszahlung auf einen nationalen BSP-Beitrag. Die tatsächliche Belastung durch die 

EU lässt sich daran nicht ablesen. Wenn die mitgliedstaatlichen Zahlungen aber ex-

akt dem BSP-Anteil entsprechen sollen, stellt sich die Frage, warum nicht gleich ein 

BSP-orientiertes Beitragssystem eingeführt wird.728 .Es ist überhaupt nicht einzuse-

hen, warum man erneut ein mehrwertsteuerbasiertes System einführen sollte, ob-

wohl man die Verteilung der Belastungen weiter am BSP orientieren möchte."729 Die 

Mehrwertsteuer ist - gerade im grenzüberschreitenden Handel - eine technisch rela-

tiv komplizierte Steuer; ein EU-Zuschlag könnte die Steuer noch komplizierter ma-

chen. Bezüglich der Akzeptanz der Steuer im Allgemeinen nimmt die Mehrwertsteuer 

eine Mittelstellung ein. 730 Ablehnende Reaktionen gegenüber einem EU-Zuschlag 

dürften vor allem dann zu erwarten sein, wenn die nationalen Mehrwertsteuern nicht 

gleichzeitig gesenkt oder sogar erhöht werden. 

Der zusammenfassende Überblick in Tabelle 12 zeigt, dass für die Mehrwertsteuer 

als EU-Steuer ihre breite Bemessungsgrundlage und die weit vorangeschrittene 

Harmonisierung der Bemessungsgrundlage sprechen. Eine endgültige Harmonisie-

rung könnte jedoch an unterschiedlichen politischen Präferenzen in den Mitgliedstaa-

ten scheitern. Problematisch sind die Verteilungswirkungen einer EU-Mehrwert-

steuer, insbesondere im interpersonellen Bereich. Viele Kriterien müssen differen-

ziert beurteilt werden, so dass die Bewertung nicht eindeutig getroffen werden kann. 

Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit einer EU-Mehrwertsteuer allein dadurch schon 

recht hoch, dass die Mehrwertsteuer bereits im geltenden Eigenmittelsystem eine 

maßgebliche Rolle spielt und gewissermaßen eine bereits .europäisierte" Steuer ist. 

727 Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 7. 
728 Vgl. Colasanti, F. (1997), S. 190. 
7211 Fehr, H. (2001 ), S. 46. 
730 Vgl. Rolfink, A. (1999), S. 266. 
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3.3.2.2.2.2 Spezielle Verbrauchsteuern 

3.3.2.2.2.2.1 Steuern auf demeritorische Güter und Kommunikationssteuern 

Der Einfallsreichtum der Gesetzgeber hinsichtlich zu besteuernder Handlungen und 

Güter ist seit jeher unbegrenzt. Aus ökonomischer Perspektive sind solche speziellen 

Steuern vor allem wegen ihrer wettbewerbsverzerrenden und wohlfahrtsmindernden 

Wirkungen problematisch. Da spezielle-Verbrauchsteuern auch ein Hindernis im Bin-

nenmarkt darstellen können, wurden diese auf EG-Ebene im Zuge der Binnenmarkt-

vollendung (1.1.1993) teilweise harmonisiert. Die Vielfalt der Verbrauchsteuern wur-

de dabei auf die drei großen Warenkategorien Tabak, Alkohol (Bier, Wein, Brannt-

wein) und Mineralöl beschränkt. Weitere nicht harmonisierte Steuern auf andere Gü-

ter dürfen die Mitgliedstaaten nur noch erheben oder einführen, .sofern die betref-

fenden Abgaben nicht den Charakter von Umsatzsteuern haben und kein Handels-

hemmnis darstellen"731 • In diesem Abschnitt werden die Steuern auf Alkohol und Ta-

bak auf ihre Eignung als EU-Steuern getestet. Die Mineralölsteuer soll hingegen zu-

sammen mit anderen Umwelt- und Energiesteuern im nächsten Abschnitt daraufhin 

untersucht werden. 

Neben den Steuern auf Alkohol und Tabak732 werden in diesem Abschnitt auch neu-

artige Kommunikationssteuern733 als EU-Steuern diskutiert. Bei Letzteren handelt es 

sich um Abgaben aus dem Verkehrs- und Telekommunikationsbereich, also zwei 

Bereichen, die von der Binnenmarktliberalisierung stark beeinflusst sind. Als mögli-

che Steuerobjekte werden Telefonanschlüsse (eventuell auch Internetanschlüsse), 

Kraftfahrzeuge und Flughafennutzungen genannt. 734 

Unabhängige Zentralisierungsgründe liegen bei Alkohol- und Tabakbesteuerung 

praktisch nicht, bei den Kommunikationssteuern teilweise vor. Wie bei der allgemei-

nen Verbrauchsbesteuerung hängt die regionale Zurechenbarkeit des Aufkommens 

731 Europäische Kommission (2000d). S. 18. 
732 Vgl. z.B. Caesar. R. (1990b), S. 89 ff., Europäische Wirtschaft (1993), S. 94 f .• Spahn, B. (1993), S. 
556 f., Begg, 1, Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 44 ff., 67 ff., Gretschmann, K. (1998), S. 106 f., 
Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 10 ff., Cattoir, P. (2004), S. 23 ff. 
733 Vgl. Begg, 1, Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 48 ff., 72 f., Gretschmann, K. (1998), S. 119 f., 
Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 16 ff., Cattoir, P. (2004), S. 27 ff. 
734 Vgl. Begg, 1, Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 48 f., Gretschmann, K. (1998), S. 119. 
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auch bei den speziellen Verbrauchsteuern von der Behandlung des grenzüberschrei-

tenden Handels ab. Bei den zur Binnenmarktvollendung harmonisierten speziellen 

Verbrauchsteuern wurde - obwohl es im Binnenmarkt ein Hindernis darstellt - das 

Bestimmungslandprinzip beibehalten. An die Stelle eines Grenzausgleichs traten 

Steuerverbundlager in den Mitgliedstaaten. lnnergemeinschaftliche Lieferungen fran-

zösischer Zigaretten oder dänischen Biers nach Deutschland zum Beispiel, sind bis 

zu diesem Lager verbrauchsteuerfrei und werden beim Verlassen mit den entspre-

chenden deutschen Steuern belastet. Das Aufkommen fließt somit dem Verbrauchs-

land zu. Lediglich bei Direktimporten von Konsumenten für den Eigenbedarf - das 

sind zum Beispiel maximal 800 Zigaretten735 - gilt das Ursprungslandprinzip; das 

Verbrauchsland ist dann nicht am Aufkommen beteiligt. 

Auch bei den von Begg, Grimwade und Price vorgeschlagenen Kommunikations-

steuern ist ein Problem regionaler Willkürlichkeit im Anfallen des Aufkommens im 

Wesentlichen nicht gegeben. Sowohl Telefonanschlusssteuern als auch Kraftfahr-

zeugsteuern knüpfen an Steuerobjekten an, die an eine bestimmte Adresse gebun-

den sind, die in der Regel dem Sitzland des Nutzers entspricht. Bei der ebenfalls an-

geregten Flughafenausreisesteuer könnte ein dem Rotterdam-Antwerpen-Effekt ver-

gleichbarer Gateway-Effekt zu Gunsten von Mitgliedstaaten mit bedeutenden Luft-

verkehrsdrehkreuzen nur eintreten, wenn auch Flugumsteiger die Airportsteuer zah-

len müssten. Das Aufkommen kleiner Mitgliedstaaten mit bedeutendem Tourismus 

wie Zypern und Malta würde hingegen zum Großteil von Ausländern getragen wer-

den, da diese Länder von wesentlich mehr Ausländern als Inländern verlassen wer-

den. 

Das Auftreten externer Effekte ist sowohl bei den Steuern auf demeritorische Güter 

als auch den Kommunikationssteuern, vor allem im Verkehrsbereich in zweierlei 

Weise zu beachten: Zum einen fiskalische Externalitäten aufgrund mobiler Bemes-

sungsgrundlagen, zum anderen externe Effekte durch den Konsum der besteuerten 

Objekte. 

Bei der Besteuerung von Alkohol und Tabak beschränken sich die grenzüberschrei-

tenden fiskalischen Effekte auf den Bereich der Konsumenten-Direktimporte, da das 

735 Für Direktimporte aus den mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern gilt in Deutschland vom 
1.5.2004 an übergangsweise eine Beschränkung auf 200 Zigaretten. 
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BLP im gewerblichen Bereich Steuerwettbewerb unterbindet. Die massiven Differen-

zen in der Steueranspannung in der EU machen Direktimporte jedoch durchaus at-

traktiv, vor allem im grenznahen Bereich.736 Mitgliedstaaten mit hohen Verbrauch-

steuersätzen können dadurch unter erheblichen Steuersenkungsdruck geraten. So 

hat zum Beispiel Dänemark im Jahr 2003 beschlossen, die Steuern auf Alkohol zu 

halbieren sowie die Tabaksteuer deutlich zu reduzieren, nachdem die dänischen 

Verbraucher im Jahr 2002 für mehr als 800 Millionen Euro Spirituosen, Tabakwaren 

und Nahrungsmittel in Deutschland gekauft hatten.737 Der deutsche Fiskus verliert 

wiederum Tabaksteueraufkommen an Luxemburg, aber vor allem an die beiden öst-

lichen Nachbarstaaten Polen und Tschechien, wo Zigaretten nur etwa die Hälfte kos-

ten. Bei den von dort eingeführten Tabakwaren handelt es sich es sich allerdings 

hauptsächlich um Schmuggelware.738 

Die mit den Direktimporten verbundenen unerwünschten Steuerverteilungswirkungen 

ließen sich jedoch auch ohne eine Zentralisierung der Steuereinnahmen beheben, 

wenn die Verbrauchsteuersätze innerhalb der EU weitgehend angeglichen würden. 

Für eine Zentralisierung der Steuern könnten indes dem Prinzip der fiskalischen 

Äquivalenz folgend auch externe Effekte im Konsum sprechen, die bei den betroffe-

nen demeritorischen Gütern zweifellos auftreten, insbesondere im gesundheitlichen 

Bereich. Eine Europäisierung setzte allerdings grenzüberschreitende oder gar euro-

paweite Extemalitäten voraus, die angesichts weiterhin national strukturierter Ge-

sundheitssysteme nicht vermutet werden können. 

Bei den Kommunikationssteuern treten fiskalische Externalitäten ebenfalls nur in ge-

ringem Maße auf. Am ehesten im Bereich der Kraftfahrzeugbesteuerung im Trans-

portsektor könnte der Anlass zu einer beggar-my-neighbour-policy bestehen, sofern 

sich damit Standortentscheidungen beeinflussen lassen. Von Relevanz sind die ver-

kehrsbezogenen Steuern hingegen hinsichtlich der mit ihnen verbundenen externen 

Effekte im Konsum. Die erhebliche Zunahme des Luft- und Straßenverkehrs ist mit 

736 Der kurzzeitig florierende Zigarettenkauf in Spanien und Portugal per Internetbestellung wurde 
durch eine Änderung des Tabaksteuergesetzes zum 1.1.2004 unterbunden. Nach § 20 Abs. 1 des 
Tabaksteuergesetzes sind nur noch .Tabakwaren, die Privatpersonen in einem anderen Mitgliedstaat 
~ ... ) für ihren Eigenbedarf erwerben und selbst in das Steuergebiet verbringen·, steuerfrei. 
37 Die daraufhin im Nachbarland Schweden erhobenen Forderungen nach Steuersenkungen überra-

schen angesichts dessen nicht. Auch in Finnland wurden 2004 im Vorfeld des EU-Beitritts Estlands 
die Alkoholsteuern massiv gesenkt. Vgl. o.V. (2003b), S. 15. 
738 Vgl. Peitsmeier, H. (2004), S. 42. 
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negativen Externalitäten im Gesundheitsbereich verbunden, die regional eher be-

grenzt sind, aber auch mit negativen Umwelteffekten, die zum Teil zu europaweiten, 

im Falle des Klimaproblems sogar zu globalen Schäden führen. 

Unter fiskalischen Gesichtspunkten ist zunächst die Ausreichendheit des Aufkom-

mens zu prüfen. Bei den Steuern auf demeritorische Güter kann dabei das Aufkom-

men der nationalen Steuern als Anhaltspunkt herangezogen werden, bei den Kom-

munikationssteuern sind zumindest Schätzungen möglich. 
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Abb. 27: Tabaksteuern und Alkoholsteuern 
in Relation zum BNE 
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Abb. 27: Tabaksteuern und Alkoholsteuern in Relation zum BNE (EU-15, 2001) 
Quelle: Europäische Kommission (2003c), S. 41 ff., Eurostat, eigene Berechnungen. 
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Wie Abbildung 27 veranschaulicht, haben Alkohol- und Tabakbesteuerung in den 

Mitgliedstaaten eine sehr unterschiedliche fiskalische Bedeutung, die von den stark 

variierenden Steuersätzen und den unterschiedlichen Verbrauchsgewohnheiten so-

wie Sonderfaktoren beeinflusst wird. Das relativ hohe Tabaksteueraufkommen Lu-

xemburgs zum Beispiel - das Pro-Kopf-Aufkommen übersteigt den EU-Durchschnitt 

sogar um das Fünffache - ist weder auf hohe Tabaksteuersätze noch auf besonders 

hohen Tabakkonsum in Luxemburg zurückzuführen, sondern Folge erheblicher Di-

rektimporte von Ausländern. Das Aufkommen aller 15 EU-Staaten des Jahres 2001 

aus diesen beiden Steuerarten belief sich auf etwa ein Prozent des EU-BNE, so dass 

der Haushalt der EU nur bei einer vollständigen Ertragshoheit über diese Steuern 
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nahezu vollständig finanziert werden könnte; eine Ertragsbeteiligung würde nur eine 

Teilfinanzierung des Haushalts ermöglichen. 

Bei einer durchschnittlichen Steuer pro Telefonanschluss in Höhe von 40 Euro pro 

Jahr rechneten Begg, Grimwade und Price für das Jahr 2000 mit einem Aufkommen 

von etwa 10 Milliarden Euro und nochmal demselben Betrag bei einer Flughafenaus-

reisesteuer in Höhe von 15 Euro.739 Da die fehlende Lücke im EU-Haushalt selbst mit 

einer vollständig der EU zufließenden Kraftfahrzeugsteuer - in Deutschland entspre-

chen die Einnahmen aus dieser Steuer etwa 0,4 % des BNE740 - nicht vollständig zu 

schließen wäre, könnten auch die Kommunikationssteuern den EU-Haushalt nur teil-

weise finanzieren. 

Für die hier diskutierten Steuerarten spricht der relativ stetige Aufkommenszufluss, 

wodurch die Einnahmen auch gut vorhersehbar sind.741 Spezielle Verbrauchsge-

wohnheiten verändern sich in der Regel nur langsam. Relativ zum Sozialprodukt 

handelt es sich bei den demeritorischen Gütern aber um schrumpfende Segmente, 

während in den Bereichen Telekommunikation und Flugverkehr immer noch Wachs-

tumspotential gesehen wird, so dass die darauf bezogenen Steuern dynamischer 

sind. Als fiskalischer Vorteil der Alkohol- und Tabaksteuern galt bisher die relativ ho-

he Steuersatzelastizität. In jüngerer Zeit zeigen Steuererhöhungen jedoch auch deut-

lich .negative" Wirkungen auf die Bemessungsgrundlagen. Bei diesen Steuern gibt 

es nämlich einen Zielkonflikt zwischen der fiskalischen und der nichtfiskalischen Ziel-

setzung. Während das nichtfiskalische Ziel von Steuern auf demeritorische Güter vor 

allem darin besteht, den Konsum dieser Produkte zu reduzieren, ist eine solche Wir-

kung aus fiskalischer Sicht unwillkommen. 

Die für eine EU-Steuer notwendige Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen ist 

bei Alkohol- und Tabakbesteuerung bereits erreicht, so dass eine EU-Steuer darauf 

739 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 50. 
740 Von den 15 alten Mitgliedstaaten der EU erheben mit Ausnahme Frankreichs alle eine jähr1iche 
Kraftfahrzeugsteuer, jedoch in sehr unterschiedlicher Höhe. Die durchschnittliche Belastung je Fahr-
zeug lag 1999 zwischen 30 Euro in Italien und 463 Euro in Dänemark. Zehn von 15 Mitgliedstaaten 
erheben zusätzlich eine einmalige Zulassungssteuer, die 1999 zwischen durchschnittlich 267 Euro in 
Italien und 15.659 Euro in Dänemark lag. Vgl. Europäische Kommission (2002b), S. 6 f., Martinez-
Serrano, A., Patterson, B. (2003), S. 94 f. 
m .In case of economic recession it is unlikely !hat people would sell their cars or cancel telephone 
lines. ( ... ] On the other hand, the air travel tax may be more sensitive to short-run economic shocks, 
as both companies and citizens !end to cut back on travel expenses in case of economic hardship." 
Cattoir, P. (2004), S. 29. 
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Bezug nehmen könnte. Lediglich die Steueranspannung variiert massiv, da lediglich 

Mindestsätze vereinbart sind. Die national erhobenen Kraftfahrzeugsteuern742 sind 

dagegen bisher nicht harmonisiert, unterschiedlichste Bemessungsgrundlagen wer-

den angewandt.743 Eine Einigung auf eine einheitliche Bemessungsgrundlage dürfte 

politisch schwer zu erreichen sein. Bei Steuern auf Telefonanschlüsse und Flugrei-

sen dürfte eine einheitliche Bemessungsgrundlage - den grundsätzlichen Willen zu 

solchen Steuern vorausgesetzt - hingegen leichter zu bestimmen sein. 

Dem Postulat aufgabenadäquater Gerechtigkeit entsprächen EU-Steuern auf demeri-

torische Güter nur unzureichend. Weder Alkohol- noch Tabaksteuern können heutzu-

tage noch mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip gerechtfertigt werden, da der Genuss 

von Alkohol und Tabak kein Indikator spezieller Leistungsfähigkeit (mehr) ist. Eine 

äquivalenztheoretische Rechtfertigung dieser Steuern könnte darin bestehen, dass 

die Konsumenten einen Beitrag zur Internalisierung der volkswirtschaftlichen und 

volksgesundheitlichen Schäden durch den Konsum leisten. Eine europäische Be-

steuerung lässt sich damit allerdings nicht rechtfertigen, da - wie bereits erwähnt -

grenzüberschreitende Effekte vernachlässigbar sind. Da die EU auf dem Gebiet der 

Gesundheitspolitik lediglich eine Beitragskompetenz hat, mitgliedstaatliche Politik 

also lediglich ergänzt, ist zunächst einmal auch kein direkter sachlicher Bezug zu 

einer Gemeinschaftspolitik gegeben. Da die EU jedoch gerade bei der Bekämpfung 

von Alkoholismus und Tabakkonsum Kompetenzen relativ weitgehend in Anspruch 

nimmt, wie zum Beispiel mit den Vorschriften zur Etikettierung von Tabakwaren, wä-

re eine zumindest partielle Zuordnung dieser wichtigen Instrumente nachvollziehbar, 

aber nicht zwingend. 

Ähnlich dem Konsum von Genussmitteln ist auch der Besitz eines Telefonanschlus-

ses heutzutage kein Ausdruck besonderer Leistungsfähigkeit mehr; gleichwohl ließe 

sich eine Telefonanschlusssteuer nach Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten differen-

zieren, wenn sie direkt beim Verbraucher erhoben würde.744 Flugreisen hingegen 

742 Kraftfahrzeugsteuern werden wegen ihrer Erhebung direkt beim Kraftfahrzeughalter und der mögli-
chen BerOcksichtigung persönlicher Umstände häufig als direkte Steuern klassifiziert. Nach der unter 
3.3.2.2.1.1 getroffenen Definition, wonach direkte Steuern an der Einkommensentstehung und indirek-
te Steuern an der Einkommensverwendung ansetzen, sind Kraftfahrzeugsteuern jedoch indirekte 
Steuern. 
743 Vgl. Martinez-Serrano, A., Patterson, B. (2003), S. 94 f. 
744 Eine Differenzierung wäre aber auch bei einer indirekten Steuer, also bei einer Steuerpflicht der 
Telefongesellschaften möglich, indem sich Verbraucher mit amtlichen Dokumenten von der Steuer 
befreien lassen. 
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gelten, zumindest der Anzahl nach, immer noch als Indikator persönlicher Leistungs-

fähigkeit, wenngleich der Boom des Low-Cost-Flugverkehrs Zweifel daran immer 

stärker werden lässt. Kraftfahrzeuge lassen sich am ehesten an ihrem Verkaufspreis 

bemessen als Indikator unterschiedlicher Leistungsfähigkeit ansehen. Der Preis geht 

aber nur bei den Zulassungssteuern einiger Länder in die Bemessungsgrundlage 

ein.745 Die bei den jährlichen Kraftfahrzeugsteuern zugrunde gelegten Größen wie 

Hubraum, Motorstärke, Gewicht, Verbrauch oder C02-Ausstoß sind dagegen nur 

sehr grobe Indikatoren. Gleichwohl lässt sich die Kraftfahrzeugsteuer als bei den 

Verbrauchern direkt erhobene Steuer nach individuellen Leistungsfähigkeitsgesichts-

punkten differenzieren. Begg, Grimwade und Price rechtfertigen die Kommunikati-

onssteuern allerdings eher mit dem Äquivalenzprinzip, wenn sie diese Abgaben mit 

der Schaffung des Binnenmarktes und der damit verbundenen Liberalisierung der 

Telekommunikations- und Verkehrsmärkte in Verbindung bringen.746 Eine Tele-

fonsteuer könnte somit als (grob) nutzenäquivalente Abgabe im Bezug auf die Vortei-

le der Verbraucher durch die Deregulierung des Telekommunikationssektors ver-

standen werden. Ähnlich verhielte es sich mit einer Flugausreisesteuer, wobei die 

Internalisierung grenzüberschreitender Umwelteffekte hier eine zusätzliche Rechtfer-

tigung darstellte. Letzteres gilt in geringerem Maße auch für Kraftfahrzeuge. Haupt-

sächlich ist die Kraftfahrzeugsteuer jedoch als (wiederum grob) nutzenäquivalente 

Abgabe für die Benutzung öffentlicher Straßen zu rechtfertigen. Da der Straßenbau 

jedoch überwiegend national finanziert wird und das finanzielle Engagement der EU 

für den Ausbau der transeuropäischen Verkehrsnetze dagegen vergleichsweise be-

scheiden ist, lässt sich eine EU-Kraftfahrzeugsteuer mit dem Äquivalenzprinzip nur 

unzureichend rechtfertigen. Im Übrigen wäre unter Äquivalenzgesichtspunkten eine 

streckenabhängige Straßennutzungsgebühr (Maut) sinnvoller. 

Besonders problematisch an EU-Steuern auf Alkohol und Tabak wären deren inter-

personelle Belastungswirkungen. Diese Steuern haben regressive Wirkungen. Zu-

dem belasten sie nur bestimmte Bevölkerungsgruppen (Tabakraucher und Alkohol-

trinker), was bei einer überwiegenden Finanzierung aus diesen Steuern auch mit 

dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz nicht zu vereinbaren wäre. Die regressive 

Wirkung im Bezug auf das persönliche Einkommen, lässt - abgesehen von nationa-

len Besonderheiten - vermuten, dass diese Steuern auch international regressive 

745 Vgl. Martinez-Serrano, A., Patterson, B. (2003), S. 94 f. 
741 Vgl. Begg, 1., Grimwade, N., Price, P. (1997), S. 48. 
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Belastungswirkungen im Bezug auf das Sozialprodukt hätten. Bei einer pauschalen 

Telefonanschlusssteuer (inklusive Mobilfunkanschlüssen und Internetzugängen) wä-

ren interpersonell ebenfalls regressive Wirkungen zu erwarten. Im internationalen 

Vergleich zeigt sich jedoch, dass die Verbreitung von Telefonanschlüssen und Inter-

netzugängen in den bisherigen Kohäsionsländern niedriger als in den wohlhabenden 

Mitgliedstaaten ist und in den osteuropäischen Beitrittsstaaten nochmals deutlich 

darunter liegt.747 International hätte die Telefonsteuer somit progressive Wirkung. Die 

Belastungswirkungen einer EU-Kraftfahrzeugsteuer hingen wesentlich von deren 

Ausgestaltung ab; interpersonell wären jedoch auch hier leicht regressive Wirkungen 

zu erwarten. Die internationalen Belastungswirkungen wären heterogen, jedoch ten-

denziell progressiv: Zwar lag der Pkw-Bestand (2000) in den drei Mitgliedstaaten mit 

dem niedrigsten BNE Portugal, Griechenland und Spanien deutlich unter dem EU-

15-Schnitt, dasselbe galt jedoch auch für das wohlhabende Dänemark, und das un-

terdurchschnittlich wohlhabende Italien hatte den zweithöchsten Pkw-Bestand bezo-

gen auf die Einwohnerzahl.748 Auch pauschale Flughafenausreisesteuern dürften 

oberhalb von einem bestimmten Einkommensniveau interpersonell regressive Wir-

kungen haben, die internationalen Belastungswirkungen nach Einschätzung von 

Gretschmann eher heterogen sein749• 

Für die Regelung des vertikalen Finanzausgleichs gilt es für alle in diesem Abschnitt 

diskutierten Steuern festzustellen, dass aufgrund des jeweils relativ geringen Maxi-

malaufkommens sowohl eine Zuordnung nach dem gebundenen Trennsystem750 als 

auch nach einem Verbundsystem mit quotaler EU-Beteiligung in Frage käme, aller-

dings nur bei einer vollständigen Harmonisierung der Besteuerungsregeln. In der 

Besteuerung demeritorischer Güter kommen aber sehr unterschiedliche Präferenzen 

der Mitgliedsländer zum Ausdruck. Während die nordeuropäischen Länder traditio-

nell hoch besteuern, sind die Verbrauchsteuern in den Mittelmeerländern eher nied-

rig. Den Mitgliedstaaten diese Freiheit zu nehmen wäre somit auch ein Verstoß ge-

gen das Subsidiaritätsprinzip. Die bereits verwirklichte Harmonisierung der Bemes-

747 Vgl. Europäische Kommission (2004a), S. 56 f. 
748 Vgl. Eurostat (2003a), S. 236. Überwälzungen von Kraftfahrzeugsteuern im Güterverkehr auf die 
Konsumenten würden allerdings regressive Wirkungen verursachen. 
749 Vgl. Gretschmann, K. (1998), S. 118. 
750 Eine Erhebung im freien Trennsystem, also in einem Nebeneinander von nationaler und EU-
Steuer, kommt wiederum wegen der administrativen Kosten nicht in Frage. Zudem könnte die EU-
Ebene damit nationale steuerpolitische Entscheidungen, wie z.B. die Nichtbesteuerung von Wein in 
Deutschland, konterkarieren. 
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sungsgrundlagen würde indes bereits ausreichen, um der EU ein Zuschlagsrecht auf 

die nationalen Steuern zu ermöglichen. Telefonanschluss- und Flughafenausreise-

steuer wären wegen des geringen Maximalaufkommens im Trennsystem der EU zu-

zuweisen. Eine EU-Kraftfahrzeugsteuer schließlich ist mittelfristig weder im Trenn-

system, noch im Zuschlagssystem, geschweige denn im Verbundsystem vorstellbar. 

Eine EU-Kraftfahrzeugsteuer im gebundenen Trennsystem ist unwahrscheinlich, weil 

die Mitgliedstaaten vermutlich nicht vollständig auf diese Abgabe verzichten wollen, 

im freien Trennsystem käme es zu einem ineffizienten und undurchsichtigen Neben-

einander von Kraftfahrzeugsteuern mit unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen. 

Ein Zuschlagssystem setzte zunächst einmal die Harmonisierung der bisher sehr 

unterschiedlichen Bemessungsgrundlagen voraus und ein Verbundsystem gar die 

völlige Vereinheitlichung der Kraftfahrzeugbesteuerung. 

Von Vorteil wäre es, wenn die national vereinnahmten Summen nicht eindeutig den 

Mitgliedstaaten zugerechnet werden könnten. Bei den Verbrauchsteuern auf Tabak 

und Alkohol ließe sich das Aufkommen zum größten Teil den vereinnahmenden Mit-

gliedstaaten zurechnen, da die in den Ländern gekauften Produkte dort in der Regel 

auch konsumiert werden.751 Da bei einer Zuschlagslösung weiterhin Steuersatzun-

terschiede möglich wären, würden sich Mitgliedstaaten, die wie etwa Luxemburg 

stark von Konsumenten-Direktimporten profitieren, ein - im Vergleich zu ihrem tat-

sächlichen lnländerkonsum - zu hohes Aufkommen zurechnen. Im gebundenen 

Trennsystem wäre ein Übergang zur administrativ einfacheren Ursprungslandbe-

steuerung möglich, wodurch aber das Anfallen von Steueraufkommen und der Kon-

sum deutlich auseinander fallen würden. Bei den Telefonanschlusssteuern wäre na-

tionale Radizierbarkeit gegeben, sofern die Telefongesellschaften die Steuer an den 

Fiskus des Landes entrichten müssen, in dem der Anschluss ist. Die Kraftfahr-

zeugsteuer ist ebenfalls gut zurechenbar, wohingegen Flughafenausreisesteuern in 

mindestens der Hälfte aller Fälle von Flugreisenden zu tragen wären, die nicht in 

dem vereinnahmenden Land leben.752 

751 Vorausgesetzt ist dabei, dass die Verbrauchsteuern weitgehend auf die Konsumenten überwälzt 
werden können. 
752 Sowohl bei der Flughafenausreisesteuer als auch bei der Telefonanschlusssteuer wäre es ange-
sichts eines überschaubaren Kreises von Steuerpflichtigen (Fluggesellschaften oder Flughäfen und 
Telefongesellschaften) nicht auszuschließen, dass auch die Verwaltungshoheit von der EU-Ebene 
übernommen würde, wie bei der früher erhobenen Montanumlage (vgl. Kap. 1.1.1 ). 
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Tab. 13: Steuern auf demeritorische Güter 
(Alkohol- und Tabaksteuer) 

Kriterien Bewertung Bemerkungen 
Unabhängige Zentrallsierungsgründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf-

0 
BLP im grenzüberschreiten-

kommens den Handel 
Externe Effekte durch mobile Be- ULP bei Direktimporten (Har-
messungsgrundlagen 0 monisierung ausreichend) 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit - Relativ geringes Aufkommen 
Stetiakeit, Vorhersehbarkeit + Stabile Einnahmequellen 

Dynamik, Steigerungsmöglichkeit -/+ Geringe Preis-, aber auch Auf-
kommenselastizität 

Harmonisierung der Bemessungs-
+ 

Tabak- und Alkoholsteuern 
arundlaaen bereits harmonisiert 
Postulat „aufaabenadäquate Gerechtigkeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig- -/o Wenig überzeugend 
keits- oder Äauivalenzorinzio 
Internationale und interpersonelle -- Regressive Wirkungen 
Belastunaswirkunaen 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

0 
Trenn-Nerbundsystem un-

menausaleichs realistisch, Zuschlag möglich 

Nationale Radizierbarkeit - Aufkommen entspricht weit-
gehend dem Konsum 

Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, - Offener Ausweis unüblich Steuerträger und Steuerzahler 
Merklichkeit, Sichtbarkeit - Geringe, versteckte Beträge 

Einfachheit 0 
Zum Teil komplizierte Bemes-
sungsgrundlagen 

Akzeptanz + Tabaksteuer gut akzeptiert 
Tab. 13: Steuern auf dementonsche Güter (Alkohol- und Tabaksteuer) 

Die wegen des Transparenzpostulats erwünschte Koinzidenz von Steuerdestinatar, 

Steuerträger und Steuerzahler ist bei den Genussmittelsteuern nur unzureichend 

gegeben. Steuerdestinatar dieser Abgaben sind die Konsumenten, Steuerzahler sind 

jedoch die Produzenten. Welche Marktseite die Steuerbelastung trägt, ist von Preis-

elastizitäten abhängig.753 Im Gegensatz zur Mehrwertsteuer ist aber bei den Alkohol-

und Tabaksteuern auch ein offener Ausweis der im Preis enthaltenen Steuer unüb-

lich, so dass der Verbraucher gar nicht weiß, welcher Anteil des Verkaufspreises 

dem jeweiligen Fiskus zusteht. Bei den Kommunikationssteuern wäre Letzteres eher 

gewährleistet, da bei der Telefonanschluss- und der Flughafenausreisesteuer ein 

offener Ausweis auf der Telefonrechnung bzw. auf dem Flugticket ohne weiteres 

753 Die Einführung einer (EU-)Weinsteuer in Deutschland etwa in Höhe der deutschen Sektsteuer 
könnte von den Produzenten sicherlich nicht vollständig auf die Konsumenten überwälzt werden. 
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möglich und auch zu erwarten wäre. Bei Kraftfahrzeugsteuern liegt sogar der Idealfall 

der Koinzidenz von Steuerdestinatar und Steuerzahler und wahrscheinlich auch des 

Steuerträgers754 vor. Die Merklichkeit und Sichtbarkeit wäre somit bei den Kommuni-

kationssteuern deutlich besser als bei den Genussmittelsteuern, wenngleich die hohe 

Besteuerung von Tabakprodukten durchaus fühlbare Wirkungen hat. 

Tab. 14: Kommunikationssteuern 
(Telefonanschluss-, Kraftfahrzeua- und Fluahafenausreisesteuer) 

Kriterien Bewertuna Bemerkunaen 
Unabhänaiae Zentralisierunasaründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf-

0 
Telefone und Kraftfahrzeuge 

kommens national zuzuordnen 
Externe Effekte durch mobile Be- Zum Teil grenzüber-
messunasarundlaaen 0 schreitende Umwelteffekte 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit - Relativ geringes Aufkommen 
Stetigkeit, Vorhersehbarkeit + Stabile Einnahmeauellen 
Dynamik, Steigerungsmöglichkeit + Wachsende Sektoren 
Harmonisierung der Bemessungs- - Kraftfahrzeugsteuern noch 
grundlagen sehr unterschiedlich 
Postulat „aufgabenadäquate Gerechtigkeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig-

0 Wenig überzeugend keits- oder Äauivalenzprinzip 
Internationale und interpersonelle - lnterpersonell regressive Wir-
Belastungswirkungen kungen 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

+/o 
Trennsystem möglich, außer 

menausgleichs bei Kraftfahrzeuasteuer 
Nationale Radizierbarkeit -/+ Ausnahme Fluahafensteuer 
Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, 

+ Offener Ausweis bei Kommu-
Steuerträger und Steuerzahler nikationssteuern möalich 
Merklichkeit, Sichtbarkeit + Größere, erkennbare Beträge 

Einfachheit +lo Einfache Steuern, Ausnahme 
Kraftfahrzeuasteuer 

Akzeotanz ol- Ablehnung neuer Steuern 
Tab. 14: Kommumkat1onssteuem (Telefonanschluss-, Kraftfahrzeug- und Flughafenausre1sesteuer) 

Technisch sind spezielle Verbrauchsteuern einfache Abgaben, da sie an physisch 

gut messbaren Tatbeständen ansetzen. Pauschalabgaben wie die Telefon- und die 

Flughafensteuer sind dabei allerdings wesentlich einfacher als Steuern, die kompli-

zierte Besteuerungseinheiten haben, wie zum Beispiel die in Grad Plato gemessene 

754 Während im privaten Bereich nur eine Rücküberwälzung auf die Produzenten möglich ist, können 
Kraftfahrzeugsteuern im Untemehmensbereich möglicherweise auch auf die Konsumenten überwälzt 
werden. 
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Stammwürze (Qualitätsstaffel) in Kombination mit einer Mengenstaffel bei der deut-

schen Biersteuer, oder die Mengensteuer- mit Wertsteuerelementen vermischen, wie 

die Tabaksteuer. 

Bezüglich der Akzeptanz in der Bevölkerung und der Präferenz möglicher Steuerer-

höhungen trifft die Tabaksteuer auf eine außerordentlich positive Einstellung.755 Bei 

den anderen Steuern dürfte die Akzeptanz deutlich geringer sein. Besonders die Ein-

führung neuer Abgaben wie zum Beispiel die Telefonsteuer dürfte auf Widerstand 

stoßen. 

Wie die zusammenfassenden Darstellungen in den Tabellen 13 und 14 zeigen, ha-

ben die Kommunikationssteuern im direkten Vergleich mit den Genussmittelsteuern 

Vorteile. Gegen die Steuern auf Alkohol und Tabak sprechen vor allem Gerechtig-

keitsaspekte. Gegen die Kommunikationssteueridee sprechen die fehlende Harmoni-

sierung der Kraftfahrzeugsteuer-Bemessungsgrundlagen und generelle Zweifel dar-

an, ob eine Telefonanschlusssteuer oder eine Flughafenausreisesteuer Bestandteil 

eines rationalen Steuersystems sein sollte. 

3.3.2.2.2.2.2 Umweltsteuern 

Im Vergleich zu den bereits diskutierten speziellen Verbrauchsteuern werden solche, 

die in Zusammenhang mit den Zielen des Umweltschutzes stehen, wesentlich häufi-

ger als mögliche EU-Steuern vorgeschlagen. Einer der Hauptgründe dafür dürfte 

sein, dass Umweltsteuern einerseits als Bestandteil eines rationalen Steuersystems 

gelten, andererseits in den nationalen Steuersystemen aber immer noch eine nur 

untergeordnete Rolle spielen. Als mögliche EU-Steuern werden dabei zum einen die 

Mineralölsteuer diskutiert756, zum anderen die als C02-Steuer bezeichnete Abgabe 

auf die Emission des Treibhausgases Kohlendioxid757• Alternativ zu Einnahmen aus 

einer C02-Steuer sind auch Einnahmen aus dem Verkauf oder der Versteigerung von 

Emissionslizenzen denkbar. Bei der Mineralölsteuer kann neben einer Beteiligung an 

755 Vgl. Rolfink, A. (1999), S. 266. Die durchschnittliche Benotung (Skala von 1 bis 5) der Tabaksteuer 
I~ mit 1,9 deutlich besser als die der Kraftfahrzeugsteuer mit 3,0. 
7 Vgl. z.B. Caesar, R. (1990b), S. 89 ff., Spahn, 8. (1993), S. 556 f., Europäische Kommission 
~1998), Anhang 2, S. 10 ff. 
57 Vgl. z.B. Europäische Wirtschaft (1993), S. 96 ff., Spahn, B. (1993), S. 568 ff., Begg, 1., Grimwade, 

N., Price, P. (1997), S. 40 ff., 65 ff., Gretschmann, K. (1998), S. 114 ff., Europäische Kommission 
(1998), Anhang 2, S. 4 ff. sowie unter dem Oberbegriff Energiebesteuerung Cattolr, P. (2004), S. 20 ff. 
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der existierenden Mineralölbesteuerung auch eine Erweiterung der Besteuerung auf 

gewerblich genutzte Flugkraftstoffe erwogen werden.758 Die Kommission benennt die 

Besteuerung von Kraftstoffen, eventuell auch Flugkraftstoffen in ihrem Eigenmittelbe-

richt 2004 als eine mögliche Eigenmittelquelle der Zukunft.759 

Unabhängige Zentralisierungsgründe liegen bei den Umweltsteuern vor, jedoch in 

unterschiedlicher Eindeutigkeit. Inwieweit bei nationaler Erhebung solcher Steuern 

ein Problem regionaler Willkürlichkeit des Aufkommens besteht, hängt von der Aus-

gestaltung der Steuererhebung ab. Bei der Mineralölsteuer gilt wie bei der Alkohol-

und Tabakbesteuerung innerhalb der EU das Bestimmungslandprinzip und nur bei 

Direktimporten von Privaten das Ursprungslandprinzip. Das Aufkommen fließt somit 

im Wesentlichen den Mitgliedstaaten zu, in denen die Kraftstoffe verbraucht wer-

den.760 Die Anwendung des BLP bei einer Kerosinbesteuerung (mit dem Startflugha-

fen als Ort der Lieferung) wäre mit einem Gateway-Effekt zu Gunsten von Mitglied-

staaten mit vielen Starts verbunden. Sieht man die Kerosinsteuer als Verbrauchsteu-

er an, die auf Fluggast und Flugfracht überwälzt werden soll, würden wie bei der be-

reits diskutierten Flughafenausreisesteuer Mitgliedstaaten, die wie Malta und Zypern, 

aber auch Portugal und Griechenland vor allem von Ausländern verlassen werden, 

Nettosteuerexporte erzielen. 

Eine Besteuerung von C02-Emissionen ist technisch auf zweierlei Weise möglich: 

Durch eine Besteuerung der Förderung und des Imports kohlenstoffhaltiger Primär-

energieträger oder der Verbrennung zur Energieerzeugung.761 Eine Besteuerung des 

758 Nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Mineralölsteuer-StrukturrichUinie (ABI. Nr. L 316 (1992), S. 12) ist 
gewerblich genutztes Kerosin steuerfrei. Diese obligatorische Ausnahme folgt der entsprechenden 
Regelung im internationalen Luftverkehrsabkommen von Chicago ( 1944) und zahlreichen bilateralen 
Luftverkehrsabkommen. Eine Mineralölbesteuerung von Kerosin setzte daher die Anderung dieser 
Abkommen voraus. Vgl. Europäische Kommission (2000b), S. 2 ff., Bundesministerium der Finanzen 
(2003a), S. 73 f. Den Vorschlag einer europäischen Kerosinsteuer machen z.B. Goulard und Nava, 
aber auch der österreichische Bundeskanzler Schüssel. Für eine Besteuerung der durch Luftverkehr 
verursachten C02- und Stickoxidemissionen plädiert Cattoir. Vgl. Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 47, 
Hoenig, J. (2004), S. 1, Cattoir, P. (2004), S. 34 ff. 
759 Vgl. Europäische Kommission (2004b), S. 10 f., Europäische Kommission (2004c), S. 47 ff. 
760 Der Pro-Kopf-Verkauf an Mineralölerzeugnissen in Luxemburg ist bei in etwa gleicher Motorisie-
rung viermal höher als in Deutschland, was bedeutet, dass ein Großteil des dort aufgrund niedriger 
Besteuerung verkauften Benzins außerhalb des Landes verbraucht wird. Luxemburg erzielt somit mit 
niedrigen Steuersätzen ein hohes Mineralölsteueraufkommen, was aber mit negativen fiskalischen 
Effekten auf seine höher besteuernden Nachbarländer verbunden ist. Vgl. Adolf, J. (2003), S. 466. 
781 Eine Bemessung der Steuer anhand tatsächlicher Emissionen ist weder praktikabel noch notwen-
dig: .Da gegenwärtig keine ökonomisch oder ökologisch geeigneten Filter-, Rückhalte- oder Zwischen-
lagerungstechniken verfügbar sind, besteht ein proportionales, d.h. verfahrensunabhängiges Verhält-
nis der anthropogenen Emissionen zur Menge der eingesetzten Brennstoffe: Ewers, H.-J. (1999), S. 
165. 
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Energieverbrauchs differenziert hingegen nicht zwischen den unterschiedlichen C02-

Emissionen verschiedener Brennstoffe. Eine Besteuerung der Förderung von Brenn-

stoffen oder des Imports in die EU, was aufgrund der geringeren Zahl potentieller 

Steuersubjekte administrative Vorteile hätte, wäre indes mit einer dem Rotterdam-

Antwerpen-Effekt bei den Zöllen vergleichbaren Wirkung verbunden. Ein gegenüber 

den national tatsächlich verursachten Emissionen überproportionales C02-

Steueraufkommen würden Mitgliedstaaten erzielen, die Nettoexporteure von Primär-

energieträgern sind; es ließe sich von einem Aberdeen-Groningen-Effekt spre-

chen.762 

Mehr noch als mangelnde Zurechenbarkeit des Aufkommens sprechen grenzüber-

schreitende externe Effekte für eine zumindest teilweise Zentralisierung von Umwelt-

steuern. Wenn Umweltsteuern ein Instrument zur Internalisierung grenzüberschrei-

tender Umwelteffekte sein sollen, ist nach dem Prinzip der fiskalischen Äquivalenz 

eine Zuordnung auf die supranationale Ebene sinnvoll.763 Eine supranationale Er-

tragshoheit an entsprechenden Abgaben lässt sich daraus allerdings nicht ableiten, 

ebenso wenig wie fiskalische externe Effekte aufgrund mobiler Bemessungsgrundla-

gen dies notwendig machten. Große Unterschiede in der Belastung durch Umwelt-

steuern beeinflussen jedoch die Standortentscheidungen der Unternehmen, insbe-

sondere in der Industrie. Niedrige Umweltsteuern in einem Mitgliedsland können sich 

daher negativ auf die Steuereinnahmen anderer Mitgliedsländer auswirken, weshalb 

zumindest eine gewisse Harmonisierung notwendig ist. 

Wenn diese Steuern aber auch der Finanzierung des EU-Haushaltes dienen sollen, 

müssen sie weiteren Kriterien genügen. Zu den fiskalischen Kriterien zählt die Forde-

rung nach einem ausreichend hohen Aufkommen. Das Aufkommen aus der Mineral-

ölsteuer übertrifft in allen (alten) Mitgliedstaaten die Eigenmittelobergrenze, wie Ab-

bildung 28 veranschaulicht. Eine gemeinsame Besteuerung von Benzin und Diesel 

zum Mindestsatz (für Benzin) von 330 Euro je 1.000 Liter wäre 2002 mit einem EU-

762 Vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 97. Die niederländische Provinz Groningen ist die größte 
Erdgaslagerstätte in der EU und Aberdeen ist ,Europe's Oil Capital'. Ebenso 0berproportioniert wären 
die C02-Steuereinnahmen von Mitgliedstaaten, an deren Seehäfen viele Brennstoffe in die EU einge-
führt werden. 
713 Angesichts der Anreize zum Trittbrettfahrerverhalten und der globalen Klimawirkungen lässt sich 
sogar bezweifeln, ob die EU-Ebene für solche Instrumente geeignet Ist oder ob nicht eher eine Zuord-
nung auf die globale Ebene sachgerecht wäre. 
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25-Aufkommen in Höhe von 11 O Milliarden Euro verbunden gewesen. 764 Deutlich 

geringer wäre das mögliche Aufkommen aus einer gemeinsamen Kerosinsteuer: In 

einer Studie im Auftrag der Kommission wurde das Aufkommen (EU-15, 2005) bei 

einem Steuersatz von 245 Euro je 1.000 Liter auf maximal elf Milliarden Euro ge-

schätzt765, bei einem Steuersatz von 330 Euro (EU-25, 2010) auf 17 Milliarden Eu-

ro. 766 Mit einer COrSteuer wiederum ließe sich der Eigenmittelbedarf weitgehend 

abdecken. Nach einer statischen Modellrechnung der Kommission Anfang der 

1990er-Jahre wurde ein mögliches Aufkommen aus einer Kohlenstoffabgabe bei ei-

nem Steuersatz von 10 US-Dollar je Barrel Rohöläquivalent auf gut 1, 1 % des EU-

BIP geschätzt.767 Bei Emissionen von etwa vier Milliarden Tonnen C02 in den heuti-

gen Mitgliedstaaten würde bei statischer Rechnung ein Steuersatz von mehr als 25 

Euro pro Tonne CO/68 benötigt, um ein Aufkommen in dieser Größenordnung zu 

erzielen. 

Abb. 28: Mlneralölsteueraufkommen In Relation zu BNE 
und Einwohnerzahl 
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Abb. 28: Mineralölsteueraufkommen in Relation zu BNE und Einwohnerzahl (EU-15, 2001) 
Quelle: Europäische Kommission (2003c), S. 43 ff., Eurostat, eigene Berechnungen. 

704 Vgl. Europäische Kommission (2004c), S. 48. 
785 Dabei wurde eine Besteuerung von allen Flügen, von allen Fluggesellschaften, innerhalb der Mit-
gliedstaaten, zwischen den Mitgliedstaaten sowie von Mitgliedstaaten in Drittstaaten unterstellt, was 
einer Änderung des Luftfahrtabkommens von Chicago bedürfte. Bei engeren Bemessungsgrundlagen, 
wie z.B. bei einer Beschränkung auf EU-Fluggesellschaften, was im Übrigen mit erheblichen Wettbe-
werbsverzerrungen verbunden wäre, war das geschätzte Aufkommen noch deutlich geringer. Vgl. 
Europäische Kommission (2000b), S. 7 ff. 
788 Vgl. Europäische Kommission (2004c), S. 50. 
787 Vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 97 f. 
788 Auf den Liter Benzin, Diesel, Heizöl oder Kerosin umgerechnet entspräche dies etwa 6 Cent. 
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Von Vorteil ist, dass das Aufkommen aus Umweltsteuern relativ geringen Schwan-

kungen unterliegt und somit stetig zufließt.769 Zukünftiges Aufkommen lässt sich da-

her mit geringen Fehlermargen prognostizieren. Problematisch ist die Trade-off-

Beziehung zwischen fiskalischer und nichtfiskalischer Zielsetzung, das heißt zwi-

schen Finanzierungs- und Lenkungsfunktion.770 Allokationspolitisch erfolgreiche 

Umweltsteuern vermindern ihre eigene Bemessungsgrundlage, eine dynamische 

Aufkommensentwicklung lassen sie daher auf Dauer nicht erwarten. Besonders viru-

lent wäre dieser Lenkungssteuem immanente Zielkonflikt, wenn Umweltsteuern ein 

Hauptelement der EU-Finanzierung wären und nicht nur eine Nebenquelle, wie für 

die nationalen Haushalte. Unzutreffend ist indessen die Kritik, die Einnahmen aus 

Umweltsteuern würden im Idealfall auf null sinken.771 Vielmehr garantieren Umwelt-

steuern, die auf dem Standard-Preis-Ansatz772 aufbauen, nach Erreichen des Stan-

dards dauerhafte, aber eben nicht steigerungsfähige Einnahmen. 

Die für eine EU-Steuer notwendige Harmonisierung der Bemessungsgrundlagen ist 

bei der Mineralölsteuer bereits verwirklicht.773 Für unterschiedliche Mineralölerzeug-

nisse wie zum Beispiel Diesel oder leichtes Heizöl gelten unterschiedliche Mindest-

sätze, die von den Mitgliedstaaten zum Teil deutlich übertroffen werden. Da es all-

gemeine emissionsabhängige C02-Steuern in den Mitgliedstaaten ohnehin noch 

nicht gibt774, gibt es bisher auch noch keine Harmonisierungsschritte. Mit der 2004 in 

Kraft getretenen Energiesteuerrichtlinie775 wurde die verpflichtende Mindestbesteue-

rung allerdings auf die Bereiche Kohle, Erdgas und Elektrizität ausgeweitet. Infolge 

der Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll tritt indessen im Jahr 2005 ein gemein-

schaftliches Emissionshandelssystem in Kraft. Treibhausgas-Emittenten aus den 

Sektoren Energieerzeugung und Industrie benötigen fortan handelbare Emissions-

zertifikate, die ihnen den Ausstoß von C02 erlauben. Da die Zertifikate nach Artikel 

769 Vgl. dazu auch Abb. 25 in Kap. 3.3.2.2.1.2. 
no Vgl. Huber, B. (2001b), S. 56. 
771 Vgl. Mutlm, L. (2001 ), S. 230. 
m Vgl. Fritsch, M., Wein, T., Ewers, H.-J. (2001), S. 131 ff. 
m Zahlreiche Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten, die von den Mitgliedstaaten noch in Anspruch 
genommen werden, sind nach Art. 18 der EnergiesteuerrichUinie (ABI. Nr. L 283 (2003), S. 51) nur 
noch zeiUich befristet gestattet. 
774 In Dänemark und Schweden werden zwar unterschiedlich hohe ,COrAbgaben' auf verschiedene 
Brennstoffe erhoben, die Besteuerung von Strom bemisst sich jedoch nach der gelieferten Menge und 
nicht nach den dafür emittierten COrMengen. 
775 Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftli-
chen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, ABI. 
Nr. L 283 (2003), S. 51. Diese RlchUinie markiert den Abschluss eines mehr als zehnjährigen Ver-
handlungsprozesses, an dessen Beginn ein Richtlinienvorschlag der Kommission (1991) stand, eine 
europaweit einheitliche Kombination aus einer COrSteuer und einer Energiesteuer einzuführen. 
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10 der Emissionshandelsrichtlinie776 zu wenigstens 90 % kostenlos zuzuteilen sind, 

wird in den so genannten Nationalen Allokationsplänen nach dem Grandfathering-

Ansatz verfahren, so dass die Ausgabe der Zertifikate nicht mit Einnahmen für die 

nationalen Fiski verbunden ist. 

Unter den beiden fundamentalen Gerechtigkeitsprinzipien ist tendenziell eher das 

Äquivalenzprinzip zu einer Rechtfertigung der Umweltsteuern geeignet. Als Indikator 

spezieller Leistungsfähigkeit mag der Verbrauch von Energieerzeugnissen zu frühe-

ren Zeiten einmal geeignet gewesen sein; mittlerweile dürfte jedoch selbst der indivi-

dualisierte Flugbenzinverbrauch nicht mehr als Maßstab persönlicher Leistungsfä-

higkeit geeignet sein. Auch als Indikator nationaler Leistungsfähigkeit sind die in Be-

tracht zu ziehenden Steuerobjekte nur bedingt geeignet. So kann ein relativ niedriger 

C02-Ausstoß Zeichen geringer wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit sein, kann aber 

auch Begleiterscheinung eines hohen Atomstromanteils sein. Dagegen sind Umwelt-

steuern grundsätzlich dazu geeignet, eine kostenäquivalente Belastung für die Inan-

spruchnahme und den Verbrauch freier Umweltmedien herzustellen. Nach dem Ideal 

einer Pigou-Steuer entspricht eine solche Steuer der Höhe nach den externen 

Grenzkosten der Produktion oder des Konsums.777 Eine Zuordnung dieser auf 

grenzüberschreitenden externen Effekten begründeten Umweltsteuern an die EU-

Ebene wäre auch insofern aufgabenadäquat, als sich die Mitgliedstaaten innerhalb 

des Kyoto-Protokolls eine gemeinsame Reduktionsverpflichtung zum Klimaschutz 

auferlegt haben. Die mitgliedstaatlichen Beiträge zum gemeinsamen Treibhausgas-

minderungsziel von 8 % in den Jahren 2008 bis 2012 gegenüber dem Referenzjahr 

1990 wurden dabei zwischen den Mitgliedstaaten jedoch in sehr unterschiedlicher 

Höhe vereinbart.778 Ob die unterschiedlichen Ziele mit einem einheitlichen Instrument 

überhaupt erreicht werden könnten, ist daher fraglich. 

776 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 Ober 
ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Ände-
rung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, ABI. Nr. L 275 (2003), S. 32. 
777 Vgl. Fritsch, M., Wein, T., Ewers, H.-J. (2001), s. 127 f. 
718 Entscheidung des Rates vom 25. April 2002 Ober die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen Ober Klimaänderungen im Namen der Europäischen 
Gemeinschaft sowie die gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen 
(2002/358/EG), ABI. Nr. L 130 (2002), S. 1. Während z.B. einige Mitgliedstaaten (L, D, OK) zu mehr 
als 20 % Emissionsreduktion verpflichtet sind, dürfen andere (P, EL) ihre Emission sogar noch um 
mehr als 20 % erhöhen. Vgl. ebenda, Anhang 2. 
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Abb. 29: C02-Intensität des BNE 
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Abb. 29: CO:rlntensität des BNE (EU-23, 2001, LT 1998, HU 1999, MT 2000, ohne SI und CY) 
Quelle: Europäische Umweltagentur (o.J.), United Nations (2001 ), S. 56, Eurostat, eigene Berechnun-
gen.m 

Mit regressiven Verteilungswirkungen ist bei Umweltsteuern sowohl interpersonell als 

auch international zu rechnen. Zum einen lässt sich ein negativer Zusammenhang 

zwischen den CO:z-Emissionen eines Staates und seinem Wohlstand erkennen. Stellt 

man die je Einheit BNE emittierte Menge C02 dem Pro-Kopf-BNE gegenüber, zeigt 

sich eine signifikant negative Korrelation (p=-0,77), die in Abbildung 29 auch gra-

phisch veranschaulicht ist. Insbesondere die osteuropäischen Beitrittsländer haben 

eine deutlich höhere C02-Intensität, so dass eine CO:z-Steuer die wirtschaftlich 

schwächsten Mitgliedstaaten überproportional belasten würde. 

Dasselbe gilt für die von der Kommission vorgeschlagene Kraftstoffbesteuerung. Ein 

partieller Ersatz von BNE-orientierten Eigenmitteln durch eine solche Steuer wäre für 

alle neuen Mitgliedstaaten und für die vier alten Kohäsionsländer mit teilweise erheb-

lichen Mehrbelastungen verbunden. Von den verbleibenden elf alten Mitgliedstaaten 

könnten dagegen acht mit Entlastungen rechnen, Belgien und Italien veränderten 

sich kaum und lediglich Luxemburg hätte eine massive Verschlechterung zu erwar-
ten, wie Abbildung 30 verdeutlicht. 

Zum anderen sind individuell regressive Belastungswirkungen zu erwarten, da der 

Einkommensanteil, der für Energieerzeugnisse ausgegeben wird, mit steigendem 

Einkommen üblicherweise sinkt. Entsprechend sinkt dadurch mit steigendem Ein-

kommen auch der Anteil des Einkommens, der für Steuern auf Energieerzeugnisse 

779 Vgl. auch Anhang 8. 
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aufgewendet wird. So hat eine Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums der 

Finanzen für Deutschland gezeigt, dass die durchschnittliche Belastung des Haus-

haltsnettoeinkommens (HNE) durch die Kraftfahrzeug- und die bedeutendere Mine-

ralölsteuer im zweithöchsten Einkommensdezil 2,8 % beträgt. Im zweitniedrigsten 

Einkommensdezil werden dagegen 3,6 % des HNE beansprucht.780 

Abb. 30: Mehr- und Minderbelastungen durch 
Kraftstoffbesteuerung gegenüber BNE-Beiträgen 

LVLTSKEEPLHUCZMTSI P ELCY E I D B F IRLAFINNLUK S DK L 

Abb. 30: Mehr- und Minderbelastungen durch Kraftstoffbesteuerung gegenüber BNE-Beiträgen (EU-
25, 2002), Darstellung nach abnehmendem Pro-Kopf-BNE von links nach rechts, (-) bedeutet Minder-
belastung 
Quelle: Europäische Kommission (2004c), S. 48, eigene Darstellung. 

Für die vertikale Einnahmenaufteilung kommt bei der allgemeinen Mineralölsteuer 

eine Zuordnung an die EU nach dem Trennsystem wegen des hohen Aufkommens 

nicht in Frage. Bei einer speziellen Steuer auf Flugbenzin wäre sie hingegen zu emp-

fehlen. Am Aufkommen aus der Mineralölsteuer könnte der EU-Haushalt beteiligt 

werden, wobei wegen der unterschiedlichen nationalen Steuersätze eine Zuschlags-

lösung vorzuziehen wäre. Für eine C02-Steuer bestünde aufgrund fehlender nationa-

ler Pendants eine reelle Möglichkeit, der EU in einem Trennsystem zugewiesen zu 

780 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2002b), S. 39. Das höchste Dezil ist nur mit 2, 1 % des HNE 
belastet, das niedrigste - wegen der geringen Motorisierung - mit 3,3 %. In die Berechnungen wurden 
kraftfahrzeugbezogene Steuern, die von Unternehmen auf Konsumenten überwälzt werden, mit ein-
bezogen. 
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werden. Gleichwohl ist zu beachten, dass eine C02-Steuer eine Bemessungsgrund-

lage hätte, die zu einem großen Teil bereits durch nationale Steuern wie zum Bei-

spiel die Mineralölsteuer belastet wird. Das Trennsystem wäre daher ein konkurrie-

rendes. Das Aufkommen aus einer C02-Steuer dürfte - aus umweltpolitischen Grün-

den - jedoch so hoch sein, dass eine alleinige Ertragshoheit der EU nicht ratsam 

wäre. Eine COz-Steuer wäre als ergänzendes Finanzierungsinstrument der EU mög-

licherweise geeignet, als Hauptfinanzierungsinstrument ist sie wegen der in diesem 

Abschnitt diskutierten Charakteristika nicht geeignet. Eine Ertragsbeteiligung der Mit-

gliedstaaten würde aber die Frage nach einem geeigneten Verteilungsschlüssel auf-

werfen. Das Prinzip des örtlichen Aufkommens könnte je nach Ausgestaltung mit ei-

nem Aberdeen-Groningen-Effekt verbunden sein und eine Verteilung nach den tat-

sächlichen C02-Emissionen wäre möglicherweise mit disincentive-Effekten verbun-

den. Zum Ausgleich der regressiven Wirkungen wäre für die Verwendung solcher 

Mittel eventuell doch die Durchführung eines wirtschaftskraftbezogenen Finanzaus-

gleichs zu erwägen. 

Bei einer Beteiligung der EU an der Mineralölsteuer wäre die nationale Radizierbar-

keit der Einnahmen relativ hoch. Deutlich eingeschränkt wäre diese hingegen bei 

einer speziellen Kerosinsteuer. Auch die in ihrem Land vereinnahmten Mittel aus ei-

ner europäischen C02-Steuer könnten sich die Mitgliedstaaten nicht korrekt zurech-

nen. 

Ob die Einführung einer EU-Steuer Transparenz steigernde Wirkung hat, hängt auch 

davon ab, inwieweit sich die Bürger Steuerzahlungen mehr oder weniger korrekt zu-

rechnen können. Im Falle der hier diskutierten Umweltsteuern könnten zwar durch-

aus merkliche Belastungswirkungen auftreten, die Sichtbarkeit der Steuern ist 

gleichwohl beschränkt. Steuerdestinatar wären die Verbraucher von Energieerzeug-

nissen. Bei der Mineralölsteuer zahlen indes zunächst einmal die Hersteller oder Im-

porteure von Mineralölprodukten die Steuer. Inwieweit die Steuerlast auf den End-

verbraucher überwälzt werden kann, hängt von den Marktverhältnissen ab. Falls die 

Überwälzung gelingt, steckt die Steuerlast in den Preisen und ist somit zunächst ein-

mal unkenntlich. Zwar könnte auf den Tankquittungen obligatorisch ausgewiesen 

werden, welcher Anteil des Preises an welchen Fiskus fließt; da eine Mineralölsteu-

erbelastung aber auch in fast allen anderen erworbenen Gütern und Dienstleistungen 

steckt, würde dadurch nur ein Teil der tatsächlichen Belastung transparent gemacht 
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werden.781 Praktisch ausgeschlossen wäre es, die Belastung durch eine Kero-

sinsteuer individuell kenntlich zu machen. Und auch für die COrSteuer gilt: Beim 

direkten und individualisierten Energieverbrauch wäre über obligatorische Rech-

nungsausweise ein Kenntlichmachen der C02-Steuerbelastung möglich, ein Ausweis 

der impliziten Steuerbelastung aller anderen Lieferungen und Leistungen hingegen 

nicht. 

Tab.15: Umweltsteuern 
Kriterien Bewertuna Bemerkunaen 
Unabhänaiae Zentralisierunasaründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf- + Bei Mineralölsteuer nur gering 
kommens 
Externe Effekte durch mobile Be-

++ 
V.a. grenzüberschreitende 

messunasarundlaaen Umwelteffekte 
Fiskalische Kriterien 

Ausreichendheit + 
Breite Bemessungsgrundla-
gen außer bei Kerosinsteuer 

Stetigkeit, Vorhersehbarkeit + Geringe Schwankungen 
Dynamik, Steigerungsmöalichkeit - Konflikt mit Lenkunaszielen 
Harmonisierung der Bemessungs-

+ 
Bei Mineralölsteuer verwirk-

arundlaaen licht, sonst bisher kein Bedarf 
Postulat „aufgabenadäauate Gerechtiakeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig-

+ 
Umweltsteuern können Um-

keits- oder Äauivalenzorinzio weltkosten äauivalent belasten 
Internationale und interpersonelle - Regressive Wirkungen BelastunaswirkunQen 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah-

0 
Trennsystem nur bei Kerosin, 

menausaleichs zu hohes Aufkommen sonst 
Nationale Radizierbarkeit + beschränkt 
Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, - Belastung der Endverbraucher 
Steuerträger und Steuerzahler nur teilweise transoarent 
Merklichkeit, Sichtbarkeit +/- Schwer individualisierbar 

Einfachheit +/-
Komplexe Bemessungsgrund-
lage bei COrSteuer 

Akzeptanz 0 
Widerstände von Interessen-
aruooen 

Tab. 15: Umweltsteuern 

Mineralölsteuern sind als spezifische Steuern prinzipiell relativ einfache Steuern, 

wenngleich im Detail durchaus komplizierte Erhebungsregeln notwendig sein kön-

781 Die Kennzeichnung der Steuerlast auf den Tankquittungen ist heute bereits üblich. wenngleich sie 
freiwillig und aus dem Eigeninteresse der Tankstellenbetreiber heraus stattfindet. Die Steuerbelastung 
der privaten Haushalte durch Kraftfahrzeug- und Mineralölsteuer ist unter Berücksichtigung des indi-
rekten Kraftstoffverbrauchs um mehr als 50 % höher als durch den direkten Kraftstoffverbrauch allei-
ne. Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2002b). S. 39. 
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nen.782 Erheblich komplexer wäre indes eine umfassende und emissionsäquivalente 

C02-Besteuerung. Je komplexer jedoch eine Steuer ist, desto aufwändiger gestaltet 

sich für die Kommission die Kontrolle der nationalen Finanzbehörden .• Der Beginn 

der europäischen Besteuerung mit einer solchermaßen komplizierten Steuer er-

scheint nicht gerade glücklich."783 

Ein Vorteil von Umweltsteuern wäre bei der Auswahl einer europäischen Steuer die 

relativ gute Akzeptanz davon in der Öffentlichkeit.784 Allerdings steht zu vermuten, 

dass die tatsächlichen Implikationen einer C02"Besteuerung, wie zum Beispiel höhe-

re Benzinpreise und steigende Heizkosten, auch auf deutliche Widerstände treffen 

werden. 

zusammenfassend lässt sich -wie auch Tabelle 15 zeigt- feststellen, dass es nicht 

nur Gründe gibt, Umweltsteuern zu zentralisieren, sondern dass die hier diskutierten 

Umweltsteuern auch einige positive Eigenschaften als EU-Steuern haben. Negativ zu 

Buche schlagen indes der immanente Konflikt zwischen Finanzierungs- und Len-

kungsfunktion, die regressiven Verteilungswirkungen und der geringe Beitrag zur 

Transparenzbildung. 

3.3.2.3 Seigniorage 

Mit dem Beschluss über die Errichtung einer Europäischen Währungsunion (EWU) 

fand auch die Idee der Zuweisung des Geldschöpfungsgewinns (Seigniorage) des 

gemeinsamen Zentralbanksystems Eingang in die Diskussion um neue endgültige 

Einnahmen für die EU.785 Seigniorage entsteht (vereinfacht formuliert) dadurch, dass 

Zentralbanken zinslose Banknoten im Tausch gegen verzinsliche Wertpapiere emit-

tieren. 786 Mit der EWU verloren die am Eurosystem beteiligten Zentralbanken das 

Monopol, Banknoten in nationaler Währung auszugeben. Das ausschließliche Recht, 

7112 So wäre bei einer Kerosinsteuer, die auch auf Flüge in Drittstaaten erhoben würde, auch eine Be-
steuerung mitgebrachten, nicht besteuerten Kraftstoffs zu erwägen, um fiskalisch wie ökologisch ne-
~tive Steuervenneidungshandlungen zu unterbinden. 

Mallossek, J. (1996), S. 295. 
784 Vgl. Rolfink, A. (1999), S. 266. 
785 Vgl. z.B. Europäische Wirtschaft (1993), S. 95 f., Spahn, B. (1993), S. 575 ff., Begg, 1., Grimwade, 
N., Price, P. (1997), S. 46 ff., 70 ff., Gretschmann, K. (1998), S. 103 ff., Europäische Kommission 
i1998), Anhang 2, S. 22 ff., Llenemeyer, M. (2002), S. 323, Cattoir, P. (2004), S. 25 ff. 
88 Detaillierte Abhandlungen des Seigniorage-Begriffs liefern z.B. Lange, C. (1995), S. 23 ff. und Rösl, 

G. (2002b), S. 29 ff. 
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die Ausgabe von Banknoten zu genehmigen, liegt nunmehr bei der EZB. Geldschöp-

fungsgewinne entstehen somit in gemeinsamer Verantwortung, gewissermaßen im 

Kollektivmonopol. 787 Konkurrenz zwischen den nationalen Zentralbanken kann nur 

bezüglich des Anteils an der gemeinsamen Seigniorage bestehen. Die Aufteilung der 

Seigniorage ist jedoch auch umstritten. Da sich die Geldschöpfungsgewinne den Mit-

gliedstaaten nicht eindeutig zurechnen lassen, gilt eine Zentralisierung der Einnah-

men als mögliche Lösung des Verteilungsproblems. Stattdessen werden die Geld-

schöpfungsgewinne (.monetäre Einkünfte") der nationalen Zentralbanken788 sowie 

die Gewinne der EZB789 nach einem Schlüssel aufgeteilt, der sich nach den nationa-

len Anteilen am Kapital der EZB richtet. 

Der Kapitalanteilsschlüssel setzt sich je zur Hälfte aus den nationalen Bevölkerungs-

anteilen und den BIP-Anteilen zusammen, wobei in fünfjährigem Abstand Anpassun-

gen vorzunehmen sind. Für die Deutsche Bundesbank errechnete sich daraus 1999 

ein Kapitalanteil in Höhe von 24,5 %; der Anteil am eingezahlten Kapital790 betrug 

damit 31,0 %. Mit dem EWU-Beitritt Griechenlands (2001) sank der Anteil am einge-

zahlten Kapital auf 30,2 %.791 Von den EZB-Gewinnen und den monetären Einkünf-

ten im Eurosystem stünden der Bundesbank somit gut 30 % zu. An der gemeinsa-

men Geldbasis hatte die Deutsche Bundesbank zu Beginn der EWU indes einen we-

sentlich höheren Anteil: Im Februar 1999 hielt die Bundesbank 36,8 % der EWU-

Geldbasis.792 Die Hauptgründe des überproportionalen deutschen Anteils waren der 

hohe Auslandsumlauf der D-Mark und die vergleichsweise geringe Verbreitung elek-

tronischer Zahlungssysteme in Deutschland. Aus der Differenz wurde von verschie-

787 Läufer bezeichnet die neue Situation indessen als homogenes Oligopol, womit ein Wettbewerb 
zwischen den Zentralbanken unterstellt wird. Vgl. Läufer, N.K.A. (2002a), S. 504. 
788 Nach Art. 32 der Satzung des ESZB entsprechen die monetären Einkünfte der nationalen Zentral-
banken .ihnm jährlichen Einkünften aus Vermögenswerten, die sie als Gegenposten zum Bargeldum-
lauf und zu ihren Verbindlichkeiten aus Einlagen der Kreditinstitute hälr. Zinsen, die die Zentralban-
ken auf Einlagen der Geschäftsbanken (Mindestreserven) zu zahlen haben, sind davon abzuziehen. 
Protokoll (Nr. 18) Ober die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäi-
schen Zentralbank (ABI. Nr. C 191 (1992), S. 68). 
789 Bis zu 20 % des Nettogewinns der EZB dürfen nach Art. 33 der Satzung des ESZB vom Rat der 
EZB dem allgemeinen Reservefonds zugeführt werden, aus dem mögliche Verluste gedeckt werden 
können. 
790 Mitgliedstaaten, die zwar dem ESZB, aber nicht der EWU angehören, haben ihre Kapitalanteile nur 
zu 7 % eingezahlt und partizipieren auch nicht an den Ausschüttungen des Seigniorage-Poolings. 
791 Zum 1.1.2004 gab es die erste Revision der EZB-Kapitalanteile. Der Anteil der Deutschen Bundes-
bank am gezeichneten Kapital sank dabei von 24,5 auf 23,4 %. Mit den EU-Beitritten zum 1.5.2004 
wurde das Grundkapital der EZB von 5 Mrd. Euro auf etwa 5,565 Mrd. Euro aufgestockt. Der relative 
Bundesbankanteil sank damit auf 21, 1 %. Der Anteil am eingezahlten Kapital beträgt knapp 30 %. Vgl. 
Europäische Zentralbank (2000), S. 158, Europäische Zentralbank (2002), S. 210, Europäische Zen-
tralbank (2004 ), eigene Berechnungen. 
792 Vgl. Deutsche Bundesbank (2001), S. 14•, eigene Berechnungen. 



284 

denen Autoren geschlossen, dass Deutschland durch das so genannte Seigniorage-

Pooling erhebliche Verluste erleide. Sinn und Feist ermittelten zum Beispiel einen 

diskontierten Gesamtverlust für Deutschland von knapp 30 Milliarden Euro. 793 

Offenbar als Reaktion auf die erwarteten unerwünschten Verteilungsergebnisse hat 

der EZB-Rat im Dezember 2001 beschlossen, die umfassende Definition der an den 

Seigniorage-Pool abzuführenden monetären Einkünfte erst von 2008 an anzuwen-

den. Bis 2001 wurde die wesentliche Quelle der monetären Einkünfte, nämlich der 

Banknotenumlauf, in die Bemessungsgrundlage nicht mit einbezogen, so dass mit 

dem Seigniorage-Pooling auch nur geringe Umverteilungswirkungen verbunden wa-

ren. 794 Seit 2002 wird der Banknotenumlauf in die Bemessungsgrundlage aufge-

nommen, jedoch werden die Ausschüttungen aus dem Pool um zeitlich degressive 

Ausgleichsbeiträge korrigiert, die sich nach dem durchschnittlichen nationalen Bank-

notenumlauf in den ersten zweieinhalb Jahren der EWU richten.795 Inwieweit das von 

2008 an geltende Seigniorage-Pooling einzelne Mitgliedstaaten benachteiligt, ist um-

stritten. Läufer weist darauf hin, dass das Seigniorage-Pooling geradezu eine Versi-

cherung gegen Änderungen der nationalen Anteile an der Geldbasis sei.796 Wenn 

nämlich der Geldbasis-Anteil unter den Kapitalanteil rutscht, wie es für Deutschland 

seit Ende 2001 der Fall ist, ist dies nicht mit geringeren Zuweisungen aus dem 

Seigniorage-Pool verbunden. Problematisch (für Deutschland) sei indessen nicht das 

Pooling an sich, sondern systematische Verzerrungen innerhalb desselben.797 

Es ist im Rahmen der Themenstellung dieser Arbeit weder möglich noch nötig, zu 

klären, inwieweit Mitgliedstaaten durch das Seigniorage-Pooling tatsächlich benach-

teiligt werden. Offenkundig scheint indessen zu sein, dass weder das beschlossene 

Pooling-Verfahren, noch Vorschläge zu Änderungen daran, noch dessen Beseitigung 

eine vollständig korrekte Zurechnung der Geldschöpfungsgewinne auf die einzelnen 

Mitgliedstaaten ermöglichen. Eine korrekte Zurechnung der Seigniorage müsste sich 

nämlich danach richten, wo die Last der Seigniorage getragen wird. Somit liegt eine 

gewisse Willkürlichkeit des Aufkommens vor, so dass ein unabhängiger Zentralisie-

783 Vgl. Sinn, H.-W., Feist, H. (2000), S. 18 ff. 
794 Vgl. R0sl, G. (2002b), S. 205 ff. 
795 Vgl. R0sl, G. (2002a), S. 352 f., Bundesministerium der Finanzen (2003c), S. 76. 
788 Vgl. Läufer, N.K.A. (2002a), S. 516 f. 
797 Vgl. ebenda, S. 511 ff. Der Nachteil Deutschlands bestehe demnach darin, .dass deutsche Netto-
Zahlungen in den Pool systematisch zu hoch ausfallen, und dass Netto-Zahlungen des Pools an 
Deutschland systematisch zu niedrig ausfallen". Läufer, N.K.A (2002b), S. 702. 
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rungsgrund für die Seigniorage vorläge. Die von den Pooling-Kritikern bemängelten 

Umverteilungswirkungen wären damit freilich nicht beseitigt. 

Da der Euro bei jeder Zentralbank im Eurosystem zu den gleichen Konditionen er-

hältlich ist, gibt es keinen Anreiz, Zentralbankgeld bei einer bestimmten Zentralbank 

zu erwerben. Das heißt aber auch, dass die hohe Bargeldnachfrage nach D-Mark 

aus Drittstaaten durch eine Bargeldnachfrage nach Euro abgelöst wird, die von allen 

EWU-Zentralbanken befriedigt werden kann. Die Homogenität der Währung hat so-

mit externe Effekte. Sie verändert die Anteile an der gemeinsamen Geldbasis. Da die 

Aufteilung der Seigniorage aufgrund des Poolings aber allmählich von der Verteilung 

der Geldbasis unabhängig wird, haben diese externen Effekte keine Auswirkungen 

auf die nationalen Seigniorage-Einnahmen, denn diese sind ja durch den Kapitalan-

teil bestimmt. Die externen Effekte der Homogenität der Währung sind damit zwar 

nicht internalisiert, hinsichtlich der Seigniorage-Einnahmen aber unwirksam. Als Be-

gründung für die Zentralisierung der Seigniorage reichten die externen Effekte jedoch 

selbst dann nicht aus798, wenn es kein Pooling gäbe, da die Mitgliedstaaten mit ehe-

mals überproportionalem Banknotenumlauf davon nicht profitieren würden. 

Die Beteiligung des EU-Haushalts an den Seigniorage-Einnahmen ließe sich durch 

eine Besteuerung der EZB oder der nationalen Zentralbanken erreichen.799 Der 

Steuersatz könnte 100 % betragen, aber auch einen niedrigeren Wert haben. Doch 

selbst bei einer vollständigen Abschöpfung der Seigniorage könnte nur ein kleinerer 

Teil des EU-Haushaltes finanziert werden. Bereits im Reichenbach-Bericht (1993) 

wurde für das Ende der 199Oer Jahre ein Rückgang auf etwa 0,4 % des BIP erwar-

tet.800 In ihrem Eigenmittelbericht von 1998 hielt die Kommission noch bis zu 0,2 % 

des BSP für realistisch.801 Die monetären Einkünfte der Deutschen Bundesbank be-

liefen sich im Jahre 2001 inklusive des Anteils am EZB-Gewinn auf etwa 0,3 % des 

deutschen BNE. In den Jahren 2002 und 2003 lag diese Seignioragequote bei etwa 

798 Externe Effekte begründen bei keiner Steuer die Zentralisierung der Einnahmen, sondern lediglich 
die VereinheiUichung der Regeln. Die Regeln der Emission von Zentralbankgeld sind aber bereits 
vereinheitlicht. 
799 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 22. 
800 Ähnliche Werte errechnete Spahn im Durchschnitt. Vgl. Europäische Wirtschaft (1993), S. 96, 
S~ahn, B. (1993), S. 576. 
80 Vgl. Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 23 f. Vgl. auch Goulard, S., Nava, M. (2002), 
S. 46 f., die die Größenordnung mit 0,2 bis 0,3 % beschreiben. 
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0,2 %802, was die angegebene Größenordnung in etwa bestätigt. Seigniorage-

Einnahmen unterliegen zyklischen Schwankungen, die sich nur bedingt vorhersehen 

lassen; die Seigniorage wäre keine stetig fließende Einnahme. Die Seigniorage ist 

auch keine dynamische Bemessungsgrundlage; langfristige Trends wie sinkende 

Inflationsraten und abnehmende Bargeldhaltung wirken sich sogar negativ auf die 

Geldschöpfungsgewinne aus. Die Einnahmen aus einer Seigniorage-Steuer könnten 

nur gesteigert werden, solange der Steuersatz noch nicht 100 % beträgt. 

Von Vorteil wäre indessen die bereits vollständig harmonisierte, in allen Mitgliedstaa-

ten identische Bemessungsgrundlage. Das größte Hindernis einer Zentralisierung 

der Seigniorage ist derzeit aber die Inkongruenz von EU und EWU. Nur zwölf von 25 

EU-Mitgliedstaaten gehören der EWU an. Während Dänemark, Schweden und das 

Vereinigte Königreich derzeit noch aus eigenen Stücken der Währungsunion fern-

bleiben, müssen die zehn neuen Mitgliedstaaten erst noch die Konvergenzkriterien 

nach dem Maastrichter Vertrag erfüllen. Selbst wenn alle 25 Mitgliedstaaten bis zum 

Ende dieses Jahrzehnts EWU-Mitglieder sein sollten, werden bis dahin weitere Bei-

tritte zur EU vollzogen oder beschlossen sein, so dass es weiterhin Staaten im Vor-

Euro-Stadium geben wird. Setzt man für die Zentralisierung der Seigniorage-

Einnahmen die Kongruenz von EU und EWU voraus803, dürfte diese Einnahmequelle 

somit auch mittelfristig nicht zur Verfügung stehen. 

Einige Autoren sehen indessen Möglichkeiten, die Seigniorage auch bei nicht voll-

ständiger Währungsunion zu zentralisieren. Dazu wird entweder die von der nationa-

len Zentralbank abgeführte Seigniorage als Vorauszahlung auf die nationalen Fi-

nanzbeiträge angerechnet oder es werden auch die Nicht-EWU-Zentralbanken 

seignioragesteuerpflichtig: 

• Nach einem Vorschlag von Niermann würden die Seigniorage-Einnahmen den 

Mitgliedstaaten nicht nach den EZB-Kapitalanteilen angerechnet werden, son-

dern nach ihrem Verhältnis zum BNE der EWU-Staaten.804 Bei einem BNE-

Eigenmittelabrufsatz von 0,7 % und einer Euroland-Seignioragequote von 0,3 % 

802 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (2002a), S. 76 ff., Bundesministerium der Finanzen (2003c), 
S. 76 f., Deutsche Bundesbank (2004b), eigene Berechnungen. 
803 Vgl. z.B. Dickertmann, D. (1999), S. 81. 
804 Vgl. Niermann, H. (2002), S. 194 f., 214 ff., wobei Niermann selbst die andere Lösung für besser, 
bei manchen Mitgliedstaaten jedoch für schwer durchsetzbar hält. 



287 

zum Beispiel sänken die BNE-Eigenmittel der EWU-Mitgliedstaaten auf 0,4 % 

des BNE.805 

• Mallossek schlägt vor, .den auf das jeweilige Land entfallenden europäischen 

Zentralbankgewinn rechnerisch als schon gezahlten BSP-Anteil zu verrech-

nen.a06. Eine Zuweisung aus dem Seigniorage-Pool in Höhe eines bestimmten 

Betrages würde die BNE-Eigenmittelzahlungen des Landes demnach in dieser 

Höhe reduzieren. 

• Nach einem Vorschlag von Goulard und Nava müsste ein Mitgliedstaat, der der 

EWU noch nicht angehört, einen bestimmten Prozentsatz seines BNE an die 

EU zahlen, der sich aus einer linearen Kombination der Seignioragequoten des 

Eurosystems und des Landes ergibt, und in Gleichung (24) definiert ist807: 

(24) 
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vom Land I als Seignioragesteuer abzuführender Prozentsatz des BNE 

EU-Mitgliedstaat, der nicht EWU-Mitglied ist 

Seigniorage-Einnahmen 

Bruttonationaleinkommen 

Seigniorage-Koeffizient 

Der politisch festzulegende Koeffizient a berücksichtigt offenbar die Erwartung, dass 

die Seignioragequote in den Nicht-EWU-Staaten höher ist als in der EWU, was unter 

anderem an der besseren Geldwertstabilität und der höheren Nutzung bargeldloser 

Zahlungsmethoden in der EWU liegen kann. 

Seigniorage-Einnahmen lassen sich weder mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip noch 

mit dem Äquivalenzprinzip rechtfertigen. Sie sind ein Nebenprodukt des staatlichen 

Banknotenmonopols, das in inflationären Volkswirtschaften gleichwohl eine bedeut-

1105 Dieses Vorgehen ist bei Niermann Bestandteil eines progressiven Beitragssystems, kann aber 
technisch ohne weiteres auf das bestehende Beitragssystem übertragen werden. Hier wurde ange-
nommen, dass die Seigniorage zunächst von den BNE-Eigenmitteln abgezogen wird, und nur wenn 
diese kleiner als die Seigniorage sind, von den MwSt-Eigenmitteln. Die umgekehrte oder eine kombi-
nierte Vorgehensweise wäre indes genauso möglich. 
806 Mallossek, J. (1996), S. 298. 
1107 Vgl. Goulard, S., Nava, M. (2002), S. 50, wobei der rechte Ausdruck der Gleichung dort fälschlich 
als Zahlung (.Paiemenr) definiert wird. Um den absoluten Betrag in Euro zu erhalten, hätte die rechte 
Seite der Gleichung noch mit Y, multipliziert werden müssen. 
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same Rolle bei der Haushaltsfinanzierung spielen kann.808 Als EU-Einnahme lässt 

sich die Seigniorage jedoch durch ihren sachpolitischen Bezug rechtfertigen. Da die 

Geld- und Währungspolitik mittlerweile eine europäisierte Aufgabe ist, ist eine Zuord-

nung der daraus entstehenden Einnahmen adäquat. 

Die Feststellung, dass es nur noch einen europäischen Geldschöpfungsgewinn und 

keine nationalen Geldschöpfungsgewinne mehr gibt, kann aber nicht darüber hinweg 

täuschen, dass die einzelnen Volkswirtschaften in unterschiedlichem Maße dazu bei-

tragen. Wie Abbildung 31 zeigt, haben bzw. hätten die Mitgliedstaaten der EU in un-

ter- und überproportionaler Weise zu ihrem relativen Wohlstand Geldschöpfungs-

vermögen eingebracht. 
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Abb. 31: Geldschöpfungsvermögen 
und Pro-Kopf-Wohlstand 
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BNE pro Kopf in Relation zum EU-Durchschnitt 

Abb. 31: Geldschöpfungsvermögen und Pro-Kopf-Wohlstand (EU-15, Banknotenumlauf zum 31.12. 
1998, BNE pro Kopf 1999) 
Quelle: Rösl, G. (2002b), S. 272, Eurostat, eigene Berechnungen. 

Ein signifikanter Zusammenhang zwischen Banknotenumlauf und Wohlstand ist da-

bei nicht festzustellen. Zu groß dürfte der Einfluss nationaler Besonderheiten sein. 

Dennoch kann sich eine Steuer auf Geldschöpfungsgewinne international regressiv 

auswirken, .[w]enn ärmere Länder über weniger fortgeschrittene Techniken für ge-

1108 Zwischen 1989 und 1991 entsprachen die Seigniorage-Einnahmen Griechenlands noch mehr als 
2 % des nationalen BIP, die Seigniorage-Einnahmen Portugals sogar mehr als 3 %. Vgl. Europäische 
Wirtschaft (1993), S. 95. 
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schäftliche Transaktionen verfügen"809. Nach dem Vorschlag von Goulard und Nava 

könnte dieser Effekt für arme Mitgliedstaaten, die noch vor dem Eintritt in die EWU 

stehen, mit einem a nahe eins abgeschwächt werden. Diffus wäre die Belastungsin-

zidenz bei einer Anwendung des Vorschlags von Niermann, wonach den EWU-

Staaten die Euroland-Seignioragequote von den Eigenmittelabrufsätzen abgezogen 

werden sollen. Mitgliedstaaten mit hohem Wohlstand würden dadurch eine höhere 

Beitragsentlastung pro Kopf erhalten als Mitgliedstaaten mit niedrigerem 

Wohlstand.810 Eine solche Entlastung wäre aber nur dann gerechtfertigt, wenn die 

Punkte in Abbildung 31 nahe an der gestrichelten Linie lägen. Zudem würden die 

Mitgliedstaaten, die der EWU noch nicht angehören (.Pre-lns"), anders behandelt als 

die Euro-Länder, was gegen das Gebot der Gleichmäßigkeit spräche. Solange die 

Pre-lns höhere Seignioragequoten als Euroland haben, profitierten sie freilich davon, 

da ihre Seigniorage-Einnahmen höher wären als der Abzug von den BNE-

Eigenmitteln im Falle einer EWU-Mitgliedschaft. Für den Vorschlag von Mallossek 

gilt, dass die unbefriedigenden Verteilungsergebnisse des Seigniorage-Poolings un-

nötigerweise in das Eigenmittelsystem verschoben würden. 

Die interpersonelle Belastungsinzidenz der Seigniorage, die ja letztlich nichts ande-

res als eine .Steuer auf Bargeldbestände"811 ist, dürfte regressiv sein, da die Bar-

geldhaltung mit steigendem Einkommen nur unterproportional wächst. 

Im Hinblick auf die Regelung des vertikalen Finanzausgleichs ist zunächst einmal 

festzustellen, dass es eine Seigniorage-Steuer derzeit gar nicht gibt. Vielmehr gelten 

in den EWU-Mitgliedstaaten recht unterschiedliche Regeln hinsichtlich der Gewinn-

ausschüttung.812 In einigen Mitgliedstaaten sind die Zentralbankgewinne körper-

schaftsteuerpflichtig. Dies betrifft vor allem die Zentralbanken, die nicht zu 100 % in 

Staatsbesitz sind. Zu kleinen Teilen schütten diese auch an ihre privaten Anteilseig-

ner aus, in den meisten Ländern fließen die Zentralbankgewinne jedoch in den all-

"°" Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 23. 
810 Bei einer Euroland-Seignioragequote von 0,3 % wären die luxemburgischen BNE-Eigenmittelzah-
lungen im Jahre 2001 um etwa 140 Euro pro Kopf gesunken, die portugiesischen Beiträge hingegen 
nur um etwa 35 Euro. 
811 Europäische Kommission (1998), Anhang 2, S. 23. 
812 Vgl. dazu R0sl, G. (2002b), S. 275 ff. 
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gemeinen Staatshaushalt.813 Nicht unterschieden wird dabei zwischen den Zentral-

bankgewinnen, die Eurosystem-bedingt sind, und den Gewinnen, die unabhängig 

vom Eurosystem entstanden sind. Eine EU-Seigniorage-Steuer dürfte nur auf die 

Eurosystem-bedingten Gewinne zugreifen. Bei einer Besteuerung von 100 % läge 

ein Trennsystem vor, bei einem Steuersatz darunter griffen Mitgliedstaaten und EU 

gewissermaßen gemeinsam auf eine Bemessungsgrundlage zu. Da die Gestal-

tungsmöglichkeiten auf nationalstaatlicher Ebene ohnehin begrenzt sind, wäre eine 

Zuordnung der Seigniorage an die EU nur ein mäßiger Autonomieverlust für die Mit-

gliedstaaten; eine Änderung des EG-Vertrages wäre gleichwohl dennoch dafür not-

wendig. 814 

Ein Vorteil einer Gemeinschaftseinnahme Seigniorage läge in der eingeschränkten 

Radizierbarkeit der Einnahmen. Die Seigniorageanteile der EWU-Mitgliedstaaten 

stellen bereits heute in verzerrter Weise die geographische Herkunft des gemeinsa-

men Geldschöpfungsgewinns dar. Selbst die Verteilung der monetären Einkünfte 

zeigt nicht, wo und von wem die .Bargeldsteuer" getragen wird; sie zeigt nur an, wo 

und in welcher Höhe sich der Geschäftsbankensektor mit Zentralbankgeld versorgt 

hat. Ebenso verzerrt wäre das Bild daher, wenn sich die Mitgliedstaaten die Steuer-

zahlungen ihrer Zentralbanken als Beitragsleistung der nationalen Volkswirtschaft 

zurechnen würden. Da diese objektive Verzerrung vermeintlich benachteiligte Mit-

gliedstaaten vermutlich nicht davon abhalten könnte, die Belastung ihrer Zentralbank 

in die Bestimmung ihrer Nettopositionen einzubeziehen, wäre es unter Umständen 

sinnvoll, den Gewinnanteil der EZB zu Lasten der nationalen Zentralbanken zu erhö-

hen. 

Bezweifelt werden muss hingegen, dass mit einer Seigniorage-Steuer die Transpa-

renz des Finanzierungssystems der EU verbessert werden kann. Zensiten einer 

Seigniorage-Steuer wären die EZB und die nationalen Zentralbanken. Die Last der 

Seigniorage wird jedoch von den privaten Wirtschaftssubjekten getragen, die Zen-

tralbankgeld halten. Für die Nichtbanken (private Haushalte und Unternehmen) ist 

die Seigniorage eine unsichtbare und unmerkliche Abgabe. Die geringe Wahrneh-

813 In Deutschland werden Beträge, die 3,5 Mrd. Euro übersteigen, für Sondertilgungen im Erblasten-
tilgungsfonds verwendet, in Frankreich und Österreich sind zweckgebundene Zuweisungen an spe-
zielle Fonds vorgesehen, in Belgien werden sogar die Mitarbeiter der Zentralbank am Gewinn betei-
liijl. Vgl. Rösl, G. (2002b), S. 278. 
1 ~ Vgl. Lienemeyer, M. (2002), S. 323. 
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mung der Seigniorage dürfte zu einer wesentlich höheren Akzeptanz in der Öffent-

lichkeit führen als bei den anderen, .echten" Steuern; im Übrigen dürfte die Verbin-

dung zwischen EU und EWU hinreichend ersichtlich sein.815 Durch die geringe An-

zahl der Steuersubjekte (weniger als 30) wäre die EU-Seigniorage-Steuer eine tech-

nisch einfache Einnahmequelle, die sogar ohne Zutun der nationalen Finanzbehör-

den verwaltet werden könnte; zudem wäre bei einer Besteuerung von Zentralbanken 

das Problem der Steuerhinterziehung inexistent. 

Tab. 16: Seigniorage 
Kriterien Bewertuno Bemerkunoen 
Unabhänaiae Zentralisierunasaründe 
Regionale Willkürlichkeit des Auf- + 

Seigniorage-Pooling ordnet Ge-
kommens winne nicht korrekt zu 
Externe Effekte durch mobile 

0 
Vorliegend, jedoch kein Zentra-

Bemessunasarundlaaen lisierunosorund 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit - Kaum mehr als 0,3 % des BNE 
Stetiokeit, Vorhersehbarkeit - Erhebliche Schwankungen 

Dynamik, Steigerungsmöglichkeit - Diskretionäre Steigerungen 
kaum möglich, negativer Trend 

Harmonisierung der Bemes- + 
Wegen Seigniorage-Pooling in 

sungsorundlagen EWU bereits vereinheitlicht 
Postulat „aufgabenadäauate Gerechtigkeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig- + 

Sachpolitischer Bezug durch 
keits- oder Äauivalenzprinzip gemeinsame Geldpolitik 
Internationale und interpersonelle - Regressive Wirkungen möglich 
Belastunoswirkunoen 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen Einnah- + 

Trennsystem oder Quasi-
menausoleichs Verbund mit Mitoliedstaaten 
Nationale Radizierbarkeit + Nicht eindeutia zuzuordnen 
Postulat „Transoarenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, - Zentralbanken tragen nicht die 
Steuerträaer und Steuerzahler Last der Seignioraae 
Merklichkeit, Sichtbarkeit - Implizite Steuer 
Einfachheit + Wenige Steuerpflichtige 
Akzeptanz + Höher als bei .echten" Steuern 

Tab. 16: Selgmorage 

Wie die zusammenfassende Tabelle 16 zeigt, ist die Seigniorage unter fiskalischen 

Gesichtspunkten weniger gut als EU-Einnahme geeignet. Ihre Entstehung auf Basis 

der gemeinsamen Geldpolitik macht sie jedoch zu originären Eigenmitteln, vergleich-

bar mit Zöllen und Abschöpfungen. Solange indes nicht alle Mitgliedstaaten der Wäh-

815 Solange EU und EWU inkongruent sind, könnte eine unterschiedliche Behandlung von Ins und Pre-
lns auch Akzeptanz mindernd sein, wenn eine der beiden Gruppen benachteiligt erscheint. 
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rungsunion angehören, ist eine gleichmäßige Behandlung aller Mitgliedstaaten kaum 

möglich. Eine Zentralisierung der Seigniorage-Einnahmen wird daher in mittlerer Frist 

nicht zu erwarten sein, langfristig jedoch sicherlich kommen. 

3.3.2.4 Zusammenfassung: Endgültige Einnahmen 

In diesem Kapitel wurden zahlreiche neue Einnahmemöglichkeiten für die EU erör-

tert, die den Charakter endgültiger, eigener Einnahmen hätten: direkte Steuern, indi-

rekte Steuern und die Seigniorage. Zur Bewertung der einzelnen potentiellen Ein-

nahmen wurde ein allgemeiner Kriterienkatalog bestimmt. Die qualitativen Bewertun-

gen der einzelnen Einnahmen wurden jeweils am Ende stark vereinfacht durch sym-

bolische Darstellung zusammengefasst. Zum Vergleich der Einnahmen miteinander 

werden die Bewertungen aller Einnahmen in Tabelle 17 aufgeführt. Ein eindeutiges 

Urteil lässt sich daraus nicht ableiten. Dazu müsste eine politische Entscheidung dar-

über vorliegen, welche Kriterien wichtiger und welche weniger wichtig sind. Auch die 

fünfstufige Ordinalskala (--,-,o,+,++) lässt keine hinreichenden Differenzierungen zu. 

Durch die einfache Addition und Subtraktion der Positiv- und Negativbewertungen816 

lässt sich dennoch Folgendes feststellen: Es gibt Steuern, die sich nicht als EU-

Steuern eignen. Dazu zählen die Steuern auf demeritorische Güter, derzeit aber 

auch die persönliche Einkommensteuer. Es gibt Einnahmen, die sich mit Einschrän-

kungen für den EU-Haushalt empfehlen, wozu die Körperschaftsteuer, die Kommuni-

kationssteuern und die Seigniorage zählen. Und schließlich gibt es Steuern, die zwar 

einige Kriterien nicht erfüllen, insgesamt aber als EU-Steuern geeignet wären: Um-

weltsteuern wie die COz-Steuer und die Kerosinsteuer, eine Steuer auf Zinserträge 

sowie ein Zuschlag zur Mehrwertsteuer. 

818 Bei Mehrfachwertungen bei einem Kriterium wie z.B. +/0 gehen jeweils beide Bewertungen in Ge-
samtbewertung ein, was dazu führt, dass +/0 wie + und -/0 wie - und +/- wie 0 in die Gesamtbewer-
tung eingehen. 
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Tab. 17: Eignung verschiedener Steuern als EU-Steuer: 
zusammenfassender Überblick 

Unabhängige Zentralisierungsgründe 
Regionale Willkürlichkeit des 
Aufkommens 
Externe Effekte durch 
mobile Bemessunasarundlaaen 
Fiskalische Kriterien 
Ausreichendheit 
Stetiakeit Vorhersehbarkeit 
Dvnamik Steiaerunasmöalichkeit 
Harmonisierung der 
Bemessunasarundlaaen 

0 

++ 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

Postulat „aufgabenadäquate Gerechtigkeit" 
Vereinbarkeit mit leistungsfähig- + 

keits- oder Äauivalenzorinzio 
Internationale und interpersonelle 
Belastunaswirkunaen 
Postulat „Autonomie" 
Regelung des vertikalen 
Einnahmenausaleichs 
Nationale Radizierbarkeit 
Postulat „Transparenz" 
Koinzidenz von Steuerdestinatar, 
Steuerträaer und Steuerzahler 
Merklichkeit Sichtbarkeit 
Einfachheit 
Akzeotanz 

0 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

0 

+ 

0 

0 

0 

0 

ol-

+ 

0 0 0 + 

0 0 0 ++ 

++ + 
+ + + + 

-/+ -/+ + 

+ + o/- + 

0 -/o ol- + 

0 0 +/o 0 

0 -/+ + 

0 + 

+ + +/-
0 +lo +/-

0 + o/- o 

+ 

0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

Tab. 17: Eignung verschiedener Steuern als EU-Steuer: zusammenfassender Überblick 
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4. Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Entwicklung des Finanzierungssystems der EU ist ein Spiegelbild ihrer histori-

schen Entwicklung. Während die Montanunion wegen ihres eng umgrenzten Aufga-

bengebiets zum Großteil durch eine eigene Steuer (Montanumlage) finanziert wurde, 

alimentierten die Mitgliedstaaten die breiter angelegte EWG (und EAG) über Beiträ-

ge. Nach der Vergemeinschaftung von Agrarpolitik und Zollpolitik in den 1960er Jah-

ren wurden Agrarabschöpfungen und Handelszölle in den 1970er Jahren zu Eigen-

mitteln der EG. Harmonisierungsschritte bei der nationalen Umsatzbesteuerung er-

möglichten es, von 1980 an Mehrwertsteuer-Eigenmittel zu vereinnahmen. Erweite-

rungsschritte unter anderem um das Vereinigte Königreich und südeuropäische 

Staaten waren mit wachsenden Aufgaben und daraus resultierenden Ausgaben ver-

bunden und erhöhten die wirtschaftliche Disparität in der Gemeinschaft. Wegen der 

als ungerecht empfundenen Verteilung der Finanzierungslasten vereinbarten die Mit-

gliedstaaten in den 1980er Jahren erhebliche Veränderungen des Eigenmittelsys-

tems. Dem Vereinigten Königreich wurde ein einnahmenseitiger Korrekturmechanis-

mus zugesprochen, die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer-Eigenmittel wur-

de erstmals gekappt und BSP-Eigenmittel wurden eingeführt. Letztere gewannen in 

den 1990er Jahren erheblich an Bedeutung und sind seit 1998 die wichtigste Ein-

nahme der EU. Durch die zweite Norderweiterung, jedoch vor allem durch die Oster-

weiterung hat die EU mittlerweile eine Größe erreicht, die das Entstehen einer Politi-

schen Union auf absehbare Zeit in weite Feme zu rücken scheint. 

Die EU ist weder Bundesstaat noch Staatenbund. Das Bundesverfassungsgericht hat 

in seinem Maastricht-Urteil (1993) für den auf die EU zutreffenden Zwischenstatus 

den Begriff des Staatenverbundes eingeführt. An dieser Klassifikation haben sicher-

lich auch die Vertragsrevisionen von Amsterdam und Nizza nichts geändert, und 

auch der 2004 beschlossene Vertrag über eine Verfassung für Europa wird nach sei-

nem Inkrafttreten nichts anderes als ein völkerrechtlicher Vertrag mit teils bundes-

staatlichen und zum Teil staatenbündischen Elementen darstellen. Gleichwohl sind 

bei den vergangenen drei Regierungskonferenzen nicht nur Vor- und Nachberei-

tungsschritte der EU-Erweiterung unternommen worden; auch die Integration wurde 

vorangebracht. Beispielhaft sei das im Amsterdamer Vertrag niedergelegte Konzept 

der verstärkten Zusammenarbeit genannt, mit dem es möglich wird, dass Gruppen 
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von Mitgliedstaaten als Avantgarde Integrationsvertiefungen vereinbaren, denen die 

anderen Mitgliedstaaten später folgen können. Die Europäische Union ist also kein 

statischer Staatenverbund, sondern ein dynamischer Staatenverbund. Unklar bleibt 

indessen weiterhin, wo diese Dynamik hinführen wird; die Frage nach der Finalität 

Europas bleibt auch nach dem Europäischen Konvent unbeantwortet. 

Unbeantwortet ist bisher auch die Frage, wie ein solcher dynamischer Staatenver-

bund sinnvollerweise finanziert werden sollte. Entsprechende Konzepte dazu sind in 

der Finanzwissenschaft nur in Ansätzen entwickelt worden. Stattdessen wird die Dis-

kussion häufig nach den traditionellen Denkschemata geführt. lntergouvernementa-

listen, also Anhänger starker Nationalstaaten in einem vereinten Europa, plädieren 

für die Beibehaltung des beitragsfinanzierten Gemeinschaftshaushalts, was der typi-

schen Finanzierung eines Staatenbunds entspricht. Föderalisten dagegen möchten 

der EU echte eigene Mittel zukommen lassen und plädieren - mit Argumenten der 

ökonomischen Theorie des Föderalismus - für ein Besteuerungsrecht der EU. Inwie-

fern das geltende Finanzierungssystem tatsächlich der Veränderung bedarf und wie 

solche Veränderungen aussehen sollten, wurde in dieser Arbeit indessen weniger 

anhand von politischen Wunschvorstellungen als vielmehr anhand abstrakter Anfor-

derungen an ein vernünftiges Finanzierungssystem untersucht. 

Zu diesem Zweck wurden in dieser Arbeit vier Gestaltungspostulate für ein rationales 

Finanzierungssystem formuliert: Das Postulat Gerechtigkeit lässt sich sowohl über 

das Leistungsfähigkeitsprinzip als auch über das Äquivalenzprinzip erfüllen. Wel-

chem Fundamentalprinzip dabei welches Gewicht einzuräumen ist und ob Eigenmit-

tel Beitragszahlungen vorzuziehen sind, kann jedoch nicht ohne Beachtung des Auf-

gabenspektrums der EU geklärt werden. Das Postulat Aufgabenadäquanz fordert 

mithin die Berücksichtigung dieser Aufgaben. Der mittlerweile weit über einen Staa-

tenbund hinausgehende völkerrechtliche Status der EU rechtfertigt es, den Organen 

der EU auch in finanziellen Fragen (begrenzt) Autonomie zu gewähren, was dem 

gleichnamigen dritten Postulat entspricht. Das Postulat Transparenz beinhaltet 

schließlich die Forderung nach einem Finanzierungssystem, das für die politisch 

Verantwortlichen klar und für die interessierte Öffentlichkeit zumindest in groben Zü-

gen verständlich und nachvollziehbar ist, so dass den Bürgern die individuelle Belas-

tung durch Europa in etwa deutlich wird. 
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Das geltende Finanzierungssystem ist durch die Dominanz sozialproduktorientierter 

Finanzbeiträge sehr am Leistungsfähigkeitsprinzip ausgerichtet, was angesichts ei-

nes hauptsächlich umverteilenden Budgets auch adäquat ist. Mit dem Korrekturme-

chanismus für das Vereinigte Königreich beinhaltet das Finanzierungssystem der EU 

aber auch Elemente des Äquivalenzprinzips, was im konkreten Falle inadäquat ist. 

Die EU verfügt insbesondere auf der Einnahmenseite über eine geringe finanzielle 

Autonomie, zumal die so genannten Eigenmittel de facto im Wesentlichen mitglied-

staatliche Finanzbeiträge sind. Zudem sind Änderungen am Finanzierungssystem 

nur mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten gemäß den jeweiligen nationalen verfas-

sungsrechtlichen Vorschriften möglich. Der aufgrund des Integrationsstands sicher-

lich angemessenen Forderung nach größerer Finanzautonomie stehen indessen 

institutionelle und demokratische Unzulänglichkeiten der EU-Organe entgegen. Hin-

sichtlich der Transparenz gilt es festzustellen, dass weder das System vollständig 

durchschaut werden kann noch für den Bürger die Belastung erkennbar ist. Das 

Finanzierungssystem der EU ist unnötig komplex und bürgerfern. 

Eindeutig zur Verbesserung des Finanzierungssystems im Sinne der vier Gestal-

tungspostulate trüge es bei, wenn die Mehrwertsteuer-Eigenmittel und der Korrek-

turmechanismus für das Vereinigte Königreich ersatzlos gestrichen würden. Weniger 

eindeutig zu beantworten ist hingegen die Frage, ob zu einer sinnvollen Reform des 

Finanzierungssystems auch die Einführung neuer, echter Eigenmittel gehören müss-

te. Neue, echte Eigenmittel, insbesondere in Form von EU-Steuern könnten dem 

Äquivalenzprinzip mehr Geltung verschaffen, was bei einer Ausweitung allokativer 

Aufgaben, womit vor allem europäische Kollektivgüter gemeint sind, adäquat wäre. 

Zudem könnten Steuern in direktem sachlogischem Zusammenhang mit EU-Politiken 

stehen. EU-Steuern könnten einen Beitrag zu mehr Transparenz und größerer finan-

zieller Autonomie leisten. Letztere beinhaltete jedoch angesichts der weiterhin man-

gelnden demokratischen Kontrolle der EU-Institutionen die Gefahr der Überbean-

spruchung fiskalischer Ressourcen. Da sich die Transparenz auch anders verbes-

sern ließe und auch die Bereitstellung europäischer Kollektivgüter auf absehbare Zeit 

von den distributiv orientierten Politiken im Agrar- und Regionalbereich überdeckt 

sein wird, spricht einiges dafür, das Beitragssystem vorerst beizubehalten. Mittel- bis 

langfristig ist jedoch sowohl ein EU-Verschuldungsrecht als auch ein EU-

Besteuerungsrecht in begrenztem Umfang vorstellbar. 
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Für Reformen innerhalb des Beitragssystems stehen Änderungen sowohl bei den 

Eigenmittelarten als auch beim Korrekturmechanismus zur Diskussion. Während bei 

den traditionellen Eigenmitteln aus agrar- und handelspolitischen Gründen ohnehin 

eine weitere Marginalisierung zu erwarten ist, kommen bei Mehrwertsteuer- und 

BSP-Eigenmitteln methodische Veränderungen in Frage. Bei den Mehrwertsteuer-

Eigenmitteln könnten Änderungen der Berechnungsmethode - sei es an der Bemes-

sungsgrundlage, sei es an der Abrufhöhe - keine Verbesserung im Sinne der Gestal-

tungspostulate bewirken. Lediglich eine Loslösung von der Berechnung des Korrek-

turmechanismus wäre Komplexität reduzierend und damit Transparenz steigernd. 

Am besten wäre es jedoch, die Mehrwertsteuer-Eigenmittel nicht mehr zu erheben. 

Bei den BSP-Eigenmitteln, die mittlerweile das Bruttonationaleinkommen zu Markt-

preisen als Grundlage haben, können weder Vorschläge mit anderen Bemessungs-

grundlagen noch Modelle mit nicht proportionaler Belastung als Alternativen über-

zeugen. 

Für die Zukunft des Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich gilt es fest-

zustellen: Am besten wäre die ersatzlose Abschaffung desselben. Verallgemeine-

rungen des Korrekturverfahrens auf prinzipiell alle Mitgliedstaaten - wie jüngst auch 

von der Kommission vorgeschlagen - können dagegen höchstens zweitbeste Lö-

sungen sein. Eine nicht nur im Ausnahmefall (als Sicherheitsnetz) angewandte Bei-

tragskorrektur ist mit dem Finanzierungssystem der EU i.w.S. konzeptionell nicht 

kompatibel. Die Einführung eines sekundären Finanzausgleichs auf EU-Ebene wäre 

bei einem beitragsfinanzierten Haushalt nicht unproblematisch, ist in nennenswertem 

Umfang auf absehbare Zeit aber auch sehr unwahrscheinlich. 

Für eine Erweiterung des Finanzierungssystems um neue eigene Einnahmen kom-

men ein Verschuldungsrecht, Besteuerungsrecht und eine Zueignung des Gewinns 

des Europäischen Zentralbanksystems in Frage. Gegen ein allgemeines Recht zur 

Emission von Anleihen spricht, dass derzeit weder allokationspolitisch noch stabili-

sierungspolitisch eine hinreichende Rechtfertigung für EU-Verschuldung besteht. 

Zudem drohten mit einem Verschuldungsrecht Umgehungen der Eigenmittelober-

grenze und des Stabilitäts- und Wachstumspakts. 

Wenn die EU ein Besteuerungsrecht bekommen sollte, müsste eine Entscheidung 

darüber getroffen werden, welche Steuer respektive Steuern dem Gemeinschafts-
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haushalt zustehen sollten. Zum Zweck eines objektiven Vergleichs verschiedener 

Steuern wurde in dieser Arbeit ein Kriterienkatalog erstellt und angewendet, der auf 

den Gestaltungspostulaten für ein rationales Finanzierungssystem aufbaut. Zudem 

wurden wesentliche fiskalische Kriterien in die Beurteilung einbezogen und das mög-

liche Vorliegen (von der grundsätzlichen Entscheidung für eine EU-Steuer) unabhän-

giger Gründe für die Zentralisierung bestimmter Steuern auf EU-Ebene geprüft. Auch 

mit diesem Kriterienkatalog bestätigt die Analyse verschiedener Steuern Cattoirs Ur-

teil, .that there is no such thing as a perfect tax for the EU"817• Gleichwohl gibt es we-

niger gut und besser geeignete EU-Steuern. Zu den Steuern, bei denen die positiven 

Eigenschaften die negativen deutlich übertreffen, zählen die Umweltsteuern, die 

Quellensteuer auf Zinserträge und die Mehrwertsteuer. Die ESZB-Seigniorage sollte 

nach der geographischen Vollendung der Währungsunion zu den originären Eigen-

mittelarten gehören. 

Unabhängig davon, ob das Beitragssystem auf Dauer beibehalten werden soll oder 

durch eigene (Steuer-)Einnahmen ergänzt werden soll, ist für die nationale Aufbrin-

gung der Beitragszahlungen eine explizite nationale Europabesteuerung zu empfeh-

len. Eine solche .Europasteuer"818, von Heinemann auch als .deklaratorische EU-

Steuer"819 bezeichnet, könnte den Steuerzahlern in ähnlicher Weise wie eine EU-

eigene Steuer verdeutlichen, in welcher Höhe sie durch den EU-Haushalt belastet 

werden. Dem Postulat der Transparenz wäre damit auch Genüge getan. Die Finan-

zierung des EU-Haushalts durch mitgliedstaatliche BSP-Beiträge entspräche den 

Postulaten Gerechtigkeit und Aufgabenadäquanz, da die Ausgaben der EU auf ab-

sehbare Zeit vorwiegend umverteilenden Charakter haben werden. Sollte die Finan-

zierung europäischer Kollektivgüter an Bedeutung gewinnen, könnte eine EU-eigene 

Steuer - eventuell in einem separaten Budget - aufgabenadäquat hinzutreten. Uner-

füllt bliebe indessen das Postulat der Autonomie. Gleichwohl gibt es gute Gründe, die 

individuelle Belastung der Steuerzahler den Präferenzen der Mitgliedstaaten und 

nicht dem Rat der EU und dem Europäischen Parlament zu überlassen. 

Denkbar wäre allerdings eine einheitliche Regelung in Form einer Richtlinie, die den 

Mitgliedstaaten vorschreibt, eine solche Europasteuer zu erheben, jedoch Wahlmög-

817 Cattoir, P. (2004), S. 40. 
818 Schick, G., Märkt, J. (2002), S. 31. 
819 Heinemann, F. (2003a), S. 86. 
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lichkeiten lässt. So könnte den Mitgliedstaaten die Auswahl zwischen einem Zu-

schlag zur Einkommen- und Körperschaftsteuer, einem Zuschlag zur Mehrwertsteuer 

und einer Kombination aus beidem gegeben werden. Beim Zuschlag zur Einkom-

men- und Körperschaftsteuer könnte zudem ein Wahlrecht zwischen einem Zuschlag 

zur Bemessungsgrundlage und einem Zuschlag zur Steuerschuld gegeben werden. 

Die Kosten der EU könnten den Bürgern somit näher gebracht werden, nationale 

Präferenzen gleichwohl berücksichtigt werden. Da eine solche Europasteuer nicht 

exakt das Aufkommen erzielen kann, das zur Erfüllung der nationalen Beitragspflicht 

notwendig wäre, müsste eine Toleranzschwelle festgelegt werden, bei deren Über-

schreiten eine Anpassung der Steuersätze obligatorisch ist. Ein Abweichen des 

Europasteueraufkommens von der Beitragspflicht von weniger als 10 % könnte zum 

Beispiel toleriert werden. Bedenklich an einem solchen Modell wäre indessen die 

Vermengung von nationaler und europäischer Steuerhoheit, die auch mit unklaren 

politischen Verantwortlichkeiten verbunden wäre. 

Zusammenfassend bleibt festzustellen: 

• Die Mehrwertsteuer-Eigenmittel sollten entfallen. 

• Der Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich sollte abgeschafft 

werden, wobei eine ersatzlose Abschaffung besser als ein allgemeiner Korrek-

turmechanismus wäre. 

• Die BSP-Eigenmittel sollten mit ihrer derzeitigen Bemessungsgrundlage erhal-

ten und proportional zu ihr bleiben. 

• Ein allgemeines Verschuldungsrecht sollte der EU weiterhin versagt bleiben. 

• Eine Finanzierung des EU-Haushalts über eigene Steuern ist derzeit nicht zu 

empfehlen. Mittel- bis langfristig ist eine EU-Steuerhoheit jedoch denkbar. Vor-

aussetzung dafür wäre ein signifikanter Bedeutungszuwachs allokationspolitisch 

motivierter Ausgaben im EU-Budget und ein funktionsfähiger politischer Wett-

bewerb auf europäischer Ebene. 

• Als mögliche EU-Steuern in Frage kämen dann die Mehrwertsteuer, Umwelt-

und Energiesteuern sowie eine Quellensteuer auf Zinserträge. 

• Sowohl bei einem Fortführen des Beitragssystems als auch bei einem zukünftig 

denkbaren Mischsystem von BSP-Beiträgen und EU-eigener Besteuerung sollte 

den Steuerzahlern die individuelle Belastung durch die nationalen Beiträge 

kenntlich gemacht werden. 
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• Die Eigenrnittelobergrenze sollte nicht erhöht werden und für einen längeren 

Zeitraum nicht voll ausgeschöpft werden. 
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Anhang 

Anhang 1: 

Tatsächliche und vereinheitlichte Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlagen und Rela-

tion zum nationalen BNE im Jahre 2001 in den 25 Mitgliedstaaten 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
lntermed. MwSt-
Grundlage BMG Differenz BNE BNE pro 
in Mio.€ in Mio.€ (2)-(1) in Mio.€ BMG/BNE Kocf in€ 

B 105.632 104.188 -1.443 258.007 40% 25.139 
OK 75.405 75.161 -245 175.385 43% 32.787 
D 940.611 942.993 2.382 2.065.640 46% 25.111 
EL 68.923 68.951 28 131.571 52% 12.454 
E 367.964 368.821 858 642.802 57% 16.021 
F 717.511 709.319 -8.192 1.487.136 48% 25.190 
IRL 53.727 53.489 -238 97.480 55% 25.477 
1 482.846 456.666 -26.180 1.211.406 38% 20.943 
L 12.624 12.673 49 20.539 62% 46.542 
NL 206.285 207.396 1.110 425.246 49% 26.599 
A 100.513 98.205 -2.307 208.712 47% 25.699 
p 76.263 76.662 399 119.847 64% 11.678 
FIN 55.770 55.358 -412 134.224 41% 25.906 
s 100.888 101.066 178 242.812 42% 27.335 
UK 793.413 790.517 -2.896 1.619.355 49% 27.037 
CY 8.253 8.343 90 10.230 82% 13.477 
cz 35.443 36.831 1.388 61.397 60% 5.964 
EE 3.424 3.337 -87 5.942 56% 4.347 
HU 29.590 29.357 -233 54.913 53% 5.384 
LT 6.131 6.142 11 13.058 47% 3.738 
LV 3.151 3.156 5 8.643 37% 3.653 
MT 2.651 2.603 -48 4.044 64% 10.331 
PL 99.073 97.026 -2.047 202.905 48% 5.251 
SI 12.013 11.735 -278 21.763 54% 10.935 
SK 11.294 11.410 116 23.323 49% 4.336 
EU-25 4.369.398 4.331.407 -37.991 9.246.384 47% 20.415 .. 

Tab. 18: Tatsächhche und vere1nhe1thchte Mehrwertsteuer-Bemessungsgrundlagen und Relation zum 
nationalen BNE im Jahre 2001 in den 25 Mitgliedstaaten 
Quelle: Europäische Kommission, Generaldirektion Haushalt820, Eurostat, eigene Berechnungen. 

820 Auf Anfrage (2004) übennittelte Daten. 
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Anhang 2: 

Ergänzung zu Kap. 3.2.1.3.2.1: Umformung von Gleichung (13a) in (13b) 

= [ a+{1-a)· ;:]-Y1 · YBeu 

= [1-1+ a +{1-a)·~J ,__'!'i_, YBeu 
Y1 Yeu 

= [1-(1-a)+ (1-a)·~J ,_.Y1_· Y_B=eu 
Y1 Yeu 

(13b) YB1 = [1-(1-af 1-~)]. YBeu. Y1 
\ Y1 Yeu 
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Anhang 3: 

Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium bei 

verschiedenen Werten für Alpha:821 

Banz- Y;in YB1in 
haff- Mio.€ Mio.€ 

V, V Index (2001) v, (a=1) 
B 12 0,037 0,039 258.007 0,028 2.790 
DK 7 0,022 0,023 175.385 0,019 1.897 
D 29 0,090 0,086 2.065.640 0,223 22.340 
EL 12 0,037 0,039 131.571 0,014 1.423 
E 27 0,084 0,081 642.802 0,070 6.952 
F 29 0,090 0,086 1.487.136 0,161 16.083 
IRL 7 0,022 0,023 97.480 0,011 1.054 
1 29 0,090 0,086 1.211.406 0,131 13.101 
L 4 0,012 0,013 20.539 0,002 222 
NL 13 0,040 0,042 425.246 0,046 4.599 
A 10 0,031 0,033 208.712 0,023 2.257 
p 12 0,037 0,039 119.847 0,013 1.296 
FIN 7 0,022 0,023 134.224 0,015 1.452 
s 10 0,031 0,033 242.812 0,026 2.626 
UK 29 0,090 0,086 1.619.355 0,175 17.513 
CY 4 0,012 0,013 10.230 0,001 111 
cz 12 0,037 0,039 61.397 0,007 664 
EE 4 0,012 0,013 5.942 0,001 64 
HU 12 0,037 0,039 54.913 0,006 594 
LT 7 0,022 0,023 13.058 0,001 141 
LV 4 0,012 0,013 8.643 0,001 93 
MT 3 0,009 0,010 4.044 0,000 44 
PL 27 0,084 0,081 202.905 0,022 2.194 
SI 4 0,012 0,013 21.763 0,002 235 
SK 7 0,022 0,023 23.323 0,003 252 
EU-25 321 1,000 1,000 9.246.380 1,000 100.000 .. 

V,= Stimmen des Landes 1 1m Rat (nach Vertrag von Nizza) 

v, = Stimmenanteil des Landes i im Rat (nach Vertrag von Nizza) 

Y1 = BSP des Landes i 

y1 = BSP-Anteil des Landes i 

YB, = BSP-Beitrag des Landes i 

YB;in 
Mio.€ 
(a=0,9) 

2.885 
1.925 

21.009 
1.654 
7.098 

15.379 
1.167 

12.695 
325 

4.544 
2.343 
1.540 
1.525 
2.675 

16.665 
224 
971 
182 
908 
345 
209 
133 

2.816 
336 
445 

100.000 

a= Anteil des Sozialproduktanteils an der Beitragsbemessungsgrundlage 

YB1in YB1in 
Mio.€ Mio.€ 
(a=0,8) (a=0,7) 

2.980 3.075 
1.954 1.982 

19.679 18.348 
1.886 2.118 
7.244 7.390 

14.674 13.969 
1.280 1.392 

12.288 11.881 
427 529 

4.489 4.434 
2.429 2.515 
1.785 2.029 
1.597 1.670 
2.724 2.773 

15.818 14.970 
338 451 

1.279 1.586 
301 419 

1.223 1.537 
549 753 
324 439 
222 311 

3.438 4.059 
438 539 
638 831 

100.000 100.000 

Tab. 19: Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium bei verschie-
denen Werten für Alpha 
Quelle: Eurostat, Kirsch, W. (o.J.), Abstimmungsverfahren im Rat nach Nizza (bei 25 Mitgliedern), 
Tabelle, eigene Berechnungen. 

821 Vgl. dazu Kap. 3.2.1.3.2.1. 
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Anhang 4: 

Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium bei 

verschiedenen Werten für Alpha:822 

MwSt- und 
BSP-Eigen- YB1in 

Y1in Mio.€ mittel823 in Mio. Mio.€ 
V1 V1 (2001) Y1 € (2001) (a=0,9) 

B 5 0,057 258.007 0,029 2.285 2.117 
DK 3 0,034 175.385 0,020 1.487 1.409 
D 10 0,115 2.065.640 0,234 16.579 14.667 
EL 5 0,057 131.571 0,015 1.168 1.266 
E 8 0,092 642.802 0,073 5.687 4.936 
F 10 0,115 1.487.136 0,168 12.962 10.772 
IRL 3 0,034 97.480 0,011 1.051 884 
1 10 0,115 1.211.406 0,137 10.214 8.916 
L 2 0,023 20.539 0,002 237 290 
NL 5 0,057 425.246 0,048 3.771 3.243 
A 4 0,046 208.712 0,024 1.862 1.709 
p 5 0,057 119.847 0,014 1.100 1.187 
FIN 3 0,034 134.224 0,015 1.115 1.132 
s 4 0,046 242.812 0,027 1.978 1.939 
UK 10 0,115 1.619.355 0,183 4.634 11.662 
EU-15 87 1,000 8.840.163 1,000 66.129 66.129 .. V,= Stimmen des Landes 1 Im Rat (nach Vertrag von Amsterdam) 

v1 = Stimmenanteil des Landes i im Rat (nach Vertrag von Amsterdam) 

Y, = BSP des Landes i 

y1 = BSP-Anteil des Landes i 

YB, = BSP-Beitrag des Landes i 

a= Anteil des Sozialproduktanteils an der Beitragsbemessungsgrundlage 

YB1in YB1in 
Mio.€ Mio.€ 
(a=0,8) (a=0,7) 

2.304 2.491 
1.506 1.602 

13.882 13.097 
1.547 1.829 
5.063 5.190 

10.420 10.067 
1.039 1.195 
8.770 8.624 

427 564 
3.305 3.367 
1.857 2.005 
1.477 1.768 
1.259 1.387 
2.061 2.184 

11.211 10.760 
66.129 66.129 

Tab. 20: Vorschlag des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium bei verschie-
denen Werten fOr Alpha 
Quelle: Eurostat, Europäische Kommission (2002a), eigene Berechnungen. 

822 Vgl. dazu Kap. 3.2.1.3.2.1. 
823 Inklusive Korrekturmechanismus für das Vereinigte Königreich. 
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Anhang 5: 

Anpassung des Vorschlags des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirt-

schaftsministerium an die Abstimmungsregeln nach EU-Verfassung:824 

(1) (2) 
Banz-
haf-

Index 
Y1 (55/65-

(2001) Regel) 
B 0,028 0,0304 
DK 0,019 0,0246 
D 0,223 0,1248 
EL 0,014 0,0308 
E 0,070 0,0630 
F 0, 161 0,0904 
IRL 0,011 0,0225 
1 0,131 0,0883 
L 0,002 0,0185 
NL 0,046 0,0370 
A 0,023 0,0279 
p 0,013 0,0305 
FIN 0,015 0,0243 
s 0,026 0,0288 
UK 0,175 0,0901 
CY 0,001 0,0190 
cz 0,007 0,0303 
EE 0,001 0,0198 
HU 0,006 0,0302 
LT 0,001 0,0225 
LV 0,001 0,0210 
MT 0,000 0,0185 
PL 0,022 0,0619 
SI 0,002 0,0205 
SK 0,003 0,0245 
EU-25 1,000 1,0000 

y1 = BSP-Anteil des Landes 1 

YB, = BSP-Beitrag des Landes i 

(3) (4) (5) 
YB1 in Mio.€ 

YB,in YB,in (a=0,8, 
Mio.€ Mio.€ Banzhaf-
(a=1, (a=0,8, Index nach 
Nizza) Nizza) 55/65-Regel) 

2.790 2.980 2.840 
1.897 1.954 2.009 

22.340 19.679 20.368 
1.423 1.886 1.754 
6.952 7.244 6.822 

16.083 14.674 14.675 
1.054 1.280 1.293 

13.101 12.288 12.247 
222 427 548 

4.599 4.489 4.419 
2.257 2.429 2.364 
1.296 1.785 1.647 
1.452 1.597 1.647 
2.626 2.724 2.677 

17.513 15.818 15.813 
111 338 469 
664 1.279 1.137 

64 301 447 
594 1.223 1.079 
141 549 563 
93 324 495 
44 222 405 

2.194 3.438 2.994 
235 438 598 
252 638 692 

100.000 100.000 100.000 

a= Anteil des Sozialproduktanteils an der Beitragsbemessungsgrundlage 

(6) (7) 

(5):(3) (5):(4) 
102% 95% 
106% 103% 
91% 104% 

123% 93% 
98% 94% 
91% 100% 

123% 101% 
93% 100% 

247% 128% 
96% 98% 

105% 97% 
127% 92% 
113% 103% 
102% 98% 
90% 100% 

423% 139% 
171% 89% 
696% 149% 
182% 88% 
399% 103% 
529% 153% 
926% 183% 
136% 87% 
254% 137% 
274% 108% 
100% 100% 

Tab. 21: Anpassung des Vorschlags des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschafts-
ministerium an die Abstimmungsregeln nach EU-Verfassung 
Quelle: Eurostat, Kirsch, W. (o.J.), Abstimmungsverfahren nach dem Verfassungsentwurf, Verfas-
sungsentwurf und Varianten, eigene Berechnungen. 

824 Vgl. dazu Kap. 3.2.1.3.2.1. 
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Anhang 6: 

Progressive Beitragstarife im Vergleich825 

proportio-
Y1in Mio.€ naleYB1 in 

(2001) WE1in€ Mio.€ 
B 258.007 25.139 2.790 
DK 175.385 32.787 1.897 
D 2.065.640 25.111 22.340 
EL 131.571 12.454 1.423 
E 642.802 16.021 6.952 
F 1.487.136 25.190 16.083 
IRL 97.480 25.477 1.054 
1 1.211.406 20.943 13.101 
L 20.539 46.542 222 
NL 425.246 26.599 4.599 
A 208.712 25.699 2.257 
p 119.847 11.678 1.296 
FIN 134.224 25.906 1.452 
s 242.812 27.335 2.626 
UK 1.619.355 27.037 17.513 
CY 10.230 13.477 111 
cz 61.397 5.964 664 
EE 5.942 4.347 64 
HU 54.913 5.384 594 
LT 13.058 3.738 141 
LV 8.643 3.653 93 
MT 4.044 10.331 44 
PL 202.905 5.251 2.194 
SI 21.763 10.935 235 
SK 23.323 4.336 252 
EU-25 9.246.380 20.415 100.000 

Y1 = BSP des Landes 1 

E, = Einwohnerzahl des Landes i 

YB, = Sozialproduktbeitrag des Landes i 

Ländergruppenfaktoren in Version C: 

0,6 wenn Y,/Yeu s 0,6 

0,8 wenn 0,6 < Y,/Yeu $ 0,8 
c, = 1,0 wenn 0,8 < Y,/Yeu < 1,2 

1,2 wenn 1,2 s Y,/Yeu < 1,4 
1,4 wenn Y,/Yeu $1,4 

Tab. 22: Progressive Beitragstarife im Vergleich 

YB1 (Mio.€) 
Version A 

2.994 
2.654 

23.944 
756 

4.754 
17.292 

1.146 
11.711 

441 
5.221 
2.476 

646 
1.605 
3.064 

20.210 
64 

169 
12 

136 
23 
15 
19 

492 
110 
47 

100.000 

Quelle: Eurostat, Eurostat (2003a), eigene Berechnungen. 

825 Vgl. Kap. 3.2.1.3.2.2. 

YB, (Mio.€) 
Version B YB; (Mio.€) 
(ß = 0,5) Version C 

2.892 3.028 
2.276 2.401 

23.142 24.242 
1.090 1.029 
5.853 5.029 

16.688 17.453 
1.100 1.144 

12.406 11.848 
332 281 

4.910 4.991 
2.367 2.449 

971 938 
1.528 788 
2.845 2.850 

18.862 19.005 
87 80 

417 480 
38 35 

365 322 
82 77 
54 51 
32 24 

1.343 1.191 
173 128 
149 137 

100.000 100.000 
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Anhang 7: 

Auswirkungen allgemeiner Korrekturmechanismen826 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Y1in Mio.€ Y1 (2002) NP1 nach Korrektur- NP1 vor (5):(1) 

(2002) Korrektur zahlungen Korrektur 
in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ 
(2002)827 (2002) (2002)828 

B 264.499 2,89% 256,4 -280,0 -23,6 -0,01% 
OK 181.703 1,99% 165,0 -196,2 -31,2 -0,02% 
D 2.108.830 23,07% 5.067,8 -353 4.714,8 0,22% 
EL 141.571 1,55% -3.387,9 -145,5 -3.533,4 -2,50% 
E 686.018 7,50% -8.870,8 -705,8 -9.576,6 -1,40% 
F 1.527.794 16,71% 2.184,2 -1.505,9 678,3 0,04% 
IRL 104.691 1,15% -1.576,7 -114,6 -1.691,3 -1,62% 
1 1.246.250 13,63% 2.884,5 -1.301,9 1.582,6 0,13% 
L 20.237 0,22% 48,9 -21,3 27,6 0,14% 
NL 435.501 4,76% 2.187,7 -86,3 2.101,4 0,48% 
A 216.343 2,37% 226,3 -34,5 191,8 0,09% 
p 126.076 1,38% -2.692,3 -130,8 -2.823,1 -2,24% 
FIN 139.374 1,52% 5,7 -137,8 -132,1 -0,09% 
s 253.162 2,77% 746,6 -68,1 678,5 0,27% 
UK 1.690.581 18,49% 2.902,8 4.933,5 7.836,3 0,46% 
EU-15 9.142.630 100,00% 148,2 -148,2°~~ 0,0 0,00% 

126 Vgl. dazu Kap. 3.2.2.2.2 und 3.2.2.2.3. 
827 ,Operativer' Haushaltssaldo (nach VK-Korrektur) auf der Grundlage der Definition des Ausgleichs 
zu Gunsten des VK. Vgl. Europäische Kommission (2003a), S. 126. 
828 (-) bedeutet Nettoempfängerposition. 
829 .Wegen der Wechselkursdifferenzen addieren sich die Summen nicht zu Null." Europäische Kom-
mission (2003a), S. 122. 
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Anhang 7 (Forts.): 

Kappungsmodell (3.2.2.2.2): 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) 
(7)-(5) (8)·a 

z·Y1 Kzu1 
(z = 0,3) NP1-z·Y1830 (a = 66%) YI ohne NL Y1 ohne UK Kza1 

B 793,5 0,0 0,0 3,04% 3,55% 53,3 
OK 545,1 0,0 0,0 2,09% 2,44% 36,6 
D 6.326,5 0,0 0,0 24,22% 28,30% 424,6 
EL 424,7 0,0 0,0 1,63% 1,90% 28,5 
E 2.058,1 0,0 0,0 7,88% 9,21% 138,1 
F 4.583,4 0,0 0,0 17,55% 20,50% 307,6 
IRL 314,1 0,0 0,0 1,20% 1,40% 21,1 
1 3.738,8 0,0 0,0 14,31% 16,72% 251,0 
L 60,7 0,0 0,0 0,23% 0,27% 4,1 
NL 1.306,5 524,6 346,3 5,84% 70,4 
A 649,0 0,0 0,0 2,48% 2,90% 43,6 
p 378,2 0,0 0,0 1,45% 1,69% 25,4 
FIN 418,1 0,0 0,0 1,60% 1,87% 28,1 
s 759,5 0,0 0,0 2,91% 3,40% 51,0 
UK 5.071,7 1.824,6 1.204,2 19,42% 67,2 
EU-15 793,5 2.349,2 1.550,5 100,00% 100,00% 1.550,5 

830 Werte kleiner null werden durch null ersetzt. 
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Anhang 7 (Forts.): 

Nettokorrekturmodell (3.2.2.2.3): 

(13) (14) (15) (16) (17) (18) 
(3)-(16) (17):(1) 

(13)-(14) NP1 nach Verände- relative Ent-
Kza; Korrek- Netto- rung zu lastung / 

Kzu,s31 {vrKzuEul turwirkuna korrektur Status auo Belastuna832 

B 0,0 515,3 -515,3 491,7 -235,3 -0,09% 
DK 0,0 354,0 -354,0 322,8 -157,8 -0,09% 
D 4.714,8 4.108,3 606,5 4.108,3 959,5 0,05% 
EL 0,0 275,8 -275,8 -3.257,6 -130,3 -0,09% 
E 0,0 1.336,5 -1.336,5 -8.240,1 -630,7 -0,09% 
F 678,3 2.976,4 -2.298,1 2.976,4 -792,2 -0,05% 
IRL 0,0 204,0 -204,0 -1.487,3 -89,4 -0,09% 
1 1.582,6 2.427,9 -845,3 2.427,9 456,6 0,04% 
L 27,6 39,4 -11,8 39,4 9,5 0,05% 
NL 2.101,4 848,4 1.253,0 848,4 1.339,3 0,31% 
A 191,8 421,5 -229,7 421,5 -195,2 -0,09% 
p 0,0 245,6 -245,6 -2.577,5 -114,8 -0,09% 
FIN 0,0 271,5 -271,5 139,4 -133,7 -0,10% 
s 678,5 493,2 185,3 493,2 253,4 0,10% 
UK 7.836,3 3.293,5 4.542,8 3.293,5 -390,7 -0,02% 
EU-15 17.811,3 17.811,3 0,0 0,0 0,0 0,00% 

Y1 = BSP des Landes 1 

y1 = BSP-Anteil des Landes i 

NP1 = Nettoposition des Landes i 

z = Zumutbarkeitsschwelle 

a = Ausgleichsprozentsatz 

Kzu1 = Korrekturzufluss an das Land i 

Kza1 = Korrekturzahlung des Landes i 

Tab. 23: Auswirkungen allgemeiner Korrekturmechanismen 
Quelle: Eurostat, Europäische Kommission (2003a), S. 122, 126, eigene Berechnungen. 

1131 Entspricht Spalte (5), wenn größer null. 
1132 (-) bedeutet Verschlechterung gegenüber Status qua. 
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Anhang 8: 

C02-Emissionen in den Mitgliedstaaten der EU 

Jahr C02-Emissionen C02"1ntensität C02-Emissionen in 

in Tausend t des BNE in kg/€ t je Einwohner 

B 2001 126.803 0,49 12,36 
DK 2001 54.355 0,31 10,16 
D 2001 870.762 0,42 10,59 
EL 2001 108.875 0,83 10,31 
E 2001 307.248 0,48 7,66 
F 2001 411.353 0,28 6,97 
IRL 2001 46.460 0,48 12,14 
1 2001 460.760 0,38 7,97 
L 2001 5.482 0,27 12,43 
NL 2001 179.855 0,42 11,25 
A 2001 69.120 0,33 8,51 
p 2001 64.892 0,54 6,32 
FIN 2001 67.692 0,50 13,07 
s 2001 55.269 0,23 6,22 
UK 2001 560.849 0,35 9,36 
cz 2001 127.996 2,08 12,43 
EE 2001 17.083 2,88 12,50 
HU 1999 60.117 1,45 5,97 
LT 1998 16.694 1,76 4,51 
LV 2001 7.797 0,90 3,30 
MT 2000 2.444 0,66 6,28 
PL 2001 317.844 1,80 8,22 
SK 2001 41.628 1,91 7,74 .. 

Tab. 24: CO2-Em1ss1onen in den Mitgliedstaaten der EU (ohne SI und CY) 
Quelle: Europäische Umweltagentur (o.J.), United Nations (2001 ), S. 56, Eurostat, eigene Berech-
nungen. 
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